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Rom, 25. März 1957 

Der Glanz, mit dem die italienische Regierung die Unterzeichnung der 

«Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und 

zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft» zu umgeben suchte, 

wurde nur wenig getrübt durch den Dauerregen, der am 25. März 1957 

auf Rom niederging. Es war ein wenig frühlingshafter Montag. Um 16 Uhr 

trafen einige Regierungsvertreterder beteiligten sechs Staaten – darunter 

der italienische Ministerpräsident Segni, Bundeskanzler Adenauer, die 

Aussenminister Frankreichs, Italiens und der Benelux-Staaten – in der 

Basilica San Lorenzo fuori le Mura zusammen, um an einer Gedenk-

messe für den drei Jahre zuvor verstorbenen Alcide De Gasperi teilzu-

nehmen, an dessen dabei enthülltem Grabmal sie gemeinsam einen 

grossen, mit den jeweiligen Nationalfarben geschmückten Kranz nieder-

legten. Im Anschluss daran fuhren sie durch abgesperrte Strassen an 

zahllosen schaulustigen Römern und farbenfrohen Europaplakaten vor-

bei zum Kapitol, unter dem Geläut aller Glocken Roms, das freilich dem 

Festtag Mariä Verkündigung galt. Der monumentale Aufgang zum Kapitol 

war mit Frühlingsblumen und Azaleen umsäumt, überall waren die Natio-

nalflaggen der sechs Staaten aufgezogen. Die Palazzi auf beiden Seiten 

des Reiterstandbilds Marc Aurels waren, der nasskalten Witterung unge-

achtet, mit 27 kostbaren mittelalterlichen Gobelins prächtig ausge-

schmückt. Die ankommenden Delegationen betraten in gebührenden Ab-

ständen durch ein gedrängtes Menschenspalier den Konservatorenpa-

last, wo um 18 Uhr die Unterzeichnungszeremonie beginnen sollte.1 

Im repräsentativen Saal der Horatier und Curiatier war ein zwölf Meter 

langer, mit purpurnem Damast ausgeschlagener Tisch aufgebaut, an dem 

auf vergoldeten Empire-Sesseln nebeneinander Platz nahmen: Aussen-

minister Spaak und der Generalsekretär des Brüsseler Wirtschaftsminis-

teriums Baron Snoy et d’Oppuers für Belgien, Aussenminister Pineau und 
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sein Staatssekretär Maurice Faure für Frankreich, Bundeskanzler Ade-

nauer und Staatssekretär Hallstein für die Bundesrepublik, Ministerpräsi-

dent Segni und Aussenminister Martino für Italien, Staats- und Aussen-

minister Bech und der Botschafter in Brüssel Lambert Schaus für Luxem-

burg, Aussenminister Luns und der Direktor für die Montanintegration im 

Haager Wirtschaftsministerium Johannes Linthorst Homan für die Nieder-

lande. Hinter ihnen sassen dichtgedrängt, unter dem gewaltigen Fresko 

des Kampfes der Horatier gegen die Curiatier und anderer Darstellungen 

zur römischen Frühgeschichte, zahlreiche Berater, die Mitglieder der ita-

lienischen Regierung, diplomatische Vertreter, Repräsentanten europäi-

scher Institutionen und namentlich der Montanunion; an den beiden Sei-

tenenden des Tisches, unter den barocken Papststatuen von Urban VIII. 

und Innozenz X., standen weitere Geladene Schulter an Schulter mit den 

zahlreichen Journalisten. Diese drängten sich vor allem im Blickfeld der 

Hauptakteure an der Fensterfront, insgesamt mehr als 200, die nicht nur 

über Presse und Rundfunk, sondern auch über Live-Fernsehsendungen, 

darunter die Eurovision, den Akt zum Medienereignis für einige Millionen 

machten. Rund 50 Kilometer Kabel waren hierfür verlegt worden. 

Pünktlich um 18 Uhr begann die Zeremonie. Der Bürgermeister von 

Rom, Tupini, begrüsste die Delegierten und Gäste im Namen des Ewigen 

Rom und überreichte goldene Erinnerungsmedaillen. Als erster Redner 

feierte der italienische Aussenminister Martino die Bedeutung des Au-

genblicks, der «eine neue Ära in der Geschichte der europäischen Völ-

ker» einleite. Er erinnerte daran, dass die beiden zur Unterschrift anste-

henden Verträge die Folge der Beschlüsse der Konferenz von Messina 

im Jahre 1955 seien, und dass die zutiefst europäische Bestimmung Ita-

liens mit den Namen seiner verstorbenen Vorgänger De Gasperi und 

Carlo Sforza verknüpft bleibe. Dann nahm Bundeskanzler Adenauer als 

nomineller Vorsitzender der Versammlung das Wort, um als erstes mit 

einem Dank an den belgischen Aussenminister Spaak dessen entschei-

dende Rolle bei der Vorbereitung der Verträge zu würdigen: Spaak habe 

sich um Europa verdient gemacht. Der Kanzler erinnerte an die wegwei-

sende Rolle De Gasperis und Robert Schumans und beschwor den ge-

nius loci: «Europa hätte keinen würdigeren Rahmen für diese Konferenz 

10 



finden können als diese seine ehrwürdigste Stadt.» Die Unterzeichnung 

bedeute einen «geschichtlichen Augenblick. Wir wollen uns sicherlich 

nicht Vorschusslorbeeren winden. Allzuviel an Aufgaben liegt vor uns. 

Aber der Freude darüber, dass es uns vergönnt ist, den grossen Schritt 

zur Einigung Europas zu tun, der in der Unterzeichnung der Verträge liegt 

– dieser Freude möchte ich doch Ausdruck geben. Die Optimisten, nicht 

die Pessimisten haben recht behalten.» Allerdings, so fügte Adenauer 

hinzu, empfänden die Deutschen an einem Tag wie diesem besonders 

schmerzlich, dass es ihnen noch versagt sei, an der Einigung Europas als 

vereinigtes Deutschland teilzunehmen.2 Nach dem Bundeskanzler hielt 

Spaak seinerseits eine kurze Ansprache voll des Dankes und der Freude, 

in der er den Mut der Europäer pries, aus freien Stücken die grösste Um-

wälzung ihrer Geschichte in Angriff zu nehmen. «Wenn wir das begon-

nene Werk fortsetzen, wird der Tag des 25. März 1957 einer der bedeu-

tendsten in der Geschichte Europas sein.» 

Als nächster würdigte der französische Aussenminister Pineau die Be-

deutung der Stunde und wurde dabei etwas konkreter. Mit den Verträgen 

sollten die Produktionskapazitäten in den sechs Ländern ausgeweitet und 

die wirtschaftliche Entwicklung beschleunigt werden. Wenn man den Mut 

habe, die Verträge ihrem Geiste entsprechend anzuwenden, würden sich 

die Lebensverhältnisse der Menschen in den sechs Ländern stark verän-

dern. Man dürfe sich aber nicht nach aussen isolieren oder neue Barrieren 

errichten. Frankreich wünsche eine baldige Beteiligung Grossbritanniens, 

ohne das Europa unvollständig bleibe. Der britische Vorschlag einer Ein-

beziehung der verschiedenen europäischen Versammlungen in die allge-

meine Versammlung des Europarats eröffne eine Möglichkeit, den Weg 

vom kleinen zum grossen Europa als dem Endziel zu beschreiten. Nach 

Pineau sprach der niederländische Aussenminister Luns, als einziger 

nicht in seiner Muttersprache, sondern in Französisch: die Verträge wür-

den Europa Frieden und wachsenden Wohlstand bescheren. Abschlies-

send wandte er sich kurz in Holländisch an seine Landsleute am heimi-

schen Rundfunk und Fernsehen. Als letzter Redner beschwor schliesslich 

der luxemburgische Staats- und Aussenminister Bech den Geist Europas: 

es werde lange dauern, bis Europa vollständig hergestellt sei, er sei je- 
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doch überzeugt, dass eine ständige, fruchtbringende Zusammenarbeit 

die Solidarität der europäischen Völker festigen und erweitern werde. 

«Ceterum censeo Europam esse construendam.» 

Unmittelbar an diese letzte Ansprache schloss sich die Unterzeich-

nung der beiden Verträge an, oder genauer: der Unterschriftsanlage zu 

jeweils einem kleinen Stapel weissen Papiers, denn die Unterhändler, bis 

in die letzten Stunden an Kompromissen und bis zur letzten Minute an 

Formulierungen feilend, hatten es nicht geschafft, die Originaldokumente 

rechtzeitig fertigzustellen.3 Da beide Verträge in den vier gleichberechtig-

ten Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Niederländisch ab-

gefasst waren, hatte jeder der zwölf Delegierten acht Unterschriften zu 

leisten, dies geschah zum Teil mit einem von der Stadt Rom gestifteten 

goldenen Füllfederhalter. Dem Alphabet der Staatennamen entsprechend 

unterzeichnete um 18 Uhr 46 als erster der belgische Aussenminister 

Spaak, gefolgt von seinem Landsmann Baron Snoy et d’Oppuers und den 

Vertretern der anderen fünf Staaten. Währenddessen begannen die Glok-

ken des Kapitols zu läuten, darunter die über 700 Jahre alte Patarina. Um 

18 Uhr 53 legte als letzter der Unterzeichner der Niederländer Linthorst 

Homan die Feder aus der Hand. Minutenlanger Applaus brauste auf. Die 

gesamte Zeremonie hatte weniger als eine Stunde gedauert. 

Als die Delegationen unter freundlichen Zurufen einer nun recht gros-

sen Menschenmenge den Konservatorenpalast verliessen, machten sie 

sich auf den Weg durch die illuminierte Stadt, um der Einladung der ita-

lienischen Regierung zu folgen, zunächst zu einem Bankett in der be-

rühmten Villa Madama, an dem auch die bei Quirinal und Vatikan akkre-

ditierten Botschafter der sechs Staaten teilnahmen, und anschliessend 

zum Empfang im Palazzo Venezia mit mehr als tausend geladenen Gä-

sten, der erst nach Mitternacht ausklang. 

Die Ereignisse des Tages und ihre besondere Bedeutung wurden 

über die Medien in alle Welt getragen. Fast alle Zeitungen des kontinen-

talen Westeuropa berichteten in ihrer ersten dem Ereignis folgenden Aus-

gabe in grosser Aufmachung auf Seite eins über den historischen Akt in 

Rom, in zustimmender und zum Teil recht pathetischer Weise. Die Be-

richterstattung in den britischen und skandinavischen Zeitungen war eine 

Spur zurückhaltender als auf dem Kontinent, musste hier stärker mit den 
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anderen Top-Meldungen des Tages konkurrieren: dem Treffen von Mac-

millan und Eisenhower auf den Bermudas, der Wiedereröffnung des 

Suez-Kanals nach der Schliessung im vorangegangenen November, 

dem Streik der britischen Docker und Metallarbeiter. Nur in den kommu-

nistischen Zeitungen zeigte sich durchweg unverhohlene Reserve ge-

genüber dem Thema der Europäischen Einigung. Doch überwiegend fei-

erten die westeuropäischen Medien den «Beginn eines neuen Abschnitts 

der Geschichte Europas». Der Rundfunk des Vatikan meldete, dass die 

Katholiken hofften und beteten, dass die am Tage Mariä Verkündigung 

unterzeichneten Verträge sich als die Ankündigung einer neuen Ära er-

weisen möchten. Mancher Kommentator rechnete nach, dass am 25. 

März 1957 fast exakt 2000 Jahre seit der Ermordung Cäsars vergangen 

waren. Von der anderen Seite des Atlantik kam ebenfalls breite Zustim-

mung. Das Washingtoner Aussenministerium setzte den Ton mit der Ver-

lautbarung, dass die Unterzeichnung der Römischen Verträge einer be-

grüssenswerten europäischen Initiative entspringe und einen Meilenstein 

auf dem Wege zu einer Integration Europas darstelle.4 

Freilich darf die überwiegend positive Resonanz der veröffentlichten 

Meinung nicht täuschen. Die Verträge waren nicht nur in allen sechs Mit-

gliedstaaten mehr oder weniger umstritten und teilweise unpopulär; es 

gibt auch genügend zeitgenössische Zeugnisse dafür, dass die breite Be-

völkerung auf die Nachrichten aus Rom allenthalben eher gleichgültig 

und desinteressiert reagierte. Der Glanz und die Heiterkeit des Tages 

strahlten nicht weit über die unmittelbar Beteiligten und das engere italie-

nische Umfeld hinaus. Das Thema Europa überstieg offenbar vorerst die 

Erfahrungswelt des einfachen Bürgers, und es kam hinzu, dass das 

Scheitern der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) 1954 

Skepsis und auch Resignation verbreitet hatte. Die Verhandlungsbemü-

hungen um die Vorbereitung einer Europäischen Atomgemeinschaft (Eu-

ratom) und einer Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), über die 

man seit Mitte 1955 in den Zeitungen lesen konnte, schienen eher tech-

nokratischen Charakters zu sein, vermochten jedenfalls die öffentliche 

Meinung in den beteiligten Staaten kaum zu mobilisieren. Ohnehin war, 

nicht nur für aussenstehende Beobachter, bis zuletzt ja nicht auszu-

schliessen, dass diese Bemühungen doch wie der an den unterschiedli- 
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chen Interessen der beteiligten sechs Staaten, insbesondere Frank-

reichs, scheitern würden.5 Dementsprechend erzeugten die positiven 

Nachrichten aus Rom bei den politisch Interessierten auch ein Moment 

der Überraschung. Insgesamt geht man kaum fehl mit der Feststellung, 

dass am 25. März 1957 in Rom ein Staatsakt stattfand, der einem politi-

schen Willen der Regierenden entsprang, nicht aber einem leidenschaft-

lichen Sehnen der Völker. Schon in der glanzvollen «Geburtsstunde Eu-

ropas» wurde so die Kluft zwischen politisch-gouvernementaler Zweckra-

tionalität und demokratischer Partizipation und Legitimität sichtbar, die 

als Dauerproblem die Akzeptanz der europäischen Integration bis heute 

belastet, wenn auch inzwischen wohl mit abnehmender Stärke. 

Für die sachliche Bewertung ist indessen rückschauend, nach fast 50 

Jahren, der Befund eindeutig. Die Unterzeichnung der Römischen Ver-

träge markierte eine Weichenstellung von grosser geschichtlicher Trag-

weite, und sie ist zu Recht als «Sternstunde» Europas charakterisiert 

worden.6 Es wurde hier ein Projekt endgültig auf den Weg gebracht, das 

die in Jahrhunderten gewachsenen nationalstaatlichen Abgrenzungen in 

Europa durch die Besinnung auf gemeinsame Interessen zunehmend 

durchlässiger macht; damit einher geht offenkundig ein fundamentaler 

und breiter Mentalitätswandel in den europäischen Gesellschaften, in 

dem der Vorstellung einzelstaatlicher Partikularitäten allmählich, sehr 

langsam, die einer europäischen Gemeinsamkeit zur Seite tritt. Es wurde 

mit den Römischen Verträgen auch, unter der Zielsetzung eines «immer 

engeren Zusammenschlusses der europäischen Völker», eine Vernet-

zung von wirtschaftlichen und politischen Angelegenheiten der beteilig-

ten Staaten vorgeprägt, die sich in der Ausgestaltung stetig verdichtet hat 

und zunehmend unzerreissbar erscheint. Es wurde vor allem der Wille 

zum dauerhaften Abbau kriegsträchtiger zwischenstaatlicher Antagonis-

men, die die europäischen Völker in zwei Weltkriegen an den Rand der 

Selbstzerstörung geführt hatten, politikmächtig, und damit ein säkularer 

Paradigmenwechsel vom Krieg zum Frieden in Europa eingeleitet. Auch 

schlüpfte Europa 1957, was erst allmählich ganz erkennbar wurde, in 

eine Vorreiterrolle und geradezu Vorbildfunktion im globalen Prozess der 

Bildung wirtschaftlicher und politischer Grossregionen, die offenkundig  

14 



immer stärker zur Voraussetzung für erfolgreiche internationale Interes-

senwahrung kleinräumigerer Einheiten geworden ist. 

In einer anderen Beleuchtung erscheint die Unterzeichnung der Römi-

schen Verträge als ein entscheidender Durchgangspunkt der europäi-

schen Geschichte auf einem Weg, dessen Ziel bis heute nur in schemen-

haften Konturen erahnbar, insgesamt aber – wie alle Zukunft – unbekannt 

ist. War bis 1914 die europäische Einigung ausschliesslich ein Thema der 

Ideengeschichte, so drängten die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges 

erstmals auf politische Umsetzung. Notwendigkeiten und Impulse zu ei-

nem europäischen Zusammenschluss blieben jedoch in der Zwischen-

kriegszeit noch hinter den Bestrebungen einzelner Visionäre und Prota-

gonisten zurück. Erst der Zweite Weltkrieg schuf die zwingenden Rah-

menbedingungen und Antriebskräfte. Die politische und ökonomische Zu-

sammenführung der vom Kriege ruinierten Länder westlich des Eisernen 

Vorhangs lag nun im nachhaltigen Interesse der Europäer selbst, minde-

stens ebenso aber in dem der Amerikaner, die in Westeuropa rasch einen 

wesentlichen Stabilisierungsanker im anhebenden Kalten Krieg sahen. 

Aus der Sicht der drei Siegermächte, insbesondere Frankreichs, konnte 

die Schaffung europäischer Strukturen zudem eine Lösung für das Pro-

blem einer dauerhaften Einbindung und Kontrolle des neuen westdeut-

schen Staates bieten, und in der Folge die günstige Rahmenbedingung 

für eine deutsch-französische Annäherung und Aussöhnung. Die erhoff-

ten wirtschaftlichen Effekte eines europäischen Zusammengehens blie-

ben dagegen zunächst für die politischen Interessen instrumental; die 

Prosperitätszuwächse im Grosswirtschaftsraum gelangten erst in einem 

zweiten Schritt, mit den westeuropäischen «Wirtschaftswundern» der 

1950er und 60er Jahre, und dann dem unerwartet raschen Erfolg des Ge-

meinsamen Markts, in den argumentativen Vordergrund. 

Mit den Römischen Verträgen setzten sich die Bestrebungen zur 

Schaffung eines supranational gefärbten Europa, das über intergouveme-

mentale Kooperation hinausging, endgültig durch. Zwar bestand schon 

seit 1952 die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), an 

deren supranational ausgerichtetem Institutionengefüge sich EWG und 

Euratom im Wesentlichen anlehnen sollten. Aber nach dem Scheitern der 

Projekte der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und der Europäi- 
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schen Politischen Gemeinschaft (EPG) 1954 waren die Zweifel gross, ob 

die supranationale Methode der Montanunion in die Zukunft wies oder 

hier nur die einmalige Ausprägung in einem – vielleicht schon wieder aus-

laufenden – Sondermodell gefunden hatte; und ob nicht die weniger am-

bitionierte Methode der intergouvernementalen Zusammenarbeit, der 

auch der 1949 gegründete Europarat folgte, die realitätsnähere Lösung 

war. Erst mit den Römischen Verträgen und der Aufnahme der Arbeit 

durch die beiden neuen Gemeinschaften, entgegen dem anfangs erbit-

terten Willen Grossbritanniens zur Durchsetzung einer grossen europäi-

schen Freihandelszone, wurde die Partie entschieden, das Tor zur Ent-

wicklung einer europäischen Integration aufgestossen, wie sie an der 

Schwelle zum 21. Jahrhundert in weit vorangeschrittener Form vor uns 

steht. 

Die Geschichte der Europäischen Integration seit 1957 ist von Höhen 

und Tiefen geprägt. Sie ist, in den Worten Jacques Delors’, «kein langer 

und stiller Fluss, sondern eine chaotische Geschichte mit gelegentlichen 

dynamischen, sogar euphorischen Abschnitten, aber auch mit Perioden 

voller Zweifel und heftiger Krisen»7. Es kennzeichnet die Vitalität des eu-

ropäischen Integrationsprozesses, dass aus seinen grossen Krisen im-

mer wieder die Kraft zum Neubeginn hervorbrach, in der grossen Linie 

war dies dreimal der Fall: 1957, als, nach der schockierenden Erfahrung 

des Jahres 1954, mit der Gründung von EWG und Euratom der Durch-

bruch gelang und danach die Zollunion und die Gemeinsame Landwirt-

schaftspolitik auf den Weg gebracht und überaus zügig binnen eines gu-

ten Jahrzehnts realisiert werden konnten; 1969/70, als die von de Gaulle 

jahrelang provozierte politische Krise nach dessen Abtreten mit dem von 

den neuen westeuropäischen Staatenlenkern Pompidou und Brandt, 

auch Heath, moderierten Konzept der «Vervollständigung, Vertiefung und 

Erweiterung» überwunden wurde und in der Folge erst die Ausweitung 

der Mitgliedschaften von sechs auf neun, dann zwölf, erfolgreich ange-

gangen werden konnte, schliesslich auch das Europäische Währungssy-

stem (EWS) und die Direktwahl zum Europäischen Parlament; 1984/85 

endlich, als die von Eurosklerose und britischer Beitragskrise ausgelöste 

Starre durch den von Mitterrand, Kcfhl und Delors gemeinsam organisier-

ten Neuaufbruch gelöst wurde, der zur Einheitlichen Europäischen Akte, 
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zum Binnenmarktprojekt, zur Vorbereitung einer Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion, zu den Verträgen von Maastricht und Amsterdam führte, und 

der bis heute nachwirkt. Zu dem langgezogenen Aufschwung seit 1984 

gehört, dass seit 1989/90 auch die östlichen Teile des «Europäischen 

Hauses» begehbar wurden, die europäische Integrationsperspektive sich 

damit aus der seit den späten 1940er Jahren auferlegten Begrenzung auf 

Westeuropa lösen konnte und die Möglichkeit der Erweiterung auf 27 und 

mehr Staaten real geworden ist. Eine formelle Verfassung der Europäi-

schen Union kündigt sich an. 

Die genaue Durchleuchtung dieser Geschichte hat ihre Wichtigkeit be-

sonderer Art. In einer nicht abgeschlossenen, zur Zukunft offenen Ent-

wicklung stellt sie den grossen Erfahrungsschatz der Vergangenheit für 

die Gegenwart der Europäischen Integration bereit. Diese Geschichte ist 

erkenntnisorientiert, indem die Betrachtung der Entwicklungslinien es er-

laubt, in die verwirrende Vielfältigkeit des gegenwärtigen Erscheinungs-

bildes ordnendes Verstehen zu bringen. Und sie ist handlungsorientiert, 

Anleitung für die weitere Entwicklung, indem die Erfahrungen und Lehren 

von mehr als 50 Jahren europäischer Geschichte zeigen, «was funktio-

niert hat und was nicht funktioniert hat, was neu und umstürzend ist und 

was zur Innovation auffordert»8. Die Akteure im Europäischen Integrati-

onsprozess können keine besseren Erfahrungen für ihre Entscheidungen 

heranziehen als die eigene Vergangenheit, denn die ganze bisherige 

Menschheitsgeschichte kennt kaum Vorgänge, die der Europäischen In-

tegration vergleichbar sind. Realisierte und gescheiterte Visionen finden 

sich in dieser Geschichte, Alternativen, die nicht zum Zuge kamen, ein-

zelstaatliche Handlungsmuster, Problemlösungskapazitäten, die viel-

leicht bisher zu wenig analysiert worden sind. Sie verweisen darauf, dass 

die Europäische Integration als ein Projekt eigener Dignität ihren Weg 

sucht und sie im Grunde ein originäres Abenteuer darstellt, auf das sich 

die Europäer eingelassen haben und dessen Ausgang noch im Nebel der 

Zukunft liegt. Nie zuvor waren souveräne Staaten bereit, auch nur annä-

hernd so weit politisch und wirtschaftlich aufeinander einzugehen, gar mit-

einander zu verschmelzen, wie dies im Europäischen Integrationsprozess 

der Fall ist. 

Soviel ist immerhin jetzt schon sicher: Die am 25. März 1957 in Rom 
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endgültig auf den Weg gebrachte Europäische Integration ist zu den po-

sitivsten und konstruktivsten Entwicklungen zu rechnen, die das an Ge-

walttätigkeiten überreiche 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Das We-

sen dieser Entwicklung zu fassen, die Bewegung und ihre Gesetze, die 

zugrundeliegenden Antriebskräfte, persönlichen und überpersönlichen 

Motive, Ziele und bedingenden Faktoren zu ergründen, ist Gegenstand 

dieses Buches. Es kann sich auf inzwischen vielfältig zugänglich gewor-

dene Quellen und entwickelte Einzelforschungen stützen. 



Kapitel 1 

Das Erbe der Geschichte 

D 
ie Frage, warum überhaupt in Europa ein Prozess in Gang  

gekommen ist, der zur Aufhebung gewachsener nationaler  
 

Strukturen in einer übernational geprägten Organisationsform treibt, 

verweist in die Tiefe der Geschichte. Diese zeigt, dass auf dem geo-

graphischen Raum Europa seit Jahrhunderten partikularistische und 

universalistische Kräfte miteinander gerungen haben. Auf den ersten 

Blick stellt sich Europa fast durchgehend als ein zerrissener Konti-

nent dar, voller Eifersüchteleien und Wirrungen, Kriege und Glau-

benskämpfe, Krisen und Grenzverschiebungen, mit grosser sprachli-

cher Zersplitterung zudem; als ein Erdteil, in dem ständig individua-

lisierte Kräfte miteinander um die Oberhand zu ringen scheinen, in 

den jüngst vergangenen Jahrhunderten die Nationalstaaten um eine 

Präponderanz. Doch ein zweiter Blick lässt erkennen, dass dies nicht 

die ganze Geschichte ist. Etwas anderes kommt hinzu: Die Partiku-

larismen in ihren vielfältigen Formen, die Aufspaltungen haben sich 

auf einer soliden Grundlage von Gemeinsamkeiten bewegt. Das je 

Besondere entfaltete sich inmitten eines gemeinsamen Kulturkreises, 

in dem nachbarschaftliches Leben und Erleben in Krieg und Frieden 

über viele Generationen hinweg auf verschiedenen Ebenen, in unter-

schiedlichen Formen, in wechselnder Intensität gemeinsame Wis-

sens- und Erfahrungsbestände geschaffen und bewahrt haben: 

Grundlagen für die Bildung einer europäischen Identität.1 

Das gelebte Europa 

Europa stellt ungeachtet all seiner Verschiedenheiten eine gewach-

sene Lebensgemeinschaft dar, welche die Möglichkeit, wenngleich 

nicht die Notwendigkeit eines engeren Zusammenschlusses in sich 
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trägt. Europa ist über mehr als ein Jahrtausend hinweg zu einer «Ge-

sittungsgemeinschaft» zusammengewachsen, in der romanische und 

germanische Völkerschaften gleichermassen eine homogenisierende 

Prägung durch Antike und Christentum erfahren haben. Das lateini-

sche «Abendland» des Mittelalters grenzte sich ab vom islamischen 

Morgenland, das auch Nordafrika und grosse Teile Iberiens umfas-

ste, und von Byzanz, dem griechischen Morgenland. Mit dem Reich 

Karls des Grossen wurde der politische Rohbau errichtet, in dem an-

tike Überlieferung, Christentum und Frankentum eine erste Synthese 

fanden, gestützt auf geordnete Verwaltungsstrukturen, auf durch 

Feudalsystem und Bildungswesen induzierte gesellschaftliche und 

wirtschaftliche Vermittlungen, vor allem auf die Einheitlichkeit des 

christlichen Glaubens römisch-päpstlicher Prägung. Ungeachtet der 

politischen Disparatheit, die die Jahrhunderte durchzog, wurde die 

religiöse Durchdringung das Kennzeichen des mittelalterlichen Eu-

ropa schlechthin. Sie bestimmte das Leben der Menschen allerorten 

und gleichermassen in allen Einzelheiten. Die gotischen Kathedralen 

künden bis heute von der geistigen Einheit der «res publica chri-

stiana». Europäisch waren die Ordensgemeinschaften, die Gründung 

von Klöstern kümmerte sich wenig um politische Grenzziehungen. 

Die Pilgerwege nach Santiago de Compostela und anderen überre-

gionalen Wallfahrtsorten durchzogen viele europäische Landschaf-

ten. Europäischen Charakter hatte das von der Kirche unterhaltene 

Bildungssystem, hatten nicht zuletzt die von ihr angestossenen und 

überall in gleicher Weise organisierten Universitäten, zwischen de-

nen Scholaren und Studenten sich ohne Schwierigkeiten hin- und 

herbewegen konnten, gab es doch eine gemeinsame europäische 

Wissenschaftssprache, das Lateinische.2 

Das Europa der Neuzeit baute weiter auf den mittelalterlichen 

Grundlagen auf. Zwar wurde der christliche Orbis der Tendenz 

schrittweiser Säkularisierung ausgesetzt, machte sich neben der reli-

giösen Tradition zunehmend eine humanistisch-rationale Weltbe-

trachtung geltend. Zwar spaltete sich in der Reformation die Chri-

stenheit in rivalisierende Konfessionen auf, festigte sich der Trend 

zur Scheidung von nationalen Staaten und zur Pluralität autonomer 

politischer Entscheidungszentren. Aber das Bewusstsein, einem eu- 
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ropäischen Gemeinwesen anzugehören, verstärkte sich eher. Im Zei-

chen der Aufklärung bildete sich eine Elite von Schriftstellern, Phi-

losophen, Künstlern, die sich ajs europäische Kosmopoliten verstan-

den und sich überwiegend auf französisch verständigten. Die Entste-

hung einer europäischen Republik wurde jetzt Gegenstand wissen-

schaftlichen Forschens, Europa wurde als ein aus mehreren nationa-

len Persönlichkeiten zusammengesetzter Organismus betrachtet. Es 

wurde zum Vorort der Wissenschaft und Technik. Andererseits ent-

wickelten sich unter den Produktionsverhältnissen des Ancien Ré-

gime zunehmende Gleichartigkeiten und Gleichförmigkeiten wirt-

schaftlicher und gesellschaftlicher Art.3 

Für die Herausbildung europäischer Gemeinsamkeit waren auch 

die Herausforderungen von aussen wesentlich. Zur Solidargemein-

schaft wurde das christliche Europa in den Kreuzzügen zur Befrei-

ung des Heiligen Landes ebenso wie drei Jahrhunderte später in der 

Reconquista Spaniens und Portugals und, im 16. und 17. Jahrhun-

dert, in der Abwehr der Türkengefahr. Nichts hat wohl zur Heraus-

bildung eines europäischen Lebensgefühls mehr beigetragen als die 

Erfahrung – direkt oder indirekt – der Entdeckung und Erschliessung 

der Neuen Welt und der kolonialen Expansion. Auch wenn es sich 

dabei stets um Aktionen einzelner, zudem rivalisierender europäi-

scher Mächte handelte, haben doch insgesamt die Begegnung mit der 

aussereuropäischen Welt, der Blick der Seefahrer zurück auf die 

Kleinräumigkeit der Herkunft, der Eindruck europäischer Superiori-

tät und die Aufgabe einer gemeinsamen Kulturmission ihre mentali-

tätsbildende Wirkung in der Alten Welt kaum verfehlt. «Nos Euro-

paei», schrieb Francis Bacon zu Beginn des 17. Jahrhunderts.4 

Mit den Nationalstaaten erstand bei den Regierenden eine neue 

Gewohnheit des Denkens in europäischen Bezügen: Im multipolaren 

Staatensystem hatte jede einzelne Macht das Interesse, ihre stets ge-

fährdete Existenz und Unabhängigkeit durch zweckmässige Koali-

tionen zu sichern und sich namentlich Bestrebungen zur Ausformung 

einer Universalmonarchie oder der Hegemonie einer von ihnen zu 

widersetzen. Im 16. und 17. Jahrhundert entwickelte sich die Vor-

stellung von einem «Gleichgewicht» zwischen den grossen Mächten,  
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im 18.Jahrhundert wurde sie Gegenstand von Verträgen (zuerst 

Utrecht 1713) und der politischen Philosophie. Sie hat das Denken 

in übernationalen europäischen Zusammenhängen stark beeinflusst, 

das Bewusstsein gemeinsamer Verantwortung wachsen, den Konti-

nent als eine politische Schicksalsgemeinschaft erscheinen lassen. 

Bis zur Revolutionszeit wurde sie als gesamteuropäisches Ordnungs-

prinzip pragmatisch gehandhabt, mit dem Wiener Kongress mutierte 

sie dann zum Programm eines «Europäischen Konzerts».5 

Die Entwicklung des grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehrs 

hat gewiss das europäische Bewusstsein gestützt, freilich werden die 

gemeinschaftsstiftenden Effekte des Hanse-Handels seit dem späten 

Mittelalter als nicht sehr hoch eingeschätzt. Die den Merkantilismus 

zurückdrängende liberale Wirtschaftstheorie und die starke Auswei-

tung des Handels im 18. Jahrhundert kündigten dann aber die Bil-

dung einer wirtschaftlichen Einheit in Europa an, die sich im Zuge 

der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts immer deutlicher 

manifestierte: Die von England seit den 1860er Jahren angestossenen 

Freihandelsverträge förderten lange vor 1914 die Tendenz zu syste-

matischer Internationalisierung des Wirtschaftslebens in Europa mit 

freiem Güterund Kapitalverkehr und der Freizügigkeit von Arbeit-

nehmern. Freilich führte die zunehmende Gewohnheit, wirtschaft-

lich in europäischen und über Europa hinausreichenden Bezügen zu 

denken, nicht unbedingt nur zur Solidarität der Akteure: Im europäi-

schen Wirtschaftsraum wurden auch die Rivalitäten zwischen den 

Unternehmen, die überwiegend den partikularen nationalen Interes-

sen verhaftet blieben, härter. So hat das europäische Wirtschaftsle-

ben vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges die zwischenstaatli-

chen Spannungen nicht vermindert, sondern eher verstärkt.6 

Das Vierteljahrhundert der Französischen Revolution und Napo-

leons brachte die Erfahrung des politischen Raums Europa. Die Ver-

breitung der Prinzipien der Revolution, ihr Echo und ihre stilbil-

dende Wirkung in weiten Teilen Europas haben neue politisch-ideo-

logische Gemeinsamkeiten geschaffen. Durch Napoleon wurde die 

europäische Landkarte des Mittelalters und der Frühen Neuzeit radi- 
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kal vereinfacht und von neuen Verkehrstransversalen durchzogen. In 

tiefgreifenden Reformen von Staat und Gesellschaft wurden Verwal-

tungs- und Bildungsstrukturen angeglichen und modernisiert, bür-

gerliche Gleichheit begann überall feudale Abhängigkeiten zu ver-

drängen. Die Wirtschaft des Festlands wurde mit der Kontinental-

sperre gegen England in Stellung gebracht. Die Wirkung der napo-

leonischen Kontinentalherrschaft auf das Antlitz Europas war insge-

samt nichts weniger als «überwältigend». Der napoleonische Cäsa-

rismus reklamierte für sich die Gesinnung eines «europäischen Pa-

triotismus», aber die Gegner Napoleons schöpften aus derselben Le-

gitimationsquelle: Der Selbstfindungsprozess der sich befreienden 

Nationen definierte sich zunächst mit Leidenschaft als europäisch.7 

Zur gemeineuropäischen Erfahrung des 19. Jahrhunderts gehörten 

die beiden grossen übernationalen Kräfte: Nationalismus und Sozia-

lismus, die Revolutionen von 1848/49 unterstrichen es. Die idealisti-

sche Vorstellung allerdings, dass die Emanzipation der Völker auto-

matisch zu ihrer Verbrüderung in einer europäischen Solidargemein-

schaft, gar in den «Vereinigten Staaten von Europa» führen werde, 

erwies sich alsbald als vorerst wirklichkeitsfremd; zunächst einmal 

schlug das sich allenthalben entwickelnde Nationalbewusstsein in 

eine Staaten-Rivalität um, mündete schliesslich in einer kriegsträch-

tigen Konfrontation konkurrierender europäischer Imperialismen. 

Erst die bittere Erfahrung des Ersten Weltkrieges wirkte als ein Kor-

rektiv. Andererseits wurde auch die marxistische Erwartung, dass die 

von der Industrialisierung ausgehende Verelendung der Massen zu 

einer sozialistisch geprägten Zusammenfassung Europas führen 

könnte, vorerst nicht erfüllt: Die Sozialisten waren dabei, als die eu-

ropäischen Gesellschaften 1914 beschlossen, die Waffen gegenein-

ander zu richten.8 

Im beginnenden 20. Jahrhundert schienen damit die partikularen 

Kräfte Europas vorerst wieder das Feld zu beherrschen. Die jahrhun-

dertelange Erfahrung gelebter Gemeinsamkeiten war eingetrübt, 

doch auch die Ära des Imperialismus bildete keineswegs ein Vakuum 

im Erleben europäischer Zusammengehörigkeit. Als der Erste Welt-

krieg vorüberging, zeigte sich rasch, wie tief Rousseau mit seiner 

Diagnose geschaut hatte, «dass die europäischen Völker untereinan- 
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der stillschweigend eine Gesamtnation bilden». Der Maler Franz 

Marc glaubte in seinen Kriegsbriefen ganz ähnlich, dass das «ge-

heime Europa» sich in einer Nachkriegsordnung wieder verstärkt zur 

Geltung bringen werde.9 

Das gedachte Europa 

Neben dem «gelebten Europa» das «gedachte Europa». Das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl der Europäer hat über die Jahrhunderte im-

mer wieder Ausdruck gefunden in Vorschlägen zur politischen Zu-

sammenfassung der Völker und Staaten, die auf dem Gebiet des 

christlichen West- und Mitteleuropa nebeneinander lebten. Ein Mo-

tiv war der Wunsch, innerhalb Europas Frieden zu schaffen und ihn 

auf Dauer zu sichern. Ein anderer Beweggrund war das Bestreben, 

Europa für die Erweiterung des je eigenen begrenzten Machtbereichs 

zu instrumentalisieren. Die verschiedenen Vorschläge entsprangen 

den unterschiedlichen politischen, kulturellen, wirtschaftlichen Kon-

figurationen, die in der europäischen Geschichte aufeinanderfolgten, 

aber ihr Ziel blieb stets das gleiche, und die empfohlenen Verfah-

rensschritte waren von beachtlicher Ähnlichkeit.10 

Aus einer langen Ahnenreihe von Europaplänen seit dem späten 

Mittelalter seien hier nur einige herausgehoben. An den Anfang wird 

häufig der Florentiner Dichter Dante Alighieri gestellt, der zu Beginn 

des 14. Jahrhunderts ganz in den Bahnen mittelalterlicher Universal-

monarchie ein ideales Kaisertum besang, dem die anderen abendlän-

dischen Monarchen in den wichtigsten Fragen unterstellt sein sollten, 

das die höchste Gerechtigkeit ausüben und den christlichen Orbis 

dauerhaft befrieden würde, und das in Erfüllung seiner weltlichen 

Aufgaben dem Papst keine Rechenschaft schuldete. Etwa zur glei-

chen Zeit unterbreitete der französische Jurist Pierre Dubois den Kö-

nigen von Frankreich und England einen Plan zur Wiedereroberung 

des Heiligen Landes. Eine wesentliche Voraussetzung sei, so 

Dubois, die Herstellung eines dauerhaften Friedens unter den christ-

lichen Herrschern in Europa, damit die im Morgenlande kämpfenden 

Kreuzfahrer nicht durch rückwärtige Vorgänge zu Hause beunruhigt 
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werden könnten: «Deshalb wäre es gut, wenn [...] unter denen, die 

der römischen Kirche gehorchen, der Friede dadurch gesichert 

würde, dass sie sich gleichsam zu einem einzigen Staat zusammen-

schliessen, der aber so fest geeint sein müsste, dass er durch nichts 

getrennt werden könnte.» Hierzu solle am besten ein allgemeines 

Konzil der geistlichen und weltlichen Fürsten Europas einberufen 

werden, die grundsätzlich unabhängig bleiben, jedoch untereinander 

Gewaltverzicht versprechen müssten und einstimmige Beschlüsse 

über alle gemeinsamen Angelegenheiten fassen würden. Streitfälle 

unter ihnen sollten von einem Schiedsgericht geklärt werden, Frie-

densbrechern sollten die übrigen Mitglieder des Fürstenkonzils ge-

meinsam und unter Verhängung schwerer Sanktionen entgegentre-

ten.11 

Die Idee der Schaffung einer europäischen Einheit als Vorausset-

zung für erfolgreiche Aktionen gegen die Ungläubigen oder andere 

äussere Gegner wurde zum Topos, der die Jahrhunderte durchzog. 

Als 1453 die Türken Konstantinopel erobert hatten, als – in den Wor-

ten Enea Silvio Piccolominis, des späteren Papstes Pius II. – «wir in 

Europa, also in unserem Vaterland, in unserem eigenen Haus, an un-

serem eigenen Wohnsitz aufs Schwerste getroffen»12 waren, schmie-

dete der böhmische König Georg von Podiebrad einen Plan für den 

Kreuzzug eines europäischen Fürstenbundes und entwarf 1464 den 

ersten Föderationsplan der europäischen Geschichte, der in 21 Arti-

keln die Elemente eines «Bündnisses der Liebe und Brüderlichkeit» 

zusammenstellte: umfassender Gewaltverzicht der Mitglieder, gute 

Dienste und Schiedsgerichtsbarkeit im Konfliktfall, notfalls Bundes-

exekution gegen abirrende Mitglieder, einheitliches Asylrecht, Er-

richtung eines Bundesgerichts und einer Bundesversammlung mit 

periodisch alternierendem Amtssitz, in der mit gewichteten Stimmen 

Beschlüsse gefasst werden sollten. Vorgesehen waren weiter ein 

Bundesrat, ein Bundesheer, ein Bundeshaushalt, eine europäische 

Verwaltungsorganisation, europäisches Wappen, europäische Bi-

bliothek. Neu hinzutretende Mitglieder sollten die schon geltenden 

Statuten anerkennen. In endgültiger Preisgabe des mittelalterlichen 

Universalismus wurde hier ein Bund von Nationen konzipiert, der 

von den Mitgliedern die Preisgabe gewisser Souveränitätsrechte ver-

langte – des Rechtes der selbständigen Kriegführung und weitgehend 
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auch der Aussenpolitik sowie der Finanzhoheit –, gleichzeitig aber 

ihre Existenz und Unabhängigkeit dauerhaft garantierte. Papst und 

Kaiser sollten in der Logik des Plans entmachtet werden – ein Haupt-

grund dafür, dass er nicht in die Nähe der Realisierung gelangte.13 

Grosse Beachtung hat seit dem 17. Jahrhundert ein Europaplan 

gefunden, den der französische König Heinrich IV. verfolgt haben 

soll, ehe er 1610 ermordet wurde. Heinrichs leitender Minister Sully 

gibt in seiner Jahre später verfassten Darstellung an, der König habe 

das Ziel verfolgt, das Haus Habsburg zur Beschränkung auf Spanien 

und seine Kolonien zu zwingen, während in Mitteleuropa neue un-

abhängige Monarchien entstehen sollten: Böhmen, Ungarn und Po-

len. Unter Führung Frankreichs hätte Europa dann in einem Fürsten-

bund von etwa 15 Staaten vergleichbarer Grösse organisiert werden 

sollen, vertreten in einer ständigen, an periodisch wechselnden Orten 

zusammentretenden Ratsversammlung. Diese Versammlung sollte 

über alle politischen Geschäfte beraten, Zwistigkeiten beilegen und 

die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten und zu auswärtigen 

Mächten regeln. Zudem sollte es regionale Ratsversammlungen ge-

ben, gegen deren Beschlüsse Berufung bei der allgemeinen Ratsver-

sammlung möglich war. Dieses «grand dessein» Heinrichs IV. sollte 

demnach eine europäische Föderation begründen, in der auch die 

Vorstellung eines europäischen Gleichgewichts ihren Platz hatte.14 

Unter den vielen Autoren, die zwischen dem 16. und 18. Jahrhun-

dert ähnliche Gedankengänge entwickelten, finden sich berühmte 

Namen wie Grotius, Campanella, Leibniz, Comenius, William Penn, 

Rousseau, und weniger bekannte wie Crucé, Alberoni, Toze, Goudar 

oder der Baron von Bielfeld.15 Der Rationalismus der Aufklärung 

war dem Konstruieren europäischer Einigungsmodelle günstig. Be-

sonderen Eindruck machte auf Zeitgenossen und spätere Epigonen 

der umfangreiche Entwurf des französischen Hofgeistlichen und 

Philosophen Abbé de Saint-Pierre zu Beginn des 18. Jahrhunderts, 

der «zwischen allen christlichen Herrschern ein dauerndes, ewiges 

Bündnis zum Zweck der Erhaltung eines ununterbrochenen Friedens 

in Europa» in den Blick nahm. Ein ständiger Bundesrat sollte in einer 
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freien Stadt errichtet werden. Um den angestrebten Umfang von 24 

Mitgliedstaaten zu erreichen, sollte der Bund auch beitrittsunwillige 

Staaten zur Union zwingen können; er sollte sich aber nicht in die 

inneren Verhältnisse der Mitgliedstaaten einmischen, sondern ihre 

unterschiedlichen Verfassungen und die Rechte ihrer Herrscher 

schützen, die ihrerseits auf alle konfliktträchtigen Ansprüche gegen-

einander Verzicht leisten müssten. Die verschiedenen Facetten einer 

Bundesorganisation wurden von Saint-Pierre vollständiger als bei 

seinen Vorgängern entfaltet, so die Kompetenzen zur Streitschlich-

tung, zur Organisation eines Bundesheeres, zur Führung einer ge-

meinsamen Aussen- und Zollpolitik, zur Festlegung von Mitglieds-

beiträgen. Eine Abänderung des Bundesvertrages sollte möglich sein, 

jedoch nur mit Zustimmung sämtlicher Mitglieder.16 

Und schliesslich Immanuel Kant, der mit der Gesamtheit seiner 

Schriften, insbesondere mit der 1795 verfassten Abhandlung ‚Zum 

ewigen Frieden’ den bleibenden deutschen Beitrag zur Ideenge-

schichte der europäischen Einigung leistete. Zwar schrieb Kant «in 

weltbürgerlicher Absicht», doch die Europa-Bezogenheit seiner The-

sen über die Naturabsicht zur Vernunft, die sich nicht im Individuum, 

sondern in der Gattung und im Geschichtsablauf verwirkliche, war 

evident. Die gleiche Ungeselligkeit, die den Menschen dazu gezwun-

gen habe, eine innerstaatliche Ordnung zu errichten, sollte schliess-

lich auch im Verhältnis von Staat zu Staat einen gesetzmässigen Zu-

stand herbeiführen. Die ständige Gefahr des Krieges und des Despo-

tismus werde die freien Staaten mit republikanischer Verfassung in 

einen Zustand zwingen, «der zwar kein weltbürgerliches gemeines 

Wesen unter einem Oberhaupt, aber doch ein rechtlicher Zustand der 

Föderation nach einem gemeinschaftlich verabredeten Völkerrecht 

ist».17 

Zwei grundverschiedene Vorstellungen von Europa beschrieben 

zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Publizist Friedrich Gentz und der 

französische Graf Henri de Saint-Simon. Gentz sah als einzig prakti-

zierbare Ordnung das politische Gleichgewicht des Staatensystems 

der Aufklärungszeit, das nichts Geringeres als eine «Föderativ-Ver-

fassung Europas» darstelle. Eine Bündnisorganisation, die über eine 

übernationale Zwangsgewalt verfüge, sei eine Schimäre; vielmehr si- 
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chere das ewige Gleichgewichtsspiel innerhalb des europäischen 

«Föderativ-Systems» letztlich den Frieden wirkungsvoller als jede 

denkbare Zentralgewalt. Demgegenüber propagierte Saint-Simon 

den Gedanken einer internationalen Organisation, welche alleine in 

der Lage wäre, «die Völker Europas in einem einzigen politischen 

Körper zusammenzufassen und dabei die nationale Unabhängigkeit 

eines jeden zu wahren». Eine Reorganisation der europäischen Ge-

sellschaft sei notwendig, weil das durch den Westfälischen Frieden 

geschaffene Gleichgewichtssystem eine verfassungsmässige Institu-

tionalisierung des Krieges bedeute. Um den Krieg auszumerzen, be-

dürfe es der zwingenden Gewalt einer europäischen Zentralregie-

rung. Europa sollte nach den Vorstellungen Saint-Simons eine kon-

stitutionelle Monarchie werden, mit einem Zweikammer-Parlament, 

das unter anderem eine Bundessteuer festlegte.18 

Insgesamt war das 19. Jahrhundert weniger eine Ära der Europa-

Projekte als vielmehr der nationalen Bestrebungen. Revolution und 

Romantik gebaren die überhöhte Vorstellung von Volkstum und Na-

tion und ihren geschichtlichen Anspruch. Aber der abendländische 

Einheitsgedanke lebte doch in einer Fülle von Entwürfen weiter, in 

den philosophischen Diskursen Schellings, Fichtes, Chateaubriands 

etwa, oder in den Werken politischer Denker wie Mazzini und Dich-

ter wie Victor Hugo. Der neue Gedanke entwickelte sich, dass es 

auch wegen der zunehmenden Rivalität gegenüber dem aufstreben-

den Amerika früher oder später unumgänglich notwendig sein 

würde, einen «Europäischen Bund» zu schaffen, mit Parlament, Bun-

desgericht, Bundesstreitkräften, eigener Münze, europäischem Bür-

gerrecht. Gegen Ende des Jahrhunderts nahm sich auch die neue Frie-

densbewegung des Europa-Themas an, das dadurch etwas Utopi-

sches erhielt. Auch die Idee der internationalen Gerichtsbarkeit, die, 

seit längerem vorbereitet, auf den Haager Konferenzen von 1899 und 

1907 Profil gewann, hatte eine starke europäische Färbung. Es war 

dann die Erfahrung des Ersten Weltkrieges und seiner Folgen, die 

eine neue Hochblüte von Europa-Projekten auslöste, mit einem Mo-

ment von bis dahin unbekannter Dringlichkeit, das auf Umsetzung in 

die Realität drängte.19 
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Das gewollte Europa 

Schon vor dem Ersten Weltkrieg war die Einigung Europas aus der 

Ideenwelt herausgetreten und Gegenstand politischen Gestaltungs-

willens geworden. So hatte zu Beginn des 19. Jahrhunderts Napoleon 

mit erobernder Gewalt die Umrisse einer Einheit Europas aufgezeigt, 

die er nachträglich mit der Aura der geschichtlichen Notwendigkeit 

auszustatten suchte. Auch die Gegner Napoleons, Russland und Eng-

land, fassten schon vor seinem Sturz die Bildung einer «europäischen 

Konföderation», gar eines «europäischen Föderativsystems» ins 

Auge, durch die die Interessen und Rechte der einzelnen Staaten, 

nicht zuletzt der kleineren zur Übereinstimmung gebracht und die 

Gefahr neuer Kriege vermindert werden sollte. Im Gefolge des Wie-

ner Kongresses proklamierte die «Heilige Allianz» eine gemeinsame 

Verantwortung der Monarchen Europas, insbesondere Österreichs, 

Preussens und Russlands, für die eine «christliche Nation, zu der sie 

und ihre Völker gehören». Die «Quadrupel-Allianz» der vier Staaten 

England, Österreich, Russland und Preussen, zu denen 1818 Frank-

reich als fünfte Macht hinzutrat, begründete mit institutionalisierten 

Konsultationen der Partner, aus denen der Anspruch auf gemeinsame 

Intervention in dritten Staaten abgeleitet wurde, das «Europäische 

Konzert»: eine über Jahrzehnte hinweg nach informellen Prinzipien 

mittels Konferenzdiplomatie ausgeübte Leitung der Geschicke Euro-

pas durch die Grossmächte mit dem Ziel der Verhinderung von Krieg 

und Revolution.20 

Eine starke Wirkung ging dann vom Ersten Weltkrieg und seinen 

Folgen aus. Die substantielle Schwächung und partielle Verarmung 

der europäischen Staaten, die politische und wirtschaftliche Zerstük-

kelung weiter Teile Mittel- und Osteuropas, die Fortführung des «eu-

ropäischen Bürgerkriegs» aufgrund der Friedensdiktate, nicht zuletzt 

der Kulturpessimismus, der von Büchern wie Oswald Spenglers ‚Un-

tergang des Abendlandes’ (1918-22) ausging, schufen überwälti-

gende Gründe für die Suche nach europäischen Lösungen. Sie sollten 

helfen, den Frieden zu sichern, wirtschaftliche Prosperität zurückzu-

gewinnen und zu erhalten, den Rang der Europäer zwischen den 

neuen Kraftpolen USA, Sowjetunion und Japan zu behaupten und  
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den ökonomischen Wettbewerb mit ihnen zu bestehen. Seit den frü-

hen 1920er Jahren tauchten, initiiert von Intellektuellen, Wirtschafts-

führern und Politikern, allenthalben Vorschläge auf, die der Stärkung 

und Entwicklung europäischer Solidarität und Zusammenarbeit gal-

ten. Sie standen freilich in Konkurrenz mit dem vorherrschenden Be-

streben der einzelnen Staaten, ihr Heil eher in abgrenzendem Protek-

tionismus, in Staatsinterventionismus und Autarkie zu suchen.21 

Die bemerkenswerteste Initiative war die des kosmopolitischen 

Grafen Richard Coudenhove-Kalergi. In einer 1923 veröffentlichten 

Schrift ‚Paneuropa’ entwarf er den Plan einer Konföderation, in der 

sich alle europäischen Kontinentalstaaten einschliesslich ihrer über-

seeischen Kolonialbesitzungen zu einem politischen, wirtschaftli-

chen und militärischen Bündnis zusammenschliessen sollten, bis zu 

den Ostgrenzen Finnlands, des Baltikums, Polens, Rumäniens und 

Bulgariens. Nicht dazugehören sollte Grossbritannien als Haupt des 

Commonwealth, und auch nicht die Türkei. Hauptziel sollte die Er-

haltung einer globalen Führungsrolle Europas neben den anderen 

Grossregionen der Welt (Amerika, Russland, Ostasien, Common-

wealth) sein, die sich unter dem Dach des Völkerbunds konstituieren 

könnten. Vorbild war die entstehende «Panamerikanische Union». 

Die «Paneuropa-Union» mit Sitz in Wien sollte die regionale Zusam-

menarbeit der souverän bleibenden Mitgliedstaaten in einem Rate 

(Vertreter der Regierungen), einer Versammlung (Vertreter der na-

tionalen Parlamente) und einem Gerichtshof organisieren. Das Pro-

gramm Coudenhove-Kalergis fand breite Resonanz bei den Füh-

rungseliten der europäischen Staaten. Es entstanden rasch nationale 

Sektionen der «Paneuropa-Union», geführt von prominenten Akteu-

ren wie Aristide Briand, Edouard Herriot, Paul Lobe, Konrad Ade-

nauer, Edvard Benes und Ignaz Seipel. In der breiten Öffentlichkeit 

war allerdings das Interesse begrenzt, wie auch hinsichtlich anderer 

Europainitiativen der Zeit.22 

Die wirtschaftliche Zersplitterung Europas löste eine Reihe wei-

terer Initiativen aus. Die mächtige Entwicklung der amerikanischen 

Industrie führte vor Augen, dass offenbar ein grosser Wirtschafts-

raum die Voraussetzung für anhaltendes Wachstum und Prosperität 

war. Mehrere übernationale Organisationen setzten sich den Abbau  

30 



der zwischenstaatlichen Zollgrenzen zum Ziel, insbesondere der 

1926 in Paris gegründete «Europäische Zollunions-Verband» (Union 

Douanière Européenne, UDE), der als Dachverband für nationale 

Komitees mit entsprechender Zielsetzung diente. Die Herstellung ei-

ner europäischen Zollunion sollte mit weltweiten, auch mit den USA 

abgestimmten allgemeinen Zollsenkungen einhergehen. Als hinder-

lich erwiesen sich allerdings Sorgen einzelner europäischer Indu-

strien, vor allem der französischen, dass ihre Interessen in einer Zoll-

union Schaden nehmen könnten.23 

Die Schaffung übernationaler Produktionskartelle erschien als ein 

anderer Weg, um die Kleinräumigkeit der europäischen Wirtschafts-

verhältnisse zu überwinden. Durch Ausschaltung des Wettbewerbs, 

Preisabsprachen und Aufteilung von Märkten suchten verschiedene 

Industriebereiche Effizienz und Wirtschaftlichkeit zu steigern. Die 

Kartellbildung erfasste im Verlaufe der Zwischenkriegszeit sogar 

fast die Hälfte des internationalen Handels, freilich zu Lasten der 

Verbraucher. Kartellabsprachen dienten auch der Behebung von 

Kriegsfolgeproblemen, zumal im deutsch-französischen Verhältnis. 

Durch die 1926 gegründete «Internationale Rohstahlgemeinschaft» 

wurde das deutsch-französische schwerindustrielle Nachkriegs-»Du-

ell» durch eine feste Quotierung der beiderseitigen Stahlproduktion, 

an der sich auch Belgien, Luxemburg und das Saargebiet beteiligten, 

vorübergehend erheblich entschärft. Andere Pläne dieser Art blieben 

wegen der 1929 ausbrechenden Weltwirtschaftskrise unrealisiert: der 

Vorschlag zur Wiederzusammenführung der deutschen Kohle und 

des französischen Minette-Erzes in einem «Rheinkartell» etwa, und 

die Idee einer europäischen Kartellisierung der wichtigsten Roh- und 

Grundstoffe unter der Aufsicht des Völkerbunds.24 

Solche Initiativen wurden begleitet von einer Publizistik, in der 

politische Schriftsteller und Historiker mit einer Fülle europäischer 

Entwürfe den Boden bereiteten, auf dem eine Konkretisierung mög-

lich wurde.25 Der Abbau der deutsch-französischen Spannungen im 

Zeichen von Locarno schuf die weitere Voraussetzung dafür, dass 

1929 die französische Regierung den Moment gekommen sah, das 

Europa-Thema auf die Ebene der Politik zu heben: Aristide Briand, 
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seit 1927 Ehrenpräsident der Paneuropa-Union, zwischen Juli und 

Oktober 1929 in Personalunion Ministerpräsident und Aussenmini-

ster, rief am 5. September 1929 vor der zehnten Völkerbunds Ver-

sammlung die europäischen Regierungen dazu auf, die Möglichkeit 

eines engeren Zusammenschlusses zu prüfen: «Ich bin der Auf-

fassung, dass zwischen Völkern, deren geographische Lage so ist wie 

die der Völker Europas, eine Art föderatives Band bestehen muss; 

diese Völker müssen jederzeit die Möglichkeit haben, miteinander in 

Verbindung zu treten, über ihre Interessen zu beraten, gemeinsame 

Entschliessungen zu fassen, untereinander ein Band der Solidarität 

zu schaffen, das es ihnen erlaubt, zu gegebener Zeit einer ernsten 

Lage, falls eine solche entsteht, entgegenzutreten.» Die Delegierten 

der 26 europäischen Partnerregierungen reagierten durchweg über-

rascht, zum Teil wohlwollend, überwiegend zurückhaltend. Vier 

Tage später, am 9. September 1929, beauftragten sie Briand, ein Me-

morandum zu erarbeiten, das offizielle Stellungnahmen erlauben 

würde.26 

Der im Winter 1929/30 in Paris erarbeitete Europaplan wurde den 

europäischen Regierungen am 17. Mai 1930 zugeleitet. Er enthielt 

den kompletten Entwurf einer europäischen Bundesordnung. Anders 

als erwartet proklamierte er den Vorrang der politischen vor der wirt-

schaftlichen Einigung: Angesichts der Weltwirtschaftskrise sollten 

die ökonomischen Interessen der schwachen ebenso wie der starken 

Staaten in einen alle schützenden politischen Rahmen gesetzt wer-

den. Vorgeschlagen wurde die Schaffung eines lockeren Staatenbun-

des, der den Mitgliedern die Wahrung der Souveränität und gleich-

zeitig übernationale Solidarität gewährleisten sollte. Als Bundesor-

gane wurden vorgesehen eine «Europäische Konferenz», zu der Re-

gierungsvertreter der europäischen Völkerbundsmitglieder regel-

mässig unter jährlich wechselndem Vorsitz zusammentreten und 

Entscheidungen treffen sollten, ein «ständiger politischer Aus-

schuss» als Vollzugsorgan sowie ein «Sekretariat» als administrative 

Koordinierungsstelle. Die europäische Zusammenarbeit sollte die 

Wirtschafts-, Finanz- und Strukturpolitik erfassen, auch Transport 

und Verkehr, das Gesundheitswesen, den Dozenten- und Parlamen-

tarieraustausch, die Verwaltungsrationalisierung und die Abstim- 
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mung gegenüber aussereuropäischen Mächten und insbesondere dem 

Völkerbund.27 

Mit diesen Vorschlägen war Briand seiner Zeit weit voraus. Die 

Stellungnahmen der Adressaten, die zwischen Mitte Juni und Mitte 

Juli 1930 in Paris eingingen, zeigten es. Gewiss wurde dem Grund-

gedanken einer verstärkten Solidarität und Zusammenarbeit Reve-

renz erwiesen, doch erhoben so gut wie alle Regierungen Einwen-

dungen aus der Sicht ihrer nationalen Interessen: die britische Regie-

rung mit Blick auf ihr Commonwealth, Portugal wegen seiner über-

seeischen Kolonialgebiete, Berlin polemisierte gegen den Versuch, 

die deutsche Revisionspolitik in ein europäisches Netzwerk einzu-

binden und dadurch unschädlich zu machen. Durchweg wurde die 

Unantastbarkeit der nationalen Souveränität beschworen, auch wurde 

gefragt, ob man unbedingt europäische Organe errichten müsse für 

Aufgaben, die schon der Völkerbund wahrnehme. Ausserhalb Euro-

pas reagierten die USA eher positiv, mit der Einschränkung, dass der 

amerikanische Export nach Europa nicht beeinträchtigt werden 

dürfe; die Sowjetunion andererseits witterte ein kapitalistisches 

Komplott. Der Bericht Briands über die Resonanz insgesamt, im Sep-

tember 1930 vor der elften Völkerbundsversammlung erstattet, war 

zugleich ein Abgesang auf seinen Plan. Die Delegierten verständig-

ten sich auf ein «Begräbnis erster Klasse»: Ein Völkerbundsaus-

schuss wurde eingerichtet, in dem die Angelegenheit weiter geprüft 

werden sollte, die «Studienkommission für eine Europäische Union». 

Nach einigen Sitzungen, in denen vor allem die Auswirkungen der 

Weltdepression auf Europa behandelt wurden, stellte die Kommis-

sion 1933 ihre Arbeit sang- und klanglos ein. Der erste politische An-

lauf zur Einigung Europas war damit gescheitert. Nationale Egois-

men und internationale Fragmentierung sollten den weiteren Gang 

der Entwicklung in den 1930er Jahren bestimmen.28 

Von Deutschland aus wurde in der Zwischenkriegszeit den «pan-

europäischen» Vorschlägen auch ein eigenes «Mitteleuropa»-Kon-

zept entgegengestellt, das in Anknüpfung an Friedrich Naumanns 

Buch «Mitteleuropa» (1915) die ökonomische und kulturelle Wie-

derzusammenführung der zersplitterten Staaten Mittel- und Osteuro-

pas, insbesondere der Nachfolgestaaten des Habsburgerreiches, unter 
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deutscher Führung propagierte. Es handelte sich um ein die Revisi-

onspolitik der Weimarer Republik erweiterndes Grossraumkonzept, 

das insbesondere bei Frankreich und Grossbritannien Gegenstrate-

gien auslöste, die zu Beginn der 30er Jahre vorübergehend ein inter-

nationales Tauziehen um die Schaffung einer deutsch-österreichi-

schen Zollunion und einer grösseren «Donauföderation» heraufführ-

ten. Das deutsche «Mitteleuropa» war insofern Ziel deutscher 

Macht-, nicht europäischer Einigungspolitik; es bot auch ein Stück 

Nährboden für die spätere nationalsozialistische Raumpolitik. Für 

die mittel- und osteuropäischen Länder selbst lag die Wiederherstel-

lung einer grösseren Wirtschaftseinheit und ihre Anlehnung an eine 

europäische Grossmacht, insbesondere an das geographisch und han-

delspolitisch komplementäre Deutschland, im genuinen Eigeninter-

esse. In einer hochnationalistischen Grundstimmung in diesen Län-

dern und angesichts der Grossmächterivalität blieb es in der Zwi-

schenkriegszeit bei unrealisierten Plänen, auf die indessen die mittel- 

und osteuropäischen Exilpolitiker des Zweiten Weltkrieges zurück-

greifen konnten.29 



Kapitel 2 

Der Zweite Weltkrieg als Vater der Tat 

E 
s war die Erfahrung des Zweiten Weltkrieges und seiner Wir- 

kungen, die die Einsicht unumkehrbar machte, dass an einem 
 

engeren Zusammenrücken der europäischen Nationalstaaten kein 

Weg vorbeiführte. Das Jahrzehnt 1940 bis 1950 bildete die zukunfts-

trächtige Inkubationszeit der europäischen Einigung. 

In den Kriegsjahren war das Thema Europa vielfach präsent, wenn 

auch aus unterschiedlichen Gründen. Die den Widerstandsbewegun-

gen entstammenden Europa-Konzepte mussten freilich in der unmit-

telbaren Nachkriegszeit vorübergehend nochmals hinter die Politik 

der Alliierten zurücktreten, das traditionelle System der souveränen 

Nationalstaaten zu restaurieren. 

Im Zeichen des anhebenden Kalten Krieges wurde dann in den Jahren 

1947 bis 1949 die Herausbildung erster wirtschaftlicher, militäri-

scher und politischer Kooperationsstrukturen zwischen den Westeu-

ropäern angestossen. Dies geschah unter massgeblichem Einfluss der 

USA, die in dem Jahrzehnt zwischen 1947 und 1957 zum «Födera-

tor» Europas wurden, zu einer von aussen her durch Anreiz und 

Druck den europäischen Einigungsprozess be- fördernden Kraft. 

Hitlers Europa 

Im Verlaufe des Zweiten Weltkrieges entfaltete der Gedanke einer 

Einigung Europas beachtlich mobilisierende Kraft. Von den natio-

nalsozialistischen Führungseliten, und ähnlich den faschistischen in 

Italien, wurde er instrumentalisiert. Im europäischen Widerstand und 

bei den Politikern im Exil erlebte er eine ungeahnte Hochblüte. Die 

kriegführenden Alliierten vermochten ihm allerdings weniger abzu-

gewinnen.1 

35 



Für die Führung des «Dritten Reiches» war «Europa» im Wesent-

lichen ein Propaganda- und Kampfbegriff. Bekanntlich steuerte die 

nationalsozialistische «Neue Ordnung» die Schaffung eines vor al-

lem nach Osten stark erweiterten «grossgermanischen Reiches» auf 

rassischer Grundlage an, welches von einem Kranz abhängiger und 

regimeverwandter Satellitenstaaten umgeben sein würde. Nach aus-

sen hin wurde dieses Hegemonie-Programm jedoch phasenweise als 

«europäische Einigung» mystifiziert, vor allem, um Motivationshilfe 

für die Soldaten, für die Heimatfront und nicht zuletzt für die vielen 

Kollaborateure in den besetzten Ländern zu bieten, die nach einer 

ehrenhaften Zukunft in Hitlers Nachkriegseuropa Ausschau hielten. 

Der Krieg gegen die Sowjetunion wurde zum Kreuzzug Europas ge-

gen den Bolschewismus hochstilisiert. Im wirtschaftlichen Bereich 

wurden Konzepte einer «gelenkten Wirtschaft» im Grosswirtschafts-

raum entwickelt, der als regionale Präferenzzone auch Schutz vor 

dem freihändlerischen Weltmarkt bieten sollte, und für den sogar der 

vertrauensbildende Begriff «Europäische Wirtschaftsgemeinschaft» 

verwendet wurde. Die Aussicht auf eine Partnerschaft gleichberech-

tigter europäischer Staaten, die nach Kriegsende von diesen hätte 

eingefordert werden können, wurde jedoch vermieden: Zuerst müsse 

der Krieg gewonnen werden. Für Hitler und die nationalsozialisti-

sche Führung war europäische Einigung so ein Akt der Gewalt, «Eu-

ropa» ebenso wie die «deutsch-französische Versöhnung» waren 

Propagandabegriffe zur Tarnung nationalen Expansionsstrebens.2 

Etwas offener verhielt sich das Italien Mussolinis, wo über das Ziel 

der «Vereinigten Faschistischen Staaten von Europa» in Anlehnung 

an die Paneuropa-Bewegung diskutiert wurde. Mussolini strebte in 

dieser Frage offenbar eine geistige Führung unter den Achsenmäch-

ten an.3 

Hochbedeutend war der Beitrag der europäischen Widerstandsbe-

wegungen zur Perspektive einer europäischen Einigung. Die führen-

den Köpfe des nicht-kommunistischen Widerstands in Deutschland, 

Italien und den von diesen besetzten bzw. abhängigen Ländern – dies 

waren alle ausser den Britischen Inseln, Schweden, Schweiz, Spa-

nien und Portugal – leiteten aus den Erfahrungen der Zwischen-

kriegszeit durchweg vergleichbare Erkenntnisse ab: Die erwiesene 
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Schutzlosigkeit des einzelnen Staates, das Scheitern der kollektiven 

Sicherheit, die Notwendigkeit der Schaffung eines grossen Wirt-

schaftsraums, der Bedeutungsverlust aller europäischen Mächte ge-

genüber den neuen Weltmächten riefen nach europäischem Zusam-

menschluss. In einer europäischen Föderation könnte der National-

staat aufgehoben werden, der das grosse Übel zu sein schien, das die 

Keime der totalitären Herrschaft, der Missachtung der Menschen-

rechte und des Krieges in sich trug; nationalkonservative wie sozia-

listische Widerständler waren sich darin einig, dass die nationalen 

Souveränitäten zugunsten einer europäischen Gemeinschaft mit 

überstaatlichen Institutionen überwunden werden müssten.4 

Die überlieferten programmatischen Zeugnisse sind überaus zahl-

reich. In Deutschland etwa prangerte das Haupt des Kreisauer Krei-

ses, Helmuth James Graf von Moltke, den Machtmissbrauch der Na-

tionalstaaten an, die sich in der Hybris des Faschismus selbst ad ab-

surdum geführt hätten. Carl Goerdeler warb für wirtschaftliche Inte-

gration und kontrollierte Abrüstung einer «organischen Einheit föde-

rativer Staaten», wobei schliesslich «weder Deutschland noch eine 

andere Macht» einen europäischen Vorrang beanspruchen dürfe. In 

der italienischen Resistenza hielten Altiero Spinelli und Ernesto 

Rossi in ihrem legendären ‚Manifesto di Ventotene’ vom Frühjahr 

1941 fest, dass die Nationalstaaten nicht länger die zweckmässigste 

Form der Organisierung des Gemeinschaftslebens der menschlichen 

Gesellschaft seien; daher müssten ihnen ihre Machtbefugnisse ge-

nommen und diese auf übergeordnete Autoritäten übertragen wer-

den. In den Schriften des Widerstands in den von Hitlerdeutschland 

besetzten Ländern, der sich in erster Linie gegen die Fremdherrschaft 

richtete, finden sich allenthalben – in Frankreich, den Niederlanden, 

Polen u.a. – dieselben Leitmotive: Absage an Nationalismus, Fa-

schismus und Machtpolitik; Notwendigkeit der Bildung einer euro-

päischen Föderation und Einbindung des unruhigen Deutschland in 

diese; Dezentralisierung in den bisherigen Nationalstaaten; Ausstat-

tung einer überstaatlichen Bundesautorität mit eigenen Institutionen, 

eigenen Streitkräften, europäischer Aussenpolitik, internationalem 

Gerichtshof; europäische Staatsbürgerschaft; Organisierung eines  
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gesamteuropäischen Wirtschaftsraums und gemeinsame Übergangs-

verwaltung für die überseeischen Kolonialgebiete; internationale 

Gleichrangigkeit Europas mit den USA und der Sowjetunion (wobei 

die Grenzen im Osten unterschiedlich gezogen wurden); enge Zu-

sammenarbeit der europäischen Regionalorganisation mit der künf-

tigen Weltorganisation. Insgesamt wirkte der europäische Wider-

stand wie ein grosses Laboratorium, in dem angesichts der totalitären 

Herrschaft über den Kontinent eine Vielzahl von Konzepten und Re-

zepten für eine europäische Einigung in der Nachkriegszeit vorge-

dacht wurden. Im Frühjahr 1944, bei einer geheimen internationalen 

Konferenz von Widerstandskämpfern in Genf, wurden die Vorstel-

lungen zu einer gemeinsamen «Deklaration zugunsten einer europäi-

schen Föderation» zusammengeführt.5 

Konkretere Pläne wurden unter den vor der Besatzungsmacht ins 

freie Ausland, vor allem nach London ausgewichenen Exilpolitikern 

und Emigranten entwickelt. Ein leitender Gedanke war, dass die 

Ausgangsposition der Staaten nach ihrer Befreiung durch regionale 

Zusammenschlüsse gestärkt werden müsse, in West- wie in Osteu-

ropa. Der Aussenminister der belgischen Exilregierung in London, 

Paul-Henri Spaak, setzte sich für einen wirtschaftlichen, politischen 

und militärischen Zusammenschluss Belgiens mit Frankreich und 

den Niederlanden nebst Kolonialreichen ein. Seine Landsleute Paul 

van Zeeland und Louis de Brouckère entwickelten Vorstellungen ei-

ner westeuropäischen Wirtschafts- und Währungsunion, die zu der 

schliesslich am 5. September 1944 geschlossenen Zollunion der Be-

nelux-Staaten beitrugen. Unter den italienischen Exilanten entwarf 

der ehemalige Aussenminister Graf Carlo Sforza Pläne für zentral-

europäische und mittelmeerländische Föderationen. In Algier, wo 

seit dem Frühjahr 1943 das Freie Frankreich Charles de Gaulles re-

sidierte, entwarfen seine Vertrauten Jean Monnet, René Mayer und 

André Philip westeuropäische Integrationskonzepte, in denen unter 

anderem die Vergemeinschaftung der Schwerindustrie und die Ein-

bindung eines zerstückelten Deutschlands eine zentrale Rolle spiel-

ten. De Gaulle selbst zögerte, ehe er am 18. März 1944 eine Verbin-

dung Frankreichs mit den Benelux-Staaten und dem Rhein-Ruhr-Ge-

biet mit eventueller Abrundung nach Süden und Assoziierung Gross- 
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britanniens zur Erwägung stellte: «Ohne dass natürlich die Souverä-

nität der beteiligten Staaten angetastet werden darf [...] denken wir 

an eine Art westeuropäischer Gruppierung um Frankreich herum, 

hauptsächlich auf wirtschaftlicher Grundlage und soweit wie mög-

lich.»6 

Auch osteuropäische Exilpolitiker bereiteten regionale Zusam-

menschlüsse vor. In Ansehung der unvorteilhaften Zersplitterung der 

osteuropäischen Staatenwelt der Zwischenkriegszeit unterzeichneten 

Vertreter der polnischen, tschechoslowakischen, jugoslawischen und 

griechischen Exilregierungen in London im November 1941 eine ge-

meinsame Absichtserklärung, dass sie fortan solidarisch vorgehen 

wollten. Weit gediehen Vorstellungen eines Zusammenschlusses 

zwischen Polen und der Tschechoslowakei: Bereits am 11. Novem-

ber 1940 kündigten Edvard Benes und General Sikorski an, dass ihre 

beiden Länder nach Kriegsende eine «engere politische und wirt-

schaftliche Assoziation» bilden sollten, die für andere osteuropäische 

Länder offenstehe; am 23. Januar 1942 wurde eine polnisch-tsche-

choslowakische «Konföderation» vereinbart und ein Koordinie-

rungsausschuss eingesetzt. Eine ähnliche Vereinbarung unterzeich-

neten in den gleichen Tagen, am 15. Januar 1942, die griechische und 

die jugoslawische Exilregierung; darin wurde die Bildung gemeinsa-

mer Institutionen für die Aussen-, Verteidigungs- und Wirtschafts-

politik vorgesehen. Weitergehende Planungen osteuropäischer Exil-

politiker, deren Inspirator bis zu seinem Tode Anfang Juli 1943 Ge-

neral Sikorski war, zielten auf den Zusammenschluss aller ost- und 

südosteuropäischen Länder und eine Verzahnung der osteuropäi-

schen mit den westeuropäischen Kooperationsprojekten ab.7 

All dies waren letztlich abstrakte Planungen. Es war klar, dass 

über die Strukturen des Nachkriegseuropa nicht ohne die kriegfüh-

renden alliierten Grossmächte entschieden werden konnte. In diesem 

Sinne suchten die Exilpolitiker in London den britischen Premiermi-

nister Winston Churchill dafür zu gewinnen, sich die Zielsetzung ei-

nes engeren Zusammenschlusses der europäischen Staaten nach dem 

Krieg zu eigen zu machen und eine Führungsrolle zu übernehmen. 

Damit hatten sie bei Churchill, der zeitlebens weniger ein «überzeug-

ter Europäer» als vielmehr ein in weiten historischen Räumen den- 
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kender Empire-Politiker war, beachtlichen Erfolg. Schon im Juni 

1940, in den Tagen des Zusammenbruchs Frankreichs, hatte er, 

wenngleich zögernd, den von Jean Monnet, de Gaulle und Kreisen 

der britischen «Federal Union»-Bewegung (Arnold Toynbee, Robert 

Vansittart u.a.) erarbeiteten Plan einer unauflöslichen Union der bei-

den Staaten Grossbritannien und Frankreich gebilligt, mit gemeinsa-

mer Verteidigung, gemeinsamer Aussen-, Finanz- und Wirtschafts-

politik, gemeinsamer Staatsbürgerschaft, einem gemeinsamen Parla-

ment. Dieses Projekt sollte die französische Kapitulation vor Hitler 

verhindern, was am Ende vergeblich blieb.8 Mit dem Fortschreiten 

des Krieges befiel Churchill dann immer stärker die Sorge, dass nach 

Kriegsende in Europa ein Vakuum mit der Gefahr einer sowjetischen 

Machtübernahme entstehen könnte, wenn gleichzeitig die Amerika-

ner sich zurückziehen und die Russen vorstossen würden. Am 21. 

März 1943 schlug er in einer Radioansprache vor, dass im Rahmen 

einer globalen Ordnung der Weltregionen ein «Europa-Rat» geschaf-

fen werden sollte, ein «wirklicher und wirkungsvoller» Bund, «in 

dessen Gefüge sich alle, auch die stärksten der in Frage kommenden 

Mächte einordnen, dem ein Oberster Gerichtshof zur Schlichtung 

von Streitigkeiten sowie bewaffnete Streitkräfte [...] zwecks Durch-

führung seiner Entscheidungen und Verhinderung neuerlicher An-

griffe und künftiger Kriegsvorbereitungen zur Verfügung stehen».9 

Dieser Vorstoss Churchills erfreute gewiss das Herz vieler Wider-

ständler und Exilpolitiker, doch blieb er isoliert und politisch folgen-

los: Washington und Moskau weigerten sich, das Thema einer Eini-

gung Europas auf die Agenda der Kriegskonferenzen zu überneh-

men. Präsident Roosevelt legte die Priorität auf die Fortsetzung eines 

fundamentalen amerikanisch-sowjetischen Einvernehmens auch im 

Nachkriegsfrieden im Rahmen einer Weltorganisation, dabei er-

schien das Projekt einer europäischen Regionalorganisation als stö-

rend. Stalin strebte nach direkter sowjetischer Kontrolle über Osteu-

ropa und suchte die Entstehung eines Machtblocks zu verhindern, 

der die Zersplitterung der westeuropäischen Staatenwelt aufhob, 

sofern dies nicht unter kommunistischem Vorzeichen geschah. Die 

westeuropäischen Kommunisten im Widerstand und in den Nach- 
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kriegsparlamenten waren wie die sowjetische Führung stets Gegner 

der europäischen Einigung. Churchill schloss sich schliesslich Roo-

sevelt an. Als der Krieg zu Ende ging, stand so die in Widerstand und 

Exil mit zunehmender Leidenschaft diskutierte Frage der Einigung 

Europas nicht auf der Tagesordnung der Siegermächte.10 

Die Europäische Bewegung 

Die Frage stand dementsprechend auch nicht auf der Agenda der eu-

ropäischen Regierungen, die sich 1944/45 unter der Kontrolle der 

Siegermächte neu formierten. Die Nationen Osteuropas fielen in die 

Abhängigkeit der Sowjetunion, die scharf darauf achtete, dass sie 

voneinander separiert blieben. Die restaurierten westeuropäischen 

Staaten waren für wirtschaftliche Existenzsicherung und Wiederauf-

bau auf die Hilfe der USA angewiesen, wo vorerst weiter in globalen, 

nicht in regionalen Bezügen gedacht wurde. Grossbritannien suchte 

eine Rolle als dritte Weltmacht. Das gaullistische Frankreich knüpfte 

unverzüglich an macht- und bündnispolitische Traditionen der Vor-

kriegszeit an. Überall etablierten sich wieder nationalstaatliche 

Denkweisen und Bürokratien. Deutschland, zunächst ohne eigenen 

politischen Willen, zerfiel in vier Besatzungszonen. Die Zielsetzung 

eines europäischen Zusammenschlusses war nicht aktuell und bis 

1947/48 effektiv blockiert.11 

Aber sie war nicht tot. Sie lebte fort ausserhalb und am Rande der 

Politik, in privaten Zirkeln und Gruppen, in denen die im Widerstand 

entwickelten Konzeptionen einer europäischen Einigung weiter dis-

kutiert wurden. Gelangte der Widerstand auch 1945 nicht an die 

Macht, so hatten sich doch noch während des Krieges erste Födera-

tionsverbände zur Propagierung der Europa-Idee gebildet, die wei-

terarbeiteten, nachdem die Waffen schwiegen: so in Italien, in Frank-

reich, den Niederlanden; in der Schweiz und Grossbritannien gab es 

solche Verbände schon seit den späten 1930er Jahren.12 Ihr Versuch, 

sich öffentliches Gehör zu verschaffen, war indessen angesichts der 

politischen Grundausrichtung der beiden Weltmächte und der neuen 

europäischen Regierungen zunächst chancenlos. Vom Sommer 1945  
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bis zum Sommer 1946 hatten die Verfechter einer europäischen Ei-

nigung «ein Jahr bitterer Hoffnungs- und Wirkungslosigkeit zu 

durchstehen».13 Im Sommer 1946 stellten sich dann einige Licht-

blicke ein. Die Föderationsgruppen vermeldeten etwas Resonanz 

und Zulauf, weitere Initiativen wurden gegründet, neue übernatio-

nale Kontakte angebahnt. Der Impuls kam aus der internationalen 

Politik: Das Konzept der globalen Kooperation zwischen den angel-

sächsischen Mächten und der Sowjetunion geriet immer erkennbarer 

in die Krise, und das Auseinanderdriften der Weltmächte schuf 

Raum für regionale Zusammenarbeit in Europa; und auch ein zusätz-

liches Motiv: Europa als «Dritte Kraft» zwischen Ost und West.14 

In dieser sich zögernd aufhellenden Stimmungslage wirkte die 

Europa-Rede, die Churchill, inzwischen Oppositionsführer im Un-

terhaus, am 19. September 1946 in Zürich hielt, als ein entscheiden-

der Verstärker. Churchill rief dazu auf, die Nachkriegstragödie im 

Herzen Europas zu beenden und «eine Art Vereinigte Staaten von 

Europa» zu schaffen – eine Organisation, die den Europäern «das 

Gefühl eines weiter gespannten Patriotismus und einer gemeinsamen 

Staatsangehörigkeit einflössen» und den europäischen Reichtum an 

Geist und Kultur erhalten könne. Eine Organisation Europas stehe 

nicht im Gegensatz zur Weltorganisation der UNO, sondern ergänze 

sie als regionale Untergliederung. Die Zeit sei knapp, da der Krieg 

zwar beendet sei, Gefahren aber fortbestünden. Man müsse rasch mit 

der Bildung eines «Europarats» beginnen. Wenn zunächst nicht alle 

europäischen Staaten willens und in der Lage seien, der Union bei-

zutreten, müssten die, die es wollten und könnten, dennoch anfangen. 

Frankreich und Deutschland müssten gemeinsam die Führung über-

nehmen. Grossbritannien und die USA, «und ich hoffe Sowjetruss-

land, denn dann wäre in der Tat alles gut», müssten die Freunde und 

Förderer des neuen Europa sein. Die Bedeutung der Rede lag darin, 

dass sie zu diesem Zeitpunkt die Idee der europäischen Einigung mit 

dem weltpolitischen Prestige einer der drei grossen Siegerpersön-

lichkeiten des Weltkrieges verknüpfte, ihr dadurch die Aura des Rea-

lisierbaren gab, sie glaubwürdiger und attraktiver machte, ihr vor al-

lem in die Schlagzeilen der internationalen Presse verhalf.15 
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Das weltweite Echo auf die Rede war allerdings durchaus zwie-

spältig: In die weit überwiegend zustimmenden und hoffnungsvollen 

Kommentare mischte sich die Erklärung der britischen Labour-Re-

gierung, dass sie von der Rede vorher nicht informiert worden sei 

und diese nur die privaten Ansichten des Redners wiedergebe; die 

nachdenkliche Frage wurde gestellt, ob man nur ein Jahr nach 

Kriegsende schon wieder in dieser Form auf Deutschland zugehen 

solle, und die Kommunisten lehnten die europäische Perspektive ein-

hellig ab. Die wichtigste Wirkung der Rede war freilich, dass sie den 

privaten Europaverbänden mächtiger Ansporn war, ihre Tätigkeit zu 

intensivieren. Ab Herbst 1946 formierten sich in fast allen grösseren 

Städten rasch wachsende Aktionsgruppen, die die Öffentlichkeit für 

einen gesamteuropäischen Zusammenschluss zu sensibilisieren 

suchten und deren interne Diskussionen sich um zwei verschiedene 

Europa-Konzeptionen grundsätzlicher Art drehten: «Föderation» 

oder «Union»? Die Föderalisten visierten, mit Blick etwa auf Proud-

hon und die Verfassung der USA, einen europäischen Bundesstaat 

an, in dem die Kompetenzen nach dem naturrechtlichen Subsidiari-

tätsprinzip auf die jeweils sachgemässen Organisationsebenen ver-

teilt werden sollten, «soweit unten wie möglich», und «soweit oben 

wie nötig»; insbesondere sollte die Föderation die Befugnisse für ge-

meinsame Aussenpolitik, Friedenswahrung und Wohlfahrtssiche-

rung erhalten. Die Unionisten (oder Konföderalisten) hatten dagegen 

das Modell des Staatenbundes vor Augen, in dem souveräne Natio-

nalstaaten geregelt Zusammenarbeiten, ohne wesentliche nationale 

Kompetenzen an eine übergeordnete europäische Instanz abzutre-

ten.16 

Die föderalistisch orientierten Gruppen waren gewiss in der Über-

zahl. Mehr als 40 nationale Bewegungen aus 16 Ländern schlossen 

sich im Dezember 1946 zu dem mächtigsten der Europaverbände zu-

sammen, der «Union Europäischer Föderalisten» (UEF), angeführt 

von Vordenkern des Widerstands wie Altiero Spinelli, Henri Frenay, 

Eugen Kogon und Henri Brugmans. Erster Generalsekretär wurde 

Alexandre Marc. Auf einem Kongress in Montreux im August 1947 

beschloss die UEF, die Bemühungen um eine wirtschaftliche Koope-

ration der europäischen Regierungen im Rahmen des Marshall-Plans  
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zu unterstützen; dabei konnte es sich angesichts des sowjetischen 

Verbots an die osteuropäischen Staaten, sich am Marshall-Plan zu 

beteiligen, realistischerweise nur um ein «Beginnen in Westeuropa» 

handeln. Auch die im Juni 1947 gegründete «Sozialistische Bewe-

gung für die Vereinigten Staaten von Europa» (MSEUE) strebte eine 

Föderation an, die möglichst unter sozialistischen Vorzeichen stehen 

sollte. Die Europa-Bewegung der vor allem in Italien, Frankreich 

und Deutschland Aufwind verspürenden christdemokratischen Par-

teien, die «Nouvelles Equipes Internationales» (NEI, gegründet im 

März 1947), übernahm ebenfalls schrittweise das föderalistische Ge-

dankengut für ein Europa, das eine soziale Demokratie aus christli-

chem Geiste werden sollte.17 

Auf der anderen Seite entstanden seit Januar 1947 in London, 

Brüssel und Paris zahlenmässig kleinere, aber von bekannten Politi-

kern geführte Verbände, die sich für einen sogleich auf Westeuropa 

begrenzten, mit wirtschaftlicher Kooperation beginnenden lockeren 

Zusammenschluss staatenbündischen Charakters einsetzten. Hierzu 

gehörte das von Churchill inspirierte und von seinem Schwiegersohn 

Duncan Sandys geleitete «United Europe Movement» (UEM, ge-

gründet im Mai 1947), das zahlreiche Politiker der konservativen und 

liberalen mit wenigen der Labour-Partei zusammenbrachte, die das 

Modell des Commonwealth vor Augen hatten. Umstritten blieb, ob 

Grossbritannien sich aktiv am Aufbau Europas beteiligen oder – ge-

mäss der Zürcher Rede Churchills – fördernd ausserhalb bleiben 

sollte. In Frankreich wurde im Juli 1947 eine Parallelorganisation 

gegründet, der «Conseil français pour l’Europe unie», in der sich be-

kannte Namen wie René Courtin, Paul Reynaud, Paul Ramadier, 

Pierre-Henri Teitgen und André Siegfried zusammenfanden. Das 

Hauptanliegen der von dem ehemaligen belgischen Ministerpräsi-

denten van Zeeland im März 1947 gegründeten «Ligue Européenne 

de Coopération Economique» (LECE), der etwa auch der französi-

sche Finanzexperte Jacques Rueff angehörte, war die Einleitung eu-

ropäischer Wirtschaftskooperation durch übernationale Komitee-Ar-

beit; sie schloss an die Zollunions-Bestrebungen der Zwischen-

kriegszeit an.18 

Einen Weg eigener Art beschritt die 1947 von Coudenhove-Ka-

lergi gegründete «Europäische Parlamentarier-Union» (EPU), die an 
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die Paneuropa-Bewegung der Zwischenkriegszeit anknüpfte. Die 

EPU führte über 800 Abgeordnete der einzelstaatlichen Parlamente 

unter der Zielsetzung zusammen, die Europa-Idee in ihren Ländern 

zu propagieren und die Schaffung einer Europäischen Versammlung 

vorzubereiten. Föderalisten und Unionisten hielten sich in ihr die 

Waage. Auch auf der Ebene der Unternehmen und Gewerkschaften 

begannen sich im übrigen Europa-Aktionsgruppen und -Verbände zu 

formieren. Und nicht zuletzt bildeten sich in den drei westdeutschen 

Besatzungszonen seit Juni 1946 erste Gruppen zur Förderung vor al-

lem des föderalistischen Gedankenguts, in einer Reihe von Städten 

wie Hamburg, Freiburg, Köln, Münster, München, Koblenz, Stutt-

gart und Eutin.19 

Es drohte Zersplitterung, wenn es in einer Situation, in der noch 

keine der Regierungen den europäischen Gedanken aufgegriffen 

hatte, nicht gelang, die Vielzahl der Initiativen zu bündeln. Nach län-

geren Vorbereitungen, und unter beträchtlichen Spannungen zwi-

schen konkurrierenden Föderalisten und Unionisten, wurde zunächst 

im Juli 1947 in Paris ein europäisches «Verbindungskomitee», im 

Dezember 1947 das «Internationale Komitee zur Koordinierung der 

Bewegungen für die Einheit Europas» gegründet; es war aufgrund 

einer eigenwilligen Stimmengewichtung zwischen den Einzelver-

bänden, nicht der zahlenmässigen Anhängerschaft, bis 1949 mehr-

heitlich unionistisch besetzt und wurde von Duncan Sandys geleite-

tet. Alle Verbände traten sukzessive dem Komitee bei, nur die EPU 

Coudenhove-Kalergis blieb bis 1952 abseits. Das Komitee lud für 

den 7. bis 10. Mai 1948 nach Den Haag zu einem «Europa-Kongress» 

ein, der die hervorragendsten Vertreter aus Politik, Wirtschaft und 

Kultur aller europäischen Länder zu einer machtvollen Demonstra-

tion des Einigungswillens versammeln und konkrete Vorschläge un-

terbreiten sollte.20 

Der Haager Kongress wurde zum Meilenstein der europäischen 

Einigungsgeschichte. Alles begann hier: die Konstruktion der ersten 

europäischen Institutionen und die Schwierigkeit, ihnen politische 

Entscheidungsgewalt zu übertragen, die Erörterung von Prinzipien 

eines Gemeinsamen Markts, der Durchbruch der Europa-Idee in der 

breiteren öffentlichen und politischen Wahrnehmung. Unter der Eh- 

45 



renpräsidentschaft Churchills versammelten sich nahezu 800 illustre 

Persönlichkeiten aus fast allen westeuropäischen Ländern, Politiker, 

Industrielle, Gewerkschafter, Wissenschaftler und Intellektuelle, 

darunter etwa 200 Parlamentarier, 12 ehemalige Regierungschefs, 

rund 60 Minister. Am grössten waren die französische und die briti-

sche Delegation. Alle politischen Richtungen waren vertreten, doch 

hatte die regierende britische Labour-Party ihre Mitglieder aufgefor-

dert, sich von einer Veranstaltung fernzuhalten, an deren Spitze der 

konservative Oppositonsführer stand. Nicht wenige Sozialisten an-

derer Länder, vor allem aus Skandinavien, schlossen sich dem La-

bour-Boykott an. Eine 51 Personen umfassende deutsche Delegation 

wurde von Konrad Adenauer angeführt, dem Vorsitzenden der CDU 

in der Bizone.21 

Die lebhaften Diskussionen des Kongresses, die vor allem in drei 

Ausschüssen – für Politik, Wirtschaft und Kultur – geführt wurden, 

waren durchzogen von alternativen Grundanschauungen wie Föde-

ration/Union und Zollunion/Freihandel. Die unionistische Mehrheit 

sorgte dafür, dass föderalistische Auffassungen nur ansatzweise zum 

Zuge kommen konnten. Die Abschlussresolution des von dem ehe-

maligen französischen Ministerpräsidenten Ramadier geleiteten Po-

litischen Ausschusses empfahl den europäischen Regierungen, einen 

Teil ihrer Souveränitätsrechte zusammenzulegen, um die Entwick-

lung ihrer Wirtschaften koordinieren und die Einbindung Deutsch-

lands in ein Vereintes Europa ermöglichen zu können. Konkret 

wurde vorgeschlagen, eine «Europäische Versammlung» einzuberu-

fen, die sich im Wesentlichen aus Vertretern der nationalen Parla-

mente zusammensetzen sollte. Sie sollte beratenden Charakter ha-

ben, Probleme der Einigung untersuchen, Lösungen vorschlagen, die 

europäische Öffentlichkeit sensibilisieren. Vorschläge der Föderali-

sten, die Versammlung durch Direktwahl zu bilden und ihr verfas-

sunggebende Befugnisse zu übertragen, waren an der unionistischen 

Mehrheit gescheitert. Die Resolution empfahl auch, eine Charta der 

Menschenrechte auszuarbeiten und einen Gerichtshof zu errichten, 

der die Erfüllung der Charta durchsetzen könnte. Die Schlussresolu-

tion des Wirtschafts-und Sozialausschusses, den van Zeeland leitete, 

folgte liberalen Auffassungen. 
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Sie zeigte die Gefahren eines Wiederaufbaus der europäischen Wirt-

schaft auf rein nationalen Grundlagen auf und präzisierte, wie die 

notwendige wirtschaftliche Union Europas zu erreichen sei: durch 

den Abbau der Handelsschranken, insbesondere der Zölle, die Wie-

derherstellung der freien Konvertierbarkeit der Währungen, eine An-

gleichung der Wirtschaftspolitiken mit dem Ziel der Gewährleistung 

von Vollbeschäftigung, die Förderung der Mobilität der Arbeits-

kräfte. In der Resolution des Kulturausschusses, dessen Vorsitzender 

Salvador de Madariaga war, wurde die Gründung eines europäischen 

Kulturzentrums vorgeschlagen; seine Aufgaben sollten unter ande-

rem die Entwicklung des Bewusstseins des europäischen Erbes mit-

tels Medien und Schulen sowie die Förderung des freien Austausches 

von Ideen, Publikationen und Kunstwerken zwischen den europäi-

schen Ländern sein.22 

Grundlegend war der Beschluss des Kongresses, den verschiede-

nen Bewegungen eine effizientere gemeinsame Organisationsform 

zu geben, die «Europäische Bewegung». Mit ihrer Gründung am 25. 

Oktober 1948 wurde eine Plattform geschaffen, auf der die verschie-

denen Strömungen integriert und von der aus das europäische Anlie-

gen wirkungsvoller gegenüber Öffentlichkeit und Politik vertreten 

werden konnte. Unter der gemeinsamen Ehrenpräsidentschaft 

Churchills, Léon Blums, Spaaks und De Gasperis übernahmen Dun-

can Sandys und Joseph Retinger die Führung. In jedem Land wurde 

eine nationale Sektion der Europäischen Bewegung eingerichtet. Das 

Aktionsprogramm wurde in der Folgezeit auf einer Reihe von Sach-

verständigen-Konferenzen konkretisiert. Ein Kongress in Brüssel 

vom 25. bis 28. Februar 1949 präzisierte die Vorschläge für eine eu-

ropäische Versammlung und bereitete damit die Gründung des Eu-

roparats wenige Wochen später, am 5. Mai 1949, vor; er entwarf 

auch die Grundzüge einer Charta der Menschenrechte und das Statut 

eines Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte, die dann der 

Europarat übernahm. Eine Konferenz in Westminster vom 19. bis 25. 

April 1949 durchleuchtete die europäischen Wirtschaftsprobleme. 

Sie empfahl die Herstellung einer europäischen Wirtschaftsunion mit 

freier Währungskonvertibilität und freiem Personen-, Kapital- und 

Güterverkehr; sie schlug aber auch – ein Anliegen der Sozialisten – 
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sektorale Zusammenschlüsse unter europäischen Organen für die 

Grundindustrien Kohle, Stahl, Elektrizität und Transportmittel vor, 

sowie – von Frankreich gewünscht – die Einrichtung eines Wirt-

schafts- und Sozialausschusses, der die Partizipation der berufsstän-

dischen Gruppen sicherstellen sollte. Eine Kulturkonferenz in 

Lausanne vom 8. bis 12. Dezember 1949 empfahl den Abschluss von 

Kulturabkommen und den Austausch von Dozenten und Studenten; 

sie gab auch den Startschuss für das Europäische Kulturzentrum, das 

im Oktober 1950 unter der Leitung Denis de Rougemonts in Genf 

errichtet wurde, und für das Europäische Kolleg in Brügge, das eben-

falls im Herbst 1950 unter seinem ersten Rektor Henri Brugmans mit 

der Ausbildung europäischer Führungskräfte begann. Eine Konfe-

renz in Rom im Juli 1950 schliesslich umriss die grossen Linien einer 

europäischen Sozialpolitik.23 

Die privaten, nicht-gouvernementalen Initiativgruppen, seit 1948 

in der Europäischen Bewegung zusammengeschlossen, hatten somit 

eine geschichtlich bedeutsame Funktion: Im Nachkriegsjahrfünft 

waren sie «die wahren Pioniere und Träger des europäischen Kon-

zepts»; sie wirkten als eine Art Medium, in dem die Europa-Idee ab-

seits der Regierungspolitiken zunächst überleben und dann mobili-

siert werden konnte. Dabei gewann, unter dem Einfluss vor allem der 

britischen Konservativen, die unionistische vorerst die Oberhand 

über die föderalistische Richtung. Die Wirkung in den europäischen 

Ländern war gewiss unterschiedlich, jedoch wurde insgesamt die 

breite Öffentlichkeit durch die werbende Tätigkeit der Europaver-

bände für das europäische Gedankengut aufgeschlossen, wenn auch 

noch nicht tiefer berührt. Das Ziel der europäischen Einigung hielt 

schrittweise Einzug in die Programme der nicht-kommunistischen 

Parteien, allerdings vorerst nicht als oberste Priorität. Die Regierun-

gen begannen sich ihm zuzuwenden, doch bedurfte es des Engage-

ments einzelner Persönlichkeiten oder kleiner Gruppen Gleichge-

sinnter in den Kabinetten, um europäische Orientierung zu aktivie-

ren. Immerhin war am Ende der 1940er Jahre das Terrain für einen 

breiteren Aufstieg der Bewegung in die Politik vorbereitet.24 
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Die Anfänge westeuropäischer Zusammenarbeit 

Es war der anhebende Kalte Krieg, der die Regierungen des Westens 

drängte, mit einer Neuorganisation Europas zu beginnen und das Ge-

dankengut der Bewegungen fruchtbar werden zu lassen. Zwischen 

Mitte 1947 und Mitte 1949 setzte in drei Bereichen westeuropäische 

Zusammenarbeit ein: in der Wirtschaft aufgrund des Marshallplans, 

in diplomatisch-militärischer Hinsicht mit dem Abschluss von Brüs-

seler Pakt und NATO, und auf politisch-parlamentarischer Ebene mit 

der Gründung des Europarats.25 

Der primäre Impuls ging von Washington aus, wo unverminderte 

und weiter wachsende Spannungen mit der Sowjetunion in Asien, 

Europa, dem Mittelmeerraum, dem Nahen und Mittleren Osten, nicht 

zuletzt in der UNO im Verlaufe des Winters 1946/47 endgültig zur 

Abkehr vom Konzept der globalen Nachkriegskooperation mit Mos-

kau und zu seiner Ersetzung durch die Doktrin der «Eindämmung» 

führten. Für Europa bedeutete dies, dass die noch freien Länder west-

lich des «Eisernen Vorhangs» vor der kommunistischen Bedrohung 

zu beschützen und in ihrer ökonomischen und politischen Wider-

standsfähigkeit zu stärken waren. Diesem Ziel diente direkte ameri-

kanische Unterstützung, auch die rasche Errichtung eines westdeut-

schen Staatswesens; als tragende Komponente wurde ein engerer Zu-

sammenschluss der einzelnen Länder Westeuropas betrachtet, am 

besten nach dem Vorbild der USA, die durch Föderation und konti-

nentalen Wirtschaftsraum gross und mächtig geworden waren. Ein 

regionaler Zusammenschluss Westeuropas würde zudem den Wie-

deraufbau und die Eingliederung Westdeutschlands erleichtern, die 

Gefahr künftiger europäischer Kriege verringern, die amerikanische 

Präsenz in Europa begrenzen können. Seit Januar 1947 befürworte-

ten amerikanische Politiker zunehmend eine europäische Regio-

nalorganisation. Im März 1947 verabschiedete der Kongress eine u.a. 

von Senator William Fulbright eingebrachte Resolution, in der die 

«Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa im Rahmen der 

UNO» gefordert wurde. Präsident Truman, Aussenminister Marshall 

und Staatssekretär Acheson dachten ähnlich: Seit dem Frühjahr 1947 

war die Einigung Europas ein Ziel der amerikanischen Aussenpoli-

tik.26 
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Die westeuropäischen Regierungen folgten nur zögerlich. Die 

britische Labour-Regierung war nicht nur wegen der führenden 

Rolle Churchills in der Europäischen Bewegung reserviert; auch 

eine mögliche Vermischung des britischen mit dem kontinentalen 

Sozialismus widerstrebte ihr. Zudem wollte Aussenminister Ernest 

Bevin, dem wie den meisten Engländern das Verhältnis zum Com-

monwealth und zu den USA mehr am Herzen lag als das zu Europa, 

noch längere Zeit die Spaltung des Kontinents nicht wahrhaben und 

fürchtete bei einer Westblock-Bildung auch den Abzug der Ameri-

kaner. Als er sich im Verlaufe des Sommers 1947 der neuen ameri-

kanischen Europa-Sicht annäherte, stellte er zugleich klar, dass es 

für London weder um Föderation noch um Konföderation gehen 

könne, sondern nur um Konsultation und Kooperation – die Auf-

fassung fast aller Briten, auch der Konservativen und Churchills.27 

Die französische Regierung, die ihre internationale Rolle suchte und 

an der bis Mai 1947 die Kommunisten beteiligt waren, war auf das 

Ziel festgelegt, Deutschland dauerhaft nieder und möglichst zerstük-

kelt zu halten. Zwischen Frühjahr 1947 und Frühjahr 1948 bewirkte 

wirtschaftliche und militärische Abhängigkeit von den USA eine 

schrittweise, wenngleich mühselige Annäherung an die amerikani-

sche Politik. In Paris wurde erkannt, nicht zuletzt von Aussenmini-

ster Georges Bidault, dass ein europäischer Zusammenschluss die 

Chance für eine zuverlässige Kontrolle Deutschlands enthielt und 

ausserdem die Möglichkeit, die Partner auf dem Kontinent zur Be-

gründung eines neuen französischen Grossmacht-Status ins Schlepp-

tau zu nehmen. Alle politischen Kräfte Frankreichs ausser den Kom-

munisten konnten sich in solcher Perspektive wiederfinden.28 Die 

Benelux-Staaten waren für europäische Konzepte aufgeschlossen 

und bereits in Unionsbildung geübt, fürchteten freilich, in einem 

grösseren Verbund marginalisiert zu werden; sie wollten zudem, 

ähnlich wie die skandinavischen Staaten, nur zusammen mit Gross-

britannien vorgehen.29 Für die beiden Kriegsverlierer Italien und – 

sich neu formierend – Westdeutschland bot freilich ein europäischer 

Zusammenschluss fast nur Positives: Beendigung der internationa-

len Isolierung, Gleichberechtigung, Festigung einer demokratischen 

Ordnung.30 
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Das Signal zum Aufbruch gab der Marshallplan. Nachdem die 

USA sich im März 1947 für die Stabilisierung Griechenlands und der 

Türkei gegen kommunistische Bedrohung engagiert hatten («Tru-

man-Doktrin»), richtete Aussenminister George Marshall am 5. Juni 

1947 an das gesamte kriegsgeschwächte, «wirtschaftlich aus den An-

geln gehobene» Europa das Angebot massiver amerikanischer Wirt-

schaftshilfe, die allerdings anders als vorangegangene Unterstüt-

zungsmassnahmen nicht bilateral, sondern multilateral gewährt wer-

den sollte, und nicht aufgrund eines in Washington entworfenen, son-

dern eines von den Europäern selbst aufgestellten Programms: «Die 

Länder Europas müssen untereinander zu einer Einigung darüber 

kommen, was die gegenwärtige Lage am dringendsten erfordert und 

inwieweit sie selbst dazu beitragen können, eine volle Auswertung 

der Massnahmen unserer Regierung zu erzielen.» Das Angebot galt 

für alle Staaten West- und Osteuropas einschliesslich der Sowjet-

union und hatte als erstes Ergebnis die Akzentuierung der Spaltung 

des Kontinents: Nach kurzem Zögern lehnte die Sowjetunion die Be-

teiligung an einem Projekt ab, das zur koordinierten Feststellung des 

Bedarfs die Offenlegung sowjetischer Statistiken erfordert, also 

«Einmischung in die inneren Angelegenheiten» bedeutet hätte; sie 

untersagte auch ihren – durchaus interessierten – osteuropäischen Sa-

telliten die Beteiligung. In den Ländern westlich des Eisernen Vor-

hangs wurde das amerikanische Angebot hingegen durchweg freudig 

begrüsst. Zur Vorbereitung einer Antwort verständigten sich Bevin 

und Bidault darauf, alle westeuropäischen Staaten (ausser dem noch 

geächteten Spanien Francos) zu einer Konferenz über europäische 

wirtschaftliche Zusammenarbeit nach Paris einzuberufen. Die Kon-

ferenz, an der 16 Staaten teilnahmen, tagte vom 12. Juli bis zum 22. 

September 1947 und schloss ihre Arbeit mit einem Hilfsersuchen ab, 

in das auch der Bedarf der drei deutschen Westzonen integriert war; 

es stellte für einen Zeitraum von vier Jahren einen Fehlbedarf von 22 

Milliarden Dollar fest und erklärte amerikanische Hilfe im Wert von 

19 Milliarden Dollar für erforderlich.31 

Diese erste europäische Regierungskonferenz nach dem Krieg 

und die folgende Organisation der Marshallplan-Hilfe legten Funda-

mente für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Europa. 

51 



Die amerikanische Forderung, dass die Europäer ihren relativen wie 

absoluten Unterstützungsbedarf selbst feststellten, wurde zum Aus-

gangspunkt für multilaterale Abstimmung, die zur Überschreitung 

rein nationalpolitischer Massstäbe zwang. Die Erwartung freilich, 

dass ein koordiniertes Hilfsprogramm die Schaffung eines integrier-

ten Wirtschaftsgrossraums einleiten könnte, trog: Französische und 

italienische Vorschläge, eine europäische Zollunion zu bilden, schei-

terten am Widerspruch Grossbritanniens, das dadurch die Aufrecht-

erhaltung seiner Empire-Präferenzzölle gefährdet sah. Einverneh-

men wurde jedoch über die Schaffung einer Institution erzielt, die 

nicht nur die Marshallplan-Hilfe abwickeln, sondern als dauerhafte 

Organisation bestehen sollte. Am 16. April 1948 gründeten die Kon-

ferenzteilnehmer die «Organisation für wirtschaftliche Zusammen-

arbeit in Europa» (OEEC) mit Sitz in Paris, der schon im Oktober 

1949 die junge Bundesrepublik als 17. Staat beitrat.32 

Ziele der OEEC sollten sein, die wirtschaftliche Zusammenarbeit 

zu entwickeln, wechselseitige Handelshemmnisse abzubauen, ein 

multilaterales Zahlungssystem vorzubereiten, die Möglichkeit der 

Bildung von Zollunionen oder Freihandelszonen zu prüfen, die Wäh-

rungen zu stabilisieren und die Arbeitskräfte möglichst zweckmässig 

einzusetzen. Nach amerikanischen, auch französischen Vorstellun-

gen hätte sie eine mit umfassenden Befugnissen ausgestattete auto-

nome Wiederaufbaubehörde für Europa werden sollen, doch akzep-

tierten die britische und einige weitere Regierungen nur eine lockere 

Form intergouvernementaler Zusammenarbeit, die von einem Rat 

der Aussen- und Wirtschaftsminister der Mitgliedstaaten geleitet 

wurde. Der Rat trat in unregelmässigen Abständen zusammen und 

konnte Beschlüsse nur einstimmig fassen, wobei allerdings die Mög-

lichkeit bestand, dass eine Regierung sich der Stimme enthalten 

konnte, ohne dadurch die Entscheidung der anderen zu blockieren 

und ohne sich selbst an diese zu binden. Dem Rat arbeiteten ein Exe-

kutivausschuss, zahlreiche Fachausschüsse und ein Sekretariat zu, 

das von einem Generalsekretär geleitet wurde, der dem Rat Vor-

schläge unterbreiten konnte. Erster Generalsekretär wurde der Fran-

zose Robert Marjolin (1948-1955).33 

Mit diesen Organisationsstrukturen war die OEEC im Grunde ei- 
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ne ständige Wirtschaftskonferenz, die den Vertretern der Mitglied-

staaten ein Forum bot, sich gewohnheitsmässig zu treffen und zu 

konsultieren, gegenseitig Kenntnisse und Horizonte zu erweitern, eu-

ropäische Sichtweisen und Kooperationsbereitschaft zu entwickeln. 

Die Leistungen der OEEC in den vier Jahren 1948-1952 waren be-

achtlich. Nicht nur bewältigte sie die schwierige Aufgabe der Vertei-

lung der schliesslich bewilligten 13 Milliarden Dollar Marshallplan-

Hilfe unter konkurrierenden Empfängerländern mit unterschiedli-

cher Wirtschaftspolitik und Datenerfassung; im August 1950 verab-

schiedete sie Richtlinien zur Abschaffung innereuropäischer Han-

delskontingentierungen, und am 19. September 1950 gründeten die 

OEEC-Länder untereinander die Europäische Zahlungsunion (EZU), 

ein multilaterales Verrechnungs- und Kreditsystem, durch das dem 

Mangel an Konvertierbarkeit der Währungen als einem Haupthinder-

nis für die Belebung des Handels abgeholfen wurde und das bis zur 

Herstellung der vollen Konvertierbarkeit Ende 1958 gut funktio-

nierte.34 Vertrauen sowie wirtschaftliche und kommerzielle Zusam-

menarbeit wurden entwickelt, doch schuf die OEEC letztlich nicht 

den grossen europäischen Markt, sondern nur günstige Rahmenbe-

dingungen für den Wiederaufbau im je nationalen Rahmen. Quanti-

tative und monetäre Handelshemmnisse wurden vermindert, nicht 

aber die Zölle. Frankreich und Italien versuchten seit 1947, separat 

eine bilaterale Zollunion zu bilden und sie gegebenenfalls auf die 

Benelux-Staaten auszuweiten («Fritalux», «Finebel»), doch verlief 

dieses Bemühen 1950/51 im Sande. Das Projekt einer Wirtschafts-

union zwischen Grossbritannien und den skandinavischen Staaten 

(«Uniscan») führte über Konsultationsabsprachen nicht hinaus.35 

Westeuropäische Zusammenarbeit entwickelte sich auch im Be-

reich der Sicherheit, auf europäische Initiative und mit amerikani-

scher Unterstützung. Angesichts der Verschärfung des Ost-West-

Konflikts suchten im Dezember 1947 Bevin und Bidault in Washing-

ton um Militärhilfe nach. Aussenminister Marshall erteilte die Ant-

wort, dass wie bei der Wirtschaft auch im Bereich der Sicherheit Ko-

operation der Europäer untereinander die Voraussetzung für ameri-

kanische Mitwirkung sei. Daraufhin regte Bevin am 22. Januar 1948 

vor dem Unterhaus die Bildung einer«Westunion» an, mit der prak- 
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tisch die durch den Vertrag von Dünkirchen (4. März 1947) begrün-

dete britisch-französische Sicherheitspartnerschaft um die Benelux-

Staaten und vielleicht andere zu einem «wichtigen Kern in Europa» 

erweitert werden sollte. Als einen Monat später die Kommunisten in 

der Tschechoslowakei die Macht ergriffen, einigten sich Grossbri-

tannien, Frankreich und die Benelux-Staaten binnen weniger Tage 

auf einen multilateralen Bündnisvertrag, der am 17. März 1948 in 

Brüssel unterzeichnet wurde.36 

Der «Brüsseler Pakt», der für 50 Jahre gelten sollte, sicherte den 

Partnern wechselseitig automatischen Beistand im Falle eines be-

waffneten Angriffs in Europa zu, und zwar mit dem Blick auf eine 

mögliche sowjetische Bedrohung ebenso wie – immer noch – eines 

Wiederauflebens deutscher Aggressionspolitik. Auf Wunsch der Be-

nelux-Staaten enthielt der Vertrag auch Regelungen für wirtschaftli-

che, soziale und kulturelle Zusammenarbeit, und er bezog sich auf 

gemeinsame Grundwerte der westlichen Zivilisation. Die insgesamt 

locker gefügte Organisationsstruktur sah als höchstes Gremium ei-

nen von den Aussenministern gebildeten Konsultativrat vor, der 

ohne feste zeitliche Vorgaben zusammentreten sollte, sobald einer 

der Partner oder eine den Frieden oder die wirtschaftliche Stabilität 

bedrohende Situation dies verlangten, und der Beschlüsse nur ein-

stimmig fasste. Eine ständige Organisation des Konsultativrats, die 

sich aus einem Vertreter der britischen Regierung und den bei dieser 

akkreditierten Botschaftern der vier Partnerländer zusammensetzte, 

sollte regelmässig einmal im Monat in London tagen; ein Sekretariat 

sollte ihr zuarbeiten. Als weitere Organisationseinheiten entstanden 

militärische, aber auch wirtschaftliche, soziale und kulturelle Fach-

ausschüsse; ein ständiger Militärausschuss in London mit der Auf-

gabe, gemeinsame Verteidigungspläne zu erarbeiten und die Zusam-

menarbeit der Militärapparate zu koordinieren; ein gemeinsamer Ge-

neralstab in Fontainebleau unter Leitung des britischen Marschalls 

Montgomery mit zugeordneten Kommandos für die einzelnen Trup-

penteile; ein Ausschuss für die Prüfung einer Standardisierung der 

Rüstungsproduktion. Das operative Potential blieb allerdings ent-

wicklungsbedürftig: Der Brüsseler Pakt konnte insgesamt nur neun 

Divisionen aufbieten, vier französische, vier britische und eine bel- 
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gische, zu denen eine amerikanische Division in Westdeutschland 

kam. Ihnen standen 95 Divisionen der Roten Armee gegenüber (25 

in Osteuropa einschliesslich der DDR, 70 im westlichen Teil der So-

wjetunion).37 

Ehe sich freilich die Brüsseler-Pakt-Organisation etablieren 

konnte, wurde sie nach nur einem Jahr durch die Gründung der 

NATO überholt und weitgehend obsolet. Unmittelbar nach Unter-

zeichnung des Brüsseler Paktes wiederholten Bevin und Bidault in 

Washington ihr Ersuchen um Militärhilfe, diesmal mit Erfolg. Die 

Vandenberg-Resolution des US-Senats vom 11. Juni 1948 erlaubte 

den USA zum ersten Mal in ihrer Geschichte, in Friedenszeiten ein 

Bündnis mit Staaten ausserhalb der amerikanischen Hemisphäre zu 

schliessen. Seit dem Frühsommer 1948 wurden Gespräche über ei-

nen Atlantikpakt geführt; ernsthafte Verhandlungen begannen nach 

der Wiederwahl Trumans im November. Am 4. April 1949 unter-

zeichneten in Washington zwölf Staaten den NATO-Vertrag: die 

fünf Staaten des Brüsseler Paktes, die USA und Kanada sowie Nor-

wegen, Dänemark, Island, Portugal und Italien. Griechenland und die 

Türkei traten 1952 bei. Der Koreakrieg beschleunigte den Aufbau 

integrierter Strukturen; im April 1951 wurde General Eisenhower er-

ster «Oberster Alliierter Befehlshaber in Europa» (SACEUR). Die 

Sicherheit Westeuropas wurde so Teil der umfassenderen atlanti-

schen Sicherheitskonzeption. Der Brüsseler Pakt blieb zwar formell 

bestehen, namentlich seine über die Beistandsklausel der NATO hin-

ausgehende automatische Beistands Verpflichtung zwischen den 

fünf Partnerländern; seine militärischen Kompetenzen und Funktio-

nen gingen aber weitestgehend auf die NATO über. Seine wirtschaft-

lichen Befugnisse wurden auf die OEEC übertragen, die sozialen und 

kulturellen auf den Europarat. Der Brüsseler Pakt fiel seit dem Früh-

sommer 1949 praktisch in Tiefschlaf.38 

Auch die politische Zusammenarbeit in Westeuropa kam Mitte 

1948 auf den Weg. Sie resultierte aus dem Drängen des Haager Kon-

gresses und der Europäischen Bewegung nach Einberufung einer Eu-

ropäischen Versammlung, das in der französischen Regierung über-

raschend starke Unterstützung fand. In Paris sorgte man sich nach 

der Ankündigung der Schaffung eines westdeutschen Staatswesens 
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durch die Londoner Sechsmächte-Erklärung vom 7. Juni 1948 ver-

mehrt um dessen künftige europäische Einbindung. Am 20.Juli 1948 

schlug Aussenminister Bidault im Konsultativrat des Brüsseler Pak-

tes vor, mit der Errichtung einer Europäischen Versammlung Ernst 

zu machen. Die Regierungen der Benelux-Länder stimmten sogleich 

zu, die britische Labour-Regierung reagierte jedoch ablehnend; sie 

wollte keine unabhängige europäische Institution politischen Cha-

rakters. Erst nach monatelangem Tauziehen, in das neben den fünf 

Regierungen des Brüsseler Paktes auch die Führungen der Europäi-

schen Bewegung sowie der Parlamentarier-Union einbezogen wa-

ren, und bei dem nun Washington erheblichen Druck auf London 

ausübte, konnte Einvernehmen über die Strukturen und Kompeten-

zen des künftigen Europarats erzielt werden: Ein Hauptorgan sollte 

die «Beratende Versammlung» von Abgeordneten der nationalen 

Parlamente sein, doch sollte diesem als zweites Hauptorgan – dies 

war die britische Bedingung für die Zustimmung – ein «Minister-

komitee» bei- oder übergeordnet werden, das die Aktivitäten der Par-

lamentarier jederzeit überwachen konnte. Für den 5. Mai 1949 wurde 

in London die Unterzeichnung der Satzung des Europarats anbe-

raumt, zu der noch fünf weitere Staaten hinzugebeten wurden: Dä-

nemark, Irland, Italien, Norwegen und Schweden. Sitzort des Euro-

parats wurde, symbolisch in der Hoffnung auf eine deutschfranzösi-

sche Aussöhnung, Strassburg.39 

Die Zuständigkeiten, die dem Europarat zugewiesen wurden, wa-

ren begrenzt. Er sollte die Zusammenarbeit «auf wirtschaftlichem, 

sozialem, kulturellem und wissenschaftlichem Gebiet und auf den 

Gebieten des Rechts und der Verwaltung» sowie den Schutz und die 

Fortentwicklung der Menschenrechte und Grundfreiheiten fördern. 

Nicht zuständig war er für Fragen der Verteidigung, die der NATO 

vorbehalten wurden, und damit praktisch auch nicht für die Aussen-

politik. In wirtschaftlichen Fragen musste er den Vorrang der OEEC 

beachten. Seine Tätigkeiten bestanden in der «Beratung von Fragen 

von gemeinsamem Interesse», in der Einflussnahme auf die Willens-

bildung in den Mitgliedstaaten sowie im Abschluss von Konventio-

nen. Bei den Organen hatte die britische Regierung darauf bestanden,  
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dass die Abgeordneten der Beratenden Versammlung nicht nur aus 

der Mitte der nationalen Parlamente, sondern auch von den Regie-

rungen bestimmt werden konnten. Die Zusammensetzung der Ver-

sammlung bildete die demographischen Unterschiede nicht streng 

proportional ab: von insgesamt 91 Abgeordneten stellten die drei 

grossen Staaten Frankreich, Grossbritannien und Italien jeweils 18, 

die Niederlande und Belgien je sieben, Schweden sechs, Dänemark 

und Norwegen je fünf, Irland vier und Luxemburg drei. Die Ver-

sammlung trat einmal jährlich für maximal einen Monat zusammen. 

Die an Weisungen nicht gebundenen Abgeordneten wurden im Ple-

num in alphabetischer Namensfolge plaziert, was eher Gruppierun-

gen nach nationaler als nach parteipolitischer Zugehörigkeit behin-

derte. Mit einer Zweidrittelmehrheit konnte die Versammlung Reso-

lutionen verabschieden, welche jedoch anschliessend vom Minister-

komitee gebilligt werden mussten. Dieses tagte geheim und fasste 

nur einstimmig Beschlüsse, wobei – anders als bei der OEEC – Ent-

haltung als Ablehnung gewertet wurde. Das Komitee war so das per-

fekte Veto-Organ gegenüber unliebsamen Initiativen der Europa-

Parlamentarier. Wenn es eine Resolution der Versammlung billigte, 

stand es zudem den einzelnen Regierungen immer noch frei, sie sich 

zu eigen zu machen oder nicht.40 

Die Wirkungsmacht der Beratenden Versammlung war mithin 

ebenso eingeschränkt wie ihre Zuständigkeit. Dessen ungeachtet, trat 

sie im August 1949 zu ihrer ersten Sitzungsperiode in dem Hochge-

fühl zusammen, die erste politische Institution übernationalen Cha-

rakters in Europa zu sein und den Weg in die weitere europäische 

Zukunft massgeblich mitgestalten zu können. Führende Persönlich-

keiten aus den nationalen Parlamenten hatten sich delegieren lassen, 

darunter etwa Churchill und Reynaud; die Debatten waren dement-

sprechend hochkarätig. Doch die im Ministerkomitee vertretenen 

Regierungen stutzten der Versammlung rasch die Flügel. Zur wach-

senden Frustration der Abgeordneten wurden die meisten ihrer Re-

solutionen zurückgewiesen, obwohl das Fehlen einer Zweidrittel-

mehrheit der Föderalisten dafür sorgte, dass die Resolutionen ohne-

hin moderat ausfielen. Insbesondere fanden Bestrebungen für eine 

Erweiterung der Befugnisse der Versammlung im Ministerkomitee  
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keine Gnade. Eine grosse Ausnahme bildete eine Empfehlung zur 

Kodifizierung der Menschenrechte, die am 4. November 1950 zur 

Unterzeichnung der Europäischen Menschenrechtskonvention führ-

te, die ihrerseits die Errichtung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte in Strassburg nach sich zog.41 

Wie sich zeigen sollte, war der Europarat das Maximum an euro-

päischer Organisation, das 1949 mit britischer Beteiligung möglich 

war. Als Stütze der Entwicklung und Einhaltung rechtsstaatlicher 

Grundsätze in Europa, als Forum für den Austausch und die Vorbe-

reitung konstruktiver Anstösse für die weitere europäische Entwick-

lung bot der Europarat der liberalen Demokratie und dem politischen 

Pluralismus, insgesamt dem gemeinsamen europäischen Erbe einen 

Ort der Identität. Die Mitgliedschaften weiteten sich rasch aus: Grie-

chenland und die Türkei traten 1949, Irland sowie die Bundesrepu-

blik und das Saarland (beide als vorerst assoziierte Mitglieder) 1950 

bei, Österreich 1956, und danach fast alle anderen Staaten Westeu-

ropas, nach 1989 auch die Osteuropas; 2003 zählte der Europarat 45 

Mitglieder. Trotz seiner begrenzten Gestaltungsmöglichkeiten hatte 

er bis dahin mehr als 180 Konventionen verabschiedet, neben der 

Menschenrechtskonvention etwa die Europäische Sozialcharta von 

1961, die Anti-Folter-Konvention von 1987 und die Minderheiten-

Konvention von 1995. Der Europarat wurde zudem immer wieder 

zum Wartezimmer für Staaten, die sich auf den EG-Beitritt vorberei-

teten. Er war selbst allerdings nicht die Institution, die die europäi-

sche Einigung entscheidend beförderte; er begleitete diese nur.42 
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Kapitel 3 

Die Gründerzeit, 1950-1957 

D er eigentliche Startschuss zu einer integrierten Form der euro- 

päischen Einigung, wie sie sich seit nunmehr einem halben Jahr- 
 

hundert entwickelt hat und heute vor unseren Augen fortschreitet, 

erfolgte mit dem von französischer Seite initiierten Schuman-Plan 

vom 9. Mai 1950. Er leitete die erste sektorale Vergemeinschaftung 

ein, deren Besonderheit die begrenzte Übertragung nationaler Sou-

veränitätsrechte auf supranationale Institutionen war: die Monta-

nunion. Diese bildete zugleich den Auftakt für eine in praktischer 

Kooperation erwachsende deutsch-französische Annäherung, wäh-

rend andererseits Grossbritannien sich abseits hielt. In der Folgezeit 

wurden mit weniger Erfolg weitere sektorale Integrationsprojekte in 

Angriff genommen, das Scheitern der ambitiösen Europäischen Ver-

teidigungsgemeinschaft (EVG) 1954 stellte alles noch einmal in 

Frage. In einem zweiten Anlauf wurde dann der Durchbruch erzielt: 

die Gründung der EWG und der Euratom durch die Römischen Ver-

träge. 

Der Schuman-Plan 

Am Nachmittag des 9. Mai 1950, einem Dienstag, um 18 Uhr, 

machte der französische Aussenminister Robert Schuman in einer 

eilig in den Uhrensaal des Quai d’Orsay einberufenen Pressekonfe-

renz die überraschende Mitteilung, dass seine Regierung vorschlage, 

«die Gesamtheit der französisch-deutschen Kohle- und Stahlproduk-

tion unter eine gemeinsame Oberste Aufsichtsbehörde (Haute Auto-

rité) zu stellen, in einer Organisation, die den anderen europäischen 

Ländern zum Beitritt offen steht». Es solle sich um eine begrenzte, 

doch entscheidende Massnahme handeln. Die Zusammenlegung der 

Kohle- und Stahlproduktion werde sofort gemeinsame Grundlagen 
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die wirtschaftliche Entwicklung und die Hebung des Lebensstan-

dards schaffen und mit der Erschwerung unkontrollierter Rüstungs-

produktion den Frieden in Europa und in der Welt sichern helfen. 

Indem die Entscheidungen der neuen Obersten Behörde «für Frank-

reich, Deutschland und die anderen teilnehmenden Länder bindend 

sein werden, wird dieser Vorschlag den ersten Grundstein einer eu-

ropäischen Föderation bilden». Das unmittelbare Ziel sei wirtschaft-

licher Natur: Ein gemeinsamer Markt für Kohle und Stahl solle ent-

stehen, ohne Zollschranken, ohne Diskriminierungen, mit Regelun-

gen im allgemeinen Interesse der Beteiligten; nicht ein nach Auftei-

lung und Ausbeutung nationaler Märkte strebendes internationales 

Kartell, sondern eine Märkte und Produktion verschmelzende und 

ausdehnende Gemeinschaft. Aber darüber hinausweisend sei das 

grundsätzliche Ziel ein politisches: die erste Übertragung von natio-

nalen Befugnissen auf eine europäische Behörde solle einer deutsch-

französischen Aussöhnung vorarbeiten und den Frieden in Europa 

sicherer machen.1 

Vermutlich haben die mehr als 200 bei der Pressekonferenz an-

wesenden Journalisten und Beamten nicht allesamt die ganze Trag-

weite des Vorschlags und die mit ihm verknüpften Entwicklungs-

möglichkeiten auf Anhieb erkannt, ebensowenig wie die meisten 

Zeitgenossen. Robert Schuman selbst sprach einen Tag später von 

einem «Sprung ins Unbekannte». Erst mit wachsendem zeitlichem 

Abstand zeigte sich die ganze Bedeutung seiner Ankündigung: sie 

war die Initialzündung für eine Revolution der europäischen Verhält-

nisse, für eine kühne Entwicklung, die in der Geschichte ihresglei-

chen sucht. Dementsprechend sind die Umstände der Entstehung des 

Schuman-Plans, die damit verbundenen Ziele, Motive, bedingenden 

Faktoren von den Historikern intensiv erforscht worden.2 

Frankreich suchte ein angemessenes Konzept des Umgangs mit 

der jungen Bundesrepublik, die auf Stabilisierung und vermutlich 

Wiederbewaffnung mit Hilfe der USA rechnen konnte. Es bot sich 

ein Arrangement im europäischen Verbund an, das über die lockere 

Kooperationsform von OEEC und Europarat hinausging. Eine en-

gere und effizientere Organisation Europas, wie sie auch die USA 

wünschten, schien den Königsweg zur Lösung aller anstehenden  
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Probleme zu weisen: dem Anliegen zu entsprechen, Westdeutschland 

nach dem Ende des Besatzungsregimes durch neue Formen interna-

tionaler Kontrolle in Schach zu halten und es gleichzeitig wirkungs-

voll und dauerhaft in die politische Struktur des Westens einzubin-

den; dem Anspruch der jungen Bundesrepublik auf internationale 

Gleichberechtigung zu genügen; der voraussehbaren Unvermeidbar-

keit einer deutschen Wiederbewaffnung zu begegnen; die Entschär-

fung der Saarfrage als eines wesentlichen Hindernisses für eine 

deutsch-französische Annäherung zu befördern; die Sorge um die 

weitere wirtschaftliche Entwicklung in Westeuropa abzubauen; auch 

den französischen Anspruch auf einen Grossmachtstatus zu stützen. 

Zur Konkretisierung drängte sich, wegen der früher oder später nicht 

zu vermeidenden Auflösung der Internationalen Ruhrbehörde sowie 

einer sich abzeichnenden Überproduktionskrise im Stahlbereich, eine 

westeuropäische Zusammenlegung der Grundindustrien auf – Kohle 

und Stahl, auch an Energie und Verkehr wurde gedacht. Dies wurde 

1949/50 nicht nur in Frankreich diskutiert. Auch in Deutschland ver-

langten Bundeskanzler Adenauer und andere führende Politiker, dar-

unter vor allem der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Karl 

Arnold, die Ausweitung der Kontrollen, unter denen das Ruhrgebiet 

stand, auch auf die Schwerindustrien in Frankreich, Belgien und Lu-

xemburg.3 

In einer systematischen Betrachtung waren für die Entstehung des 

Schuman-Plans vier Faktoren massgebend: eine Aufforderung der 

USA an Frankreich, eine krisenhafte Zuspitzung des deutsch-franzö-

sischen Verhältnisses im Frühjahr 1950, das konzeptionelle Genie 

Jean Monnets und die politische Entschiedenheit Robert Schumans.4 

Am 15. September 1949, im Verlauf eines Treffens mit seinen 

Amtskollegen Schuman und Bevin in New York, forderte der ameri-

kanische Aussenminister Acheson Schuman auf, in der Deutschland-

politik des Westens eine Führungsrolle zu übernehmen. Da die Be-

grenztheit des europäischen Engagements Grossbritanniens inzwi-

schen erwiesen war, hatte sich die Truman-Administration entschlos-

sen, fortan in Europa stärker auf Frankreich zu setzen. Konkret er-

munterte Acheson seinen französischen Kollegen, für die nächste 
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NATO-Ratstagung, die für den 11. bis 13. Mai 1950 in London an-

gesetzt wurde, Grundzüge einer gemeinsamen Deutschlandpolitik 

der Westmächte zu entwerfen. Schuman war sich der Wichtigkeit 

des Auftrags bewusst, er hatte aber offenbar lange Zeit keine Idee, 

wie er ihn überzeugend erfüllen könnte. Zwischen Herbst 1949 und 

Frühjahr 1950 scheint im Quai d’Orsay keine Woche vergangen zu 

sein, ohne dass der Aussenminister sich bei seinen Mitarbeitern er-

kundigte, ob es schon Vorschläge und Texte gebe. Vorerst gab es 

wenig mehr als Fehlanzeigen.5 

Im ersten Quartal 1950 näherte sich nicht nur der Termin der Aus-

senministertagung, sondern es bauten sich auch akute Spannungen 

im deutsch-französischen Verhältnis auf, die die Befähigung Frank-

reichs für eine deutschlandpolitische Führungsrolle des Westens in 

Frage stellten. Als die französische Regierung versuchte, die seit 

1946 bestehende wirtschaftliche Trennung des Saargebiets vom 

deutschen Territorium durch eine Reihe von bilateralen Konventio-

nen mit der Saar-Regierung politisch abzusichern, reagierte Ade-

nauer derart verbittert, dass ein Klima offener Feindseligkeit ent-

stand; ein Besuch Schumans in Bonn verlief vor diesem Hintergrund 

wenig glücklich. Verschärfend kam hinzu, dass in den gleichen Wo-

chen die Vertreter der Bundesrepublik in der Internationalen Ruhr-

behörde offenbar mit amerikanischem Segen den Antrag stellten, die 

jährliche Stahlproduktion von 10 auf 14 Millionen Tonnen steigern 

zu dürfen. Da Frankreich sich schwertat, mehr als 9 bis 10 Millionen 

Tonnen zu produzieren und abzusetzen, drohte eine Verzerrung der 

europäischen Markt- und Machtverhältnisse zu Lasten Frankreichs, 

die man in Paris nicht tatenlos hinnehmen wollte.6 

In dieser Situation betrat Jean Monnet (1888-1979) die europäi-

sche Bühne. Das Amt des Generalkommissars für den französischen 

Wirtschaftsplan, das er seit 1946 innehatte, machte ihn nur auf den 

ersten Blick zu einem Aussenseiter in der grossen Politik. Monnet 

vereinte in seiner Person Vorzüge, die ihn für die Jahrhundertkarriere 

eines «Vaters Europas» prädestinierten. In beiden Weltkriegen hatte 

er, dessen Familie vom südfranzösischen Cognac aus weltweit dem 

Spirituosenhandel nachging, als Inspirator interalliierter Nachschub-  
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und Versorgungsorganisationen, und in der Zwischenkriegszeit als 

stellvertretender Generalsekretär des Völkerbunds reiche Erfahrun-

gen mit der internationalen Koordinierung einzelstaatlicher Verwal-

tungen gesammelt. 1943 hatte er in Algier an der Erarbeitung fran-

zösischer Integrationskonzepte für die Zeit nach dem Kriege mitge-

wirkt. Er hatte nun eine stabile und einflussreiche Stellung in der Pa-

riser Administration, da er Leiter einer unmittelbar dem Amt des Mi-

nisterpräsidenten zugeordneten Fachverwaltung, aber nicht Kabi-

nettsmitglied war und so von den raschen Regierungswechseln der 

Vierten Republik nicht betroffen wurde. Er genoss als erfolgreicher 

Organisator der französischen Wirtschaftsplanung, als weitläufige 

Persönlichkeit mit vielen internationalen Verbindungen und als je-

derzeit verlässlicher Partner hohes Ansehen. Er war ein konzeptio-

neller Kopf mit der Gabe, dynamische Prozesse zu inspirieren und zu 

aktivieren, und ein Mann der Tat mit dem Anspruch, ungünstige Ge-

gebenheiten nicht einfach hinzunehmen, sondern sie zu verändern.7 

Monnet war 1949/50 überzeugt, dass die Prosperität Frankreichs 

von der wirtschaftlichen Entwicklung Europas abhing und dass es 

diese zu organisieren gelte; dass nach der ersten Explosion einer rus-

sischen Atombombe im September 1949 der Ost-West-Konflikt sich 

weiter verschärfen und in einen militärischen Konflikt münden 

könnte; dass die alles überwölbende Logik des Kalten Krieges nicht 

unbedingt die deutschlandpolitischen Interessen Frankreichs berück-

sichtigte. Die letzteren verlangten, dass die Entwicklung der Bundes-

republik und ihre Angliederung an den Westen auf eine Weise vor 

sich ging, die der Furcht Frankreichs vor einem neuerlich unkontrol-

lierten und machtpolitisch überlegenen Deutschland Rechnung trug. 

Der Weg, Deutschland durch ein engeres französisch-britisches Zu-

sammenrücken in Schach zu halten, schien nach Sondierungen, die 

Monnet persönlich in London vornahm, ungangbar zu sein; der 

Schlüssel zur Behebung der französischen Sorgen lag danach offen-

kundig in einer deutsch-französischen Annäherung als Kern eines 

westeuropäischen Zusammenschlusses. Naheliegend war eine Initia-

tive auf wirtschaftlichem Gebiet, wobei eine Verzahnung der Ge-

samtwirtschaften wegen der Unterschiedlichkeit der Produktionsbe-

dingungen, der Preise, der Löhne, der Steuersysteme in Deutschland 
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und Frankreich vorerst nicht möglich schien. Eine Ansatzmöglich-

keit bot die allenthalben diskutierte Zusammenführung des schwer-

industriellen Sektors, mit der Frankreich dauerhaft Zugang zur Ruhr-

kohle erhielte und das Risiko einseitiger deutscher Aufrüstung über-

schaubar wurde.8 

Die Entstehungsgeschichte seines Konzeptes streift die Legende. 

Monnet berichtet, er habe erste Gedanken über eine «dritte Nach-

kriegspolitik Frankreichs» während eines Wanderurlaubs in der 

Schweiz im März 1950 auf Zetteln festgehalten. Zurück in Paris, fas-

ste er sie Anfang April zu einem Exposé zusammen, das die Frage 

umkreiste, wie die Kohle- und Stahlproduktion mehrerer Staaten zu 

einem die nationalen Grenzen aufhebenden gemeinsamen Markt zu-

sammengefasst und einer gemeinschaftlichen Behörde unterstellt 

werden könnte. Nach seinen Erfahrungen mit der französischen 

Wirtschaftsplanung seit 1946 erschien ihm auch auf europäischer 

Ebene ein gewisses Mass an Dirigismus unverzichtbar. Bei der Su-

che nach der Ausgestaltung einer übernationalen Institution, für die 

es in der Geschichte kein Vorbild gab, stiess er auf einen jungen Pro-

fessor für Internationales Recht an der Universität Aix-en-Provence, 

Paul Reuter, der auch als Rechtsberater des französischen Aussenmi-

nisteriums tätig war. Am 16. April 1950, einem Sonntag, stellte Reu-

ter im Hause Monnets bei Paris die Konzeption einer supranationalen 

europäischen Exekutive vor, die von regierungsunabhängigen Per-

sönlichkeiten gebildet werden sollte, und die er «Haute Autorité» 

(Hohe Behörde) nannte. Der Begriff ging in die an diesem Tage ab-

gefasste erste Version eines Textes ein, der bis zum 6. Mai noch acht 

Überarbeitungen erfahren sollte; auch Monnets Mitarbeiter Etienne 

Hirsch und Pierre Uri waren daran beteiligt. Es war der Text des 

«Schuman-Plans».9 

Aussenminister Robert Schuman wurde erst Ende April befasst. 

Monnet hatte seit dem 20. April für seine Expertise Ministerpräsident 

Bidault zu interessieren versucht, der freilich atlantischen Lösungen 

des Deutschlandproblems vor europäischen den Vorzug gab und den 

Text beiseite legte. Als in den gleichen Tagen der Kabinettschef des 

Aussenministers, Bernard Clappier, Monnet über die Suche Schu-

mans nach einem Vorschlag für die am 11. Mai beginnende Londo-

ner Aussenministertagung informierte, kam der Kontakt rasch zu- 
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stande. Schuman liess am 1. Mai wissen, dass er sich das Konzept 

Monnets zu eigen mache. «Die Idee befand sich mit einem Schlag im 

Bereich der Politik.»10 

Für Robert Schuman (1886-1963) war das deutsch-französische 

Verhältnis das zentrale politische Thema. Spross einer lothringischen 

Familie, verbrachte er seine ersten 32 Lebensjahre als deutscher 

Staatsbürger im Reichsland Elsass-Lothringen, seine rechtswissen-

schaftliche Ausbildung erhielt er an deutschen Universitäten. Nach 

1918 gestaltete er dann auf französischer Seite, als Abgeordneter der 

Nationalversammlung, die Rückgliederung Elsass-Lothringens nach 

Frankreich massgeblich mit. Während des Zweiten Weltkrieges war 

er fast zwei Jahre lang in Deutschland interniert. 1946 begann eine 

steile Karriere in verschiedenen französischen Regierungsämtern: 

Von Juni 1946 bis November 1947 war er Finanzminister, danach bis 

Juli 1948 Ministerpräsident, dann viereinhalb Jahre lang, von Juli 

1948 bis Dezember 1952 Aussenminister.11 

Die politische Analyse führte den «Mann der deutsch-französi-

schen Grenze» am Ende der 1940er Jahre zu ähnlichen Schlussfolge-

rungen wie Monnet. Nicht die Erzwingungen der alten Versailles-

Politik, die ein Wiedererstehen des deutschen Nationalismus und der 

internationalen Spannungen begünstigen würden, sondern eine dau-

erhafte Annäherung Frankreichs an Deutschland im Rahmen eines 

vereinten Europa erschien als das Gebot der Stunde. Die Teilung 

Deutschlands begünstigte den Dialog des bekennenden Katholiken 

Schuman mit der rheinischen Republik Adenauers. Aber das neue 

Deutschland musste auch ausserstande gesetzt werden, künftig wie-

der Schaden anzurichten. Der Plan Monnets bot die Lösung: Aussöh-

nung, Kontrolle und Auffangen der deutschen Dynamik in der Ver-

gemeinschaftung der Kohle- und Stahlindustrien. Dabei erbrachte 

Frankreich für die Mitwirkung Westdeutschlands eine Vorleistung: 

den freiwilligen Verzicht des Kriegsgewinners auf Souveränität in 

zwei wichtigen Wirtschaftsbereichen, während der Kriegsverlierer 

nur etwas preisgab, was er noch gar nicht wiedererlangt hatte.12 

Mit Blick auf die herannahende Londoner Aussenministertagung 

hatte Schuman es eilig, die Regierung hinter den von Monnet über-

nommenen Plan zu bringen. Am 3. Mai stellte er das Projekt im Ka- 
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binett vor, jedoch in so allgemeiner Form, dass es kaum erörtert 

wurde. Auf Drängen des Aussenministers schloss Monnet am 6. Mai 

die letzte Fassung des Textes ab. Schuman suchte nun den psycho-

logischen Überwältigungseffekt: Alles blieb bis zuletzt streng ge-

heim. Bis Dienstagmorgen, 9. Mai, als das Kabinett das nun einge-

hender vorgestellte und diskutierte Vorhaben trotz Bedenken des Mi-

nisterpräsidenten Bidault billigte, wussten nicht mehr als zehn Per-

sonen in Paris Genaueres. Nur zwei ausländische Politiker wurden 

vorab am 8. Mai eingeweiht: der amerikanische Aussenminister 

Acheson in Paris auf seiner Durchreise nach London, und Bundes-

kanzler Adenauer durch ein per Boten in Bonn überbrachtes Schrei-

ben Schumans. Beide stimmten dem Vorhaben emphatisch zu. Die 

Presse wurde ganz kurzfristig für Dienstag 18 Uhr zu einer wichtigen 

Erklärung des Aussenministers in den Quai d’Orsay eingeladen, so 

kurzfristig, dass Photographen und Rundfunkvertreter nicht mehr 

rechtzeitig erscheinen konnten. Schuman musste sich einige Monate 

später bereitfinden, die spektakuläre Ankündigung im Uhrensaal 

nachzustellen, damit der Nachwelt ein Bild überliefert würde.13 

Die Gründung der Montanunion 

Denn die Ankündigung des 9. Mai 1950 erwies sich rasch als wir-

kungsmächtig. Es dauerte weniger als ein Jahr, bis auf der Grundlage 

der französischen Absichtserklärung ein internationaler Vertrag ge-

schlossen werden konnte: Am 18. April 1951 unterzeichneten die 

Regierungen Frankreichs, Deutschlands, Italiens, Belgiens, der Nie-

derlande und Luxemburgs den «Vertrag über die Gründung der Eu-

ropäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl» (EGKS-Vertrag). 

Vorangegangen waren nicht ganz einfache Verhandlungen. Nach 

dem 9. Mai 1950 wollten Schuman und Monnet keine Zeit verlieren. 

Schon wenige Tage später lud der französische Aussenminister die 

fünf anderen genannten Staaten und ebenso Grossbritannien ein, 

zum 20. Juni Delegierte zu einer Konferenz nach Paris zu entsenden, 

um gemeinsam einen Vertrag über die Errichtung der Hohen Be-

hörde zu erarbeiten. Die technischen Probleme des Kohle- und Stahl- 
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projekts könne die Hohe Behörde nach ihrer Errichtung dann von sich 

aus regeln. Das Prinzip der supranationalen europäischen Exekutive 

sollte also nicht mehr Verhandlungsgegenstand sein. Die Regierun-

gen Belgiens, Luxemburgs und Italiens, und unter Vorbehalt auch die 

Regierung der Niederlande, erklärten sich binnen kurzem zu entspre-

chenden Beratungen bereit. Adenauer bekundete in einem bewegen-

den Gespräch mit Monnet, dass er im Falle des Erfolges nicht um-

sonst gelebt haben würde.14 

Die britische Labour-Regierung freilich lehnte es ab, die Vorbe-

dingung zu akzeptieren. Bevin und Attlee waren verärgert, dass sie 

nicht ebenfalls vorab über das französische Vorhaben informiert wor-

den waren; vor allem aber waren sie grundsätzlich gegen die Errich-

tung einer Hohen Behörde. Monnet, sonst stets offen für britische 

Anliegen, sah hier keine Kompromissmöglichkeit. Schuman schloss 

sich nach einem elf Noten umfassenden Austausch der Standpunkte 

mit dem Foreign Office der Auffassung Monnets an. Den Briten die 

Möglichkeit zu geben, das Prinzip der supranationalen Institution in 

den Verhandlungen wieder zu kassieren oder zu verwässern, würde 

bedeuten, an allem Anfang schon die Methode zerstören, die der eu-

ropäischen Konstruktion ihre Dynamik geben sollte. In der Geburts-

stunde der europäischen Integration erfuhr so die wichtige Frage, wie 

integrationsbereite Regierungen mit nicht gleichermassen integrati-

onsbereiten Partnern umgehen sollten, eine erste Antwort. Grossbri-

tannien geriet mit der Ablehnung der supranationalen Behörde auf 

einen 22 Jahre währenden Sonderweg.15 

Mit einem Kommuniqué, das gleichzeitig in Paris, Bonn, Rom, 

Brüssel, Den Haag und Luxemburg veröffentlicht wurde, betraten am 

3. Juni 1950 die sechs Gründerstaaten der Europäischen Gemein-

schaft erstmals gemeinsam die internationale Bühne. Am 20. Juni er-

öffnete der französische Aussenminister – wieder im Uhrensaal des 

Quai d’Orsay – die von rund 60 Delegierten beschickte «Schuman-

plan-Konferenz». Delegationsleiter waren Jean Monnet (Frankreich), 

Walter Hallstein (Bundesrepublik), Paolo Emilio Taviani (Italien), 

Dirk Spierenburg (Niederlande), Maximilien Suetens (Belgien) und 

Albert Wehrer (Luxemburg). Die wichtigsten Fragen wurden im klei- 
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nen Kreis der Delegationsleiter und weniger Berater in den Räumen 

des Generalkommissariats für den Wirtschaftsplan, rue de Marti-

gnac, verhandelt, unter dem Vorsitz des Hausherrn Monnet. Der 

Speisesaal des Generalkommissariats wurde zum Labor, in dem für 

eine weite Zukunft Grundlinien der europäischen Integration entwor-

fen und ihre Mechanismen auf den Weg gebracht wurden. Alle Be-

teiligten fanden sich in der Situation wieder, nationale Gesichts-

punkte mit neuen europäischen Konstruktionen zusammenführen zu 

müssen. Es waren die hochmotivierten ersten Monate einer Schöp-

fung. «Alles war noch im Werden, und die soliden Strukturen, die 

wir heute sehen, hingen von unsicheren Kräfteverhältnissen ab, die 

sechs verschiedene Männer einander näherbringen oder voneinander 

entfernen konnten.» Monnet warb unablässig für die Idee der über-

nationalen Gemeinschaft; ein Vorgehen nach Versuch und Irrtum 

und viel Geduld halfen, Knoten um Knoten auf dem Wege zur euro-

päischen Integration von Kohle und Stahl zu lösen. Nicht die Sach-

kompetenz der Delegierten, sondern ihre grundsätzliche politische 

Einstellung war für Monnet dabei das Wichtigste, «der Sinn für das 

allgemeine Interesse», den er vor allem bei Hallstein rasch erkann-

te.16 

Grundlegend waren die Entscheidungen zur Organstruktur der 

künftigen Montanunion. Monnet musste sich überzeugen lassen, 

dass seine Vorstellung einer über den nationalen Regierungen ste-

henden, dirigistischen und in ihrem Tätigkeitsbereich quasi «all-

mächtigen» Hohen Behörde in der Reinform nicht realisierbar war, 

weil die Regierungen unkontrollierten Souveränitätstransfer an eine 

supranationale Institution nicht zuliessen. Vor allem auf niederländi-

sches und belgisches Drängen wurde als Korrektiv das Konzept des 

Ministerrats entwickelt, eines Gremiums der nationalen Regierungs-

vertreter, die bei den Entscheidungen der Hohen Behörde beteiligt 

sein sollten. Aus späterer Sicht waren die Mitentscheidungsrechte 

bescheiden: Der Ministerrat sollte nur in Fragen, die aus dem 

schwerindustriellen Bereich in andere Bereiche der nationalen Wirt-

schaft und Politik zurückwirkten, mitsprechen können, nicht aber in 

den Kernangelegenheiten des Kohle- und Stahlsektors. Die institu-

tionelle Abrundung um eine parlamentarische Versammlung und ei-

nen Gerichtshof gab der europäischen Organstruktur für lange Zeit 

die Richtung.17 
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Geregelt wurden weiter die Grundsätze für den gemeinsamen 

Markt für Kohle und Stahl und für eine Zollunion, die erforderlichen 

Ausgleichsmechanismen, die finanziellen Bestimmungen, die Be-

fugnisse der Hohen Behörde, die Notstandsbewältigung. Im Dezem-

ber 1950 war das politische System der Montanunion insgesamt kon-

zipiert, doch verzögerten sich die Verhandlungen noch beträchtlich 

wegen ungelöster Fragen der Einbindung des Saarbergbaus und der 

Ruhrindustrie. Hinsichtlich des Saargebiets wurde schliesslich ein 

Briefwechsel vereinbart, in dem die französische Regierung der Bun-

desregierung notifizierte, dass durch die Einbeziehung der Saarindu-

strie in die Montanunion dem endgültigen Status des Saargebiets 

nicht vorgegriffen werde. Für die Ruhrindustrie wurden der Über-

gang von der Internationalen Ruhrbehörde zur Hohen Behörde gere-

gelt sowie, gegen hinhaltenden deutschen Widerstand, Entflechtun-

gen von Kohle- und Stahlkonzernen in Aussicht genommen: kartell-

artige Zusammenballungen sollten in der Montanunion nicht gedul-

det werden. Eine weitere Verzögerung ergab sich aus der Forderung 

Italiens nach gesicherter Versorgung seiner Stahlindustrie mit Eisen-

erz aus den französischen Kolonialgebieten in Afrika.18 

Die Schumanplan-Konferenz endete schliesslich am 19. März 

1951 mit der Paraphierung des EGKS-Vertrages. Einige offengeblie-

bene Punkte wurden danach noch zwischen den Regierungen gere-

gelt. Hierzu gehörte die weitreichende deutsch-französische Verein-

barung, dass sich das Gewicht eines Landes in der Gemeinschaft 

nicht – wie zunächst von Deutschland gewünscht – nach der Bedeu-

tung der jeweiligen Kohle- und Stahlproduktion richten sollte; viel-

mehr sollten Deutschland und Frankreich grundsätzlich auf allen 

Ebenen nach dem Prinzip völliger Gleichheit vertreten sein, «im Rat 

wie in der Vollversammlung und auch in allen gegenwärtigen oder 

künftigen europäischen Institutionen, gleichviel, ob nun Frankreich 

allein oder zusammen mit der französischen Union beitritt oder 

Deutschland lediglich als Westdeutschland oder als wiedervereinig-

tes Land sich anschliesst».19 Andererseits sträubten sich die Benelux-

Staaten und Italien gegen ein deutsch-französisches Führungsduo. In 

der auf einer Aussenministerkonferenz vom 12. bis 17. April be-

schlossenen Zusammensetzung der Organe spiegelt sich der Interes- 
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sendissens. Die Hohe Behörde sollte aus neun für sechs Jahre er-

nannten Mitgliedern bestehen, eines aus jedem Mitgliedstaat, je ein 

zweites für Frankreich und Deutschland, das neunte Mitglied sollte 

von den acht anderen ohne Ansehen der Nationalität kooptiert wer-

den. In den Ministerrat sollte jeder Mitgliedstaat einen Vertreter ent-

senden; abgestimmt werden sollte in der Regel mit einer Mehrheit, 

die weder die grossen noch die kleinen Mitgliedstaaten übervorteilte 

und dafür auch Elemente einer Stimmengewichtung enthielt. Bei den 

Abgeordneten für die Versammlung, welche nach einem von jedem 

Mitgliedstaat selbst festgelegten Verfahren aus der Mitte der natio-

nalen Parlamente ernannt werden sollten, erhielten die Benelux-

Staaten gemeinsam mehr Stimmen als jeder der drei grossen Staaten: 

Frankreich, Deutschland und Italien je 18, Belgien und die Nieder-

lande je 10, Luxemburg 4. In den Gerichtshof sollte jeder Mitglied-

staat einen Richter entsenden, ein siebter sollte von den sechs Er-

nannten hinzugewählt werden.20 

Zur Unterzeichnung des EGKS-Vertrages am 18. April 1951, 

wieder im Uhrensaal des französischen Aussenministeriums, reiste 

Adenauer erstmals als Bundeskanzler nach Paris. In der Präambel 

des Vertrages war die Erklärung vom 9. Mai 1950 sinngemäss wie-

der aufgenommen worden. Herzstück der ersten supranational aus-

gerichteten Europa-Organisation war die Hohe Behörde, deren Ent-

scheidungen die schwerindustriellen Unternehmen der Gemein-

schaft direkt banden. Durch bei den Produzenten direkt erhobene 

Umlagen und die Möglichkeit der Aufnahme internationaler Kredite 

würde die Montanunion von den Mitgliedstaaten finanziell unabhän-

gig sein. Die Hohe Behörde erhielt die Aufgaben, einen gemeinsa-

men Markt für die Produkte der Schwerindustrien zu organisieren, 

die geordnete Versorgung und den gleichen Zugang zur Produktion 

sicherzustellen, und dazu die Bildung niedriger Preise, die Moderni-

sierung der Produktionsstätten, den geregelten Wettbewerb, die Ent-

wicklung des zwischenstaatlichen Austausches und die Sicherung 

der Lebensverhältnisse der Arbeitnehmer zu gewährleisten.21 

An dem erfolgreichen Abschluss der Sechser-Verhandlungen war 

hinter den Kulissen auch die amerikanische Regierung beteiligt. Die 

Montanunion entsprach ihren Vorstellungen besser als OEEC und 

Europarat. Washington förderte das Anliegen Monnets auf mancher- 
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lei Weise. So wurde die britische Regierung zum Mitmachen ge-

drängt, und als dies nichts fruchtete, vor einer Sabotage der Schu-

manplan-Verhandlungen, etwa über ihre Freunde in den Niederlan-

den und Belgien, gewarnt. Der Durchsetzung des funktionellen Vor-

rangs der Hohen Behörde vor dem Ministerrat ging amerikanische 

Einwirkung auf die niederländische Regierung voraus. Die Truman-

Administration nahm auch Einfluss darauf, dass der veralteten belgi-

schen Kohleindustrie nur für eine kurze Übergangszeit von fünf Jah-

ren marktwidrige Erhaltungssubventionen zugebilligt wurden, 

ebenso wie der italienischen Stahlindustrie. Schliesslich bedeutete 

die amerikanische Diplomatie der Bonner Regierung, dass ihre in-

zwischen erwünschte Mitwirkung bei der Verteidigung Westeuropas 

kein Freibrief dafür sei, die Schumanplan-Verhandlungen zu ver-

schleppen: Ohne die deutsche Unterschrift unter den EGKS-Vertrag 

würde es keine Aufhebung des Besatzungsstatuts und keine volle 

aussenpolitische Kompetenz geben. Das Junktim zwang Adenauer, 

in der Frage der Entflechtung der Ruhrkonzerne gegenüber französi-

schen Wünschen einzulenken, die auch amerikanische Wünsche wa-

ren: der «Föderator Europas» achtete darauf, dass ihm aus der Mon-

tanintegration keine grösseren Nachteile, etwa in Form von westeu-

ropäischen Kartellen erwuchsen.22 

Die Ratifizierung des EGKS-Vertrags zog sich fast ein Jahr lang 

hin. Die Stahlindustriellen in den Niederlanden, Italien und der Bun-

desrepublik verhielten sich abwartend, während der ARBED-Kon-

zern in Luxemburg, die belgische Kohleindustrie und die französi-

schen Schwerindustriellen die «exzessiven Befugnisse» der Hohen 

Behörde und die Gefahr einer deutschen Dominanz anprangerten und 

die Inkraftsetzung zu hintertreiben versuchten. Gleichwohl fand der 

Vertrag in den Parlamenten Italiens, Belgiens, der Niederlande und 

Luxemburgs klare Mehrheiten, lediglich die Kommunisten und ei-

nige Vertreter der politischen Rechten verweigerten sich. In Bonn 

votierte auch die SPD gegen den Vertrag; ihr Vorsitzender Kurt 

Schumacher machte nicht weniger als sieben Ablehnungsgründe gel-

tend: Verhinderung einer Sozialisierung im Ruhrgebiet, Nichtteil-

nahme Englands, Gefahr einer Hegemonialstellung Frankreichs, Be- 
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grenzung der Integration auf den Montansektor, deutsche Unterre-

präsentierung in den Institutionen der EGKS, unerträglich grosse Be-

fugnisse der Hohen Behörde, Erschwerung der deutschen Wieder-

vereinigung. Der von Walter Freitag geleitete Deutsche Gewerk-

schaftsbund folgte der SPD hier freilich nicht. Am 11. Januar 1952 

ratifizierte der Bundestag den Vertrag mit einer soliden Mehrheit von 

232 zu 143 Stimmen, am 1. Februar der Bundesrat einmütig.23 

Nur in Frankreich gab es Probleme. Nach den Parlamentswahlen 

vom 17. Juni 1951, aus denen die europafreundlichen Parteien – 

MRP und Sozialisten – geschwächt und die europakritischen Gaulli-

sten gestärkt hervorgegangen waren, erschien die Mehrheit für eine 

Ratifizierung monatelang unsicher. In den erregten Debatten der Na-

tionalversammlung vom 6. bis 13. Dezember 1951 wurden die Ge-

fahren einer deutschen Dominanz in der Montanunion, der Ver-

schlechterung der Beziehungen Frankreichs zu Osteuropa und das 

Entstehen einer hypertrophen Bürokratie an die Wand gemalt, wäh-

rend Schuman herausstellte, dass die deutsche Gefahr für Frankreich 

durch die Einbindung der Bundesrepublik in eine europäische Struk-

tur dauerhaft entschärft werde. Am 13. Dezember 1951 billigte die 

Nationalversammlung den Vertrag dann doch deutlich mit 377 zu 

233 Stimmen, nachdem die Regierung zugesichert hatte, die Wettbe-

werbsfähigkeit der französischen Schwerindustrie durch besondere 

Massnahmen zu stärken. Am 2. April 1952 stimmte schliesslich 

auch, nach erheblichen taktischen Manövern, der Rat der Republik 

zu, mit 177 zu 31 Stimmen bei 87 Enthaltungen.24 

Nach den Ratifizierungen einigten sich die Regierungen relativ 

zügig auf die personelle Zusammensetzung der Hohen Behörde und 

des Gerichtshofs, und die nationalen Parlamente auf die in die Ver-

sammlung zu entsendenden Abgeordneten. Als ein äusserst dorniges 

Problem erwies sich indessen die Wahl des Sitzes der Institutionen: 

Frankreich schlug Strassburg, Belgien Lüttich, Italien Turin vor, und 

die Niederlande warben für Den Haag. Ein Vorschlag Schumans, das 

Saargebiet zu einem europäischen Distrikt mit der Hauptstadt Saar-

brücken zu machen und auf diese Weise zugleich die Saarfrage zu 

lösen, stiess umgehend auf den Widerstand Adenauers. Nach zähen 

Beratungen und in einem Zustand völliger Erschöpfung einigten sich 
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die Aussenminister der Sechs am 24. Juli 1952 gegen 5 Uhr morgens, 

dass Luxemburg, zentral gelegen und Hauptstadt eines kleinen Lan-

des, vorläufig Sitz der Hohen Behörde, des Gerichtshofs und des Se-

kretariats der Versammlung sein sollte; die Versammlung selbst 

sollte in Strassburg tagen, in enger Verbindung zur Beratenden Ver-

sammlung des Europarats. Der 23. Juli 1952 wurde das offizielle 

Gründungsdatum der Montanunion. Am 10. August 1952 nahm die 

Hohe Behörde unter der Präsidentschaft Monnets ihre Arbeit auf, am 

10. Februar 1953 wurde mit der Abschaffung von Binnenzöllen und 

Kontingenten der Gemeinsame Markt. für Kohle, Schrott und Eisen-

erz eröffnet, und ipso facto die Internationale Ruhrbehörde aufgelöst. 

Am 1. Mai 1953 wurde der Gemeinsame Markt für Stahlprodukte 

errichtet.25 

In einem günstigen konjunkturellen Umfeld wurden die Anfangs-

jahre zur Blütezeit der Montanunion, der ersten und bis 1957 einzi-

gen europäischen Gemeinschaft. Sie erfüllte schrittweise die Auf-

gabe der Integration des schwerindustriellen Markts, wenngleich ihre 

Tätigkeit wegen der beharrenden Kräfte in den Mitgliedstaaten hinter 

manchen hochgespannten Erwartungen zurückblieb. Sie war auch 

Völkerrechtssubjekt; die Hohe Behörde aktivierte dementsprechend 

internationale Kontakte, insbesondere zu den USA und Grossbritan-

nien. In Washington wie ein Staatschef empfangen, erwirkte Jean 

Monnet 1954 einen amerikanischen 100-Millionen-Dollar-Kredit, 

weitere Anleihen wurden in der Schweiz aufgenommen. Im Dezem-

ber 1954 schloss die Montanunion ein Assoziierungsabkommen mit 

Grossbritannien und eröffnete 1955 eine Ständige Vertretung in Lon-

don. Sie übernahm eine aktive Rolle in Verhandlungen des Allge-

meinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) und knüpfte Bezie-

hungen zur OEEC und zum Europarat. Für künftige europäische In-

tegrationsschritte wurde sie zum Modell: Sie entwickelte Geist und 

Methode der Zusammenarbeit zwischen supranationalen und natio-

nalen Institutionen, bildete einen Rahmen für die deutsch-französi-

sche Annäherung und wirkte als Modell, mit ihrer Erfahrung, ihren 

Persönlichkeiten und ihren Ressourcen auf die Vergemeinschaftung 

weiterer Wirtschaftsbereiche hin.26 

73 



Missglückte Folgeprojekte: EVG und EPG 

Freilich verliefen die nächsten Bemühungen, die im Montanbereich 

erfolgreiche Methode der sektoralen Integration zu kopieren, erst 

einmal im Sande. Hierzu gehörte das im August 1950 von französi-

scher Seite in der Beratenden Versammlung des Europarats vorge-

schlagene Projekt einer europäischen Verkehrsbehörde, das zwar in 

mehreren Kommissionen entwickelt wurde, aber nicht die erforder-

liche Unterstützung der Regierungen fand; diese vereinbarten statt-

dessen im Oktober 1953, dass einmal jährlich eine Konferenz der 

europäischen Verkehrsminister anberaumt werden sollte.27 Auch das 

Bemühen, die nationalen Landwirtschaften zu vergemeinschaften, 

führte vorerst nicht zum Erfolg. Ein hierzu im November 1950 von 

dem niederländischen Agrarminister Sicco Mansholt in der Beraten-

den Versammlung des Europarats vorgelegter Plan wurde zwar von 

einer Zweidrittelmehrheit angenommen, aber vom Ministerkomitee 

verworfen. Danach schlug die französische Regierung am 24. März 

1951 einen «Grünen Plan» vor, über den zwischen 1952 und 1954 in 

Paris von 15 europäischen Regierungen beraten wurde. Die Interes-

senunterschiede erwiesen sich jedoch als zu gross: Am Ende stand 

die Verweisung des Projekts in einen Studienausschuss der OEEC.28 

Einem weiteren französischen Vorschlag von 1952, einen europäi-

schen Markt für Heil- und Arzneimittel zu schaffen (sog. «Weisser 

Plan»), widerfuhr Ähnliches, hier waren die grossen pharmazeuti-

schen Unternehmen die Bremser.29 

Vor allem aber scheiterte das ehrgeizige Projekt der Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft. Es wurde ausgelöst durch die Notwen-

digkeit der deutschen Wiederbewaffnung, die der Ausbruch des Ko-

reakriegs am 25. Juni 1950, fünf Tage nach Beginn der Schuman-

plan-Verhandlungen, und die vermuteten Rückwirkungen in West-

europa unabweislich machte. Um die Westdeutschen nicht zu blos-

sen Zuschauern einer eventuellen Verteidigung ihres Landes durch 

alliierte Truppen werden zu lassen, schlug die amerikanische Regie-

rung zunächst die rasche Schaffung einer deutschen Armee von zehn 

Divisionen vor, die freilich in eine alliierte Streitmacht integriert 

werden und weder einen eigenen Generalstab erhalten noch mit Waf- 
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fen aus deutscher Produktion ausgerüstet werden sollten. In Frank-

reich löste die Aussicht auf eine Wiederbewaffnung der Deutschen, 

für die auch Bonn selbst Interesse bekundete, kaum fünf Jahre nach 

Kriegsende wahre Alpträume aus, zumal die französische Armee 

selbst im Neuaufbau begriffen und zum grossen Teil in überseei-

schen Kolonialgebieten, vor allem in Indochina, festgelegt war. Auch 

Aussenminister Schuman sprach sich strikt gegen eine so frühzeitige 

Wiederaufrüstung der Deutschen aus, selbst unter internationaler 

Kontrolle. Die Aussenminister-Konferenz in Washington vom 12. 

bis 16. September 1950 zeigte indessen, dass Frankreich isoliert war. 

Um nicht in der Ablehnung zu verharren und damit zu provozieren, 

dass die angelsächsischen Mächte einen Dialog mit den Deutschen 

ohne französische Beteiligung eröffneten, alarmierte Schuman noch 

von Washington aus seinen Ministerpräsidenten René Pleven, dass 

man sich in Paris Gedanken über eine sachgerechte Alternativlösung 

machen müsse. Spätestens auf der Tagung des NATO-Rats in 

Washington am 28. Oktober müsse Frankreich Farbe bekennen.30 

Es schlug, weniger als fünf Monate nach der Ankündigung des 

Schuman-Plans, ein zweites Mal die Stunde Monnets. Bei der Suche 

nach einer Formel, wie Frankreich auf das anglo-amerikanische 

Drängen nach deutscher Wiederbewaffnung eingehen und diese 

gleichzeitig einhegen könnte, sah er die beste Lösung in der «Flucht 

nach vorn», der Übertragung der supranationalen Methode der Mon-

tanunion auch auf den Militärbereich. Eigentlich kam ihm die Ver-

gemeinschaftung dieses Kernbereichs der nationalen Souveränität zu 

früh, doch zwang die Verlegenheit der französischen Diplomatie 

zum Überspringen von Zwischenetappen; vielleicht ergab sich da-

durch ja auch sogar ein besonderer Schwung zu weiterer Integration. 

Monnets «Team» – Etienne Hirsch, Pierre Uri, Bernard Clappier, 

Paul Reuter und Hervé Alphand – erarbeitete in den Sitzungspausen 

der Schumanplan-Verhandlungen einen auf das Militärische «erwei-

terten Schuman-Plan», mit einer an die entstehende Montanunion an-

gelehnten Organstruktur: Ein dem Oberbefehlshaber der NATO un-

terstellter europäischer Verteidigungsminister könnte fünf bis sechs 

«europäische Divisionen» befehligen, die jeweils aus kleinstmögli-

chen nationalen Einheiten, d. h. Bataillonen zusammengesetzt sein 
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würden, darunter einem deutschen Bataillon; diese Divisionen wür-

den von internationalen Generalstäben geführt; der europäische Ver-

teidigungsminister sollte der parlamentarischen Versammlung der 

künftigen Montanunion verantwortlich sein; das Gros der übrigen 

Streitkräfte sollte aus nationalen Divisionen (keine deutschen) beste-

hen und dem NATO-Oberbefehlshaber direkt unterstellt werden. 

Monnet leitete den vielfach überarbeiteten Plan nach dem 16. Okto-

ber Ministerpräsident Pleven zu, der ihn übernahm und am 24. Ok-

tober 1950 in der französischen Nationalversammlung vorstellte. 

Die Ereignisse in der Welt, so Pleven, liessen den Europäern keine 

Wahl, als von der Vergemeinschaftung der Schwerindustrie direkt 

zur gemeinsamen Verteidigung durch Schaffung einer europäischen 

Armee überzugehen; diese müsse politischen Institutionen des ver-

einten Europa zugeordnet und mit eigenem Budget ausgestattet sein. 

Die französische Regierung werde unmittelbar nach Abschluss der 

Schumanplan-Verhandlungen Grossbritannien und die freien Staa-

ten des Kontinents zum Aufbau einer europäischen Armee einladen 

– dieser zeitlichen Abfolge mass Monnet, der einer Verhärtung der 

deutschen Haltung in den Schumanplan-Verhandlungen vorbeugen 

wollte, grösste Bedeutung bei.31 

Der «Pleven-Plan» fand in der französischen Nationalversamm-

lung überwiegende Zustimmung, stiess jedoch in Frankreich selbst 

wie in den Nachbarländern auch auf Skepsis. Die amerikanische Re-

gierung begrüsste, dass Frankreich sich implizit zur Hinnahme einer 

deutschen Aufrüstung bereit erklärte, hielt aber deren vorgeschlage-

nen Umfang für eher symbolisch als effektiv. Auf der Tagung des 

NATO-Rats am 28. Oktober wurde keine Einigung erzielt, ob die 

Bewaffnung Westdeutschlands auf dem von den USA präferierten 

Weg der Aufstellung deutscher Divisionen unter NATO-Kontrolle 

erfolgen solle (sog. «Spofford-Plan») oder nach dem französischen 

Vorschlag. Die erste Variante wurde zwischen den drei alliierten 

Hochkommissaren und der Bundesregierung geprüft, jedoch 

schliesslich von Adenauer wegen implizierter Diskriminierungen 

der deutschen Verbände nicht akzeptiert. Der Kanzler freundete sich 

stattdessen mit der Idee der Europaarmee an, die die Gleichberechti-

gung der jungen Bundesrepublik leichter zu befördern versprach.32 
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Verhandlungen über die Realisierung des Pleven-Plans in einer 

Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) begannen am 15. 

Februar 1951 in Paris und zogen sich über fast ein Jahr hin. Beteiligt 

oder durch Beobachter vertreten waren alle Mitgliedstaaten der 

NATO und die Bundesrepublik. Aussenminister Schuman eröffnete 

die Konferenz mit einer eindrucksvollen Rede, doch kam man erst 

voran, als die USA sich im Frühsommer 1951 das EVG-Projekt de-

zidiert zu eigen machten und es als einen weiteren Schritt zu einer 

europäischen Föderation zu schätzen begannen. Bedingung war für 

Washington die Unterstellung der künftigen Europaarmee unter das 

NATO-Oberkommando. Am 1. Februar 1952 konnte der umfangrei-

che Entwurf eines Vertrages der sechs Montanunion-Staaten über die 

Europäische Verteidigungsgemeinschaft vorgelegt werden. Nach 

lebhaften und zum Teil kontroversen Erörterungen in den Parlamen-

ten erfuhr er auf einer Tagung des NATO-Rats in Lissabon vom 20. 

bis 25. Februar 1952 letzte Ergänzungen. Ungeachtet des sowjeti-

schen Störmanövers der «Stalin-Noten» (seit 10. März 1952) wurde 

der EVG-Vertrag am 27. Mai 1952 in Paris unterzeichnet, nachdem 

tags zuvor der Abschluss eines Generalvertrages (des späteren 

Deutschlandvertrages) in Bonn zwischen den Aussenministern der 

drei Westmächte und der Bundesregierung deren Befugnis zur Un-

terzeichnung bekräftigt hatte.33 

Der für 50 Jahre geschlossene Vertrag sah die Errichtung einer 

Europäischen Verteidigungsgemeinschaft mit integrierter Armee un-

ter gemeinschaftlichem Kommando vor. Die Europaarmee sollte alle 

Land- und Luftstreitkräfte der Mitgliedstaaten umfassen, ausgenom-

men die zur Verteidigung von Überseeterritorien erforderlichen 

Truppen (wichtig für Frankreich) sowie gewisse Seestreitkräfte. Die 

nationale Grundeinheit sollte nun nicht mehr das Bataillon, sondern 

die Division bilden, das Armeekorps dann im Regelfall aus Divisio-

nen verschiedener Staaten bestehen. Die Europaarmee sollte insge-

samt 40 Divisionen (davon 12 deutsche) umfassen und in einheitli-

cher Uniform auftreten. Rekrutierung, Reservistenbetreuung, Aus-

bildung und Ernennungen blieben den nationalen Verteidigungsmi-

nisterien überlassen, allerdings unter der Aufsicht eines «Kommissa-

riat» genannten europäischen Exekutivorgans. Rüstungsproduktion,  
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Auftragsvergabe, Infrastrukturen und Logistik wurden zentral gere-

gelt. Vor der Schaffung des Amtes eines europäischen Verteidi-

gungsministers schreckten die Mitgliedsregierungen allerdings zu-

rück; Lenkungsorgan sollte der Ministerrat sein, der die Tätigkeiten 

des Kommissariats und der Mitgliedsregierungen koordinierte und 

über alle wichtigen Fragen einstimmig oder mit nach Finanz- und 

Realbeitrag gewogener Zweidrittelmehrheit entschied. Das aus neun 

Mitgliedern bestehende Kommissariat war zuständig für die Umset-

zung der Beschlüsse des Ministerrats, die Verwaltung von Personal 

und Material, die Überwachung der Aktivität in den Mitgliedstaaten, 

die Erarbeitung von Organisationsplänen, Haushaltsentwürfen und 

Rüstungsprogrammen. Die demokratische Kontrolle, zu der auch ein 

mögliches Misstrauensvotum gegen das Kommissariat gehörte, 

sollte die Versammlung der Montanunion mitübernehmen, die frei-

lich als EVG-Versammlung um je drei französische, deutsche und 

italienische Abgeordnete vermehrt wurde. Der Gerichtshof der Mon-

tanunion sollte auch über die Einhaltung des EVG-Vertrages wa-

chen.34 

Die Ratifizierung des EVG-Vertrages zog sich über mehr als zwei 

Jahre hin und scheiterte am Ende an demselben Frankreich, das ihn 

vorgeschlagen hatte. Zwischen Frühjahr 1953 und Frühjahr 1954 ra-

tifizierten die Benelux-Staaten und auch die Bundesrepublik, wo 

eine Verfassungsklage der SPD verzögernd wirkte. Der Bundestag 

stimmte am 19. März 1953 mit 224 zu 165 Stimmen zu, der Bundes-

rat am 15. Mai 1953 mit 23 zu 15. Auch in Italien fiel im Juli 1954 

eine positive Entscheidung. In Frankreich dagegen baute sich 1953 

und 1954 eine das Land spaltende Ablehnungsfront auf. Ursachen 

waren unter anderen die Auswirkung der Parlamentswahlen vom 

Juni 1951, die internationale Entspannung nach dem Tode Stalins im 

März 1953, die eine deutsche Aufrüstung weniger dringlich zu ma-

chen schien, auch das durch die krisenhafte Entwicklung des Indo-

chinakrieges angegriffene Selbstverständnis der französischen Ar-

mee. Amerikanischer Druck, besonders von Aussenminister John 

Foster Dulles dramatisierend vorgetragen, wirkte zusätzlich kontra-

produktiv. Ministerpräsident Mendès France, der am 18. Juni 1954 

sein Amt antrat, war persönlich gegen die EVG, sein Kabinett ge-

teilter Meinung. In der entscheidenden Parlamentsdebatte am 29.  
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und 30. August gab Mendès France keine Empfehlung für die An-

nahme. Nach erregten Auseinandersetzungen wurde schliesslich ein 

Antrag der Vertragsgegner – Kommunisten, die meisten Gaullisten, 

etwa die Hälfte der Radikalen und der Sozialisten –, die Diskussion 

sine die zu vertagen, mit 319 zu 264 Stimmen angenommen (bei 12 

Enthaltungen und 31 Nichtbeteiligungen, darunter die 23 Regie-

rungsmitglieder). Damit war die EVG gescheitert, obwohl das Parla-

ment über sie selbst gar nicht abgestimmt hatte.35 

Angesichts des Scherbenhaufens waren Schock, Verbitterung und 

Depression bei der inzwischen wachsenden Zahl von Integrationsan-

hängern in ganz Europa vor allem deshalb gross, weil zugleich ein 

noch ehrgeizigeres Projekt scheiterte: die «Europäische Politische 

Gemeinschaft» (EPG). Sie zielte auf nichts weniger als die Einrich-

tung einer europäischen Verfassung und Regierung. Die erfolgreiche 

Gründung der Montanunion hatte die Befürworter der supranationa-

len Methode in den Regierungen, in der Europäischen Bewegung 

und im Europarat zu der These ermuntert, dass die Führung einer 

europäischen Armee die Existenz einer gemeinsamen «politischen 

Autorität» voraussetze. Der italienische Ministerpräsident De Gas-

peri schlug vor, der Versammlung der Montanunion den Auftrag zur 

Erarbeitung einer europäischen Verfassung «bundesstaatlicher oder 

staatenbündischer Art» zu erteilen, woraufhin ein solcher Auftrag in 

Artikel 38 des EVG-Vertrages aufgenommen und so mit dessen 

Schicksal verknüpft wurde. Ohne das Inkrafttreten des EVG-Vertra-

ges abzuwarten, wurde mit den Vorarbeiten für eine Verfassung be-

gonnen. In der konstituierenden Sitzung der Versammlung der Mon-

tanunion am 10. September 1952 erteilten die sechs Aussenminister 

den entsprechenden Auftrag. Die Versammlung kooptierte daraufhin 

je drei weitere deutsche, französische und italienische Abgeordnete, 

um der Zusammensetzung der künftigen EVG-Versammlung zu ent-

sprechen, und gab sich den Namen «Ad-hoc-Versammlung». Ein 

Ausschuss unter dem Vorsitz Heinrich von Brentanos machte sich 

ans Werk und erarbeitete zügig den Entwurf einer europäischen Ver-

fassung, den die Ad-hoc-Versammlung schon am 10. März 1953 fast 

einstimmig annahm.36 Er trug in erheblichem Masse bundesstaatli- 
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che Elemente. Ein Parlament mit zwei Kammern, einer von den eu-

ropäischen Bürgern direkt gewählten Völkerkammer und einem aus 

den nationalen Parlamenten beschickten Senat, sollte die volle Ge-

setzgebungskompetenz erhalten. Als europäische Regierung sollte 

ein Exekutivrat fungieren, dessen Präsident vom Senat zu wählen 

war. Ein Ministerrat sollte die Verbindung zu den nationalen Regie-

rungen gewährleisten, ein Gerichtshof als Hüter der Verfassung fun-

gieren, ein Wirtschafts- und Sozialrat Exekutivrat und Parlament be-

raten. EGKS und EVG sollten schrittweise in der EPG aufgehen, die 

auch über zusätzliche Kompetenzen für die Aussen- und Sicherheits-

politik, die Wirtschafts- und Währungspolitik und die Organisation 

eines gemeinsamen Markts verfügen sollte.37 Der Entwurf wurde al-

lerdings von den Regierungen, besonders der belgischen und franzö-

sischen, zurückhaltend aufgenommen. Vorschläge föderalistisch ge-

sinnter Abgeordneter, ihn an den Mitgliedsregierungen vorbei direkt 

den nationalen Parlamenten zur Ratifikation zuzuleiten, befremde-

ten. Im Schatten des EVG-Ratifizierungsprozesses wurde die Wei-

terbehandlung verschleppt, und mit dem Scheitern der EVG ver-

schwand der Verfassungsentwurf, da mit dieser verknüpft, ebenfalls 

in der Versenkung.38 

Der grosse Anlauf der Jahre 1950 bis 1954 endete so mit einem 

schweren Rückschlag. Nichts war gelungen als die Montanunion, die 

als einzige supranational orientierte Gemeinschaft immerhin Tag für 

Tag Anschauung für die Möglichkeit funktionierender europäischer 

Integration bot, die aber auch gefährlich isoliert war. Im Spätjahr 

1954 war es vorübergehend durchaus die Frage, ob sie exotische Epi-

sode bleiben sollte oder in die Zukunft wies. 

Immerhin gelang es, nach dem Scheitern der EVG in der Frage 

der deutschen Wiederbewaffnung zügig eine Ersatzlösung zu finden. 

Auf britische, wohl auch französische Initiative wurden nach einer 

raschen Folge von Konferenzen schon am 23. Oktober 1954 die Pa-

riser Verträge abgeschlossen, die für den politischen Status der Bun-

desrepublik grundlegend wurden. Sie erhielt mit der – kaum noch 

eingeschränkten – Souveränität das Recht zur Aufstellung einer 

zwölf Divisionen starken, in die NATO eingegliederten Bundes-

wehr. Ausserdem wurde sie – zusammen mit Italien – in den hierfür 
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wieder aus dem Schlaf erweckten Brüsseler Pakt von 1948 einbezo-

gen, der den neuen Umständen angepasst und in «Westeuropäische 

Union» (WEU) umgetauft wurde. In seinem Rahmen war es den 

Nachbarn der Bundesrepublik möglich, die militärische Entwicklung 

in Deutschland unter Kontrolle zu halten. Die WEU erhielt nun auch 

eine parlamentarische Versammlung, die sich aus den Abgeordneten 

der sieben Mitgliedstaaten im Europarat zusammensetzte. Nach der 

Ratifizierung der Pariser Verträge, die diesmal auch im französi-

schen Parlament gelang – wenngleich mit Mühe –, konnten die Pari-

ser Verträge Anfang Mai 1955 in Kraft treten. Zu ihnen gehörten im 

Übrigen auch verschiedene zwischen Adenauer und Mendes France 

ausgehandelte deutschfranzösische Abkommen, darunter ein «Euro-

päisches Statut der Saar», mit dem das Saargebiet doch noch ein eu-

ropäischer Distrikt werden sollte. Diese Perspektive verschwand 

freilich endgültig, als die Saarbevölkerung sich im Referendum vom 

23. Oktober 1955 für die Rückkehr nach Deutschland aussprach, die 

am 1. Januar 1957 vollzogen wurde.39 

Ein zweiter Anlauf, 1954/55 

Wie es, und ob es überhaupt nach dem spektakulären Scheitern der 

EVG mit der europäischen Einigung weitergehen konnte, schien zu-

nächst einmal in den Sternen zu stehen. Der mit dem Schuman-Plan 

begonnene Anlauf der Föderalisten war jedenfalls ins Stocken gera-

ten. Die öffentliche Meinung in den Staaten der Montanunion, vor-

übergehend neugierig geworden auf Europaarmee und europäische 

Verfassung, verfiel wieder in Gleichgültigkeit und Skepsis. Ange-

sichts der allgemeinen Bestürzung und Ratlosigkeit nach dem 30. 

August 1954 erscheint es im Rückblick überraschend, dass binnen 

weniger Monate ein nachdrücklicher zweiter Anlauf in Gang kam, 

der dann innerhalb von nur knapp zwei Jahren zu dem historischen 

Durchbruch der doppelten Gründung von Europäischer Wirtschafts-

gemeinschaft und Europäischer Atomgemeinschaft führte. Hinter 

dieser bemerkenswerten Entwicklung standen der entschlossene  
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Wille einer alles in allem nur kleinen Zahl von Politikern, das euro-

päische Einigungsprojekt trotz des schweren Rückschlags weiter 

voranzubringen, und in einer entscheidenden späteren Phase, 1956, 

günstige Umstände: virtù und fortuna. 

Allen voran war zunächst Jean Monnet der Impulsgeber, nun 

schon zum dritten Mal. Die EVG mit einer knappen Bemerkung als 

«schlechtes Dossier» hinter sich lassend, aber in Sorge, dass ohne 

Fortführung des Integrationsprozesses auch die Montanunion in ih-

rem Bestand gefährdet sein könnte, blickte der Präsident der Hohen 

Behörde schon am Tage nach dem Debakel nach vorn und begann 

mit seinen Mitarbeitern – Uri, Hirsch, Van Helmont – neue europäi-

sche Optionen zu prüfen. Um sich unbelastet von Amtsbürden ganz 

dem in die Krise geratenen Europa-Projekt widmen zu können, kün-

digte er sogar am 9. November 

1954 an, seine im Februar 1955 auslaufende erste Präsidentschaft 

nicht verlängern lassen zu wollen – tatsächlich blieb er dann freilich, 

wegen des Sturzes des Kabinetts Mendes France Anfang 

1955 und Querelen um die Nachfolgeregelung, noch bis zum 10. 

Juni 1955 im Amt.40 

Die Hohe Behörde in Luxemburg wurde nun zur wichtigsten 

Ideenschmiede, allein zwischen Dezember 1954 und April 1955 las-

sen sich über 50 Entwürfe für einen europäischen Neubeginn zählen. 

Sie orientierten sich, nach dem Scheitern der ambitiösen militäri-

schen und politischen Projekte, mit einer gewissen Bescheidenheit 

an dem Erfolgsrezept der Montanunion, Integration auf einem be-

grenzten aber entscheidenden Sektor der Wirtschaft mit supranatio-

nalen Institutionen zu befördern. Vorsichtig brachte Monnet zu-

nächst den Gedanken einer Ausweitung der Befugnisse der Hohen 

Behörde über Kohle und Stahl hinaus auf das Verkehrswesen sowie 

auf die gesamte Energieversorgung (Gas, Elektrizität, Atomenergie) 

ins Gespräch, eine Option, die auch von der belgischen und der nie-

derländischen Regierung sowie von der Versammlung der Monta-

nunion unterstützt wurde. Als besonders vielversprechend drängte 

sich indessen rasch die Möglichkeit in den Vordergrund, den Atom-

energiesektor separat zu vergemeinschaften, weil dieser nach der 

Freigabe des Atomgeheimnisses durch die US-Regierung (Dezem-

ber 1953) und wegen des mit dem europäischen Wirtschaftsauf- 
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schwung vorhersehbaren grossen Energiebedarfs am Beginn einer 

ausserordentlichen Entwicklung zu stehen schien. Die 1950er Jahre 

waren die Zeit einer kurzen «Atomeuphorie», in der von der Kern-

energie eine «neue industrielle Revolution» erwartet wurde. Monnet, 

in technischen Fragen beraten von dem amerikanischen Repräsentan-

ten bei der EGKS und Rechtsberater der amerikanischen Atomener-

giekommission Robert Eisenberg, war vor allem von der Möglichkeit 

angetan, in einem ganz neuen Wirtschaftssektor von Anfang an eine 

internationale Zusammenarbeit zu organisieren und die sich abzeich-

nende Dynamik der Atomindustrie als Motor in den europäischen In-

tegrationsprozess einzubauen. Ausserdem konnte durch eine Euro-

päisierung der Nuklearenergie verhindert werden, dass die Bundes-

republik unabhängig eine eigene Atomindustrie aufbaute, mit der 

Möglichkeit einer künftigen Herstellung auch waffenfähigen Kern-

brennstoffs. Monnet legte Wert darauf, dass eine Europäisierung des 

Atomsektors ausschliesslich im Dienste der friedlichen Nutzung der 

Kernenergie stehen dürfe. Mit dieser Auffassung widersprach er 

auch Interessengruppen in der französischen Regierung und Indu-

strie, die eine Zusammenarbeit auf dem Nuklearsektor als Möglich-

keit sahen, die europäischen Partner für die angestrebte Entwicklung 

einer unabhängigen Atomrüstung Frankreichs in Dienst zu nehmen; 

insbesondere von Louis Armand, dem Präsidenten der französischen 

Eisenbahngesellschaft, wurde diese Vorstellung propagiert.41 

Ein ebenso wichtiger Protagonist des europäischen Neuanlaufs 

wie Monnet war Spaak, der in verschiedenen Ämtern schon bewährte 

Vorkämpfer einer europäischen Föderation, seit April 1954 der am-

tierende Aussenminister Belgiens. Als ihn die Nachricht vom Schei-

tern der EVG erreichte, suchte er unverzüglich Monnet in Paris auf, 

um sich mit ihm zu beraten, wie das Desaster begrenzt und ein Neu-

beginn eingeleitet werden könne. Zwischen beiden kam es offenbar 

Anfang September zu einer Art «Eid am offenen Grab der EVG». 

Monnet würde Vorschläge ausarbeiten und Spaak das tun, was die 

nach dem 30. August 1954 diskreditierte Regierung Frankreichs 

vorerst nicht mehr konnte: zu gegebener Zeit die diplomatische In-

itiative ergreifen, um die Ideen Monnets in den politischen Prozess  
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einzubringen. Spaak übernahm so 1954/55 die Rolle, die 1950 Schu-

man für Monnet gespielt hatte. Beide trafen sich in den folgenden 

Monaten häufiger, allein viermal Anfang 1955. Am 21. Februar 

überbrachte Monnet in Brüssel Spaak die ersten Vorschläge. Dieser 

riet, nach den leidvollen Erfahrungen mit der EVG zunächst noch die 

endgültige Ratifizierung der Pariser Verträge im französischen Par-

lament abzuwarten. Als der Rat der Republik die Ratifizierung am 

27. März vorgenommen und es eine erneute Zusammenkunft mit 

Monnet am gleichen Tag gegeben hatte, eröffnete der belgische Aus-

senminister am 2. April 1955 das neue Kapitel der europäischen Ei-

nigungsgeschichte mit einem Brief an seine Amtskollegen in den 

fünf Montanunions-Ländern. Behutsam schlug er vor, die Sache Eu-

ropas gemeinsam wieder in Bewegung zu bringen und hierzu eine 

Konferenz einzuberufen, auf der über eine Ausweitung der Zustän-

digkeiten der Montanunion auf die gesamte Energieversorgung und 

das Verkehrswesen einschliesslich der Luftfahrt sowie über die 

Gründung einer neuen Gemeinschaft für die friedliche Nutzung der 

Atomenergie beraten werden könnte. Diese Konferenz solle Jean 

Monnet leiten, der unter diesen Umständen «vermutlich» überzeugt 

werden könne, seinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten der Hohen 

Behörde zurückzunehmen. Wieder war die Monnetsche Idee im Be-

reich der Politik angekommen.42 

Während Spaaks Rundbrief in Bonn, Paris und Rom eher zurück-

haltende Reaktionen hervorrief, wurde er zum Stichwort für eine 

dritte Hauptfigur auf der Bühne des europäischen Neubeginns, die 

lange verkannt wurde: für den niederländischen Aussenminister Jo-

han Willem Beyen. Ein in internationalen Organisationen geschulter 

Fachmann für Finanz- und Wirtschaftsfragen, der Anfang September 

1952 als politischer Quereinsteiger das Amt des niederländischen 

Aussenministers übernommen hatte (zeitweilig gemeinsam mit Jo-

seph Luns), war Beyen von der Notwendigkeit einer Zusammenfüh-

rung der westeuropäischen Staaten unter supranationalen Strukturen 

überzeugt. In die bei seinem Amtsantritt laufenden Diskussionen 

über die EPG hatte er umgehend den Gesichtspunkt eingebracht, 

dass eine politische Gemeinschaft nicht ohne ein wirtschaftliches 

Fundament existieren könne; es sei erforderlich, die Methode der ad- 
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ditiven Teilintegrationen durch eine «horizontale» Integration der 

europäischen Gesamtwirtschaft unter einer gemeinsamen Lenkungs-

behörde zu ersetzen. Das Ziel müsse ein umfassender gemeinsamer 

Markt sein, sein Kern eine Zollunion mit stufenweisem Abbau der 

Binnenzölle und gemeinsamem Aussenzoll. Beyen sah die Antwort 

auf das Rundschreiben Spaaks als Gelegenheit, seine Vorstellungen 

weiter zu präzisieren. «Jede Teilintegration hat die Tendenz, Schwie-

rigkeiten in einem Sektor durch Massnahmen zu lösen, die andere 

Sektoren oder die Interessen der Verbraucher beeinträchtigen und 

zum Ausschluss der ausländischen Konkurrenz führen. Dies ist nicht 

der Weg zur Erhöhung der europäischen Produktivität. Ausserdem 

trägt die sektorale Integration nicht im gleichen Masse zur Stärkung 

des Gefühls der Solidarität und Einheit Europas bei wie eine gesamt-

wirtschaftliche Integration. Um dieses Gefühl zu stärken, ist es we-

sentlich, dass der Begriff der gemeinsamen Verantwortung der euro-

päischen Staaten für das Gemeinwohl in eine Organisation einge-

bracht wird, die zur Wahrung der allgemeinen Interessen geeignet 

ist, und deren Exekutivorgan nicht den nationalen Regierungen, son-

dern einem supranationalen Parlament verantwortlich ist.» Er schlug 

vor, dass in diesem Sinne die drei Benelux-Regierungen gemeinsam 

aktiv werden sollten; die Initiative solle auf die Schaffung einer sup-

ranationalen Gemeinschaft abzielen, deren Aufgabe es wäre, die 

wirtschaftliche Integration Europas im allgemeinen Sinne zu ver-

wirklichen, indem sie über die Bildung einer Zollunion eine Wirt-

schaftsunion herstelle.43 

Diese Vorstellung hielten Monnet wie Spaak für zu weitgehend. 

Gerade war ein anderes Projekt, die EVG, als zu ehrgeizig geschei-

tert. Eine Vergemeinschaftung der gesamten Ökonomie würden die 

nationalen Regierungen, zumal die an protektionistische Wirt-

schaftspolitik gewöhnte französische, vermutlich nicht mitmachen. 

Monnet fühlte sich als Promoter sukzessiver Teilintegrationen von 

dem Projekt einer gesamtwirtschaftlichen Integration heraus gefor-

dert und war entsprechend verärgert, Spaak war über den weitrei-

chenden Vorschlag Beyens erschrocken. Wie auf ein Zeichen betrat 

in diesem Moment ein vierter Akteur die Szene: die Regierung in 

Bonn. In der Bundesregierung kam es im Verlaufe des Frühjahrs 

1955 zu einer Klärung der grundsätzlichen Auseinandersetzung zwi- 
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schen der Haltung der von Adenauer angeführten «Institutionali-

sten», dass unter dem politischen Primat der Westintegration der 

Bundesrepublik die Schaffung möglichst enger europäischer Wirt-

schaftsstrukturen bis hin zur politischen Union erforderlich sei, und 

der Auffassung der um Wirtschaftsminister Ludwig Erhard geschar-

ten «Funktionalisten», dass weltweiter Freihandel das Ziel sein 

müsse, welches möglichst wenig Regionalismus und allenfalls lose 

institutionelle Klammern ertrage. Der Kanzler befand, dass auch im 

Interesse der zu ihrer alten Leistungsfähigkeit zurückfindenden deut-

schen Industrie die Eingliederung in die Weltwirtschaft durch die 

Schaffung eines integrierten westeuropäischen Grossraums zu er-

gänzen sei, eines Gemeinsamen Markts mit Zollunion. An der lang-

wierigen Klärung der deutschen Position hatten führende Beamte 

des Auswärtigen Amtes – Staatssekretär Hallstein, der Leiter der po-

litischen Abteilung Ministerialdirektor Ophüls – und des Bundes-

wirtschaftsministeriums – hier der Leiter der Grundsatzabteilung 

Alfred Müller-Armack und Ministerialdirigent Hans von der Gro-

eben als Leiter der Schumanplan-Abteilung und Vertrauter Adenau-

ers – massgeblichen Anteil. Die Klärung der deutschen Linie bedeu-

tete eine entscheidende Unterstützung für die Vorstellung Beyens.44 

Andererseits hielt man in Bonn von der in Frankreich mit Inter-

esse betrachteten Möglichkeit einer neuen Teilintegration auf dem 

Gebiet der Kernenergie recht wenig: Die deutsche Wirtschaft, die 

mit Segen der Bundesregierung durchaus den Aufbau einer zivilen 

Atomindustrie im Auge hatte, war auf diesem Felde mehr an der Zu-

sammenarbeit mit den über die fortgeschrittenste Technik verfügen-

den Amerikanern und Briten interessiert als an einem von den Fran-

zosen gelenkten europäischen Arrangement im engen Rahmen der 

Sechs. In den Benelux-Staaten und in Italien bestand im Übrigen 

eine ähnliche Interessenlage. Als daher Monnet am 6. April Ministe-

rialdirektor Ophüls auf das Projekt der Atomgemeinschaft ansprach, 

musste er erfahren, dass die Bundesregierung daran wenig interes-

siert war und allenfalls zustimmen könnte, wenn gleichzeitig die Er-

richtung eines allgemeinen gemeinsamen Markts ins Auge gefasst 

würde. Monnet begriff unwillig, dass die von den Niederländern und  
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den wieder selbstbewusst werdenden Deutschen präferierte Wirt-

schaftsgemeinschaft in Betracht gezogen werden musste, wenn man 

zu einer Atomgemeinschaft kommen wollte.45 

Mit diesem Junktim schien der Ansatz für einen europäischen 

Neuanfang gefunden. Unter den Umständen traf sich Spaak, die An-

regung Beyens aufnehmend, am 23. April mit diesem und dem lu-

xemburgischen Ministerpräsidenten und Aussenminister Joseph 

Bech, um in einem gemeinsamen Memorandum der Benelux-Regie-

rungen die Vorstellungen Monnets und Beyens zusammenzufügen: 

Ziel einer Aussenministerkonferenz der sechs EGKS-Staaten könnte 

die Inangriffnahme weiterer sektoraler Integrationsschritte für das 

Verkehrswesen und die Energieversorgung sein, separat für die 

Atomenergie, und gleichzeitig die Projektierung einer horizontalen 

Integration der Gesamtwirtschaften. In die gleiche Richtung zielten 

etwas später in Umlauf gebrachte deutsche und italienische Ent-

würfe. Die Versammlung der Montanunion forderte die Minister am 

11. Mai auf, in diesem Sinne Verträge abzuschliessen.46 

Nur die französische Regierung hielt sich bedeckt. Die seit Fe-

bruar 1955 amtierende konservative Regierung Edgar Faures ver-

breitete den Eindruck, dass sie dem Projekt eines gemeinsamen 

Markts nichts abgewinnen konnte, dass sie die ins Auge gefasste 

französische Atomrüstung nicht durch eine europäische Atomge-

meinschaft kontrollieren lassen wollte und auch gegen eine mögliche 

Europäisierung des Verkehrswesens und der klassischen Energieträ-

ger in der Zwangsjacke der Montanunion war. Die Erwartungen an 

die erste Konferenz der sechs Aussenminister nach dem Scheitern 

der EVG, die Anfang Mai für den 1. bis 3.Juni nach Messina einbe-

rufen wurde, waren daher sehr gedämpft. Adenauer liess sich durch 

Hallstein vertreten, weil er ein Scheitern der Konferenz befürchtete. 

In der Tat liessen sich die von Bech geleiteten Verhandlungen, bei 

denen Frankreich durch Aussenminister Pinay vertreten war, schwie-

rig an. Verhältnismässig zügig wurde zwar – nicht ohne allgemeines 

Bedauern, aber wegen der Haltung der Regierung Faure unvermeid-

lich – Einvernehmen über die Ablösung Monnets an der Spitze der 

Hohen Behörde erzielt; der ehemalige französische Ministerpräsi-

dent René Mayer wurde danach zum Nachfolger bestimmt. Aber die  
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Beratungen über eine neue europäische Initiative traten, vor allem 

wegen französischer Einwendungen, zwei Tage lang auf der Stelle. 

Erst eine letzte nächtliche Krisensitzung zwischen Spaak und Pinay 

brachte die Wende: Die französische Regierung, die offenbar nach 

der Ablehnung der EVG eine weitere Brüskierung der Partner 

scheute, stimmte unter bestimmten Bedingungen zu, dass auf der 

Grundlage des Benelux-Memorandums die Beratungen nach Konfe-

renzende fortgeführt würden, mit dem ausdrücklichen Zusatz, dass 

dies noch keinerlei Zustimmung in der Sache bedeute.47 

Am Ende der Konferenz stand die Resolution von Messina, die 

optimistische Töne anschlug: Der Augenblick sei gekommen, eine 

neue Phase auf dem Wege nach Europa einzuleiten, und dies müsse 

vor allem auf wirtschaftlichem Gebiet erfolgen; die sechs Regierun-

gen «erachten es als notwendig, die Schaffung eines Vereinigten Eu-

ropas durch den Ausbau der gemeinsamen Institutionen, durch die 

schrittweise Fusion der nationalen Wirtschaften, durch die Schaf-

fung eines gemeinsamen Markts und durch die schrittweise Koordi-

nation ihrer Sozialpolitik fortzusetzen. Eine derartige Politik scheint 

ihnen unerlässlich, um Europa den Platz zu erhalten, den es in der 

Welt einnimmt, um ihm seinen Einfluss zurückzugeben und den Le-

bensstandard seiner Bevölkerung stetig zu heben.» Die nächsten 

Ziele seien der gemeinsame Bau von grossen Verkehrsverbindun-

gen; die Sicherung der Versorgung mit reichlicherer und billigerer 

Energie; die Entwicklung der Atomenergie zu friedlichen Zwecken, 

gegebenenfalls mit Hilfe einer neuen gemeinsamen Organisation; die 

Schaffung eines von allen Zollschranken und quantitativen Ein-

schränkungen freien gemeinsamen europäischen Markts, unterstützt 

durch die Schaffung eines europäischen Investitionsfonds; die fort-

schreitende Harmonisierung der Verhältnisse auf sozialpolitischem 

Gebiet. Zur Ausarbeitung entsprechender Vereinbarungen sollten 

Konferenzen einberufen und die Vorbereitungsarbeiten durch einen 

Ausschuss von Regierungsdelegierten und Sachverständigen gelei-

stet werden. Die Regierung Grossbritanniens wurde eingeladen, sich 

an diesen Arbeiten zu beteiligen. Der Ausschuss sollte den Aussen-

ministern spätestens am 1. Oktober 1955 einen Bericht unterbrei-

ten.48 
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Die Resolution wurde durchaus unterschiedlich interpretiert, weil 

unter den Umständen niemand voraussehen konnte, ob sie zum Aus-

gangspunkt einer konkreten Entwicklung werden würde oder nicht. 

Adenauer und Monnet waren höchst skeptisch, andere, wie Spaak 

und seine Amtskollegen aus den Niederlanden und Luxemburg, wa-

ren zuversichtlicher. Am Ende der Konferenz blieb keine Zeit mehr, 

den Leiter des vorgesehenen Vorbereitungsausschusses zu bestim-

men. Die Frage wurde in den folgenden Tagen auf diplomatischen 

Kanälen geklärt. Die Wahl fiel auf Spaak, der am 18. Juni annahm.49 

Die Konkretisierung des Messina-Projekts 

Dass es entgegen mancher Skepsis gelang, die Absichtserklärung 

von Messina zügig in konkrete, für alle Beteiligten akzeptable inter-

nationale Vereinbarungen umzusetzen, markiert die wohl entschei-

dende Etappe in der Gründungsgeschichte der Europäischen Ge-

meinschaft. Sie erstreckte sich über nur 21 Monate, von Juni 1955 

bis März 1957, und gliederte sich in zwei Phasen: zwischen Juli 1955 

und April 1956 wurde ein – mit dem Namen Spaaks verbundener – 

Bericht des in der Messina-Resolution eingesetzten Ausschusses von 

Regierungsvertretern und Sachverständigen erarbeitet; zwischen 

Juni 1956 und März 1957 wurden dann auf einer Regierungskonfe-

renz die beiden Verträge über die Errichtung einer Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft und einer Europäischen Atomgemeinschaft 

ausgehandelt. 

Hinter dieser bemerkenswerten Entwicklung stand durchgehend 

Ermunterung durch die amerikanische Regierung. Präsident Eisen-

hower und Aussenminister Dulles waren wie ihre Vorgänger davon 

überzeugt, dass ein sich vereinigendes und dadurch gestärktes West-

europa die beste Möglichkeit sowohl zur Integration der Bundesre-

publik als auch zur Abwehr der sowjetischen Bedrohung bot, und 

dass gegenüber diesem politischen Aspekt Sorgen amerikanischer 

Wirtschaftskreise vor der Konkurrenz eines sich etablierenden euro-

päischen Wirtschaftsgiganten in den Hintergrund treten mussten. 

Freilich galt das Interesse der Washingtoner Führung noch mehr der  
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Perspektive einer Integration des europäischen Nuklearsektors. Sie 

hatte im Übrigen nach dem Scheitern des EVG-Projekts dazugelernt: 

Amerikanische Unterstützung des europäischen Einigungsprozesses 

war erfolgversprechender, wenn sie diskret und nicht zu direkt und 

drängend gegeben wurde.50 

Flankiert und gestützt wurde die Konkretisierung des Messina-

Projekts aber auch von einer neuen Initiative Jean Monnets, die end-

gültig seinen Rang als Hauptakteur der europäischen Einigung si-

cherstellte. Nach dem Rückzug aus der Hohen Behörde nutzte er 

seine neue Handlungsfreiheit als Privatmann, um sich mit grosser 

Energie ein ganz originelles Instrument zur Beförderung der euro-

päischen Einigung zu schmieden: das «Aktionskomitee für die Ver-

einigten Staaten von Europa». Die Leitidee für diese Initiative reflek-

tierte das Scheitern der EVG: Für die Zukunft galt es auszuschlies-

sen, dass ein zwischen den Regierungen aus gehandeltes Europa-

Projekt von einem nationalen Parlament zum Scheitern gebracht 

wurde. Um dies sicherzustellen, mussten die massgebenden Kräfte 

in den Parlamenten grundsätzlich und unabhängig von Wahlergeb-

nissen auf die Integration Europas eingeschworen werden: die gros-

sen Parteien in Regierung wie Opposition, und die grossen Gewerk-

schaften. Um deren Führer und mit diesen die hinter ihnen stehenden 

Organisationen für die europäische Idee zu gewinnen, entfaltete 

Monnet im Sommer 1955 eine rege Reise- und Korrespondenztätig-

keit in den sechs EGKS-Staaten. In allen Hauptstädten fand er Zu-

stimmung. Sein grösster Erfolg war, dass es ihm in Bonn mit Hilfe 

des integrationsfreundlichen DGB Walter Freitags gelang, am 25. 

Juli 1955 die Zustimmung der inzwischen von Erich Ollenhauer und 

Herbert Wehner geführten SPD zum Projekt der Atomgemeinschaft 

und grundsätzlich zum weiteren Ausbau der europäischen Gemein-

schaft zu gewinnen und mit dieser historischen Wende in der aussen- 

und deutschlandpolitischen Orientierung der Sozialdemokratie dem 

europäischen Projekt in Deutschland für die Zukunft eine breite par-

teiübergreifende Basis zu verschaffen. In Frankreich trug die Aktivi-

tät Monnets dazu bei, dass Guy Mollet die bei der Abstimmung über 

die EVG auf getretene Spaltung der Sozialistischen Partei überwin-

den konnte. In Italien gewann er die Sozialdemokratische Partei Sa-

ragats für seine Vorstellungen.51 
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Am 13. Oktober 1955 wurde die Konstituierung des «Aktionsko-

mitees» gleichzeitig in den sechs Hauptstädten publik gemacht. Es 

bestand aus rund 30 Personen, den Vorsitzenden von mehr als 20 

grossen Parteien, die 70 Prozent der Wähler in sechs Ländern reprä-

sentierten, und den Führern der grossen Gewerkschaften, die 14 Mil-

lionen Arbeitnehmer vertraten. Nicht beteiligt waren die europafer-

nen kommunistischen und nationalistischen Parteien einschliesslich 

der Gaullisten, auch nicht die Arbeitgeberverbände. Am 18. Januar 

1956 fand die erste Plenarsitzung des Monnet-Komitees im Pariser 

Institut Branting statt; dabei wurde eine Resolution verabschiedet, 

die zur raschen Verwirklichung einer europäischen Gemeinschaft für 

die friedliche Nutzung der Atomenergie aufrief; sie wurde den Par-

lamenten in den sechs EGKS-Staaten zur Billigung zugeleitet, wel-

che zwischen März und Juli 1956 mit grossen Mehrheiten erteilt 

wurde. Das Prinzip des Aktionskomitees, als «moralische Autorität 

jenseits der in jedem Land etablierten Macht» massiven europäischen 

Druck zu erzeugen, funktionierte! Von einem Zwei-Zimmer-Appar-

tement in der Pariser Avenue Foch aus konnte Monnet fortan mit 

Hilfe des Komitees vor und hinter den Kulissen seinen Einfluss auf 

den europäischen Willensbildungsprozess zur Geltung bringen, un-

terstützt von wenigen bewährten Mitarbeitern, unter denen der Nie-

derländer Max Kohnstamm hervorzuheben ist. Die aktive Begleitung 

der Brüsseler Verhandlungen über das Messina-Projekt sollte nur der 

Anfang sein. Das Komitee bestand bis 1975, als die Einrichtung re-

gelmässiger Konferenzen der Regierungschefs es in den Augen Mon-

nets entbehrlich machte und er selbst es auflöste.52 

Die eigentliche Entwicklung fand im «Regierungsausschuss, ein-

gesetzt von der Messina-Konferenz» statt, der am 9. Juli 1955 unter 

der Leitung Spaaks zu seiner konstituierenden Sitzung im Brüsseler 

Aussenministerium zusammentrat, ohne dass davon in der Öffent-

lichkeit besonders Notiz genommen wurde: sieben Delegationen von 

Sachverständigen, politischen Beamten und entscheidungsbefugten 

Politikern. Die deutsche Delegation, vor allem aus Vertretern des 

Aussen- und des Wirtschaftsministeriums zusammengesetzt, wurde 

von Ministerialdirektor Ophüls vom Auswärtigen Amt angeführt; die  

91 



französische Vertretung, der Experten aus einer ganzen Reihe von 

Ministerien angehörten, stand unter der Leitung des radikalsoziali-

stischen Abgeordneten und ehemaligen Ministers Felix Gaillard. De-

legationschef der italienischen Regierung war der Staatssekretär des 

Aussenministeriums Ludovico Benvenuti, der belgischen Regierung 

der Generalsekretär des Wirtschaftsministeriums Baron Snoy et 

d’Oppuers, der niederländischen Regierung Professor Stuart, ein 

Vertrauter Beyens. Die luxemburgische Delegation wurde von dem 

Botschafter in Brüssel Lambert Schaus geleitet. Die siebte Delega-

tion war die britische: Nach längerem, von unterschiedlichen Ein-

schätzungen der wirtschaftlichen und politischen Interessen Eng-

lands und des Commonwealth verursachtem Zögern nahm die Re-

gierung Anthony Edens die Einladung zur Teilnahme an den Ver-

handlungen an, ohne sich aber formell mit den Zielen der Resolution 

von Messina zu identifizieren; gleichwohl bezeichnete sich der De-

legationschef Russell F. Bretherton, Abteilungsleiter im Handelsmi-

nisterium, als «Repräsentanten» seiner Regierung, der sich voll und 

ganz an der Arbeit beteiligen wolle. Zentrales Gremium der Ver-

handlungen wurde ein von den Delegationsleitern gebildeter Len-

kungsausschuss. Vier Fachausschüsse erhielten die Aufgabe, die 

verschiedenen Sachkomplexe durchzuarbeiten: gemeinsamer Markt, 

Investitionen und Sozialfragen; herkömmliche Energie; Kernener-

gie; Verkehr und Verkehrswege. Ab der zweiten Sitzung des Len-

kungsausschusses nahm als Vertreter der Hohen Behörde Dirk Spie-

renburg in beratender Funktion an den Verhandlungen teil.53 

Nach der Eröffnungssitzung richtete sich der «Spaak-Ausschuss» 

im Schlösschen Val Duchesse am Rande der Brüsseler Metropole 

ein. Sein Auftrag war, die Möglichkeiten der Konkretisierung des 

Messina-Projekts objektiv und unparteiisch zu prüfen, nicht aber Re-

gierungsverhandlungen zu führen. Diese Aufgabe erwies sich rasch 

als mühseliger und zeitraubender als erwartet. Der Enthusiasmus der 

ersten Tage wich bald der Ernüchterung: Die Konzipierung eines ge-

meinsamen Markts in Europa erforderte, dass komplexe Materien 

ohne die Möglichkeit des Rückgriffs auf geschichtliche Erfahrungen 

im Grundsätzlichen und Methodischen erstmals durchdacht und ge-

klärt wurden. Für die Lösung mancher schwieriger Detailfragen  
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fehlte die Zeit, auch liessen Flexibilität und Kompromissbereitschaft 

der Delegierten häufig zu wünschen übrig. Zweimal musste der Ter-

min für den Abschlussbericht verschoben werden, zunächst auf den 

1. Dezember 1955, dann auf den 15. Februar 1956. Im Fortgang der 

Arbeiten wurde die Funktion des Ausschuss-Vorsitzenden immer 

wichtiger. Als im Spätherbst 1955 deutlich wurde, dass die Arbeiten 

der vier Fachausschüsse in technischen Details steckenzubleiben 

drohten, ordnete Spaak eine Straffung der Beratungen an. Fortan tag-

ten nur die Delegationsleiter zusammen mit zwei Sachverständigen, 

Monnets engem Vertrauten Uri und dem Ministerialdirigenten im 

Bundeswirtschaftsministerium von der Groeben. Spaak entschloss 

sich auch, das Mandat des Ausschusses zu überschreiten: Der Ab-

schlussbericht sollte bereits eine durch politische Kompromisse ab-

gesicherte Grundlage für offizielle Regierungsverhandlungen bieten 

können. Seine Aufforderung, dass an den weiteren Beratungen nur 

diejenigen Delegationsleiter teilnehmen sollten, die den Plan einer 

Zollunion akzeptierten, bot am 11. November 1955 Grossbritannien 

den Anlass, sich von der Arbeit des Ausschusses zurückzuziehen; 

London hatte zudem offenkundig auch wenig Interesse, seinen Vor-

sprung auf dem Atomsektor mit den Kontinentaleuropäern zu tei-

len.54 

Unter Spaaks straffer Leitung gelang zwischen November 1955 

und März 1956 tatsächlich die Erarbeitung eines weiterführenden In-

tegrationskonzepts. Begünstigt wurde dies von der Entwicklung des 

allgemeinen politischen Umfelds. Im Sommer 1955 hatte der ameri-

kanisch-sowjetische «Geist von Genf» den begrenzten machtpoliti-

schen Rang der westeuropäischen Staaten verdeutlicht; Adenauers 

Moskaureise im September verstärkte Sorgen um die europäische 

Einbindung der Bundesrepublik; vorgezogene Parlamentswahlen 

brachten in Frankreich um die Jahreswende 1955/56 das europa-

freundliche Kabinett des Sozialistenführers Guy Mollet an die Regie-

rung; eine Richtlinienentscheidung Adenauers vom Januar 1956 

schuf endgültige Klarheit der Willensbildung in Bonn; und das Saar-

Referendum vom 23. Oktober 1955 beseitigte ein schwerwiegendes 

Hindernis im deutsch-französischen Verhältnis. Vor diesem hilfrei-

chen Hintergrund schickte Spaak am 8. März 1956 einen kleinen Ar- 
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beitsstab in Klausur, damit abseits des Brüsseler Trubels ein Be-

richtsentwurf aus einem Guss abgefasst würde: Die beiden Sachver-

ständigen Uri und von der Groeben bezogen mit Spaaks Mitarbeiter 

Hupperts, dem Italiener Guazzugli und einigen Hilfsreferenten und 

Sekretärinnen das zwischen Nizza und Monte Carlo gelegene Grand 

Hôtel du Cap Ferrât, um die bisherigen Beratungsergebnisse zu ei-

nem Gesamtkonzept zu formen. Am 8. April legten sie in Brüssel 

Spaak ihren Entwurf vor, dieser wurde nach einigen Modifizierun-

gen vom 18. bis zum 20. April zwischen den Delegationsleitern dis-

kutiert und am Ende einstimmig von ihnen angenommen. Am 21. 

April 1956 wurde der ‚Spaak-Bericht’ veröffentlicht. Am 6. Mai 

übergab ihn der belgische Aussenminister am Rande einer NATO-

Ratstagung in Paris offiziell seinen fünf Amtskollegen.55 

Der Bericht verwarf einen Teil der in Messina ins Auge gefassten 

Projekte. Eine Vergemeinschaftung der «klassischen» Energieträ-

ger, insbesondere Gas und Elektrizität, wurde als nicht möglich bzw. 

nicht sinnvoll erachtet, und im Verkehrswesen erschienen die 

Schwierigkeiten einer Zusammenführung vorerst unüberwindbar. 

Andererseits wurden mit Nachdruck zwei Projekte empfohlen: die 

Schaffung eines gemeinsamen Markts auf der Grundlage einer 

Zollunion und die europäische Integration der Atomenergie. Für den 

Gemeinsamen Markt skizzierte der Bericht die grossen Linien einer 

Realisierung und die Bedingungen, die zur Vermeidung von Un-

gleichgewichten und Verzerrungen erfüllt werden müssten; die ame-

rikanische Wirtschaftsmacht demonstrierte die ökonomischen Ex-

pansionsmöglichkeiten, die durch Verschmelzung der nationalen 

Wirtschaftspotentiale und Fortentwicklung der Technologie auch in 

Westeuropa ausgeschöpft werden könnten. Für die Atomenergie sei 

die Errichtung einer speziellen europäischen Organisation sinnvoll, 

um die Basis der Nuklearforschung zu verbreitern, die Sicherheits-

standards zu verbessern, Investitionen zu erleichtern, die Versor-

gung mit Kernbrennstoffen sicherzustellen und den atomindustriel-

len Markt zu liberalisieren, insgesamt eine substantielle Entwicklung 

der Atomindustrie zu ermöglichen, die ausserhalb der Leistungsfä-

higkeit eines einzelnen Landes liege. Zu der heiklen Frage, ob eine 

Atomgemeinschaft auch für die militärische Nutzung der Kernener- 
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gie zuständig sein solle, wollten sich die Delegationsleiter nicht äus-

sern; dies sei eine politische Frage, die über ihren Zuständigkeitsbe-

reich hinausgehe.56 

Am 29. und 30. Mai 1956 beschlossen die Aussenminister der 

Sechs auf einer Konferenz in Venedig, den ‚Spaak-Bericht’ als 

Grundlage für Regierungsverhandlungen zu nehmen, in denen zwei 

Verträge vorbereitet werden sollten: einer über die Gründung einer 

Europäischen Atomgemeinschaft, und ein zweiter über die Errich-

tung eines Gemeinsamen Marktes. Leiter der Konferenz sollte wie-

der Spaak sein. Diese zweite Phase von Verhandlungen wurde am 

26. Juni 1956 im Grand Salon des belgischen Aussenministeriums in 

Brüssel eröffnet, danach wieder nach Val Duchesse verlegt. Die na-

tionalen Delegationen waren nun, da es Verträge vorzubereiten galt, 

grösser, ihre Führungen entsprachen indessen weitgehend denen des 

Spaak-Ausschusses; die französische Delegation wurde allerdings 

von dem Staatssekretär des Quai d’Orsay Maurice Faure (Stellver-

treter Robert Marjolin) geleitet und die niederländische von dem Di-

rektor für Montanintegration im Haager Wirtschaftsministerium 

Linthorst Homan. Die konkrete Arbeit wurde zwei Ausschüssen zu-

gewiesen, einem für den Gemeinsamen Markt unter von der Gro-

eben, und einem für Euratom unter Pierre Guillaumat, dem Verwal-

tungsdirektor des französischen Atomenergie-Kommissariats. Nach 

schleppendem Beginn kamen die Verhandlungen im Herbst 1956 in 

Fahrt, insbesondere unter dem Eindruck von Ungarn-Aufstand und 

Suez-Krise, die die machtpolitischen Grenzen der Westeuropäer, ins-

besondere Frankreichs (und Grossbritanniens) definitiv offenlegten. 

Anfang November 1956, auf dem Höhepunkt der beiden Krisen, 

führte eine Zusammenkunft Adenauers mit Mollet in Paris in wich-

tigen Fragen zu deutsch-französischer Verständigung. Danach ka-

men die Vertragsverhandlungen so gut voran, dass sich die Regie-

rungskonferenz in den frühen Morgenstunden des 9. März 1957 auf-

lösen konnte, wenngleich bis zur für den 25. März vorgesehenen Un-

terzeichnung noch einige sachliche und technische Fragen zu klären 

blieben.57 

Um dieses Ergebnis zu erzielen, waren das ganze Vermittlungs-

geschick Spaaks und die Kompromissbereitschaft aller Beteiligten 

erforderlich gewesen. Grundlegend war die einvernehmliche Ein- 

95 



sicht, dass Atomgemeinschaft und Gemeinsamer Markt nur als Kom-

promisspaket zusammen eine Realisierungschance hatten. In den Eu-

ratom-Verhandlungen musste etwa die marktwirtschaftlich argu-

mentierende Bundesregierung am Ende hinnehmen, dass die künf-

tige Gemeinschaft monopolistisch über die Versorgung der nationa-

len Atomindustrien mit Kernbrennstoffen verfügen sollte; nur aus-

nahmsweise sollte ein Ankaufsrecht bei dritten Anbietern gelten. 

Auch hinsichtlich der von Frankreich geforderten «militärischen Op-

tion» bei der Verwendung der von Euratom gelieferten Kernbrenn-

stoffe und der anfallenden Forschungsergebnisse lenkte die Bundes-

regierung am Ende ein, allerdings in der Hoffnung auf Teilhabe am 

nuklearen Rüstungsprogramm Frankreichs. Vereinbart wurde, dass 

für militärische Zwecke vorgesehene Kernbrennstoffe der Überwa-

chung durch Euratom entzogen wurden; Frankreich legte sich seiner-

seits fest, seinen ersten Atombombenversuch nicht vor 1961 durch-

zuführen. In der Zwischenzeit konnten aber die Vorbereitungen hier-

für in Forschung und Entwicklung fortgeführt werden.58 

Auch im Hinblick auf den geplanten Gemeinsamen Markt waren 

erhebliche Kompromisse zu schliessen. Für die Gestaltung des Aus-

sentarifs einer künftigen Zollunion musste zwischen der Exportori-

entierung der Bundesrepublik und der Benelux-Staaten, die einen 

möglichst niedrigen Aussenzoll befürworteten, und den protektioni-

stischen Vorstellungen Frankreichs und Italiens ein Mittelweg ge-

funden werden. Hinsichtlich der gemeinsamen Wettbewerbsordnung 

rieben sich deutsche Orientierung an der Marktwirtschaft und fran-

zösischer Glaube an die Vorzüge von Planung und Interventionen. 

Die französische Regierung drängte zudem, mit freilich begrenztem 

Resultat, auf eine Harmonisierung der Sozialkosten auf das hohe Ni-

veau ihres Landes, damit eine Beeinträchtigung der Konkurrenzfä-

higkeit frühzeitig vermieden wurde. Vor allem machte Paris die Ein-

beziehung der Landwirtschaft in den Gemeinsamen Markt zur 

Grundbedingung für seine Mitwirkung, auch zum Ausgleich für 

Nachteile, die die französische Industrie in der ungeschützten Kon-

kurrenz mit der deutschen Industrie befürchtete. Grundsätzlich ergab 

sich im Herbst 1955 Einvernehmen über eine Integration des Agrar- 
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sektors, wobei allerdings die Vorstellung eines Systems von Markt-

ordnungen und garantierten Mindestpreisen auf den Widerspruch der 

Niederländer stiess, die für ihre modernisierte Agrarwirtschaft 

grösstmöglichen Freiraum anstrebten; hier wurden die Strukturent-

scheidungen im Einzelnen der künftigen Arbeit der Gemeinschafts-

organe vorbehalten. Belastend wirkte die Forderung Frankreichs und 

auch Belgiens, zwischen ihren überseeischen Besitzungen und der 

Gemeinschaft auf den Aussenzoll ganz zu verzichten: Damit wurden 

die Bundesrepublik, Italien, die Niederlande und Luxemburg prak-

tisch aufgefordert, die wirtschaftliche Entwicklung von Kolonialge-

bieten, die ihren Mutterländern auch in Zukunft politisch verbunden 

bleiben würden, solidarisch mitzufinanzieren. Um das Gesamtwerk 

nicht in Gefahr zu bringen, stimmten Adenauer und die mitbetroffe-

nen Partner schliesslich widerwillig der «Assoziierung der überseei-

schen Länder und Hoheitsgebiete» zum Gemeinsamen Markt zu, al-

lerdings zunächst nur für eine Probezeit von fünf Jahren. Im Gegen-

zug erreichte die Bundesregierung die Einbeziehung des innerdeut-

schen Handels in das System des Gemeinsamen Markts. Das Tauzie-

hen in den Verhandlungen galt natürlich nicht zuletzt auch der Or-

ganstruktur der neuen Gemeinschaften, die sich im Prinzip am Mo-

dell der Montanunion orientieren, aber nach französischen Vorstel-

lungen nur ein reduziertes, zur Funktionsfähigkeit unumgängliches 

Minimum an Supranationalität erhalten sollten. Das Ergebnis war 

unter anderem eine andere Zuständigkeitsverteilung in der Exekutive 

der beiden neuen Gemeinschaften.59 

Frankreich, das bei dem europäischen Neubeginn seit 1955 zu-

nächst nur eine geringe Rolle gespielt hatte, stellte im Laufe der Ver-

handlungen die bei weitem meisten Forderungen und setzte diese 

auch grösstenteils durch. Dies war nur möglich, weil die Partner bis 

zuletzt in Sorge waren, ob Paris sich überhaupt am Gemeinsamen 

Markt beteiligen würde; aber auch, weil bei allen Beteiligten die 

Sachprobleme letztlich dem überragenden politischen Interesse an 

einer Fortführung der europäischen Integration untergeordnet wur-

den. 
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Die Römischen Verträge: EWG und Euratom 

Die Verträge, die am 25. März 1957 auf dem römischen Kapitol un-

terzeichnet wurden, gaben der europäischen Einigung eine neue 

Qualität. Sie schufen ihren eigentlichen Rahmen. 

Der EWG-Vertrag öffnete weite Entwicklungsmöglichkeiten für 

einen westeuropäischen Wirtschaftsgrossraum. In einer in drei Stu-

fen ablaufenden Übergangszeit von 12 bis 15 Jahren sollte schritt-

weise zwischen den Mitgliedstaaten ein Gemeinsamer Markt herge-

stellt werden, d. h. eine Zollunion mit möglichst ungehindertem Bin-

nenverkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital so-

wie gemeinsamem Aussenzoll gegenüber Drittländern. Auch die 

Wirtschaftspolitiken der Sechs sollten koordiniert werden, um im ge-

meinsamen Wirtschaftsraum Wettbewerbsverzerrungen zu vermei-

den. Hierzu enthielt der Vertrag nur prinzipielle Vorgaben, die Aus-

gestaltung im Einzelnen blieb der künftigen Arbeit der Gemein-

schaftsorgane und der Mitgliedsregierungen überlassen. Der Ge-

meinsame Markt sollte auch die Landwirtschaft und den Handel mit 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen umfassen.60 

Aufgabe des Euratom-Vertrags war die Schaffung eines Gemein-

samen Markts für die Atomenergie, mit Freiverkehr der von der Nu-

klearindustrie verwendeten Stoffe und Ausrüstungen, freiem Infor-

mationsaustausch und freiem Kapitalverkehr für Investitionen sowie 

Freizügigkeit der Fachkräfte. Eine zentrale Agentur erhielt das aus-

schliessliche Recht zur Einfuhr von Erzen und Kernbrennstoffen in 

das Vertragsgebiet und ein Bezugsrecht für erarbeitete Nuklearpro-

dukte, und sie organisierte die gesicherte Versorgung der Nuklearin-

dustrie in den Mitgliedsländern. Bei Eintreten einer Mangellage 

konnte die Agentur die Verteilung der betreffenden Produkte geson-

dert regeln. Zu den Aufgaben der Europäischen Atomgemeinschaft 

(EAG) gehörten die Entwicklung der Forschung auf dem Gebiet der 

industriellen Nutzung der Atomenergie, deren Zusammenführung 

auch durch die Errichtung einer gemeinsamen Kernforschungsstelle 

gefördert werden sollte, und die Verbreitung der technischen Kennt-

nisse insbesondere durch Überlassung von Patenten und die Erleich-

terung und Förderung von Investitionen. Euratom erhielt ein einge- 
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schränktes Eigentumsrecht an den Kernbrennstoffen, nicht aber an 

den Nuklearanlagen, die in nationaler Verfügung verblieben. Art. 84 

Abs. 3 nahm die militärische Nutzung von Kernbrennstoffen von der 

Überwachung durch Euratom aus.61 

Unter institutionellen Gesichtspunkten brachten die Römischen 

Verträge, verglichen mit dem Montanunions-Vertrag, eine neue Ba-

lance zwischen supranationaler und intergouvernementaler Organi-

sation, die sich am auffälligsten im Bereich der Exekutive zeigte. 

Hatte bei der Errichtung der Hohen Behörde der Montanunion der 

Gedanke Pate gestanden, dass für den Teilbereich von Kohle und 

Stahl eine Art europäische Regierung entstehen sollte, die nur in Fra-

gen allgemeinwirtschaftlicher Relevanz der Zustimmung der natio-

nalen Regierungen bedurfte, so sollte in EWG und EAG das Interesse 

der Mitgliedsregierungen Vorrang behalten, nicht der Wille einer 

über ihnen stehenden europäischen Exekutive. Zwar wurde das sup-

ranationale Organ beibehalten – die Kommissionen der beiden neuen 

Gemeinschaften –, es wurde jedoch mit anderen Befugnissen ausge-

stattet als die Hohe Behörde. 

Organisatorisch sollte die EWG-Kommission aus neun unabhän-

gigen Persönlichkeiten bestehen, die von den Regierungen einver-

nehmlich für vier Jahre ernannt wurden, je zwei für Frankreich, 

Deutschland und Italien, je eine für die drei Benelux-Staaten. Die 

Kommission der EAG sollte aus fünf für vier Jahre ernannten Mit-

gliedern bestehen, einem pro Land mit Ausnahme Luxemburgs. Im 

Gegensatz zur Hohen Behörde waren die beiden Kommissionen aber 

im Wesentlichen nicht Entscheidungsorgane. Beschlüsse sollten 

hauptsächlich im Ministerrat getroffen werden. Aufgabe der Kom-

missionen war es, die Entscheidungen des Ministerrats umzusetzen 

und dabei auf die Einhaltung der Vertragsbestimmungen zu achten. 

Allerdings erhielt besonders die EWG-Kommission darüber hinaus 

auch ein weitgehendes Vorschlagsrecht und auf diesem Wege eine 

Funktion, die über die der Hohen Behörde weit hinausging. In der 

Regel sollten Entscheidungen des Ministerrats nämlich auf der 

Grundlage von Vorschlägen der Kommission erfolgen, die aufgrund 

ihrer übernationalen Stellung und ihrer Informationsvorsprünge über 
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die grösste Kompetenz verfügte. Der Ministerrat konnte die Vor-

schläge der Kommission nur einstimmig ändern oder sie zurückwei-

sen. Demgemäss erhielt die Kommission im Kompetenzengefüge 

der EWG nichts weniger als die Rolle eines Motors, der die Be-

schlüsse des Ministerrats initiierte. Diese Rolle war umso bedeutsa-

mer, als der EWG-Vertrag – anders als der EGKS-Vertrag – über-

wiegend nur einen Rahmen vorgab, der noch im Einzelnen ausgefüllt 

werden musste. Die EWG-Kommission wurde so eine Institution, 

die die fortschreitende Ausgestaltung der Wirtschaftsgemeinschaft 

ohne sektorale Begrenzung und sogar ohne Begrenzung durch den 

Vertrag (Art. 235) zu präformieren vermochte. Als zentrale europäi-

sche Behörde erhielt sie, und ähnlich die Euratom-Kommission, um-

fangreiche weitere Tätigkeitsfelder zugewiesen: von der Aufberei-

tung von Informationen über die Erarbeitung von Studien und Gut-

achten bis zur Vorbereitung von Konsenslösungen für die Verwirk-

lichung gemeinsamer Politik und deren Umsetzung. 

Dessen ungeachtet wurde in den beiden neuen Gemeinschaften 

der Ministerrat in der Formation der jeweils zuständigen Fachmini-

ster zum rechtsetzenden Hauptorgan. Der Vorsitz wechselte alle 

sechs Monate in der alphabetischen Reihenfolge der Mitgliedstaaten. 

Der Ministerrat konnte in beiden Gemeinschaften einstimmig oder 

auch mit Mehrheit entscheiden. In der EWG sollte nach den grund-

sätzlicheren Entscheidungen in der anfänglichen Übergangsphase 

vor allem im Zuge der Ausgestaltung der gemeinsamen Politiken 

fortschreitend die Mehrheitsentscheidung zur Regel werden, Ein-

stimmigkeit nur erforderlich bleiben für die Aufnahme neuer Mit-

glieder, die Assoziierung von Drittländern oder die Schaffung eige-

ner Mittel der Gemeinschaft. Die Einstimmigkeit wurde durch Ent-

haltung eines Mitgliedstaates nicht verhindert. Das Mehrheitsvotum 

wurde auf eine Stimmengewichtung gegründet, die Deutschland, 

Frankreich und Italien je vier, Belgien und den Niederlanden je zwei 

Stimmen und Luxemburg eine Stimme zuerkannte. 12 der 17 Ge-

samtstimmen bildeten die qualifizierte Mehrheit, doch sollte die 

Möglichkeit der Marginalisierung der drei kleinen durch die drei 

grossen Mitgliedstaaten dadurch eingeschränkt werden, dass bei Ent-

scheidungen, die nicht zu einem Vorschlag der Kommission zu tref- 
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fen waren, die zwölf Stimmen aus vier Ländern stammen mussten. 

Die Väter des Vertrages wussten natürlich, dass eine Regierung, die 

eine mit Mehrheit gegen sie gefällte Entscheidung nicht annehmen 

will, hierzu nicht gezwungen werden kann; umso wichtiger war die 

Erwartung an die Kommission, erforderliche Interessenabgleichun-

gen schon vorausschauend in ihre Vorschläge einzubauen. 

Hinsichtlich der übrigen Organe wurden die Zuständigkeiten der 

Versammlung und des Gerichtshofs der EGKS lediglich auf EWG 

und Euratom ausgeweitet, so dass allen drei Gemeinschaften eine ge-

meinsame Versammlung und ein gemeinsamer Gerichtshof zugeord-

net war. Die Versammlung wurde allerdings von 78 auf 142 von den 

nationalen Parlamenten entsandte Abgeordnete erweitert: je 36 für 

Frankreich, Deutschland und Italien, je 14 für Belgien und die Nie-

derlande, sechs für Luxemburg. Die Möglichkeit einer Direktwahl 

zur Versammlung war von Anfang an vorgesehen, wie auch schon 

im Montanunions-Vertrag. Das Parlament erhielt vorerst kaum legis-

lative Befugnisse, jedoch solche zur Beratung und Kontrolle und 

nicht zuletzt das Recht, den Kommissionen mit einer Zweidrittel-

mehrheit das Misstrauen auszusprechen und sie damit zum Rücktritt 

zu zwingen. Der Europäische Gerichtshof setzte sich nun aus sieben 

für sechs Jahre ernannten Richtern zusammen, die von zwei Gene-

ralanwälten unterstützt wurden. Seine Aufgabe bestand darin, die 

Beachtung des Rechts bei der Interpretation und Anwendung aller 

drei Verträge sicherzustellen. Des Weiteren entsprach dem Beraten-

den Ausschuss der EGKS die Einrichtung eines Wirtschafts- und So-

zialausschusses bei den beiden neuen Gemeinschaften, der sich aus 

Vertretern der verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und so-

zialen Lebens zusammensetzen sollte, der Produzenten, der Land-

wirte, der Verkehrsunternehmer, der Arbeitnehmer, der Kaufleute 

und Handwerker, der freien Berufe und der Allgemeinheit. 

EWG und Euratom unterschieden sich von der Montanunion auch 

hinsichtlich ihrer finanziellen Ausstattung: Konnte sich die Hohe Be-

hörde auf am Umsatz orientierte Umlagen der Kohle- und Stahlun-

ternehmen stützen und dadurch von den Mitgliedsregierungen unab-

hängig agieren, so wurde der Haushalt von EWG und Euratom ge- 
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speist von Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten, was die Unabhän-

gigkeit der Kommissionen erheblich beeinträchtigte. Die Ersetzung 

durch eigene Mittel wurde allerdings für einen späteren Zeitpunkt 

vorgemerkt. 

Ungeachtet der Unterschiede trugen EWG und EAG doch grund-

sätzlich, wenn auch abgestuft, einen der Montanunion vergleichba-

ren supranationalen Charakter: Nationale Interessen unterschiedli-

cher und auch gegensätzlicher Art sollten im Rahmen von Organisa-

tionen, die einem Gemeinschaftsideal verpflichtet waren, in gemein-

samen Lösungen zum Ausgleich gebracht werden. Dies galt nicht 

nur für die Regierungen, sondern – wegen des Vorrangs des Gemein-

schaftsrechts vor dem nationalen Recht – auch für Unternehmen und 

Privatpersonen. Anders als für die Montanunion, die auf 50 Jahre 

terminiert war, war für EWG und Euratom eine Begrenzung der Gel-

tungsdauer nicht vorgesehen. Über die Möglichkeit der Sezession 

eines Mitgliedstaates fand sich in allen drei Verträgen keine Bestim-

mung. 

EWG und EAG öffneten nicht nur weite ökonomische Entwick-

lungsmöglichkeiten für die beteiligten Mitgliedstaaten, sondern auch 

politische Perspektiven. Die Willensbekundung der Unterzeichner in 

der Präambel des EWG-Vertrages, «die Grundlagen für einen immer 

engeren Zusammenschluss der europäischen Völker zu schaffen», 

durchzieht die Vertragsbestimmungen wie ein roter Faden. Der wirt-

schaftliche Zusammenschluss sollte die Möglichkeit und Anreize 

zur politischen Einigung schaffen, schon im Schuman-Plan war dies 

nachzulesen. Der Buchstabe der Römischen Verträge zielte gewiss 

zunächst auf die wirtschaftliche, der Geist aber auf eine politische 

Integration Europas. 
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Kapitel 4 

Aufbaujahre der Europäischen Ge-

meinschaft, 1958-1969 

M it den Römischen Verträgen entstand, in Gestalt der nunmehr 

drei Gemeinschaften EGKS, EWG und Euratom, das supra- 
 

national orientierte Europa mit föderalem Anspruch. Das erste Jahr-

zehnt von 1958 bis 1969 war durch die Schaffung und Etablierung 

der neuen Institutionen und Politiken gekennzeichnet. Insbesondere 

die EWG leitete mit der Realisierung einer Zollunion und einer Ge-

meinsamen Landwirtschaftspolitik ökonomische Integrationsvor-

gänge ein, die rasch unumkehrbar schienen, während allerdings 

Montanunion und Euratom in Schwierigkeiten gerieten. Die Zeit von 

1958 bis 1969 war auch durch die Politik des Generals de Gaulle 

geprägt, der dem Konzept des supranationalen Europa das des «Eu-

ropas der Vaterländer» entgegenstellte und dadurch in Fragen der 

wirtschaftlichen Organisation ebenso wie hinsichtlich des Funktio-

nierens der Gemeinschaftsinstitutionen, der Möglichkeit einer Poli-

tischen Union, der Beziehungen zu den USA und der Erweiterung 

der Gemeinschaften, insbesondere um Grossbritannien, mit den fünf 

Partnerregierungen mehr oder weniger ausgeprägte Dauerspannun-

gen unterhielt und bis zu seinem Rücktritt den Fortgang der Integra-

tion insgesamt abbremste. 

Die Ingangsetzung der Verträge 

Die beiden neuen Verträge wurden ziemlich planmässig in Gang ge-

setzt, jedoch bei überraschend heftigem Gegenwind: Die britische 

Regierung, die nicht mit dem Zustandekommen der Verträge gerech-

net hatte, suchte mit einer grossangelegten politischen Offensive die 

Sechs nochmals aus dem Tritt und vom Integrationspfad wieder ab-

zubringen. 
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Die Ratifizierungen von EWG- und Euratom-Vertrag erfolgten im 

Verlaufe des Jahres 1957, so dass beide Verträge am 1. Januar 1958 

in Kraft treten konnten. Dabei war die Komplikation zu bewältigen, 

dass die Partner Frankreichs in Erinnerung an das EVG-Debakel zu-

nächst die Ratifizierung durch die Pariser Kammern abwarten woll-

ten, zumal das Kabinett Mollet, das die Römischen Verträge möglich 

gemacht hatte, am 21. Mai gestürzt wurde; andererseits lag es im In-

teresse der Bundesregierung, aber auch ihrer Partner, vor der im Sep-

tember bevorstehenden Bundestagswahl zu ratifizieren. Paris und 

Bonn vermochten sich schliesslich auf ein abgestimmtes Vorgehen 

zu verständigen. Am 5. Juli 1957 stimmte der Deutsche Bundestag 

als erstes Parlament der sechs Unterzeichnerstaaten ab, und zwar 

durch Handzeichen ohne namentliche Abstimmung; es ergab sich 

eine grosse Mehrheit aus der Regierungskoalition von CDU/CSU 

und DP/FVP sowie aus der oppositionellen SPD, während die Abge-

ordneten von GB/BHE und FDP überwiegend dagegen votierten. In 

der vorangegangenen Debatte hatte die politische Gesamtwürdigung 

der Verträge Einzelkritik an ihren dirigistischen Elementen, an den 

geringen Befugnissen des Parlaments, am Fernbleiben Englands, an 

der Assoziierung der Überseegebiete und an der Vernachlässigung 

des Wiedervereinigungsziels überlagert. Am 10. Juli stimmte dann 

die französische Abgeordnetenkammer mit 342 zu 239 Stimmen der 

Beteiligung Frankreichs am weiteren Aufbau Europas zu: Die sozia-

listischen Parteien, die MRP und ein Teil der Radikalen befürworte-

ten die Verträge, während Kommunisten, Gaullisten und die um 

Mendes France gescharten Radikalen dagegen votierten. Am 19. Juli 

stimmte der Bundesrat geschlossen zu, und am 23. Juli gab auch der 

Rat der Republik grünes Licht, mit 222 zu 70 Stimmen. Nach der 

deutschen und französischen Zustimmung gestalteten sich die Rati-

fizierungen in den anderen vier Ländern relativ unproblematisch und 

mit grossen Mehrheiten: in Italien am 30. Juli 1957 (Abgeordneten-

kammer) und 9. Oktober (Senat), in Belgien am 19. November (Ab-

geordnetenkammer) und 29. November (Senat), in der luxemburgi-

schen Kammer am 26. November; in den Niederlanden erfolgte die 

Zustimmung nach heftiger Kritik aus den Reihen der Befürworter 

selbst am 5. Oktober (Abgeordnetenhaus) und 4. Dezember (Ober-

haus).1 
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Schwieriger gestaltete sich das Tauziehen um den Sitz der neuen 

Gemeinschaften. Das Aktionskomitee Monnets und die Beratende 

Versammlung des Europarats traten dafür ein, dass alle europäischen 

Institutionen an einem einzigen Ort zusammengefasst würden, der 

den Rang eines «europäischen Distrikts» erhalten sollte. Die Regie-

rungen konnten sich jedoch nicht einigen. Luxemburg wollte Sitz der 

Montanunion bleiben, nicht aber die neuen Gemeinschaften zusätz-

lich aufnehmen, weil es befürchtete, bei einem Zustrom von vielen 

tausend Europa-Beamten seine nationale Identität zu verlieren. Die 

französische Regierung favorisierte Strassburg, und aus Bonn kam 

der Vorschlag, das Städtepaar Strassburg-Kehl zu wählen, als Aus-

druck europäischer und zugleich deutsch-französischer Partner-

schaft. Turin und Mailand, die italienischen Vorschläge, waren we-

gen der geographischen Randlage chancenlos. Schliesslich verstän-

digten sich die Aussenminister auf das Prinzip eines einzigen Ortes, 

vermochten diesen jedoch nicht konkret zu benennen. Ende Dezem-

ber 1957 drängte sich in Ermangelung einer Einigung ein Provi-

sorium auf: EWG und Euratom sollten sich vorerst in Brüssel ansie-

deln, d. h. wieder in der Hauptstadt eines kleinen Landes, die in 

Deutschland und Frankreich akzeptiert werden konnte, die gute Ver-

kehrsanbindungen aufwies, relativ zentral gelegen war (ausser für 

Italien) und über ausreichend Büro- und Wohnraum verfügte. Die 

Montanunion sollte vorerst in Luxemburg verbleiben, ebenso der Ge-

richtshof und das Sekretariat der parlamentarischen Versammlung, 

diese selbst würde jedoch weiter in Strassburg tagen. Eine endgültige 

Regelung wurde der Zukunft überlassen.2 

Naturgemäss waren zwischen den sechs Regierungen eine Reihe 

von Personalentscheidungen zu treffen, vor allem über die Besetzung 

der neuen europäischen Exekutivorgane, der Kommissionen von 

EWG und Euratom. Politische Bedeutung hatte die Ernennung der 

für jeweils zwei Jahre amtierenden Kommissionspräsidenten. Frank-

reich beanspruchte das Amt des Präsidenten der Euratom-Kommis-

sion und konnte es schliesslich mit Louis Armand besetzen, einem 

der aktivsten Befürworter der europäischen Atomgemeinschaft; als 

er nach einem Jahr krankheitshalber zurücktreten musste, trat ein an- 
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derer Franzose die Nachfolge an, Etienne Hirsch, ein enger Vertrau-

ter Monnets und dessen Nachfolger an der Spitze des französischen 

Kommissariats für den Wirtschaftsplan. Der naheliegende Kandidat 

für die Führung der EWG-Kommission war Spaak, der es jedoch 

vorzog, 1957 das Amt des NATO-Generalsekretärs zu übernehmen; 

danach gelang es der Bundesregierung, die Kandidatur Walter Hall-

steins für dieses Amt durchzubringen, des ersten Staatssekretärs im 

neuen deutschen Auswärtigen Amt, der in den Verhandlungen über 

die verschiedenen Europa-Verträge seit 1950 eine wichtige, biswei-

len entscheidende Rolle gespielt hatte und darüber zu einem über-

zeugten Verfechter des Ziels eines europäischen Bundesstaates ge-

worden war. Fast zehn Jahre lang sollte er die Verantwortung für 

eine der wichtigsten Aufgaben tragen, die in der europäischen Inte-

grationsgeschichte zu vergeben war: die Einrichtung und Befesti-

gung der Strukturen von EWG-Kommission und Gemeinsamem 

Markt. Obwohl später vorübergehend fast ein «vergessener Euro-

päer» geworden, war er es, der mit seiner hohen Kompetenz dem 

Aufbruch zur europäischen Wirtschaftsunion Dynamik und auch 

Glanz verlieh. Die Präsidentschaft der Hohen Behörde der Monta-

nunion war ebenfalls neu zu besetzen, da René Mayer im September 

1957 von diesem Amt zurücktrat. Unter dem Gesichtspunkt der Aus-

gewogenheit kam hierfür ein Vertreter des dritten grossen Mitglied-

staates Italien in Frage. Nach einer Übergangsphase, in der das Amt 

von dem belgischen Gewerkschafter Paul Finet versehen wurde, 

wurde im September 1959 Piero Malvestiti ernannt, der 1963 von 

seinem hochangesehenen Landsmann Dino Del Bo abgelöst wurde.3 

Weitere Personalentscheidungen betrafen die Ernennung der an-

deren Kommissare für die EWG-Kommission und die Kommission 

der EAG. Die Bundesregierung benannte als zweiten ihr zustehenden 

EWG-Kommissar von der Groeben und als Kommissar bei Euratom 

Heinz Krekeler, den ersten deutschen Nachkriegsbotschafter in 

Washington. Eine Fülle weiterer organisatorischer und materieller 

Entscheidungen waren zu treffen, Satzungen und Geschäftsordnun-

gen für die Gemeinschaftsinstitutionen auszuarbeiten, auch ein euro-

päisches Beamtenstatut, und eine europäische Verwaltung war von 

Grund auf neu zu entwickeln. In der EWG-Kommission spielte hier- 
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bei deren erster Generalsekretär, der Franzose Emile Noël, mit seinen 

Stellvertretern und Mitarbeitern eine massgebliche Rolle; Noël ver-

sah dieses Amt bis 1986. Die Organisation der Kommission nahm 

Strukturprinzipien unterschiedlicher Provenienz auf, insbesondere 

des französischen Generalkommissariats für den Wirtschaftsplan und 

des Bonner Wirtschaftsministeriums. Jedem Kommissar wurde ein 

von einer Generaldirektion geführter Fachbereich unterstellt; eine 

Generaldirektion bestand jeweils aus drei oder vier Direktionen und 

der erforderlichen Zahl von Referenten. Bei der Rekrutierung des 

Personals wurde auf Beamte aus den Mitgliedstaaten, Kräfte der 

Wirtschaft und Wissenschaft zurückgegriffen, unter Beachtung einer 

gewissen regionalen und politischen Ausgewogenheit. Jedem Kom-

missar wurde ein mehrköpfiges «Kabinett» zugeordnet. Kommissi-

onsentscheidungen wurden vom Plenum der Kommissare mit Mehr-

heit getroffen, das Ressortprinzip wurde so mit dem Kollegialprinzip 

verknüpft. Mit Sachkunde und Fingerspitzengefühl verstand es Hall-

stein, die EWG-Kommission zu einer handlungsfähigen und nach 

aussen einheitlich auftretenden Institution zusammenzuschliessen, in 

der insgesamt europäische vor nationalen Gesichtspunkten rangier-

ten. Zwischen EWG-Kommission, Euratom-Kommission und Hoher 

Behörde wurde vereinbart, den Juristischen Dienst, das Statistische 

Amt und den Presse- und Informationsdienst gemeinsam zu betrei-

ben.4 

Der Januar 1958 wurde so für die europäische Integration zum 

Zeitpunkt eines institutionellen Neubeginns, an den viele Beteiligte 

sich später mit Nostalgie erinnerten. Doch während die auf vielen 

Ebenen einsetzende engagierte Geschäftigkeit die Voraussetzungen 

für die effiziente Aufnahme der Arbeit durch die beiden neuen Ge-

meinschaften schuf, wurde gleichzeitig das ihnen zugrundeliegende 

föderative Prinzip noch einmal einem harten Test unterzogen. Denn 

die britische Regierung legte es, nachdem sie sich im November 1955 

aus dem Spaak-Ausschuss zurückgezogen hatte, alsbald darauf an, 

die für sie unerwarteten Schritte zu neuen supranationalen Ufern zu 

behindern; und nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge, 

dann ihrer Ratifizierung und beginnenden Umsetzung suchte sie die  
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neue Blockbildung auf dem Kontinent mit wachsender Feindselig-

keit doch noch zu vereiteln. Seit Mai 1956 schon betrieb London zu-

nehmend aggressiv, von nachdrücklichen amerikanischen Ermah-

nungen kaum beeindruckt, ein Gegenprojekt: die Mobilisierung der 

17 Staaten umfassenden OEEC gegen die sechs Staaten der neuen 

Gemeinschaften, die ja ebenfalls der OEEC angehörten. Euratom 

wurde eine Europäische Atomenergie-Agentur (errichtet am 20. De-

zember 1957) entgegengestellt, die auf ähnliche Weise, aber auf dem 

grösseren Gebiet der 17 OEEC-Staaten, die Zusammenarbeit zur 

friedlichen Nutzung der Nuklearenergie organisieren sollte, ohne 

supranationale Institutionen freilich und mit begrenzteren Mitteln. 

Andererseits sollte die Errichtung des Gemeinsamen Markts der 

Sechs durch die Schaffung einer grossen Freihandelszone der 

OEEC-Länder ausgehebelt werden, d.h., der supranational angelei-

teten Organisation einer Zollunion der Sechs wurde das Modell eines 

dezentral organisierten Wirtschaftsraums der 17 entgegengehalten, 

in dem die Binnenzölle abgebaut, jedoch nicht die Aussenzölle har-

monisiert und nicht die Landwirtschaft einbezogen werden sollten. 

Dieser Vorschlag einer grossen Freihandelszone stellte eine beacht-

liche Abkehr Grossbritanniens von seiner protektionistischen Tradi-

tion dar, welche gewiss auch sich anbahnende Verlagerungen des 

britischen Handels vom Commonwealth nach Kontinentaleuropa 

spiegelte. Von Verfechtern des supranationalen Europa wie Monnet 

und Spaak wurde der Vorschlag zunächst grundsätzlich nicht abge-

lehnt, sondern als erster Schritt einer Annäherung Englands an das 

Europa der Sechs begrüsst, allerdings nicht zur Ersetzung, sondern 

zur Ergänzung des Gemeinsamen Markts.5 

Über die britischen Vorschläge wurde in der OEEC zwischen Fe-

bruar 1957 und Dezember 1958 beraten und gestritten. Die Perspek-

tive, dass die künftige Zollunion der EWG womöglich durch die Ein-

bindung in eine grössere Freihandelszone ergänzt und relativiert 

werden könnte, wirkte sich offenbar günstig auf die Ratifizierung der 

Römischen Verträge aus. Im Oktober 1957, als die Ratifizierung der 

Verträge so gut wie gelaufen war, wurde einvernehmlich ein OEEC-

Ausschuss unter Leitung des britischen Europa-Ministers Reginald 

Maudling eingesetzt, in dem Regierungsverhandlungen über eine  
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Assoziierung der EWG als Ganzer mit den übrigen OEEC-Ländern 

in Form einer Freihandelszone vorbereitet werden sollte. In den Aus-

schussberatungen rückte indessen rasch das Problem in den Vorder-

grund, dass ein fehlender gemeinsamer Aussenzoll den wettbewerbs-

verfälschenden Umweghandel begünstigen würde: Bei unterschied-

lichen Zollsätzen für die Einfuhr von Roh- und Hilfsstoffen würden 

die Staaten mit niedrigem Aussenzoll im Vorteil sein, weil sie ko-

stengünstiger Fertigerzeugnisse herstellen und diese dann zollfrei in 

die anderen Gebiete der Freihandelszone exportieren könnten; dies 

würde besonders Grossbritannien begünstigen, das aufgrund seiner 

Präferenzabkommen mit den Commonwealth-Ländern extrem billig 

importieren konnte. Die Prüfung der Möglichkeit eines flankieren-

den Systems von Herkunftsnachweisen und anderer Massnahmen 

ergab, dass dadurch die Nachteile für die EWG-Länder nicht ausrei-

chend kompensiert werden konnten. Eine Assoziierung von EWG 

und OEEC-Ländern hätte somit die EWG tendenziell in eine Frei-

handelszone verwandelt, in der zudem die Sechs der ständigen Be-

aufsichtigung durch die anderen elf OEEC-Partner unterworfen wor-

den wären. An einer solche Perspektive hatten freihändlerische Kri-

tiker der Zollunion in den EWG-Staaten wie Bundeswirtschaftsmi-

nister Erhard und Ökonomen vom Schlage Wilhelm Röpkes wenig 

auszusetzen, und auf ihren Einfluss hoffte die britische Politik denn 

auch. Aber das Projekt mobilisierte nun den Widerstand der EWG-

Kommission und des Europäischen Parlaments, und namentlich auch 

den Protest Monnets: Es ging nicht an, den Gemeinsamen Markt in 

einer grossen Freihandelszone aufzulösen wie ein Stück Zucker in 

einer Tasse englischen Tees.6 

Die Krise, in die das britische Gegenprojekt die noch gar nicht 

voll errichteten neuen Gemeinschaften stürzte, war alles andere als 

ausgestanden, als am l.Juni 1958 in Frankreich General de Gaulle an 

die Macht zurückkehrte. Es waren seine klare Entscheidung für die 

Ingangsetzung der Römischen Verträge sowie das sich im Herbst 

1958 ergebende fundamentale Einvernehmen mit Adenauer, die am 

Ende die britische Offensive zum Scheitern brachten. De Gaulle, der 

Montanunion und EVG abgelehnt hatte, entschied sich überraschend 

für die Aufrechterhaltung der französischen Unterschrift unter den 

EWG-Vertrag, wohl weil er die Vorteile für die französische Wirt- 
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schaft und insbesondere Landwirtschaft hoch einschätzte und die 

Chance sah, für die Frankreich umgebende Sechser-Gemeinschaft 

eine europäische Führungsrolle übernehmen zu können. Seine Zu-

stimmung zum Euratom-Vertrag war allerdings verknüpft mit der 

Entscheidung für einen eigenen nuklearen Weg. In zwei Unterredun-

gen am 14. September 1958 in Colombey-les-deux-Eglises und am 

26. November in Bad Kreuznach kamen de Gaulle und Adenauer 

überein, jedenfalls die EWG nicht durch das britische Projekt der 

grossen Freihandelszone aufweichen zu lassen. Die Achse Paris-

Bonn, das Herzstück der europäischen Integration, war nachdrück-

lich bekräftigt.7 

Der deutschen Unterstützung gewiss, unternahm de Gaulle ent-

schlossen eine Offensive gegen das britische Projekt, das von Lon-

don, in offenkundiger Fehleinschätzung der neuen politischen Kräf-

teverhältnisse, immer kompromissloser verfolgt wurde. Am 14. No-

vember erklärte der französische Informationsminister im Maudling-

Ausschuss, dass Frankreich die britischen Vorstellungen nicht über-

nehmen könne, woraufhin der Vorsitzende die Verhandlungen ab-

brach. Am 15. Dezember kam es zu einem weiteren Eklat, als der 

britische Handelsminister Eccles im Ministerrat der OEEC Frank-

reich vorwarf, seine Verpflichtungen gegenüber der OEEC nicht ein-

zuhalten, und der französische Aussenminister Couve de Murville 

antwortete, dass er nicht bereit sei, unter Druck und Drohungen zu 

verhandeln. Die Sitzung wurde auf den Januar 1959 vertagt, während 

schon zu Neujahr mit der vertraglich ersten Zollsenkung von 10 Pro-

zent zwischen den EWG-Mitgliedstaaten der Weg zum Gemeinsa-

men Markt geöffnet werden sollte! Die britische Regierung, immer 

noch in der Annahme, mit Hilfe der Mehrheit der OEEC- Mitglieder 

ihren Vorschlag durchsetzen zu können, ging bis zum Äussersten. In 

einem vergifteten Klima mutmasste die Londoner Presse in den letz-

ten Dezembertagen, dass Grossbritannien aus OEEC und NATO 

austreten und seine Truppen aus Deutschland zurückziehen könnte, 

wenn die EWG gegen den Willen Englands realisiert würde. Die bri-

tische Regierung beschloss die Herstellung der Konvertibilität des 

Pfund Sterling und damit die Aufgabe der EZU, in der Erwartung,  
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dass wohl die D-Mark und der holländische Gulden, nicht aber der 

französische Franc diesen Schritt nachvollziehen könnten und der 

Beginn des Gemeinsamen Markts dadurch behindert würde. De 

Gaulle durchkreuzte dieses Kalkül mit einem Kraftakt: Ein durch-

greifender Plan zur Sanierung von Währung und Finanzen, verbun-

den mit einer Franc-Abwertung um 17,55 Prozent, erlaubte Frank-

reich am 28. Dezember die Herstellung der Konvertibilität des Franc 

im Gleichschritt mit anderen europäischen Währungen. Italien, und 

vor allem die Benelux-Staaten, die vorübergehend zwischen den Po-

sitionen Englands und Frankreichs geschwankt hatten, schlossen die 

Reihen der Sechs und wiesen ihrerseits das britische Freihandelspro-

jekt zurück. Es war nur knapp gescheitert, bewirkte aber am Ende, 

dass die Solidarität der Mitglieder der Sechser-Gemeinschaft gefe-

stigt wurde. Die Verwirklichung des Gemeinsamen Markts konnte 

pünktlich am 1. Januar 1959 beginnen.8 

Die Errichtung des Gemeinsamen Marktes 

Die Herstellung der Grundlagen des im EWG-Vertrag postulierten 

Gemeinsamen Markts nahm nur wenig mehr als ein Jahrzehnt in An-

spruch. Sie stand in enger Wechselwirkung mit und wurde begünstigt 

von den sich gleichzeitig in den westeuropäischen Staaten entfalten-

den Wirtschaftswundern. Die wirtschaftliche Dynamik der «silber-

nen 50er» und «goldenen 60er» Jahre, in der sich Wiederaufbau, 

strukturelle Modernisierung und Öffnung des grossen Wirtschafts-

raums reflektierten, erleichterte die Konsensbildung zwischen den 

Einzelinteressen der sechs Vertragsstaaten und sicherte die Akzep-

tanz der Gemeinschaft bei den von ihr betroffenen 180 Millionen Eu-

ropäern. Die EWG wurde so zum eigentlichen Fundament der euro-

päischen Integration.9 

Es gelang rascher als vorgesehen, die Zollunion für gewerbliche 

Güter herzustellen. Die in Artikel 8 des EWG-Vertrags vorgesehene 

Übergangszeit von 12 bis 15 Jahren bis zu ihrer Errichtung wurde 

nicht ausgeschöpft; schon nach zehneinhalb Jahren, am 1. Juli 1968, 

waren die Zölle und mengenmässigen Beschränkungen zwischen den 
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sechs Mitgliedstaaten vollständig aufgehoben und der gemeinsame 

Aussentarif eingerichtet. Als am 1. Januar 1959 die erste Reduktion 

der Binnenzölle um 10 Prozent bei gleichzeitigem Abbau der Kon-

tingentierungen um 20 Prozent ohne Probleme vonstatten ging und 

ihr innerhalb eines Jahres eine Steigerung des innergemeinschaftli-

chen Handelsvolumens um rund 20 Prozent folgte, lag es nahe, eine 

Beschleunigung des Zollabbaus ins Auge zu fassen. Am 12. Mai 

1960 beschloss der Ministerrat auf Vorschlag der Kommission, dass 

die Binnenzölle am 1. Januar 1961 um 30 Prozent des Ausgangsni-

veaus (statt 20 Prozent) gesenkt werden sollten, und um 40 Prozent 

am 1. Januar 1962; zu diesem Zeitpunkt sollten bereits alle mengen-

mässigen Beschränkungen aufgehoben werden. Angesichts einer 

glatten Verdoppelung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten in 

nur vier Jahren wurde am 15. Mai 1962 ein weiterer Beschleuni-

gungsbeschluss gefasst: Am 1. Juli 1962 (statt am 1. Januar 1965) 

sollte die Reduktion der Binnenzölle 50 Prozent betragen, am 1.Juli 

1963 60 Prozent, am 1. Januar 1965 70 Prozent, am 1. Januar 1966 

80 Prozent, am 1. Juli 1967 85 Prozent und am 1. Juli 1968 100 Pro-

zent. Die Zollfreiheit zwischen den Mitgliedstaaten wurde damit vor-

zeitig hergestellt. Bestehen blieben allerdings zahlreiche nicht-ta-

rifäre Handelshemmnisse, deren Beseitigung erst mit dem Binnen-

markt-Projekt der 1980er Jahre systematisch in Angriff genommen 

wurde (S. 231 ff.).10 

Parallel zur Herabsetzung der Binnenzölle erfolgte eine stufen-

weise Harmonisierung der Aussenzölle der Mitgliedstaaten gegen-

über Drittländern. Frankreich, unterstützt von der Kommission, 

setzte das Prinzip der Gleichschrittigkeit am 12. Mai 1960 im Mini-

sterrat gegen die Niedrigzoll-Länder Bundesrepublik und Holland 

durch. Hinsichtlich der Höhe des gemeinsamen Aussenzolls sah Ar-

tikel 19 des EWG-Vertrags vor, dass sie sich «aus dem einfachen 

Mittel der in den vier Zollgebieten der Gemeinschaft angewandten 

Zollsätze» ergeben solle. Tatsächlich wurde der gemeinsame Aus-

sentarif am 1. Juli 1968 auf einem um 6,5 Prozent unterhalb des Mit-

telwertes liegenden Niveau eingeführt. Der Grund für diese Minde-

rung ergab sich daraus, dass die Gemeinschaft – im Einklang mit Ar-

tikel 229 des EWG-Vertrags – seit Dezember 1958 das Regelwerk  
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des GATT anerkannte, nach dem bei der Bildung einer Zollunion ein 

Ausgleich für Drittländer erforderlich wurde, wenn der gemeinsame 

Aussentarif zur Erhöhung einzelner Zollsätze führte – was für 

Deutschland und die Niederlande der Fall war. Vorausgegangen war 

1961/62 eine nach dem amerikanischen Unterstaatssekretär Douglas 

Dillon benannte multilaterale Zollsenkungskonferenz im Rahmen 

des GATT. Die EWG, in den Verhandlungen vertreten durch die 

Kommission, präsentierte sich danach als eine vergleichsweise libe-

rale Wirtschaftsmacht, die im Durchschnitt von einer rund 35 Pro-

zent niedrigeren Zollmauer umgeben wurde als die USA, das Briti-

sche Reich und Japan.11 

Erheblich aufwendiger als die Herstellung der Zollunion für ge-

werbliche Güter gestaltete sich die Einbeziehung der Landwirtschaft 

in den Gemeinsamen Markt. Grundsätzlich ein Teil der Volkswirt-

schaft, war der Agrarbereich doch im Vergleich mit dem Industrie-

sektor besonderen Bedingungen unterworfen. Der weit überwie-

gende Betrieb in Familienregie, die Abhängigkeit der Produktion von 

der Fruchtbarkeit und den Launen der Natur, grosse Einkommens-

schwankungen auf niedrigerem Niveau hatten traditionell alle west-

europäischen Staaten zu Stützungs- und Erhaltungspolitiken im Zei-

chen von Autarkie und Protektionismus veranlasst, die sich jeweils 

stark voneinander unterschieden. Die Überführung der verschiede-

nen nationalen Agrarmarktordnungen in einen gemeinsamen euro-

päischen Rahmen erforderte daher komplexe Regelungen, die so-

wohl den gewachsenen Sonderinteressen der nationalen Agrarsekto-

ren als auch dem erforderlichen Mass an übernationaler Harmonisie-

rung entsprechen mussten. Artikel 40 des EWG-Vertrags sah als 

mögliche europäische Organisationsformen alternativ gemeinsame 

Wettbewerbsregeln, die bindende Koordinierung der verschiedenen 

einzelstaatlichen Marktordnungen oder eine Europäische Marktord-

nung vor. Nach einer Bestandsaufnahme, zu der vom 3. bis 11. Juli 

1958 die Agrarminister der Mitgliedstaaten, Vertreter der Kommis-

sion und zahlreiche Fachleute im italienischen Stresa zusammentra-

fen, erschien nur die Europäische Marktordnung geeignet, die Stelle 

der verschiedenen nationalen Marktordnungen einnehmen und den 

landwirtschaftlichen Freiverkehr im Gemeinschaftsgebiet gewährlei- 
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sten zu können. Auf dieser Grundlage wurde 1958/59 unter Feder-

führung des Agrarkommissars Mansholt das System der Gemeinsa-

men Agrarpolitik (GAP) ausgearbeitet und am 30. Juni 1960 vom 

Ministerrat beschlossen. Es sollte auf vier Prinzipien beruhen: (1) 

freier Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen im EWG-

Raum; (2) Marktordnung für jedes Erzeugnis zu schrittweise verein-

heitlichten und garantierten Preisen (Richt- bzw. Orientierungs-

preise), andere Interventionen der Gemeinschaft konnten «markt-

konform» erfolgen; (3) Gemeinschaftspräferenz mit Hilfe eines 

Schutzsystems variabler Zölle gegenüber Drittländern (Abschöpfun-

gen bzw. Ausfuhrerstattungen, die den Unterschied zwischen dem 

Weltmarktpreis und dem höheren Gemeinschaftspreis ausgleichen 

und über einen «Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für 

die Landwirtschaft» (EAGFL) abgerechnet werden); (4) Finanzsoli-

darität (soweit erforderlich Finanzierung der GAP aus Haushaltsmit-

teln der Gemeinschaft).12 

Frankreich war an einer zügigen Ingangsetzung der GAP in be-

sonderer Weise interessiert, weil der grosse französische Agrarsek-

tor, der, fast 30 Prozent der Bevölkerung in vielfältigen Formen bäu-

erlicher Existenz mit hohem Anteil von Kleinbetrieben, erfassend, 

sich von ihr zu Recht grosse Vorteile versprechen konnte: verbes-

serte bäuerliche Einkommen (wegen der gegenüber den französi-

schen höheren Gemeinschaftspreise), erweiterte Absatzmärkte, hohe 

Erstattungen aus dem EAGFL aufgrund der traditionellen Export-

stärke, nicht zuletzt europäische Strukturmittel. Demgegenüber 

konnte sich die Bundesregierung als prospektiv grösster Beitrags-

zahler zum EWG-Haushalt mit einem relativ kleinen Agrarsektor 

(damals 15 Prozent der Bevölkerung), der zu vergleichsweise hohen 

Preisen produzierte, ausrechnen, dass ein System nationaler Beihil-

fen an die bäuerlichen Betriebe erheblich billiger kam als die Zah-

lung in einen gemeinsamen europäischen Landwirtschaftstopf. Aber 

Frankreich hatte, wie übrigens auch die Niederlande, die Einbezie-

hung der Landwirtschaft grundsätzlich zur Voraussetzung für seine 

Teilnahme an der EWG gemacht und verfügte so über einen Hebel, 

um seine Agrarinteressen immer wieder zur Geltung zu bringen.13 
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De Gaulle tat dies am 12. Juni 1960, als er die erste Entscheidung 

zur Beschleunigung der Zollunion mit der Bedingung versah, dass 

vom 1. Januar 1961 an die GAP in Gang gesetzt würde. Im Dezember 

1960 legte der Ministerrat Eckpunkte für die Einrichtung des land-

wirtschaftlichen Freiverkehrs fest, und auch für die Ermittlung ge-

meinsamer Preise, die als «grüne Paritäten» in den Dollarwert abbil-

denden «Europäischen Rechnungseinheiten» (ERE) ausgedrückt 

werden sollten. Zum eigentlichen Startpunkt wurde dann der vertrag-

liche Termin des Übergangs zur zweiten Stufe des Gemeinsamen 

Markts (31. Dezember 1961). Frankreich drohte, gegen die einstim-

mig zu treffende Entscheidung sein Veto einzulegen, wenn nicht vor-

her der konkrete Einstieg in die GAP vereinbart würde. Da die Part-

nerländer, mit einer gewissen Ausnahme Hollands, hieran weniger 

Interesse hatten, entwickelte sich im Ministerrat ein langwieriger 

«Verhandlungs-Marathon», der mit Unterbrechungen von Mitte De-

zember bis zum 14. Januar 1962 dauerte, wobei die Uhr angehalten 

wurde, um das Jahresende als Termin für den Übergang zur zweiten 

Stufe halten zu können. Am Ende stand ein Durchbruch: eine Eini-

gung auf Regelungen der Märkte für Getreide, Schweinefleisch, Ge-

flügel, Eier, Obst, Gemüse und Wein sowie auf die Errichtung des 

EAGFL und seine Finanzierung bis zum 30. Juni 1965 aus nationalen 

Beiträgen. Eine zweite Marathonverhandlung ergab sich Ende 1963, 

als die französische Regierung darauf beharrte, Herabsetzungen des 

gemeinsamen Aussenzolls im Rahmen der sich anbahnenden multi-

lateralen «Kennedy-Runde» nur mitzumachen, wenn die GAP zügig 

weiterentwickelt werde. Der Ministerrat beschloss daraufhin am 23. 

Dezember 1963 Regelungen der Märkte für Rindfleisch, Milchpro-

dukte und Reis sowie Modalitäten für die Tätigkeit des EAGFL. Ein 

dritter Agrarmarathon führte am 15. Dezember 1964 zu der Entschei-

dung, den Gemeinsamen Markt für Getreide, Schweinefleisch, Ge-

flügel und Eier mit gemeinsamen Preisen am 1. Juli 1967 zu eröffnen. 

Weitere Entscheidungen wurden im Mai und Juli 1966 getroffen: Für 

Milchprodukte und Rindfleisch wurden gemeinsame Preise zum 1. 

April 1968 festgelegt, für Zucker die Regelung des Markts zum 1. 

Juli 1968, für Olivenöl schon zum 1. November 1966. Im April 1970 

wurden auf Drängen Italiens noch Regelungen der Märkte für Wein 
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und Tabak beschlossen, gleichzeitig mit einem endgültigen Finan-

zierungsstatut für die GAP. Damit war im Prinzip zum 1. Juli 1968, 

endgültig im Frühjahr 1970 der Gemeinsame Markt auch für die 

wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse hergestellt.14 

Die Errichtung des Gemeinsamen Markts für gewerbliche und 

landwirtschaftliche Erzeugnisse ging mit einer sprunghaften Ent-

wicklung des Handels einher. Unter den sechs Mitgliedstaaten ver-

sechsfachte sich sein Volumen zwischen 1958 und 1970, gegenüber 

Drittländern verdreifachte es sich. Machte der Binnenhandel 1958 30 

Prozent des Gesamthandels der Gemeinschaftsländer aus, so 1970 

annähernd 50 Prozent. Inmitten der günstigen Weltkonjunktur be-

wirkte der Gemeinsame Markt neben einem erheblichen zusätzlichen 

Wachstumsschub in den Mitgliedstaaten auch eine Verminderung 

der Produktionskosten und der Preisunterschiede sowie die Erhö-

hung der Kaufkraft der Verbraucher. Das Bruttosozialprodukt der 

Gemeinschaft stieg zwischen 1958 und 1970 um 70 Prozent, etwa 5 

Prozent jährlich.15 

Strukturveränderungen in der gewerblichen Wirtschaft kamen in 

den 60er Jahren nur langsam in Gang. Befürchtungen, dass der Ge-

meinsame Markt das Wohlstandsgefälle zwischen den Regionen ver-

grössern würde, bewahrheiteten sich vorerst kaum. Gewiss ver-

stärkte der vermehrte Wettbewerb die Neigung zur Modernisierung 

der Produktionsmittel. Erste Standort-Spezialisierungen zeichneten 

sich bei Gütern des täglichen Gebrauchs wie Elektrogeräten, Radio, 

Fernsehern, Kühlschränken ab. Die Automobilindustrie blieb insge-

samt national orientiert, doch regten sich hier Ansätze zur Erschlies-

sung der Nachbarmärkte. Vom Gemeinsamen Markt spürte man 

vorerst wenig in regionalen Märkten wie der Bauwirtschaft oder in 

Bereichen mit staatlicher Auftragsvergabe, und auch nicht in von 

multinationalen Firmen beherrschten Wirtschaftszweigen. Europäi-

sche Unternehmenszusammenschlüsse zur Herstellung globaler 

Wettbewerbsfähigkeit kamen ebenfalls noch nicht zustande. Die 

Kommission ihrerseits hielt sich mit industriepolitischen Struktur-

vorschlägen zurück. Sie entwickelte jedoch, gestützt auf Artikel 85-

94 des EWG-Vertrags, Wettbewerbsregeln für den grösseren Wirt- 
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schaftsraum, in dem unterschiedliche Wirtschaftspolitiken und 

Rechtssysteme ungleiche Startbedingungen schufen und den freien 

marktwirtschaftlichen Wettbewerb verfälschen konnten. Unter dem 

deutschen Wettbewerbskommissar von der Groeben suchte die Kom-

mission zunächst einen Gesamtüberblick über die Lage in den sechs 

Mitgliedstaaten zu gewinnen, der die Grundlage für die Entwicklung 

einer europäischen Wettbewerbspolitik bildete. Ihre wichtigsten 

Komponenten waren Kartellpolitik, Beihilfepolitik, Rechtsanglei-

chungen und Steuerharmonisierungen.16 

Im Bereich der Landwirtschaft löste die Preispolitik der GAP 

spektakuläre Produktivitätssteigerungen aus. Die Selbstversorgung 

der Gemeinschaft, die zunächst nur für Zucker, Milchprodukte und 

Schweinefleisch gegeben war, weitete sich binnen eines Jahrzehnts 

auf fast alle Agrarerzeugnisse aus, bei Getreide und Milchprodukten 

wurden Überschüsse produziert; Defizite bestanden am Ende der 

60er Jahre lediglich noch bei Mais, Ölsaaten, Tierfutter und tropi-

schen Produkten. Regionale Spezialisierungen auf bestimmte Pro-

dukte ergaben sich kaum. Gleichzeitig bahnte sich ein tiefgreifender 

ländlicher Strukturwandel an, der einerseits mit Modernisierungs- 

und Rationalisierungsmassnahmen einherging, andererseits von re-

gionalen Verwerfungen bei den Einkommensverhältnissen der Bau-

ern begleitet war, im ganzen jedoch sozial verträglich abgefedert 

werden konnte. Durch die gemeinsamen Preise wurden die landwirt-

schaftlichen Grossbetriebe begünstigt, andererseits suchte jedes 

Land den vielgestaltigen status quo seiner Landwirtschaft vorerst so-

weit wie möglich zu schützen und auch Kleinbetriebe am Leben zu 

erhalten. Insgesamt präsentierten sich die Anfänge der GAP in den 

60er Jahren, ungeachtet sich abzeichnender Kostspieligkeit, als eine 

erstaunliche Leistung des supranationalen Europa.17 

Der EWG-Vertrag sah auch ein Tätigwerden der Gemeinschaft in 

Fragen vor, deren Regelung die Herstellung des Gemeinsamen 

Markts flankieren sollte. Sie wurden in den 60er Jahren mit unter-

schiedlicher Nachdrücklichkeit angegangen. So wurde die Freizügig-

keit für Arbeitnehmer im Gemeinschaftsgebiet bis 1968 weitgehend 

verwirklicht, ebenso die Niederlassungsfreiheit für Unternehmer, 

Handelstreibende und Handwerker; für die freien Berufe gelang dies, 
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wegen der Mitsprache der nationalen Standesvertretungen und des 

Problems der Anerkennung der Diplome, erst wesentlich später. Die 

Beschäftigung in den öffentlichen Verwaltungen blieb noch für lange 

Zeit eine domaine réservé der Mitgliedstaaten. Die im EWG-Vertrag 

postulierte gemeinsame Verkehrspolitik wurde vorerst ebensowenig 

ernsthaft angegangen wie die Liberalisierung des Kapitalverkehrs. 

Eine gemeinsame Sozialpolitik war wegen der unterschiedlichen So-

zialsysteme in den sechs Mitgliedstaaten erst gar nicht ins Auge ge-

fasst worden, sondern nur eine Angleichung der Lebens- und Ar-

beitsbedingungen; hierfür wurde ein Europäischer Sozialfonds (ESF) 

errichtet, der von der Kommission verwaltet wurde mit der Zweck-

bestimmung, «innerhalb der Gemeinschaft die berufliche Verwend-

barkeit und die örtliche und berufliche Freizügigkeit der Arbeits-

kräfte zu fördern». Die Gestaltungsmöglichkeiten waren allerdings 

durch die schwache finanzielle Ausstattung des Fonds begrenzt. Der 

Vertrag enthielt auch Elemente einer europäischen Regionalpolitik, 

die dem Ziel verpflichtet war, die Ungleichheit der Lebensverhält-

nisse in den verschiedenen Teilen der Gemeinschaft zu verringern 

und das Entstehen neuer Ungleichheiten zu verhindern. Hierfür 

konnten Mittel des ESF, der Europäischen Investitionsbank (EIB) 

und des EAGFL herangezogen werden. Als Grundproblem europäi-

scher Regionalpolitik zeigte sich von Anfang an, dass die Kommis-

sion zwar Anträge der Mitgliedstaaten bearbeiten und finanzieren 

konnte, dass diese aber die Kontaktaufnahme europäischer Stellen 

mit den sachkundigen Vertretern der Regionen und ihre Mitwirkung 

an der Umsetzung nicht oder nur in sehr engem Rahmen zuliessen. 

Europäische Regionalpolitik zeigte sich so zunächst als blosse Un-

terstützung nationaler Regionalpolitik.18 

Erste Diskussionen wurden auch – schon seit 1957 – über die 

Möglichkeit der Integration der Währungen als Ergänzung des Ge-

meinsamen Markts geführt. Namentlich hatte Monnet, in Aufnahme 

von Vorschlägen des ‚Spaak-Berichts’, unmittelbar nach der Unter-

zeichnung der Römischen Verträge hierfür Studien in Auftrag gege-

ben. Im November 1959 und erneut im Juli 1961 schlug das Aktions-

komitee die Errichtung eines Europäischen Reservefonds als ersten 

Schritt zu einer europäischen Währung und einer gemeinsamen Wäh- 
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rungspolitik vor, damit die Gemeinschaft für künftige Konjunktur- 

und Währungskrisen gewappnet sei. Indessen wurden solche Vor-

schläge von den Regierungen bis 1968 nicht aufgegriffen, da das ins-

gesamt befriedigende Funktionieren des Weltwährungssystems von 

Bretton Woods bei gleichlaufend guten internationalen Wirtschafts-

konjunkturen die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Fi-

nanzmarkts zunächst nicht dringlich machte.19 

Eindrücklicher entwickelte die Gemeinschaft ihre Rolle als wirt-

schaftspolitischer Akteur auf der internationalen Bühne. Die Grün-

dungsverträge verliehen der EWG (analog der Montanunion und der 

EAG) die völkerrechtliche Rechts- und Handlungsfähigkeit: die ge-

nerelle Kompetenz zum Abschluss von Verträgen und zur Unterhal-

tung von zweckdienlichen Beziehungen zu Internationalen Organi-

sationen (Artikel 228-231 des EWG-Vertrags), und die besondere 

Kompetenz zur Entwicklung und Gestaltung einer gemeinsamen 

Handelspolitik und zum Abschluss von Assoziierungsverträgen mit 

dritten Staaten. Als grosse Handelsmacht wurde die EWG – vertreten 

durch die vom Ministerrat befugte Kommission – rasch zum gesuch-

ten internationalen Ansprechpartner, bei dem Drittländer zunehmend 

diplomatische Vertretungen einrichteten. 1960 billigte der Rat grund-

sätzlich das aktive Gesandtschaftsrecht der Gemeinschaften, das frei-

lich vorerst nur in der Errichtung einer ständigen EWG-Delegation 

beim GATT in Genf realisiert wurde (1964). In den multilateralen 

Zollsenkungs-Verhandlungen im Rahmen des GATT konnte die Ge-

meinschaft so zu ihrem Vorteil als Einheit auftreten. Selbst die So-

wjetunion und das kommunistische Osteuropa behandelten die 

EWG, ungeachtet der grundsätzlichen Ablehnung der westeuropäi-

schen Einigungsbestrebungen, seit 1962 als Faktum, mit dem ins Ge-

schäft zu kommen war.20 

Modellhafte Bedeutung gewann die auswärtige Politik der Ge-

meinschaft auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe. Nach dem Mu-

sterder in Artikel 131-136 des EWG-Vertrags geregelten Assoziie-

rung der als koloniales Erbe mit Frankreich, Belgien, Italien und den 

Niederlanden verbundenen überseeischen Länder und Hoheitsge-

biete schloss die Gemeinschaft am 20. Juli 1963 für zunächst fünf 
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Jahre (1969 verlängert) mit 18 im Zuge der Entkolonialisierung un-

abhängig gewordenen afrikanischen Staaten das Abkommen von 

Jaunde. Die betreffenden Entwicklungsländer konnten zollfrei in den 

EWG-Raum exportieren und durften ihrerseits gegen Importe aus 

dem EWG-Raum in vielen Fällen Abwehrmassnahmen zum Schutz 

ihrer entstehenden Industrien ergreifen. Die Gemeinschaft räumte ih-

nen zudem über den Europäischen Entwicklungsfonds rückzahlbare 

wie nicht rückzahlbare Kredite ein, deren Umfang freilich vorerst ge-

ringer war als entsprechende bilaterale Hilfen aus den ehemaligen 

Mutterländern. 1968 kam ein Nahrungsmittel-Hilfsprogramm hinzu 

(das die landwirtschaftliche Überschussproduktion in der EWG ab-

zubauen half). Sorgen lateinamerikanischer Länder, dass ihr traditio-

neller Absatz von tropischen Erzeugnissen in Europa durch die neue 

enge Verbindung der EWG mit afrikanischen Ländern gefährdet 

werden könnte, suchte die Gemeinschaft in den Jahren 1971 bis 1973 

etwa mit Handelsverträgen mit Brasilien, Argentinien und Uruguay 

zu begegnen.21 

Grösstes Interesse, mit dem entstehenden Gemeinsamen Markt 

vorteilhafte Beziehungen zu unterhalten, entwickelte sich in den eu-

ropäischen wie nichteuropäischen Ländern des Mittelmeerraums. Er-

ste Assoziierungsabkommen, die die stufenweise Liberalisierung des 

Handels und Finanzhilfen vorsahen und eine spätere Beitrittsper-

spektive eröffneten, schloss die Gemeinschaft mit Griechenland 

(1961), der Türkei (1963), Malta (1970) und Zypern (1972). Abkom-

men ohne Beitrittsperspektive wurden ausserdem abgeschlossen mit 

Israel (1964 und 1970), Libanon (1965), Marokko (1969), Spanien 

(1970), Jugoslawien (1970) und Ägypten (1972).22 

Krisen bei Montanunion und Atomgemeinschaft 

Die anderen beiden Gemeinschaften, EGKS und Euratom, gerieten 

dagegen in dem Jahrzehnt nach 1958 in Problemzonen. Die Monta-

nunion litt unter den Folgen einer strukturellen Veränderung der Si-

tuation auf den Energiemärkten und krisenhafter Verwerfungen im 

Stahlbereich. Für Euratom zeigte sich, dass die Nuklearindustrie  
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nicht – wie dies der Kreis um Monnet erwartet hatte – der europäi-

schen Einigung besondere Impulse zu verleihen vermochte, sondern 

dass sie im Gegenteil ausgesprochen ungeeignet war, zum Fortgang 

der Integration beizutragen. 

Die Montangemeinschaft wurde Ende der 1950er Jahre von dem 

starken Vordringen des Erdöls überrascht, das weder im ‚Spaak-Be-

richt’ noch in den Römischen Verträgen eine besondere Rolle ge-

spielt hatte und nun den Kohleabsatz dramatisch schrumpfen liess: 

Wurde 1958 der Energieverbrauch in der Sechser-Gemeinschaft zu 

74 Prozent von der Kohle und zu 10 Prozent vom Öl gedeckt, so war 

der Kohleanteil 1968 auf 28 Prozent zurückgegangen, der Ölanteil 

aber auf 56 Prozent angewachsen, bis 1973 wuchs er auf den Höchst-

stand von 67 Prozent an! Öl war reichlich verfügbar, sauber ver-

wendbar und vor allem billig, die mit ihm entstehende Abhängigkeit 

von ausländischen Produzenten interessierte vorerst wenig. Wach-

sende Halden zeugten seit Beginn der 60er Jahre von schwindenden 

Möglichkeiten des Kohleabsatzes. Das Problem wurde durch einen 

starken Zustrom billiger Importkohle vor allem aus Amerika ver-

schärft, der von einem konjunkturell bedingten Verfall der Seefracht-

Tarife profitierte. Und nicht zuletzt drängte mit der Atomenergie ein 

weiterer Konkurrent der Kohle auf den Energiemarkt.23 

Diese Entwicklung führte zu einer Schwächung der supranationa-

len Stellung der Hohen Behörde. Nachdem sie in ihren ersten Jahren 

mit Verwaltung von Kohlemangel und nicht von Überproduktion zu 

tun gehabt hatte, hielt sie die neue Entwicklung zunächst für kon-

junkturbedingt, für die vorübergehende Auswirkung zweier aufein-

anderfolgender milder Winter. Als sich diese Einschätzung als unzu-

treffend erwies, suchte sie die ihr in Artikel 58 des EGKS-Vertrags 

für den Fall einer «offensichtlichen Krise» infolge Nachfrage-Rück-

gangs an die Hand gegebenen Befugnisse zu aktivieren und ein Sy-

stem von Erzeugungsquoten einzuführen, d. h. eine Deckelung der 

Kohleförderung in jeder einzelnen Zeche der Gemeinschaft. Dafür 

verweigerte ihr der Ministerrat am 14. Mai 1959 die erforderliche 

Zustimmung. Die Regierungen, namentlich die französische und die 

deutsche, zogen nationales Krisenmanagement einem gemeinschaft-

lichen Vorgehen vor. Frankreich machte geltend, dass es – etwa im 
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Unterschied zu Belgien – seine Kohleindustrie modernisiert und den 

Import aus Amerika begrenzt gehalten habe, und dass im Übrigen 

die Hohe Behörde nicht technische Entscheidungen treffen dürfe, de-

ren wirtschaftliche und soziale Folgen die Mitgliedstaaten belaste-

ten; in der Bundesrepublik wollten Wirtschaftsminister Erhard und 

die Kohleindustrie selbst über erforderliche Beschränkungen der 

Förderung im Ruhrgebiet und des Kohleimports entscheiden und 

sich nicht einem Luxemburger Dirigismus unterwerfen. Dem Ge-

meinschaftsorgan Hohe Behörde wurde so in der Schrumpfungskrise 

von den Regierungen der grossen Mitgliedstaaten der Führungsan-

spruch zur Steuerung der Krise bestritten. Sie musste sich darauf be-

schränken, den belgischen Kohlemarkt isoliert mit Gemeinschafts-

mitteln zu stabilisieren, indem sie die Schliessung unrentabler Ze-

chen verfügte und Import- und Export-Kontingentierungen über-

wachte. Modernisierungsprogramme und soziale Massnahmen zur 

Krisenbewältigung nahmen die Mitgliedstaaten selbst in die Hand. 

Auch eine gewisse Restabilisierung des Kohleabsatzes im Verlauf 

der 60er Jahre machte die Schwächung der Hohen Behörde nicht 

rückgängig.24 

Ähnliche Effekte löste die Entwicklung des gemeinsamen Stahl-

markts aus. Billiger Stahl aus Grossbritannien, den USA, Japan und 

der Sowjetunion verursachte zu Beginn der 60er Jahre ein weltweites 

Überangebot, das die europäische Stahlbranche in eine Absatzflaute 

führte. Ein gemeinsamer Aussenzoll, mit dessen Erhöhung uner-

wünschte Importe hätten abgewehrt werden können, war in der Mon-

tanunion vertraglich nicht vorgesehen; die Mitgliedstaaten hatten 

sich in Artikel 72 des EGKS-Vertrags lediglich verpflichtet, gemein-

sam festgesetzte Mindest- und Höchstsätze einzuhalten. Angesichts 

der Marktkrise schlug die Hohe Behörde 1963 vor, dass in einer ge-

meinsamen Aktion die niedrigsten Zölle angehoben und die Einfuh-

ren kontingentiert werden sollten, doch erwies sich die erforderliche 

Einigung unter den Mitgliedsregierungen auch hier als unerreichbar: 

Tarife, die für Holland zu hoch waren, waren für Italien zu niedrig. 

Unter den Umständen nahm die Hohe Behörde im Einklang mit dem 

EGKS-Vertrag die Mitgliedstaaten in die Pflicht, indem sie anord-

nete, dass gemeinschaftsweit ein Mindest-Einfuhrzoll auf Stahler- 
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zeugnisse von 9 Prozent zu erheben sei – der bis dahin von Italien 

angewendete Höchstsatz. Einige Regierungen, insbesondere die fran-

zösische, waren über diesen Rückgriff auf die supranationale Me-

thode höchst ungehalten. Die Befugnisse der Hohen Behörde zur ge-

meinschaftlichen Krisensteuerung wurden auch hier offen in Frage 

gestellt, noch bevor sie mit der Fusion der Exekutiven zum 1. Juli 

1967 in der gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemein-

schaften aufging. Immerhin konnte sie mit ihrer finanziellen Autono-

mie auch über 1967 hinaus das unabhängige Funktionieren des ge-

meinsamen EGKS-Markts gegenüber den Regeln des Gemeinsamen 

Markts der EWG behaupten, eine wichtige Funktion im Bereich der 

sozialen Sicherung der Arbeitnehmer im Montanbereich spielen und 

sich als Kompetenz-Zentrum für Fragen der Energiepolitik profilie-

ren.25 

Unter einem noch ungünstigeren Stern als die Montanunion stand 

in den 60er Jahren die Europäische Atomgemeinschaft. Sie ist regel-

recht gescheitert, indem sie unter den sechs Mitgliedstaaten nicht die 

erhofften integrativen, sondern im Gegenteil desintegrative Wirkun-

gen auslöste. In allen sechs Staaten – mit einer gewissen Ausnahme 

Luxemburgs – wurde der gemeinsame Nuklearmarkt als Instrument 

genutzt, um die vermuteten grossen Zukunftschancen der Kernener-

gie unter nationalen – und eben nicht unter europäischen – Vorzei-

chen auszuschöpfen. Frankreich, das besonders nachdrücklich auf 

den Abschluss des Euratom-Vertrags gedrängt hatte, wollte unter de 

Gaulle seinen atomindustriellen Vorsprung nicht mit den kontinenta-

len Partnern teilen, schon gar nicht sein nukleares Rüstungspro-

gramm, und hielt daher selektiv Abstand zu Euratom; andererseits 

nutzte es die Gemeinschaft durchaus als zusätzliche Finanzierungs- 

und Forschungsquelle für sein Atomprogramm und suchte die Unter-

stützung der Partner. Diese hatten indessen die Entwicklung ihrer ei-

genen zivilen Atomindustrie im Auge. Für Belgien, die Niederlande 

und auch Italien erschien hierfür der Weg über Euratom als die ein-

zige Möglichkeit. In der Bundesrepublik, deren Wirtschaftskraft für 

einen nationalen Alleingang ausreichte, bestand zwar anfänglich In-

teresse an europäischer Zusammenarbeit, bald begannen indessen die 

im Nuklearbereich tätigen privatwirtschaftlichen Unternehmen der 
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Kooperation mit den führenden Firmen der amerikanischen Spitzen-

technologie den Vorrang zu geben.26 

Hinzu kam ein Dissens zwischen Frankreich und den Partnern 

über die zu verwendende Technologie. Frankreich setzte in seinen 

Reaktoren vorerst auf ein Verfahren, das auf der Verwendung von 

Natururan beruhte, welches aus Lagerstätten im Inland und den 

Überseeterritorien sowie aus Belgisch-Kongo frei bezogen werden 

konnte und dadurch die Unabhängigkeit der französischen Nuklear-

industrie sicherte. Die Partner Frankreichs lehnten es ab, diese Tech-

nologie zu übernehmen, weil sie ein auf der Verwendung angerei-

cherten Urans basierendes Verfahren präferierten, das fortschrittli-

cher und kostengünstiger war, allerdings eine Abhängigkeit von 

Amerika begründete. Angereichertes Uran wird durch Behandlung 

von Natururan mittels einer Isotopentrennanlage gewonnen, eine 

Technik, für die die USA bis Ende der 60er Jahre ein Monopol hat-

ten. Washington weigerte sich in den 50er Jahren, für die Europäer 

eine eigene Anreicherungsanlage zu bauen, aus Sorge, dass dadurch 

indirekt die französische Atomrüstung befördert werden könnte; 

wohl aber bot die amerikanische Regierung die Lieferung angerei-

cherten Urans zu günstigen Preisen an und garantierte die geregelte 

Versorgung. Das Ergebnis war, dass in den 60er Jahren in Frankreich 

Atomreaktoren auf der Basis von Natururan, in den anderen Eu-

ratom-Staaten solche auf der Basis von in Amerika angereichertem 

Uran gebaut wurden. Erst nach der Fertigstellung der Anreiche-

rungsanlage in Pierrelatte 1967 und dem Rücktritt de Gaulles einein-

halb Jahre später beendete Frankreich seinen kostspieligen Sonder-

weg und damit den «Technologiekrieg».27 

Unter diesen Umständen kann nicht verwundern, dass sich auch 

die gemeinsame Atomforschung, die eine Hauptaufgabe der EAG 

darstellte, nur unbefriedigend entwickelte, zumal der Euratom-Ver-

trag nicht die volle Vergemeinschaftung der Forschung forderte. 

1960 wurde die in Artikel 8 des Euratom-Vertrags vorgesehene Ge-

meinsame Forschungsstelle (GFS) errichtet mit den vier Standorten 

Ispra (Italien), Petten (Niederlande), Mol (Belgien) und Karlsruhe, 

doch bedeutete dies nicht, dass an die Stelle der miteinander konkur- 

124 



rierenden nationalen Forschungsprogramme ein gemeinschaftliches 

Programm trat oder es auch nur gelang, die verschiedenen nationalen 

Programme zu koordinieren. Zwar nahm die GFS über «Assoziie-

rungsverträge» an zahlreichen Projekten nationaler Forschungszen-

tren teil und spielte eine gewisse Rolle im Informations-Austausch, 

aber insgesamt wurden in den nationalen Zentren die wichtigeren, in 

der GFS die weniger aktuellen langfristigen Projekte durchgeführt. 

Die Entwicklung eines mit Natururan arbeitenden gemeinsamen Re-

aktortyps ORGEL war ein wirtschaftlicher Fehlschlag. Das für je-

weils fünf Jahre verabschiedete Forschungsbudget der Euratom 

wurde auf die GFS und – mit wachsenden Anteilen – die nationalen 

Zentren aufgeteilt, wobei die Mitgliedsregierungen argwöhnisch 

darauf achteten, dass der Mittelrückfluss den eigenen Beitragszah-

lungen in etwa entsprach. Überschneidungen und Doppelarbeiten 

waren häufig. In der zweiten Hälfte der 60er Jahre begann der GFS 

die Arbeit an nuklearen Projekten auszugehen, und sie suchte zur 

Aufrechterhaltung ihres Personalbestandes (rd. 2‘500 Mitarbeiter) 

nach zusätzlichen neuen Aufgaben im Bereich der nichtnuklearen 

Spitzentechnologien. Der in den 70er und insbesondere den 80er Jah-

ren eingeleitete Aufbruch zur «Technologiegemeinschaft» (S. 178f., 

221, 229) brachte ihr ein neues Betätigungsfeld.28 

Der anfängliche Versuch der Euratom-Kommission, vertraglich 

nicht vorgesehene Kompetenz als industriepolitischer Akteur zu ge-

winnen, blieb stecken. Unter dem Eindruck eines 1957 für die näch-

sten zehn Jahre prognostizierten grossen Bedarfs an elektrischer 

Energie in Europa, dessen Deckung die Errichtung von Kernkraft-

werken mit einer Kapazität von 15’000 Megawatt erfordere, hatte sie 

ihre erste Aufgabe in der Forcierung des Aufbaus von Kernkraftwer-

ken gesehen und dazu im November 1958 mit der amerikanischen 

Atomenergie-Kommission einen Vertrag über die Lieferung von 

fünf bis acht Kraftwerken auf der Basis angereicherten Urans be-

schlossen. Dieser anfängliche Elan erlahmte indes rasch, als die Kon-

kurrenz von billigem Öl und Gas eine Zeitlang grundsätzlich die 

Wettbewerbsfähigkeit des Atomstroms in Frage stellte, zudem die 

Bedarfsprognosen nach unten korrigiert wurden und die Investitions-

freudigkeit nachliess. 
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Nach dieser Episode duldeten die Regierungen Versuche der Kom-

mission, einen Gemeinsamen Markt für Reaktoren zu organisieren, 

nicht mehr. Die Idee, eine gemeinschaftliche Isotopentrennanlage zu 

bauen, wurde in den 70er Jahren nicht innerhalb, sondern ausserhalb 

von Euratom verwirklicht, die neue Generation der «Schnellen Brü-

ter» wurde in Deutschland und Frankreich separat entwickelt. Insge-

samt konnte die EAG ihre supranationale Rolle gegenüber der mas-

siven Interessenwahrung der Mitgliedstaaten nur formal wahren. Die 

Versorgungsagentur funktionierte mit Einschränkungen weiter. 

Aber der postulierte gemeinsame Aufbruch ins Atomzeitalter, der 

eine entsprechende Entschlossenheit und die Bündelung von Infor-

mationen, Projekten und Finanzmitteln in den fortgeschrittensten La-

bors der Gemeinschaft vorausgesetzt hätte, kam in den 60er Jahren 

nicht in Gang. Die EAG integrierte nicht, sondern sie spaltete die 

Europäer.29 

Es überrascht nicht, dass unter den Umständen vorerst auch keine 

europäische Energiepolitik zustande kam, die, wenngleich sie ver-

traglich nicht ausdrücklich vorgesehen war, seit 1957 zwischen den 

Gemeinschaftsinstitutionen postuliert wurde, um für den Gemeinsa-

men Markt dauerhaft eine ausreichende, zuverlässige und preisgün-

stige Energieversorgung zu gewährleisten. Angesichts der auf die 

drei Gemeinschaften verteilten Zuständigkeiten für die verschiede-

nen Energieträger (Montanunion: Kohle; Euratom: Kernenergie; 

EWG: Öl, Gas, Elektrizität) wurde schon im Mai 1959, auch auf 

Empfehlung des Monnet-Komitees, ein «interexekutiver Ausschuss 

für Energiefragen» unter Federführung der Hohen Behörde einge-

richtet. 1960 und 1961 unterbreitete dieser Ausschuss dem Minister-

rat namens der drei Gemeinschaften, einschliesslich der Versamm-

lung, Vorschläge für eine gemeinsame Energiepolitik, die eine 

Diversifizierung der Versorgung, Richtpreise für die verschiedenen 

Energieträger und eine Koordinierung der Investitionen vorsah; da 

sich der Energiebedarf der Gemeinschaft bis 1975 voraussichtlich 

verdoppeln werde, seien auch die Anlage von Ölreserven und eine 

Subventionierung weiterer Kohlenförderung ratsam. Die Regierun-

gen fanden indessen zwischen unterschiedlichen nationalen Struktu-

ren und Politiken des Energiebereichs vorerst keine gemeinsame Li- 
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nie. Verstärkte Initiativen der 1967 errichteten gemeinsamen Kom-

mission führten zunächst ebenfalls nicht weiter, erst die Ölkrise von 

1973 beförderte in den europäischen Hauptstädten vorübergehend 

die Einsicht, dass Handlungsbedarf bestand.30 

Ein politisches Europa? Die Fouchet-Pläne 

Ungeachtet der Schwierigkeiten von Montanunion und Euratom wa-

ren seit 1958 drei Gemeinschaften mit supranationalen Organen an 

der Arbeit und begannen, die hergebrachten Wirtschaftsstrukturen in 

Europa und auch die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Schon im 

Schuman-Plan war ausgesprochen, dass die wirtschaftliche Integra-

tion nicht Selbstzweck sein, sondern im Dienste einer politischen Ei-

nigung stehen sollte. Sie war in vielen Texten der 50er Jahre als das 

eigentliche Ziel benannt worden, zuletzt sinngemäss in der Präambel 

des EWG-Vertrags. 

Überlegungen, wie die Dynamik der wirtschaftlichen Integration 

durch eine politische Organisation abgesichert werden könnte, wur-

den nach der Unterzeichnung der Römischen Verträge mit neuer Ein-

dringlichkeit angestellt. Der Erarbeitung eines Verfassungsentwurfs, 

wie er 1953/54 gescheitert war, gaben Föderalisten wie Monnet 

vorerst wenig Chancen, vielmehr setzten sie auf die vermutete innere 

Logik des Integrationsprozesses, die mit einer gewissen Konsequenz 

von der wirtschaftlichen zur politischen Integration überspringen 

würde. In einer Erklärung des Aktionskomitees vom Oktober 1958 

hiess es dazu: «Die politische Einheit von morgen hängt ab vom ef-

fektiven Eintreten der wirtschaftlichen Einheit in den Bereichen in-

dustrieller, landwirtschaftlicher und administrativer Aktivität im täg-

lichen Ablauf. In dem Masse, in dem das Handeln der Gemeinschaf-

ten sicherer wird, verstärken und erweitern sich die Bindungen zwi-

schen den Menschen und auch die Solidarität, die sich bereits ab-

zeichnet. Dann werden die Realitäten selbst möglich machen, die po-

litische Union zu schaffen, die das Ziel unserer Gemeinschaft ist, 

nämlich die Errichtung der Vereinigten Staaten von Europa.» Dies 

bedeutete nicht, sich auf eine quasi automatische Evolution zu verlas- 
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sen: Vielmehr werde das politische Europa «im gegebenen Moment, 

ausgehend von den Realitäten, durch Menschen geschaffen wer-

den».31 

Vorstellungen solchen spill-overs gehörten zum Ideenbestand 

überzeugter Europäer in allen Mitgliedstaaten der Sechser-Gemein-

schaft. Für die Errichtung eines vollen föderalen Systems schien die 

Zeit zwar noch nicht reif zu sein, aber für eine Intensivierung der 

Zusammenarbeit auch im politischen Bereich war der Weg unzwei-

felhaft offen. Wirtschaftliche Integration mochte schrittweise zu ge-

meinsamer Politik, namentlich auch gemeinsamer Aussen- und Si-

cherheitspolitik fortentwickelt werden, diese hatte gewiss die enge 

Verbindung mit der Atlantischen Allianz und den USA zu berück-

sichtigen. Ein erster Schritt konnte vielleicht die Stärkung der euro-

päischen Organe sein, etwa die Zusammenlegung der Hohen Be-

hörde mit den Kommissionen von EWG und Euratom zu einer ge-

meinsamen Kommission, oder die Einführung der Direktwahl zur 

parlamentarischen Versammlung. Um ihren politischen Anspruch zu 

unterstreichen, nahm die «einzige» Versammlung im Übrigen am 30. 

März 1962 offiziell den Namen «Europäisches Parlament» an.32 

Den Gang der Debatte bestimmte jedoch vorerst der französische 

Staatspräsident de Gaulle. Er ging von einem Weltbild aus, in dem 

noch auf unabsehbare Zeit die Nationalstaaten die eigentlichen Ak-

teure der internationalen Politik waren. Dementsprechend ging es 

ihm wesentlich um die Stellung Frankreichs, die Sicherung und den 

Ausbau einer Grossmachtposition, die mit den Supermächten auf 

gleicher Augenhöhe zu verkehren erlaubte, wegen der begrenzten 

französischen Machtgrundlagen aber am ehesten vorstellbar war in 

einer geregelten politischen Zusammenarbeit der westeuropäischen 

Staaten unter informeller französischer Führung. Eine politische Or-

ganisierung Westeuropas war insofern wünschenswert. In dieser 

Sicht konnte natürlich von einer Preisgabe nationaler Souveränitäts-

rechte zugunsten einer supranationalen politischen Institution keine 

Rede sein, und auch die bestehenden Wirtschaftsgemeinschaften hat-

ten keine Legitimation, Entscheidungen zu treffen, die nur den Staa-

ten als alleinigen Inhabern originärer Macht zustanden. Die Gemein-

schaften waren nützlich, indem sie die Organisierung eines europäi- 
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schen Wirtschaftsraums einschliesslich der Landwirtschaft ermög-

lichten, aber sie konnten nichts anderes sein als technische Organe 

im Dienste der Mitgliedsregierungen. Nach dieser Konzeption ent-

stand das politische Europa nicht, wie dies Monnet und die Anhänger 

der föderalen Theorie anstrebten, aus der organischen Fortentwick-

lung der wirtschaftlichen zur politischen Integration, sondern aus der 

Organisierung intergouvernementaler Kooperation. Das Bemühen 

um eine französische Führungsrolle gegenüber den Partnern auf dem 

Kontinent konnte sich im Übrigen auf den Rang Frankreichs als Sie-

germacht des Zweiten Weltkrieges, ständiges Mitglied im UN-Si-

cherheitsrat und kommende Atommacht stützen. De Gaulle suchte 

den Führungsanspruch weiter zu untermauern durch eine Aufwer-

tung der Rolle Frankreichs in der NATO, die freilich von den USA 

verweigert wurde, und durch die Indienstnahme einer französisch-

deutschen Partnerschaft, zu der Adenauer ihm die Hand reichte. Die 

Bundesrepublik ihrerseits konnte nach de Gaulles Auffassung nicht 

um den europäischen Führungsanspruch konkurrieren; sie hatte die-

sen mit dem Zweiten Weltkrieg vorerst verspielt: «L’Allemagne est 

sortie de l’Histoire.» Die Benelux-Staaten und Italien konnten sich 

natürlich an der politischen Zusammenarbeit beteiligen.33 

Den Auftakt zur Umsetzung der Vorstellungen de Gaulles bildete 

ein Staatsbesuch in Rom am 26. Juni 1959. Der französische Staats-

präsident machte bei dieser Gelegenheit den Vorschlag, dass die 

Aussenminister der Sechs regelmässig zu gemeinsamen Beratungen 

über die internationale Politik Zusammentreffen sollten; für die Vor-

bereitung dieser Treffen könnte ein ständiges Sekretariat in Paris ein-

gerichtet werden. Die fünf Partner Frankreichs stimmten diesem 

Vorschlag in den folgenden Monaten zögerlich und nur unter den 

Voraussetzungen zu, dass die Aussenminister den Beratungen in der 

NATO und in der WEU nicht vorgreifen dürften, dass bei Bedarf 

Vertreter der Kommissionen bzw. der Hohen Behörde hinzugezogen 

werden könnten und dass kein ständiges Sekretariat errichtet würde, 

vielmehr das turnusmässig einladende Aussenministerium die Vor-

bereitung des jeweiligen Konsultationstreffens übernehme. Mit die-

sen Massgaben fand eine erste Konferenz der Aussenminister der  
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Sechs am 25. und 26. Januar 1960 in Rom statt, es folgten danach 

regelmässige Zusammenkünfte alle drei Monate.34 

Dabei blieb es nicht. De Gaulle verwandte das Jahr 1960 darauf, 

die Westeuropäer mit seinen Vorstellungen näher bekannt zu ma-

chen, zuerst in einer Fernsehansprache am 31. Mai, dann bei einer 

Zusammenkunft mit Adenauer in Rambouillet am 29. und 30. Juli, 

vor allem auf einer spektakulären Pressekonferenz am 5. September. 

Darin bezeichnete er die Politik, die Wirtschaft, die Kultur und die 

Sicherheit als Bereiche für engere Zusammenarbeit in einem euro-

päischen Staatenbund, der sich auch um mehr Verlagerung von Ver-

antwortung in der Atlantischen Allianz von Amerika nach Europa 

bemühen müsse. Die Gemeinschaften charakterisierte er als unterge-

ordnete Organe, die Entscheidungen der Staatsführungen vorbereiten 

und gegebenenfalls weiterverfolgen könnten. Die politische Neuord-

nung Europas müsse durch Referenden in den Mitgliedstaaten auf 

eine breite demokratische Grundlage gestellt werden. Seinen Regie-

rungschef Michel Debré liess de Gaulle am 30. September vertrau-

lich wissen: Wenn es aber nicht gelinge, das Europa der Integration 

durch das Europa der Kooperation zu ersetzen und die supranationa-

len Gemeinschaften an den Rand zu drängen, dann werde man nicht 

umhin können, gegen die Gemeinschaften selbst direkt vorzuge-

hen.35 

Die Partner reagierten mit Zurückhaltung. Die Relativierung des 

seit 1950 eingeschlagenen Integrationsweges und die Problematisie-

rung der NATO irritierten. Eine politische Zusammenarbeit ohne 

supranationale europäische Instanz war vor allem für die kleinen 

Mitgliedstaaten schwer vorstellbar. Namentlich die Niederlande for-

derten sogleich die Beteiligung Grossbritanniens. Der Gedanke der 

Volksabstimmung warf insbesondere in der Bundesrepublik Verfas-

sungsprobleme auf. Andererseits konnte man, so meinte auch Mon-

net, die Initiative de Gaulles nicht einfach ignorieren. Ein konstruk-

tives Aufgreifen seiner Ideen könnte vielleicht in die europäische 

Entwicklung neuen Schwung bringen; intergouvemementale politi-

sche Zusammenarbeit könnte die Gemeinschaftsstrukturen durchaus 

ergänzen, dürfte allerdings nicht an ihre Stelle treten und eine supra-

nationale Fortentwicklung blockieren.36 
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Es folgten zwei vom französischen Staatspräsidenten initiierte 

Gipfeltreffen der Sechs am 10. und 11. Februar 1961 in Paris und am 

18. Juli 1961 in Bad Godesberg. In Paris wurde die Notwendigkeit, 

dem Europa der Wirtschaftsgemeinschaften eine politische Dimen-

sion zu geben, prinzipiell anerkannt. Adenauer und der italienische 

Ministerpräsident Fanfani kamen dabei den Vorstellungen de Gaul-

les weit entgegen. Die Benelux-Regierungen zeigten sich über ein 

mögliches Kondominium der drei grossen Mitgliedstaaten bzw. die 

Entstehung einer deutsch-französischen Allianz besorgt und bestan-

den auf der Mitwirkung Grossbritanniens und der Pflege der Bezie-

hungen zu NATO und USA, plädierten auch grundsätzlich für den 

Ausbau der bestehenden Gemeinschaften statt der Organisierung von 

Gipfelkonferenzen. Um einen Eklat zu vermeiden, wurde die Einset-

zung eines Studienausschusses von Regierungsvertretern beschlos-

sen, der unter dem Vorsitz des französischen Diplomaten Christian 

Fouchet in Paris tagen und fundierte Vorschläge erarbeiten sollte. 

Das zweite Gipfeltreffen in Bad Godesberg, das in den Wochen der 

Spannungen um Berlin stattfand, die am 13. August zum Mauerbau 

führten, verlief etwas harmonischer und endete sogar mit einer «Bon-

ner Erklärung», die manche Kommentatoren vorschnell als «Ge-

burtsakte des politischen Europa» feierten.37 

Am 19. Oktober 1961 präsentierte dann Fouchet seinen Aus-

schusskollegen einen französischen Vertragsentwurf über die Grün-

dung einer Europäischen Politischen Union (Fouchet-Plan I). Vorge-

schlagen wurde eine konföderal strukturierte «Staatenunion» der 

Sechs, als deren Ziele eine gemeinsame Aussen- und Sicherheitspo-

litik und eine enge Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wissen-

schaft und Kultur benannt wurden, Bereiche also, die nicht Gegen-

stand der Gründungsverträge waren. Da der Wirtschaftsbereich nicht 

angesprochen wurde, konnte angenommen werden, dass er die Do-

mäne der Gemeinschaften bleiben sollte. Als Institutionen der Staa-

tenunion waren ein Rat, ein Europäisches Parlament und eine Euro-

päische Politische Kommission vorgesehen. Der Rat sollte alle vier 

Monate auf der Ebene der Staats- bzw. Regierungschefs und dazwi-

schen mindestens einmal auf der Ebene der Aussenminister zusam-

mentreten und die zur Verwirklichung der Ziele der Union erforder- 
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lichen Beschlüsse einstimmig treffen. Das – bereits bestehende – Eu-

ropäische Parlament sollte über die mit den Zielen der Union zusam-

menhängenden Fragen beraten und dem Rat Empfehlungen unter-

breiten. Die Europäische Politische Kommission, die sich aus hohen 

Beamten der Aussenministerien der Mitgliedstaaten zusammenset-

zen und ihren Sitz in Paris nehmen würde, sollte die Beschlüsse des 

Rats vorbereiten und ausführen sowie allgemein die ihr vom Rat 

übertragenen Aufgaben wahrnehmen; es handelte sich also nicht um 

ein unabhängiges europäisches Organ nach dem Muster der Hohen 

Behörde bzw. der Kommissionen der Gemeinschaften. Schliesslich 

wurde eine Revisionsklausel vorgesehen: Drei Jahre nach Inkrafttre-

ten des Vertrages sollte dieser im Lichte der zwischenzeitlichen Fort-

schritte einer Revision unterzogen werden mit dem Ziel der Erarbei-

tung einer einheitlichen Aussenpolitik und der «Schaffung einer Or-

ganisation, die innerhalb der Union die [...] Europäischen Gemein-

schaften zentralisiert»; ob diese Zusammenführung von Union und 

Gemeinschaften unter föderalem oder konföderalem Vorzeichen er-

folgten sollte, blieb offen. Schliesslich sollten auf einstimmigen Be-

schluss des Rats weitere Staaten der Union beitreten können, sofern 

sie vorher Mitglied des Europarats und danach der Gemeinschaften 

geworden waren.38 

Dieser französische Entwurf löste in den sechs Hauptstädten und 

in der parlamentarischen Versammlung lebhafte Diskussionen aus. 

Kritisiert wurde zum einen das Fehlen supranationaler Elemente, und 

die Partner Frankreichs forderten, anstelle der weisungsgebundenen 

Europäischen Politischen Kommission ein unabhängiges General-

sekretariat einzurichten, für den Rat auch die Möglichkeit der Mehr-

heitsentscheidung vorzusehen, die Rolle des Parlaments zu stärken 

und namentlich seine Direktwahl einzuführen, die Revisionsklausel 

in einem föderalen, den Bestand der supranationalen Gemeinschafts-

strukturen sichernden Sinne zu präzisieren; zum anderen wurde ver-

langt, dass eine europäische Sicherheitspolitik nicht die NATO 

schwächen dürfe und Grossbritannien an den Gesprächen über die 

Politische Union beteiligt werden müsse (parallel zu den am 8. No-

vember 1961 eröffneten Beitrittsverhandlungen). Das federführende 

französische Aussenministerium griff die Einwendungen durchaus 
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flexibel und konstruktiv auf und bereitete für eine zum 18. Januar 

1962 einberufene Sitzung des Fouchet-Ausschusses eine überarbei-

tete Fassung des Entwurfs vor, den die Autoren selbst für konsensfä-

hig hielten und der dies möglicherweise auch war, ungeachtet letzter 

Unklarheiten über die Hinzuziehung Englands. Die Probe aufs Ex-

empel wurde jedoch nicht gemacht, denn völlig überraschend än-

derte der französische Staatspräsident am Vorabend der Ausschuss-

sitzung eigenhändig den ihm vom Quai d’Orsay vorgelegten Text an 

drei wesentlichen Stellen. Dadurch wurde sinngemäss die vorgese-

hene europäische Sicherheitspolitik aus dem NATO-Rahmen gelöst, 

die Kompetenz für die Wirtschaft von den Gemeinschaften auf die 

intergouvemementale Zusammenarbeit überführt und die Zukunft 

der supranationalen Institutionen selbst in Frage gestellt. Zusammen-

genommen bedeuteten die Änderungen, dass die Politische Union 

die drei Gemeinschaften in der Tat zu abhängigen Hilfsagenturen de-

gradieren und gleichzeitig das Sicherheitsband zu den USA lockern 

würde.39 

Bis heute besteht keine letzte Klarheit, welche Motive de Gaulle 

veranlassten, den überarbeiteten Entwurf in letzter Minute umzustos-

sen. Die Folge war jedoch eindeutig: Der Text, den Fouchet am 18. 

Januar zur allgemeinen Bestürzung im Ausschuss vorlegte (Fouchet-

Plan II), war für die Partner insgesamt nicht akzeptabel. In den fol-

genden Wochen verschiedentlich unternommene Versuche, die Si-

tuation durch einen Gegenentwurf zu retten, führten vor allem zur 

Neuauflage alter Diskussionen, nun aber in einem Klima gesteiger-

ten Misstrauens gegenüber den wahren Absichten des Generals. Auf 

einer Aussenminister-Konferenz am 17. April 1962 kam es zum end-

gültigen Bruch. Die Benelux-Staaten, nun angeführt von dem wieder 

das belgische Aussenministeramt bekleidenden Spaak und dem nie-

derländischen Aussenminister Luns, warfen als erste das Handtuch, 

offenbar auch unter britischem Einfluss. Die Italiener folgten einige 

Monate später. Nur Adenauer sah auf dem im April 1962 erreichten 

Stand noch ausreichend Sinn, die Verhandlungen mit der französi-

schen Regierung zu einem Ende zu führen. Das Ergebnis war letzt-

lich der Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit vom 

22. Januar 1963, der Elysée-Vertrag, der die Summe der seit den  



50er-Jahren schrittweise entstandenen strategisch-politischen Part-

nerschaft zwischen den Ländern Adenauers und de Gaulles enthielt 

und die deutsch-französische Achse des europäischen Einigungs-

werks endgültig begründete. Der Vertrag war so das bilaterale Resi-

duum der multilateralen Bemühungen um eine Politische Union.40 

Von dieser Fundierung der deutsch-französischen Verständigung 

abgesehen, mündete das Scheitern der Fouchet-Pläne in eine Zeit der 

Polemik und Konfrontation zwischen Frankreich und den europäi-

schen Partnern, bald auch den beiden angelsächsischen Mächten. 

Auf einer Pressekonferenz am 15. Mai 1962 ging de Gaulle scharf 

mit dem sich supranational gebärdenden, aber in Wahrheit vater-

landslosen Europa der Mythen und Fiktionen ins Gericht, das die 

Realität der Staatensouveränität und die Identität der Völker miss-

achte. Sechs Minister der MRP traten tags darauf unter Protest aus 

der französischen Regierung aus, nicht freilich die Unabhängigen 

Republikaner Valéry Giscard d’Estaings. Monnet mobilisierte un-

verzüglich sein Aktionskomitee zu einer grundsätzlichen Erklärung 

über die historische Bedeutung der «föderalen Methode» und die 

Vorteile des evolutionären Fortschreitens von der wirtschaftlichen 

zur politischen Integration. Coudenhove-Kalergi ergriff Partei für 

die Thesen de Gaulles und schlug, mit geringem Erfolg, eine Politi-

sche Union der drei Grossmächte Frankreich, Deutschland und Ita-

lien vor. Nach der Ablehnung des britischen Beitrittsgesuchs durch 

de Gaulle im Januar 1963 machten die belgische, die deutsche und 

die italienische Regierung im Verlaufe des Jahres 1964 Vorschläge, 

wie die Sechser-Beratungen über die Schaffung einer Politischen 

Union neu belebt werden könnten. Der französische Staatspräsident 

liess sich freilich darauf nicht mehr ohne Weiteres ein. Bis zu seinem 

Rücktritt 1969 zog er in Westeuropa wie im atlantischen Raum den 

Weg der nationalen Selbstisolierung und der Schaffung vollendeter 

Tatsachen vor, auf dem der politische Diskurs nach und nach dünner 

wurde und die internationale Politik gelähmt war. Die 1959 be-

schlossenen periodischen Treffen der Aussenminister wurden einge-

stellt. Nach dem EPG-Projekt des Jahres 1953 war so auch ein zwei-

ter Anlauf zum politischen Europa auf Grund gelaufen. 
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Das Projekt der Europäischen Einigung blieb bis 1969 durch die un-

terschiedlich erfolgreiche Tätigkeit der drei Europäischen Gemein-

schaften geprägt.41 

Die Verfassungskrise 1965/66 

Durch den schwelenden konzeptionellen Gegensatz zwischen dem 

Frankreich de Gaulles und den fünf Partnerländern wurde 1965 eine 

Krise ausgelöst, die vorübergehend den Fortbestand der Gemein-

schaft in Frage stellte und deren Folgen ihren Charakter veränderten. 

Es grollte bereits im Sommer 1964. In einer Erklärung vom l.Juni 

skizzierte das Monnet-Komitee ein Programm für die Fortführung 

des Integrationsprozesses in eine föderale Richtung: Fortsetzung der 

wirtschaftlichen Integration; Beschleunigung der politischen Integra-

tion durch die Festigung und Demokratisierung der bestehenden sup-

ranationalen Institutionen; Vorbereitung einer gemeinsamen Aussen- 

und Verteidigungspolitik «nach dem gleichen Verfahren wie seiner-

zeit beim EWG-Vertrag»; Erweiterung der Gemeinschaft um Gross-

britannien und andere beitrittswillige Staaten; schrittweise Verwirk-

lichung einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen dem Verein-

ten Europa und den USA; Entwicklung einer friedlichen Koexistenz 

mit der Sowjetunion, durch die die europäischen Probleme gelöst und 

insbesondere die Wiedervereinigung Deutschlands möglich würden. 

Die Erklärung fand in allen sechs Mitgliedstaaten Zustimmung, sie 

spiegelte auch die Haltung, die bei den Bediensteten in den europäi-

schen Institutionen herrschte. Nicht zuletzt entsprach sie der Über-

zeugung des EWG-Kommissionspräsidenten Hallstein, dass es gelte, 

gemeinsame Politiken zu entwickeln und die Gemeinschaft in einer 

bundesstaatlichen Richtung voranzubringen.42 

De Gaulle reagierte indessen auf einer Pressekonferenz am 23. 

Juli schroff: Frankreich teile nicht die Vorstellung von einem Europa, 

«das eine Expertenkommission als Exekutive und ein von den natio-

nalen Realitäten abgeschnittenes Parlament als Legislative besitzt» 

und das von den Vereinigten Staaten abhängig sei; die Macht des  
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Faktischen werde die fünf Partner am Ende zu der französischen 

Konzeption bekehren, bis dahin verfolge Frankreich «allein mit sei-

nen eigenen Mitteln das, was nach seiner Ansicht eine unabhängige 

europäische Politik sein kann und sein soll». Da der französische 

Staatspräsident inzwischen nicht mehr in gleicher Weise wie zur Zeit 

Adenauers auf die Bundesregierung setzen konnte, da Nachfolger 

Erhard die deutsche Politik stärker nach Amerika ausrichtete, 

stimmte er zunehmend das Leitmotiv der «Unabhängigkeit Frank-

reichs» an. Und nachdem es ihm nicht gelungen war, die supranatio-

nalen Institutionen zu technischen Organen der Staatsregierungen zu 

degradieren, stellte er nun den Gemeinschaftsbetrieb selbst in Frage, 

wobei er freilich gleichzeitig auf Vorteilen wie der Fortentwicklung 

der GAP und der wissenschaftlichen Kooperation beharrte. Vor al-

lem die Hohe Behörde und die Kommissionen nahm er aufs Korn: 

Statt sich auf die Erarbeitung von Vorschlägen für den Ministerrat 

zu beschränken, gebärdeten sie sich wie Vorläufer einer europäi-

schen Regierung, verhandelten selbständig mit dritten Ländern und 

nahmen mit ihnen diplomatische Beziehungen auf. Alarmierend 

wirkte zudem die Aussicht, dass nach dem EWG-Vertrag mit dem 

Übergang zur dritten Stufe des Gemeinsamen Markts am 1. Januar 

1966 ein Grossteil der Beschlüsse des Ministerrats mit qualifizierter 

Mehrheit gefasst werden sollten. Seit 1963 verlautete aus Paris zu 

wiederholten Malen, dass es nicht angehen könne, wichtige Ent-

scheidungen gegen den Willen eines Mitgliedstaates zu fällen.43 

Den offenen Konflikt löste eine anstehende Entscheidung über 

die Finanzierung der GAP aus. Nach dem Beschluss vom 14.Januar 

1962 (S. 115) sollten die Operationen des EAGFL (Preisstützung, 

Strukturmassnahmen u.a.) bis zum 30. Juni 1965 aus den jährlichen 

Beiträgen der Mitgliedstaaten bestritten werden. Andererseits wür-

den mit der Verwirklichung des Gemeinsamen Markts ab 1970 die 

Abschöpfungen direkt dem EAGFL zufliessen, ohne die nationalen 

Haushalte zu durchlaufen, die Gemeinschaft somit von da an über 

«eigene Mittel» verfügen; dadurch würde die GAP, ganz im Sinne 

Frankreichs, von den alljährlich neu auszuhandelnden Beiträgen der 

Mitgliedstaaten unabhängig. Für den Zeitraum von 1965 bis 1970  
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war noch kein Finanzierungsmodus festgelegt; der Ministerrat for-

derte daher am 15. Dezember 1964 die Kommission auf, rechtzeitig 

vor dem 1. Juli 1965 hierfür einen Vorschlag zu machen.44 

Die Europäische Kommission hatte nun die Kühnheit, den ange-

forderten Finanzierungsvorschlag für den Zeitraum von 1965 bis 

1970 als Teil einer institutionellen Strukturreform zu präsentieren. 

Von der Hypothese einer vollen Verwirklichung des Gemeinsamen 

Markts für gewerbliche und landwirtschaftliche Güter schon zum 1. 

Juli 1967 ausgehend, schlug sie vor, von diesem Zeitpunkt an die 

Gesamtheit nicht nur der Abschöpfungen, sondern auch der an der 

gemeinsamen Aussengrenze erhobenen Industriezölle als Eigenmit-

tel in die Kasse der Gemeinschaft zu lenken. Die gesamten Einnah-

men würden dann voraussichtlich die für die GAP erforderlichen 

Aufwendungen übersteigen, so dass auch noch andere Teile des Ge-

meinschaftsbudgets davon abgedeckt werden könnten, vielleicht so-

gar der gesamte Haushalt. Daraus würde sich dann allerdings eine 

institutionelle Konsequenz ableiten: Da die Eigenmittel der Gemein-

schaft direkt zuflössen und nicht mehr der Kontrolle durch die Par-

lamente der Mitgliedstaaten unterlägen, würde es unumgänglich 

werden, das Europäische Parlament mit der Budgetkontrolle zu be-

trauen und ihm dementsprechend neue Befugnisse zuzuerkennen. 

Die Kommission wusste, dass dadurch ihre eigene Position mitge-

stärkt würde. Bei Haushaltsstreitigkeiten zwischen dem Ministerrat 

und dem Europäischen Parlament würde ihr eine Schiedsfunktion zu-

fallen.45 

Dieser mehrstufige Vorschlag war in der Kommission von einer 

Gruppe um Hallstein und Mansholt entworfen worden, freilich bei 

einigen Kommissaren, so den beiden Franzosen Marjolin und 

Lemaignen, auch auf Bedenken gestossen. Offenkundig wurden hier 

föderale Überzeugungen gegen die Vorstellungen de Gaulles ge-

stellt, mit dem Kalkül, dass der General vor den Präsidentschafts-

wahlen, die für Ende 1965 angesetzt waren, die landwirtschaftliche 

Wahlklientel im Auge behalten und so die supranationalen Weite-

rungen der Agrarfinanzierung hinnehmen müsse. Dies war eine Fehl-

annahme, zu der noch zwei weitere Fehler der Protagonisten des 

Vorschlags hinzukamen: Hallstein gab ihn am 24. März 1965 im Eu-

ropäischen Parlament bekannt, noch ehe der Ministerrat damit be- 

137 



fasst worden war; und er erwartete zu Unrecht, dass jedenfalls alle 

fünf Partner Frankreichs dem Vorschlag beipflichten würden. Tat-

sächlich jedoch stimmten diese zwar zu, machten aber auch verschie-

dene finanztechnische Vorbehalte. Die französische Regierung 

lehnte neue Befugnisse für das Europäische Parlament strikt ab. 

Selbst das Monnet-Komitee begrüsste in einer Erklärung vom 9. Mai 

zwar die beabsichtigte Schaffung von Eigenmitteln der Gemein-

schaft, hielt sich aber in der Frage neuer Kompetenzen für das Parla-

ment vorsichtig bedeckt.46 

Der Gegensatz brach auf zwei Sitzungen des Ministerrats am 15. 

und vom 28. bis 30. Juni 1965 auf. Der präsidierende französische 

Aussenminister Couve de Murville erklärte, dass nach Auffassung 

seiner Regierung die GAP bis 1970 weiter aus nationalen Beiträgen 

finanziert werden könne, damit brauche man das Thema der Eigen-

mittel und der institutionellen Folgerungen vorerst nicht zu vertiefen; 

freilich müssten die nationalen Beiträge sogleich für den gesamten 

Zeitraum von 1965 bis 1970 vereinbart werden. Demgegenüber be-

harrte die Kommission auf ihrem Vorschlagspaket, während die ita-

lienische und die niederländische Regierung einer Regelung der 

GAP-Finanzierung aus nationalen Beiträgen nur für ein Jahr bzw. für 

zwei Jahre zustimmen wollten. Die von Aussenminister Gerhard 

Schröder vertretene Bundesregierung, auf deren Unterstützung man 

in Paris offenbar gehofft hatte, machte sich nach einigem Zögern am 

30.Juni grundsätzlich die Position der Kommission zu eigen. Darauf-

hin stellte Couve de Murville die Unüberbrückbarkeit der Auffassun-

gen fest und brach die Verhandlungen ab, ohne einen neuen Sitzungs-

termin festzulegen.47 

Tags darauf erklärte das Kabinett in Paris, dass die erforderliche 

Neuregelung der Agrarfinanzierung nicht termingerecht zum 30. Juni 

1965 erfolgt sei und die französische Regierung daraus Konsequen-

zen ziehen müsse. Der Ständige Vertreter Frankreichs bei den Ge-

meinschaften wurde abberufen und allen Regierungsbeamten unter-

sagt, nach Brüssel zu reisen und dort an Zusammenkünften von Gre-

mien oder Ausschüssen teilzunehmen. Es war die «Politik des leeren 

Stuhls», mit der Frankreich seine Mitwirkung an der Arbeit der Ge-

meinschaften bis auf Weiteres einstellte. Zweifellos war dies ein Ver- 
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stoss gegen Artikel 5 des EWG-Vertrags, der Massnahmen, die die 

Verwirklichung der Ziele des Vertrags gefährdeten, untersagte. Das 

Gespenst eines Austritts Frankreichs aus den Gemeinschaften er-

stand. Die Kommission zuckte zurück und legte am 26. Juli dem zu 

fünft tagenden Ministerrat einen geänderten Vorschlag vor, der der 

französischen Position weitgehend Rechnung trug. Die französische 

Regierung wurde schriftlich informiert. Sie hatte gewonnen, nichts 

stand damit der triumphalen Rückkehr nach Brüssel entgegen.48 

Doch nun zeigte sich de Gaulle entschlossen, die Krise auszuwei-

ten, um seine Vorstellungen vollständig und ein für allemal durchzu-

setzen. In einer Pressekonferenz am 9. September kritisierte er die 

Gemeinschaften abfällig als eine nicht legitimierte, weitgehend 

fremde Technokratie, die über die Geschicke Frankreichs Macht ge-

winnen wolle; durch die geplante Einführung regelmässiger Mehr-

heitsentscheidungen im Ministerrat würden Frankreich in wirtschaft-

licher, sozialer und politischer Hinsicht die Hände gebunden, na-

mentlich könnten die Errungenschaften der Agrarpolitik jederzeit 

wieder in Frage gestellt werden; die faktisch unabsetzbaren Kommis-

sare würden den Ministerrat mit Vorschlägen konfrontieren können, 

die dieser nur annehmen oder mit Einstimmigkeit abändern könnte. 

Am 20. Oktober präzisierte Couve de Murville vor der Nationalver-

sammlung die Bedingungen für die Rückkehr Frankreichs nach Brüs-

sel: Zuvor müsse eine «umfassende Revision» der Zusammenarbeit 

zwischen den sechs Staaten vereinbart werden, bei der die wesentli-

chen Interessen Frankreichs, insbesondere die Agrarinteressen zu be-

rücksichtigen seien; für die Tätigkeit der Kommission sei festzule-

gen, dass sie Kompromisse suchen, nicht aber Auffassungen oktroy-

ieren solle, vor allem nicht solche politischen Charakters; Mehrheits-

entscheidungen über Vorschläge der Kommission sollten durch eine 

geregelte politische Zusammenarbeit der sechs Mitgliedsregierungen 

weitestgehend überflüssig werden.49 

Die «Krise des leeren Stuhls» zog sich von Juli 1965 bis Januar 

1966 hin, fast sieben Monate, in denen die Ungewissheit über die 

französischen Absichten die Arbeit der Gemeinschaft lähmte und die 

Partnerregierungen und die Öffentlichkeit hochgradig beunruhigte. 
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Die schliessliche Rückkehr Frankreichs nach Brüssel hatte zwei 

Gründe. Zum einen musste de Gaulle bei der Präsidentschaftswahl 

im Dezember 1965 feststellen, dass er doch nicht ganz ungestraft ge-

gen die europäischen Institutionen zu Felde ziehen konnte; die Hal-

tung der Öffentlichkeit, nicht zuletzt der Landwirte, zwang ihm mit 

einem demütigenden zweiten Wahlgang auch ein Bekenntnis zum 

Gemeinsamen Markt ab; dennoch rückte sein Gegenkandidat Fran-

çois Mitterrand, den Monnet unterstützte, ihm in der Schlussauszäh-

lung bedenklich nahe. Nach seiner Wiederwahl am 19. Dezember 

schwächte de Gaulle seine Forderungen ab und suchte wieder den 

Kontakt mit den Partnern. Diese hatten – wohl der zweite Grund für 

das französische Einlenken – im Verlaufe der Krise zu einer neuen 

Festigkeit gefunden. Am 26. Oktober hatten sie die Pariser Regie-

rung gemeinsam aufgefordert, ihren Platz in der Gemeinschaft wie-

der einzunehmen, und dabei keinen Zweifel gelassen, dass die Lö-

sung der Probleme nur im Rahmen der bestehenden Verträge und 

Institutionen gefunden werden könne. Andererseits hatten sie wäh-

rend der gesamten Krise umsichtig alle Entscheidungen vermieden, 

die den Graben vertieft hätten.50 

Die Wiederannäherung erfolgte auf zwei Aussenministerkonfe-

renzen am 17. und 18. und vom 28. bis 30. Januar 1966 in Luxem-

burg. Das Hauptergebnis schwieriger Verhandlungen war der «Lu-

xemburger Kompromiss» über den Abstimmungsmodus im Mini-

sterrat, mit dem Frankreich, und mit ihm jeder andere Mitgliedstaat, 

fortan die Möglichkeit erhielt, einen Mehrheitsbeschluss zu Fall zu 

bringen, wenn dagegen sehr wichtige nationale Interessen geltend 

gemacht wurden. Es handelte sich um ein kunstvolles «Agreement 

to disagree», mit dem das Prinzip des in Artikel 148 des EWG-Ver-

trags verankerten Mehrheitsvotums aufrechterhalten, seine Anwen-

dung aber tendenzieller Beliebigkeit ausgesetzt wurde. Dies bedeu-

tete nicht eine Änderung des Buchstabens des EWG-Vertrags, wohl 

aber eine Belastung seines Geistes mit weitreichender politischer 

Wirkung. Sie beeinflusste fortan mit dem Abstimmungsverhalten im 

Ministerrat auch das Vorschlagsrecht der Kommission: Kühne Vor-

schläge, deren Durchsetzung die Möglichkeit des Ausspielens einer 

Staatengruppe gegen eine andere voraussetzte, wurden erschwert. 
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Zwar wurde die Unabhängigkeit und Initiativkompetenz der Kom-

mission nicht grundsätzlich in Frage gestellt, doch mutierte ihre 

Rolle als Motor der Gemeinschaft zu der eines Mittlers zwischen Ge-

meinschafts- und Staateninteressen. Das Resultat war eine Verschie-

bung des Gleichgewichts zwischen den Gemeinschaftsorganen 

zugunsten des Ministerrats, durch die der Integrationsprozess abge-

bremst wurde. Insofern leiteten die Luxemburger Beschlüsse einen 

Verfassungswandel in der Gemeinschaft ein. Zur Beendigung der 

Krise gehörte des Weiteren die Vereinbarung über einen von Frank-

reich geforderten Sieben-Punkte-Katalog zur Zusammenarbeit zwi-

schen Rat und Kommission, der die Rolle der Kommission noch wei-

ter schwächte. Unter anderem wurde darin für die Zukunft ausge-

schlossen, dass Vorschläge der Kommission vor Befassung durch 

den Rat veröffentlich wurden, und es wurde vereinbart, dass der Rat 

stärker an der Gestaltung der diplomatischen Beziehungen der Ge-

meinschaft zu Drittländern und internationalen Organisationen be-

teiligt würde.51 

Immerhin ermöglichten die Luxemburger Vereinbarungen die zü-

gige Wiederaufnahme der Arbeit der Gemeinschaft – sieben Monate 

der Lähmung waren aufzuholen. Am 11. Mai wurde eine Überein-

kunft über die finanzielle Regelung des Agrarmarkts bis 1970 erzielt. 

Bis dahin sollte der EAGFL sowohl aus Abschöpfungen als auch aus 

nationalen Beiträgen gespeist werden. Zugleich wurden weitere Be-

schlüsse zur GAP gefasst und der 1. Juli 1968 als Termin für die 

volle Herstellung von Zollunion und Gemeinsamem Markt bestä-

tigt.52 

Die Luxemburger Einigung erlaubte auch, die Frage einer Ver-

einheitlichung der Gemeinschaftsorgane zum Abschluss zu bringen, 

die durch die Krise des leeren Stuhls blockiert worden war. Schon 

seit 1957 war von vielen Seiten – den meisten Mitgliedsregierungen, 

Brüsseler und Luxemburger Europa-Beamten, dem Monnet-Komi-

tee, der parlamentarischen Versammlung – die Zusammenlegung der 

Hohen Behörde und der Kommissionen von EWG und Euratom zu 

einer «einzigen» gemeinsamen Kommission gefordert worden, um 

die institutionellen Strukturen zu vereinfachen und zu stärken. Das 

Frankreich de Gaulles widersprach zunächst der impliziten Aufwer- 
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tung der Supranationalität, änderte aber seine Haltung 1963, um nach 

der Zurückweisung des britischen Beitrittsgesuchs (S. 152) die Part-

ner zu besänftigen, freilich unter der Bedingung, dass der Fusion der 

Exekutiven binnen drei Jahren eine Vereinheitlichung der Grün-

dungsverträge folgte. Am 23. September 1963 beschloss der Mini-

sterrat die Fusion der drei supranationalen Exekutivorgane als ersten 

Schritt zur Fusion der Verträge. Am 8. April 1965 wurde nach län-

geren Verhandlungen in Brüssel der Fusionsvertrag unterzeichnet, 

der die Bildung einer gemeinsamen Kommission und eines einzigen 

Ministerrats vorsah – nachdem Versammlung und Gerichtshof ja 

schon mit den Römischen Verträgen als gemeinsame Organe der drei 

Gemeinschaften konstituiert worden waren. Die gemeinsame Kom-

mission sollte für eine dreijährige Übergangszeit aus 14 Kommissa-

ren bestehen (je drei deutsche, französische und italienische, je zwei 

belgische und niederländische, ein Luxemburger), danach aus neun 

(je zwei aus den drei grossen, je einer aus den Benelux-Staaten); die 

in der Hohen Behörde übliche Kooptation eines Mitglieds wurde 

nicht übernommen. Es wurde ein gemeinsames Verwaltungsbudget 

vorgesehen, doch präjudizierte dies nicht die Finanzierung der Ge-

meinschaften insgesamt: Die Montanunion wurde weiterhin aus den 

Umlagen der schwerindustriellen Unternehmen, EWG und Euratom 

wurden dagegen überwiegend aus nationalen Beiträgen budgetiert. 

Die Zusammenlegung der drei Ministerräte zu einem einzigen, in 

wechselnder Formation tagenden Rat der Fachminister war mehr 

eine Formalie. Der seit 1958 die Arbeiten des Ministerrats vor- und 

nachbereitende Ausschuss der Ständigen Vertreter (COREPER), der 

sich aus den EWG-Botschaftern der Mitgliedstaaten zusammen-

setzte, wurde auf Initiative Frankreichs zu einer Gemeinschaftsinsti-

tution aufgewertet, die die Arbeiten der Kommission als «Gehilfe, 

Auge und Ohr der Regierungen» (Emile Noël) beständig begleitete.53 

Der Fusionsvertrag brachte nochmals das Sitzort-Provisorium auf 

die Tagesordnung. Wie 1952 und 1957 (S. 72, 105) gelangten auch 

diesmal zähe Verhandlungen nicht zur Festlegung eines einzigen und 

endgültigen Sitzes der Gemeinschaften. Brüssel, bereits Sitz von 

EWG und Euratom, wurde vorerst zum Sitz der gemeinsamen Kom-

mission und des einzigen Ministerrats nebst ihren Verwaltungen be- 
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stimmt. Luxemburg behielt den Gerichtshof und das Sekretariat des 

Parlaments, zusätzlich erhielt es – als Kompensation für die Auflö-

sung der Hohen Behörde – die Europäische Investitionsbank, das 

Statistische Amt («Eurostat») und das neu errichtete «Amt für amtli-

che Veröffentlichungen» – die beiden letzteren der Kommission zu-

geordnet; zudem sollte der Ministerrat in drei Monaten des Jahres – 

April, Juni, Oktober – in Luxemburg tagen. Das Europäische Parla-

ment tagte weiter im Saal der Beratenden Versammlung des Europa-

rats in Strassburg. Das zeitaufwendige und kostspielige Nomadenle-

ben von Politikern, Abgeordneten, europäischen und nationalen Be-

diensteten und Sachverständigen blieb – bis heute – ein Merkmal des 

politischen Alltags der Gemeinschaft.54 

Nach den Luxemburger Beschlüssen hatte Frankreich es eilig, den 

Fusionsvertrag zügig in Kraft zu setzen. Die Benennung des Präsi-

denten der neuen gemeinsamen Kommission eröffnete die Möglich-

keit, elegant den ungeliebten Hallstein loszuwerden, der seit Dezem-

ber 1966 auch von der Bonner Regierung der Grossen Koalition nicht 

mehr gestützt wurde. In längeren Verhandlungen wurde vereinbart, 

dass das Amt des Präsidenten fortan unter den Mitgliedstaaten in 

zweijährigem Wechsel neu besetzt werden und rotieren sollte. Erster 

Präsident der gemeinsamen Kommission, die am 6. Juli 1967 ihre 

Arbeit aufnahm, wurde der belgische Kommissar Jean Rey, der seine 

Fähigkeiten in den Genfer Handelsverhandlungen mit den USA unter 

Beweis gestellt hatte.55 

Die mit der Fusion der Exekutiven ins Auge gefasste Fusion der 

Verträge kam indessen bis heute nicht zustande. Diese blieb seiner-

zeit unter anderem deshalb liegen, weil es nicht ratsam schien, wäh-

rend der 1970 beginnenden Beitritts Verhandlungen mit Grossbritan-

nien, Irland, Dänemark und Norwegen die gemeinschaftsrechtlichen 

Grundlagen zu verändern. Die gemeinsame Kommission führt infol-

gedessen bis heute offiziell den Namen «Kommission der Europäi-

schen Gemeinschaften», und dem Kürzel «EG» wohnt eine gewisse 

Ambivalenz inne. Seit 1978 wird aufgrund einer Entschliessung von 

Parlament und Ministerrat der Begriff «Europäische Gemeinschaft» 

(EG) im Singular als Sammelbezeichnung auch in offiziellen Doku- 
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menten verwendet, im Bewusstsein der Wechselwirkungen zwi-

schen den drei Verträgen und aus der Erwägung heraus, dass die Bür-

ger der Gemeinschaft «in ihrem Alltag die drei Europäischen Ge-

meinschaften als ein Ganzes ansehen».56 

Europäisches oder atlantisches Europa? 

Das britische Beitrittsgesuch 

Die insgesamt beachtlichen Anfänge der Sechser-Gemeinschaft 

zwangen die beiden angelsächsischen Mächte Grossbritannien und 

USA, sich auf die neue Kraft in Westeuropa einzustellen. In London 

kam man zu dem Schluss, nicht länger abseits bleiben zu können; 

zweimal, 1961 und 1967, stellte Grossbritannien den Antrag auf Mit-

gliedschaft, gefolgt von Irland, Dänemark und Norwegen. Die USA, 

der europäischen Integration grundsätzlich weiter wohlgesonnen, sa-

hen indes Bedarf, ihre wirtschaftliche und politische Führungsrolle 

im atlantischen Rahmen neu zu befestigen. Beider Bemühungen 

stiessen auf den Widerstand des gaullistischen Frankreich; Grossbri-

tannien erreichte seine Ziele daher vorerst nicht, Amerika nur parti-

ell. 

Das britische Beitrittsbemühen markierte eine historische Wende 

von jahrhundertelanger überseeischer zu einer neuen europäischen 

Orientierung. Sie reflektierte den vom Zweiten Weltkrieg ausgelö-

sten Niedergang der britischen Weltmachtstellung, die Entkolonisie-

rung, den Schock der Suez-Krise, auch die amerikanische Partei-

nahme für die Integration der sechs kontinentalen Staaten. Die Ab-

lehnung von Schuman-Plan und Römischen Verträgen hatte nichts 

genutzt, der Gemeinsame Markt wollte weder misslingen noch sich 

in einer grossen Freihandelszone auflösen. Ein letztes Aufbäumen 

war 1959/60 die Gründung eines konkurrierenden Freihandelsver-

bandes, der EFTA, zusammen mit den sechs OEEC-Staaten Däne-

mark, Norwegen, Schweden, Schweiz, Österreich und Portugal. Es 

handelte sich um einen lockeren, geographisch disparaten Verbund, 

dessen Mitglieder sich im Handel untereinander Zollfreiheit für ge-

werbliche Güter einräumten, aber weder einen gemeinsamen Aus-

senzoll noch die Einbeziehung der Landwirtschaft anstrebten. Die in- 
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stitutionelle Ausstattung war bescheiden: ein kleines Sekretariat in 

Genf, ein Ministerrat, einige Ausschüsse. In Konkurrenz mit der 

EWG verbuchte die EFTA den Achtungserfolg, die Liberalisierung 

des Binnenhandels ein Jahr früher, zum 1. Juli 1967, abzuschliessen; 

sie verfehlte jedoch das strategische Ziel, als Siebenerblock Handels-

verhandlungen mit den Sechs aufzunehmen. Die EWG entschied sich 

vielmehr, internationale Vereinbarungen nur multilateral im Rahmen 

des GATT auszuhandeln.57 

Vor allem stellte man in London die EFTA rasch wieder in Frage. 

Sie war offenkundig keine hinreichende Alternative zur EWG. Die 

britischen Handelsbeziehungen mit der Gemeinschaft entwickelten 

sich erheblich dynamischer als die mit den EFTA-Partnern und vor 

allem mit den Ländern des Commonwealth, die sich ihrerseits zum 

Teil vermehrt an den USA orientierten. Die Bevorzugung der EWG-

Länder durch amerikanische Investoren lastete auf der britischen 

Zahlungsbilanz. Auch unter politischen Aspekten stagnierte die 

special relationship zu Washington. Das Foreign Office war über die 

Entstehung eines westeuropäischen Kontinentalblocks mit deutsch-

französischem Kern besorgt. Da die Entwicklung der EWG nicht zu 

verhindern war, war es besser, sich ihr anzuschliessen. Grossbritan-

nien erhielte so die Möglichkeit, die Entwicklung der Gemeinschaft 

von innen her zu beeinflussen und vielleicht eine Führungsrolle zu 

übernehmen.58 

1960 gab es in der britischen Öffentlichkeit noch keine ausge-

prägte Bereitschaft zur Annäherung an die EWG, aber Aufgeschlos-

senheit dafür nahm allenthalben zu, in der Regierung, in den Partei-

zentralen der Konservativen und Liberalen, in der Presse, in der Ge-

schäftswelt. De Gaulles Absage an die Supranationalität wirkte er-

munternd. Premierminister Harold Macmillan, der in den Unterhaus-

wahlen im Oktober 1959 die Konservativen zu einem beeindrucken-

den Sieg geführt hatte, entschloss sich mitsamt seinem europafreund-

lichen Kabinett, die Frage eines Beitritts konkret anzugehen. Die 

Grundsatzentscheidung fiel in den letzten Tagen des Jahres 1960, 

und danach ging alles sehr zügig. Die britische Regierung nahm bi-

lateral Kontakt mit den Regierungen der Sechs auf und konsultierte 

sie multilateral im Rahmen der WEU. Seit März 1961 versicherte  
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sich Macmillan der Unterstützung des neuen amerikanischen Präsi-

denten John E Kennedy. Danach wurde die Zustimmung der Länder 

des Commonwealth eingeholt, die freilich Sorgen hinsichtlich des 

künftigen Absatzes ihrer Agrarprodukte äusserten, und der EFTA-

Partner, die ihrerseits Interesse an einer Annäherung an die Gemein-

schaft bekundeten. Am 31. Juli 1961 gab der Premierminister im Un-

terhaus die Absicht bekannt, mit den sechs kontinentalen Ländern 

Beitrittsverhandlungen aufzunehmen. Am 4. August stimmte das 

Parlament mit der Mehrheit der Konservativen zu, während die Ab-

geordneten der Labour-Party sich der Stimme enthielten. Am 9. Au-

gust stellte die britische Regierung in Brüssel den Aufnahmeantrag 

für die EWG, ein Beitrittsgesuch für Montanunion und Euratom 

folgte freilich erst am 28. Februar 1962.59 

Die anderen EFTA-Staaten beeilten sich, nicht den Anschluss zu 

verlieren. Am 31. Juli 1961 äusserte der Ministerrat der EFTA den 

Wunsch, durch Beitritt zu oder Assoziierung mit der Gemeinschaft 

einen einheitlichen europäischen Markt zu bilden. Schon am selben 

Tage stellte das mit Grossbritannien in einer Wirtschaftsunion ver-

bundene Irland den Antrag auf Aufnahme in die EWG, jedoch erst 

am 7. Januar 1963 den für die Montanunion. Dänemark ersuchte am 

10. August 1961 um Beitritt zur EWG und am 16. März 1962 zu 

Montanunion und Euratom. Der Aufnahmeantrag Norwegens folgte 

am 30. April 1962. Die drei der Neutralität verpflichteten Staaten 

Österreich, Schweiz und Schweden beantragten am 12. bzw. 15. De-

zember 1961 die Assoziierung, ebenso Portugal am 18. Mai 1962. 

So wurde zugleich mit der Perspektive eines Beitritts Grossbritanni-

ens die eines grösseren westeuropäischen Wirtschaftsraums eröff-

net.60 

Die Reaktion in den sechs Gemeinschaftsstaaten war überwie-

gend positiv. Nachdem man England seit 1950 dabeihaben wollte, 

konnte nun dessen positive Haltung kaum anders als begrüsst wer-

den. Vereinzelt wurden Besorgnisse laut, dass der Beitritt Grossbri-

tanniens und der skandinavischen Länder zusammen mit Frankreich 

zur Bildung einer Staatengruppe in der Gemeinschaft führen könnte, 

der an einer Schwächung der supranationalen Strukturen und Per-

spektiven gelegen sei. Monnet und sein Aktionskomitee setzten al- 
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lerdings darauf, dass die Briten den noch fehlenden Gemeinschafts-

geist entwickeln, ein Gegengewicht gegen de Gaulle bilden und je-

denfalls die Stellung der Gemeinschaft gegenüber den Supermächten 

stärken würden. Durchweg wurden wirtschaftliche und politische 

Vorteile einer Erweiterung gesehen. Adenauer war freilich besorgt, 

dass sein Konzept der europäischen Integration auf deutsch-franzö-

sischer Grundlage in Frage gestellt werden könnte. In der französi-

schen Industrie und Landwirtschaft zeigten sich Befürchtungen über 

vermehrte Konkurrenz im grösseren Gemeinsamen Markt. Aber de 

Gaulle war offenbar zunächst durchaus nicht gegen den britischen 

Beitritt, nachdem ein Besuch Macmillans in Paris am 28. Januar 

1961 ihm verdeutlicht hatte, dass auch die britische Regierung gegen 

eine föderale Fortentwicklung der Gemeinschaft und für eine lockere 

Zusammenarbeit der Regierungen war.61 

Vor der Aufnahme der Beitrittsverhandlungen, den ersten in der 

Geschichte der Gemeinschaft, legten die Sechs die Spielregeln fest: 

Die Verhandlung mit Grossbritannien sollte den Verhandlungen mit 

den anderen EFTA-Staaten vorangehen; die Mitgliedstaaten würden, 

ausgehend vom erreichten «gemeinsamen Besitzstand» (acquis com-

munautaire), der britischen Delegation in allen Fragen einheitliche, 

vor jeder Verhandlungssitzung auf der Ebene des Ministerrats fest-

zulegende Positionen präsentieren, ihr Sprecher sollte der Vorsit-

zende des Ministerrats sein; die Kommission, die gern ihrerseits die 

Verhandlungsleitung übernommen hätte, sollte bei der Festlegung 

der gemeinsamen Standpunkte voll beteiligt werden; die Beitritts 

Verhandlungen sollten die laufende Tätigkeit der Gemeinschaft nicht 

beeinflussen dürfen. Mit diesen Vorgaben wurden am 10. Oktober 

1961 die Verhandlungen mit der von Europaminister Edward Heath 

geleiteten britischen Delegation in Paris eröffnet; vom 8. November 

an wurden sie in Brüssel geführt.62 

Die zu lösenden Sachprobleme erwiesen sich als enorm. Zwar er-

klärte Heath bei der Eröffnung der Verhandlungen, dass Grossbritan-

nien die Verträge und ihre rechtliche und praktische Ausgestaltung 

durch die Gemeinschaftsorgane, das «acquis communautaire», 

grundsätzlich akzeptiere, doch müssten gemäss Artikel 237 des 

EWG-Vertrags zu drei Fragenkreisen Zusatzprotokolle vereinbart  
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werden: zum Commonwealth-Handel, zur britischen Landwirtschaft 

und zur EFTA. Die Gemeinschaft replizierte, dass erforderliche Aus-

nahmen nicht die geltenden Regeln in Frage stellen dürften und je-

denfalls materiell und zeitlich eng begrenzt bleiben müssten. Hin-

sichtlich des Commonwealth-Handels, der nicht nur – wie der Han-

del mit den ehemaligen Kolonien der Sechs – überwiegend tropische 

und damit nichtkonkurrierende Agrarprodukte betraf, schienen dif-

ferenzierte Vereinbarungen sinnvoll. Auf gewerbliche Produkte aus 

den «weissen» Dominions Kanada, Australien und Neuseeland 

konnte der gemeinsame Aussentarif angewendet werden; gegenüber 

den asiatischen Ländern Indien, Pakistan und Ceylon würden schritt-

weise die seit 1932 geltenden Empire-Präferenzen abgebaut und 

durch Handelsabkommen mit der EWG ersetzt; die Länder Afrikas 

und der Karibik mochten wie die ehemaligen Kolonialgebiete der 

Sechs mit der Gemeinschaft assoziiert werden. In einer Reihe von 

Fragen blieb die Lösung aber unklar. In der Frage der britischen 

Landwirtschaft machte London seine Zustimmung zu den Prinzipien 

der GAP – die erst parallel zu den laufenden Verhandlungen festge-

legt wurden (S. 115) – davon abhängig, dass eine Übergangszeit von 

wenigstens zwölf Jahren vereinbart würde. Die britische Landwirt-

schaft war relativ klein und hochsubventioniert, andererseits lebte 

England aufgrund billiger Agrarimporte aus den Commonwealth-

Ländern zu Lebensmittelpreisen, die weit unterhalb des Preisniveaus 

in der Gemeinschaft lagen. Doch war eine lange Übergangszeit, die 

den Briten gleichzeitig die Vorteile des Gemeinsamen Markts für ge-

werbliche Güter und der erheblich billigeren Nahrungsmittel be-

schert hätte, für die Gemeinschaft nicht akzeptabel, schon gar nicht 

für Frankreich, das zudem eine britisch-deutsche Frontstellung ge-

gen die GAP heraufziehen sah. Schwierig gestaltete sich auch die 

Frage des künftigen Verhältnisses zu den verbleibenden EFTA- Staa-

ten. Insbesondere würden Assoziierungen, bei denen die bestehen-

den Zollvergünstigungen gegenüber Grossbritannien erhalten blie-

ben, die EWG faktisch in eine Freihandelszone einbinden, ohne dass 

die assoziierten Staaten ihrerseits an die Bestimmungen des EWG-

Vertrags gebunden wären. Ungeklärt blieb auch, auf welche Weise 

die Gemeinschaftsstrukturen an die Vermehrung der Mitglieder an- 
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gepasst werden sollten: die Stimmengewichtung im Ministerrat, die 

Zusammensetzung der Kommission, die Beteiligung britischer Be-

amter an der Gemeinschaftsverwaltung usw. Die Verhandlungen zo-

gen sich über 15 Monate hin und waren Anfang 1963 von einem Ab-

schluss noch um einiges entfernt. Gewiss waren die Probleme kom-

plex; die Engländer nahmen sich aber auch Zeit und verhandelten, 

nicht zuletzt mit Blick auf die britische Innenpolitik, so gründlich, 

dass phasenweise der Eindruck entstehen konnte, dass es nicht um 

den britischen Beitritt zur EWG, sondern um den Eintritt der EWG 

in Commonwealth oder EFTA gehe. Aber auch die EWG brauchte 

Zeit wegen des Verfahrens, in jeder einzelnen Frage vor einer Ver-

einbarung mit dem Beitrittskandidaten intern Konsens herzustel-

len.63 

Während in Brüssel die britischen Beitritts Verhandlungen ablie-

fen, machte sich in Washington die seit Januar 1961 amtierende Ad-

ministration John F. Kennedys parallel an eine Neujustierung der 

amerikanischen Europapolitik. Diese hatte zwei Ziele: die Verbesse-

rung der Aussenhandelsposition der USA und die Festigung der 

amerikanischen Führungsrolle im atlantischen Bündnis. 

Wirtschaftlich stellte die Entstehung des Gemeinsamen Markts 

mit seiner unerwarteten Dynamik für die USA zunehmend ein Pro-

blem dar. Das politische Grundinteresse an der Stabilisierung West-

europas im Kalten Krieg blieb unverändert massgebend, aber öko-

nomische Nachteile der Bildung eines westeuropäischen Wirt-

schaftsraums, die man in den 50er Jahren ohne grössere Schwierig-

keiten in Kauf nehmen konnte, wurden zu Beginn der 60er Jahre 

drückender. Konjunkturelle Stagnation verschärfte die Zahlungsbi-

lanzkrise, die das chronische Defizit aufgrund auswärtiger Militär- 

und Entwicklungshilfe sowie von Auslandsinvestitionen verur-

sachte. Da eine Einschränkung der amerikanischen Aussenpolitik 

nicht in Frage kommen konnte, musste versucht werden, die massi-

ven Dollarausgaben im Ausland durch vermehrte Aussenhandels-

überschüsse zu kompensieren; namentlich galt es, den Handel mit 

dem grossen und stabilen europäischen Markt, der 30 Prozent der 

amerikanischen Exporte aufnahm, fortzuentwickeln. Kennedy 

machte einen besseren Ausgleich der amerikanischen Zahlungsbi- 
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lanz durch expansiven Aussenhandel zu einem zentralen Punkt sei-

nes Regierungsprogramms und setzte hierfür auf Vereinbarungen 

über weltweite gleichmässige Zollsenkungen im Rahmen des 

GATT. Das Kalkül dabei war, dass die amerikanische Wirtschaft ge-

genüber den konkurrierenden Europäern Anteile gewinnen würde, 

da das Aussenzollniveau der USA höher lag als das des EWG-

Raums, zudem hatten amerikanische Produzenten erhebliche Tech-

nologie-Vorsprünge. Nach der Zollreduzierung der Dillon-Runde 

um 6,5 Prozent (S. 113) gab Kennedy mit dem am 25. Januar 1962 

dem Kongress vorgelegten «Trade Expansion Act» den Anstoss zu 

erheblich weitergehenden Zollsenkungen, mit denen eine «offene 

Handelsgemeinschaft» zwischen den USA und der EWG eröffnet 

werden sollte: Angestrebt wurden wechselseitige Zollreduzierungen 

um 50 bis 100 Prozent. Ein Eintritt Grossbritanniens und anderer 

EFTA-Staaten in den Gemeinsamen Markt, der dann 240 Millionen 

Verbraucher umfassen würde, machte das amerikanische Anliegen 

dringlicher, bot aber auch Chancen, da etwa abzusehen war, dass 

dann die Empire-Präferenzen mit den Commonwealth-Ländern ab-

geschafft werden müss-ten.64 

Ein britischer EWG-Beitritt hatte aus Washingtoner Sicht auch 

politische Vorteile: Die Spaltung EWG-EFTA würde beendet, ein 

Gegengewicht gegen die Politik de Gaulles gebildet und die atlanti-

sche Orientierung der Europäer gestärkt. Kennedy fasste die ameri-

kanischen Zielvorstellungen in die Formel der «Atlantischen Part-

nerschaft», ein Begriff, für den auch Monnet und sein Aktionskomi-

tee warben. In seiner Rede zum amerikanischen Unabhängigkeitstag 

am 4. Juli 1962 in Philadelphia schlug Kennedy spektakulär die 

Schaffung einer «Atlantischen Gemeinschaft» vor, die auf der 

gleichberechtigten Partnerschaft zwischen dem sich formierenden 

Europa und den Vereinigten Staaten beruhen sollte. Die Vereinigten 

Staaten, so Kennedy, blickten auf das grosse Unterfangen der Euro-

päischen Integration mit Hoffnung und Bewunderung. «Wir sehen 

in einem starken und geeinten Europa nicht einen Rivalen, sondern 

einen Partner. Die Förderung seines Fortschritts ist 17 Jahre lang ein 

grundlegendes Ziel unserer Aussenpolitik gewesen. Wir glauben, 

dass ein geeintes Europa in der Lage sein wird, eine grössere Rolle 

in der gemeinsamen Verteidigung zu übernehmen, den Nöten der  
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ärmeren Völker grosszügiger zu entsprechen und gemeinsam mit den 

Vereinigten Staaten und anderen Ländern die Handelsschranken ab-

zubauen, die Währungs- und Rohstoffprobleme zu lösen sowie auf 

allen übrigen wirtschaftlichen, diplomatischen und politischen Ge-

bieten eine koordinierte Politik zu entwickeln. Wir sehen in einem 

solchen Europa einen Partner, den wir auf einer völlig gleichen Basis 

bei all den grossen und mühevollen Aufgaben des Aufbaus und der 

Verteidigung einer Gemeinschaft freier Nationen gegenübertreten 

könnten.» Dies war das «Grand Design» Kennedys, mit dem das sich 

zusammenschliessende Westeuropa in dem weiteren atlantischen 

Rahmen formell eingefangen werden sollte.65 

Dabei bedeutete aber Partnerschaft nicht Verzicht auf die ameri-

kanische Führungsrolle. Dies zeigte sich deutlich in dem Bemühen 

Washingtons um Mitsprache über den Einsatz der Atomwaffen 

Grossbritanniens und Frankreichs. In dem im Dezember 1962 zwi-

schen Kennedy und Macmillan in Nassau (Bahamas) getroffenen Ab-

kommen wurde dies exemplifiziert: Die USA lieferten Grossbritan-

nien amerikanische Polaris-Raketen, mit denen britische Atom-

sprengköpfe abgefeuert werden konnten, von U-Booten, die die Bri-

ten mit amerikanischer technischer Hilfe bauten; die britischen U-

Boote würden der NATO unterstellt, den Einsatzbefehl würden – von 

Fällen britischen nationalen Notstands abgesehen – britische und 

amerikanische Kommandostellen gemeinsam erteilen. Kennedy un-

terbreitete ein entsprechendes Angebot auch an de Gaulle, der es je-

doch ablehnte, und mit ihm auch amerikanische Technologiehilfe. 

Hier stiess die amerikanische Politik der atlantischen Partnerschaft 

an ihre Grenze. Demselben amerikanischen Führungsmodell folgte 

im Übrigen das Projekt der Schaffung einer multilateralen Atom-

streitmacht (MLF) im Rahmen der NATO, mit dem vor allem deut-

sche Forderungen nach gleichberechtigter Teilhabe an der atomaren 

Verteidigung befriedigt werden sollten.66 

Im Grunde verfolgte die amerikanische Europapolitik der Jahre 

1961 bis 1963 dasselbe Ziel wie das britische Beitrittsgesuch: mehr 

Einfluss auf den neuen, unerwartet dynamischen Einigungsprozess in 

Westeuropa zu gewinnen. In der Wahrnehmung der überzeugten Eu-

ropäer in den sechs Gemeinschaftsstaaten und namentlich im Mon- 
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net-Komitee eröffnete das Verhalten der beiden angelsächsischen 

Märkte die Perspektive eines evolutionären Fortschreitens der Inte-

gration durch Erweiterung bei gleichzeitiger Verankerung in einer 

atlantischen Gemeinschaft, die allerdings eine Gemeinschaft von 

Gleichen sein sollte; die akute sowjetische Bedrohung machte diese 

Entwicklung umso wünschenswerter.67 In der Sicht de Gaulles frei-

lich erstand die nicht hinnehmbare Aussicht, dass sich das «europäi-

sche Europa» in die Abhängigkeit eines «atlantischen Europa» be-

gab, und dies nicht erst, seitdem Macmillans Eingehen auf Kennedys 

Atom-Offerte das Argument lieferte, dass die Briten sich für Ame-

rika und gegen Europa entschieden. Folgerichtig lehnte der französi-

sche Staatspräsident am 14. Januar 1963 in einer weiteren seiner 

spektakulären Pressekonferenzen beides gleichzeitig ab, den briti-

schen Beitritt zur EWG, und die französische Beteiligung an einer 

multilateralen Atomstreitmacht unter amerikanischem NATO-Kom-

mando. Die überlangen und noch längst nicht abgeschlossenen Bei-

tritts Verhandlungen belegten, so de Gaulle, dass Grossbritannien für 

den Beitritt noch nicht reif sei: «Das Wesen, die Struktur und die 

Umstände, die England eigen sind, unterscheiden es weitgehend von 

den kontinentalen Staaten.» Namentlich sei das britische Agrarsy-

stem mit der GAP nicht vereinbar. Der Wunsch weiterer Länder, der 

Gemeinschaft beizutreten, würde einen ganz anderen Gemeinsamen 

Markt schaffen als den, «den die Sechs aufgebaut haben», den Zu-

sammenhalt der Mitglieder schwächen und in einer «riesengrossen 

atlantischen Gemeinschaft in amerikanischer Abhängigkeit und un-

ter amerikanischer Führung» enden. Eines Tages würde England, 

dessen Verdienste im Zweiten Weltkrieg unvergessen seien, und mit 

dem Frankreich erst kürzlich das Abkommen über den gemeinsamen 

Bau des Concorde-Flugzeuges getroffen habe, gewiss in der Lage 

sein, der EWG beizutreten; vorerst sei es aber angemessen, mit ihm 

ein Assoziierungsabkommen zu schliessen. Was die atlantische 

Atomstrategie betreffe, so suche Amerika seine Führungsrolle zu 

verewigen, während sich Europa nach dem entstandenen Patt zwi-

schen den Supermächten keineswegs mehr uneingeschränkt auf den 

amerikanischen Schutz verlassen könne.  
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Frankreich bleibe daher dabei, seine eigene Atomstreitmacht zu ent-

wickeln, die im Ernstfall mit verbündeten Streitkräften kombiniert, 

aber nicht in sie integriert werden könnte.68 

Das französische Veto gegen den britischen Beitritt löste allent-

halben Schockwirkungen aus. Für die Partnerregierungen war das 

unabgestimmte Pariser Verhalten inakzeptabel, Adenauer war jedoch 

offenbar nicht ganz unzufrieden. Italien und die Benelux-Staaten er-

fuhren acht Tage später mit dem Elysée-Vertrag eine zweite unange-

nehme Überraschung. Die Gemeinschaft geriet in den folgenden Mo-

naten in eine Vertrauenskrise, die ihre Tätigkeit lähmte und nur durch 

den Fortgang der Alltagsarbeit allmählich wieder überwunden wur-

de. In London wurden die «Entscheidung eines Einzelnen» (Heath) 

und das Angebot der Assoziierung als demütigend empfunden. Die 

formale Einstellung der Beitrittsverhandlungen am 29. Januar 1963 

bedeutete den Zusammenbruch der Politik Macmillans, freilich 

zeigte sich in der britischen Öffentlichkeit auch Erleichterung dar-

über, dass nun nicht mit höheren Lebensmittelpreisen gerechnet wer-

den musste. Für Kennedy war das französische Veto ebenfalls ein 

Schlag. Er suchte die Gegenwirkung über die Bundesrepublik: mit 

der Präambel zum deutsch-französischen Vertrag und seinem 

Deutschlandbesuch im Juni 1963, bei dem er ausführlich die Atlan-

tische Partnerschaft unter Gleichen definierte, auch mit der Erneue-

rung des MLF-Vorschlags. In Bonn brach der Windmühlenkampf 

der «Atlantiker» und «Gaullisten» aus. Nach Kennedys Ermordung 

am 22. November 1963 änderte sich indessen die atlantische Agenda 

sehr rasch. Für Nachfolger Lyndon B. Johnson begann der Vietnam-

krieg alles andere zu überschatten.69 

Nur ein Element der Europapolitik Kennedys wirkte noch nach: 

der Trade Expansion Act. Im September 1962 vom Kongress in Kraft 

gesetzt, bildete er den Ausgangspunkt für die sogenannte «Kennedy-

Runde», zu der am 4. Mai 1964 die Vertreter von 40 Staaten im Rah-

men des GATT in Genf zu multilateralen Zollsenkungsverhandlun-

gen zusammentrafen. Die sechs EWG-Staaten sprachen mit einer 

Stimme, der des Aussenhandelskommissars Jean Rey. Es war die bis 

dahin grösste Handelskonferenz aller Zeiten, auf der in dreijährigen 

Verhandlungen eine beachtliche Liberalisierung des Welthandels er- 
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reicht wurde: Im Zeitraum von 1968 bis 1972 sollten die Zölle für 

gewerbliche Güter gleichmässig um durchschnittlich 30 bis 40 Pro-

zent gesenkt werden. Dies wirkte sich auf die Zollmauern der gros-

sen Wirtschaftsräume wegen der verschiedenen Ausgangstarife un-

terschiedlich aus. Für die EWG wurde für 1972 eine Ermässigung 

auf durchschnittlich 6,9 Prozent errechnet, für die USA auf 11,1 Pro-

zent, für das Britische Reich auf 11,6 Prozent und für Japan auf 10,1 

Prozent. Die EWG war und blieb damit die mit Abstand am wenig-

sten protektionistische unter den grossen Handelsmächten. Anders 

verhielt es sich freilich auf dem Agrarsektor. Hier liess sich die EWG 

so gut wie nichts vom Protektionismus der GAP abhandeln. Gegen-

über amerikanischen Forderungen nach Absatzgarantien für ameri-

kanische Agrarprodukte im EWG-Raum wurden nur wenige und in-

direkte Zugeständnisse gemacht, lediglich im Bereich der Futtermit-

tel, die nicht in die GAP einbezogen waren, konnte Washington 

seine Exportvorstellungen weitgehend durchbringen. Am 15. Mai 

1967 wurde die Kennedy- Runde abgeschlossen.70 

Vier Tage vorher hatte Grossbritannien zum zweiten Mal einen 

Antrag auf Aufnahme in die Gemeinschaft gestellt, gleichzeitig mit 

Irland und Dänemark, am 27. Juli gefolgt von Norwegen. Die im 

Oktober 1964 ins Amt gekommene Labour-Regierung unter Premi-

erminister Harold Wilson hatte, ungeachtet der skeptischen Haltung 

Labours gegenüber dem Bemühen der konservativen Vorgängerre-

gierung, rasch einsehen müssen, dass die den Beitritt fordernden 

Sachzwänge immer grösser wurden. Am 10. November 1966 hatte 

Wilson erstmals die Beitrittsabsicht angekündigt, was die fünf Part-

ner Frankreichs umgehend begrüssten. Um de Gaulle entgegenzu-

kommen, schwächte die britische Regierung ihre Bedingungen ge-

genüber dem ersten Aufnahmeantrag stark ab und schlug zudem das 

antiföderale Thema an. Doch dies sollte wenig helfen. Zunächst er-

klärte der französische Staatspräsident zwar im Mai 1967, seinetwe-

gen könnten neue Verhandlungen aufgenommen werden, doch sei 

Grossbritannien für die volle Mitgliedschaft unverändert nicht reif 

und er empfehle weiter die Assoziierung. Als sich aber in den fol-

genden Monaten die Dissonanzen mit den EWG-Partnern vergrös- 
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serten, weigerte sich der General auf einer Pressekonferenz am 27. 

November, auch nur der Aufnahme neuer Verhandlungen zuzustim-

men; andernfalls würde Frankreich seinen Austritt aus der Gemein-

schaft erwägen. Die Brüsseler Ministerratssitzung am 18. und 19. 

Dezember 1967 endete im Tumult. Auf französischen Einspruch 

wurde die Entscheidung über die Aufnahme von Verhandlungen mit 

Grossbritannien vertagt, sie wurde aber nicht von der Tagesordnung 

abgesetzt. Die britische Regierung erklärte umgehend, dass sie ihre 

Bewerbung aufrechterhalte.71 

Für die folgenden 15 Monate war die Situation blockiert und die 

Stimmung vergiftet. Frankreichs Partner und die britische Regierung 

suchten nach Möglichkeiten einer Umgehung des neuerlichen fran-

zösischen Vetos, unter anderem durch Fühlungnahmen im Minister-

rat der WEU, dem England wie die sechs Gemeinschaftsstaaten an-

gehörte. Es half alles nichts. De Gaulle fühlte sich offenbar zuneh-

mend eingekreist, und die Bemühungen über die WEU führten nur 

dazu, dass Frankreich seit dem 19. Februar 1969 nun auch in dieser 

Organisation die «Politik des leeren Stuhls» praktizierte. Unklar 

blieb, warum de Gaulle in den gleichen Wochen über den britischen 

Botschafter in Paris, Christopher Soames, insgeheim Kontakt zur 

Londoner Regierung aufzunehmen suchte, was Wilson pikiert in die 

Öffentlichkeit brachte. In seinen letzten Amtswochen stand der fran-

zösische Staatspräsident quasi diskreditiert dem Misstrauen und der 

Verärgerung der Partner gegenüber. Als er am 28. April 1969 nach 

einem gescheiterten Referendum über das Projekt einer Dezentrali-

sierung Frankreichs zurücktrat, endete für die Gemeinschaft eine we-

nig erbauliche Situation. Insgesamt kam damit ein schwieriges Jahr-

zehnt in der Geschichte der europäischen Einigung zum Abschluss.72 
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Kapitel 5 

Aufbruch zum Europa der zweiten 

Generation, 1969-1984 

N 
ach dem Rücktritt de Gaulles leitete das Jahr 1969 eine 

Wende in der Europapolitik ein. Neue Regierungen, nament- 
 

lich in Frankreich und Deutschland, führten das europäische Eini-

gungsprojekt in eine zweite Grossphase, die durch eine signifikante 

Fortentwicklung der Inhalte und Strukturen der Gründerzeit gekenn-

zeichnet war. Mit der ersten Erweiterung der Gemeinschaft wurden 

die steckengebliebenen Bemühungen der 60er Jahre zu einem Ergeb-

nis gebracht. Aber Wirtschafts- und Währungsunion sowie gemein-

same Aussenpolitik wurden neue Ziele auf der europäischen Tages-

ordnung. Sich habitualisierende Formen intergouvernementaler Zu-

sammenarbeit ergänzten den von den Gründungsverträgen gesetzten 

institutionellen Rahmen. Die Einführung der Direktwahl des Euro-

päischen Parlaments stärkte die demokratischen Grundlagen der Ge-

meinschaft. Die Haager Konferenz vom Dezember 1969 sandte Si- 

gnale für einen Aufbruch aus, der einen qualitativen Sprung des Ei-

nigungswerkes ankündigte. Manche Krise sollte ihn allerdings be-

hindern. 

Die Haager Konferenz 

Die Konferenz, zu der die Staats- bzw. Regierungschefs und die Aus-

senminister der sechs EG-Staaten am 1. und 2. Dezember 1969 in 

Den Haag zusammentrafen, markierte eine Art Neustart des europäi-

schen Einigungswerkes. Ausgelöst wurde er von dem Wechsel in der 

politischen Führung Frankreichs. 

Für Georges Pompidou, der am 15. Juni 1969 de Gaulle im Amt 

des französischen Staatspräsidenten nachfolgte, hatte der Zusam-

menschluss Europas im Grunde einen nur wenig höheren Stellen- 
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wert als für den General. Auch Pompidous Leitbild war nicht eine 

supranationale Gemeinschaft, sondern das Europa der Nationalstaa-

ten, in dem Frankreich seine Souveränität und Identität bewahrte. Es 

ging um die Zusammenarbeit der Regierungen mit dem möglichen 

Ziel der Bildung einer Konföderation, die nach aussen hin als Einheit 

auftreten und, möglichst unter informeller Führung Frankreichs, ihr 

vereintes Gewicht in die internationalen Beziehungen einbringen 

könnte. Unter diesen Vorzeichen konnte auch die Fortentwicklung 

zu einer Wirtschaftsunion und einer politischen Union sinnvoll sein. 

Der Unterschied zu de Gaulle war, dass Pompidou flexibler und ins-

gesamt diplomatischer agierte, und dass er zustimmte, das zweite bri-

tische Beitrittsgesuch wieder aufleben zu lassen und damit eine eu-

ropäische Blockierung zu beenden. Schon im Wahlkampf hatte er 

sich in diesem Sinne geäussert. Er wusste, dass die Pariser Zustim-

mung zum Beitritt Grossbritanniens die Voraussetzung dafür war, 

dass die fünf Partnerregierungen bereit sein könnten, an einer end-

gültigen Finanzregelung für die gemeinsame Agrarpolitik im Sinne 

Frankreichs mitzuwirken. Die Aufnahme Grossbritanniens erschien 

1969 aber auch aus politischen Gründen wünschenswert: Sie konnte 

als Korrektiv in der nach den Mai-Ereignissen von 1968 zu beobach-

tenden Verschiebung der Wirtschafts- und Währungsrelationen zwi-

schen Frankreich und Deutschland wirken. Nach der Bildung der so-

zialliberalen Koalition in Bonn im Oktober 1969 kam der Gesichts-

punkt hinzu, dass die Mitgliedschaft Grossbritanniens auch eine 

Rückversicherung gegenüber der beunruhigenden neuen Eigenwil-

ligkeit der deutschen Aussenpolitik war, wie sie in der Ostpolitik 

Brandts und Scheels zum Ausdruck kam. Es galt, an dem «Europa 

der Realitäten» weiterzubauen.1 

Pompidou setzte mit der Bildung der Regierung Jacques Chaban-

Delmas’ europafreundliche Akzente. Aussenminister wurde Maurice 

Schumann, der nach der Pressekonferenz de Gaulles am 15. Mai 

1962 unter Protest die Regierung verlassen hatte (S. 134); vier Mini-

ster gehörten dem Monnet-Komitee an. In einer ersten Pressekonfe-

renz am 10. Juli 1969 entwickelte der neue Staatspräsident sein Pro-

gramm für Europa. Die europäische Einigung sei entschlossen wei-

terzuführen, indem der Gemeinsame Markt durch die Annahme einer 
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endgültigen Finanzregelung für die Landwirtschaft vollendet, die 

Vergemeinschaftung durch die Einbeziehung neuer Bereiche wie 

Energie, Verkehr und Währungspolitik vertieft und die Mitglied-

schaften durch die Aufnahme Grossbritanniens und anderer beitritts-

williger Länder unter angemessenen Beitrittsbedingungen erweitert 

würden. Der Dreischritt «Vollendung-Vertiefung-Erweiterung» war 

geboren. Als geeignetes Forum für weiterführende Vereinbarungen 

empfahl Pompidou, in Honorierung von Absichtserklärungen im 

Wahlkampf, Regierungskonferenzen auf höchster Ebene.2 

Am 22. Juli 1969 schlug Aussenminister Schumann seinen fünf 

Partnern im Ministerrat vor, im Herbst des Jahres eine Konferenz der 

sechs Staats- bzw. Regierungschefs einzuberufen. In einem Klima 

erneuerten Vertrauens beschlossen die Aussenminister, die britische 

Beitrittsakte wieder zu öffnen. Bei einem Besuch in Bonn am 8. und 

9. September einigte sich Pompidou mit Bundeskanzler Kurt Georg 

Kiesinger, den vier Partnerregierungen ein Gipfeltreffen für Novem-

ber vorzuschlagen. In den folgenden Wochen kümmerten sich die 

Aussenminister um die Vorbereitung. Dabei akzeptierte die franzö-

sische Regierung, dass der Präsident der Europäischen Kommission 

zu der Runde der Staats- und Regierungschefs hinzugezogen würde. 

Sie ging auch auf die Sorge der Partner vor einer Wiederkehr der 

Fouchet-Pläne ein, indem sie einräumte, dass das geplante Gipfel-

treffen nicht in regelmässigen Abständen wiederholt werden müsste. 

Die Partner Frankreichs gaben ihrerseits die Forderung auf, unmit-

telbar nach Abschluss der Sechser-Konferenz eine Siebener-Konfe-

renz mit Grossbritannien zur Einleitung neuer Beitritts Verhandlun-

gen einzuberufen.3 

Mitten in die Vorbereitungen auf die Konferenz, die schliesslich 

für den 1. und 2. Dezember in Den Haag angesetzt wurde, fiel der 

Wahlsieg der sozial-liberalen Koalition in Bonn. Am 21. Oktober 

wurde der seit 1966 als Aussenminister amtierende Willy Brandt 

Bundeskanzler, der FDP-Vorsitzende Walter Scheel wurde nun Aus-

senminister. Es zeigte sich rasch, dass die neue deutsche Regierung 

sich konstruktiv in die bis dahin entwickelten Vorstellungen für die 

Haager Konferenz einpasste. Brandt und Scheel befürworteten eine 

aktive Europapolitik; sie schätzten die von Frankreich eingeleitete 
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europäische Initiative auch als möglichen aussen- wie innenpoliti-

schen Flankenschutz für die beabsichtigte Ostpolitik. Brandt war zu-

dem ein unbedingter Befürworter des Beitritts Englands und der 

skandinavischen Staaten. Freilich wurde bei aller prinzipiellen Zu-

stimmung zur Konferenzplanung alsbald deutlich, dass für Bonn, 

ähnlich wie für Italien und die Benelux-Staaten, mehr die «Erweite-

rung» und nicht, wie für Paris, die «Vollendung» im Vordergrund 

des Interesses stand.4 Auch hinsichtlich der «Vertiefung» gab es un-

terschiedliche Auffassungen. In der Schlussphase der Vorbereitun-

gen meldete sich auch die Kommission zu Wort: In Stellungnahmen 

vom 1. Oktober und 19. November empfahl sie, Vertiefung und Er-

weiterung als gleichrangige Ziele zu verfolgen; nur eine strukturell 

gefestigte Gemeinschaft sei in der Lage, neue Mitglieder auf geord-

nete Weise aufzunehmen. Gemeint war die Stärkung der Gemein-

schaftsorgane durch die vermehrte Anwendung des Mehrheitsvo-

tums im Ministerrat und durch die Einführung der Direktwahl des 

Europäischen Parlaments.5 

Am ersten Tag der Haager Konferenz, dem 1. Dezember 1969, 

tagten die sechs Staats- und Regierungschefs unter sich, am zweiten 

Tag wurde der Präsident der EG-Kommission Jean Rey hinzugebe-

ten. Das Klima, in dem die Beratungen stattfanden, wurde nach stei-

fem Beginn freundlich. Allenthalben war der Wunsch zu spüren, den 

europäischen Zug nach der Stagnation der letzten Zeit wieder ins 

Rollen zu bringen. Wie nach der Vorgeschichte nicht anders zu er-

warten, entwickelte die französische Regierung die meisten Initiati-

ven. Aus intensiven Beratungen entsprangen beachtliche Verhand-

lungsergebnisse, die wechselseitigen Interessenausgleich widerspie-

gelten. Am Ende stand ein Arbeitsprogramm, das auf Jahre hinaus 

die Leitlinien der weiteren europäischen Einigung bestimmen sollte.6 

Auf französisches Drängen fasste die Konferenz den Beschluss, 

zur «Vollendung» des Gemeinsamen Markts zum 1. Januar 1970 

«von der Übergangszeit in die Endphase der Europäischen Gemein-

schaft einzutreten und [...] die endgültigen Finanzregelungen der ge-

meinsamen Agrarpolitik festzulegen»; hierzu sollten «die Beiträge 

der Mitgliedstaaten im Verfahren des Artikels 201 des EWG-Ver-

trags schrittweise durch eigene Einnahmen» ersetzt werden «mit dem 
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Ziel, fristgerecht zu einer vollständigen Finanzierung der Haushalte 

der Gemeinschaften zu gelangen». Bei einer späteren Anpassung an 

eine erweiterte Gemeinschaft dürften die Grundsätze der zu finden-

den Regelungen nicht mehr in Frage gestellt werden. Die fünf Part-

ner Frankreichs äusserten im Gegenzug den dringenden Wunsch, die 

inzwischen zu teuer gewordene Agrarpolitik zu reformieren, erreich-

ten jedoch hierzu keinen verbindlichen Beschluss. Vereinbart wurde 

aber, dass im Zuge der Schaffung einer Gemeinschaftsfinanzierung 

aus eigenen Mitteln die Haushaltsbefugnisse des Europäischen Par-

laments gestärkt und die Frage seiner möglichen Direktwahl geprüft 

werden solle.7 

Unter dem Signum «Vertiefung» des Gemeinsamen Markts 

wurde auf der Grundlage eines Memorandums des französischen 

Kommissars Raymond Barre vom 12. Februar 1969, das die sechs 

Finanzminister am 17. Juli grundsätzlich angenommen hatten, und 

mit nachdrücklicher Unterstützung durch Brandt vereinbart, dass im 

Jahre 1970 ein Stufenplan für die Errichtung einer Wirtschafts- und 

Währungsunion ausgearbeitet werden solle. «Die Entwicklung der 

Zusammenarbeit in Währungsfragen sollte sich auf die Harmonisie-

rung der Wirtschaftspolitik stützen.» Währungsturbulenzen, die im 

Vorfeld der Haager Konferenz eine Abwertung des französischen 

Franc um 12,5 Prozent (am 8. August) und einer Aufwertung der DM 

um 9,29 Prozent (am 24. Oktober) zur Folge hatten, unterstrichen die 

Notwendigkeit stärkerer wirtschafts- und währungspolitischer Koor-

dinierung, nicht zuletzt im Interesse der Stabilisierung der GAP. 

Freilich hielten die Partner Frankreichs es zum Teil für ratsam, für 

weitergehende Beschlüsse zunächst den Beitritt Englands abzuwar-

ten.8 Dies galt auch für den französischen Vorschlag, die technologi-

sche Zusammenarbeit zu entwickeln und Euratom durch den Bau ei-

ner europäischen Isotopentrennanlage und die gemeinsame Errich-

tung von Schnellen Brütern und Grossrechnern neu zu beleben. Ne-

ben Absichtserklärungen wurde lediglich ein provisorisches Budget 

verabschiedet für Gemeinschaftsprogramme, die im Einzelnen noch 

zu entwickeln waren. Die Konferenz bekundete auch das Interesse 

an der Gründung einer europäischen Universität.9 
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Hinsichtlich der «Erweiterung» wurde die Aufnahme von Ver-

handlungen mit beitrittswilligen Staaten beschlossen, soweit diese 

«die Verträge und deren politische Zielsetzung, das seit Vertragsbe-

ginn eingetretene Folgerecht und die hinsichtlich des Ausbaus ge-

troffenen Optionen» akzeptierten. Die Verhandlungen sollten vor 

dem 1. Juli 1970 aufgenommen werden, und zwar – gegen französi-

sche Bedenken – unabhängig von Fortschritten bei der «Vertiefung». 

Vertiefung und Erweiterung sollten, wie es die Kommission vorge-

schlagen hatte, gleichrangig und gleichzeitig verfolgt werden. Frank-

reich nahm seinen Platz in der WEU wieder ein.10 

Mit diesen Grundsatzbeschlüssen wurden die Blockierungen der 

späten 1960er Jahre aufgelöst. Ein gleichzeitig vereinbartes Aktions-

programm löste neuen Schwung aus, der noch im Dezember 1969 zu 

Weichenstellungen für eine Revitalisierung von Euratom, für die 

Beitritts Verhandlungen und für eine endgültige Finanzregelung der 

GAP führten. Dass die Haager Konferenz auch in der Öffentlichkeit 

als ein vielversprechender Neubeginn wahrgenommen wurde, zeigte 

die breite Zustimmung zur Schlusserklärung in den Mitgliedstaaten 

ebenso wie in den beitrittsuchenden Ländern. Manches war freilich 

vorerst nicht erreicht und in die Zukunft verschoben worden, wie 

etwa Vereinbarungen über eine Reform der Gemeinschaftsorgane im 

Hinblick auf die neu gesetzten Aufgaben und Ziele, insbesondere die 

Erweiterung, oder über die Wiederbelebung der «politischen Zielset-

zungen, die der Gemeinschaft ihren ganzen Sinn und ihre Tragweite 

verleihen». Am Ende wurde immerhin, auf Anregung Brandts, ein 

Ausschuss der Politischen Direktoren der sechs Aussenministerien 

eingesetzt, mit der Aufgabe zu prüfen, «wie, in der Perspektive der 

Erweiterung, am besten Fortschritte auf dem Gebiet der politischen 

Einigung erzielt werden können». Den Vorsitz dieses Ausschusses, 

der bis Ende Juli 1970 Vorschläge erarbeiten sollte, übernahm der 

belgische Diplomat Graf Etienne Davignon.11 
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Agrarfinanzierung und eigene Mittel 

Die in Den Haag beschlossene «Vollendung» des Gemeinsamen 

Markts betraf zum einen die endgültige Regelung der Finanzierung 

der GAP durch «eigene» europäische Mittel, und zwar als Teil einer 

definitiven Regelung des Gesamtbudgets der Gemeinschaft gemäss 

Artikel 201 des EWG-Vertrags, und zum anderen die dadurch nahe-

gelegte Neubestimmung der Haushaltsbefugnisse des Europäischen 

Parlaments. Sie fand ihre rechtliche Ausgestaltung in zwei Verein-

barungen, die nach schwierigen Verhandlungen am 21. und 22. April 

1970 unterzeichnet wurden. 

An die Beschlüsse zur provisorischen Finanzierung der GAP von 

1962 und 1966 sowie an den Vorschlag der Hallstein-Kommission 

vom Frühjahr 1965 (S. 115, 137, 141) anknüpfend, hatte die Kom-

mission dem Rat am 16. Juli 1969 empfohlen, dass die Abschöpfun-

gen und Zolleinnahmen schrittweise direkt der Gemeinschaft zu-

fliessen sollten und dass ihre Verwendung dann vom Europäischen 

Parlament kontrolliert werden müsste. Da die Haager Konferenz die 

endgültige Finanzregelung zum Zeitpunkt des Übergangs in die End-

phase der Gemeinschaft am 1. Januar 1970 festgelegt sehen wollte, 

stand der am 19. Dezember 1969 zusammentretende Ministerrat un-

ter Einigungszwang. Auf einer viertägigen Sitzung stiessen die un-

terschiedlichen Positionen der Mitgliedsregierungen aufeinander: 

das französische Interesse an der präferenziellen Behandlung der 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse und an der Gemeinschaftssolidari-

tät für die Finanzierung des Agrarmarkts; das Interesse insbesondere 

Deutschlands und Italiens, die wegen hoher Agrarimporte aus Dritt-

ländern überproportionale Abschöpfungsbeträge zahlten, an einer 

Deckelung und möglichst auch Reduzierung der Agrarausgaben; das 

Interesse der Niederländer, ihre Zolleinnahmen im Hafen Rotterdam 

erst zu einem möglichst späten Zeitpunkt der EG zukommen zu las-

sen; die Forderung aller Partner Frankreichs nach einer langen Über-

gangszeit. Die Verhandlungen endeten am 22. Dezember mit der 

Verabschiedung eines Zweiphasen-Plans. In einer Übergangsphase 

vom 1.Januar 1971 bis 31. Dezember 1974 sollten der Gemeinschaft 

direkt alle Abschöpfungen sowie gestaffelt die Aussenzölle zuflies- 
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sen; soweit erforderlich sollten Beiträge der Mitgliedstaaten hinzu-

treten. Vom 1. Januar 1975 an sollte der gesamte EG-Haushalt aus 

Eigenmitteln bestritten werden, wozu freilich die Einnahmen aus 

Abschöpfungen und Zöllen voraussehbar nicht ausreichen würden, 

zumal beide Einnahmequellen bei stärkerer Beachtung der EG-

Agrarpräferenz und bei weiteren internationalen Zollsenkungen eher 

zunehmend dünner sprudeln würden. Der Rat griff daher die Anre-

gung des Parlaments auf, zusätzlich einen festen Anteil am Mehr-

wertsteuer-Aufkommen der Mitgliedstaaten – einen Prozentpunkt 

des nationalen Mehrwertsteuer-Satzes – direkt dem Gemeinschafts-

budget zufliessen zu lassen. Hierbei wurde allerdings eine dreijäh-

rige Anpassungsphase vorgesehen, so dass die volle Ausstattung des 

EG-Haushalts mit eigenen Mitteln erst mit dem Jahre 1978 erreicht 

sein würde.12 

Um gültig zu werden, benötigte dieser Ratsbeschluss freilich 

mehr Zeit als erwartet: Italien machte seine Zustimmung davon ab-

hängig, dass zuvor für seine Produkte Wein und Tabak Marktord-

nungen vereinbart würden. Die Verhandlungen hierüber erwiesen 

sich als zeitraubend, vor allem beim Wein, weil massive Interessen 

Frankreichs berührt wurden. Erst am 21. April 1970 wurde Einigung 

für Tabak, am 28. April für Wein erreicht. Teils vorgreifend wurde 

schon am 21. April der Ratsbeschluss «über die Ersetzung der Fi-

nanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemein-

schaften» verabschiedet. Indem er die Finanzautonomie der Gemein-

schaft begründete, markierte er eine wichtige Etappe in der europäi-

schen Integrationsgeschichte. Das «föderale Budget» machte die Ge-

meinschaft unabhängig von jährlich wiederkehrenden Zuweisungs-

beschlüssen der Mitgliedstaaten und gab ihr grössere Handlungs-

räume für «europäische» Massnahmen. Es erschwerte zudem die na-

tionalen Berechnungen des juste retour.13 

Die Schaffung von Eigenmitteln der Gemeinschaft warf verstärkt 

die Frage nach der demokratischen Kontrolle des künftigen EG-

Haushalts auf. Da diese Mittel, anders als die früher entrichteten na-

tionalen Finanzbeiträge, nicht mehr von den Parlamenten der Mit-

gliedstaaten zu bewilligen waren, kam als befugtes Kontrollorgan 

nur das Europäische Parlament in Betracht, das allerdings nach den 

Gründungsverträgen nicht über entsprechende Kompetenzen verfüg- 
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te. Die Haager Konferenz hatte grundsätzlich eine Verstärkung der 

Haushaltsbefugnisse des Parlaments in Aussicht genommen. Die 

Ausgestaltung im Einzelnen konfrontierte auch hier, auf mehreren 

Ministerratssitzungen zu Beginn des Jahres 1970, die unterschiedli-

chen Positionen der Mitgliedstaaten. Die französische Regierung 

verwahrte sich neuerlich dagegen, dass mit Hilfe der Finanzregelung 

für die GAP eine Fortentwicklung der supranationalen Institutionen 

eingeleitet werde, zumal das Europäische Parlament, da nicht direkt 

gewählt, für die Übernahme substantieller Befugnisse nicht ausrei-

chend legitimiert sei. Dagegen forderten Niederländer und Italiener 

eine erhebliche Verstärkung der Parlamentskompetenzen, zu denen 

auch das Recht gehören müsse, Ausgabenvorschläge zu machen. Auf 

der Grundlage eines Kompromissvorschlags des amtierenden Rats-

präsidenten, des belgischen Aussenministers Pierre Harmel, vom 6. 

Februar 1970 wurde nach langwierigen Diskussionen Einvernehmen 

über ein neues Haushaltsverfahren der Gemeinschaft erzielt, das in 

einem Vertrag vom 22. April 1970, dem Tag nach dem Eigenmittel-

Beschluss, festgeschrieben wurde und die Finanzvorschriften der 

Gründungsverträge änderte.14 

Danach erhielt das Parlament zunächst die volle Entscheidungs-

befugnis für sein eigenes Budget. Wichtiger war das allgemeine Ver-

fahren, das für die Übergangszeit bis 1974 vorsah, dass die Kommis-

sion einen Vorentwurf erarbeitete und dem Rat vorlegte, damit dieser 

dann mit qualifizierter Mehrheit den Entwurf des Haushaltsplans 

aufstellte und dem Europäischen Parlament zuleitete; das Parlament 

konnte Änderungen vorschlagen, die, sofern sie nicht den Gesamt-

betrag der Ausgaben erhöhten, vom Rat zu übernehmen waren, wenn 

er sie nicht mit qualifizierter Mehrheit ablehnte. Nach der Über-

gangsphase, ab 1975, unterschied das neue Haushaltsverfahren in 

Artikel 203 des EWG-Vertrags «obligatorische» und «nicht-obliga-

torische» Ausgaben. Obligatorische Ausgaben waren die, «die sich 

zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrages erlasse-

nen Rechtsakten ergeben», nicht-obligatorische Ausgaben solche, 

die nicht auf einer derartigen rechtlichen Verpflichtung beruhten. 

Für die ersteren, zu denen die Ausgaben für die GAP gehörten und  
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die 1970 etwa 95 Prozent des EG-Haushalts umfassten, hatte der Rat 

das letzte Wort; das Parlament konnte dazu Änderungen Vorschlä-

gen, die der Rat annehmen oder ablehnen konnte; über das Ergebnis 

wurde das Parlament lediglich abschliessend informiert. Nur für die 

nicht-obligatorischen Ausgaben, die vor allem administrative Ange-

legenheiten und neue Politiken betrafen und nur etwa 4 Prozent des 

Budgets ausmachten, erhielt das Parlament das letzte Wort. In engem 

Rahmen konnte die Kommission aufgrund der wirtschaftlichen Ent-

wicklung den in jedem Haushaltsjahr neu festzulegenden Ansatz der 

nicht-obligatorischen Ausgaben erhöhen. 

Dies bedeutete, dass fast der gesamte EG-Haushalt in der Ent-

scheidungsbefugnis des Ministerrats verblieb und der parlamentari-

schen Kontrolle weiter entzogen war. Per saldo wurden die Befug-

nisse des Parlaments nur geringfügig erweitert, die des Ministerrats 

dagegen in hohem Masse. Immerhin implizierte das neue Verfahren 

eine Öffnung für die Beteiligung des Parlaments an der Bearbeitung 

haushaltswirksamer Texte und für eine Zusammenarbeit mit dem 

Rat, die bei nächster Gelegenheit ausgedehnt werden konnte. In der 

Tat machte die Kommission schon 1972 neue Vorschläge zur Stär-

kung des Budgetrechts des Parlaments als Beitrag zur Demokratisie-

rung der Gemeinschaftsinstitutionen. 1975 erhielt das Parlament die 

Mitwirkungsbefugnis bei legislativen Entscheidungen mit grösseren 

budgetären Auswirkungen und das Recht, aus wichtigem Grund den 

Haushaltsentwurf insgesamt abzulehnen und einen neuen zu verlan-

gen; ausserdem hatte es fortan der Kommission für ihre Haushalts-

gebarung Entlastung zu erteilen. Zudem stieg der Anteil der nichtob-

ligatorischen Ausgaben am Gesamthaushalt: 1970 4 Prozent, 1975 

13 Prozent, 1993 47 Prozent. Mit der Zunahme der Budgetkompe-

tenzen des Europäischen Parlaments erhielt die Diskussion über eine 

Direktwahl weiteren Auftrieb.15 

Die Ratifizierung des Beschlusses vom 21. April 1970 und des 

Vertrages vom 22. April erfolgte in den Mitgliedstaaten ohne 

Schwierigkeiten und mit grossen Mehrheiten, nahezu ausschliesslich 

dagegen stimmten kommunistische Abgeordnete. Kritisiert wurde 

allerdings die Geringfügigkeit der Kompetenzzuweisung an das Eu-

ropäische Parlament. Das Bestreben Frankreichs, das als erstes Land 
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am 23. Juni 1970 ratifizierte, die fünf Partner zur Ratifizierung vor 

Beginn der Beitrittsverhandlungen mit Grossbritannien am 1. Juli zu 

gewinnen, misslang. Den französischen Absichten durchaus miss-

trauend, nahmen sich die Partner Zeit bis Ende des Jahres, als die 

Beitrittsverhandlungen bereits in vollem Gange waren. Immerhin 

konnte der Vertrag wie vorgesehen am 1. Januar 1971 in Kraft tre-

ten.16 

Die volle Herstellung des Systems der Eigenmittel der Gemein-

schaften – aus dem nur die Umlagen der EGKS und die nationalen 

Beiträge zum Europäischen Entwicklungsfonds (EEF), zusammen 5 

Prozent des Gesamthaushalts, ausgeklammert blieben – erfolgte 

schrittweise bis 1979: Die Abschöpfungen gingen seit 1971 direkt an 

die Gemeinschaft, die Zölle seit 1975, der Mehrwertsteueranteil von 

einem Prozentpunkt wegen erforderlicher Angleichungen zwischen 

den Mitgliedstaaten erst seit 1979. Der Ertrag der Abschöpfungen 

und der Zölle nahm wie erwartet tendenziell ab. Ende der 70er Jahre 

war bereits die Ergiebigkeit der Mehrwertsteuer mit rund 50 Prozent 

Anteil am Gesamtbudget am grössten, die der Abschöpfungen betrug 

15 Prozent, der Zölle 35 Prozent der Einnahmen. Die Grösse des EG-

Budgets war insgesamt bescheiden: Es belief sich 1980 erst auf gut 

20 Milliarden ECU, was weniger als 1 Prozent des Bruttosozialpro-

dukts der Gemeinschaft oder 2,5 Prozent der Gesamtheit der Budgets 

der Mitgliedstaaten ausmachte. Angesichts der wachsenden Fülle der 

Gemeinschaftsaufgaben im Bereich der Regional-, Sozial-, For-

schungs-, Industrie-, Energie- und Entwicklungspolitik war dies 

nicht nur nach Auffassung der Kommission und des Parlaments viel 

zu wenig. Die unverhältnismässige Grösse des festen Blocks der 

Agrarausgaben – damals 62,5 Prozent des Gesamthaushalts – erklärt 

sich auch aus dem geringen Umfang des Gesamthaushalts. Seit Ende 

der 70er Jahre wurde dementsprechend die Forderung nach einer An-

hebung des Anteils der Gemeinschaft am Mehrwertsteuer-Aufkom-

men der Mitgliedstaaten immer lauter, zumal der Beitritt Grossbri-

tanniens zusätzliche Komplikationen und Belastungen für das Ge-

meinschaftsbudget auslöste.17 
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Werner-Plan und Europäisches Währungssystem 

Die wichtigste auf der Haager Konferenz getroffene Vereinbarung 

zur «Vertiefung» der Europäischen Gemeinschaft betraf das Projekt, 

zur Stärkung von Stabilität und Wachstum des Gemeinsamen Markts 

«im Laufe des Jahres 1970 einen Stufenplan für die Errichtung einer 

Wirtschafts- und Währungsunion auszuarbeiten». Das Resultat war 

der sog. «Werner-Plan» vom Oktober 1970, der allerdings rasch im 

Interessendissens der Mitgliedstaaten und den Untiefen einer krisen-

haften internationalen Wirtschaftsentwicklung steckenblieb. Aber 

eine zweite Initiative, die des «Europäischen Währungssystems» 

(EWS) von 1978/79, schuf einen konkreten Ansatz. 

Die Haager Konferenz hatte nicht die Kommission, sondern den 

Ministerrat in der Formation der Wirtschafts- und Finanzminister 

(Ecofin-Rat), mit der Ausarbeitung eines Vorschlags beauftragt. Mit 

bemerkenswerter Zügigkeit wurden schon in den ersten Wochen des 

Jahres 1970 mehrere Pläne vorgelegt, in denen auf unterschiedliche 

Weise Prinzipien und Realisierungsmöglichkeiten für eine Wirt-

schafts- und Währungsunion entwickelt wurden: Pläne der Finanz-

minister der Bundesrepublik (Karl Schiller), Frankreichs (Giscard 

d’Estaing), Belgiens (Snoy et d’Oppuers) und Luxemburgs (Pierre 

Werner, gleichzeitig Ministerpräsident) sowie der Kommission 

(Barre). Am 6. März 1970 betraute der Ecofin-Rat einen Sachver-

ständigen-Ausschuss unter Vorsitz Werners mit der Analyse der 

Pläne und der Erarbeitung eines zusammenfassenden Berichts. Am 

20. März nahm der Werner-Ausschuss seine Arbeiten auf. Bereits am 

9. Juni erstattete er einen Zwischenbericht, der vom Rat angenom-

men wurde. Der endgültige Bericht wurde am 17. Oktober 1970 vor-

gelegt.18 

Der ‚Werner-Bericht’ entwickelte einen Plan für die Verwirkli-

chung einer Wirtschafts- und Währungsunion der Gemeinschaft, der 

– den «auf der Haager Konferenz feierlich verkündeten Willen der 

Mitgliedstaaten vorausgesetzt» –, schon bis 1980 stufenweise umge-

setzt werden könne. Ausreichende Fortschritte in der Konvergenz 

und später Vereinheitlichung der Wirtschaftspolitiken der Gemein-

schaft würden es ermöglichen, eine Währungsunion zu schaffen, die  
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in ihrer voll ausgebildeten Form zwischen den EG-Staaten die voll-

ständige und irreversible Konvertibilität der Währungen, die Besei-

tigung der Bandbreiten der Wechselkurse, die unwiderrufliche Fest-

setzung der Paritätsverhältnisse und die völlige Liberalisierung des 

Kapitalverkehrs bringen würde; sie könne «mit der Einführung einer 

einheitlichen Gemeinschaftswährung gekrönt» werden, was zwar 

nicht zwingend erforderlich, aber aus psychologischen und politi-

schen Gründen ratsam sei. Wesentlich sei die parallele Harmonisie-

rung von Wirtschaft und Währung: «Auf allen Gebieten sind die zu 

treffenden Massnahmen interdependent, und sie werden sich gegen-

seitig verstärken.» In der Wirtschafts- und Währungsunion müssten 

die wichtigsten Entscheidungen auf Gemeinschaftsebene getroffen 

werden, dafür seien neue Befugnisse von der nationalen Ebene auf 

die Ebene der Gemeinschaft zu übertragen; dies wiederum setze eine 

progressive Entwicklung der politischen Zusammenarbeit voraus. 

«Die Wirtschafts- und Währungsunion erscheint somit als ein Fer-

ment für die Entwicklung der politischen Union, ohne die sie auf die 

Dauer nicht bestehen kann.» Es sei an die Errichtung von zwei neuen 

Gemeinschaftsorganen zu denken: eines «wirtschaftspolitischen 

Entscheidungsgremiums», das dem Europäischen Parlament verant-

wortlich sein müsse, und eines «gemeinschaftlichen Zentralbanksy-

stems» nach dem Muster des Federal Reserve Systems der Vereinig-

ten Staaten. 

Der Endpunkt der voll entwickelten Wirtschafts- und Währungs-

union, so der Plan, könne über drei Stufen erreicht werden, deren 

erste am 1. Januar 1971 beginnen und drei Jahre dauern solle; die 

erste Phase, in der der Ministerrat noch das zentrale Entscheidungs-

organ bleibe, erfordere von den Mitgliedstaaten und der Gemein-

schaft bereits bedeutende Anstrengungen an Koordinierung und 

Konsultation sowie neue Verfahren, Institutionenreformen und nicht 

zuletzt Änderungen der Gründungsverträge. In Angriff zu nehmen 

seien schon in dieser ersten Phase eine Festlegung gesamtwirtschaft-

licher Orientierungsdaten, die Koordinierung der Konjunkturpolitik, 

der Geld- und Kreditpolitik, der Haushalts- und der Steuerpolitik, 

Übereinkünfte über eine gemeinsame Struktur- und Regionalpolitik, 

auch über eine Umwelt- und Verkehrspolitik, die Integration der  

168 



Geld- und Kapitalmärkte und die schrittweise Beseitigung der Kurs-

schwankungen zwischen den Währungen der Mitgliedstaaten. Recht-

zeitig vor dem Ende der ersten Stufe sollte eine Regierungskonferenz 

einberufen werden mit dem Ziel, im Lichte der Erfahrungen die er-

forderlichen Änderungen des Projekts zu beschliessen. In einer zwei-

ten Stufe, deren zeitliche Erstreckung noch zu bestimmen sei, sollten 

dann auf einer Reihe von Gebieten in zunehmend verbindlicheren 

Formen die in der ersten Stufe in Angriff genommenen Aktionen 

fortgeführt werden. Zur Verstärkung der innergemeinschaftlichen 

Bindungen auf währungspolitischem Gebiet sollte so bald wie mög-

lich ein «Europäischer Fonds für währungspolitische Zusammenar-

beit» (EFWZ) geschaffen werden, der ein Vorläufer des gemein-

schaftlichen Zentralbanksystems der Endstufe sein würde.19 

Der Werner-Plan bildet ein wegweisendes Dokument der europäi-

schen Einigungspolitik, doch war ihm zu seiner Zeit kein Erfolg be-

schieden. Der Ministerrat konnte sich weder auf seiner Sitzung am 

24. November noch auf der am 14. Dezember 1970 zur Annahme des 

Planes entschliessen, obwohl er dessen Hauptelemente mit dem Zwi-

schenbericht vom 9. Juni bereits gebilligt hatte. Hintergrund waren 

vor allem Spannungen zwischen «Ökonomisten» und «Monetari-

sten»: Pompidou war zwar wegen der Möglichkeiten einer europäi-

schen Einbindung der D-Mark und einer Beendigung der Dollar-Do-

minanz an der Währungsunion interessiert, lehnte aber anders als 

Barre und Giscard d’Estaing die Verknüpfung mit einer Wirtschafts-

union ab, um – in gaullistischem Selbstverständnis – vorerst weiter 

Herr der Nationalökonomie bleiben zu können. Die Bundesregierung 

beharrte andererseits wenn schon nicht auf einer vorhergehenden, 

dann zumindest auf einer gleichzeitigen Verwirklichung der Wirt-

schafts- und der Währungsunion, weil sie, über die bei weitem grös-

sten Währungsreserven verfügend, nicht für die währungspolitischen 

Folgen einer befürchteten Wirtschaftspolitik der «leichten Hand» in 

den Partnerländern zu bezahlen gedachte. Pompidou wandte sich 

auch gegen die supranationalen Aspekte des Plans, die über eine ver-

stärkte Zusammenarbeit hinausgingen und einen Sog zur politischen 

Integration auslösen konnten; ein automatischer Übergang von der  
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ersten zur zweiten Stufe kam für ihn daher nicht in Frage. Ein fran-

zösisch-deutscher Kompromiss vom Februar 1971 sah schliesslich 

vor, dass nur für die erste Stufe ein Massnahmenkatalog ausgearbei-

tet und über neue Gemeinschaftsorgane nicht weiter gesprochen wer-

den sollte. Auf dieser Grundlage beschloss der Ministerrat am 22. 

März 1971 das Programm einer zwischenstaatlichen Koordinierung 

der Haushalts-, Steuer-, Konjunktur- und Währungspolitiken in der 

ersten Stufe, die nunmehr vom 1. Juli 1971 bis zum 31. Dezember 

1973 dauern sollte. Damit war der Werner-Plan stark abgeschwächt 

worden. Immerhin sollte zum 15. Juni 1971, zwecks Einstiegs in die 

Herstellung fester Paritäten zwischen den Währungen, deren 

Schwankungsbreite gegenüber dem Dollar von +/- 0,75 Prozent auf 

+/- 0,60 Prozent reduziert werden.20 

Indessen verdorrte auch noch dieses zarte Pflänzchen im aufkom-

menden Sturm der Dollarkrise, deren Ursache die chronische Über-

bewertung des Dollar vor dem Hintergrund des seit dem Zweiten 

Weltkrieg kontinuierlich angewachsenen amerikanischen Zahlungs-

bilanzdefizits war. Sie löste im Frühjahr 1971 eine Flucht in europäi-

sche Währungen, insbesondere in die D-Mark aus, was die Bundes-

regierung schon am 5. Mai zur Schliessung des deutschen Devisen-

markts zwang. Angesichts der weiterschwelenden Krise dekretierte 

US-Präsident Richard Nixon am 15. August 1971 die Aufhebung der 

Konvertierbarkeit des Dollar in Gold und die Verhängung einer Zu-

satzsteuer von 10 Prozent auf Importe in die USA. Damit brach das 

1944 in Bretton Woods vereinbarte internationale Währungssystem, 

das auf festen Wechselkursen und der jederzeitigen Einlösegarantie 

aller Währungen in Gold oder Dollar beruhte, zusammen. Das euro-

päische Währungsprojekt wurde davon in Mitleidenschaft gezogen.21 

Denn anstatt auf die Dollarkrise mit einer gemeinsamen Haltung 

zu reagieren, liessen sich die sechs EG-Regierungen von ihr spalten. 

Angesichts des ungeklärten künftigen Aussenwertes der US-Wäh-

rung schlug die Bonner Bundesregierung vor, dass die Währungen 

der Sechs gleichermassen ihre Anbindung an den Dollar aufgeben 

und ihm gegenüber gemeinsam «floaten» sollten, wodurch Inflation 

vermieden würde und die Paritäten untereinander erhalten blieben. 

Die französische Regierung empfahl dagegen – darin von der Euro- 

170 



päischen Kommission bestärkt –, dass gegenüber dem Dollar feste 

Wechselkurse beibehalten werden sollten bei gleichzeitiger Einfüh-

rung eines Kontrollmechanismus gegen unerwünschte Dollar-Zu-

flüsse. Von gemeinsamem Floaten befürchtete man in Paris eine 

Neubewertung der europäischen Währungen, die die heimische 

Wirtschaftsentwicklung belasten könnte. In Bonn stiessen anderer-

seits Devisenkontrollen, die den freien Kapitalverkehr behinderten, 

auf Ablehnung. Die Folge der separaten Umsetzung der divergieren-

den deutschen und französischen Konzeptionen war, dass der EG-

Währungsraum in vier Zonen zerfiel: die Bundesrepublik floatete 

frei und nahm dabei eine Aufwertung der DM gegenüber den Part-

nerwährungen von 5 bis 10 Prozent in Kauf; der holländische Gulden 

und der belgische Franc floateten in gemeinsamem Verbund; Frank-

reich und Italien verfügten unterschiedliche Formen von Devisen-

kontrollen.22 

Erst als sich im Dezember 1971 die USA zu einer offiziellen Ab-

wertung des Dollar (um 7,89 Prozent) und zur Rücknahme der zu-

sätzlichen Importsteuer bereitfanden (gegen die europäische Zustim-

mung zu einer neuen multilateralen Zollsenkungsrunde im Rahmen 

des GATT, der sog. «Tokio-Runde» (S. 189), wurde der Boden für 

eine Neuordnung des Währungssystems gefunden. Auf einer Tagung 

der Minister und Bankchefs der sogenannten «Zehnergruppe» (Bel-

gien, Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Japan, Ka-

nada, Niederlande, Schweden, USA) in Washington am 17. und 18. 

Dezember 1971 wurden die Beendigung der Praxis des Floatens so-

wie eine Erweiterung der Schwankungsbreiten der Währungen im 

Rahmen des Internationalen Währungsfonds (IWF) von +/-1 Prozent 

auf +/- 2,25 Prozent vereinbart. Dies schuf freilich neue Probleme: 

Da bei gegenläufigen Bewegungen zweier Währungen Bandbreiten 

von bis zu 9 Prozent drohten, befürchtete man in Brüssel negative 

Effekte für den Zusammenhalt des Gemeinsamen Markts; daher be-

schlossen die Sechs am 21. März 1972, unter Beteiligung der vier 

Beitrittsbewerber Grossbritannien, Irland, Dänemark und Norwegen, 

untereinander die neuen IWF-Bandbreiten auf +/-1,125 Prozent zu 

halbieren. Es war die Geburt der europäischen «Währungsschlange», 

die sich für einige Zeit im doppelt so breiten «IWF-Tunnel» bewegte. 
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Als mit der zweiten Dollarabwertung um 10 Prozent am 12. Februar 

1973 die amerikanische Währung den Tunnel sprengte, wurde die 

europäische Schlange selbständig. Am 3. April 1973 wurde zudem 

schliesslich der EFWZ (auch «Europäischer Währungsfonds» ge-

nannt) errichtet, womit die EG ihren Willen bekundete, das Ziel der 

Wirtschafts- und Währungsunion nicht aus den Augen zu verlieren. 

Indessen stiess auch dieser, aus der Krise geborene pragmatische 

Neuansatz bald an seine Grenzen. Schon 1972 verliess das britische 

Pfund die Schlange wieder, 1973 vermochte die Lira, 1974 und – 

nach zwischenzeitlicher Rückkehr – erneut 1976 der französische 

Franc sich nicht in den Bandbreiten der Schlange zu halten. Eine 

kleine D-Mark-Zone des konzertierten und begrenzten Floatens 

blieb übrig, der nur noch Deutschland, die Benelux-Staaten und Dä-

nemark angehörten. Verschiedene Vorschläge für einen Neubeginn 

blieben in den Jahren 1974 bis 1976 erfolglos. Von freiem Kapital-

verkehr, einer Konzertierung der Wirtschaftspolitiken oder solidari-

scher Stützung strauchelnder Währungen konnte zu dieser Zeit kaum 

ernsthaft die Rede sein, ganz zu schweigen von dem Zieldatum 1980 

für die Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion.23 

Eine überzeugende Situation war dies nicht. Die 1973 hereinge-

brochene Ölkrise, die infolge einer Vervierfachung des Ölpreises zu 

weltweiter Inflation, Zahlungsbilanzdefiziten und Arbeitslosigkeit 

führte, die Rezession des Jahres 1975 und der anhaltende Verfall des 

Dollarwertes drängten nachdrücklich zu neuen Stabilisierungsbemü-

hungen. Hinzu kam, dass das Schwanken der Paritäten zwischen den 

Gemeinschaftswährungen die GAP bedrohte: Wegen der gemeinsa-

men Agrarpreise sanken die Einkommen der Bauern in Aufwer-

tungsländern wie Deutschland; die Folge war die Notwendigkeit der 

Vereinbarung von «Währungsausgleichsbeträgen» zugunsten der 

betroffenen Landwirtschaften, die bis in die 80er Jahre zusätzliche 

Spannungen schürten, vor allem im deutsch-französischen Verhält-

nis.24 

Es war der britische Kommissionspräsident Roy Jenkins, der in 

einem Vortrag im (1976 gegründeten) Europäischen Hochschulinsti-

tut in Florenz am 27. Oktober 1977 verbreiteten Überlegungen zu 

einer Wiederaufnahme des Projekts der Wirtschafts- und Währungs- 
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union die Richtung wies. Jenkins legte dabei den Akzent auf die 

Währungsunion, durch deren Realisierung nicht nur der EG-Wäh-

rungsraum stabilisiert, sondern auch die Spekulation entmutigt, die 

Inflation verringert, die Investitionstätigkeit gestärkt und die Arbeits-

losigkeit vermindert werden könnten.25 Bei einem Besuch in Bonn 

am 28. Februar 1978 fand Jenkins bei Bundeskanzler Helmut 

Schmidt ähnliche Überlegungen; Präsident Giscard d’Estaing, Nach-

folger Pompidous, musste ebenfalls nicht lange von der Notwendig-

keit eines Neuanlaufs zur Ordnung des EG-Währungsraums über-

zeugt werden. Ein Tandem Schmidt-Giscard erreichte auf der Tagung 

des Europäischen Rats in Kopenhagen am 8. April 1978 eine Grund-

satzentscheidung zur Schaffung eines «Europäischen Währungssy-

stems» (EWS), die auf dem Gipfeltreffen in Bremen am 6. Juli mit 

der Vereinbarung eines Zeitplans bekräftigt wurde. Formell beschlos-

sen wurde die Errichtung des EWS auf der Tagung des Europäischen 

Rats am 4. und 5. Dezember 1978 in Brüssel. Die britische Regierung 

freilich verweigerte die Mitwirkung und zog es vor, das Pfund weiter 

frei floaten zu lassen. Irland und Italien machten erst mit, als zusätz-

liche EG-Leistungen für den Ausbau ihrer regionalen Infrastrukturen 

wenigstens partiell zugesagt worden waren. Frankreich machte über-

raschend noch seine Teilnahme von der Wiederabschaffung der von 

Deutschland durchgesetzten Währungsausgleichsbeträge für die 

Landwirtschaft abhängig. Hierüber wurde Anfang März eine prinzi-

pielle Vereinbarung getroffen. Daraufhin konnte am 13. März 1979 

schliesslich das EWS in Aktion treten. 26 

Es beruhte auf drei Elementen: einer abstrakten Referenzwährung 

ECU (European Currency Unit/Europäische Währungseinheit; die 

Bezeichnung erinnerte auch an den vom 13.Jahrhundert bis 1803 gel-

tenden französischen Ecu), einem neuen Wechselkurs- und Interven-

tionssystem und verschiedenen Kredit- und Transaktionsmechanis-

men. Der Wert des ECU errechnete sich aus dem je nach Wirtschafts-

kraft der Mitgliedstaaten gewogenen Durchschnittswert aller neun 

EG-Währungen, die einen sogenannten «Währungskorb» bildeten. 

Mit 33 Prozent hatte die D-Mark den mit Abstand grössten Anteil am 

Währungskorb, gefolgt vom französischen Franc (19,8 Prozent), dem 
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britischen Pfund (13,4 Prozent), dem holländischen Gulden (10,5 

Prozent), der Lira (9,5 Prozent), dem belgischen Franc (9,2 Prozent), 

der Dänenkrone (3,1 Prozent), dem irischen Pfund (1,15 Prozent) 

und dem luxemburgischen Franc (0,35 Prozent). Der ECU war nicht 

ein in Metall oder Papier ausgeprägtes und allgemein verfügbares 

Zahlungsmittel, sondern lediglich Bezugs- und Rechengrösse im 

Wechselkurs- und Interventionssystem des EWS, bei der Abwick-

lung von Krediten und Transaktionen sowie in der Haushaltspolitik 

der EG. Das Wechselkurs- und Interventionssystem funktionierte 

mit Hilfe eines «Leitkursgitters», in dem die EG-Währungen nach 

einem in ECU ausgedrückten Leitkurs jeweils bilateral zueinander 

in Bezug gesetzt wurden und in einer Bandbreite von +/- 2,25 Pro-

zent nach oben und unten gegeneinander schwanken durften (+/- 6 

Prozent für die italienische Lira). Erreichten die Marktkurse die 

Ober- oder Untergrenzen – was von einem aufgrund der Erfahrungen 

mit der Schlange neu konzipierten «Abweichungs-Indikator» früh-

zeitig angezeigt wurde –, mussten die Zentralbanken der betreffen-

den Länder mit Stützungskäufen oder -Verkäufen am Devisenmarkt 

intervenieren, um die Kurse innerhalb der Bandbreite zu halten. Für 

solche Interventionen erhielten sie ECUs vom Europäischen Wäh-

rungsfonds, bei dem jeder beteiligte Staat 20 Prozent seiner Gold- 

und Dollarreserven zu hinterlegen hatte; die 25 Milliarden ECU, mit 

denen dadurch der Fonds insgesamt gefüllt wurde, sollten Wäh-

rungsspekulanten entmutigen.27 

Während alle EG-Währungen stets in die Zusammensetzung des 

ECU-Währungskorbs eingingen, entzogen sich mehrere Mitglied-

staaten vorübergehend oder ganz der Teilnahme am Wechselkurs- 

und Interventionssystem des EWS. 1979 bis 1989 und dann wieder 

ab 1992 betraf dies England, nach ihrem Beitritt dann Griechenland, 

Portugal und Spanien, schliesslich 1995 Schweden, und von 1992 

bis 1996 auch Italien. Dessen ungeachtet, wurde das EWS insgesamt 

bei all seinen Unvollkommenheiten ein grosser Erfolg. Es erwies 

sich als ein Disziplinierungsinstrument, unter dem seit 1979 Wäh-

rungsstabilität und seit Mitte der 1980er Jahre wirtschaftliches 

Wachstum zurückkehrten, wie sie seit 1972 nicht mehr bekannt ge-

wesen waren, bei freilich häufigeren Interventionen durch die Zen- 
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tralbanken und gelegentlichen Wechselkurs-Anpassungen. Der 

«Dooge-Bericht» von 1985 (S. 224) schrieb rückblickend dem Funk-

tionieren des EWS das Verdienst zu, in krisenhafter Zeit die Einheit 

des Gemeinsamen Markts bewahrt, stabile Wechselkurse gesichert 

und die Grundlagen der Währungsidentität der Gemeinschaft gelegt 

zu haben. Gewiss war es auch eine wesentliche Voraussetzung für 

das Gelingen des Binnenmarkt-Projekts 1992. Und nicht zuletzt 

wurde es zur zuverlässigen Brücke zur eigentlichen Währungsunion: 

Das EWS funktionierte bis zum 31. Dezember 1998, erst dann wurde 

es durch die Festsetzung unwiderruflicher Wechselkurse für den 

Euro und durch einen neuen Wechselkursverbund zwischen Teilneh-

merstaaten der Währungsunion und Nichtteilnehmern (EWS II) er-

setzt (S. 291, 295).28 

Konvergenz von Wirtschaftspolitiken 

Der Weg zu einer Wirtschaftsunion, d. h. der Vertiefung des Gemein-

samen Markts mittels Harmonisierung der nationalen Wirtschaftspo-

litiken, erwies sich als eher noch beschwerlicher als der zur Wäh-

rungsunion. Harmonisierung bedeutete, dass die Mitgliedstaaten zu-

stimmten, ihre bis dahin autonom verantworteten und unterschied-

lich strukturierten Nationalökonomien gemäss Artikel 103 bis 105 

des EWG-Vertrags in wichtigen Bereichen einer übergeordneten eu-

ropäischen Koordinierung zu unterwerfen: in der Konjunktur- und 

Haushaltspolitik etwa, der Steuer- und Kapitalmarktpolitik, der 

Struktur- und Regionalpolitik, der Verkehrs- und Sozialpolitik. Nicht 

erst seit dem Werner-Plan wurde das substantielle Wechselverhältnis 

zwischen Wirtschafts- und Währungsunion häufig beschworen, je-

doch war die Bereitschaft der Regierungen, souveräne Gestaltungs-

möglichkeiten im ökonomischen Bereich, die sich auch in nationalen 

Wahlergebnissen niederschlagen können, zugunsten einer europäi-

schen Koordinierung aufzugeben, höchst unterschiedlich ausgeprägt. 

Dementsprechend bietet der Blick auf ökonomische Angleichungs-

effekte im Gemeinsamen Markt der 70er Jahre das heterogene Bild 

eines nur langsam in Gang kommenden und sich erst längerfristig 

auswirkenden Prozesses mit zunächst nur rudimentären Ergebnissen. 
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In manchen Bereichen – Konjunktur, Haushalt, Steuern, Kapitalver-

kehr – war von solchen Effekten vorerst so gut wie gar nichts zu er-

kennen. In anderen Bereichen stellten sich durchaus erste Wirkungen 

infolge von Gemeinschaftsinitiativen ein, aber auch aufgrund von 

Rückwirkungen der Zollunion, der GAP sowie der internationalen 

Wirtschaftskrise. 

Zudem geriet der integrierte Agrarbereich in Probleme. Zum 

Ende der 60er Jahre ging bei fast allen landwirtschaftlichen Erzeug-

nissen die Selbstversorgung im EWG-Raum in Überschussproduk-

tion über. Die aufgrund der Preisgarantie ausufernden Agrarausga-

ben, die von Nettozahlern wie Deutschland und Italien, seit 1973 

auch Grossbritannien mit wachsendem Unmut beklagt wurden, 

zwangen zu Reformen, die naturgemäss, soweit sie auf Einsparungen 

abzielten, bei Betroffenen wie vor allem den Franzosen auf massiven 

Widerstand stiessen. Verschiedene Reformvorschläge trafen sich in 

dem Grundsatz, Änderungen nur innerhalb des Systems der GAP 

vorzunehmen, dieses selbst aber nicht in Frage zu stellen. Schon im 

Dezember 1968 schlug Agrarkommissar Mansholt Massnahmen vor, 

durch die Überschussproduktionen wie Butter und Zucker entmutigt, 

Mangelproduktionen wie Fleisch stimuliert und die Schliessung un-

rentabler Betriebe (vor allem in Frankreich und Italien) gefördert 

werden sollten (sog. «Mansholt-Plan»). In den 70er und frühen 80er 

Jahren beschloss der Ministerrat Umstrukturierungsprogramme, An-

passungsmassnahmen für Wein und Zucker, eine «Mitverantwor-

tungsabgabe» für Milchprodukte, eine Quotierung der Getreidepro-

duktion und direkte Einkommensbeihilfen für kleinere Erzeuger, 

ohne dass die Kostenentwicklung des Agrarmarkts überzeugend ge-

bremst werden konnte. Seit Anfang der 80er Jahre wuchs die Ein-

sicht, dass ein grundsätzlicheres Umsteuern wohl unumgänglich sein 

würde, dass beim Fehlen ökonomisch sinnvoller Absatzmöglichkei-

ten unbegrenzte Preis- und Interventionsgarantien der Gemeinschaft 

nicht mehr vertretbar, Angleichungen an die Weltmarktpreise unver-

meidbar seien. Eine grundlegende Reform der GAP kam indessen 

erst 1992 zustande (S.284).29 

Immerhin entstand 20 Jahre nach der Schaffung des «Grünen Eu-

ropa» das «Blaue Europa»: die gemeinsame Fischereipolitik. In An- 
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lehnung an das System der GAP regelten 1970 zwei Verordnungen 

über eine gemeinsame Marktorganisation für Fischereierzeugnisse 

und über die Einführung einer gemeinsamen Strukturpolitik für die 

Fischwirtschaft den freien und gleichen Zugang der Mitgliedstaaten 

zu den Fischgründen der Gemeinschaft. Die grossen Fischfangnatio-

nen Grossbritannien und Norwegen stellten in ihren Beitritts Ver-

handlungen (S. 183) die getroffene Regelung freilich in Frage und 

setzten eine Übergangsperiode von zehn Jahren durch, die genutzt 

werden sollte, um bis zum 31. Dezember 1982 ein modifiziertes Sy-

stem auszuarbeiten, das ihren Interessen besser entsprach. Darüber 

wurde von 1976 bis 1982 verhandelt; gleichzeitig tagte die UN-See-

rechtskonferenz, bei der den Küstenstaaten vorgelagert eine 200 See-

meilen breite «ausschliessliche Wirtschaftszone» mit genau umrisse-

nen Rechten und Hoheitsbefugnissen eingerichtet wurde. Da sich die 

Festlegung von Fangquoten in den Wirtschaftszonen der Mitglied-

staaten als schwierig erwies, konnte erst am 25. Januar 1983 im Mi-

nisterrat eine neue Gemeinsame Fischereipolitik beschlossen werden, 

deren wichtigste Elemente die Festlegung der Gesamtfangmenge (für 

1983 rund 1,3 Millionen Tonnen) und ihre dauerhafte Aufteilung auf 

die Mitgliedsländer waren. Danach erhielten Grossbritannien einen 

Anteil von 36 Prozent, Dänemark von 24 Prozent, die Bundesrepu-

blik und Frankreich von je 13 Prozent. Des Weiteren wurden ein drei-

jähriges Hilfsprogramm für die Umstrukturierung der Fischereiflot-

ten und Massnahmen zur Erhaltung der Bestände vorgesehen sowie 

Abmachungen mit Drittländern über gegenseitige Fangrechte getrof-

fen.30 

Eine Industriepolitik, quasi als Gegenstück zur GAP, entwickelte 

sich vorerst nur als vage Möglichkeit. Kompetenzen hierfür begrün-

deten der EGKS-Vertrag für den Kohle- und Stahlsektor und der Eu-

ratom-Vertrag für den Kernenergie-Bereich, nicht aber der EWG-

Vertrag für die Wirtschaft allgemein. Die Gemeinschaft konnte da-

her, um die gewerbliche Wirtschaft insgesamt für den internationalen 

Wettbewerb zu stärken, in den 60er Jahren nur durch Bemühen um 

Koordinierung industriepolitischer Massnahmen der Mitgliedstaaten 

oder durch die Überwachung der Wettbewerbsregeln des EWG-Ver- 
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trags (Kartellpolitik, Beihilfenkontrolle u.a.) tätig werden. 1970 

stellte die Kommission eine gemeinschaftliche Industriepolitik und 

die Bildung eines europäischen Industrieraumes zur Diskussion. Ein 

Beschluss der Pariser Gipfelkonferenz vom Oktober 1972 beförderte 

in den folgenden Jahren die Realisierung multinationaler Indu-

striestrukturen und die finanzielle Förderung des Strukturwandels in 

der EG. Dabei wirkten sich unterschiedliche Interessen der Mitglied-

staaten aus: Frankreich war für, die Bundesrepublik und Grossbritan-

nien waren eher gegen das Entstehen eines Brüsseler Industriediri-

gismus. Die internationale Wirtschaftskrise nach 1973 liess freilich 

in manchen Fällen keine Alternative zu gemeinsamen Massnahmen, 

etwa zur Stützung der notleidenden Schiffsbau-, Textil- und Leder-

industrien. Das grösste Industriemanagement der EG löste die sich in 

den 70er Jahren weiter verschärfende Stahlkrise aus. Im Rahmen des 

Montanunion-Vertrages dekretierte sie Produktionsbeschränkungen, 

verhandelte mit Drittstaaten über Importbegrenzungen und verkün-

dete im Oktober 1980 zum ersten Mal das Bestehen einer «offen-

sichtlichen Krise» gemäss Artikel 58 des EGKS-Vertrags, wodurch 

ihr ermöglicht wurde, den einzelnen Stahlunternehmen Erzeugungs-

quoten zuzuteilen.31 

Ein industriepolitischer Impuls ging von der Technologiepolitik 

aus, die, auf der Haager Konferenz erörtert, im Oktober 1972 von den 

Staats- und Regierungschefs formell beschlossen und in einem Akti-

onsprogramm von 1974 präzisiert wurde. Eine Schlüsselrolle spielte 

darin die GFS der Euratom, deren Tätigkeitsfeld Ende der 60er Jahre 

auf die Spitzentechnologien im Allgemeinen ausgeweitet worden 

war, die verstärkt Koordinierungsaufgaben übernahm und mit Dritt-

staaten und privaten Unternehmen zusammenarbeitete. Daraus resul-

tierte das erste echte nach Gemeinschaftsrecht gegründete europäi-

sche Unternehmen JET (Joint European Torus), dessen Aufgabe die 

Entwicklung der kontrollierten thermonuklearen Fusion als Energie-

quelle der Zukunft war. Andere Gemeinschaftsprojekte betrafen die 

Einrichtung eines Europäischen Datenübermittlungsnetzes (Euro- 

net), die Erforschung und Entwicklung nichtnuklearer Energiequel-

len (z.B. Solartechnik), Mikro- und Biotechnologie, Medizintechnik, 

Rohstoffverwertung und Umweltschutz. Das Gemeinschaftsbudget 
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für Forschung und Technologie belief sich freilich vorerst nur auf 

rund 2 Prozent der von den Mitgliedstaaten für diese Zwecke auf ge-

wendeten Mittel.32 

Das Bemühen, Fusionen zur Bildung «europaweiter» Unterneh-

men zu fördern, blieb zunächst ohne Erfolg, nicht zuletzt wegen der 

in der Bundesrepublik und den Niederlanden geforderten, in den an-

deren Mitgliedstaaten aber abgelehnten Mitbestimmung der Arbeit-

nehmer. Es entwickelten sich aber, namentlich in Bereichen der Spit-

zentechnologie, die die Regierungen eher in nationaler Regie zu hal-

ten trachteten, Kooperationen, an denen jeweils nur einige der EG-

Staaten beteiligt waren, etwa das Airbus-Konsortium (Frankreich, 

Deutschland, Italien, Belgien), die Europäische Weltraumbehörde 

ESA (European Space Agency) und die beiden Unternehmen zur 

Uran-Anreicherung Urenco (Deutschland, Niederlande, Grossbritan-

nien) und Eurodif (Frankreich, Italien, Belgien, Spanien). Hinzu ka-

men wenige binationale Zusammenschlüsse: Royal Dutch Shell und 

Unilever (beide britisch-niederländisch) vor, Agfa-Gevaert (deutsch-

belgisch) und Hoesch-Hoogovens (deutsch-niederländisch) nach Er-

öffnung des Gemeinsamen Markts. Gemeinschaftsweit operierten 

nur europäische Filialen multinationaler Unternehmen, deren Ver-

waltungszentralen zumeist in den USA lagen. Anzufügen bleibt, dass 

1973 das Europäische Patentamt in München errichtet wurde (eine 

Initiative des Europarats), und dass 1975 die Gemeinschaft das Eu-

ropäische Patent mit einheitlichen Wirkungen in allen Mitgliedstaa-

ten einführte. Seit 1982 griff die Kommission Überlegungen auf, die 

vielen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in der EG mit 

Hilfe finanzieller Anreize stärker in den Integrationsprozess einzu-

beziehen.33 

Vor dem Hintergrund der Ölkrise von 1973 schien sich vorüber-

gehend eine gemeinsame Energiepolitik anzubahnen. Die schlagar-

tige Verteuerung eines Energieträgers, von dem die EG-Staaten 1973 

für ihre Energieversorgung zu 67 Prozent abhängig waren, führte 

acht der neun EG-Staaten dazu, sich an der Internationalen Energie-

agentur (IEA) zu beteiligen, die auf amerikanische Initiative im Rah-

men der OECD in Paris eingerichtet wurde und den Ölverbraucher-

ländern einen Krisenmechanismus für Versorgungsengpässe bot; nur  

179 



Frankreich blieb ausserhalb. 1974 beschloss der Ministerrat Mass-

nahmen zur Energieeinsparung, zur Verminderung der Abhängigkeit 

von Ölimporten, zur Anlage nationaler Ölreserven für 90 Tage und 

zur europäischen Koordinierung bei Versorgungsmängeln. Zudem 

wurde die Rückbesinnung auf die Kohlenutzung (im Rahmen der 

Montanunion) und auf den stärkeren Einsatz der Kernenergie (im 

Rahmen der Euratom) gefördert, mit dem Ergebnis, dass bis zu den 

frühen 80er Jahren der Anteil des Öls an der Energieversorgung der 

EG auf etwa 45 Prozent zurückging, bei zudem steigender Förderung 

von Nordseeöl. Mit der Entspannung der Versorgungslage schwand 

indessen das Interesse an einer gemeinsamen Energiepolitik wieder; 

eine nachhaltige europäische Strategie zu Investitionen in energie-

sparende Techniken, zu Diversifizierung der Versorgung und auch 

zum Verhältnis zu den OPEC-Staaten kam nicht zustande.34 

Die Entwicklung einer gemeinsamen Verkehrspolitik blieb auch 

in den 70er und frühen 80er Jahren weit hinter den vertraglich vor-

gegebenen Möglichkeiten zurück. Nach der Erweiterung von 1973 

begann die Gemeinschaft pragmatisch Einzelbeschlüsse zu fassen, 

durch die die Verkehrsentwicklung innerhalb der EG erleichtert und 

gefördert werden sollte; sie betrafen etwa den Ausbau der grenzüber-

schreitenden Verkehrswege, die Verbesserung der wirtschaftlichen 

Lage der Eisenbahnen, die Entwicklung des Verhältnisses von 

Schiene und Strasse, die Erleichterung des interregionalen Linien-

flugverkehrs und die Erhöhung der Sicherheit im Schiffsverkehr. 

Auch gegenüber Drittstaaten trat die Gemeinschaft als Sachwalterin 

europäischer Verkehrsinteressen in Erscheinung. Die unterschiedli-

chen nationalen Interessen erlaubten indessen vorerst keinen «gros-

sen Wurf», sondern nur einzelne Schritte zur Beseitigung der gröb-

sten Unstimmigkeiten und Hemmnisse. Immerhin beschloss der Mi-

nisterrat im März 1981 ein 10-Punkte-Programm, das den zuneh-

menden Stellenwert einer gemeinsamen Verkehrspolitik anzeigte. 

Dessen ungeachtet erhob das Europäische Parlament am 22. Januar 

1983 vor dem Gerichtshof in Luxemburg eine Untätigkeitsklage, in 

der dem Rat vorgeworfen wurde, wichtige im EWG-Vertrag vorge-

sehene Entscheidungen zur Verwirklichung einer gemeinsamen Ver-

kehrspolitik nicht rechtzeitig gefasst zu haben. Am 22. Mai 1985 be- 
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stätigte das Gericht, dass die Klage zu Recht erhoben wurde, und lei-

tete damit eine neue Entwicklung in der europäischen Verkehrspoli-

tik ein.35 

Die Regionalpolitik der Gemeinschaft, in den 60er Jahren in un-

systematischen Ansätzen entwickelt (S. 118), erhielt 1975 eine etwas 

festere Grundlage mit der Errichtung des «Europäischen Fonds für 

Regionale Entwicklung» (EFRE). Hauptnutzniesser des Fonds, zu 

dem Deutschland den grössten Beitrag leistete, waren vor der 1981 

einsetzenden Süderweiterung (S. 191) die Länder Italien, Grossbri-

tannien, Frankreich und Irland. Bezeichnend für die EG blieb weiter, 

auch unter dem EFRE, die unbefriedigende Koordinierung zwischen 

nationaler Projektentwicklung und europäischer Finanzierung. Die 

EG-Mittel wurden von den Empfängern zum Teil auch sachfremd, 

z.B. für allgemeine Infrastrukturmassnahmen, verwendet. Aufs 

Ganze gesehen, begann der Umverteilungsmechanismus der Regio-

nalpolitik aber gewiss zur Verringerung regionaler Unterschiede in 

der Gemeinschaft beizutragen.36 

Eine in den Gründungsverträgen nicht vorgesehene Gemein-

schaftspolitik entwickelte sich seit 1972 auf dem Gebiet des Umwelt-

schutzes. In Aktionsprogrammen von 1973, 1977 und 1981, die von 

einem breiten Konsens der Mitgliedsregierungen getragen waren, 

entwickelte die EG die Ziele einer «präventiven europäischen Um-

weltpolitik», mit der nationale Massnahmen koordiniert und über-

greifende europäische Massnahmen ermöglicht werden sollten. Ge-

genstand der seit 1976 zahlreicher werdenden Richtlinien, die auf die 

Verringerung der Umweltbelastungen und eine rationellere Nutzung 

der natürlichen Ressourcen abzielten, waren vor allem die Reinhal-

tung der Luft, der Gewässerschutz, der Naturschutz, allgemein die 

Verbesserung der Lebensqualität. Die Umweltpolitik der EG wurde 

zu einem bescheidenen, aber krisenfesten Arbeitsbereich mit fassba-

ren Ergebnissen. Manche Nichtumsetzung von Umwelt-Richtlinien 

durch einzelne Mitgliedstaaten löste freilich Klagen der Kommission 

vor dem Europäischen Gerichtshof aus – wie in anderen Politikberei-

chen auch.37 

Nach dem Pariser Gipfel vom Oktober 1972 gewann eine gemein-

same Sozialpolitik (S. 118) vermehrte Bedeutung. Mit einem Ak- 
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tionsprogramm vom Januar 1974 und mehreren Direktiven von 1975 

wurden Mindeststandards für alle Arbeitnehmer in der EG postuliert, 

darunter die 40-Stunden-Woche, der vierwöchige bezahlte Urlaub 

und der gleichberechtigte Zugang zu Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Der ESF wurde 1971 und 1977 reformiert und dabei den durch die 

Wirtschaftskrise veränderten Umständen angepasst, namentlich der 

zunehmenden Arbeitslosigkeit im EG-Raum: Die eine Hälfte der – 

mässig steigenden – Mittel des Fonds wurde fortan für die Verbesse-

rung der Beschäftigungslage in benachteiligten Gebieten vorgese-

hen, die andere Hälfte für Massnahmen der Berufsumschulung. Der 

Kampf gegen die Arbeitslosigkeit blieb im Kern Aufgabe der natio-

nalen Wirtschaftspolitik, doch beteiligte sich die Gemeinschaft sub-

sidiär, mit Mitteln des Fonds, an spezifischen Aktionen wie der För-

derung der beruflichen Ausbildung und der Beschäftigung Jugendli-

cher. Im notleidenden Stahlsektor wurden zudem soziale Massnah-

men aufgrund des EGKS-Vertrags finanziert.38 

Zu Beginn der 80er Jahre schärfte im Übrigen eine neuerliche in-

ternationale Wirtschaftskrise den Blick für die Grenzen wirtschafts-

politischer Konvergenz. Die Errichtung neuer Handelsschranken und 

der verstärkte Einsatz von Subventionen zugunsten notleidender 

Branchen drohten das Erreichte zu gefährden. Auch mit Blick auf die 

amerikanische und japanische Konkurrenz schien es wichtig, durch 

ein systematischeres Vorgehen die wirtschaftliche Integration neu zu 

beleben. Im Juni 1981 kamen die Staats- und Regierungschefs über-

ein, «dass konzertierte Anstrengungen zur Stärkung und zum Ausbau 

des freien Binnenmarkts» unternommen werden müssten. Anfang 

Dezember 1982 verfügten sie, dass das Ziel der vollen Herstellung 

der sog. «vier Freiheiten», der Freizügigkeit im Waren-, Personen-, 

Dienstleistungs- und Kapitalverkehr in ein Dringlichkeitsprogramm 

aufgenommen wurde. Drei Wochen zuvor hatte die Kommission 

dem Ministerrat mitgeteilt, dass es darauf ankomme, «den europäi-

schen Unternehmen die Gewissheit zu geben, dass ihre Tätigkeit sich 

in einem Wirtschaftsraum entwickeln kann, dessen Grösse dem ame-

rikanischen Markt vergleichbar und dem japanischen Markt klar 

überlegen ist. Eine ausreichend breite Basis bei der technologischen 

Entwicklung, bei der Finanzierung und beim Absatz ist unerlässlich, 
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um sich gegenüber der internationalen Konkurrenz behaupten zu 

können.»39 

Die ersten Erweiterungen der Gemeinschaft 

Nach den Beschlüssen der Haager Konferenz kam es am 1. Januar 

1973 zum ersten Erweiterungsschub der Gemeinschaft. Mit England, 

Irland und Dänemark stieg die Zahl der Mitglieder von sechs auf 

neun. Wenige Jahre später folgte dieser «Norderweiterung» eine 

«Süderweiterung»: Am 1. Januar 1981 wurde Griechenland das 

zehnte Mitglied, am 1. Januar 1986 erhöhten Spanien und Portugal 

die Zahl der Mitglieder auf zwölf. 

Anders als beim ersten britischen Aufnahmegesuch von 1961/ 63 

stimmte die Sechsergemeinschaft nun vor Beginn der Beitrittsver-

handlungen mit den vier Antragstellern Grossbritannien, Irland, Dä-

nemark und Norwegen ihre Positionen in vollem Umfang unterein-

ander ab, und nicht erst fallweise im Verlaufe der Verhandlungen. 

Man hatte aus der Langwierigkeit des früheren Verhandlungsprozes-

ses gelernt. Das acquis communautaire mussten die Kandidaten na-

türlich ohne Abstriche übernehmen, und Anpassungsprobleme konn-

ten nicht durch Änderungen des geltenden Regelwerkes, sondern nur 

durch zeitlich begrenzte Übergangsmassnahmen gelöst werden. 

Weitere Positionsbestimmungen betrafen die Anpassung der Ge-

meinschaftsstrukturen an die vergrösserte Mitgliederzahl, das Ver-

hältnis zu Commonwealth- und EFTA-Staaten sowie die Einbezie-

hung des britischen Pfundes in die geplante Währungsunion. Ver-

handlungsführer war wieder der amtierende Präsident des Minister-

rats, der bei Bedarf die Leitung an einen Vertreter der Kommission 

delegieren konnte. Am 30. Juni 1970 wurden die Auffassungen der 

Gemeinschaft bekanntgegeben. Im Gegenzug entwickelten die Bei-

trittskandidaten ihre Vorstellungen. Am 21. Juli begannen in Brüssel 

die Verhandlungen mit der britischen, am 21. September parallel die 

mit den drei anderen Regierungen gemeinsam.40 

Für die Verhandlungen mit Grossbritannien, die rund 18 Monate 

dauerten, war es ein Vorteil, dass aufgrund der Unterhauswahlen 

vom 18. Juni 1970 das etwas unberechenbar gewordene Labour-Ka- 
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binett Wilsons durch eine konservative Regierung unter Edward 

Heath, dem europafreundlichen Delegationsführer bei den früheren 

Verhandlungen, abgelöst wurde. Heath arbeitete ungeachtet einer zu-

nehmenden Spaltung in der britischen Öffentlichkeit entschlossen 

auf den Beitritt hin, daher konnten viele, auch schwierigere, Fragen 

relativ unkompliziert erledigt werden. Probleme bereiteten wieder 

die präferenziellen Handelsverbindungen Englands mit dem Com-

monwealth, der britische Agrarmarkt im Verhältnis zur GAP, die 

Rolle des britischen Pfunds als Reservewährung sowie die Über-

gangsregelungen. Frankreich entwickelte sich neuerlich zum gröss-

ten Bedenkenträger, so dass ein persönliches Treffen zwischen dem 

britischen Premierminister und dem französischen Staatspräsidenten 

am 20. und 21. Mai 1971 in Paris erforderlich war, um den positiven 

Ausgang der Verhandlungen sicherzustellen: Heath gab Pompidou 

zu verstehen, dass er dessen am Leitbild der Nationalstaaten orien-

tierte Europakonzeption im Wesentlichen teilte. In den Verhandlun-

gen mit den drei anderen Beitrittskandidaten wurden viele Ergeb-

nisse der Verhandlung mit Grossbritannien mutatis mutandis über-

nommen, naturgemäss auch individuelle Regelungen vereinbart. Ir-

land erreichte die Anerkennung seines allgemeinen Entwicklungs-

rückstands. Am 19. Januar 1972 empfahl die Kommission dem Mi-

nisterrat, aufgrund der Verhandlungsergebnisse die vier Beitrittsbe-

werber in die Gemeinschaft aufzunehmen: «Die Erweiterung wird es 

der Gemeinschaft ermöglichen, sich verstärkt an der Entwicklung 

der internationalen Beziehungen zu beteiligen und doch ihren inne-

ren Zusammenhalt und ihre innere Dynamik zu bewahren.»41 

Am 22. Januar 1972 war es soweit: In einem feierlichen Zeremo-

niell wurde in Brüssel von Vertretern der sechs Gründerstaaten und 

der vier Bewerberstaaten ein einziger Beitrittsvertrag unterzeichnet. 

Dem Vertrag zugeordnet waren Anhänge, Protokolle, Briefwechsel, 

Erklärungen sowie ein Beschluss des Rats zum Beitritt der vier Staa-

ten zur EGKS. In dem umfangreichen Konvolut wurden die volle 

Übernahme des acquis communautaire durch die neuen Mitglieder 

sowie die erforderlichen Regelungen für eine fünfjährige Übergangs-

zeit vereinbart; der Beitritt sollte am 1. Januar 1973 wirksam werden,  

184 



bis dahin wurden die neuen Mitglieder bereits an den Entscheidungen 

der Gemeinschaft beteiligt; vom 1. Januar 1978 an sollte die vergrös-

serte Gemeinschaft «normal» funktionieren. Die Gemeinschaftsinsti-

tutionen wurden der Vergrösserung der Mitgliederzahl angepasst. Im 

Ministerrat stieg die Teilnehmerzahl von sechs auf zehn, eine neue 

Stimmengewichtung sah für Frankreich, Deutschland, Italien und 

Grossbritannien je zehn, für Belgien und die Niederlande je fünf, für 

Dänemark, Irland und Norwegen je drei und für Luxemburg zwei 

Stimmen vor; 43 der 61 Gesamtstimmen bildeten die qualifizierte 

Mehrheit; bei Entscheidungen, die nicht aufgrund eines Vorschlags 

der Kommission getroffen wurden, mussten die 43 Stimmen aus min-

destens sechs Staaten kommen. Nach dem Rückzug Norwegens be-

trug die qualifizierte Mehrheit 41 der nunmehr 58 Gesamtstimmen. 

Die Kommission sollte fortan aus 14 (ohne Norwegen 13) statt neun 

(S. 142) Kommissaren bestehen, je zwei für Frankreich, Deutschland, 

Italien und Grossbritannien, für die übrigen Mitgliedstaaten je einer. 

Die Zahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments stieg von 

142 auf 208 (ohne Norwegen 198), je 36 für die vier grossen Staaten, 

je 14 für Belgien und die Niederlande, je zehn für Dänemark, Irland 

und Norwegen, sechs (wie bisher) für Luxemburg. Die Zahl der Rich-

ter des Europäischen Gerichtshofs stieg von sieben auf neun, die der 

Generalanwälte von zwei auf vier. Für den Wirtschafts- und Sozial-

ausschuss von EWG und Euratom und den Beratenden Ausschuss der 

EGKS wurden entsprechende Anpassungen vorgesehen.42 

Die Ratifizierung des Beitrittsvertrages durch die zehn Vertrags-

partner erfolgte zeitgerecht vor dem 1. Januar 1973. Die Parlamente 

der Gründerstaaten ausser Frankreich stimmten mit grossen Mehr-

heiten zu. In Frankreich erbrachte ein am 21. April 1972 angesetztes 

Referendum bei schwacher Beteiligung (53 Prozent) eine Mehrheit 

von 68 Prozent, was einer Zustimmungsquote von nur 36 Prozent al-

ler Stimmberechtigten entsprach. In den Beitrittsländern lehnte 

Heath die Forderung der Opposition nach einem Referendum ab, weil 

ihm dafür angesichts der zunehmenden Europaskepsis unter seinen 

Landsleuten das Risiko unkalkulierbar erschien; der für die Ratifizie-

rung erforderliche «Act of Parliament» wurde am 13. Juli 1972 im  
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Unterhaus gegen die Stimmen der Labour-Opposition mit 301 zu 284 

Stimmen angenommen. In Irland ergab sich in einer Volksabstim-

mung vom 10. Mai 1972 parteiübergreifend eine überwältigende Zu-

stimmung von 83 Prozent der abgegebenen Stimmen. Erhoffte wirt-

schaftliche Vorteile, die Wirtschaftsunion mit England und Hoffnung 

auf eine Wiedervereinigung mit Nordirland waren vermutlich die 

Gründe. Auch in Dänemark erbrachte ein Referendum am 2. Oktober 

1972 deutliche Zustimmung (56,7 Prozent der abgegebenen Stim-

men), wofür gewiss auch die bestehenden wirtschaftlichen Verflech-

tungen mit Deutschland und England den Ausschlag gaben. Das un-

ter dänischer Verwaltung stehende Grönland lehnte den Beitritt frei-

lich ab, um später, seit 1979 mit einem Autonomie-Statut ausgestat-

tet, in einem weiteren Referendum vom 21. Februar 1982 förmlich 

den Austritt aus der Gemeinschaft zu beschliessen (mit Wirkung vom 

1. Februar 1985, seitdem ist Grönland der EG als überseeisches Ge-

biet assoziiert). Der Paukenschlag kam aus Norwegen. Zunächst 

stimmten die Volksvertreter im Storting dem Beitritt mit einer Drei-

viertelmehrheit zu, in einem nach der Verfassung nicht erforderlichen 

Referendum am 24. und 25. September 1972 wurde er dann aber mit 

54 Prozent der abgegebenen Stimmen abgelehnt. Offenbar setzten 

sich hier diffuse Ängste von Traditionalisten, Pazifisten, Landwirten 

und Fischern vor der Eingliederung in einen unüberschaubaren EG-

Block und vor der Konkurrenz der anderen Mitgliedstaaten durch. 

Somit erweiterte sich die Gemeinschaft am 1. Januar 1973 von sechs 

auf lediglich neun Mitglieder.43 

Eine weitere Komplikation ergab sich, als am 28. Februar 1974 

die Labour-Partei die Unterhauswahlen gewann. Harold Wilson 

kehrte nach Downing Street No. 10 zurück und stellte den EG-Beitritt 

seines Landes wieder in Frage. Er war Gefangener eines Beschlusses 

seiner Partei vom Oktober 1972, in dem die von Heath aus gehandel-

ten Beitrittsbedingungen als unannehmbar verurteilt und für den Fall 

eines Wahlsiegs eine Revision angekündigt worden waren. Am 1. 

April 1974 forderte Aussenminister James Callaghan im Ministerrat 

die acht Partner zu einer «grundsätzlichen Neuverhandlung» auf, de-

ren Ergebnis der britischen Bevölkerung zur Abstimmung über den 

Verbleib Englands in der EG unterbreitet werden solle. Dies war  
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nichts weniger als eine Erpressung, auf die die anderen Regierungen 

ungehalten, aber flexibel eingingen. Die Manöver der britischen In-

nenpolitik sollten die schwer genug erreichte Mitgliedschaft Gross-

britanniens nicht wieder gefährden dürfen. Monatelange Beratungen 

in Brüssel und zwischen den Hauptstädten führten auf den Gipfel-

konferenzen der Staats- und Regierungschefs im Dezember 1974 in 

Paris und im März 1975 in Dublin zu begrenzten Zugeständnissen an 

London, durch die das acquis communautaire insgesamt nicht ange-

tastet wurde: eine Absichtserklärung zur Überprüfung der GAP; eine 

Verlängerung der Übergangsregelung für den Import von Butter aus 

Neuseeland über den 31. Dezember 1977 hinaus; die Einrichtung – 

probeweise für sieben Jahre – eines «Europäischen Fonds für Regio-

nale Entwicklung» (EFRE), mit dessen Hilfe die auf Grossbritannien 

wegen seines hohen Agrarimports aus dem Commonwealth entfal-

lenden besonderen Beitragsbelastungen kompensiert werden soll-

ten;44 die Freistellung der Grundversorgung der Briten von künftiger 

Mehrwertsteuer-Harmonisierung; die Schaffung eines «Korrek-

turmechanismus», der für Mitgliedstaaten, die aufgrund eines groben 

Missverhältnisses zwischen Beitragsleistungen und Rückflüssen aus 

dem EG-Haushalt in eine «unannehmbare Situation» gerieten, Rück-

erstattungen vorsah. Insgesamt hatte die Labour-Regierung damit, in 

den Worten von Roy Jenkins, «mit einem Maximum an Boshaftig-

keit ein Minimum an Ergebnissen» erreicht. Wilson stellte das Re-

sultat gleichwohl der britischen Öffentlichkeit als einen Sieg seiner 

Regierung vor, durch den das Verbleiben in der EG möglich werde. 

Das am 5. Juni 1975 angesetzte Referendum erbrachte, bei einer 

Wahlbeteiligung von 65,5 Prozent, eine proeuropäische Mehrheit 

von 67,2 Prozent. Grossbritannien war damit endgültig in der Ge-

meinschaft angekommen; aber ein einfacher Partner würde es nicht 

sein.45 

Der Beitritt Grossbritanniens, Irlands und Dänemarks hatte zur 

Folge, dass die drei neuen EG-Mitgliedstaaten von ihren Ex-EFTA-

Partnern Österreich, Schweiz, Schweden, Finnland, Island und Por-

tugal schlagartig durch den Aussenzoll der EG getrennt wurden, was 

in niemandes Interesse lag. Die Europäische Kommission verhan-

delte daher schon seit Dezember 1970 über die Herstellung besonde-

rer Beziehungen zwischen der erweiterten EG und der Rest-EFTA. 
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Das Ergebnis waren Freihandelsabkommen der EG mit jedem ein-

zelnen der sechs verbleibenden EFTA-Staaten, die am 22. Juli 1972 

in Brüssel unterzeichnet wurden und in den meisten Fällen zeitge-

recht am 1. Januar 1973 in Kraft traten (für Island am 1. April 1973, 

für Finnland am 1. Januar 1974). Vereinbart wurde, dass die drei 

neuen EG-Mitglieder für gewerbliche Produkte prinzipiell den Frei-

handel mit ihren bisherigen Partnern fortführen konnten und dass die 

EG als Ganze sich nach einer viereinhalb jährigen Übergangsphase 

(acht Jahre für Island und Portugal) diesem Arrangement anschlies-

sen würde. Die Zollunion trat damit im Bereich der gewerblichen 

Güter quasi in Freihandel mit der geschrumpften Freihandelszone 

und nahm eine entsprechende Bresche im gemeinsamen Aussenzoll 

hin. Für einzelne Produkte wurden Ausnahmen bzw. Übergangsre-

gelungen vereinbart, und die Rest-EFTA verpflichtete sich zur Be-

achtung der Wettbewerbsregeln der EG. Der landwirtschaftliche Be-

reich blieb weitgehend ausgespart. Eine «Evolutivklausel» eröffnete 

den Staaten der Rest-EFTA (ausser dem unter sowjetischem Einfluss 

stehenden Finnland) die Möglichkeit, mit der EG in Beratungen über 

eine Weiterentwicklung der Beziehungen einzutreten. Ein entspre-

chender Vertrag wurde auch mit Norwegen nach dessen Aufkündi-

gung des EG-Beitritts abgeschlossen (Unterzeichnung am 16. April 

1973, in Kraft ab 1. Juli 1973).46 

Das Jahr 1973 sah so das Entstehen eines grossen westeuropäi-

schen Wirtschaftsraums. Neben der auf neun Mitglieder erweiterten 

EG und den Freihandelsarrangements mit den schliesslich sieben 

Staaten der Rest-EFTA gab es die Assoziierungen mit Griechenland, 

der Türkei, Malta und Zypern, sowie einen präferenziellen Handels-

vertrag mit dem Spanien Francos. Ausserdem vergrösserte sich mit 

dem Beitritt Grossbritanniens schlagartig die Zahl der überseeischen 

Länder und Hoheitsgebiete, die sich gemäss Artikel 131 bis 136 des 

EWG-Vertrags mit der EG assoziierten. Zu den Staaten der Konven-

tion von Jaunde (S. 120) trat nun eine grosse Zahl anglophoner Län-

der Afrikas, der Karibik und des pazifischen Raums, die gemeinsam 

mit den Jaunde-Staaten ein neues, nunmehr 46 «AKP-Staaten» zu-

sammenbindendes Kooperationsabkommen mit der EG aushandel- 
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ten: die Konvention von Lomé (28. Februar 1975, erneuert am 31. 

Oktober 1979). Darin sicherte die EG den AKP-Staaten eine Erwei-

terung der Entwicklungszusagen der Jaunde-Verträge zu; die zucker-

exportierenden Staaten erhielten eine Absatzgarantie zu dem für EG-

Produzenten geltenden Preis; das neue «Stabex»-System glich für 

mehr als 40 agrarische Erzeugnisse der AKP-Staaten sinkende Ex-

porterlöse automatisch aus EG-Kassen aus und garantierte ihnen da-

mit ein Mindesteinkommen. 1976/77 entwickelte die EG zudem ihre 

Mittelmeerpolitik durch Handels- und Kooperationsverträge mit den 

Staaten des Maghreb (Marokko, Algerien, Tunesien) und des 

Maschrik (Ägypten, Jordanien, Libanon, Syrien) sowie durch neue 

Verträge mit Israel, Malta und Zypern.47 

Die Erweiterung und ihre Auswirkungen riefen die USA und ei-

nige der grossen Commonwealth-Staaten auf den Plan, die die Ver-

grösserung der Zollunion, die Abkommen mit der Rest-EFTA, die 

Assoziierung der AKP-Staaten und die Präferenzverträge mit den 

Mittelmeerländern als Ausdruck eines Drittstaaten diskriminieren-

den und die Entfaltung des Welthandels behindernden Regionalis-

mus der Europäer kritisierten. Verlangt wurde eine neue Zollsen-

kungsrunde im Rahmen des GATT, die Amerikaner forderten vor al-

lem auch erleichterten Zugang zum europäischen Markt für ihre Ag-

rarerzeugnisse. Am 21. September 1973 wurde in Tokio eine neue 

multilaterale Handelskonferenz eröffnet (zunächst «Nixon-Runde», 

nach dem erzwungenen Rücktritt des amerikanischen Präsidenten im 

August 1975 «Tokio-Runde» genannt), in der die EG ihrerseits die 

Beseitigung nicht- und paratarifärer Handelshemmnisse durch die 

USA und Japan forderte. Die Verhandlungen führten am 12. April 

1979 zur Unterzeichnung eines Welthandelsabkommens, das sowohl 

die gleichmässige weitere Herabsetzung der Zölle auf Industriepro-

dukte um ein Drittel im Zeitraum von 1980 bis 1987 als auch die 

Rückführung von Zollprüfungen, Kontingentierungen, Lizenzierun-

gen, Normierungen, Subventionierungen usw. vorsah. Im Agrarbe-

reich mussten die USA indessen, bei wenigen Sonderregelungen, 

grundsätzlich die Mechanismen der EG-Landwirtschaftspolitik aner-

kennen. Brüssel stellte lediglich eine striktere Regelung bei der Ge-

währung von Ausfuhrbeihilfen in Aussicht.48 
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Eine Spätfolge des Beitritts Grossbritanniens war an der Wende 

zu den 80er Jahren der Streit über die Höhe des britischen Haushalts-

beitrags. Nach dem Finanzreglement der Gemeinschaft hatte das 

Vereinigte Königreich wegen seiner unverändert hohen Agra-

rimporte aus den Commonwealth-Ländern beständig überproportio-

nale Abschöpfungszahlungen abzuführen, dadurch stieg sein Anteil 

am EG-Haushalt nach Ablauf der fünfjährigen Übergangszeit auf 

über 20 Prozent und machte es zum grössten Nettozahler der Ge-

meinschaft. Premierminister Wilson hatte das Problem in den «Neu-

verhandlungen» von 1974 und 1975 schon thematisiert. Nach dem 

Wahlsieg der konservativen Partei im Mai 1979 forderte die neue 

Premierministerin Margaret Thatcher energisch eine Reform des Fi-

nanzsystems mit dem Ziel einer Reduzierung der Agrarausgaben und 

des britischen Beitrags: «I want my money back.» Die am 29. und 

30. Mai 1980 in Brüssel tagenden Staats- und Regierungschefs lehn-

ten grundlegende Änderungen des Finanzsystems ab, beschlossen 

aber pragmatisch Zahlungserleichterung für London in den Jahren 

1980 und 1981; gleichzeitig wurde die Kommission aufgefordert, ei-

nen Vorschlag für die dauerhafte Lösung des Problems zu erarbeiten. 

Die Kommission, präsidiert von Gaston Thorn, empfahl daraufhin in 

ihrem «Mandatsbericht» vom 24. Juni 1981 einige Modifizierungen 

des Finanzsystems, die es erlaubten, den britischen Nettobeitrag für 

eine begrenzte Zeit nach bestimmten Leistungsparametern zu sen-

ken. Indessen ergab sich im Ministerrat für diese Lösung keine Eini-

gung, woraufhin Frau Thatcher im Frühjahr 1982 monatelang die 

Festlegung der gemeinsamen Agrarpreise für die Saison 1982/83 

blockierte, um eine Senkung des britischen Beitrags auch für die 

Jahre nach 1981 durchzusetzen. Am 18. Mai 1982 legte der Mini-

sterrat gegen das Votum des britischen Vertreters schliesslich die 

Agrarpreise fest, und London lenkte ein, weil es soeben die Solida-

rität der Partner im Falkland-Konflikt benötigt hatte. Der Streit über 

die britische Forderung nach Beitragsermässigung war damit aber 

nur verschoben. Er lähmte das europäische Arbeitsklima bis Juni 

1984, als schliesslich auf der Tagung des Europäischen Rats in 

Fontainebleau eine Regelung gelang (S. 222).49 

Kaum waren die drei Nordländer Grossbritannien, Irland und Dä- 
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nemark beigetreten, stellte sich die Frage einer Erweiterung der EG 

auch nach Süden. In Griechenland ersuchte, nach dem Sturz des seit 

1967 herrschenden Obristenregimes im Juli 1974, die Regierung Ka-

ramanlis bereits im November desselben Jahres die EG um Fortent-

wicklung des Assoziierungsabkommens von 1961 zur vollen Mit-

gliedschaft; am 12. Juni 1975 wurde der offizielle Beitrittsantrag ge-

stellt. In Portugal stellte in der Folge des von der «Nelken-Revolu-

tion» eingeleiteten Demokratisierungsprozesses der Jahre 1974 bis 

1976 die Regierung Soares am 28. März 1977 einen Beitrittsantrag. 

Und nach dem Tode Francos im November 1975 und der Errichtung 

der konstitutionellen Monarchie unter König Juan Carlos beantragte 

am 27. Juli 1977 auch in Spanien die Regierung Suarez die Mitglied-

schaft in der EG.50 

Die Reaktionen der Neun auf die drei Beitrittsanträge waren 

grundsätzlich positiv, die Gesuche stiessen aber auch auf Skepsis. 

Ein zweiter Erweiterungsschub war nach dem ersten kaum zu ver-

weigern. Nach der Norderweiterung würde die Süderweiterung die 

EG geographisch besser austarieren. Die Aufnahme in die europäi-

sche Familie würde die jungen Demokratien in Griechenland und vor 

allem auf der iberischen Halbinsel gewiss konsolidieren helfen, nach-

dem die drei Staaten 1971,1976 bzw. 1977 bereits in den Europarat 

aufgenommen worden waren. Andererseits gab es einen erheblichen 

wirtschaftlichen Entwicklungsrückstand aller drei Länder, der abseh-

bar machte, dass grundlegende Strukturreformen erhebliche Finanz-

beihilfen erforderten. Im Agrarbereich waren Anpassungen unaus-

weichlich, um eine Überschwemmung des Gemeinsamen Markts mit 

mittelmeerischen Erzeugnissen wie Wein, Obst und Gemüse – die 

die Nordeuropäer begrüssten, die französischen und italienischen 

Landwirte aber fürchteten – zu verhindern. Im gewerblichen Sektor 

waren die zu grossem Teil vor ausländischer Konkurrenz geschützten 

kleinen und mittleren Unternehmen der Beitrittskandidaten auf den 

Gemeinsamen Markt vorzubereiten, und in den ohnehin notleidenden 

Branchen der Stahlerzeugung, des Schiffsbaus und der Textilherstel-

lung würde zusätzlich ungeliebte Konkurrenz entstehen. Auch die 

Freizügigkeit südeuropäischer Arbeitskräfte war angesichts zuneh- 
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mender Arbeitslosigkeit im EG-Raum ein Problem. Und nicht zuletzt 

wurde befürchtet, dass durch eine Erweiterung auf zwölf Mitglieder 

die Gemeinschaft mit ihren Institutionen funktionsuntüchtig werden 

könnte. Angesichts dieser Sorgen war klar, dass nicht alle drei Bei-

trittskandidaten gleichzeitig aufgenommen werden könnten. 

Als erstes wurden Verhandlungen mit Griechenland geführt. Die 

Kommission schlug zur Durchführung erforderlicher Wirtschaftsre-

formen zunächst eine den Beitritt vorbereitende Phase von unbe-

stimmter Dauer vor, doch fand das griechische Drängen auf raschen 

Vollbeitritt die Fürsprache Deutschlands und Frankreichs. Die am 

27. Juli 1976 eröffneten Verhandlungen führten am 28. Mai 1979 zur 

Unterzeichnung des Beitritts Vertrags.51 Darin wurde eine Über-

gangszeit von fünf Jahren bis zur vollen Einbeziehung Griechen-

lands in die Zollunion und in die GAP vereinbart, sieben Jahre sollte 

die Übergangszeit dauern bis zur zollfreien Einfuhr von Tomaten 

und Pfirsichen in die Gemeinschaft sowie für die Freizügigkeit der 

Arbeitskräfte. Für einige agrarische Erzeugnisse wie Olivenöl wur-

den Griechenland besondere Beihilfen zugesagt. Zum Schutz seines 

Kapitalmarkts erhielt Athen das Sonderrecht, bei Bedarf zeitweilig 

den freien Kapitalverkehr einzuschränken. Die griechische Drachme 

sollte erst nach fünf Jahren in das EWS eingebunden werden, bis da-

hin wurde gewährleistet, dass die Beiträge Griechenlands zum EG- 

Haushalt geringer blieben als die Rückflüsse aus europäischen Kas-

sen. In den EG-Organen erhielt Griechenland einen Kommissar, fünf 

Stimmenanteile im Ministerrat (qualifizierte Mehrheit fortan 45 von 

63), 24 Abgeordnete im Europäischen Parlament und angemessene 

Vertretung in den übrigen Institutionen. Der Beitritt wurde nach der 

Ratifizierung wie vorgesehen am 1. Januar 1981 wirksam. 

Kaum vollzogen, wurde der Beitritt nachträglich nochmals in 

Frage gestellt. Bei den Parlamentswahlen am 18. Oktober 1981 sieg-

te die europakritische sozialistische Partei PASOK unter Andreas 

Papandreou, der im Wahlkampf ein Referendum über den Verbleib 

Griechenlands in der EG angekündigt hatte. Als Ministerpräsident 

erklärte Papandreou, auf das Referendum könne verzichtet werden, 

wenn Griechenland von der EG bestimmte Sonderrechte und zusätz-

liche Finanzhilfen zur Ingangsetzung eines Fünf-Jahres-Plans zur  
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Modernisierung der griechischen Wirtschaft erhielte. Die Partner 

weigerten sich, Griechenland einen die Regeln des Gemeinsamen 

Markts durchbrechenden Sonderstatus einzuräumen, doch konnte die 

EG die schwierige Situation, die sich in den Jahren 1982 bis 1984 

hinschleppte, durch die Auflegung von «Integrierten Mittelmeerpro-

grammen» (IMP), bereinigen, die im März 1985 beschlossen und 

über die Griechenland in einem Zeitraum von sieben Jahren zusätzli-

che Finanzhilfen in Höhe von zwei Milliarden ECU zur Modernisie-

rung seiner Wirtschaft zur Verfügung gestellt wurden. Dabei wurde 

der Anschein einer Ausnahmeregelung vermieden, indem auch der 

italienische Mezzogiorno und französische Mittelmeergebiete in die 

Förderung durch die Programme einbezogen wurden. 

Der Beitritt der beiden iberischen Länder dauerte nicht zuletzt 

deshalb etwas länger, weil er Probleme anderer Dimensionen auf-

warf. Mit dem Beitritt Spaniens vergrösserte sich der Agrarsektor der 

EG um nicht weniger als ein Drittel, und Portugal war besonders 

rückständig. Andererseits war klar, dass nach ihrer demokratischen 

Wendung auch die beiden iberischen Länder eine historische Beru-

fung zur Teilnahme am europäischen Einigungswerk hatten. Nicht 

zuletzt fanden die sozialistischen Regierungen in Madrid und Lissa-

bon bei Präsident François Mitterrand politische Sympathien, unge-

achtet des Protestes der Landwirte im französischen Südwesten. 

Portugal nahm bereits seit 1973 am Freihandel zwischen der EG 

und den Staaten der Rest-EFTA teil und erhielt seit 1975 Brüsseler 

Finanzhilfen zur Modernisierung seiner Wirtschaft. Auch Spanien er-

hielt in den späten 70er Jahren Beihilfen. Die Beitrittsverhandlungen 

begannen am 17. Oktober 1978 mit Portugal und am 5. Februar 1979 

mit Spanien. Sie verliefen weitgehend parallel und zogen sich lange 

hin, weil die Gemeinschaft vorab die Rahmenbedingungen für die 

Aufnahme der Länder zu verbessern trachtete: mit einer Neuordnung 

der Märkte für Obst, Gemüse, Olivenöl und Wein und mit einer si-

gnifikanten Anhebung des Gemeinschaftsbudgets mit Blick auf die 

steigenden Kosten der GAP. Die Beitritts Verträge mit beiden Staa-

ten wurden schliesslich am selben Tag, dem 12. Juni 1985, in Lissa- 
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bon und Madrid unterzeichnet.52 Für Spanien wurde eine Übergangs-

zeit von sieben Jahren (zehn Jahre für den Stahlsektor) und für Por-

tugal von zehn Jahren festgelegt. Nur ein Teil der grossen spanischen 

Fischereiflotte erhielt Zugang zu den EG-Gewässern. Peseta und Es-

cudo wurden in den Währungskorb ECU aufgenommen, das Leit-

kursgitter des EWS (S. 174) sollte jedoch erst zu einem späteren Zeit-

punkt für beide Währungen verbindlich werden. Im grossen ganzen 

sollte Portugal auf absehbare Zeit mehr Mittel aus EG-Kassen erhal-

ten als es beitrug, für Spanien sollte das Verhältnis von Beiträgen 

und Rückflüssen in etwa ausgeglichen sein. In den Gemeinschafts-

organen erhielten Spanien zwei Kommissare, acht Stimmenanteile 

im Ministerrat, 60 Abgeordnete im Europäischen Parlament, Portu-

gal einen Kommissar, fünf Stimmenanteile im Rat (die qualifizierte 

Mehrheit betrug danach 54 von 76), 24 Abgeordnete (in einem Par-

lament von nunmehr 518 Abgeordneten), und entsprechende Vertre-

tungen im Europäischen Gerichtshof, im Rechnungshof und im Wirt-

schafts- und Sozialausschuss. Am 1. Januar 1986 wurde der Beitritt 

beider Staaten vollzogen. Mit ihnen kam ein neues dynamisches Ele-

ment in die europäische Integration, auch der Anspruch natürlich, an 

ihren Chancen in gehöriger Weise teilzuhaben. 

Die Europäische Politische Zusammenarbeit 

Der von der Haager Konferenz eingesetzte «Davignon-Ausschuss» 

gab den Startschuss für die Herausbildung einer gemeinsamen Aus-

senpolitik der EG, die über die Aussenwirtschaftskompetenz, die die 

Gründungsverträge der Gemeinschaft verliehen hatten (S. 119), hin-

ausführte. In seinem von der deutschen Bundesregierung mitgepräg-

ten Bericht vom 20. Juli 1970 empfahl der Ausschuss, dass Europa 

auch im eigentlichen politischen Bereich nach aussen mit einer 

Stimme sprechen und seine immer bedeutendere Rolle in der Welt 

aktiv wahrnehmen müsse. Als Weg dahin wurde nicht ein neuer Ge-

meinschaftsvertrag, sondern eine Zusammenarbeit der Regierungen 

mit dem Ziel der Abstimmung ihrer Aussenpolitiken empfohlen, um 

«durch regelmässige Unterrichtung und Konsultationen eine bessere  
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gegenseitige Verständigung über die grossen Probleme der interna-

tionalen Politik zu gewährleisten», und um «die Harmonisierung der 

Standpunkte, die Abstimmung der Haltung und, wo dies möglich und 

wünschenswert erscheint, ein gemeinsames Vorgehen zu begünsti-

gen und dadurch die Solidarität zu festigen».53 

Nach den früher gescheiterten Bemühungen im Zusammenhang 

mit EVG/EPG und den Fouchet-Plänen kam diesmal das Projekt der 

gemeinsamen Aussenpolitik tatsächlich in Gang. Von den Aussen-

ministern am 27. Oktober 1970 und den Staats- und Regierungschefs 

am 19. und 20. Oktober 1972 beauftragt, erstattete der Ausschuss am 

23. Juni 1973 in Kopenhagen einen zweiten Bericht, in dem die Ver-

pflichtung jedes Mitgliedstaates postuliert wurde, in wichtigen Fra-

gen der Aussenpolitik «seine eigene Haltung nicht endgültig festzu-

legen, ohne seine Partner im Rahmen der politischen Zusammenar-

beit konsultiert zu haben»; eine Pflicht, zu einer gemeinsamen Hal-

tung zu gelangen, wurde nicht vorgesehen, sie konnte gewiss nach 

den Vorstellungen der Regierungen nur einstimmig festgelegt wer-

den. Den aussenpolitischen Teil des «Berichts über die Europäische 

Unions den der belgische Ministerpräsident Leo Tindemans Ende 

1975 vorlegte, lehnten die Regierungen allerdings am 29. und 30. 

November 1976 ab. Seine Empfehlungen, die aussenpolitische Zu-

sammenarbeit auf die Grundlage einer festen vertraglichen Ver-

pflichtung der Mitgliedstaaten zu stellen, vor nationalen aussenpoli-

tischen Beschlüssen Konsultationen der Partner verbindlich zu ma-

chen, die Mitgliedstaaten zur Einigung auf einen gemeinsamen 

Standpunkt zu verpflichten und dabei das Mehrheitsvotum unter In- 

pflichtnahme der Minderheit anzuwenden, gingen ihnen zu weit. 

Stattdessen versicherten sie sich gegenseitig, die Möglichkeiten der 

intergouvernementalen Zusammenarbeit «optimal nutzen» zu wol-

len, um «bei der Ausübung ihrer Souveränität schrittweise eine Kon-

vergenz herbeizuführen». Fünf Jahre später, im Londoner «Bericht 

über die Europäische Politische Zusammenarbeit vom 13. Oktober 

1981, waren sich die Aussenminister einig, dass eine wirksamere Ab-

stimmung im Bereich der Aussenpolitik die Erweiterung des Instru-

mentariums erfordere, dessen Kernstück gleichwohl die Konsultation 

zwischen den Mitgliedern bleiben solle; auf Verlangen von drei Re-

gierungen sollte aber künftig binnen 48 Stunden ein Aussenminister- 
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Treffen einberufen werden können, und die Kommission, deren Mit-

wirkung in den 70er Jahren lange Zeit auf Fragen, die in ihren Zu-

ständigkeitsbereich fielen, begrenzt blieb, sollte fortan auf allen Ebe-

nen voll beteiligt werden.54 

Die «Europäische Politische Zusammenarbeit» (EPZ) als Me-

thode der intergouvernementalen Zusammenführung der nationalen 

Aussenpolitiken war nicht unumstritten. Die kleineren Staaten der 

Gemeinschaft hätten eine stärkere Vergemeinschaftung der Aussen-

politik mit supranationalen Gremien präferiert, weil sie fürchteten, 

bei blosser Regierungszusammenarbeit ins Schlepptau der Grossen 

genommen zu werden. Tatsächlich begannen sich aber intergouve-

mementale Kooperationsmechanismen zu etablieren, auf verschie-

denen Ebenen: Die Aussenminister trafen sich seit 1970 zweimal, 

seit 1973 viermal jährlich, unabhängig von den Sitzungen des Mini-

sterrats; die Errichtung des «Europäischen Rats» im Dezember 1974 

(S. 207) eröffnete weitere Möglichkeiten aussenpolitischer Abstim-

mung auf höchster Ebene. Die Ministertreffen wurden von einem 

«Politischen Komitee» vorbereitet, in dem die Politischen Direkto-

ren der Aussenministerien zuerst viermal jährlich zusammenkamen, 

seit 1973 «nach den aus der Intensivierung der Arbeit sich ergeben-

den Erfordernissen». Vertreter der Europa-Abteilungen der Ministe-

rien, «europäische Korrespondenten» und Expertengremien bildeten 

einen administrativen Rahmen. Einen gemeinsamen Unterbau in der 

von Frankreich 1972 vorgeschlagenen Form eines «Ständigen Se-

kretariats» erhielt die EPZ freilich vorerst nicht. Bei den Partnern 

Frankreichs wurden hier ungute Erinnerungen an die Fouchet-Pläne 

(S. 131) wach: Die französische Regierung wollte das Sekretariat in 

Paris, die anderen Regierungen wollten es, wenn überhaupt, in Brüs-

sel angesiedelt sehen. Einvernehmen über die Befugnisse eines Se-

kretariats war auch nicht zu erzielen. Die ganze Last der Organisa-

tion der EPZ lag damit fürs erste bei den nationalen Aussenministe-

rien, besonders dem der turnusmässig präsidierenden Ratsmacht, mit 

der Folge von Überforderung vor allem bei den kleineren präsidie-

renden Staaten sowie allgemein Mangel an Effizienz und Stetig-

keit.55 

Für eine Aussenvertretung der EPZ gab es vorerst nur Ansätze. 
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Diplomatische Aufgaben der Gemeinschaft in Drittländern übernah-

men im Regelfall die Botschaften der Mitgliedstaaten, die sich, von 

dem Vertreter der in halbjährigem Wechsel präsidierenden Rats-

macht koordiniert, häufiger abstimmten. Eigenständige Aussenver-

tretungen der EG entwickelten sich, argwöhnisch beäugt von den 

Mitgliedstaaten, nur zögerlich. Nach der Repräsentanz beim GATT 

in Genf (S. 119) richtete die Kommission 1972 eine Vertretung in 

Washington ein, der Delegationen in Ottawa und Tokio sowie 1974 

bei der UNO (New York, Genf, Caracas) und der OECD (Paris) folg-

ten. Bei den internationalen Organisationen vertrat im Idealfall der 

Repräsentant der jeweils präsidierenden Ratsmacht den gemeinsa-

men Standpunkt. In der protokollarischen Rangfolge wurden die 

Vertreter der EG am Ende der örtlichen Diplomatenliste geführt. Auf 

der anderen Seite nahm die Zahl der bei der EG akkreditierten Ver-

tretungen von Drittstaaten – die Akkreditierung erfolgte seit den Lu-

xemburger Beschlüssen von 1966 zugleich bei Kommission und Mi-

nisterrat – kräftig zu und stieg bis 1983 auf rund 120.56 

Sachlich waren die aussenpolitischen Aktionsmöglichkeiten der 

EG bis auf Weiteres eng begrenzt. Nennenswerte Spielräume, wie es 

sie im Bereich der Aussenwirtschaftspolitik gab, wo Zollunion und 

GAP regelmässig für die Herstellung gemeinsamer Standpunkte 

sorgten, ergaben sich in den «eigentlichen» Bereichen der Aussen-

politik nicht ohne Weiteres, und ein Kernbereich wie die Verteidi-

gung fiel als gemeinsames Betätigungsfeld zu dieser Zeit völlig aus. 

Den kleinsten gemeinsamen Nenner bildeten gemeinsame Deklara-

tionen, deren Zahl immerhin steigende Tendenz aufwies: seit 1973 

zum Konflikt im Nahen Osten, 1974 zum Zypern-Problem, 1978 zur 

Apartheid in Südafrika, 1980 zum Krieg zwischen Iran und Irak und 

zur Einführung des Kriegsrechts in Polen, wiederholt zu Verletzun-

gen der Menschenrechte. Bis 1983 gab es jedoch kaum gemeinsame 

Aktionen; Ausnahmen bildeten 1980 die Verhängung eines Embar-

gos auf Getreide und Lebensmittel gegen die Sowjetunion (wegen 

der Aggression gegen Afghanistan) und 1982 ein Waffenembargo 

gegen Argentinien im Falkland-Konflikt. Solche Aktivitäten mach-

ten die EG gewiss in keiner Weise zu einer internationalen Gross- 
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macht, stützten aber vielleicht – wohl mehr als verdient – ihre Per-

zeption von aussen als einheitliche Staatengruppe.57 

Bemerkenswert war, dass die EPZ in den frühen 70er Jahren vor-

übergehend Distanz zu Washington auslöste, wo man sich über die 

verschiedenen europäischen Initiativen der frühen 70er Jahre zuneh-

mend irritiert zeigte und die wachsende wirtschaftliche und politi-

sche Rivalität mit der EG bei gleichzeitiger Unausgewogenheit der 

beiderseitigen Militärlasten deutlicher verspürte. Auf die von der 

Washingtoner Administration aufgeworfene Frage nach Rolle und 

Funktion der EPZ im atlantischen Zusammenhang gab es in der EG 

zwei Antworten: die französische, nach der die EPZ die aussenpoli-

tische Manifestation des die Unabhängigkeit von Amerika anstre-

benden «europäischen Europa» war, und die der meisten anderen 

Mitgliedsländer, die die EPZ überwiegend in der Solidarität des «at-

lantischen Europa» sahen und politische Konsultationen mit den 

USA für etwas Normales hielten. Die Frage wurde von US-Präsident 

Nixon und seinem Sicherheitsberater Henry Kissinger aufgeworfen, 

als diese parallel zum Disengagement in Vietnam die amerikanische 

Führungsrolle im atlantischen Raum neu zu befestigen suchten. Kis-

singer schlug am 23. April 1973 die Ausarbeitung einer «Neuen At-

lantik-Charta» vor, um die «atlantische Partnerschaft» stärker zu be-

leben, und erklärte das Jahr 1973 zum «Jahr Europas». Es war gewiss 

nicht geschickt, dass er dabei einen Unterschied zwischen den glo-

balen Interessen und Verantwortlichkeiten der USA und den regio-

nalen Interessen der Europäer machte. Frankreich, auch Grossbritan-

nien moderierten den Widerspruch: Am 23. Juli 1973 verständigten 

sich die neun Aussenminister, dass es wichtig sei, den amerikani-

schen Vorstellungen eine Proklamation der Eigenständigkeit Euro-

pas entgegenzustellen. In einem grundlegenden «Dokument über die 

europäische Identität», das nach mehrmonatiger Vorbereitung auf 

dem Gipfeltreffen in Kopenhagen am 14. und 15. Dezember 1973 

verabschiedet wurde, erkannten die Staats- und Regierungschefs an, 

«dass es gegenwärtig keine Alternative zu der Sicherheit gibt, die die 

Kernwaffen der Vereinigten Staaten und die Präsenz der nordameri-

kanischen Streitkräfte in Europa gewährleisten», doch müssten die 

Beziehungen Europas zu den USA auf der Basis der Gleichberechti- 
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gung stehen. «Sie berühren nicht die Entschlossenheit der Neun, als 

ein eigenständiges, unverwechselbares Ganzes aufzutreten.»58 

Den Amerikanern ging es im Kern darum, dass sich die Europäer 

nicht angewöhnten, zunächst untereinander aussenpolitische Abstim-

mungen vorzunehmen und erst danach die USA zu konsultieren. Ein 

solches Verhalten erschien in Washington umso aufreizender, als die 

vom Jom-Kippur-Krieg im Oktober 1973 ausgelöste Ölkrise das 

Auseinanderklaffen von Anspruch und Wirklichkeit einer europäi-

schen Aussenpolitik offenlegte, die im Ernstfall den Schutz Ameri-

kas suchte. Inzwischen Aussenminister geworden, schlug Kissinger 

am 10. Dezember 1973 vor, periodische Konferenzen der Politischen 

Direktoren der Aussenministerien der Atlantischen Allianz einzu-

richten, wo wichtige Fragen zunächst mit den USA beraten werden 

sollten, ehe die Europäer eine gemeinsame Haltung für sich festleg-

ten. Acht der neun Mitgliedsregierungen waren hierzu im Prinzip be-

reit, nicht aber Präsident Pompidou, der die Entscheidungsfreiheit der 

Europäer in den Vordergrund stellte. Auf einer Aussenministerkon-

ferenz in Schloss Gymnich bei Bonn kam es am 21. April 1974 zu 

einem Kompromiss: Transatlantische Konsultationen als Regelfall 

sollte es nicht geben, doch konnte der EG-Ratspräsident solche 

durchführen, wenn dies ein Mitgliedstaat verlangte und der Minister-

rat es einmütig billigte. Auf einer Tagung des Atlantikrats in Ottawa 

am 19. Juni 1974 wurde die prinzipielle Unabhängigkeit der EPZ be-

kräftigt. Die amerikanische Diplomatie konnte natürlich weiter den 

Weg bilateraler Konsultationen mit einzelnen EG-Mitgliedstaaten 

beschreiten und tat dies auch. Die auf der Ottawa-Tagung schliesslich 

unterzeichnete, inzwischen stark verwässerte «Neue Atlantik-Char-

ta» brachte unter anderem Briten und Franzosen die Genugtuung, 

dass neben der Bekräftigung der amerikanischen Sicherheitsgaran-

tien erstmals die französischen und britischen Nuklearstreitkräfte als 

Verstärkung der Atlantischen Allianz gewürdigt wurden. Als 1974 in 

kurzem zeitlichem Abstand in Grossbritannien, Deutschland, Frank-

reich und den USA die Führungen wechselten, entspannte sich das 

transatlantische Verhältnis signifikant. Neue Spannungen waren aber 

in der Folgezeit nicht ausgeschlossen, etwa im wirtschaftlich-mone-

tären Bereich oder im Zusammenhang mit einem Erdgas-Röhren-Ge- 
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schäft der Europäer mit der Sowjetunion am Ende der 70er Jahre.59 

Die EPZ suchte auch im Verhältnis zu den sozialistischen Staaten 

Osteuropas und zur Sowjetunion ihre Rolle, ungeachtet unterschied-

licher Interessen einzelner EG-Mitgliedstaaten. Nachdem die So-

wjetunion Leonid Breschnews zwar fortfuhr, die politische Blockbil-

dung in Westeuropa abzulehnen, aber immerhin 1972 den Gemein-

samen Markt als «Teil der realen Situation in Westeuropa» aner-

kannte, zeigte sich die EG interessiert, Handelsbeziehungen mit den 

einzelnen osteuropäischen Volksdemokratien zu entwickeln, doch 

lehnte sie eine Kontaktaufnahme mit dem Rat für gegenseitige Wirt-

schaftshilfe (RGW) als Ganzem ab. Zu einem beachtlichen Aktions-

feld der EPZ wurden die internationalen Entspannungsbemühungen 

im Rahmen der «Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in 

Europa» (KSZE). Schon das erste Treffen der EPZ-Aussenminister 

am 19. November 1970 in München fasste eine eigenständige Betei-

ligung der Gemeinschaft an der heraufziehenden KSZE ins Auge. 

Seit März 1971 bereitete eine «Arbeitsgruppe KSZE» die Mitwir-

kung an der Konferenz vor und sorgte stetig für den «abgestimmten, 

konstruktiven Beitrag», den die Staats- und Regierungschefs im De-

zember 1972 in Paris vereinbarten. Zwischen Juli 1973 und Juli 1975 

traten die Delegationen von 35 Staaten – alle west- und osteuropäi-

schen ausser Albanien sowie die Sowjetunion, die USA und Kanada 

– in Helsinki zusammen. In allen Phasen der Konferenz und der drei 

späteren, bis 1989 zusammenkommenden Folgekonferenzen vertra-

ten die EG-Staaten jeweils einheitliche Positionen, ihr bevollmäch-

tigter Sprecher war der turnusmässige Präsident des Ministerrats, der 

in Wirtschaftsfragen von Vertretern der Kommission unterstützt 

wurde. Das geschlossene Auftreten der EG relativierte die Rolle der 

USA wie der Sowjetunion auf dieser «paneuropäischen» Konferenz 

und gab einen ersten Vorgeschmack von der starken internationalen 

Verhandlungsposition, die die Gemeinschaft einnehmen könnte, 

wenn sich eine wirkliche und stetige gemeinsame Aussenpolitik or-

ganisieren liesse. Die Schlussakte der KSZE von Helsinki mit ihren 

vielfältigen Vereinbarungen über Sicherheit, wirtschaftliche Zusam-

menarbeit, Freizügigkeit und Menschenrechte wurde am 1. August  
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1975 von den Staats- und Regierungschefs aller neun Mitgliedstaaten 

unterzeichnet, und der italienische Ministerpräsident Aldo Moro un-

terzeichnete zugleich als amtierender EG-Ratspräsident.60 

Das Bemühen um eine gemeinsame Mittelmeerpolitik verlief we-

niger überzeugend. Mit den Ländern dieser Region unterhielt die Ge-

meinschaft bereits eine Vielzahl von Handels- und Assoziierungsab-

kommen, doch waren die Mitgliedsregierungen unterschiedlicher 

Auffassung gegenüber dem israelisch-palästinensischen Konflikt. 

Das gemeinsame Interesse an gesicherter Ölversorgung aus dem Na-

hen Osten führte dazu, dass am Ende des Krisenjahres 1973 von den 

Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen Eckpunkte für eine ge-

meinsame Position markiert wurden, die eher Aufgeschlossenheit für 

den arabischen Standpunkt zeigte: Erhaltung eines Gleichgewichts 

zwischen den Interessen von Arabern und Israelis, Anerkennung der 

legitimen Rechte der Palästinenser, Eröffnung eines Dialogs zwi-

schen der Gemeinschaft und den ölproduzierenden Staaten der Re-

gion. In der Folge fanden sich die Europäer durch die USA und Israel 

von den diplomatischen Bemühungen um die Regelung des Nahost- 

Konflikts ausgeschlossen und bahnten ihrerseits 1974 den «Euro-

Arabischen Dialog» an. In diesem Dialog durfte allerdings auf ame-

rikanischen Druck über Israel oder Öl nicht gesprochen werden, je-

doch bot die EG 20 arabischen Staaten langfristige Zusammenarbeit 

insbesondere auf wirtschaftlichem, technischem und kulturellem Ge-

biet an. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre legten Erklärungen des 

Europäischen Rats von London (29./30.Juni 1977) und von Venedig 

(12./13.Juni 1980) die grundsätzliche Haltung der Europäer gegen-

über dem israelisch-arabischen Konflikt neuerlich fest: Anerkennung 

des Rechtes auf Existenz und Sicherheit für alle Staaten der Region 

einschliesslich Israels, Anerkennung der legitimen Rechte des palä-

stinensischen Volkes. Dies blieb jedoch abstrakte Deklaration, aus 

der kein konkretes EPZ-Engagement im Nahen Osten hervorging. In 

die 1981 und 1982 zusammengestellten multinationalen Friedens-

truppen im Sinai und im Libanon entsandten nur einzelne EG-Mit-

gliedstaaten separate Kontingente: Grossbritannien, Frankreich, Ita-

lien und (nur im Sinai) die Niederlande.61 

201 



Der Europäische Rat 

Die Entwicklung der EPZ, auch die Bemühungen um die Wirt-

schafts- und Währungsunion zeigten, dass geordnete intergouveme-

mentale Zusammenarbeit eine mögliche Ergänzung zur Gemein-

schaftsmethode darstellte. Es lag nahe, den von der Haager Konfe-

renz postulierten umfassenderen Übergang von einer mehr wirt-

schaftlich bestimmten zu einer politischen Gemeinschaft auf eben 

diese Weise anzugehen, zumal die in den Gründungsverträgen vor-

gesehenen Organe dafür nicht ausgelegt waren. In der Tat hatte der 

erste «Davignon-Bericht» von 1970 die Zusammenarbeit der Regie-

rungen auf dem Gebiet der internationalen Politik nur als Einstieg in 

eine allgemeinere Verstärkung der politischen Zusammenarbeit der 

Mitgliedstaaten bezeichnet. 

Mehrere Regierungen, unter ihnen die deutsche, sowie die Brüs-

seler Kommission und das Strassburger Parlament vertraten freilich 

die Ansicht, dass die Weiterentwicklung der Gemeinschaftsorgane 

die richtigere Methode für die Fortentwicklung zu einer politischen 

Integration sei. Die Kommission müsse grössere Befugnisse erhal-

ten, der Ministerrat zur generellen Anwendung des Mehrheitsvotums 

finden und das Parlament mehr Kompetenzen erhalten und direkt von 

den europäischen Bürgern gewählt werden. Vor allem die französi-

sche Regierung wandte sich jedoch, inzwischen nicht mehr ganz un-

erwartet, gegen die Überantwortung zentraler Souveränitätsbereiche 

der Mitgliedstaaten auf die Gemeinschaftsorgane: Nur die Staats- 

und Regierungschefs der Mitgliedstaaten höchstpersönlich könnten 

sich des Themas der politischen Einigung Europas annehmen. Nach 

dem Scheitern der Fouchet-Pläne hatte man in Paris indessen gelernt, 

dass die intergouvemementale Methode im Rahmen des europäi-

schen Projekts nicht gegen die Gemeinschaftsorgane, sondern nur 

unter ihrer Mitwirkung Erfolg versprach. Pompidou präzisierte die 

französische Auffassung auf einer Pressekonferenz am 21. Januar 

1971: Eine europäische Regierung könne nicht aus technischen Or-

ganen wie der Kommission hervorgehen, sondern nur aus der konfö-

deralen Zusammenarbeit der Mitgliedsregierungen als der eigentli-

chen Inhaber der politischen Macht. Diese müsse auf höchster Ebene 

stattfinden und könne die Gemeinschaftsorgane einbeziehen. In der 
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Diskussion der folgenden Monate fand diese Vorstellung, die auch 

eine Übergangslösung markieren konnte, bei den Partnern zuneh-

mende Aufgeschlossenheit. Nach längeren Vorbereitungen lud Pom-

pidou die Regierungschefs der Neun (einschliesslich der drei Kandi-

daten) nebst Aussen-, Wirtschafts- und Finanzministern zu einer 

Konferenz nach Paris ein, und dazu, nach einigem Zögern, auch den 

Kommissionspräsidenten Mansholt, der freilich an einem von den 

Regierungschefs separierten Tisch Platz nehmen sollte.62 

Die Pariser Gipfelkonferenz vom 19. bis 21. Oktober 1972 ent-

wickelte ein umfassendes Programm für das politische Europa. In der 

Schlusserklärung bekräftigten die sechs Staats- und Regierungschefs 

in einer feierlichen Präambel das demokratische Selbstverständnis 

der Gemeinschaft und unterstrichen ihren Willen zur Schaffung einer 

Wirtschafts- und Währungsunion, zur Sicherung der wirtschaftlichen 

Expansion, zur Hebung des Lebensstandards, zur Steigerung der Ent-

wicklungshilfe, zur Förderung des Welthandels, zur Mitwirkung an 

einer Politik der Entspannung und des Friedens, zur Einnahme ihres 

Platzes in der Weltpolitik als eigenständiges Ganzes. Die Verwirkli-

chung mehrerer Massnahmen wurde mit festen Terminen angekün-

digt: Die Wirtschafts- und Währungsunion sollte bis zum 31. Dezem-

ber 1980 vollendet und ein Fonds für Regionalentwicklung bis Ende 

1973 eingerichtet sein; bis zum gleichen Datum sollten Aktionspro-

gramme für Sozialpolitik, Industrie-, Wissenschafts- und Technolo-

giepolitik und für Umweltpolitik erarbeitet werden. «In Kürze» sollte 

eine gemeinsame Energiepolitik Gestalt annehmen, bis Anfang 1973 

ein Konzept zur Dynamisierung der Entwicklungshilfepolitik, bis 

Mitte 1973 ein solches für Verhandlungen über multilaterale Han-

delsbeziehungen. Die institutionellen Beziehungen innerhalb der Ge-

meinschaft sollten verbessert werden, insbesondere die zwischen 

Rat, Kommission und Parlament. Als «vornehmstes Ziel» setzten 

sich die Staats- und Regierungschefs schliesslich, «vor dem Ende 

dieses Jahrzehnts in absoluter Einhaltung der bereits geschlossenen 

Verträge die Gesamtheit der Beziehungen der Mitgliedstaaten in eine 

Europäische Union umzuwandeln»; die Organe der Gemeinschaft 

sollten hierzu vor Ende 1975 einen Bericht ausarbeiten. Der Begriff 
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«Union» war offenbar von der gastgebenden französischen Seite be-

wusst als «delphische» Bezeichnung eingeführt worden. Damit 

wurde eine Festlegung auf «Föderation» oder «Konföderation» ver-

mieden und zugleich der Eindruck erweckt, dass das neue Gebilde 

am Ende funktionieren werde.63 

Die programmatischen Ankündigungen waren das eine, die Aus-

führung freilich das andere. Letztere litt gewiss auch unter der inter-

nationalen Krisenentwicklung. Wesentlicher war, dass es, als die 

Staats- und Regierungschefs wieder auseinander gegangen waren, 

keine Instanz gab, die sich der Umsetzung des schwungvoll vorge-

tragenen Fahrplans annehmen konnte. Die Gemeinschaftsorgane, 

die Kommission voran, hatten nicht die dafür erforderlichen neuen 

Kompetenzen erhalten. Es war der Zeitpunkt einer grundlegenden 

Erkenntnis: Für den Übergang von der wirtschaftlichen zur politi-

schen Einigung Europas reichte es nicht aus, dass von den Staats- 

und Regierungschefs Impulse ausgingen; sie mussten sich auch, 

sofern sie nicht die supranationalen Organe für die neuen Aufgaben 

entsprechend stärkten, um die Ausführung kümmern. Nicht nur 

punktuell, sondern stetig hatten sich die Inhaber der nationalen Re-

gierungsmacht mit dem europäischen Prozess zu befassen, um ihn 

steuern zu können. Noch einmal fühlte sich Jean Monnet, nun 85jäh-

rig, herausgefordert. Offenkundig spürte er, dass die Methode der 

Delegation nationaler Kompetenzen auf supranationale Institutionen 

in zentralen Souveränitätsbereichen auf eine schwer überwindbare 

Grenze stiess. Im Spätsommer 1973 schlug er den drei zu der Zeit 

wichtigsten europäischen Politikern Heath, Brandt und Pompidou 

vor, dass sich die Staats- und Regierungschefs übergangsweise als 

«provisorische europäische Regierung» konstituieren sollten, um die 

Realisierung des Pariser Programms zu überwachen; sie sollten re-

gelmässig dreimal jährlich zusammentreten, um ihren Fachministern 

im Rate Weisungen zu erteilen, und um vor allem das Projekt einer 

«Europäischen Union» mit «endgültiger» europäischer Regierung 

und direkt gewähltem Parlament zu präzisieren und zu beschlies-

sen.64 

Monnet traf offenkundig wieder einmal einen neuralgischen 

Punkt. Heath und Brandt stimmten seinen Überlegungen zu. Pom-

pidou machte sich den Gedanken periodischer Zusammenkünfte zu 
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eigen, allerdings nicht die Idee der Vorbereitung einer europäischen 

Regierung; auf einer Pressekonferenz am 27. September 1973 regte 

er regelmässige Treffen zwischen den Staatsführungen an, um die 

politische Zusammenarbeit der Neun zu verstetigen. Nach dem Aus-

bruch des Jom-Kippur-Kriegs am 6. Oktober schlug er dringlicher 

am 31. Oktober ein erstes Treffen noch vor Ablauf des Jahres 1973 

vor, damit die EG-Staaten auf Nahostkrise und drohendes Ölem-

bargo gemeinsam reagieren könnten. Offenbar dachte er an eine 

kleine informelle Runde nur der neun Staats- und Regierungschefs 

«am Kamin», wo alle wichtigen Fragen freimütig und ohne Tages-

ordnung und Schlusskommuniqué erörtert werden könnten. Indessen 

führten Sorgen der Kommission und der Regierungen kleinerer Staa-

ten, dabei an den Rand gedrängt zu werden, und nicht zuletzt das 

Beharren der Aussenminister auf Mitwirkung dann doch zur Vorbe-

reitung einer grossen Gipfelkonferenz. Sie fand am 14. und 15. De-

zember 1973 in Kopenhagen statt. Und sie wurde zu einem Fehl-

schlag, denn hinsichtlich der Energiekrise und des israelisch-palästi-

nensischen Konflikts traten tiefgreifende Divergenzen zwischen den 

neun Regierungen zutage. Wegen des Widerspruchs von Kommis-

sion und Parlament konnte nicht einmal die Periodizität von Gipfel-

konferenzen festgeschrieben werden. In der Schlusserklärung hiess 

es lediglich, dass fortan Zusammenkünfte stattfinden sollten, «wenn 

sie aufgrund der Umstände zweckmässig sind und wenn Impulse 

oder die nähere Bestimmung neuer Leitlinien für das europäische Ei-

nigungswerk notwendig erscheinen». Der Misserfolg der Konferenz 

wurde etwas verdeckt durch die Verabschiedung des «Dokuments 

über die europäische Identität» (S. 198) und eine nachdrückliche Be-

kräftigung des Programms der Pariser Konferenz vom Oktober 

1972.65 

Es bedurfte eines zweiten Anlaufs, und dieser wurde durch den 

fast gleichzeitigen Führungswechsel in Frankreich und der Bundes-

republik im Frühjahr 1974 möglich. Der Nachfolger des am 2. April 

im Amt verstorbenen Pompidou, Staatspräsident Giscard d’Estaing 

(seit 19. Mai), und der am 14. Mai Brandt als Bundeskanzler nach-

folgende Helmut Schmidt setzten gemeinsam neue Akzente in der 

Europapolitik. Beide hatten bereits als Finanzminister ihres Landes 

gute persönliche Beziehungen geknüpft. Beide waren seit den späten 
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60er Jahren Mitglieder des Monnet-Komitees. Dessen Präsident, die 

günstige Konjunktur witternd, beeilte sich, beiden sein Projekt der 

provisorischen europäischen Regierung ans Herz zu legen. Mit Er-

folg: Giscard versprach, die Initiative zu ergreifen, Schmidt, diese zu 

unterstützen.66 

Die Haltung der beiden neuen Akteure zur europäischen Integra-

tion war freilich zunächst durchaus unterschiedlich. Giscard hatte 

schon in den sechziger Jahren seine europäische Überzeugung be-

kundet. Wie für de Gaulle und Pompidou blieben auch für ihn die 

Nationalstaaten Grundeinheiten der internationalen Politik, jedoch 

weniger absolut und mit einer europäischen Perspektive. Es galt die 

Zusammenarbeit der Staaten zu organisieren und dabei auch in zen-

tralen Souveränitätsbereichen Konvergenz herzustellen; die Ge-

meinschaftsinstitutionen, ohne die das europäische Projekt nicht auf 

den Weg gekommen wäre, spielten für ihn als Koordinierungszen-

trale auch weiterhin eine wichtige Rolle, waren jedoch nicht die 

künftige europäische Regierung. Die Finalität der Europäischen 

Union sah er vielmehr in einer originären Verfassungsschöpfung, in 

der die intergouvemementale und die supranationale Methode mit-

einander kombiniert sein würden; die Unionsstruktur würde zwi-

schen Konföderation und Föderation liegen, aber näher bei der Kon-

föderation. Auch für Giscard sollte Frankreich in der Europäischen 

Union eine Führungsrolle übernehmen, die Union würde internatio-

nal unabhängig sein, sich jedoch nicht unbedingt gegen Amerika 

stellen. Die Europa-Konzeption Schmidts war dagegen zunächst we-

niger ausgeprägt. Seine Ablehnung der Römischen Verträge im 

Deutschen Bundestag lag weit zurück, und nicht erst seine von Her-

bert Wehner veranlasste Mitgliedschaft im Monnet-Komitee seit 

1968 hatte ihn für die europäische Thematik sensibilisiert. Aber sein 

Hauptinteresse galt zunächst noch globalen Lösungen der aktuellen 

Währungs- und Sicherheitsfragen. Sein pragmatischer Politikstil, der 

mit dem Giscards durchaus korrespondierte, ermöglichte meist ra-

sche Verständigung in europäischen Fragen und begünstigte am 

Ende der 70er Jahre die gemeinsame Initiative für das EWS.67 

Nach sorgfältiger Vorbereitung lud Giscard zu einem neuerlichen 

206 



Gipfeltreffen der Neun am 9. und 10. Dezember 1974 nach Paris ein. 

Diesmal gelang der institutionelle Neubeginn. Neben einer Reihe von 

wirtschaftspolitischen Beschlüssen konnte die politische Zusammen-

arbeit auf eine formale Grundlage gestellt werden: «Da die internen 

Probleme, die der Aufbau Europas mit sich bringt, und die Probleme, 

die sich Europa von aussen stellen, als Ganzes gesehen werden müs-

sen, halten es die Regierungschefs für erforderlich, die Tätigkeiten 

der Gemeinschaften und die Arbeiten der Politischen Zusammenar-

beit weiterzuentwickeln und ihren Gesamtzusammenhang zu ge-

währleisten. Die Regierungschefs haben daher beschlossen, dreimal 

jährlich und sooft wie nötig mit den Aussenministern als Rat der Ge-

meinschaft und im Rahmen der Politischen Zusammenarbeit zusam-

menzutreten.» Der «Europäische Rat» war geboren.68 

Es war eine Etappe von kaum zu überschätzender Tragweite. Der 

mit den Gründungsverträgen geschaffenen Organstruktur der Ge-

meinschaft wurde eine neue Institution hinzugefügt, vorerst nicht 

durch Vertrag, sondern durch einfache Willensbekundung der Staats- 

und Regierungschefs. Diese konstituierten sich selbst als höchstes 

Organ der Gemeinschaft und damit faktisch als «provisorische euro-

päische Regierung», die alle Entscheidungen an sich ziehen und da-

mit die weitere Entwicklung der EG steuern konnte. Der Europäische 

Rat verstand sich von Beginn an als den Gemeinschaftsinstitutionen 

komplementär, nicht entgegengesetzt. Da er nur punktuell tagte, 

musste er sich auch auf die kontinuierliche Arbeit und den Sachver-

stand der Gemeinschaftsorgane stützen können, ohne diese duplizie-

ren zu wollen. Der Europäische Rat bildete so die Synthese zwischen 

supranationaler und intergouvernementaler Organisation der Ge-

meinschaft. Seit März 1975 regelmässig dreimal jährlich zusammen-

tretend, beschrieb er selbst 1977 seine dreifache Aufgabenstellung: 

informeller und ganz weit gefasster Gedankenaustausch; Beratungen 

mit dem Ziel förmlicher Beschlüsse über wichtige Fragen; Regelung 

von Fragen, die bei Beratungen auf einer niedrigeren Ebene offen 

geblieben sind.69 

Die Entstehung des Europäischen Rats veränderte das gewach-

sene Institutionengefüge der Gemeinschaft. Tendenziell wurde die 

Rolle der bisherigen Organe gemindert. Der Ministerrat in der Beset- 
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zung der Aussenminister (der «Allgemeine Rat») wurde zwar mit ei-

ner neuen «impulsgebenden und koordinierenden Rolle betraut», die 

die Vorbereitung der Tagungen des Europäischen Rats und die Aus-

führung seiner Beschlüsse umfasste; er behielt auch, ebenso wie die 

anderen Fachministerräte, die bisherigen Entscheidungsbefugnisse, 

doch wurden diese insoweit eingeschränkt, als die Staats- und Regie-

rungschefs Fragen, die ihnen wichtig erschienen, an sich ziehen 

konnten. Die Kommission wurde zwar in ihren Vertragsrechten aus-

drücklich bestätigt; die faktische Richtlinienkompetenz des Europäi-

schen Rats verminderte jedoch ihr Initiativrecht und seine Aufgaben-

zuweisungen an den Ministerrat ihre Durchführungskompetenz. An-

dererseits verlieh die Kooptation des Kommissionspräsidenten als – 

in den ersten Jahren minderes – Mitglied des Europäischen Rats der 

Kommission neues Gewicht, da sie so die Möglichkeit erhielt, auf 

höchster Ebene sachverständige Vorschläge zu machen und die po-

litische Gesamtentwicklung mitzugestalten. Doch musste der Kom-

missionspräsident auch, da er fortan vom Europäischen Rat benannt 

wurde, alsbald darauf achten, dass sich die Staats- und Regierungs-

chefs nicht in die internen Angelegenheiten der Kommission ein-

mischten. Das Europäische Parlament schien durch die Zusage der 

Staats- und Regierungschefs, die Abgeordneten künftig direkt wäh-

len zu lassen und die Kompetenzen des Parlaments zu erweitern, aus 

der Pariser Konferenz gestärkt hervorzugehen. Faktisch wurde seine 

Rolle jedoch vorerst vermindert, da es aus dem Entscheidungskreis 

des Europäischen Rats ausgeklammert wurde. Vorschläge der Kom-

mission an den Europäischen Rat wurden nicht, wie solche an den 

Ministerrat, dem Parlament zur Stellungnahme vorgelegt, der Euro-

päische Rat hielt sich nicht an die festgelegten Haushalts- und 

Konzertierungsverfahren, eine Kontrollfunktion des Parlaments ge-

genüber dem Europäischen Rat wurde nicht anerkannt, und der Eu-

ropäische Rat beriet und entschied auch über Fragen, die das Euro-

päische Parlament betrafen, ohne es zu konsultieren. Auch die Rolle 

des Europäischen Gerichtshofs wurde vermindert, da der Europäi-

sche Rat politische Beschlüsse fasste, die nicht der richterlichen 

Kontrolle durch den Gerichtshof der EG unterworfen werden konn-

ten.70 
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Die Gründung des Europäischen Rats wirkte sich natürlich auch 

auf die EPZ aus. Zwar arbeitete diese auch nach 1974 weiter nach 

den zuvor entwickelten Verfahren; aber da die Aussenminister im 

Europäischen Rat mitwirkten, informierten sie die Staatsund Regie-

rungschefs regelmässig über die Tätigkeiten der EPZ, und die Chefs 

konnten nach Belieben einzelne Fragen aus Opportunitätsgründen an 

sich ziehen und Erklärungen dazu abgeben. Der Europäische Rat be-

gann sich so als die Spitze der EPZ-Hierarchie zu etablieren, ohne 

sich aber auf die Arbeitsweise der EPZ mehr als nur punktuell aus-

zuwirken. Die Tagungen des Europäischen Rats haben andererseits 

das EPZ-Verfahren allgemein stabilisiert und strahlten durch den Ge-

dankenaustausch auf höchster Ebene auf die Meinungsbildung aus. 

«Der Europäische Rat hat insgesamt dazu beigetragen, sowohl den 

Konsens über die Struktur der EPZ zu festigen als auch die Regie-

rungschefs gemeinsam in die inhaltliche Abstimmung und Mei-

nungsbildung der EPZ einzubeziehen.»71 

Die Gründung des Europäischen Rats, zuvor die Entwicklung der 

EPZ, dann die erste Direktwahl des Parlaments 1979 veränderten zu-

sammengenommen das aus den Gründungsverträgen erwachsene In-

stitutionengefüge der EG so stark, dass zunehmend Forderungen 

nach einer umfassenden politischen Neuordnung laut wurden. Der 

«Tindemans-Bericht» von 1975, der quasi parallel mit der Gründung 

des Europäischen Rats entstand, aber von diesem nicht angenommen 

wurde (S. 195), mahnte die Herstellung eines neuen institutionellen 

Gleichgewichts an, das die Erweiterung der exekutiven Befugnisse 

der Kommission, die Wahl des Kommissionspräsidenten durch das 

Parlament, die Direktwahl und die Ausweitung der Legislativrechte 

des Parlaments und auch eine Stärkung der Kompetenzen des Euro-

päischen Gerichtshofs beinhalten müsse, zudem grössere Effizienz 

der intergouvernementalen Zusammenarbeit durch bessere Koordi-

nierung der Ministerräte und Generalisierung des Mehrheitsvotums 

sowie die Zuständigkeit der Gemeinschaftsorgane für eine gemein-

same Aussen- und Sicherheitspolitik einschliesslich der Schaffung 

eines Europäischen Rüstungsamtes. Kommissionspräsident Gaston 

Thorn schlug in seinem «Mandatsbericht» vom 24. Juni 1981 die 

Einberufung einer «neuen Messina-Konferenz» vor, auf der die Re- 
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gierungen die Römischen Verträge an die Erfordernisse des «Euro-

pas der zweiten Generation» anpassen könnten. 1983 machte die 

Kommission umfassende Vorschläge mit dem Ziel, die Entschei-

dungsmacht der Gemeinschaftsinstitutionen zu stärken, die Politi-

sche Zusammenarbeit nicht auf deren Kosten zu entwickeln, die We-

sensverschiedenheit der Integrationsmethoden auf wirtschaftlichem 

und politischem Gebiet zu respektieren, die demokratische Grund-

lage durch abgestimmte Rechtsetzungsverfahren zwischen Parla-

ment und Ministerrat zu festigen, Verwaltungsaufgaben vom Mini-

sterrat auf die Kommission zu übertragen, im Ministerrat das Mehr-

heitsvotum in allen Fragen zur Regel zu machen, zu denen sich Kom-

mission und Parlament befürwortend äusserten. Im November 1981 

unterbreiteten die Aussenminister der Bundesrepublik und Italiens, 

Hans-Dietrich Genscher und Emilio Colombo, gemeinsam dem Eu-

ropäischen Parlament den Plan einer «Europäischen Akte», in der in 

verbindlicher Form die Ausrichtung aller Entscheidungskreise der 

Gemeinschaft auf den Europäischen Rat hin vorgesehen wurde, dazu 

die Übertragung umfassender Beratungsbefugnisse an das Europäi-

sche Parlament, auch etwa über internationale Verträge, eine halb-

jährliche Berichtspflicht des Europäischen Rats gegenüber dem Par-

lament, die Aufwertung der Rolle des Präsidenten des Ministerrats, 

die Schaffung eines Sekretariats für die Politische Zusammenarbeit, 

bei Abstimmungen im Ministerrat schriftliche Begründungspflicht 

im Falle der Geltendmachung eines «vitalen Interesses». Solche 

Vorschläge lösten auf vielen Seiten lebhafte Diskussion aus.72 

Währenddessen hatte der Europäische Rat seit seinem ersten Zu-

sammentreten in Dublin am 10. und 11. März 1975 längst seine 

Funktion als oberster Gestalter der europäischen Einigung übernom-

men. Zum zweiten Mal trafen sich die Staats- und Regierungschefs 

am 16. und 17. Juli 1975 in Brüssel, zum dritten Mal am 1. und 2. 

Dezember 1975 in Rom. Es entwickelte sich die Gewohnheit, jähr-

lich dreimal zusammenzutreffen: je einmal in dem Mitgliedsland, 

das in halbjährigem Turnus die Präsidentschaft innehatte, und einmal 

in Brüssel. Mit den regelmässigen Arbeitssitzungen der eigentlichen 

Inhaber der politischen Macht in der Gemeinschaft war eine Len-

kungsinstanz geschaffen, die sich fortlaufend der wichigsten Fragen 
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des Einigungsprozesses annehmen konnte und sich durch eine hohe 

Entscheidungsproduktivität auch in den schwierigsten Fragen aus-

zeichnete. Der Europäische Rat regelte etwa 1975 das Problem der 

britischen Forderung nach Neuverhandlungen, er traf 1976 die Be-

schlüsse zur Direktwahl des Parlaments, errichtete 1978 das EWS, 

moderierte die Diskussion über die britische Beitragsrückforderung, 

regelte dornige Fragen des Haushalts und äusserte sich als Stimme 

Europas zu wichtigen Fragen der internationalen Politik. Am 19. Juni 

1983 verabschiedete er in Stuttgart, in Wiederaufnahme, wenngleich 

abschwächender Modifizierung des Genscher-Colombo-Plans, eine 

«Feierliche Deklaration zur Europäischen Union», in der, diesmal 

ohne zeitliche Terminierung, erneut die Absicht der Staats- und Re-

gierungschefs der inzwischen zehn Mitgliedstaaten bekräftigt wurde, 

«die Gesamtheit der Beziehungen zwischen ihren Staaten in eine Eu-

ropäische Union umzuwandeln». Auch wenn das Treffen in Athen 

im Dezember 1983 nicht zuletzt aufgrund einer problematischen 

griechischen Moderation einen spektakulären Rückschlag zu bringen 

schien – es war, auch mit dem Segen Monnets, de facto eine «vor-

läufige europäische Regierung» entstanden.73 

Die Direktwahl des Parlaments 

Die Einführung der Direktwahl des Europäischen Parlaments (EP) 

im Jahre 1979 bedeutete einen wichtigen Schritt zur «Demokratisie-

rung» der Gemeinschaft. Die Gründungsverträge hatten die Ernen-

nung der Abgeordneten aus der Mitte der nationalen Parlamente 

«nach einem von jedem Mitgliedstaat bestimmten Verfahren» vor-

gesehen, doch gingen sie davon aus, dass zu einem späteren Zeit-

punkt «allgemeine unmittelbare Wahlen nach einem einheitlichen 

Verfahren in allen Mitgliedstaaten» vereinbart würden. Die Forde-

rung nach Direktwahl, von der eine Stärkung der Legitimität und eine 

Erweiterung der Mitwirkungsmöglichkeiten des Europa-Parlaments 

erwartet wurde, zog sich als roter Faden durch die Diskussionen der 

60er und frühen 70er Jahre. Mit der Umstellung des EG-Haushalts 

auf eigene Mittel wurde deren notwendige Kontrolle zu einem wich- 
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tigen Argument, das freilich in Frankreich auf Widerspruch stiess (S. 

138, 164).74 

Auf der Pariser Konferenz vom 9. und 10. Dezember 1974 öffne-

ten die Staats- und Regierungschefs dann jedoch den Weg zu allge-

meinen Wahlen zum Europa-Parlament und kündigten zudem eine 

Erweiterung seiner Kompetenzen an: als Kompensation für die Auf-

wertung der Rolle der Regierungen durch die Schaffung des Euro-

päischen Rats. Am 12. und 13. Juli 1976 fasste der Europäische Rat 

in Brüssel die grundlegenden Direktwahl-Beschlüsse, namentlich 

legte er die auf die neun Mitgliedstaaten jeweils entfallende Anzahl 

von Abgeordnetenmandaten fest: je 81 für Frankreich, Deutschland, 

Italien und Grossbritannien, 25 für die Niederlande, 24 für Belgien 

(je 12 für Flandern und Wallonien), 16 für Dänemark, 15 für Irland 

und 6 für Luxemburg, insgesamt 410 (gegenüber bis dahin 198). Es 

gelang jedoch nicht, ein einheitliches Wahlverfahren zu vereinbaren; 

jedem Mitgliedstaat blieb es freigestellt, die Europawahl nach eige-

nem Wahlrecht durchzuführen. Am 20. September 1976 verabschie-

dete der Ministerrat einstimmig den grundlegenden «Beschluss und 

Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeord-

neten der Versammlung».75 

Im Vorfeld der schliesslich für den 7. bis 10. Juni 1979 angesetz-

ten ersten Europawahlen kam Bewegung in die Parteienlandschaft. 

Die meisten Parteien der Mitgliedstaaten gruppierten sich entschie-

dener als zuvor nach weltanschaulichen Affinitäten in europäischen 

Parteienbünden, die gemeinsame Wahlprogramme oder zumindest -

plattformen formulierten. Schon im April 1974 schlossen sich elf so-

zialistische und sozialdemokratische Parteien der neun Mitgliedstaa-

ten zum «Bund der Sozialdemokratischen Parteien der Europäischen 

Gemeinschaft» zusammen, einer lockeren Konföderation selbstbe-

wusster nationaler Parteien, die sich als eine regionale Organisation 

der Sozialistischen Internationalen verstand. 13 liberale Parteien aus 

acht Ländern (ausser Irland) bildeten im März 1976 eine Föderation 

«Europäischer liberaler Demokraten» (ELD). Die «Europäische 

Volkspartei» (EVP), zu der sich im April 1976 elf christdemokrati-

sche Parteien aus sieben Ländern (ausser Grossbritannien und Däne-

mark) zusammenschlossen, verstand sich als die erste wirkliche eu- 
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ropäische Partei, bei der Einzelpersonen unmittelbar Mitglied wer-

den konnten. Auch Splitterparteien der extremen Linken und der 

Umweltaktivisten nahmen gemeinsame Positionen ein. Nur wenige 

nationale Parteien blieben ausserhalb der europäischen Parteien-

bünde, so die britischen Konservativen, die keinen Zugang zur EVP 

fanden und sich daher als «Europäische Demokraten» konstituierten. 

Isoliert blieben auch die französischen Gaullisten, die für die Euro-

pawahl als «Europäische Demokraten des Fortschritts» um Stimmen 

warben. Eine gemeinsame Wahlplattform der europäischen Kommu-

nisten erwies sich wegen unüberbrückbarer Divergenzen zwischen 

den französischen und italienischen Parteien als unrealisierbar.76 

Ungeachtet der transnationalen Parteienbünde wurde der erste Eu-

ropawahlkampf hauptsächlich im je nationalen Rahmen mit nationa-

len Themen geführt, als zusätzliche Gelegenheit der Auseinanderset-

zung von Regierung und Opposition. Ob die grenzüberschreitenden 

Parteienformierungen zur Sensibilisierung der Wähler für das Eu-

ropa-Thema beigetragen haben, insbesondere in den drei Ländern, in 

denen es kontrovers diskutiert wurde (Grossbritannien, Dänemark 

und Frankreich), ist fraglich, ebenso ihre Wirkung auf die relativ gute 

Wahlbeteiligung von europaweit 62,4 Prozent. Freilich war die 

Wahlbeteiligung in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich: 

Dort, wo praktisch Wahlpflicht bestand, betrug sie um die 90 Prozent 

(Belgien, Luxemburg, Italien), in der Bundesrepublik 67,5 Prozent, 

Irland 63,6 Prozent, Frankreich 60,7 Prozent, Niederlande 57,8 Pro-

zent, Dänemark 47,1 Prozent, Grossbritannien lediglich 31,6 Pro-

zent.77 

Das Ergebnis der ersten Europawahlen bedeutete die Ablösung 

der vor 1979 bestehenden Mitte-Links-Ausrichtung des Strassburger 

Parlaments durch eine Mitte-Rechts-Orientierung. Die Parteien-

bünde des Wahlkampfes gruppierten sich nun in transnationalen 

Fraktionen. Die grösste Fraktion bildeten die Sozialisten und Sozial-

demokraten mit 115 Abgeordneten, die EVP-Fraktion bestand aus 

109 Deputierten, doch konnte sie auf Sympathien der Europäischen 

Demokraten (63 Sitze) und der Europäischen Demokraten des Fort-

schritts (22 Sitze) rechnen. Die Liberalen Demokraten kamen auf 38,  
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die Kommunisten auf 44 Abgeordnete, 19 Sitze entfielen auf frakti-

onslose und unabhängige Parlamentarier. Nach dem Beitritt Grie-

chenlands 1981 kamen 24 Abgeordnete des Landes hinzu, davon 

zehn Sozialisten, acht christliche Demokraten, vier Kommunisten 

und zwei Unabhängige.78 

Damit wurde das Europa-Parlament zum einzigen direkt von den 

Bürgern beauftragten und somit unmittelbar legitimierten Organ der 

EG. Als es sich am 17. Juli 1979 konstituierte, wählte es zu seiner 

ersten Präsidentin die französische UDF-Abgeordnete Simone Veil 

(EVP), die zum Januar 1982 einvernehmlich von dem niederländi-

schen Sozialisten Pieter Dankert abgelöst wurde. Wie zuvor tagte das 

Parlament in Strassburg im Palais de l’Europe des Europarats, in der 

Regel jeden Monat für eine Woche. Die Sitzungen der Ausschüsse, 

dann auch der Fraktionen wurden wegen der Nähe zu Ministerrat und 

Kommission zunehmend nach Brüssel anberaumt. Da zudem die 

Verwaltung des Parlaments (Generalsekretariat) weiter in Luxem-

burg residierte, blieb es teilweise bei unbequemem Nomadentum der 

Europaabgeordneten und entsprechend zusätzlichen Belastungen, 

wogegen sie periodisch – und bis heute vergeblich – protestierten. 

Der Dolmetsch- und Übersetzungsdienst für die sechs, seit 1981 sie-

ben Amtssprachen gestaltete sich im Übrigen im Europäischen Par-

lament besonders aufwendig.79 

Die Direktwahl veränderte den Charakter des Parlaments. Gegen-

über den früher aus der Mitte der einzelstaatlichen Parlamente ent-

sandten Deputierten verstärkte sie die Bindung der nunmehr direkt 

gewählten Abgeordneten an «nationale Interessen», wenn Belange 

der heimischen Wählerschaft berührt wurden. Auch änderte sich das 

Verhältnis zwischen dem Europäischen Parlament und den Parla-

menten der Mitgliedstaaten, die die nationalen Regierungen kontrol-

lierten. Bis 1979 bildete das obligatorische Doppelmandat der aus 

der Mitte der einzelstaatlichen Parlamente nach Strassburg entsand-

ten Abgeordneten eine organische Verbindung zwischen beiden Par-

lamenten. Von den direkt gewählten 410 Europa-Parlamentariern 

waren aber nur noch 125 gleichzeitig Mitglied ihres nationalen Par-

laments, darunter kein einziger deutscher Abgeordneter; und der An-

teil der Doppelmandate sollte mit jeder folgenden Europawahl klei- 
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ner werden. Damit drohte ein Abbrechen von Informationsaustausch 

und politischen Rückbindungen, dem die Parlamente der meisten 

Mitgliedstaaten durch die Errichtung besonderer Ausschüsse entge-

genzuwirken suchten, die sich regelmässig mit Rechtsetzungsvorha-

ben und anderen Fragen der europäischen Ebene beschäftigten; so 

errichtete der Deutsche Bundestag 1983 eine ständige «Europakom-

mission», die je zur Hälfte aus Mitgliedern des Bundestages und des 

Europäischen Parlaments zusammengesetzt war.80 

Mit der ersten Direktwahl war keine Übertragung neuer Kompe-

tenzen an das EP verbunden, doch suchten die Abgeordneten alsbald 

ihre neugewonnene Legitimation zu nutzen, um ihren Rang im Insti-

tutionengefüge aufzuwerten: als Stimme der europäischen Öffent-

lichkeit, als Gegengewicht zur Macht der Regierungen und zur Bü-

rokratie, als Impulsgeber für die Fortentwicklung der Integration. Ein 

Ansatzpunkt war die alljährlich mitzuberatende Aufstellung des 

Haushalts der Gemeinschaft. Das Parlament suchte regelmässig den 

Ministerrat zu Einsparungen im Agrarbudget zu bewegen, um Spiel-

raum für nicht-obligatorische Ausgaben zu gewinnen: Regional-, So-

zial-, Industrie- und Forschungspolitik. Erschwert wurden die Bemü-

hungen des Parlaments durch das grundsätzliche Problem der Insti-

tutionenstruktur der EG: das Fehlen einer formellen europäischen 

Regierung, die sich zur Ausübung ihres Amtes auf eine parlamenta-

rische Mehrheit stützen musste.81 

In geringem Masse konnte das Europa-Parlament seine Stellung 

gegenüber Kommission und Ministerrat entwickeln. Die Kommis-

sion akzeptierte, sich künftig nach ihrer Neukonstituierung dem Par-

lament mit einer programmatischen Erklärung des Kommissionsprä-

sidenten vorzustellen. Eine Beteiligung des Parlaments an der Ernen-

nung der Kommission lehnten die Regierungen allerdings ab. Die 

Kommission brachte häufiger dem Parlament ihre Vorschläge vor 

Einbringung in den Ministerrat zur Kenntnis und berücksichtigte die 

Stellungnahme des Europa-Parlaments. Anfragen der Parlamentarier 

veranlassten die Kommission, ihre Haltung zu erläutern und zu be-

gründen. Auch der Ministerrat erkannte ein Interpellationsrecht des 

gewählten Parlaments an und beantwortete dessen Auskunftsersu- 
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chen. Es wurde zur Gewohnheit, dass der Präsident des Ministerrats 

zu Beginn und Ende seines sechsmonatigen Amtsturnus dem Parla-

ment Rede und Antwort stand.82 

Die gewählten Abgeordneten empfanden diese insgesamt gering-

fügigen Ausweitungen ihrer Zuständigkeiten rasch als unbefriedi-

gend und machten sich daran, die Machtfrage systematischer zu stel-

len. Auf Initiative des prominenten italienischen Abgeordneten Spi-

nelli, des Föderalisten der ersten Stunde, setzte das Parlament einen 

Verfassungsausschuss ein mit dem Mandat, einen Vertrag zur Grün-

dung einer Europäischen Union auszuarbeiten, in dem die Grün-

dungsverträge und die Politische Zusammenarbeit zu einer Verfas-

sung föderalen Charakters zusammengefasst werden sollten. Das Er-

gebnis war ein Verfassungsentwurf, der am 14. Februar 1984 vom 

Europäischen Parlament mit grosser Mehrheit verabschiedet wurde. 

Er sah vor, dass in einer künftigen Europäischen Union alle exekuti-

ven Befugnisse auf die Kommission übergehen sollten. Der Europäi-

sche Rat sollte den Kommissionspräsidenten ernennen, der sodann 

die Kommission bildete. Die Kommission sollte danach ihr Pro-

gramm dem Europäischen Parlament vorlegen, um von diesem for-

mell eingesetzt zu werden. Das Parlament behielt das Recht, die 

Kommission abzusetzen. Die Legislative sollte im Übrigen aus zwei 

Kammern bestehen, dem direkt gewählten Parlament und dem Rat 

der Union aus Vertretern der Mitgliedstaaten. Der Rat würde mit ein-

facher oder absoluter Mehrheit abstimmen; nach einer Übergangs-

zeit von zehn Jahren sollte die Geltendmachung eines «vitalen In-

teresses» nicht mehr möglich sein. Für die Verteilung der Kompe-

tenzen zwischen der europäischen und der nationalen Ebene würde 

das Subsidiaritätsprinzip gelten. Im Bereich der internationalen Po-

litik sollte die Union die ausschliessliche Befugnis für den Aussen-

handel und nach zehn Jahren auch für die Entwicklungshilfepolitik 

haben, nicht aber für die allgemeine Aussen- und Sicherheitspolitik, 

die Gegenstand intergouvernementaler Zusammenarbeit bleiben 

sollte. Der beachtliche Entwurf sah also neben der supranationalen 

Methode auch die intergouvemementale Zusammenarbeit vor.83 

Freilich blieb die Verfassungsinitiative des Parlaments rasch stek-

ken. Ähnlich wie 1953 (S. 80) suchte es 1984 wieder eine Ratifika- 
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tion notfalls an den Regierungen vorbei durch direkte Befassung der 

nationalen Parlamente zu erreichen. In den Regierungszentralen re-

agierte man ungnädig: Das Europäische Parlament solle seine Arbeit 

im Rahmen der Verträge tun, nicht aber sich eine verfassunggebende 

Rolle anmassen. Auch die nationalen Parlamente reagierten ableh-

nend, das italienische ausgenommen. Was blieb, war die allgemeine 

Mahnung, dass mit der Fortentwicklung der europäischen Institutio-

nen Ernst gemacht werden müsste.84 

1984 fand die reguläre zweite Direktwahl zum Europäischen Par-

lament statt, und danach wieder 1989, 1994 und 1999. Dabei ver-

schoben sich die parteipolitischen Kräfteverhältnisse zunächst stetig 

zugunsten der Mitte-Links-Fraktionen, 1999 schlug das Pendel aller-

dings in die entgegengesetzte Richtung zurück. Während die Wahl-

beteiligung insgesamt zu wünschen übrig liess, brachten Vertragsän-

derungen wie die Einheitliche Europäische Akte (1987), der Vertrag 

von Maastricht (1993), der Vertrag von Amsterdam (1999) und der 

Vertrag von Nizza (2003) einen zwar langsamen, aber kontinuierli-

chen Ausbau der Rechte des EP. Das relative Ausmass der «Nicht-

Beteiligung» des Parlaments an Entscheidungen der Gemeinschaft 

verringerte sich signifikant von über 70 Prozent 1958 hin zu rund 33 

Prozent im Jahre 2003, mit weiter sinkender Tendenz. Auch die 

transnationalen Parteienstrukturen entwickelten sich seit den 80er 

Jahren weiter. Ein einheitliches Wahlrecht gibt es freilich bis heute 

nicht. Die Herstellung der deutschen Einheit veranlasste den Euro-

päischen Rat in Edinburgh im Dezember 1992, einen neuen Schlüssel 

für die nationale Aufteilung der Mandate im EP einzuführen. Dabei 

wurde dem grösser gewordenen Deutschland eine höhere Zahl von 

Abgeordneten als den drei anderen grossen Ländern, Frankreich, 

Grossbritannien und Italien zuerkannt (99 zu je 87). In den 90er Jah-

ren wurden in Strassburg und (schon vorher und konkurrierend) in 

Brüssel aufwendige neue Parlamentsgebäude errichtet und bezo-

gen.85 
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Kapitel 6 

Auf dem Wege zur Europäischen 

Union, 1984-1993 

Z 
ur Mitte der 1980er Jahre zog in den europäischen Integra- 

tionsprozess eine neue Dynamik ein, die über eineinhalb Jahrzehnte 

anhalten sollte und insgesamt die Entwicklung auf eine neue Ebene 

führte. Den Hintergrund bildeten letzte Aufladungen der Ost-West-

Spannung und ihre plötzliche Implosion in den Jahren 1989/90, ein 

langgezogener weltwirtschaftlicher Aufschwung und nicht zuletzt 

eine neue Intensität im deutsch-französischen Verhältnis, die ein-

drucksvoll auf der Tagung des Europäischen Rats in Fontainebleau 

am 25. und 26. Juni 1984 in Erscheinung trat. Mit der Einheitlichen 

Europäischen Akte wurden erstmals die Gründungsverträge substan-

tiell amendiert. Das Binnenmarkt-Projekt gab das Signal zu einem 

Neuaufbruch, der die konkrete Inangriffnahme der Wirtschafts- und 

Währungsunion und auch der Politischen Union nach sich zog. Mit 

dem Vertrag von Maastricht 1991/93 wurde die Europäische Ge-

meinschaft zur Europäischen Union. 

Ein deutsch-französischer Motor 

Dass das deutsch-französische Verhältnis für das europäische Eini-

gungswerk wesentlich war, konnte seit den Tagen Schumans, Ade-

nauers und de Gaulles immer wieder registriert werden und war zu 

Beginn der 80er Jahre längst zu einem Axiom der Analyse europäi-

scher Politik geworden. Zuletzt prägten, seit der zweiten Hälfte der 

70er Jahre, Staatspräsident Giscard d’Estaing und Bundeskanzler 

Schmidt der aussenpolitischen Zusammenarbeit der Gemeinschaft, 

der Konsolidierung des Europäischen Rats, der Einführung der Di-

rektwahl des Europäischen Parlaments und der Gründung des EWS 

in pragmatischer Abstimmung den Stempel auf. Im zweiten Halbjahr 
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1980, nach dem sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, fassten sie 

sogar die Bildung einer deutsch-französischen Militärallianz ins 

Auge, als Kern einer westeuropäischen Streitmacht im Rahmen des 

atlantischen Bündnisses. Dieser ehrgeizige Plan blieb unausgeführt 

(und der Öffentlichkeit bis 1984 verborgen), weil seine beiden Pro-

tagonisten kurz darauf nacheinander ihre Ämter verloren: Im Juni 

1981 musste Giscard d’Estaing sein Amt an François Mitterrand ab-

treten, und am 1. Oktober 1982 wurde Schmidt als Bundeskanzler 

von Helmut Kohl abgelöst.1 

Obwohl über die europäische Grundorientierung des neuen fran-

zösischen Staatspräsidenten keine Zweifel bestehen konnten, deutete 

zunächst wenig darauf hin, dass sich mit ihm die enge deutsch-fran-

zösische Partnerschaft fortsetzen liesse, geschweige denn, dass sie 

sich zu unvergleichlichen Höhen aufschwingen könnte. Im Gegen-

teil: Mitterrand hatte Giscard im Wahlkampf vorgehalten, zu eng mit 

Deutschland zusammenzuarbeiten, und suchte selbst zunächst die 

Annäherung an Grossbritannien und andere europäische Regierun-

gen. Das «Gemeinsame Programm» der französischen Linken, das 

auch Kommunisten in die Regierung brachte, enthielt kein überzeu-

gendes Europakonzept, reduzierte Europa im wesentlichen zu einem 

Ergänzungsraum für die auf verstärkten Massenkonsum und Aus-

weitung des öffentlichen Sektors abgestellte französische Wirt-

schaftspolitik. Die neue Regierung schlug vor, mit einem wirt-

schafts- und sozialpolitischen Aktionsprogramm einen «grossen eu-

ropäischen Sozialraum» zu schaffen, was die Regierungschefs der 

Partnerländer, zu denen zunächst auch noch Schmidt gehörte, als 

überholte wohlfahrtsstaatliche Ideologie ablehnten. Die grosse 

Wende kam im März 1983, als Mitterrand mit Hilfe seines Finanz-

ministers Jacques Delors zu der Einsicht kam, dass die sozialistische 

Politik Wirtschaft und Währung Frankreichs überforderte und es 

zum Verlassen des EWS und des Gemeinsamen Markts zwingen 

würde. Die Entscheidung für eine Austeritätspolitik nahm der fran-

zösische Staatspräsident zum Ausgangspunkt für den Entschluss, 

sich an die Spitze der Fortentwicklung der europäischen Einigung zu 

stellen. Da inzwischen klar geworden war, dass ein Schulterschluss 

mit London schwerfiel, namentlich angesichts der kategorischen  
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Forderung Thatchers nach Beitragsrabatt, brauchte Mitterrand für 

seinen Ehrgeiz, eine grosse europäische Politik zu führen, den Part-

ner Deutschland: Die Grundrichtung der französischen Europapolitik 

für die gesamte übrige Zeit seiner Präsidentschaft bis 1995 war ge-

funden.2 

Helmut Kohl brauchte er freilich nicht zu überzeugen. Der «En-

kel» Adenauers, der sich selbst als «leidenschaftlichen Europäer» be-

zeichnete, war als gelernter Historiker von der geschichtlichen Not-

wendigkeit und der Herausforderung der europäischen Integration 

durchdrungen, die er sich unter eher föderalen Vorzeichen vorstellte. 

Die deutsch-französische Verständigung war, wie die Partnerschaft 

mit den USA, in seinem Verständnis eine wesentliche Voraussetzung 

für das Gelingen der Einigung, die sich auf die Werte der europäi-

schen Zivilisation und Verlässlichkeit gegenüber der übrigen Welt 

gründen musste. Die Weiterentwicklung der Integration erforderte 

langen Atem und musste auf den verschiedenen Gebieten der Politik 

und Wirtschaft betrieben werden. Zu Anfang der 80er Jahre schienen 

Kohl die Entwicklung der EPZ und einer gemeinsamen Technologie-

politik sowie die Erweiterung der Parlamentsrechte von vorrangiger 

Dringlichkeit. Im Übrigen blieb ein europäischer Zusammenschluss, 

der sich auf Westeuropa beschränkte, in seinen Augen ein Torso.3 

Für zeitgenössische Beobachter überraschend kamen sich Mitter-

rand und Kohl, die «nicht füreinander geschaffen» schienen, frühzei-

tig politisch und auch persönlich näher. Schon bei einem Besuch des 

Bundeskanzlers im Elysée-Palast im Oktober 1982 entwickelte sich, 

ungeachtet ihrer unterschiedlichen Weltanschauung, spontane Sym-

pathie. Am 23.Januar 1983 unterstützte Mitterrand den Kanzler (vor 

der Bundestagswahl am 6. März), als er im Bundestag der SPD und 

der deutschen Friedensbewegung wegen ihres Widerstandes gegen 

die «Nachrüstung» der NATO mit Mittelstreckenraketen als Gegen-

gewicht gegen die sowjetische Aufstellung von SS 20-Raketen die 

Leviten las. Kohl revanchierte sich am 21. März, indem er die dritte 

Franc-Abwertung in Folge (um 2,5 Prozent) mit einer DM-Aufwer-

tung um 5,5 Prozent flankierte, um das Verbleiben des Franc im 

EWS zu sichern. Auf der Tagung des Europäischen Rats in Stuttgart 
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im Juni 1983 wurde weitgehendes Einvernehmen erkennbar, beson-

ders in der Frage einer möglichen Agrarreform sowie hinsichtlich ei-

ner aktiven Weiterbehandlung der Genscher-Colombo-Initiative (S. 

210). Nach dem Stuttgarter Gipfel nahm die Häufigkeit von Begeg-

nungen und Telefonaten zwischen dem Staatspräsidenten und dem 

Bundeskanzler sowie zwischen ihren Mitarbeitern – Teltschik, Bit-

terlich u.a. auf deutscher, Attali, Guigou u.a. auf französischer Seite 

– zu.4 

Während der französischen EG-Präsidentschaft in der ersten Jah-

reshälfte 1984 entfaltete das Duo erstmals seine volle Wirkungskraft. 

Mitterrand war entschlossen, die sechs Monate zu nutzen, um das eu-

ropäische Projekt in Bewegung zu bringen. Am 7. Februar sprach er 

in Den Haag von der «verlassenen Baustelle» Europa, die es wieder 

mit Leben zu erfüllen gelte, und in den folgenden Wochen von der 

notwendigen gemeinsamen Anstrengung zur Fortentwicklung der 

Gemeinschaft. Am 24. Mai schlug er im Strassburger Parlament vor, 

auf der Grundlage von dessen Verfassungsentwurf sowie der Feierli-

chen Stuttgarter Erklärung konkrete Schritte zur Realisierung der Po-

litischen Union einzuleiten. Dabei müssten auch Bereiche europäi-

siert werden, die in den Gründungsverträgen nicht vorgesehen seien, 

wie das Erziehungswesen, das Gesundheitswesen, das Rechtswesen, 

die Sicherheit, der Kampf gegen den Terrorismus. Wenn sich ein-

zelne Mitgliedstaaten an einem Neuanlauf nicht mit gleichem Enga-

gement beteiligen wollten, dann müsse man ein «Europa mit mehre-

ren Geschwindigkeiten» oder «mit veränderlicher Geometrie» akzep-

tieren, doch dürfe dabei die Gemeinschaftsstruktur nur ergänzt, in ih-

ren zentralen Punkten aber nicht verändert werden.5 

Kohl war es nur recht. Die Übereinstimmung der Partner zeigte 

sich am 28. Februar 1984 bei der Verabschiedung des ESPRIT-Pro-

gramms, das den spektakulären Startschuss zu einer europäischen 

Technologiepolitik bildete, die durch eine nachdrückliche Kraftan-

strengung den spitzentechnologischen Rückstand Europas gegenüber 

den USA und Japan vermindern helfen sollte. Sie bekundete sich 

auch bei der Behandlung verschiedener Fragen der Landwirtschafts- 

und Haushaltspolitik. Sie ermöglichte in der ersten Jahreshälfte 1984 

bilaterale Vereinbarungen über den gemeinsamen Bau eines Kampf-

hubschraubers, über die Intensivierung des deutsch-französischen 
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Handels und über den schrittweisen Abbau der Grenzkontrollen zwi-

schen Deutschland und Frankreich (den das «Schengener Abkom-

men» im Juni 1985 ausweiten sollte). Und der Gleichklang bewährte 

sich vor allem in der gemeinsamen Haltung gegenüber der enervie-

renden Forderung Thatchers nach Verminderung des EG-Beitrags 

Grossbritanniens, die den Europäischen Rat in Brüssel am 19. und 

20. März 1984 zum Scheitern brachte. Um auszuschliessen, dass 

auch die folgende Tagung des Europäischen Rats in Fontainebleau 

am 25. und 26. Juni wegen der unnachgiebigen britischen Haltung in 

dieser Frage mit einem Misserfolg endete, wurden zwischen Paris 

und Bonn umfassende Vorabsprachen getroffen, die offenbar für den 

äussersten Fall sogar vorsahen, dass mittels einer Konferenz zur 

Neugründung der EG Grossbritannien der Stuhl vor die Tür gesetzt 

würde. Dies wurde in London anscheinend auch vertraulich zur 

Kenntnis gebracht.6 

Nach solcher Vorbereitung gelangte der Gipfel von Fontaine-

bleau zu einer Reihe von Beschlüssen, die insgesamt die britische 

Blockierung aufzulösen vermochten und den Weg in die Zukunft 

öffneten. Frau Thatcher akzeptierte angesichts des deutsch-französi-

schen Schulterschlusses den Kompromiss, dass fortan die Nettozah-

lungen Grossbritanniens um 66 Prozent ermässigt würden; Deutsch-

land und Frankreich übernahmen den Fehlbetrag zusätzlich zu ihren 

normalen Leistungen im Verhältnis zwei zu eins – das Prinzip gilt 

bis heute. Die dadurch in ihrer Nettozahler-Position zusätzlich bela-

stete Bundesregierung bekräftigte danach nur höchst unwillig den 

schon im März vorbereiteten Beschluss, dass der Anteil des EG-

Haushalts am nationalen Mehrwertsteueraufkommen zum 1. Januar 

1986 von einem auf 1,4 Prozentpunkte erhöht wurde, um die GAP 

und neue Politikvorhaben zu finanzieren. Frankreich stimmte im Ge-

genzug zu, dass die Agrarausgaben durch mengenmässige Quotie-

rungen, vor allem der Milchprodukte, begrenzt und insgesamt die 

Ausgabendisziplin verbessert würden und dass die Beitritts Ver-

handlungen mit Spanien und Portugal, deren Konkurrenz von den 

französischen Bauern gefürchtet wurde, zügig abgeschlossen werden 

sollten. Ergebnisneutral war die deutsche Zustimmung zum endgül-

tigen Abbau der Währungsausgleichsbeträge, da die deutschen Bau- 
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ern durch Direktbeihilfen in gleicher Höhe zu entschädigen waren.7 

Der Europäische Rat kündigte in Fontainebleau auch Massnah-

men zur Belebung der europäischen Wirtschaft an. Grundlegender 

noch war der auf Drängen Mitterrands gefasste Beschluss, zwei Aus-

schüsse einzusetzen, denen die persönlichen Vertreter der Staats- 

und Regierungschefs angehören sollten. Ein Ausschuss sollte sich 

mit dem «Europa der Bürger» befassen, d.h. Massnahmen der Ge-

meinschaft vorbereiten und koordinieren, «durch die ihre Identität 

gegenüber den europäischen Bürgern und der Welt gestärkt und ge-

fördert wird und durch die sie an Prestige gewinnt»: etwa durch Er-

leichterungen im Personen- und Güterverkehr, die Herstellung der 

Gleichwertigkeit der Diplome und die Einführung gemeinschaftli-

cher Symbole wie europäischer Flagge und Hymne. Es zeigte sich 

rasch, dass die Aufgaben dieses Ausschusses, der von dem ehemali-

gen italienischen Europa-Abgeordneten Pietro Adonnino geleitete 

wurde, sich partiell mit dem Binnenmarkt-Projekt überschnitten. Be-

deutender sollte der zweite «Ausschuss für institutionelle Fragen» 

werden. Sein Auftrag lautete, «Vorschläge zum besseren Funktionie-

ren der europäischen Zusammenarbeit im Gemeinschaftsbereich wie 

auch im Bereich der Politischen Zusammenarbeit und in anderen Be-

reichen zu unterbreiten». Bei der Einsetzung dieses Ausschusses 

wurde ausdrücklich an das «Vorbild des Spaak-Ausschusses» erin-

nert. Er sollte ohne irgendwelche Vorgaben Konzeptionen zu den 

Grundfragen der Gemeinschaft erarbeiten. Sein Vorsitzender wurde 

der irische Senator und ehemalige Aussenminister James Dooge.8 

Eine wichtige Entscheidung schloss sich einen Monat nach dem 

Gipfel von Fontainebleau an: die Ernennung des französischen Wirt-

schafts- und Finanzministers Jacques Delors zum Präsidenten der 

Europäischen Kommission, als Nachfolger des eher glücklosen Lu-

xemburgers Gaston Thorn, zum 1.Januar 1985. Mit dieser von den 

meisten europäischen Regierungschefs sofort begrüssten Perso-

nalentscheidung betrat der Dritte die Szene, der in engstem Einver-

nehmen mit Mitterrand und Kohl ein Jahrzehnt lang die dynamische 

Entwicklung anführte, die vom Europäischen Rat in Fontainebleau 

ausgelöst wurde.9 
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Die Einheitliche Europäische Akte 

Der «Dooge-Ausschuss», der am 28. September 1984 mit seinen Ar-

beiten begann, leitete die erste grosse Revision der Gründungsver-

träge ein. Aufgrund des von ihm im März 1985 vorgelegten Berichts 

berief der Europäische Rat am 29. und 30. Juni 1985 eine Regie-

rungskonferenz ein, die am 9. September 1985 in Luxemburg zusam-

mentrat und mit bemerkenswerter Zügigkeit die «Einheitliche Euro-

päische Akte» vorbereitete. Sie wurde bereits im Februar 1986 un-

terzeichnet und trat am 1. Juli 1987 in Kraft. 

Der «Dooge-Bericht» ging davon aus, dass das Einigungswerk an 

einen entscheidenden Punkt gelangt sei. Einerseits befinde es sich in 

der Krise und weise grosse Mängel auf, andererseits werde der Kon-

kurrenzdruck dritter Länder ständig schärfer. Es genüge nicht mehr, 

eine Liste der erforderlichen Massnahmen aufzustellen, vielmehr 

müsse «Europa seinen Glauben an die eigene Grösse wiederfinden» 

und den qualitativen Sprung einer Gesamtkonzeption wagen, die den 

Aufbau «einer echten politischen Einheit zwischen den europäischen 

Staaten, d. h. einer Europäischen Union» ins Auge fasse. Vorrangige 

Zielsetzungen müssten sein (1) die Schaffung eines homogenen 

Wirtschaftsraums durch die Vollendung des Gemeinsamen Markts, 

den Aufbau einer Technologiegemeinschaft, den Ausbau des EWS 

und die Aufbringung der erforderlichen Mittel, (2) die Förderung der 

«gemeinsamen Werte unserer Zivilisation» etwa durch die Verwirk-

lichung eines europäischen Sozialraums und eines einheitlichen 

Rechtsraums, die Förderung der gemeinsamen kulturellen Werte, 

auch verbesserten Umweltschutz, schliesslich (3) das Streben nach 

aussenpolitischer Identität durch die Fortentwicklung der Politischen 

Zusammenarbeit und ihre Ausweitung auf den Bereich von Sicher-

heit und Verteidigung. Diese Zielsetzungen erforderten «leistungsfä-

higere demokratische Institutionen»: die weitestgehende Anwen-

dung des Mehrheitsvotums im Ministerrat, die Verstärkung der Be-

fugnisse der Kommission; die Stärkung der Rolle des Europäischen 

Parlaments durch effektive Beteiligung an Rechtsetzung und Haus-

halt sowie durch vermehrte Kontrollbefugnisse; eine Entlastung des 

Gerichtshofs von entbehrlichen Aufgaben und die Festigung seiner  
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Rolle als Hüter der Verträge. Zur Einleitung entsprechender Refor-

men schlug der Ausschuss vor, «in naher Zukunft eine Konferenz der 

Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten einzuberufen, die den 

Entwurf eines Vertrags über die Europäische Union aushandeln soll; 

bei diesen Verhandlungen wären der Besitzstand der Gemeinschaft, 

dieser Bericht und die Feierliche Deklaration von Stuttgart zur Euro-

päischen Union zugrundezulegen, und man sollte sich von Geist und 

Methode des vom Europäischen Parlament verabschiedeten Ver-

tragsentwurfs inspirieren lassen».10 

Der Bericht wurde vom Europäischen Rat in Brüssel am 29. und 

30. März 1985 grundsätzlich angenommen, doch stiess die vorge-

schlagene Einberufung einer Regierungskonferenz gemäss Artikel 

236 des EWG-Vertrags auf Widerstand. Der Dooge-Bericht war kei-

neswegs einmütig verfasst worden; einzelne Ausschussmitglieder 

hatten zu verschiedenen Punkten Minderheitenvoten zu Protokoll ge-

geben, insbesondere die Vertreter Grossbritanniens, Dänemarks und 

Griechenlands. Dementsprechend wurde noch Bedarf zu Konsulta-

tionen gesehen. Von italienischer, deutscher, französischer und briti-

scher Seite wurden weitere Vorschläge unterbreitet, ohne dass aber 

zwischen April und Juni 1985 eine Einigung über das weitere Vor-

gehen in Sicht kam. Unter diesen Umständen entschloss sich die ita-

lienische Präsidentschaft unter Ministerpräsident Bettino Craxi und 

Aussenminister Giulio Andreotti zu einem ungewöhnlichen Schritt. 

Auf dem Europäischen Rat in Mailand am 28. und 29. Juni 1985 liess 

sie über die Einberufung einer Regierungskonferenz abstimmen – ein 

Vorgang, der gegen die hergebrachte Einstimmigkeitsregel im Euro-

päischen Rat verstiess und Frau Thatcher und die Ministerpräsiden-

ten Dänemarks und Griechenlands, Poul Schlüter und Papandreou, 

zu heftigem Protest veranlasste. Sie konnten freilich wenig mehr tun 

als das die Konferenz befürwortende Votum der anderen sieben Mit-

gliedstaaten hinzunehmen und sich damit zu trösten, dass allenfalls 

bei Verfahrensfragen, nicht aber bei Vertragsänderungen die Ein-

stimmigkeit umgangen werden konnte.11 

Die Regierungskonferenz nahm am 9. September 1985 ihre Arbeit 

in Luxemburg auf, mit zwölf Delegationen, da auch die vier Monate 

später beitretenden Staaten Spanien und Portugal beteiligt wurden. 
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Zwei Arbeitsgruppen wurden gebildet: ein aus den Politischen Di-

rektoren der Aussenministerien bestehender Politischer Ausschuss, 

der die Möglichkeiten und Fortentwicklung der aussenpolitischen 

Zusammenarbeit untersuchen sollte, und ein Ausschuss für die Revi-

sion der Gemeinschaftsverträge, dem unter dem Vorsitz des Gene-

ralsekretärs im luxemburgischen Aussenministerium Jean Dondelin-

ger die ständigen Vertreter der Mitgliedstaaten bei den Gemeinschaf-

ten und der Generalsekretär der Kommission Emile Noël angehörten. 

Während die Arbeiten des Politischen Ausschusses relativ unproble-

matisch verliefen, liessen sich die des zweiten Ausschusses schwie-

rig an, da Grossbritannien, Dänemark und Griechenland Sinn und 

Notwendigkeit einer Vertragsrevision grundsätzlich in Frage stell-

ten. Zur Lösung führte die – von Delors und Noël geschickt betrie-

bene – Verknüpfung der angestrebten Vertragsänderungen mit dem 

in Mailand ebenfalls beschlossenen Binnenmarkt-Projekt, das Briten 

und Dänen faszinierte. Seine Verwirklichung würde viele Einzel-

massnahmen erfordern, die nicht gut sämtlich von der Einstimmig-

keit im Ministerrat abhängig gemacht werden konnten und auch die 

verstärkte Einbeziehung des Europäischen Parlaments nahelegten (S. 

232). Indem so die Vertragsrevision auch mit konkreten Wirtschafts-

interessen begründet wurde, ergaben sich Verhandlungsspielräume, 

die freilich nicht die Ausräumung aller Schwierigkeiten ermöglich-

ten, wie der Europäische Rat in Luxemburg am 2. und 3. Dezember 

1985 zeigte, wo die Ergebnisse der Regierungskonferenz beraten 

wurden. Die notwendigen Kompromisse führten am Ende zu einem 

wenig begeisternden Ergebnis, das Mitterrand gleichwohl euphemi-

stisch als «Kompromiss des Fortschritts» bezeichnete. In den folgen-

den Wochen legten die Aussenminister letzte Hand an die Texte. Sie 

entschieden, dass – wie von der Kommission vorgeschlagen – nicht 

zwei neue Verträge, sondern nur ein einziger geschlossen werden 

sollte, der die Abänderungen der Gründungsverträge und die Politi-

sche Zusammenarbeit in einem einheitlichen Rechtsrahmen zusam-

menführte. In Artikel 1 wurde den Europäischen Gemeinschaften 

und der EPZ das Ziel gewiesen, «gemeinsam zu konkreten Fort-

schritten auf dem Weg zur Europäischen Union beizutragen».12 
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Die «Einheitliche Europäische Akte» (EEA) wurde in zwei Etap-

pen unterzeichnet: am 17. Februar 1987 in Luxemburg von neun Mit-

gliedstaaten, und – in der Folge einer vom dänischen Parlament ver-

ursachten Verzögerung – am 28. Februar in Den Haag von den übri-

gen drei Staaten Dänemark, Italien und Griechenland. Die Ratifizie-

rungen erfolgten in allen Ländern ohne Probleme, ausser in Irland, 

wo das Oberste Gericht die Verfassungsmässigkeit in Frage stellte 

und eine politische Kontroverse über die irische Neutralität eine 

Volksabstimmung erforderlich machte. Diese fand am 26. Mai 1987 

statt und erbrachte, bei freilich schwacher Wahlbeteiligung, rund 70 

Prozent Zustimmung. Daraufhin konnte die EEA am 1. Juli 1987 in 

Kraft treten.13 

Ihrer Entstehung entsprechend bestand die EEA aus zwei Haupt-

teilen, den Bestimmungen zur Änderung der Gründungsverträge und 

den Bestimmungen über die Zusammenarbeit in der Aussenpolitik. 

Vorangestellt waren «Gemeinsame Bestimmungen», deren wichtig-

ste die vertragliche Verankerung der seit mehr als einem Jahrzehnt 

arbeitenden und «unentbehrlich gewordenen» (Delors) Institution 

«Europäischer Rat» war. Als Gremium der Staats- und Regierungs-

chefs und des Kommissionspräsidenten, die von den Aussenmi-

nistern und einem weiteren Mitglied der Kommission unterstützt 

wurden, sollte er «mindestens zweimal jährlich» zusammentreten. 

Seine Rolle und Funktion wurden freilich nicht präzisiert.14 

Der erste Hauptteil der Akte bestand aus einer Liste von Bestim-

mungen, die den Wortlaut verschiedener Artikel oder Abschnitte vor 

allem des EWG-Vertrags änderten oder ergänzten; EGKS- und Eu-

ratom-Vertrag waren kaum betroffen. Den Anfang machten «Best-

immungen betreffend die Organe», die vor allem auf verstärkte Effi-

zienz der Entscheidungsprozesse zielten. Im Ministerrat wurde zur 

Verwirklichung des Binnenmarkts und zur Ingangsetzung neuer Po-

litiken die Anwendung des qualifizierten Mehrheitsvotums erheblich 

ausgeweitet. Hinsichtlich des Binnenmarkts wurde Einstimmigkeit 

nur für die Bereiche Steuern, Freizügigkeit sowie Rechte und Interes-

sen der Arbeitnehmer vorgesehen. Über die neuen Politiken sollte im 

Grundsätzlichen einstimmig, für die Umsetzung aber regelmässig 

mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden. Die Kommission er- 
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hielt verstärkte Befugnisse bei der Durchführung der Entscheidun-

gen des Ministerrats. Dem Gerichtshof ordnete die EEA zu dessen 

Entlastung ein Gericht erster Instanz bei. Die Position des – nun auch 

im Vertrag so genannten – «Europäischen Parlaments» (EP) wurde 

gestärkt durch ein neues legislatives Verfahren der Zusammenarbeit: 

Bei Entscheidungen, die im Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit 

getroffen wurden, sollte das Parlament fortan in einer Art zweiter 

Lesung Änderungsvorschläge einbringen können, die, sofern sie von 

der Kommission befürwortet wurden, vom Rat nur einstimmig zu-

rückgewiesen werden konnten; ausgenommen von diesem Verfahren 

blieben Entscheidungen über Aussenzölle, GAP, Verkehrsrecht und 

Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie alle einstimmig getroffe-

nen Ratsbeschlüsse; zu diesen wurde das Parlament lediglich kon-

sultiert. Eine weitere Stärkung der Parlamentsrechte bestand darin, 

dass fortan die Aufnahme neuer Mitglieder und die Assoziierung von 

Drittländern von der Zustimmung des EP «mit der absoluten Mehr-

heit seiner Mitglieder» abhängig gemacht wurde. 

Sodann wurden die Verträge durch eine Reihe von «Bestimmun-

gen über die Grundlagen und die Politik der Gemeinschaft» abgeän-

dert. Dazu gehörte insbesondere die Einfügung der Artikel 8 a-c in 

den EWG-Vertrag, mit denen die schrittweise Verwirklichung des 

Binnenmarkts bis zum 31. Dezember 1992 zu einem neuen Grund-

ziel der Gemeinschaft wurde: «Der Binnenmarkt umfasst einen 

Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Waren, 

Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäss den Bestimmungen 

dieses Vertrages gewährleistet ist.» Die Kommission sollte die erfor-

derlichen Vorschläge unterbreiten, über die der Rat gemäss den neu 

festgelegten Verfahren zu entscheiden haben würde. Des Weiteren 

erhielt die Gemeinschaft «währungspolitische Befugnisse»: Wäh-

rend das EWS Gegenstand intergouvernementaler Zusammenarbeit 

war, wurde nun für die Zukunft die Möglichkeit eröffnet, im Bereich 

der Währungszusammenarbeit Gemeinschaftsinstitutionen zu errich-

ten. 

Des Weiteren wurden eine Reihe von Bestimmungen über Ge-

meinschaftspolitiken, die über die Gründungsverträge hinaus ent-

wickelt oder seit den 70er Jahren neu konzipiert worden waren, nun 

in den EWG-Vertrag integriert. In die Sozialpolitik wurde als neues 
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Ziel die Verbesserung der Arbeitsumwelt, d. h. die Angleichung des 

Schutzes der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer einge-

führt, ausserdem eine neue Funktion der Kommission zur Vermitt-

lung zwischen den sozialen Partnern auf europäischer Ebene. Auf 

Drängen der am wenigsten fortgeschrittenen Mitgliedstaaten (Irland, 

Griechenland, Spanien, Portugal) wurde die «Stärkung des wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts» der Gemeinschaft Ver-

tragsziel: die Förderung der harmonischen Entwicklung der Gemein-

schaft als Ganzes durch Verringerung des Abstandes zwischen den 

verschiedenen Regionen und des Rückstands der am stärksten be-

nachteiligten Gebiete. Hierzu sollten die Möglichkeiten der beste-

henden Strukturfonds (EAGFL, ESF, EFRE) und der Europäischen 

Investitionsbank (EIB) entwickelt und koordiniert und nicht zuletzt 

die Volumina der diesen zur Verfügung gestellten Mittel vergrössert 

werden.15 Um den inzwischen als dramatisch wahrgenommenen 

technologischen Rückstand Europas gegenüber den USA und Japan 

zu verringern, wurde als neue Gemeinschaftsaufgabe die Technolo-

giepolitik in den Vertrag aufgenommen. Sie sollte es ermöglichen, 

die seit den frühen 70er Jahren geförderten Forschungs- und Ent-

wicklungsprojekte im Bereich der Telekommunikation, der Biologie 

und vor allem der Informationstechnologie zu systematisieren. Unter 

der Zielsetzung, «die wissenschaftlichen und technischen Grundla-

gen der europäischen Industrie zu stärken und die Entwicklung ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit zu fördern», wurden Unternehmen, For-

schungszentren und Hochschulen ermutigt, zusammenzuarbeiten 

und die neuen Möglichkeiten des Binnenmarkts voll zu nutzen. In 

mehrjährigen Forschungs-Rahmenprogrammen der Gemeinschaft 

sollten Ziele und Prioritäten festgelegt werden, nach denen spezifi-

sche Programme finanziell gefördert werden könnten. Vorgesehen 

wurde auch die Beteiligung der Gemeinschaft an nationalen und mul-

tinationalen Programmen und die Zusammenarbeit mit Drittstaaten 

und Internationalen Organisationen.16 Auch der Umweltschutz, dem 

seit 1973 bereits mehrere Aktionsprogramme der Gemeinschaft ge-

golten hatten (S. 181), erhielt nun Verfassungsrang. Für die Finan-

zierung und Durchführung von Umweltmassnahmen sollten aller-

dings vorrangig die nationalen Regierungen zuständig sein, die Ge- 
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meinschaft beschränkte sich auf subsidiäre Mitwirkung, wenn die 

Ziele «besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können als 

auf der Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten».17 

Im zweiten Hauptteil der EEA wurde die «Europäische Zusam-

menarbeit in der Aussenpolitik» vertraglich verankert. Im wesentli-

chen wurden die in den «Davignon-Berichten» von 1970 und 1973, 

einem Bericht der Aussenminister vom 13. Oktober 1971 sowie der 

Stuttgarter Deklaration von Juni 1983 vereinbarten Verfahren «und 

die Praktiken, die sich nach und nach zwischen den Mitgliedstaaten 

herausgebildet haben,» festgeschrieben: die Methode schrittweiser 

Annäherung der nationalen Standpunkte mit dem Ziel der Entwick-

lung und Festlegung gemeinsamer Grundsätze und Standpunkte; die 

Verpflichtung zu wechselseitiger Information und Konsultation vor 

Festlegung nationaler Standpunkte und die Berücksichtigung der 

Standpunkte der Partner; der Verzicht, «im Rahmen des Möglichen», 

auf Behinderung der Herausbildung eines Konsenses und des gege-

benenfalls daraus abgeleiteten gemeinsamen Handelns. Auch die 

lockere institutionelle Struktur der EPZ, die sich seit den frühen 70er 

Jahren entwickelt hatte, wurde vertraglich fixiert: regelmässige Tref-

fen von Vertretern der Mitgliedstaaten auf verschiedenen Ebenen – 

viermal jährlich die Aussenminister im Beisein eines Vertreters der 

Kommission, mindestens zweimal im Europäischen Rat, nach Be-

darf im Politischen Komitee, in der Europäischen Korrespondenten-

gruppe, in verschiedenen sonstigen Arbeitsgruppen. Die «Präsident-

schaft», identisch mit dem turnusmässigen Vorsitz im Rat der Aus-

senminister, war für die Koordinierung und Führung der Geschäfte 

der EPZ verantwortlich, insbesondere für die Einberufung und 

Durchführung der Zusammenkünfte. Zu ihrer Unterstützung war die 

einzige institutionelle Neuerung vorgesehen: In Brüssel wurde nun, 

angelehnt an die EPZ-Präsidentschaft, ein ständiges Sekretariat ein-

gerichtet. 

Die EEA postulierte ausdrücklich, dass die Aussenwirtschaftspo-

litik der drei Gemeinschaften und die im Rahmen der EPZ verein-

barten Politiken «kohärent sein» müssten. Um dies sicherzustellen, 

wurde die volle Beteiligung der Kommission an der Arbeit der EPZ 

festgeschrieben. Das Europäische Parlament sollte an der EPZ durch 
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regelmässige Unterrichtung und die Berücksichtigung seiner Auffas-

sungen beteiligt werden.18 

Neu war schliesslich die Ausweitung der EPZ auf den Bereich der 

Sicherheit. Aus den seit Beginn der 80er Jahre zunehmenden Span-

nungen in den amerikanisch-sowjetischen Beziehungen war ver-

stärktes Interesse an einem sicherheitspolitischen Zusammenrücken 

in Europa und namentlich einer Reaktivierung der WEU erwachsen, 

das sich auch in bilateralen deutsch-französischen Abstimmungsbe-

mühungen bekundete. Ohne dass dies näher konkretisiert wurde, 

hielten die Unterzeichner der EEA fest, «dass eine engere Zusam-

menarbeit in Fragen der europäischen Sicherheit geeignet ist, we-

sentlich zur Entwicklung einer aussenpolitischen Identität Europas 

beizutragen. Sie sind zu einer stärkeren Koordinierung ihrer Stand-

punkte zu den politischen und wirtschaftlichen Aspekten der Sicher-

heit bereit.»19 

Das Binnenmarkt-Projekt 

Das in der EEA formulierte Ziel, bis Ende 1992 den europäischen 

«Binnenmarkt» zu verwirklichen, war nichts anderes als die Rück-

besinnung auf das Herzstück der Gemeinschaft, auf ihre ursprüngli-

che, mit dem Eintritt in die «Endphase» 1970 keineswegs vollendete 

Aufgabe der Herstellung eines wirklich gemeinsamen Markts. Die 

Konzentration auf den Beitritt von sechs neuen Mitgliedern in den 

70er und 80er Jahren und die Beschäftigung mit neuen Themen (In-

stitutionenreform, Wirtschafts- und Währungsunion, Umwelt, Aus-

senpolitik, Politische Union) hatte etwas in den Hintergrund treten 

lassen, dass gegenüber Zollabbau und GAP andere Ziele des EWG-

Vertrages weit weniger engagiert und erfolgreich angegangen wor-

den waren, namentlich die Herstellung der sogenannten «vier Frei-

heiten» durch die vollständige Beseitigung nichttarifärer Handels-

hemmnisse im Güterverkehr und die Herstellung des freien Perso-

nen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs. 

Die Notwendigkeit, den Gemeinsamen Markt systematischer zu 

entwickeln, begann die europäische Diskussion unter dem Eindruck 

einer schwierigen internationalen Wirtschaftsentwicklung, auch ei- 
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nes offenkundigen technologischen Rückstands der EG gegenüber 

den USA und Japan seit 1979 zu beschäftigen. Seit 1982 wurde die 

Stärkung des Binnenmarkts zu einer Priorität der Gemeinschaftspo-

litik, und der Europäische Rat setzte einen eigens für den Binnen-

markt verantwortlichen Ministerrat ein. Eine Reihe von Einzelmass-

nahmen wurden eingeleitet. Im Winter 1983/84 schufen massive 

Proteste europäischer Fernfahrer gegen die langwierigen Grenzkon-

trollen ein besonders augenfälliges Dringlichkeitsmoment.20 

Es war das Verdienst der Kommission unter ihrem zum 1. Januar 

1985 ernannten Präsidenten Jacques Delors, die Ansätze zu bündeln 

und operationalisierbar zu machen. Nach Sondierungen bei den Re-

gierungen aller Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten in den Mo-

naten vor seinem Amtsantritt schlug Delors in seinem dem Europäi-

schen Parlament am 14. Januar 1985 vorgestellten Arbeitsprogramm 

vor, die Ziele des Gemeinsamen Markts durch den Abbau aller 

Schranken, die einem vollständigen Binnenmarkt noch im Weg stün-

den, endlich voll zu verwirklichen, und zwar bis Ende 1992. Dieses 

Datum wählte er aus zwei Gründen: Der Umfang des Vorhabens 

würde zwei vierjährige Amtsperioden der Kommission erfordern, 

und Ende 1992 würde – wie Anfang 1985 noch erwartet – für die 

neuen Mitglieder Spanien und Portugal die Übergangsperiode enden. 

Der mit der Binnenmarkt-Frage betraute britische Kommissar Lord 

Cockfield erarbeitete in den folgenden Wochen einen grundlegenden 

Siebenjahresplan, das «Weissbuch zur Vollendung des Binnen-

markts», in dem ein Katalog von rund 300 Einzelmassnahmen der 

Gemeinschaft vorgeschlagen wurde, durch deren Realisierung alle 

noch bestehenden Beschränkungen des freien Güter-, Personen-, 

Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten 

restlos abgebaut werden könnten und der grosse gemeinsame Wirt-

schaftsraum vollendet würde. Der Europäische Rat nahm das 

‚Weissbuch‘ am 28. und 29.Juni 1985 in Mailand an und beauftragte 

die Kommission, die Umsetzung der Massnahmen einzuleiten; in der 

gleichen Sitzung beschloss er die Einberufung der Regierungskonfe-

renz, die zur EEA führen sollte.21 

Damit war das Startsignal für eine Entwicklung gegeben, deren 

Dynamik alle Erwartungen übersteigen sollte, auch die Delors‘  
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selbst. Die Verknüpfung des Ziels mit einem festen Termin, die sich 

schon bei der Verwirklichung von Zollunion und GAP in den 60er 

Jahren und auch bei anderen EG-Vorhaben bewährt hatte, entfaltete 

erneut ihre mobilisierende Kraft. Angesichts der Untersuchungen des 

sog. Cecchini-Berichts, in dem von der Verwirklichung des Binnen-

markts ein zusätzliches Wachstum des Bruttosozialprodukts der Ge-

meinschaft von jährlich einem Prozent (etwa 220 Milliarden ECU) 

für sechs Jahre prognostiziert wurde, liessen sich Wirtschaft und Po-

litik in den Mitgliedstaaten zu einer gelegentlich geradezu stürmisch 

wirkenden Aufbruchstimmung mitreissen. Begünstigt wurde die 

Entwicklung durch ein allmähliches Anziehen der Weltkonjunktur 

bei zurückgehenden Preisen für Öl und Rohstoffe. Für die Operatio-

nalisierung des Binnenmarkt-Programms war andererseits wesent-

lich, dass die EEA dafür einen festen rechtlichen Rahmen bot: Die 

Ausweitung des qualifizierten Mehrheitsvotums im Ministerrat und 

die erweiterten Durchführungsbefugnisse der Kommission ermög-

lichten eine zügige Realisierung der angekündigten Massnahmen 

und schufen damit bei Unternehmern und Investoren neues Ver-

trauen in europäische Effizienz, Voraussetzung für die Beendigung 

von «Eurosklerose» und «Europessimismus».22 

Die Vorschläge der Kommission zu den Binnenmarkt-Massnah-

men wurden durchweg dem Ministerrat in Form von Direktiven zur 

Beschlussfassung vorgelegt, d. h. sie wurden (gemäss Artikel 189 

des EWG-Vertrags) für die Mitgliedstaaten hinsichtlich der Zielset-

zung verbindlich, doch blieb den innerstaatlichen Stellen die Wahl 

der Form und der Mittel überlassen. Diese Direktiven waren zumeist 

sehr detailliert, um den Interpretationsspielraum der Regierungen 

einzuengen, was naturgemäss auf den nationalen Ebenen Widerstand 

hervorrufen konnte. Der war gewiss mitverantwortlich dafür, dass, 

während die europäischen Organe zügig arbeiteten, die erforderliche 

Transformierung ihrer Richtlinien in nationales Recht sich als ein er-

hebliches Verzögerungsmoment des Binnenmarkt-Projekts ent-

puppte. Zum Stichtag 31. Dezember 1992 hatte der Rat von 282 Vor-

schlägen der Kommission 264 angenommen, davon hätten 213 in na-

tionales Recht umgesetzt sein müssen. Tatsächlich lag die Erfül-

lungsquote darunter. Dänemark hatte mit 189 (88,7 Prozent) die mei- 
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sten, Griechenland mit 150 (70,4 Prozent) die wenigsten Binnen-

markt-Beschlüsse in nationale Rechtsnormen transformiert. 

Deutschland und Frankreich blieben mit 164 (77 Prozent) bzw. 165 

(77,5 Prozent) im Mittelfeld. Erst 95 EG-Vorschriften (45 Prozent) 

waren Ende 1992 in sämtlichen Mitgliedstaaten umgesetzt worden. 

Damit erwies sich das Binnenmarkt-Projekt als ein über das gesetzte 

Enddatum des 31. Dezember 1992 hinauswirkender Prozess, der in 

der Tat bis heute nicht abgeschlossen ist. Gleichwohl erklärte der 

Europäische Rat in Edinburgh am 11. und 12. Dezember 1992 die 

Ziele des ‚Weissbuches’ für zu wesentlichen Teilen erfüllt oder auf 

den Weg gebracht. Die weitgehende Realisierung des enormen Ge-

setzgebungsprogramms wurde allgemein als grosser Erfolg der Ge-

meinschaft empfunden.23 

Nach der Nomenklatur des ‚Weissbuches‘ betrafen die Massnah-

men zur Herstellung des Binnenmarkts den Abbau von drei Arten 

von Beschränkungen des freien Güter-, Personen-, Dienstleistungs- 

und Kapitalverkehrs: materielle Schranken, fiskalische Schranken 

und technische Schranken. 

Der Abbau der «materiellen Schranken» zielte auf die Beseiti-

gung der noch bestehenden Kontrollen von Gütern und Personen an 

den Binnengrenzen und die Verlegung der Überwachung an die 

Aussengrenzen der Gemeinschaft. Im Güterverkehr ging es vor al-

lem um die Erleichterung und Beschleunigung des Grenzübertritts, 

z.B. durch die Vereinheitlichung und Vereinfachung der Warenbe-

gleitpapiere, die Verlagerung des Mehrwertsteuereinzugs von den 

Grenzen zu den inländischen Steuerbehörden, die Verlegung von 

Veterinär- und Pflanzenschutzkontrollen an Institutionen innerhalb 

des Herkunftslandes, wobei gemeinschaftsweit vereinheitlichte Nor-

men einzuführen waren.24 

Die Aufhebung der Personenkontrollen an den Binnengrenzen 

war problematischer, da sie vergleichbare Regeln der Mitgliedstaa-

ten etwa im Bereich der Einwanderung, der Bekämpfung des Terro-

rismus, des Drogenhandels und des Kunst- und Antiquitätenhandels 

voraussetzte. Die unterschiedliche Gesetzgebung und politische 

Ausgangslage der Mitgliedstaaten zu koordinieren erforderte erheb-

lichen Aufwand und Zeit; einige Mitgliedstaaten, vor allem Gross- 
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britannien, weigerten sich, auf Personenkontrollen an den Grenzen 

zu verzichten. Unter diesen Umständen beschlossen Deutschland, 

Frankreich und die Benelux-Staaten mit dem «Schengener Überein-

kommen» vom 14. Juni 1985 voranzugehen, in dem die weitgehende 

Abschaffung der Kontrollen im Personen- und auch im Strassengü-

terverkehr an den Binnengrenzen vorgesehen wurde. Das Abkom-

men sah auch eine Angleichung der Visabestimmungen für Reisende 

aus Drittländern vor, Verfahren zum Schutz des Asylrechts, die Be-

kämpfung der illegalen Einwanderung und die Bekämpfung des Dro-

genhandels und der grenzüberschreitenden Kriminalität durch ver-

stärkte Zusammenarbeit zwischen den Zoll- und Polizeibehörden. 

Das Schengener Abkommen wurde durch ein Durchführungsabkom-

men vom 19. Juni 1990 fortentwickelt, dem auch Italien, Griechen-

land, Spanien und Portugal beitraten, nicht aber Grossbritannien, Ir-

land und Dänemark. Es sollte erst seit 1995 in Kraft treten, somit 

waren Ende 1992 alle Kontrollen noch in Kraft.25 

Die Beseitigung «fiskalischer Schranken» zwischen den Mit-

gliedstaaten erwies sich als besonders langwierig und schwierig. Ihre 

Notwendigkeit ergab sich aus der unterschiedlichen Höhe der indi-

rekten Steuern, insbesondere der Mehrwertsteuer auf Waren und 

Dienstleistungen sowie der Verbrauchssteuern auf Tabak, Alkohol 

und Mineralöl, die das Niveau der Preise verzerrte und Grenzkon-

trollen gegen Schmuggel erforderte. Die Kommission bemühte sich 

um eine Harmonisierung der Steuersätze, die aber nicht recht voran-

kam. Im Oktober 1992 konnte für die Mehrwertsteuer ein «Mindest-

normalsatz» von 15 Prozent und ein «reduzierter Satz» von 5 Prozent 

vereinbart werden, sowie bis 1997 eine schrittweise Annäherung; 

erst für die Zeit nach 1997 wurde eine endgültige Angleichung vor-

gesehen. Auch in Bemühungen um die Harmonisierung der Besteue-

rung von Kapitalerträgen zeichneten sich bis 1992 noch kaum Fort-

schritte ab.26 

Die «technischen Schranken» beruhten auf der Unterschiedlich-

keit der in den Mitgliedstaaten geltenden Gesetze und Vorschriften 

und nicht zuletzt der technischen Normen. Ihr Abbau bildete den bei 

weitem grössten Teil des Regelungsbedarfs und somit das Kernan-

liegen des Binnenmarkt-Projekts. Technische Schranken eines freien 
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Warenverkehrs bildeten etwa die zahllosen verschiedenen Vorschrif-

ten in den Mitgliedstaaten über Produktionsstandards, Verbraucher-

schutz (Sicherheitsanforderungen, Gesundheitsschutz) und Umwelt-

schutz. Einen Weg zu ihrer Neutralisierung hatte ein Urteil des Eu-

ropäischen Gerichtshofs von 1979 über die Vermarktung des franzö-

sischen «Cassis-de-Dijon»-Likörs gewiesen, an das sich die Kom-

mission mit der Proklamation des Prinzips der gegenseitigen Aner-

kennung der nationalen Warenproduktion anlehnte: «Jedes Erzeug-

nis, das in einem Mitgliedstaat rechtmässig hergestellt und in den 

Handel gebracht wird, muss grundsätzlich in den anderen Mitglied-

staaten gehandelt werden», vorbehaltlich allein der Gewährleistung 

des Verbraucherschutzes und des lauteren Handelsverkehrs. Durch 

diesen neuen Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung der Erzeug-

nisse wurde das Gebot der europäischen Angleichung der Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften gemäss Artikel 100 des EWG-Ver-

trags, dessen Umsetzung sich als äusserst mühevoll erwiesen hatte, 

entscheidend relativiert, der Binnenmarkt-Prozess dadurch entlastet. 

Für technische Geräte brachte der seit 1985 von der Kommission ein-

geführte «neue Ansatz» zur Harmonisierung und Normierung erheb-

liche Vereinfachungen und Effizienzgewinne. Dieses Verfahren be-

inhaltete, dass die Arbeit von Kommission und Rat auf die Festle-

gung grundlegender Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen und 

Mindeststandards im Verbraucherschutz beschränkt und dadurch 

entlastet wurde, während die Angleichungen im technischen Detail 

durch europäische Normungsausschüsse – in denen die nationalen 

Normungsinstitute zusammenarbeiteten – zu regeln und zu kontrol-

lieren waren. Das Ergebnis war die schrittweise Ersetzung der natio-

nalen Normen durch Europanormen.27 

Technische Schranken bildeten auch die unterschiedlichen For-

men nationaler Wettbewerbs- und Kartellpolitiken, deren Anglei-

chung über die Fortentwicklung der entsprechenden Vorschriften des 

EWG-Vertrags versucht wurde. 1989 erliess der Rat nach längerer 

Vorbereitung die «Verordnung über die Kontrolle von Unterneh-

menszusammenschlüssen» (Fusionskontrolle), mit der der Kommis-

sion die exklusive Befugnis übertragen wurde, darüber zu befinden, 

ob Zusammenschlüsse oder Beteiligungen von gemeinschaftsweiter 
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Bedeutung mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar waren oder nicht. 

Zur Förderung effektiver Geschäftsbeziehungen im Gemeinschafts-

raum bei unterschiedlichen nationalen Rahmenbedingungen wurde 

schon 1985 eine Verordnung erlassen über die Bildung einer «Euro-

päischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung», der rund 350 

Gruppierungen von Klein-, Mittel- und Grossunternehmen beitraten. 

Vorschläge der Kommission zur Schaffung des Status einer Europäi-

schen Aktiengesellschaft (SE = societas europea) kamen vorerst (bis 

2001) wegen des ungelösten Problems der Mitbestimmung der Ar-

beitnehmer nicht voran. Der freie Kapitalverkehr wurde zum 1. Juli 

1990 hergestellt, im Zusammenhang mit dem Projekt der Wirt-

schafts- und Währungsunion (S. 243). Im Bereich des Banken- und 

Versicherungswesens wurde bis 1993 die Freiheit der Bankennieder-

lassung erreicht, die auf der gegenseitigen Anerkennung der auf-

sichtsrechtlichen Vorschriften im Herkunftsland fusst. Geringe prak-

tische Effekte wurden vorerst in dem Bemühen erzielt, die nationalen 

Abschottungen des öffentlichen Auftragswesens aufzubrechen, das 

mehr als 11 Prozent des Bruttosozialprodukts der Gemeinschaft be-

traf. Immerhin wurden durch eine Reihe von Richtlinien Aufträge 

staatlicher Behörden oder von der öffentlichen Hand beherrschter 

oder konzessionierter Betriebe für Bauten, Lieferungen und Dienst-

leistungen für den gemeinschaftsweiten Wettbewerb geöffnet; die 

grösseren Aufträge waren fortan im Amtsblatt der EG auszuschrei-

ben.28 

Auch die verbliebenen Einschränkungen der Berufsausübung im 

gemeinsamen Wirtschaftsraum bildeten technische Schranken, na-

mentlich in freien und akademischen Berufen und im öffentlichen 

Dienst, wo die Vergleichbarkeit der Ausbildung und damit der Ab-

schlussdiplome vorauszusetzen war, nachdem die Freizügigkeit für 

Arbeitnehmer und Unternehmer schon in den 60er Jahren hergestellt 

worden war (S. 117). Für Ärzte, Apotheker, Anwälte und Architekten 

waren in den 70er und frühen 80er Jahren erste Vereinbarungen ge-

troffen worden. Im Januar 1989 verabschiedete der Rat eine Richtli-

nie zur allgemeinen gegenseitigen Anerkennung der Diplome, sofern 

sie nach einem mindestens dreijährigen Regelstudium erworben wur-

den. In den folgenden Jahren folgten Richtlinien zu beruflichen Be- 
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fähigungsnachweisen, zur Beseitigung von Verwaltungshürden und 

zur Öffnung des öffentlichen Dienstes für Angehörige anderer Mit-

gliedstaaten. Die Umsetzung erfolgte in den einzelnen Mitgliedstaa-

ten mit unterschiedlicher Zügigkeit, besonders zäh im Bereich des 

öffentlichen Dienstes. Die Kommission wurde auch zur Förderung 

der Mobilität von Wissenschaftlern, Akademikern und Studenten ak-

tiv («Erasmus»-Programm 1987). Mit Wirkung vom 1. Juli 1992 

wurde das EG-weite Aufenthaltsrecht auf Studenten, Rentner und 

Nicht-Berufstätige und ihre Familienangehörigen ausgedehnt, aller-

dings mit dem Vorbehalt, dass sie dem Aufnahmeland nicht wirt-

schaftlich zur Last fielen.29 

Der Binnenmarkt-Prozess wurde im Übrigen von der Bereinigung 

von drei offenen Problemfeldern flankiert: GAP-Krise, Rückwirkun-

gen auf die Strukturpolitik und zusätzlicher Finanzbedarf. Die Bün-

delung der drei Themenkreise im «Delors-I-Paket» und dessen An-

nahme durch den Europäischen Rat in Brüssel am 11. und 12. Fe-

bruar 1988 war eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen des 

Binnenmarkt-Programms. Hinsichtlich der GAP, die ungeachtet vor-

angegangener Stabilisierungsbeschlüsse weiter durch Überschuss-

produktion und steigende Marktordnungskosten gekennzeichnet 

war, wurde eine Zwischenlösung erzielt, die eine tendenzielle Be-

grenzung der Agrarausgaben erwarten liess und auf die grundle-

gende Reform des Jahres 1992 vorauswies: Abkehr vom System der 

garantierten Preise ohne Mengenbegrenzung, Orientierung der Ge-

meinschaftspreise am niedrigeren Weltmarktniveau, Förderung von 

Flächenstillegungen, als Ausgleich direkte Einkommensbeihilfen für 

die Landwirte. Das zweite zu lösende Problem ergab sich aus der 

Drohung der weniger entwickelten Mittelmeerländer der EG – die 

nach dem Beitritt Spaniens und Portugals über eine Sperrminorität 

im Ministerrat verfügten –, dem Binnenmarkt-Projekt nur dann zu-

zustimmen, wenn ihnen die Mittel zur Anpassung ihrer Wirtschafts-

strukturen an den im Binnenmarkt voraussichtlich härter werdenden 

Wettbewerb an die Hand gegeben würden. Das Ergebnis war eine 

Reform der Strukturfonds (EAGFL, EFRE, ESF) mit sofortiger Ver-

doppelung ihrer Mittelausstattung, durch die – in den Worten Delors’ 

–, ein «veritabler Marshall-Plan» des Nordens für den Süden der Ge- 
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meinschaft auf den Weg gebracht wurde. Hierdurch, und wegen der 

erforderlichen Finanzierung der anderen in der EEA vorgesehenen 

neuen Gemeinschaftspolitiken, entstand als das dritte Problem zu-

sätzlicher Finanzbedarf der Gemeinschaft, den der Kommissionsprä-

sident den Staats- und Regierungschefs in Form einer «Finanziellen 

Vorausschau» für fünf Jahre präzisierte. Auf deren Grundlage be-

schloss der Brüsseler Gipfel eine Budgetreform, die für die Einnah-

men der Gemeinschaft eine Obergrenze festlegte, die von 1,15 Pro-

zent des kumulierten Bruttosozialprodukts der zwölf Mitgliedstaaten 

für den Haushalt 1988 auf 1,2 Prozent für den Haushalt 1992 anstieg, 

was schon für 1988 eine Anhebung der Mittelausstattung der Ge-

meinschaft um 20 Prozent (auf rund 45 Milliarden Ecu) bedeutete. 

Soweit künftig der Finanzbedarf der EG nicht durch die bisherigen 

Einnahmequellen (Zölle, Abschöpfungen, Mehrwertsteueranteil von 

1,4 Prozentpunkten) gedeckt werden könnte, sollte eine neue vierte 

Einnahmequelle herangezogen werden, die sich anteilig am Brutto-

sozialprodukt der Mitgliedstaaten orientierte. Von den so erweiterten 

Ausgabenspielräumen sollten neben den Strukturfonds vor allem das 

Budget für Forschung und Technologie und die Entwicklungshilfe 

profitieren.30 

Das Binnenmarkt-Projekt wurde so von flankierenden Massnah-

men in benachbarten Bereichen gestützt. Umgekehrt sprang die von 

ihm ausgelöste Dynamik auf andere Felder des Einigungsprozesses 

über und versetzte diese verstärkt in Bewegung, so etwa die Projekte 

der Wirtschafts- und Währungsunion, der gemeinsamen Aussen- und 

Sicherheitspolitik, der Politischen Union. Das Binnenmarkt-Projekt 

erwies sich so als das eigentliche, das ausstrahlende Kraftzentrum 

eines Aufbruchs der Gemeinschaft zu neuen Ufern. 

Auftakt zur Wirtschafts- und Währungsunion 

An die Seite des Binnenmarkt-Prozesses trat seit 1988 das Projekt 

der Währungsunion. Dass die Herstellung des grossen Wirtschafts-

raums eine logische Entsprechung in einer einheitlichen Währung 

finden müsse, war eine alte Forderung, die die europäische Einigung 
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seit den späten 50er Jahren begleitete (S. 118). Sie erhielt im Kontext 

des Binnenmarkts zusätzliche Plausibilität. 

Eine Währungsunion erschien nun als die folgerichtige Fortent-

wicklung des 1979 errichteten EWS (S. 173), das die Schwankungen 

der Wechselkurse zu begrenzen, aber trotz zusätzlicher Massnahmen 

nicht endgültig zu stabilisieren vermochte: Nicht alle EG-Mitglieder 

nahmen am EWS voll teil, mangelhafte Haushaltsdisziplin in einzel-

nen Staaten machte Änderungen der Paritäten erforderlich (ein Dut-

zend zwischen 1979 und 1990), Schwankungen des Dollarkurses 

deckten die Heterogenität der europäischen Währungen gegeneinan-

der auf und akzentuierten das bestehende Zinsgefälle.31 

In der Sicht der Partner Deutschlands, mit einer gewissen Aus-

nahme der Niederlande, wurde in den 80er Jahren ein zweites Argu-

ment immer wichtiger: Das EWS verstärkte die Verschiebung der 

europäischen Währungsverhältnisse zugunsten der harten D-Mark, 

an die die Länder mit schwächeren Währungen ihre Paritäten zuneh-

mend wie an eine Leitwährung anknüpften. Westeuropa wurde ten-

denziell zum D-Mark-Raum. Die Präponderanz der deutschen Wäh-

rung bewirkte, wegen der Auswirkungen auf die Zinssätze, eine 

asymmetrische Lastenverteilung, die insbesondere Frankreich, aber 

auch Italien unbedingt durch die Schaffung einer gemeinsamen eu-

ropäischen Währung beenden wollten; sie würde für sie gleichbe-

rechtigte Teilhabe an der Währungsmacht bedeuten. Naturgemäss 

entsprach dies nicht ohne Weiteres der deutschen Interessenlage. Als 

die französische Regierung in den Jahren 1983-1986 begann, die An-

sätze der frühen 70er Jahre wieder aufzunehmen und auf die Schaf-

fung einer europäischen Währung zu drängen, stiess dies in der Bon-

ner Regierung, und namentlich bei Bundeskanzler Kohl persönlich, 

zunächst auf ausgeprägte Zurückhaltung.32 

Denn es war natürlich die Frage, warum die erfolgreiche, deut-

schen Wiederaufbau und Leistungskraft symbolisierende D-Mark 

zugunsten einer europäischen Währung aufgegeben werden sollte, 

an der sich lauter schwächere Währungen beteiligen würden. Nicht 

nur die Bundesbank unter Karl Otto Pöhl, das Finanzministerium un-

ter Gerhard Stoltenberg und renommierte Wirtschaftswissenschaft-

ler sahen in einem solchen Vorhaben grosse Gefahren für die seit  
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dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland aufgebaute Stabilitätskultur; 

auch die übergrosse Mehrheit der deutschen Bevölkerung stand nun 

– anders als zu Beginn der 70er Jahre – der Preisgabe der D-Mark für 

eine wahrscheinlich weichere europäische Währung ablehnend ge-

genüber. Das musste auch die deutsche Politik berücksichtigen. An-

dererseits konnte es im Kern der Sache keine Unklarheit geben. Eu-

ropäische Überzeugungen, die seit den 50er Jahren zum Grundbe-

stand der internationalen Orientierung der Bundesrepublik, auch zu 

ihrer Identität gehörten, konnten vor der Chance, eine Währungs-

union zu erreichen, nicht ohne Weiteres halt- oder kehrtmachen. 

Dementsprechend taktierte der Europäer Kohl höchst vorsichtig: Es 

galt, die Probleme, die «unsere Freunde» mit der starken DM hatten, 

zu lösen, andererseits erforderte die Unpopularität einer Entschei-

dung gegen die eigenen Währungsinteressen jedenfalls auf den poli-

tischen Führungsebenen der Bundesrepublik einen möglichst breiten 

Konsens. Dieser wurde erreicht, weil alle deutschen Parteien grund-

sätzlich der Perspektive einer Währungsunion zustimmten, und weil 

die Kompliziertheit und Unüberschaubarkeit der Materie es er-

schwerte, dass eine schlagkräftige Lobby in Wirtschaft, Wissen-

schaft oder Medien erstand, die eine effektive Mobilisierung der Be-

völkerung hätte auslösen können. Unter diesen Umständen wurde in 

Deutschland jahrelang weniger über die fundamentale Frage der D-

Mark-Preisgabe selbst diskutiert als vielmehr über den Bedingungs-

rahmen, in dem diese akzeptiert werden könnte.33 

Kohl signalisierte Mitterrand seit 1986 grundsätzliche Aufge-

schlossenheit für die Schaffung einer gemeinsamen Währung. Seit 

Ende 1987 begann in der Europäischen Kommission und in mehreren 

Mitgliedsregierungen eine ernsthaftere Beschäftigung mit dem 

Thema. Von verschiedenen Seiten wurden Vorschläge entwickelt, so 

von den Finanzministern Balladur (Frankreich), Amato (Italien) und 

Stoltenberg (Bundesrepublik), vor allem von Bundesaussenminister 

Genscher, der den französischen Wünschen nach Beendigung der D-

Mark-Präponderanz in Europa weit entgegenging und vorschlug, ei-

nen «Rat der Weisen» zu berufen, der Prinzipien zur Schaffung eines 

EG-Währungsraumes mit einer Europäischen Zentralbank erarbeiten 

sollte. 
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Anfang Juni 1988 einigten sich Kohl und Mitterrand auf ein Paket: 

Der Präsident würde die von Bonn angestrebte Liberalisierung des 

Kapitalverkehrs unterstützen, Kohl die von Paris gewünschte Har-

monisierung der Zinsbesteuerung und zügige Vorarbeiten zur Reali-

sierung einer Wirtschafts- und Währungsunion. Der Europäische Rat 

in Hannover am 27. und 28. Juni 1988 beschloss mit nachdrücklicher 

Befürwortung des vorsitzenden Bundeskanzlers, einen Studienaus-

schuss einzusetzen: Unter dem Vorsitz des Kommissionspräsidenten 

Delors sollten die Präsidenten bzw. Gouverneure der nationalen Zen-

tralbanken sowie ein weiteres Kommissionsmitglied zusammen mit 

drei Sachverständigen «die konkreten Etappen zur Verwirklichung 

der Wirtschafts- und Währungsunion» konzipieren.34 

Der «Delors-Ausschuss», der im Winter 1988/89 arbeitete, orien-

tierte sich stark an dem Werner-Plan des Jahres 1970 (S. 167); Delors 

selbst hatte diesen seinerzeit als Berater des Ministerpräsidenten 

Chaban-Delmas unterstützt. Der nunmehr im April 1989 vorgelegte 

«Delors-Bericht» verwies darauf, dass in einem vervollständigten 

Binnenmarkt der Waren- und Kapitalverkehr nicht mehr von den 

Mitgliedstaaten kontrolliert werden könnte; um währungspolitische 

Verzerrungen zu verhindern, sei es notwendig, die nationalen Wirt-

schaftspolitiken stärker zu koordinieren und die Währungen zu ver-

einheitlichen. Die Mitgliedstaaten würden dann die Währungssouve-

ränität gemeinsam ausüben, sie könnten auf zusätzliches Wachstum 

und stabile Preise rechnen, dem Dollarraum gestärkt entgegentreten, 

die europäische Integration entscheidend voranbringen. Drei Stufen 

wurden vorgeschlagen. In einer ersten, die noch keine Vertragsrevi-

sion erforderte, sollte der Binnenmarkt vollendet, die Koordinierung 

der Wirtschaftspolitiken und die Währungszusammenarbeit verstärkt 

und die Beteiligung aller Mitgliedstaaten am Wechselkursmechanis-

mus des EWS hergestellt werden. Auf dieser Stufe sollte ein Vertrag 

zur Schaffung einer Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) aus-

gehandelt werden, dessen Annahme durch die Mitgliedsregierungen 

die Voraussetzung für den Beginn der zweiten Stufe bilden würde. 

Diese war als Übergangsphase konzipiert, in der ein europäisches 

Zentralbankensystem vorbereitet werden sollte. Die dritte Stufe  
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würde dann die Übertragung grosser Teile der nationalen Wirt-

schafts- und Währungskompetenzen auf die Gemeinschaftsinstitu-

tionen, die Festlegung unwiderruflich fester Wechselkurse und, 

wenn möglich, eine europäische Währung bringen. Ein Terminplan 

wurde freilich nicht beigegeben.35 

Weiterführende Beschlüsse wurden vom Europäischen Rat in 

Madrid am 26. und 27. Juni 1989 gefasst. Er nahm den Delors – Plan 

als Grundlage für die schrittweise Verwirklichung einer Wirtschafts- 

und Währungsunion an, unter ausdrücklichem Hinweis auf das Er-

fordernis der «Parallelität zwischen wirtschaftlichen und währungs-

politischen Aspekten». Der Beginn der ersten Stufe wurde auf den 1. 

Juli 1990 festgesetzt, die befugten Gremien (Allgemeiner und Eco-

fin-Rat, Kommission, Ausschuss der Zentralbankpräsidenten, Wäh-

rungsausschuss) sollten die erforderlichen Massnahmen einleiten. 

Ausserdem sollte die Einberufung einer Regierungskonferenz vorbe-

reitet werden, die zusammentreten sollte, sobald die erste Stufe be-

gonnen habe, und die über die Festlegung der anschliessenden Stufen 

befinden würde.36 

Als Massnahmen zur Vorbereitung des Eintritts in die erste Stufe 

wurden in der Folgezeit die Liberalisierung des Kapitalverkehrs 

(ebenfalls zum l.Juli 1990) und der Bankenniederlassung beschlos-

sen (S. 237) und die Überwachung der Währungspolitik in den Mit-

gliedstaaten durch den Ministerrat verstärkt. Grossbritannien trat 

nunmehr dem Wechselkursmechanismus des EWS bei. Mit der Vor-

bereitung der Einberufung der Regierungskonferenz wurde ein Aus-

schuss betraut, der in Paris unter dem Vorsitz der Europaberaterin 

Mitterrands, Elisabeth Guigou, tagte – Frankreich hatte im zweiten 

Halbjahr 1989 die EG-Präsidentschaft inne. Dem Ausschuss gehör-

ten aus jedem Mitgliedstaat je ein Vertreter des Aussen- und des Fi-

nanzministeriums an. Sein Bericht, in dem eine Reihe von techni-

schen, institutionellen und politischen Aspekten der Währungsunion 

für die künftige Regierungskonferenz aufbereitet wurden, wurde 

vom Europäischen Rat in Strassburg am 8. und 9. Dezember 1989 

angenommen. Über das Datum für den Beginn der Regierungskon-

ferenz befanden die Staats- und Regierungschefs in Strassburg 

selbst. Die französische Präsidentschaft drängte auf einen möglichst  
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frühen Termin, doch der Bundeskanzler hatte es weniger eilig: Kei-

nesfalls sollte das Thema der D-Mark-Preisgabe vor der für Ende 

1990 vorgesehenen Bundestagswahl (sie fand am 2. Dezember statt) 

hochgespielt werden. Am Vorabend des Strassburger Gipfels stimm-

te Kohl lediglich zu, dass die Regierungskonferenz vor Ende 1990 

unter der dann amtierenden italienischen Präsidentschaft einberufen 

werden könne, aber eben erst nach der Bundestagswahl. Diese Zu-

sage erfolgte unter dem Druck der Erwartungen der europäischen 

Partner nach dem Fall der Berliner Mauer, dass die Bundesregierung 

die innerdeutsche Entwicklung in den europäischen Einigungspro-

zess einbette. Die anlaufende Wiedervereinigung erzeugte hier also 

terminlichen Druck und Beschleunigungswirkung für ein Projekt, 

das längst auf dem Wege war.37 

Andererseits verstärkten die Umwälzungen in Ost- und Mitteleu-

ropa die Bereitschaft auch der Bundesregierung, das Projekt der 

Wirtschafts- und Währungsunion voranzutreiben. Offenkundig er-

kannte Kohl in dem zur Entwicklungsreife gelangten Vorhaben die 

historische Chance, sich als Kanzler nicht nur der deutschen, sondern 

zugleich auch der europäischen Einigung zu profilieren. Das WWU-

Projekt konnte gegenüber den besorgten Nachbarn als konkreter Be-

leg dafür dienen, dass die Vereinigung Deutschlands als Teil des sich 

unwiderruflich vereinigenden Europas erfolgen würde. Seit Dezem-

ber 1989 erlangte es für die Bundesregierung, unter der strategischen 

Leitung des Bundeskanzlers persönlich, hohe Priorität. Dadurch 

wurde ein nunmehr gleichlaufendes deutsch-französisches Interesse 

an der Schaffung einer gemeinsamen Währung begründet, das die 

weitere Entwicklung prägen sollte.38 

Während des Jahres 1990 wurde die Regierungskonferenz auf eu-

ropäischer Ebene ebenso wie in bilateralen deutsch-französischen 

Zusammenkünften vorbereitet. Dabei zeigte sich rasch, dass die 

Bundesrepublik grundsätzlich in der Vorhand war und Bedingungen 

stellen konnte, weil die Partner den grösseren Erfolg der seit dem 

Weltkrieg in Westdeutschland betriebenen Wirtschaftspolitik aner-

kennen mussten; das Königsopfer der Preisgabe der D-Mark war für 

sie nur zu deutschen Konditionen zu erhalten. Zu diesen gehörte, 

dass, solange es weder eine Politische Union noch eine voll inte-

grierte Wirtschaft gab, der Übergang zu einer stabilen gemeinsamen 
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Währung durch feste Regeln, objektive Kriterien und eine von poli-

tischen Einflüssen unabhängige Zentralbank gesichert werden müss-

te. Der Europäische Rat in Dublin am 25. und 26. Juni 1990 legte den 

Beginn der Regierungskonferenz auf Mitte Dezember 1990 fest, der 

Europäische Rat in Rom am 27. und 28. Oktober 1990 (Rom I) den 

Beginn der zweiten Stufe auf den 1. Januar 1994. Dabei ging Frau 

Thatcher auf Distanz zum Endziel der gemeinsamen Währung. 

Gleichzeitig mit den Regierungsverhandlungen über die WWU be-

gann am 15. Dezember 1990, im unmittelbaren Anschluss an den Eu-

ropäischen Rat in Rom am 14. und 15. Dezember (Rom II), die Arbeit 

einer zweiten Regierungskonferenz zur Vorbereitung eines Vertrages 

über die Politische Union (S. 253). Wenige Wochen zuvor hatten in 

Deutschland die Wiedervereinigung (3. Oktober) und die Bundes-

tagswahl (2. Dezember) stattgefunden.39 

Die WWU-Regierungskonferenz tagte das ganze Jahr 1991 über, 

zunächst unter luxemburgischer, dann unter niederländischer Präsi-

dentschaft. Elfmal trat sie auf ministerieller Ebene zusammen, mehr 

als doppelt so häufig auf der Ebene beamteter Vertreter. Dreimal be-

fasste sich der Ecofin-Rat mit der Materie. Der Ausschuss der Zen-

tralbankpräsidenten erarbeitete Statuten für eine Europäische Zen-

tralbank, das System der Zentralbanken und ein Europäisches Wäh-

rungsinstitut. Daneben fanden zahlreiche bilaterale Konsultationen 

statt, namentlich deutsch-französische Verhandlungen, die zum Teil 

geheim waren. Auf der Regierungskonferenz selbst wurden von ver-

schiedenen Delegationen Positionspapiere und Vertragsentwürfe 

vorgelegt. In den vielschichtigen Verhandlungen konnte die deutsche 

Delegation, vertreten durch das Finanzministerium (Finanzminister 

Theo Waigel, Staatssekretär Horst Köhler) und der Bundesbank (Vi-

zepräsident Hans Tietmeyer) unter der Losung, dass die europäische 

Währung mindestens so stark sein müsse wie die D-Mark, ihre we-

sentlichen Anliegen durchsetzen: Die Vereinbarung von Stabilitäts-

kriterien für Wirtschaft, Haushalt und Preise, die Anwendung objek-

tiver Konvergenzkriterien beim Übergang zur zweiten und dritten 

Stufe, die Konzeption einer unabhängigen Zentralbank nach dem 

Muster der Bundesbank. Frankreich konnte sich mit dem Plan einer 
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Wirtschaftsregierung, die als politische Instanz der Zentralbank bei-

geordnet werden sollte, nicht durchsetzen, auch nicht die britische 

Regierung mit dem Vorschlag der Schaffung lediglich einer europäi-

schen Parallelwährung neben den nationalen Währungen. Grossbri-

tannien und Dänemark stimmten am Ende dem Stufenplan zur ge-

meinsamen Währung nur unter dem Vorbehalt zu, dass für sie der 

Eintritt in die dritte Stufe eine neue Entscheidung voraussetzte. Die 

Verhandlungen wurden erst auf dem Europäischen Rat in Maastricht 

am 9. und 10. Dezember 1991, an dem ausnahmsweise die Finanz-

minister teilnahmen, abgeschlossen. Mit der Festlegung des 1. Januar 

1999 als spätesten Termin für den Eintritt in die dritte Stufe wurde 

der WWU-Prozess unwiderruflich.40 

Das Ergebnis waren die Vereinbarungen über die Schaffung einer 

Wirtschafts- und Währungsunion, die als neuer Titel VI in den dritten 

Teil des EWG-Vertrages integriert und damit Element der «ersten 

Säule» des Maastricht-Vertrages wurden.41 Gleichwohl wurden für 

die Realisierung der WWU, die tief in die Souveränität der Mitglied-

staaten eingriff, die Zuständigkeiten der Organe in besonderer Weise 

festgelegt: Alle Entscheidungsmacht lag beim Ecofin-Rat bzw. beim 

Europäischen Rat; die Kommission wurde an den Rand gedrängt, in-

dem sie statt Vorschlägen im Prinzip nur unverbindliche Empfehlun-

gen unterbreiten können sollte, das Parlament war auf beratende Stel-

lungnahmen beschränkt. Die in Artikel 2 des EWG-Vertrags benann-

ten Aufgaben der Gemeinschaft wurden auf das Ziel der Errichtung 

der WWU ausgeweitet, unter besonderer Hervorhebung des wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts. Die zu treffenden Mass-

nahmen wurden in zwei Gruppen zusammengefasst: Wirtschaftspo-

litik und Währungspolitik. 

Für die Wirtschaftspolitik blieb jeder Mitgliedstaat selbst zustän-

dig, sie hatte sich jedoch an den Grundsätzen der Stabilität, Ausge-

wogenheit, Nachhaltigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsentwick-

lung in der Gemeinschaft zu orientieren. Als allgemeine Richtschnur 

sollte eine vom Europäischen Rat bestätigte Empfehlung des Ecofin-

Rats für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten 

und der Gemeinschaft dienen, deren Beachtung nach einem multila- 
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teralen Verfahren kontrolliert wurde. Nicht zuletzt sollten gemein-

same Regeln beachtet werden, die zur Haushaltsdisziplin verpflich-

teten und auf die Vermeidung «übermässiger öffentlicher Defizite» 

abzielten. Hierzu überwachte die Kommission die Entwicklung der 

Haushaltslage und des öffentlichen Schuldenstands in den Mitglied-

staaten im Hinblick darauf, ob (a) innerhalb eines Haushaltsjahres 

das Verhältnis des geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizits 

zum Bruttoinlandsprodukt 3 Prozent überschreiten und ob (b) das 

Verhältnis des öffentlichen Gesamtschuldenstands zum Bruttoin-

landsprodukt über 60 Prozent hinausgehen würde. Wenn die Kom-

mission ein übermässiges Defizit feststellte, konnte der Rat mit qua-

lifizierter Mehrheit an den betreffenden Mitgliedstaat Empfehlungen 

richten, deren Nichtbeachtung die Verhängung von Sanktionen aus-

löste: Auflagen für die Emission von Schuldverschreibungen und 

Wertpapieren, Sperrung von Darlehen der EIB, Einforderung einer 

unverzinslichen Einlage, Geldbussen. Umgekehrt konnte ein Mit-

gliedstaat, der aufgrund von Umständen, die sich seiner Kontrolle 

entzogen, in aussergewöhnliche Schwierigkeiten geriet, finanziellen 

Beistand der Gemeinschaft erhalten. 

Wichtigstes Ziel der Währungspolitik wurde die Gewährleistung 

der Preisstabilität. Von den drei Stufen zur Verwirklichung der 

WWU hatte die erste, durch die Liberalisierung des Kapitalverkehrs 

und makro-ökonomische Konvergenz gekennzeichnete, bereits am 

1. Juli 1990 begonnen. Die zweite Stufe sollte ab 1. Januar 1994 die 

Übergangsphase einleiten, in der die Wirtschaftsunion im wesentli-

chen vollendet und die Bedingungen für den Eintritt in die dritte 

Stufe geschaffen würden, die der gemeinsamen Währung. In der 

zweiten Stufe sollten die Zusammenarbeit zwischen den nationalen 

Zentralbanken und die Koordinierung der Geldpolitiken der Mit-

gliedstaaten durch ein «Europäisches Währungsinstitut» (EWI) un-

terstützt werden, das das Funktionieren des EWS überwachen, die 

Aufgaben des EFWZ übernehmen und die Verwendung und Ent-

wicklung des ECU fördern sollte. Das EWI, geführt von einem aus 

einem Präsidenten und den Leitern der nationalen Zentralbanken be-

stehenden Rat, sollte sich auch der technischen Aspekte des Über-

gangs zur dritten Stufe annehmen. Während der zweiten Stufe galten 
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die Bestimmungen des EWG-Vertrags über das Verfahren bei 

Schwierigkeiten in der Zahlungsbilanz eines Mitgliedstaates unver-

ändert weiter: Der Ministerrat würde in solchem Falle auf Empfeh-

lung der Kommission die erforderlichen Massnahmen beschliessen. 

Der Eintritt in die dritte Stufe sollte spätestens am 31. Dezember 

1996 mit der qualifizierten Mehrheit des Rats der Staats- und Regie-

rungschefs beschlossen werden, sofern eine Mehrheit der Mitglied-

staaten die «Konvergenzkriterien» für die Einführung einer einheit-

lichen Währung erfüllte: Preisstabilität, öffentliche Haushaltslage 

ohne übermässiges Defizit, Einhaltung der Bandbreiten des EWS, 

akzeptables Niveau der langfristigen Zinssätze. Auch ohne eine sol-

che Mehrheit sollte der Übergang zur gemeinsamen Währung auf 

jeden Fall spätestens zum 1. Januar 1999 erfolgen, wobei Mitglied-

staaten, die die Voraussetzungen noch nicht erfüllten, Ausnahmere-

gelungen gewährt werden konnten. Unmittelbar nach dem Beschluss 

über den Beginn der dritten Stufe, spätestens aber nach dem 1. Juli 

1998, sollte eine Europäische Zentralbank (EZB) errichtet werden 

und die Aufgaben des EWI in sich aufnehmen. Die EZB und die – 

ebenfalls von den Regierungen unabhängigen – nationalen Zentral-

banken würden dann das «Europäische System der Zentralbanken» 

(ESZB) konstituieren, geleitet vom Direktorium der EZB und den 

Präsidenten der nationalen Zentralbanken. Die Tätigkeit der nationa-

len Zentralbanken und die währungspolitische Souveränität der Mit-

gliedstaaten würden damit dem ESZB und der EZB unterstellt wer-

den. Die Entscheidung über den Übergang zur gemeinsamen Wäh-

rung sollte vom Ecofin-Rat getroffen werden, indem er auf Vor-

schlag der Kommission und nach Anhörung der EZB unwiderruflich 

die Umrechnungskurse gegeneinander und im Verhältnis zum ECU 

festlegte. Um eine gleichgerichtete Entwicklung der Wirtschaftspo-

litik und der Währungspolitik der Gemeinschaft zu fördern, sollte 

der Präsident der EZB regelmässig an den Sitzungen des Ecofin-Rats 

teilnehmen, und dessen Präsident an den Sitzungen des EZB-Direk-

toriums. 
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1989 und die Politische Union 

Die mittel- und osteuropäischen Umwälzungen der Jahre 1989 und 

1990, namentlich die nach dem Fall der Berliner Mauer nicht mehr 

aufzuhaltende deutsche Wiedervereinigung, haben das Vorhaben der 

Wirtschafts- und Währungsunion, das bereits auf dem Wege war, be-

schleunigt und politisch aufgewertet. Auch die Perspektive einer Po-

litischen Union bestand vor den Ereignissen des Spätjahres 1989 (S. 

127, 202) und wurde nicht zuletzt von deutscher Seite schliesslich 

auch als notwendiger Rahmen für die WWU angemahnt. Aber ohne 

die stürmische Entwicklung der deutschen Frage hätte sich die Per-

spektive gewiss 1990/91 nicht zu einem konkreten Projekt verdich-

tet. Darin spiegelte sich zu diesem Zeitpunkt das – unterschiedlich 

gelagerte – Interesse der Bundesrepublik wie ihrer Nachbarn, die 

Vergrösserung Deutschlands europäisch zu verankern. 

Bundeskanzler Kohl regte am 27. November 1989 in einem 

Schreiben an Staatspräsident Mitterrand an, dass angesichts der Ver-

änderungen in der Mitte und im Osten Europas über die geplante 

WWU hinaus die Schaffung einer Politischen Union angestrebt wer-

den sollte. Mitterrand war zu diesem Zeitpunkt, in Vorbereitung des 

Strassburger Gipfels, vor allem an einer deutschen Terminzusage für 

den Beginn der Regierungskonferenz für die WWU interessiert, zu-

dem von dem tags darauf verkündeten 10-Punkte-Plan Kohls für 

Deutschland aufs Unangenehmste überrascht. Am 1. Dezember ant-

wortete er, eine Politische Union sei gewiss wünschenswert, aber 

nicht vorrangig.42 Erst einige Wochen später, Mitte Februar 1990, 

zeigte er sich aufgeschlossener. Zu dieser Zeit begann die Perspek-

tive eines engeren politischen Zusammenschlusses auch anderenorts 

Gestalt anzunehmen, namentlich in der belgischen und italienischen 

Regierung und im Europäischen Parlament. Nach dem klaren Votum 

der DDR-Bürger für die Vereinigung mit der Bundesrepublik in den 

Volkskammer-Wahlen am 18. März 1990, das den zaudernden fran-

zösischen Staatspräsidenten die Unvermeidbarkeit des Wiederverei-

nigungsprozesses erkennen liess, verständigten Kohl und Mitterrand 

sich, die Initiative zu ergreifen: Ihr gemeinsamer Brief an den amtie-

renden irischen EG-Präsidenten Charles Haughey unter dem Datum 
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des 18. April wurde zum Startschuss für das Projekt der Politischen 

Union. Angesichts der tiefgreifenden Umwälzungen in Europa, unter 

Berücksichtigung der Herstellung des Binnenmarkts und der Ver-

wirklichung der WWU sei es notwendig, so die Autoren, den politi-

schen Aufbau des Europas der Zwölf im Sinne der EEA zu beschleu-

nigen. Noch vor Ende 1990 sollte eine Regierungskonferenz für die 

Erarbeitung eines Vertrages über eine Politische Union einberufen 

werden. Es gehe vor allem um die Verwirklichung von vier Zielen: 

«die demokratische Legitimation der Union zu verstärken; ihre Insti-

tutionen effizienter auszugestalten; die Einheit und die Kohärenz der 

Aktion der Union in den Bereichen der Wirtschaft, der Währung und 

der Politik sicherzustellen; eine gemeinsame Aussen- und Sicher-

heitspolitik festzulegen und in die Tat umzusetzen».43 

Auf der Sondertagung des Europäischen Rats in Dublin am 28. 

April 1990 (Dublin I), auf der auch der Beschluss gefasst wurde, mit 

juristischem Vollzug der Wiedervereinigung die ehemalige DDR 

ohne Umschweife als Teil Deutschlands in die Gemeinschaft zu in-

tegrieren, wurde die deutsch-französische Initiative allgemein be-

grüsst. Freilich bekundete die britische Premierministerin, unter dä-

nischer und portugiesischer Zustimmung, Sorge vor unitarischen 

Tendenzen der europäischen Einigung. Delors gab andererseits zu 

bedenken, dass ein neuer Vertrag über die Politische Union das in-

stitutionelle Gleichgewicht der Gemeinschaft stören könnte und es 

daher besser sei, im Rahmen der bestehenden Verträge den Institu-

tionen zusätzliche Befugnisse zu übertragen. Gleichwohl wurde auf-

grund von Vorarbeiten der Aussenminister vom Europäischen Rat in 

Dublin am 25. und 26. Juni 1990 (Dublin II) beschlossen, eine wei-

tere Regierungskonferenz einzuberufen mit dem Ziel einer «Um-

wandlung der Gemeinschaft von einer hauptsächlich auf der wirt-

schaftlichen Integration und der politischen Zusammenarbeit beru-

henden Einrichtung in eine Union mit politischem Charakter, die 

auch eine gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik umfasst». 

Diese Konferenz solle Mitte Dezember 1990 zusammentreten und 

parallel mit der Regierungskonferenz für die WWU ihre Arbeiten so 

rasch abschliessen, dass vor Ende 1992 – dem Datum der Vollen- 
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dung des Binnenmarkts – der Vertrag von den Mitgliedstaaten in 

Kraft gesetzt werden könnte.44 

Es war an der italienischen Präsidentschaft in der zweiten Jahres-

hälfte 1990, die Diskussion über den Inhalt des politischen Unions-

projekts zu moderieren und den Auftrag an die Regierungskonferenz 

zu präzisieren. Ob und inwieweit Gemeinschaftsbefugnisse auf Ko-

sten mitgliedstaatlicher Souveränität ausgeweitet werden könnten, 

wurde unterschiedlich bewertet. Die Überlegungen zu einer gemein-

samen Aussen- und Sicherheitspolitik standen vor dem Hintergrund 

des Golfkonflikts mit dem Irak. Es zeigte sich auch rasch, dass es 

unrealistisch war, eine gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik 

mit der Aussenwirtschaftskompetenz der Gemeinschaft zusammen-

zuführen. Eine Ausweitung der Rechte des Europäischen Parlaments 

hatte die Sorgen der nationalen Parlamente vor einer Aushöhlung ih-

rer jeweiligen Zuständigkeiten zu berücksichtigen. Vor allem die 

Südländer waren an der Einbeziehung der Sozialpolitik und des wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts in den Zielkatalog der Po-

litischen Union interessiert. Der ausserordentliche Europäische Rat 

in Rom am 27. und 28. Oktober 1990 kam schliesslich, unter ande-

rem wegen abweichender Auffassungen der Thatcher-Regierung, 

über allgemein gehaltene Schlussfolgerungen nicht hinaus.45 

Einen entscheidenden Impuls erhielt das Vorhaben durch einen 

neuerlichen deutsch-französischen Vorstoss. Am 6. Dezember 1990 

entwickelten Kohl und Mitterrand in einem gemeinsamen Schreiben 

an den amtierenden EG-Präsidenten Andreotti genauere Vorstellun-

gen über «die Grundlagen und die Strukturen einer starken und soli-

darischen Politischen Union, die bürgernah ist und entschlossen den 

Weg geht, der ihrer föderalen Berufung entspricht». Sie schlugen 

vor, die Kompetenzen der Gemeinschaft in der Umweltpolitik, der 

Gesundheit, der Sozialund Energiepolitik, der Forschung und Tech-

nologie sowie im Verbraucherschutz zu erweitern und Bereiche wie 

Einwanderung, Sichtvermerkspolitik, Asylrecht, Drogenbekämp-

fung und -prävention sowie den Kampf gegen die internationale or-

ganisierte Kriminalität in den Rahmen der Union einzubeziehen. Die 

demokratische Legitimität solle durch die – vom spanischen Mini- 
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sterpräsidenten Gonzalez angeregte – Einführung einer europäi-

schen Staatsbürgerschaft, durch eine echte legislative Mitentschei-

dungsbefugnis des Europäischen Parlaments und dessen Mitwirkung 

bei der Ernennung des Kommissionspräsidenten und der gesamten 

Kommission gestärkt werden. Die Interessen der nationalen Parla-

mente sowie der Regionen sollten berücksichtigt werden. Um die 

Effizienz der Union zu steigern, sei es vor allem wichtig, die Rolle 

und die Aufgaben des Europäischen Rats als des auf Dauer höchsten 

europäischen Gremiums zu bestätigen und zu erweitern. «Er übt die 

Funktion des Schiedsrichters, Garanten und Impulsgebers für die ko-

härente Vertiefung der Integration auf dem Wege zur Europäischen 

Union aus. Er entscheidet über neue Bereiche der Zusammenarbeit 

und legt die wesentlichen Orientierungen und Leitlinien für die 

wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Union fest, insbesondere für die 

Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik.» Im Ministerrat sollte 

über Gemeinschaftsmaterien regelmässig – von wenigen Ausnah-

men abgesehen – mit qualifizierter Mehrheit abgestimmt werden, 

über Fragen der Aussen- und Sicherheitspolitik einstimmig, wobei 

Mehrheitsentscheidungen vereinbart werden könnten und Enthaltun-

gen der Annahme nicht entgegenstehen sollten. Zur Perspektive ei-

ner Gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik machten Kohl und 

Mitterrand ausführliche Darlegungen, die die weitere Entwicklung 

prägen sollten. Sie sollte sich auf alle Bereiche erstrecken, wobei der 

Europäische Rat vorrangige Bereiche für ein gemeinsames Vorge-

hen festlegen können sollte, z.B. die Beziehungen zur Sowjetunion, 

zu den Ländern Mittel- und Südosteuropas und zu den Anrainern des 

Mittelmeeres, den KSZE-Prozess, die Abrüstungsverhandlungen. 

Die Politische Union sollte auch eine «echte gemeinsame Sicher-

heitspolitik» umfassen, wobei der WEU (S. 81) eine zentrale Funk-

tion zufallen könne. Die NATO werde durch die Schaffung eines 

europäischen Pfeilers in ihrer Mitte gestärkt werden.46 

Als wenige Tage später, am 14. und 15. Dezember 1990, der Eu-

ropäische Rat in Rom (Rom II) über den endgültigen Arbeitsauftrag 

für die Regierungskonferenz beriet, wurden die meisten, aber nicht 

alle deutsch-französischen Vorschläge übernommen. Diskussionen 

gab es hinsichtlich der Rolle des Europäischen Rats, der Ausweitung 
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des Mehrheitsvotums im Ministerrat, der Sicherheitspolitik und des 

Verhältnisses zur WEU. Bestätigt wurde der Terminplan: Zusam-

mentritt der Regierungskonferenz am 15. Dezember als Konferenz 

der Aussenminister unter Beiziehung des Kommissionspräsidenten, 

gleichzeitig mit der von den Finanzministern geleiteten Regierungs-

konferenz für die WWU; parallele, von den Aussenministern abge-

stimmte Arbeit der beiden Regierungskonferenzen; rascher gemein-

samer Abschluss der Arbeiten, so dass ein neuer Vertrag noch vor 

Ende 1992 ratifiziert sein könnte.47 

Die Regierungskonferenz über die Politische Union tagte das 

ganze Jahr 1991 über, nun vor dem Hintergrund der sich entwickeln-

den Jugoslawien-Krise. Konnte die WWU-Konferenz sich auf fort-

geschrittene Vorarbeiten stützen, so hatte die politische Konferenz 

eine Fülle verschiedenartiger Fragestellungen neu zu entwickeln und 

zu entscheiden. Zahlreiche Vorschläge aus den Mitgliedstaaten, sei-

tens der Kommission und des Parlaments waren zu prüfen. Neural-

gische Punkte waren die Abstimmungsmodalitäten im Rat für die 

verschiedenen neuen Politikbereiche, die künftige Rolle des Parla-

ments, auch die Forderung der Südländer, für vermutete Sonderbela-

stungen im Gefolge der Wirtschafts- und Währungsunion eine Kom-

pensation in Form eines neuen Kohäsionsfonds zu erhalten. Kühn 

war der Vorschlag der Kommission, das Legislativverfahren neu zu 

ordnen: Grundsätzliche Rechtsetzung sollte danach fortan im Wege 

eines Verfahrens der Mitentscheidung zwischen Ministerrat und Par-

lament erfolgen, Durchführungsverordnungen in die alleinige Kom-

petenz der Kommission bzw. der nationalen Regierungen fallen (so-

genannte «Hierarchie der Normen»). Mit solcher Entmachtung des 

Ministerrats mochten sich die Regierungen freilich nicht anfreunden. 

Des Weiteren wurde geklärt, dass keinesfalls die Gemeinsame 

Aussen- und Sicherheitspolitik mit der Aussenwirtschaftspolitik der 

EG vergemeinschaftet werden sollte. Der Vorschlag einer gemeinsa-

men Sicherheitspolitik unter Heranziehung der WEU, von Kohl und 

Mitterrand im Februar und Oktober 1991 weiter ausgearbeitet, löste 

besonders auf britischer und niederländischer Seite Bedenken hin-

sichtlich der Vereinbarkeit mit der Atlantischen Allianz aus, die  
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durch die Anerkennung einer künftigen europäischen Verteidigungs-

identität durch einen NATO-Gipfel in Rom am 7. und 8. November 

1991 nur partiell ausgeräumt werden konnten.48 

Die luxemburgische Präsidentschaft des ersten Halbjahres 1991 

legte am 17. April einen Vertragsentwurf vor, in dem die bestehen-

den Gemeinschaften und die vorgesehenen neuen Bereiche einer Po-

litischen Union zusammengeführt wurden. Die vorgeschlagene 

Struktur des Vertrags evozierte das Bild eines griechischen «Tem-

pels mit drei Säulen», die von einem Giebel mit der Inschrift «Euro-

päische Union» überspannt wurden. Die erste Säule war die wichtig-

ste: die der Europäischen Gemeinschaft, welche die Gemeinschafts-

verträge und die darin integrierten neuen Bereiche umfasste, auch die 

künftige WWU und die Bestimmungen über die Unionsbürgerschaft. 

Die beiden anderen Säulen bildeten die Gemeinsame Aussen- und 

Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz 

und Inneres, die vorerst Gegenstand der zwischenstaatlichen Zusam-

menarbeit blieben, im Zuge der schrittweisen Verwirklichung einer 

«Union mit föderaler Berufung» aber vielleicht zu einem späteren 

Zeitpunkt ebenfalls vergemeinschaftet werden könnten. Dieser Ver-

tragsentwurf wurde vom Europäischen Rat in Luxemburg am 28. und 

29. Juni 1991 als Grundlage für die weiteren Beratungen angenom-

men, wobei freilich Belgien, die Niederlande, Griechenland und die 

Kommission die Aufspaltung in getrennte Säulen kritisierten und 

Delors von «organisierter Schizophrenie» sprach. Die niederländi-

sche Präsidentschaft der zweiten Jahreshälfte 1991 suchte im Sep-

tember mit einem Gegenentwurf das Prinzip eines einheitlichen Ge-

meinschaftsrahmens zur Anerkennung zu bringen: Danach sollte der 

EWG-Vertrag lediglich um die neuen Bereiche und Befugnisse er-

weitert werden, was sich bildhaft als «Baum mit mehreren Asten» 

darstellen liess. Dieser niederländische Vertragsentwurf traf auf bri-

tischen, französischen und dänischen Widerstand, während Deutsch-

land, Italien und Spanien es bei folgenloser Sympathiebekundung 

beliessen. Er kam vor allem zu spät. Am 30. September bestätigten 

die Aussenminister den schon im Juni angenommenen Luxemburger 

Entwurf.49 

Letzte Kompromisse waren vom Europäischen Rat in Maastricht 
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am 9. und 10. Dezember 1991 selbst zu schliessen, als er die Ergeb-

nisse der beiden Regierungskonferenzen zum «Vertrag über die Eu-

ropäische Union» zusammenfügte. Die britische Regierung unter 

Premierminister John Major weigerte sich, den Weg einer europäi-

schen Sozialpolitik, den eine im Dezember 1989 verabschiedete So-

zialcharta vorgezeichnet hatte, mitzugehen, verwehrte den Partnern 

aber nicht, dem Vertrag ein zu elft geschlossenes «Abkommen über 

die Sozialpolitik» anzuhängen. Hinsichtlich der Sicherheitspolitik 

war der Auffassungsunterschied zu glätten, ob das Ziel eine «ge-

meinsame Verteidigungspolitik» (so, mehr atlantisch orientiert, 

Grossbritannien, Niederlande, Dänemark und Portugal) oder eine 

«gemeinsame Verteidigung» (so, mit Betonung der europäischen 

Identität, Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Spanien 

und Griechenland) sein sollte. Das Ergebnis war die gewundene Be-

kundung, dass «auf längere Sicht» eine gemeinsame Verteidigungs-

politik festgelegt werden solle, die «zu gegebener Zeit» zu einer ge-

meinsamen Verteidigung führen könnte. Bis zuletzt wurde gefeilscht, 

in welchen Politikbereichen im Ministerrat mit qualifizierter Mehr-

heit abgestimmt werden sollte; Deutschland bestand auf Einstimmig-

keit in den Bereichen Industrie und Kultur, Spanien bei Forschung 

und Umwelt. Es ergab sich Übereinstimmung darüber, dass in 

aussenpolitischen Fragen jedenfalls nur mit Einstimmigkeit entschie-

den werden sollte, soweit der Rat nicht für Durchführungsmassnah-

men Mehrheitsentscheidungen zuliess. Die Formulierung «föderale 

Berufung» des Luxemburger Entwurfs wurde, als «zentralisierend» 

interpretiert, nach heftiger britischer Polemik gegen das «F-word» 

gestrichen. Die Bundesrepublik musste sich zufriedengeben, dass 

ihre Forderung nach Harmonisierung der Einwanderungspolitik nur 

zu der Vereinbarung einer einheitlichen Visa-Politik führte. Hier, wie 

auch in anderen Fragen, bekundete sich eine verborgene britisch-

französische Interessengemeinschaft, die die volle Realisierung der 

deutschen Vorstellungen hemmte. Die Bundesregierung nahm es hin, 

weil für sie inzwischen die Entscheidung über die Unwiderruflichkeit 

des Prozesses zur Wirtschafts- und Währungsunion die höchste Prio-

rität hatte.50 

Das Vertragswerk, das die «Europäische Union» begründete, wur- 
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de am 10. Dezember 1991 in Maastricht von den Staats- und Regie-

rungschefs paraphiert. Es waren noch juristische Feinarbeiten und 

Übersetzungen zu leisten, ehe der Text in endgültiger Form vorlag. 

Unterzeichnet wurde er daher offiziell erst am 7. Februar 1992, eben-

falls in Maastricht, von den Aussen- und Finanzministern. In Kraft 

trat er am 1. November 1993. 

Der Vertrag von Maastricht 

Der «Vertrag über die Europäische Union» (EUV) präsentierte sich 

als ein umfangreicher und sperriger Mantelvertrag mit über 300 Ar-

tikeln, 17 Protokollen und 33 Erklärungen. Er änderte und ergänzte 

die drei Gründungsverträge und die EEA. Indem lediglich die geän-

derten Bestimmungen zusammengestellt wurden, erschloss sich sein 

Gehalt zunächst nur durch umständlichen Vergleich mit den früheren 

Vertragstexten. Die zahllosen im Vorfeld geschlossenen Kompro-

misse zwischen mehr föderal und mehr konföderal ausgerichteten 

Interessen erzeugten zudem ein hohes Mass an inhaltlicher Komple-

xität. Der Vertrag war in vier Hauptteile gegliedert: (1) Gemeinsame 

und Schluss-Bestimmungen, (2) Bestimmungen zur Änderung der 

Gründungsverträge von EWG, EGKS und Euratom, (3) Bestimmun-

gen über die Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik, (4) Best-

immungen über die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und In-

neres.51 

Die Gemeinsamen und Schluss-Bestimmungen (Artikel A-F, L-

S) konstituierten die «Europäische Union» und charakterisierten sie 

als «eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren 

Union der Völker Europas». Grundlage der Union bildeten «die Eu-

ropäischen Gemeinschaften, ergänzt durch die mit diesem Vertrag 

eingeführten Politiken und Formen der Zusammenarbeit». Ihre Auf-

gabe sei es, «die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie 

zwischen ihren Völkern kohärent und solidarisch zu gestalten». Ihre 

Ziele seien wirtschaftliche und soziale Stabilität, insbesondere durch 

Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen und einer Wirtschafts- 

und Währungsunion, internationale Identität insbesondere durch 

eine Gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik, eine Unionsbür- 
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gerschaft, enge Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres, 

die Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstandes und seine Wei-

terentwicklung. Die Union achte die nationale Identität ihrer demo-

kratisch verfassten Mitgliedstaaten sowie die Grundrechte gemäss 

der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 und den ge-

meinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten. 

Um die Kohärenz und Kontinuität der Massnahmen, die der ge-

meinschaftlichen wie der intergouvernementalen Methode verpflich-

tet seien, zu gewährleisten, gab sich die Union einen einheitlichen 

institutionellen Rahmen. Dieser werde insbesondere gewährleistet 

durch den Europäischen Rat, der der Union die für ihre Entwicklung 

erforderlichen Impulse geben und die allgemeinen politischen Ziel-

vorstellungen festlegen werde. Die anderen Organe – Parlament, Mi-

nisterrat, Kommission, Gerichtshof – übten ihre Befugnisse nach 

Massgabe und im Sinne der Verträge aus. Der Allgemeine Minister-

rat wurde befugtes Entscheidungsorgan für alle Angelegenheiten der 

Union, der gemeinschaftlichen wie der intergouvernementalen, seine 

Zweiteilung in einen Rat der Gemeinschaft und einen Rat der Politi-

schen Zusammenarbeit (EPZ) hatte ein Ende; nur die Abstimmungs-

verfahren blieben verschieden. Ebenso wurden der Ausschuss der 

Ständigen Vertreter (AStV) und das Generalsekretariat des Rats mit 

allen Angelegenheiten der Union befasst. Dasselbe galt für die Kom-

mission, die nur in Gemeinschaftsangelegenheiten weiter das Vor-

schlagsmonopol hatte, in den Bereichen der intergouvernementalen 

Zusammenarbeit aber nur ein begrenztes Initiativrecht. Die Rechte 

des Parlaments wurden in den Gemeinschaftsangelegenheiten ge-

stärkt, in den anderen Bereichen sollte es nur beratende Funktion ha-

ben. Der Europäische Gerichtshof blieb Hüter der Gemeinschaftsver-

träge; für die gemeinsame Aussen- und Sicherheitspolitik und für die 

Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres erhielt er indes-

sen keinerlei Zuständigkeit, es sei denn, dass Entscheidungen in die-

sen Bereichen gegen die Gemeinschaftsverträge verstiessen. 

Die Änderung der Gemeinschaftsverträge (Artikel G, H, I), mit 

der die «erste Säule» errichtet wurde, betraf im wesentlichen den 

EWG-Vertrag, der wegen der neuen nicht-wirtschaftlichen Erweite-

rungen nun in «EG-Vertrag» umbenannt wurde. EGKS- und Eura- 
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tom-Vertrag bestanden fort und wurden nur insoweit geändert, wie 

es die Kompatibilität mit dem neuen EG-Vertrag erforderte. In die-

sen wurden neben der Wirtschafts- und Währungsunion eine Reihe 

von neuen Aufgabenbereichen integriert: Unionsbürgerschaft, Bil-

dung, Kultur, Gesundheitswesen, Verbraucherschutz, Sozialpolitik. 

Europa wuchs über den Wirtschaftsbereich hinaus in den weiten 

Raum des Politischen. Manche der neuen Zuständigkeiten hatten 

eine Vorgeschichte in Gestalt praktischer Massnahmen, die früher 

gemäss Artikel 235 des EWG-Vertrags eingeleitet worden waren (S. 

181, 228). 

Um zu verhindern, dass die Erweiterung der Gemeinschaftskom-

petenzen Brüsseler Regelungswut auslöste oder gar die Richtung zu 

einem europäischen Superstaat eröffnete, wurde gleichzeitig eine 

Schranke gesetzt: «In den Bereichen, die nicht in ihre ausschliessli-

che Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem Subsidia-

ritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht ge-

zogenen Massnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausrei-

chend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder 

ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden 

können.» (Artikel 3b). Die Entscheidungen sollten möglichst bürger-

nah fallen, wobei im Einzelfall naturgemäss Abgrenzungsprobleme 

entstehen konnten. Ein wichtiges Anwendungsgebiet des Subsidiari-

tätsprinzips wurden die Bereiche «gemischter Kompetenz», in denen 

die Gemeinschaft nationale Massnahmen der Mitgliedstaaten ergän-

zen kann.52 

Im neuen EG-Vertrag erfuhren wesentliche Teile keinerlei Ände-

rung, z.B. Zollunion, GAP, Verkehrspolitik, Wettbewerbspolitik und 

– weiter als Fehlanzeige – Energiepolitik. In anderen Bereichen wur-

den Kompetenzen ausgeweitet, die die Gemeinschaft zum Teil erst 

durch die EEA erhalten hatte. Hierzu gehörte die Stärkung des wirt-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalts, für die zusätzlich zu den 

bereits bestehenden Strukturfonds ein neuer «Kohäsionsfonds» ge-

schaffen wurde; aus diesem konnten Mitgliedstaaten, deren Brutto-

sozialprodukt pro Kopf 90 Prozent des Gemeinschaftsdurchschnitts 

unterschritt, unter der Voraussetzung währungspolitischen Wohlver-

haltens Mittel zur Finanzierung von Umwelt- und Verkehrs- 
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(Nutzniesser wurden zunächst Griechenland, Spanien, Portugal, Ir-

land). Die Förderung der Forschung und technologischen Entwick-

lung wurde, bei einer Vereinfachung der Verfahren, neu geordnet. 

Der Stellenwert der Umweltpolitik wurde erhöht, indem fortan bei 

der Festlegung und Durchführung anderer Gemeinschaftspolitiken 

die Erfordernisse des Umweltschutzes einbezogen werden sollten. 

Die Verhandlungsverfahren der Aussenhandelspolitik der Gemein-

schaft wurden gestrafft. 

Der Gemeinschaft wurden neben der Wirtschafts- und Währungs-

politik eine Reihe von weiteren Tätigkeitsbereichen neu zugewiesen. 

Die Schaffung einer «Unionsbürgerschaft», die die Staatsbürger-

schaft in einem Mitgliedstaat ergänzt, sollte die europäische Identität 

stärken. Sie verlieh den Unionsbürgern das Recht, sich im Hoheits-

gebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, ohne 

eine «Wirtschaftstätigkeit» als Grund angeben zu müssen, das aktive 

und passive Wahlrecht bei Kommunal- und Europawahlen im Wohn-

sitzland, das Petitionsrecht beim Europäischen Parlament und seinem 

– neu eingesetzten – Bürgerbeauftragten (Ombudsmann), in Drittlän-

dern bei Bedarf diplomatischen und konsularischen Schutz durch die 

Vertreter der Mitgliedstaaten. Hinsichtlich des allgemeinen und be-

ruflichen Bildungswesens unterstützte die Gemeinschaft fortan die 

Tätigkeit der Mitgliedstaaten sowie die Zusammenarbeit zwischen 

ihnen unter der Zielsetzung, die europäische Dimension bewusster 

zu machen und Mobilität, Informations- und Erfahrungsaustausch zu 

befördern. Auch die Kultur wurde ein Tätigkeitsfeld der EG: Die Ge-

meinschaft sollte künftig dazu beitragen, neben der Entfaltung der 

nationalen und regionalen Kulturen das gemeinsame kulturelle Erbe 

zur Geltung zu bringen und in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit 

zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern; die Aktivität in diesem Be-

reich wurde indessen u.a. durch britische und deutsche Vorbehalte 

(in Deutschland wegen der Kulturhoheit der Länder) gehemmt. Eine 

neue Kompetenz im Gesundheitswesen galt der Förderung der Zu-

sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zur Sicherstellung eines 

hohen Gesundheitsniveaus, insbesondere zur Prävention von Krank-

heiten und der Drogenabhängigkeit; damit war, auch wenn die von 

Deutschland befürwortete Harmonisierung der nationalen Gesund- 
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heitssysteme sich als unrealistisch erwies, immerhin fortan der Ge-

sundheitsschutz in allen übrigen Politiken der Gemeinschaft zu be-

achten. Auch der Verbraucherschutz wurde in den Rang einer Ge-

meinschaftspolitik erhoben. Ziele wurden die Angleichung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten sowie die 

Ergänzung der nationalen Verbraucherschutzpolitiken durch spezifi-

sche Gemeinschaftsaktionen. 

Des Weiteren sollte die Gemeinschaft fortan zum Auf- und Aus-

bau transeuropäischer Netze in den Bereichen der Verkehrs-, Tele-

kommunikations- und Energie-Infrastruktur beitragen, um dadurch 

die Vollendung des Binnenmarkts zu befördern; besondere Beach-

tung sollten dabei der Interoperabilität der einzelstaatlichen Netze, 

dem Zugang zu ihnen und der Anbindung der geographischen Rand-

gebiete gelten. Auch eine gemeinsame Industriepolitik mit den Ziel-

setzungen, die Anpassung der Unternehmen an strukturelle Verän-

derungen, ein für Initiative und Kooperation günstiges Umfeld und 

die Optimierung des technologischen Potentials zu fördern, wurde 

als Gemeinschaftsaufgabe im Vertrag verankert; allerdings verhin-

derte das Patt zwischen marktwirtschaftlich (Deutschland, Grossbri-

tannien, Niederlande, Dänemark) und interventionistisch (Frank-

reich, Italien, Belgien) orientierten Mitgliedsländern, dass wirksame 

Kompetenzen und Verfahren auf die europäische Ebene übertragen 

wurden. Die Gemeinschaftsbefugnisse in der Sozialpolitik wurden in 

dem besonderen Protokoll festgehalten, dem Grossbritannien nicht 

beigetreten war: Arbeitsschutz, Arbeitsbedingungen, Chancen-

gleichheit der Geschlechter, Mitbestimmung, berufliche Eingliede-

rung, Abschluss von Vereinbarungen der Sozialpartner auf Gemein-

schaftsebene. Schliesslich erhielt die Gemeinschaft die neue Kom-

petenz zur Förderung der Entwicklungszusammenarbeit mit den von 

den AKP- und Mittelmeer-Abkommen nicht erfassten Entwick-

lungsländern, in Ergänzung der Entwicklungspolitiken der einzelnen 

Mitgliedstaaten. 

Das Institutionengefüge der Gemeinschaft sollte effizienter und 

demokratischer werden. Im Ministerrat wurde die Anwendung des 

qualifizierten Mehrheitsvotums ausgeweitet: Nicht mehr nur bei Ent-

scheidungen über Binnenmarkt-Massnahmen, sondern auch bei Be- 
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schlüssen im Rahmen der neuen Gemeinschaftspolitiken wurde es 

vorgesehen. Die Rolle der Kommission wurde im gleichen Masse 

aufgewertet: Bei ihren Vorschlägen an den Rat musste sie weniger 

vorab nach Kompromissen suchen, um Einstimmigkeit im Minister-

rat zu erreichen. Ihre Amtszeit wurde von vier auf fünf Jahre verlän-

gert, um einen Gleichlauf mit der Legislaturperiode des Europäi-

schen Parlaments herzustellen. Allerdings erlangte sie nicht die an-

gestrebte Generalkompetenz für die Durchführung der gemeinschaft-

lichen Legislativakte. Aber ihre Legitimität wurde durch die Mitwir-

kung des Europäischen Parlaments bei ihrer Investitur erhöht. 

Das Europa-Parlament wurde, gefördert vor allem von Deutsch-

land, Italien und den Benelux-Staaten, nach dem Vertrag zum Haupt-

nutzniesser der Institutionenreform. Seine Kontrollfunktion gegen-

über der Kommission wurde fortentwickelt: Künftig war es vor der 

Benennung des Kommissionspräsidenten durch die Mitgliedsregie-

rungen von diesen zu hören; die Mitglieder der Kommission, die von 

den Regierungen in Konsultation mit dem designierten Präsidenten 

benannt würden, hatten sich sodann als Kollegium einem Zustim-

mungsvotum des Parlaments zu stellen; das bestehende Recht der 

vorzeitigen Abberufung der Kommission durch Misstrauensantrag 

blieb unberührt. Ein mit der Kommission geteiltes legislatives Initia-

tivrecht erlangte das Parlament zwar nicht, wohl aber konnte es 

fortan Initiativen anregen: Mit der Mehrheit seiner Mitglieder konnte 

es «die Kommission auffordern, geeignete Vorschläge zu Fragen zu 

unterbreiten, die nach seiner Auffassung die Ausarbeitung eines Ge-

meinschaftsakts zur Durchführung dieses Vertrages erfordern». 

Das Bemühen des Parlaments um Beteiligung an den Entschei-

dungen des Ministerrats hatte partiellen Erfolg. Zum einen führte es 

zur Ausweitung der beiden mit der EEA neu eingeführten Parla-

mentsrechte: des Zustimmungsrechts (nun auch hinsichtlich der Frei-

zügigkeit der Unionsbürger und der Regelungen für die Struktur-

fonds) und des Verfahrens der Zusammenarbeit (ausgeweitet auf 

Verkehr, Sozialfonds, berufliche Bildung, transeuropäische Netze, 

Entwicklungszusammenarbeit). Zum anderen wurde für bestimmte 

Bereiche (Binnenmarktpolitik, neue Politiken) das seit langem gefor- 
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derte legislative Mitentscheidungsverfahren eingeführt. Danach kann 

das Parlament einen vom Rate zur Entscheidung gestellten Vorschlag 

der Kommission binnen drei Monaten billigen, abändern oder ableh-

nen. Bei Billigung kommt die Entscheidung zustande, bei Abände-

rungsvorschlägen dann, wenn der Ministerrat diese übernimmt. An-

sonsten findet ein Vermittlungsverfahren in einem von Rat und Par-

lament paritätisch besetzten Vermittlungsausschuss statt, der mit der 

qualifizierten Mehrheit der Vertreter des Rats und der Mehrheit der 

Vertreter des Parlaments einen gemeinsamen Vorschlag vorlegt. Des 

Weiteren erhielt das Parlament neue Mitwirkungsbefugnisse für 

Haushalt und Finanzen sowie das Recht, zur Prüfung vermuteter Ver-

stösse gegen das Gemeinschaftsrecht oder von Missständen bei des-

sen Anwendung einen Untersuchungsausschuss einzusetzen. 

Auch bei anderen Gemeinschaftsinstitutionen gab es Fortent-

wicklungen. Der Europäische Gerichtshof erhielt die Befugnis, 

Zwangsgelder gegen Mitgliedstaaten zu verhängen, die gegen Ver-

pflichtungen aus dem Vertrag verstiessen. Der Rechnungshof, der 

1975 im Gefolge der Schaffung des Systems der Eigenmittel errichtet 

worden war, wurde formell als fünftes Gemeinschaftsorgan in den 

Vertrag aufgenommen und mit verstärkten Haushaltskontroll-Befug-

nissen ausgestattet. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss erhielt die 

Befugnis, von sich aus Stellungnahmen abzugeben, die er für zweck-

mässig hielt, ausserdem erhielt er erweiterte Konsultationsrechte ge-

genüber Rat und Kommission. Ein – vor allem auf deutschen Wunsch 

– neu errichteter Ausschuss der Regionen, der Vertreter der regiona-

len und lokalen Gebietskörperschaften zusammenführte, sollte in den 

ihn betreffenden Fällen von Rat oder Kommission gehört werden und 

konnte auch von sich aus Stellungnahmen abgeben. 

Die «zweite Säule» des Maastricht-Vertrags bildete die «Gemein-

same Aussen- und Sicherheitspolitik» (GASP, Artikel J-J 11). Sie 

war intergouvememental organisiert und ersetzte die durch die EEA 

institutionalisierte EPZ. Gegenüber dieser brachte die GASP Kon-

kretisierung und Fortentwicklung. Als Ziele wurden benannt «die 

Wahrung der gemeinsamen Werte, der grundlegenden Interessen und 

der Unabhängigkeit der Union», sowie die Wahrung des Friedens  
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und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. War es in 

der EEA um die «politischen und wirtschaftlichen Aspekte der Si-

cherheit» gegangen, so stand nun die «Stärkung der Sicherheit der 

Union und ihrer Mitgliedstaaten in allen ihren Formen» im Blick. 

Zur Erreichung der Ziele wurden zwei Verfahren vorgesehen: (1) 

regelmässige Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten durch gegensei-

tige Unterrichtung und Abstimmung und durch die Festlegung «ge-

meinsamer Standpunkte» in aussen- und sicherheitspolitischen Fra-

gen von allgemeiner Bedeutung, und (2) die Durchführung «gemein-

samer Aktionen» in den Bereichen, in denen wichtige gemeinsame 

Interessen der Mitgliedstaaten bestehen. Alle Entscheidungen waren, 

auf der Grundlage der vom Europäischen Rat bestimmten Gesetze 

und allgemeinen Leitlinien, vom Rate zu treffen, der auch Ziele und 

Mittel festlegte; er entschied grundsätzlich einstimmig, konnte aber 

bei der Festlegung gemeinsamer Aktivitäten beschliessen, dass 

Durchführungsbeschlüsse mit qualifizierter Mehrheit gefasst werden 

konnten. Um Vetos zu vermeiden, sollten die Mitgliedstaaten «bei 

Entscheidungen, die Einstimmigkeit erfordern, soweit wie möglich 

davon absehen, die Einstimmigkeit zu verhindern, sofern eine quali-

fizierte Mehrheit für die betreffende Entscheidung besteht». Ein aus 

den Politischen Direktoren der nationalen Aussenministerien beste-

hendes Politisches Komitee, das Teil der Organisation des Rats 

wurde und diesem neben dem AStV zuarbeitete, sollte kontinuierlich 

die internationale Lage verfolgen, Stellungnahmen erarbeiten und die 

Durchführung vereinbarter Politiken überwachen. Die Kommission 

wurde an den Arbeiten der GASP «in vollem Umfang» beteiligt, 

hatte hier allerdings nur eingeschränktes Initiativrecht. Das Parla-

ment spielte nur eine Nebenrolle (Konsultationsrecht), der Europäi-

sche Gerichtshof war nicht zu befassen. 

Für die Aussenvertretung der Union war der in sechsmonatigem 

Turnus wechselnde «Vorsitz» des Rats zuständig. Er war auch für die 

Durchführung der gemeinsamen Aktionen verantwortlich. Dabei 

sollte er unterstützt werden von dem Mitgliedstaat, der den vorher-

gehenden Vorsitz innehatte, und dem, der den nachfolgenden wahr-

nehmen würde: die sog. «Troika». Die in internationalen Organisa-

tionen oder Konferenzen, insbesondere im UN-Sicherheitsrat vertre- 
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tenen Mitgliedstaaten sollten die dort nicht vertretenen unterrichten 

und sich für die Standpunkte und Interessen der Union einsetzen. So-

lange die EU keine eigenen diplomatischen Vertretungen in Drittlän-

dern unterhielt, sollte dort die Einhaltung und Umsetzung der ge-

meinsamen Standpunkte und Aktionen weiter durch Koordinierung 

der Vertretungen der Mitgliedstaaten und der Delegationen der 

Kommission gewährleistet werden. 

Die gemeinsame Sicherheitspolitik sollte, weit gefasst, sämtliche 

Fragen der Sicherheit und Verteidigung der Union umfassen. Die 

WEU, «die integraler Bestandteil der Europäischen Union sein 

wird», wurde ersucht, die «Entscheidungen und Aktionen der Union, 

die verteidigungspolitische Bezüge haben», auszuarbeiten und 

durchzuführen. Der Zusammenarbeit von EU und WEU sollten prak-

tische Regelungen zwischen den beiderseitigen Räten, Sekretariaten 

und parlamentarischen Versammlungen sowie regelmässiger Infor-

mationsaustausch und Konsultation dienen. Dem Vertrag war eine 

Erklärung über die künftige Rolle der WEU im Verhältnis zu EU und 

NATO beigefügt. Die drei EU-Mitglieder, die nicht Mitglieder der 

WEU waren (Dänemark, Griechenland, Irland), wurden zum Beitritt, 

die übrigen europäischen NATO-Staaten zur assoziierten Mitglied-

schaft eingeladen. Der besondere Charakter der Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik einiger Mitgliedstaaten (z.B. der Atommächte 

Frankreich und Grossbritannien), die Verpflichtungen aus dem 

NATO-Vertrag und die Vereinbarkeit mit der Sicherheits- und Ver-

teidigungspolitik der NATO sollten beachtet werden.53 

Die «dritte Säule» des Maastricht-Vertrags bildete die «Zusam-

menarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres» (Artikel K-K9). Die 

Abschaffung der Kontrollen im Binnenraum erforderte eine syste-

matischere Angleichung der Kontrollen an den Aussengrenzen der 

Gemeinschaft und eine verstärkte zwischenstaatliche Kooperation 

auf polizeilicher und justizieller Ebene. Als Angelegenheiten ge-

meinsamen Interesses wurden genannt die Asylpolitik, die Vor-

schriften für das Überschreiten der Aussengrenzen, die Einwande-

rungspolitik, die Bekämpfung der Drogenabhängigkeit und des in-

ternationalen Betrugs, die justizielle Zusammenarbeit in Zivil- und 

Strafsachen, die Zusammenarbeit im Zollwesen und die polizeiliche 
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Zusammenarbeit, für die – auf deutsche Initiative – der Aufbau einer 

Europäischen Polizeibehörde (Europol) ins Auge gefasst wurde. In-

dessen behielten die Mitgliedstaaten die Verantwortlichkeit für die 

Aufrechterhaltung ihrer öffentlichen Ordnung und inneren Sicher-

heit. Die zentrale Rolle bei der intergouvernementalen Zusammenar-

beit spielte auch hier der Ministerrat, der auf der Grundlage von In-

formationsaustausch und Konsultation der Mitgliedstaaten mit Ein-

stimmigkeit gemeinsame Standpunkte (auch gegenüber anderen In-

ternationalen Organisationen) festlegen und gemeinsame Massnah-

men beschliessen konnte; dabei konnte er auch festlegen, dass 

Durchführungsbeschlüsse mit qualifizierter Mehrheit getroffen wer-

den konnten. Die Arbeiten des Rats wurden von einem aus hohen 

Beamten bestehenden Koordinierungsausschuss vorbereitet. Die 

Kommission erhielt auch hier nur ein eingeschränktes Initiativ- und 

keinerlei Durchführungsrecht, das Parlament sollte konsultiert, der 

Gerichtshof im Prinzip nicht befasst werden. 

Die Ratifizierung des Maastricht-Vertrages, für die nach den lan-

gen Verhandlungen und Kompromissen, und in der Hochstimmung 

des Dezembers 1991, keine besonderen Schwierigkeiten mehr erwar-

tet wurden, sollte sich dann doch noch zum Drama entwickeln. Denn 

wohl stimmte das Europäische Parlament, wenn auch unter mürri-

scher Aufzählung von Vertragsdefiziten, am 7. April 1992 zu, und 

die Wähler bzw. Parlamentarier von acht der zwölf Mitgliedstaaten 

ratifizierten zwischen dem 17.Juni und dem 15. Dezember 1992 mit 

durchweg grossen Mehrheiten, zum Teil nach vorher erforderlichen 

Verfassungsänderungen; aber in Dänemark, Frankreich, Deutschland 

und Grossbritannien gab es ernste Komplikationen.54 

Als erste lehnten die Dänen in einer Volksabstimmung am 2. Juni 

1992 den Vertrag mit 50,7 Prozent gegen 49,3 Prozent der abgege-

benen Stimmen ab; damit war er, wenn dies nicht revidiert werden 

konnte, bereits gescheitert. Der Ministerrat entschied zwei Tage spä-

ter, dass gleichwohl die Mitgliedstaaten mit ihrer Ratifikation fort-

fahren sollten. Um ein Haar wären die Franzosen den Dänen gefolgt: 

in einem von Mitterrand angesetzten Referendum, das verfassungs-

mässig nicht erforderlich war, stimmten sie am 20. September mit  
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nur 51,04 Prozent der abgegebenen Stimmen für das Inkrafttreten des 

Vertrages. Die Folgen eines französischen «Nein» für das europäi-

sche Einigungswerk wären nicht auszudenken gewesen.55 

In der deutschen Öffentlichkeit, wo es wegen der beabsichtigten 

Preisgabe der D-Mark, der unveränderten Nettozahlerposition in 

Brüssel und des befremdlichen Misstrauens der Nachbarn gegenüber 

dem wiedervereinigten Deutschland rumorte, wäre ein entsprechen-

der Volksentscheid vermutlich ebenfalls unkalkulierbar geworden – 

das Grundgesetz verhinderte dies. Stattdessen stimmte der Bundes-

tag, nachdem mit der Einfügung des neuen Artikels 23 in das Grund-

gesetz dessen Anschluss an den EUV hergestellt war, am 2. Dezem-

ber 1992 mit 543 gegen 17 Stimmen bei acht Enthaltungen zu, da-

nach einstimmig am 18. Dezember auch der Bundesrat. Allerdings 

verzögerte sich danach die Hinterlegung der Ratifikationsurkunde, 

weil aufgrund einer Verfassungsbeschwerde eine Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts über die Konformität des EUV mit dem 

Grundgesetz abzuwarten war. Erst als Karlsruhe am 12. Oktober 

1993 die Vereinbarkeit unter den gegebenen Voraussetzungen bestä-

tigte, konnte der Vertrag von Maastricht – mit zehnmonatiger Ver-

spätung – am 1. November 1993 in Kraft treten.56 

Denn in der Zwischenzeit hatten, recht mühselig, auch die ande-

ren Probleme ausgeräumt werden können. Um bei einer erneuten 

Volksabstimmung die dänische Zustimmung zu erhalten, war der Eu-

ropäische Rat zwar nicht bereit, in Nachverhandlungen über den Ver-

trag einzutreten, wohl aber traf er in Edinburgh am 11. und 12. De-

zember 1992 besondere Absprachen, die «ausschliesslich für Däne-

mark gelten» sollten, «nicht aber für andere jetzige oder künftige 

Mitgliedstaaten»: Dänemark würde nicht die Unionsbürgerschaft 

einführen, sich nicht an der dritten Stufe der WU beteiligen, in der 

WEU nur durch einen Beobachter vertreten sein und im Bereich Ju-

stiz und Inneres ausdrücklich nur im Rahmen seiner Verfassung mit 

den Partnern zusammenarbeiten. Nach diesen Zugeständnissen 

stimmte das dänische Volk in einem zweiten Referendum am 18. Mai 

1993 dem Vertrag mit 56,8 Prozent der abgegebenen Stimmen 

schliesslich doch noch zu. Zwei Tage später gab, nach 15monatiger  
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Verschleppung, auch das britische Unterhaus mit 229 zu 112 Stim-

men bei weitgehender Enthaltung der Labour-Abgeordneten grünes 

Licht: Die Regierung Major hatte nach dem knappen Ausgang der 

Unterhauswahlen vom April 1992, dem Scheitern der ersten däni-

schen Volksabstimmung und dem knappen Ausgang des französi-

schen Referendums die britische Zustimmung von der dänischen ab-

hängig gemacht.57 

Die vor allem durch das erste dänische Referendum ausgelöste 

Ratifizierungskrise der Jahre 1992/93 erwies sich als eine Zäsur im 

Selbstverständnis der Gemeinschaft. In den langen Monaten der Un-

sicherheit über die Zukunft des Vertrages wurde bewusster als zuvor, 

in wie hohem Masse das Projekt der europäischen Einigung von An-

fang an eine Sache von Eliten, von Politikern, Beamten und Techno-

kraten war, und dass die Masse der Bürger es anscheinend mit ledig-

lich beipflichtendem und streckenweise interesselosem Unverständ-

nis begleitete. Es wurde deutlich, dass weitere Fortschritte davon ab-

hingen, dass beim Übergang von einer wirtschaftlichen zu einer po-

litischen Union die Bürger stärker beteiligt wurden, durch mehr In-

formation und Erläuterung, durch verständlichere Texte und Verfah-

ren, durch mehr Transparenz. Selbstkritisch räumte Delors ein, dass 

das Vertragswerk von Maastricht «in der Gleichgültigkeit der Völ-

ker» entstanden sei. Schlechten Gewissens rühmten Kommission 

und Mitgliedsregierungen plötzlich die demokratisierende Wirkung 

des Subsidiaritätsprinzips, das vor der Ratifizierungskrise unter eher 

vertragssystematischen Aspekten betrachtet worden war. Mehr Bür-

gernähe wurde so zu einem zentralen Thema der folgenden Jahre.58 
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Kapitel 7 

Die Europäische Union an der Schwelle 

zum 21. Jahrhundert, 1993-2003 

I 
m Jahrzehnt nach Maastricht machte der Auf- und Ausbau der 

Union beachtliche Fortschritte, stiess aber auch allenthalben 
 

an Grenzen. 1995 traten drei neue Mitglieder bei. Die rechtlichen 

Grundlagen der Union wurden fortentwickelt durch die beiden Re-

formverträge von Amsterdam (1999) und Nizza (2003), an die sich 

eine umfassende Verfassungsdebatte anschloss. Das Zusammen-

wachsen zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum kam erheblich 

voran, erwies sich aber auch als ein zäher, längst nicht abgeschlos-

sener Prozess. Die Realisierung der WWU führte die europäische 

Einigung auf einen vorläufigen Höhepunkt und machte die EU zur 

globalen Währungsmacht. Mit dem grossen Wirtschaftsraum ent-

stand zugleich ein politischer Rahmen, der den Bürgern Europas zu-

nehmend die übernationale Dimension erschloss. Die EU vermochte 

auch ihre aussen- und sicherheitspolitische Position erheblich zu ent-

wickeln, vorerst freilich vor allem auf dem Papier. Die in Gang ge-

kommene Erweiterung der EU nach Mittel- und Osteuropa wird zu 

ihrer grössten Herausforderung im beginnenden 21. Jahrhundert. 

Die vierte Erweiterung 

Zum 1. Januar 1995 erweiterte sich die Union von 12 auf 15 Mit-

gliedstaaten: Die drei EFTA-Staaten Österreich, Schweden und 

Finnland wurden aufgenommen. Diese vierte Erweiterung war in 

hohem Masse eine Folge der Schaffung des Binnenmarkts. Dessen 

weitreichende Regelungen legten zunächst eine Fortschreibung der 

1972/73 geschlossenen Freihandelsabkommen mit den verbliebenen 

EFTA-Staaten (inzwischen sieben: Österreich, Schweden, Finnland, 

Island, Norwegen, Schweiz, Liechtenstein) nahe, und zwar im bei- 
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derseitigen Wirtschaftsinteresse, das sich bereits seit 1984 in einem 

intensivierten EG-EFTA-Dialog, dem sog. «Luxemburg-Prozess», 

bekundet hatte. Verhandlungen, die im Frühjahr 1989 begannen, en-

deten mit dem Vertrag von Porto vom 2. Mai 1992, mit dem die 

zwölf EG-Staaten und die sieben EFTA-Staaten sich zu einem «Eu-

ropäischen Wirtschaftsraum» (EWR) zusammenschlossen, der über 

380 Millionen Einwohner umfasste. Er brachte eine weitgehende As-

soziierung der Wirtschaft der EFTA-Staaten an die EG: Die EFTA-

Staaten übernahmen rund 80 Prozent der für den Binnenmarkt rele-

vanten Vorschriften, so dass im EWR binnenmarktähnliche Verhält-

nisse herrschten; ausgeschlossen waren nur Landwirtschaft und Fi-

scherei, für die besondere bilaterale Vereinbarungen geschlossen 

wurden. Freilich traten die EFTA-Staaten nicht der Zollunion bei, 

und wegen des Fehlens einer gemeinsamen Aussenhandelsregelung 

blieben auf der EG-Seite Grenzkontrollen erhalten. Mit der Durch-

führung des EWR-Vertrages wurden paritätisch besetzte Gremien 

betraut. Die Ratifizierung des Vertrags verlief planmässig, nur die 

Schweiz scherte nach einer negativ verlaufenen Volksabstimmung 

vom 6. Dezember 1992 wieder aus. Danach trat der Vertrag am 1. 

Januar 1994 in Kraft.1 

Indessen hatte der EWR zu dieser Zeit bereits einen Teil seines 

Sinnes wieder verloren, weil vier der EFTA-Staaten sich frühzeitig 

entschlossen, nicht nur die Regeln des Binnenmarkts zu übernehmen, 

sondern auch an den Entscheidungen darüber teilhaben zu wollen 

und den vollen Beitritt zur EG anzustreben: Österreich, Schweden 

und Finnland, für die das Ende des Kalten Krieges das bis dahin 

wirksame Beitrittshindernis ihrer Neutralität relativierte, sowie Nor-

wegen, das nach dem 1972 gescheiterten ersten Beitrittsgesuch nun-

mehr gegenüber den skandinavischen Nachbarn nicht Zurückbleiben 

wollte. Österreich stellte den Aufnahmeantrag schon am 17.Juni 

1989, Schweden am 1. Juni 1991, Finnland am 18. März und Norwe-

gen am 25. November 1992. Auch die Schweiz stellte im Übrigen 

am 20. Mai 1992 einen Beitrittsantrag, der nach dem negativen Aus-

gang des EWR-Referendums nicht weiterverfolgt, aber auch nicht 

formell zurückgezogen wurde. Die Bewerbungen der vier demokra-

tisch verfassten Länder mit gutem Wirtschaftspotential stiessen bei  
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den Zwölf überwiegend auf positive Resonanz, lösten aber nun erst-

mals auch die grundsätzliche Überlegung aus, ob nicht vor einer Er-

weiterung auf 16 Mitgliedstaaten das Institutionengefüge der Ge-

meinschaft, das für sechs Mitglieder geschaffen worden war, für den 

grösseren Kreis reformiert werden müsse. Ehe freilich dieses wich-

tige Thema ernsthaft angegangen werden konnte, geriet die Ratifi-

zierung des Maastricht-Vertrages vorübergehend in die Krise. Die 

Gemeinschaft entschloss sich daher, die Frage der Institutionenre-

form zunächst zurückzustellen und mit der Erweiterung die Flucht 

nach vorn anzutreten. 2 

Die Beitritts Verhandlungen, wieder unter Führung des Minister-

rats, begannen am 1. Februar 1993 mit Österreich, am 5. April mit 

Schweden, Finnland und Norwegen. Die (übliche) Grundbedingung 

an die Kandidaten war die volle Übernahme des Besitzstandes der 

Gemeinschaft sowie des Unionsvertrages. Die Verhandlungen wur-

den zügig geführt, wobei sich Deutschland besonders am Beitritt 

Österreichs, Grossbritannien und Dänemark an dem der drei skandi-

navischen Staaten interessiert zeigten. Es gab wenig Schwierigkei-

ten, zeitraubend waren allerdings die Themen WWU, Landwirtschaft 

und Fischerei. Die vier Kandidatenländer erreichten, dass sie erst 

1998 volle Beitrags- und damit Nettozahler wurden, Österreich 

konnte eine längerfristige Begrenzung des Lkw-Verkehrs durch die 

Alpen durchsetzen, Schweden und Finnland erhielten für eine Über-

gangszeit erhöhte Beihilfen für ihre Landwirtschaften, Norwegen die 

Zusage eines dreijährigen Privilegs für den Fischfang. Auch die Ver-

tretung der künftigen Mitglieder in den Gemeinschaftsorganen er-

wies sich als unproblematisch (S. 326), freilich mit einer Ausnahme: 

Die Festlegung der künftigen Sperrminorität im Ministerrat löste 

vorübergehend EG-internen Streit zwischen Nord- und Südländern 

aus, den die Aussenminister durch den «Kompromiss von loannina» 

am 27. März 1994 beendeten: Im Regelfall sollten 27 von 90 gewo-

genen Stimmen einen mit qualifizierter Mehrheit zu fassenden Be-

schluss verhindern, unter besonderen Umständen aber auch schon 

23. Eine weitere Komplikation ergab sich aus der seit der EEA ge-

forderten Zustimmung des Parlaments zu den Beitritten, welches nun 

die Bedingung stellte, dass zuvor die Gemeinschaftsinstitutionen re-

formiert werden müssten. Diese Auflage liess wegen der im Juni  
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1994 anstehenden Neuwahlen zum Europa-Parlament erhebliche 

Verzögerungen befürchten. Unter unziemlich grossem Druck der 

Mitgliedsregierungen gab das Parlament die Vorbedingung auf und 

billigte am 6. Mai 1994 das Ergebnis der am 30. März abgeschlosse-

nen Verhandlungen. Die Beitrittsverträge konnten so bei dem Euro-

päischen Rat in Korfu am 24. und 25. Juni 1994 unterzeichnet wer-

den. Mit dem Beitritt zum 1. Januar 1995 wurde eine neue Kommis-

sion unter dem luxemburgischen Ministerpräsidenten Jacques Santer 

gebildet. Jacques Delors verliess nach zehnjähriger Tätigkeit die eu-

ropäische Bühne.3 

Die Ratifizierung der Verträge bescherte dann allerdings noch ein 

Déjà-vu-Erlebnis: Während sich in allen zwölf Mitgliedstaaten und 

in Österreich, Finnland und Schweden klare bzw. ausreichende 

Mehrheiten für den Beitritt ergaben, lehnten die Norweger ihn in ei-

ner Volksabstimmung vom 28. November 1994 wie schon 1972 ab. 

Die Union erweiterte sich so zum 1. Januar 1995 nur von 12 auf 15 

Mitgliedstaaten mit 370 Millionen Einwohnern und einem Territo-

rium von 3,2 Millionen Quadratkilometern. Schwedisch und Fin-

nisch wurden elfte bzw. zwölfte Amtssprache. Nur noch drei Staaten 

bildeten nun die Ergänzung des EWR: Island, das zum Schutz seiner 

Fischgründe vor den Flotten der EU-Staaten keinen Beitrittsantrag 

gestellt hatte, Liechtenstein, das dem Rückzug der Schweiz nicht ge-

folgt war, und eben Norwegen.4 

Die Verfassungsentwicklung der Union 

Nach dem Maastricht-Vertrag bildeten die Verträge von Amsterdam 

und Nizza zwei weitere wichtige Etappen in der Verfassungsent-

wicklung der Union. Hinzu kamen einige Massnahmen ohne Ände-

rung der Verträge. Eine umfassende Verfassungsreform wurde von 

dem zwischen März 2002 und Juni 2003 arbeitenden «Konvent» vor-

bereitet. 

Der Vertrag von Amsterdam, verabschiedet vom Europäischen 

Rat (mit nunmehr 15 Mitgliedern) am 16. und 17. Juni 1997, offiziell 

unterzeichnet am 2. Oktober 1997, war eine Fortschreibung des Ver-

trages von Maastricht, die in diesem bereits vorgesehen war: Eine  
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Regierungskonferenz sollte ab 1996 eine Reihe von Bestimmungen 

des Maastricht-Vertrages im Lichte der bis dahin gemachten Erfah-

rungen überprüfen (Artikel N). Zur Vorbereitung dieser Regierungs-

konferenz setzte der Europäische Rat in Korfu am 24. und 25. Juni 

1994 eine «Reflexionsgruppe» ein, der Vertreter der Aussenministe-

rien und der Kommission sowie zwei Vertreter des Europäischen 

Parlaments (Elisabeth Guigou/SPE und Elmar Brok/EVP) angehör-

ten und die von dem Staatssekretär im spanischen Europaministe-

rium Carlos Westendorp geleitet wurde. Sie trat erstmals am 2. Juni 

1995, dem 40. Jahrestag der Messina-Konferenz, in Taormina zu-

sammen und erarbeitete, auch auf der Grundlage von Reformvor-

schlägen der Gemeinschaftsorgane, einen Bericht, der am 5. Dezem-

ber 1995 vorgelegt wurde. Darin wurde für die Regierungskonferenz 

eine dreifache Aufgabenstellung vorgeschlagen: (1) Europa den Bür-

gern näher zu bringen, (2) die Handlungsfähigkeit der Union nach 

aussen zu stärken, (3) die Organstruktur der Union auf eine Oster-

weiterung vorzubereiten.5 

Der Europäische Rat in Madrid am 15. und 16. Dezember 1995 

bezeichnete die Vorschläge der Reflexionsgruppe «als gute Grund-

lage für die Arbeiten der Konferenz». Am 29. März 1996 wurde diese 

in Turin eröffnet. Sie setzte sich aus Vertretern der Aussenministe-

rien und der Kommission zusammen, während das Parlament zwar 

nicht offiziell beteiligt, aber immerhin regelmässig informiert wurde 

und Stellung nehmen konnte. Neues Bemühen um mehr Bürgernähe 

bekundete sich in der Einbeziehung von Parteien, Interessenverbän-

den, Hochschullehrern und Medien in die Diskussion, dementspre-

chend erreichten die Arbeiten der Konferenz die Öffentlichkeit bes-

ser als 1991/92, doch war der politische Ertrag geringer. Diskutiert 

wurde unter anderem, ob und inwieweit es einer Gruppe von Staaten, 

die rascher als andere gemeinsame Integrationsziele erreichen woll-

ten, ermöglicht werden könne voranzuschreiten: Begriffe wie Flexi-

bilität, Kerneuropa, Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, 

Europa à la carte, differenzierte Integration, verstärkte Zusammenar-

beit machten die Runde. Die britische Position stellte sich mit dem 

Kabinettswechsel von Major zu Tony Blair am l.Mai 1997 koopera-

tiver dar. Frankreich unter der neuen Linksregierung Lionel Jospins 



(seit Juni 1997) und die skandinavischen Staaten suchten die soziale 

Kompetenz der Union zu entwickeln, die neutralen Staaten zeigten 

sich zurückhaltend hinsichtlich eines Ausbaus der GASP, die kleine-

ren Staaten achteten darauf, dass sich ihr politisches Gewicht bei ei-

ner Reform der Gemeinschaftsinstitutionen nicht verminderte. Die 

zu schliessenden Kompromisse trugen nicht unbedingt zur Effizienz-

steigerung bei. Wichtige Fragen mussten die Staats- und Regierungs-

chefs im Europäischen Rat in Amsterdam selbst noch entscheiden.6 

Der Vertrag von Amsterdam schrieb die vom Maastricht-Vertrag 

geprägte Säulenstruktur fort: erneut in Form eines Mantelvertrages 

wurden der EUV und der neue EG-Vertrag in vielen Punkten geän-

dert und ergänzt, angehängt wurden 13 Protokolle und 59 Erklärun-

gen. Da wieder nur die geänderten Bestimmungen zusammengestellt 

wurden, war Transparenz zunächst kaum gegeben, obwohl – bzw. 

zumal – gleichzeitig punktuelle Vereinfachungen durch Streichung 

überholter Bestimmungen und eine neue Numerierung aller Artikel 

vorgenommen wurden.7 

Zu den materiellen Bestimmungen des Vertrages gehörte die 

Überführung eines Teils der Maastricht-Bestimmungen über «Justiz 

und Inneres» (dritte Säule) von der intergouvernementalen Zusam-

menarbeit in die Vergemeinschaftung (erste Säule); dies betraf ins-

besondere die Visa-, Asyl- und Einwanderungspolitik, die Betrugs-

bekämpfung und die Zusammenarbeit im Zollwesen. Die gemein-

same Polizeibehörde Europol sollte mit weiteren Befugnissen ausge-

stattet werden. Der ausserhalb der Gemeinschaft erreichte «Schen-

gen-Besitzstand» über den freien Personenverkehr und den Abbau 

bzw. die Vereinheitlichung der Grenzkontrollen wurde in den EU-

Rahmen einbezogen, teils in die Bestimmungen der ersten, teils in 

die der dritten Säule; Grossbritannien und Irland stellten allerdings 

klar, dass sie weiter an Grenzkontrollen festhielten. Der Vertrag 

wandte sich auch den Beziehungen zwischen der Union und den Bür-

gern zu. Auf Betreiben Frankreichs wurde ein neues Kapitel über 

Beschäftigungspolitik aufgenommen, nach dem freilich Brüssel nur 

Leitlinien vorgeben sollte, während konkrete Massnahmen in natio-

naler Regie verblieben. Dem neuen Ziel der Schaffung eines «Raums 

der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts» waren auch neue Be- 
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stimmungen zur Gesundheits-, Umwelt-, und Verbraucherschutzpo-

litik verpflichtet. Das «Sozialprotokoll» des Maastricht-Vertrags 

wurde in den EG-Vertrag integriert, nachdem Premierminister Blair 

die britische Enthaltung aufgegeben hatte. Neu war auch, dass die 

Achtung der Grund- und Menschenrechte nicht nur künftigen Bei-

trittskandidaten zur Auflage gemacht wurde, sondern dass die Nicht-

achtung durch Mitglieder ebenfalls mit Sanktionen belegt werden 

konnte, die freilich nicht bis zum Ausschluss aus der Union gingen. 

Auch die GASP (zweite Säule) wurde fortentwickelt, durch Vorkeh-

rungen für gemeinsame Strategien, die Schaffung des Amtes eines 

europäischen Beauftragten (Hohen Vertreters) sowie einer neuen 

GASP-Abteilung im Ratssekretariat; sie blieb aber prinzipiell Ge-

genstand zwischenstaatlicher Zusammenarbeit und damit einstimmi-

ger Beschlussfassung (S. 307). 

Die Gemeinschaftsinstitutionen (erste Säule) wurden ebenfalls 

fortentwickelt. Zwar kam die Ausweitung des Mehrheitsvotums im 

Ministerrat auch wegen deutscher Bedenken nicht recht voran, wohl 

aber wurde das legislative Mitentscheidungsverfahren des Parla-

ments auf fast alle Mehrheitsentscheidungen des Rats ausser Agrar-

politik und Wettbewerbspolitik ausgedehnt. Das Parlament sollte zu-

dem fortan bei der Benennung des Kommissionspräsidenten nicht 

mehr nur gehört werden, sondern ausdrücklich zustimmen müssen; 

mit Blick auf künftige Erweiterungen wurde eine Abgeordneten-

höchstzahl von 700 festgesetzt; zwischen Europäischem Parlament 

und nationalen Parlamenten sollte die Zusammenarbeit verstärkt 

werden. In der Kommission wurde, in partieller Abkehr vom Kolle-

gialprinzip, die Rolle des Präsidenten gegenüber den anderen Kom-

missaren durch neue Kompetenzen gestärkt. Der Ausschuss der Re-

gionen erhielt einen eigenen administrativen Unterbau und wurde 

dem Wirtschafts- und Sozialausschuss gleichgestellt. 

Die Perzeption des Amsterdamer Vertrags wurde indessen allge-

mein von zwei Enttäuschungen geprägt. Zum einen kam die Reform 

der Entscheidungsstrukturen in Vorbereitung der Osterweiterung 

nicht zustande. Dabei ging es zum einen um die Festlegung der künf-

tigen Höchstzahl der Kommissare (1997 waren es 20), da eine unge- 
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bremste Aufblähung der Kommission ihre Arbeitsfähigkeit berühren 

musste; und zum anderen waren die Stimmengewichte im Minister-

rat einer grösseren Mitgliederzahl anzupassen, auch um zu verhin-

dern, dass eine Koalition kleinerer Staaten die bevölkerungsmässig, 

wirtschaftlich und politisch bedeutenderen Grossen überstimmen 

konnte. Die Staaten, die über zwei Kommissare verfügten (Deutsch-

land, Frankreich, Grossbritannien, Italien, Spanien), konnten sich 

vorstellen, einen von ihnen aufzugeben, doch die kleineren Staaten 

wollten «ihren» Kommissar nicht verlieren; die Grossen befürchte-

ten andererseits als Folge der Erweiterung um eine Vielzahl kleinerer 

Staaten ständige Blockierungen im Rat. Vorerst erwies sich nur eine 

Vertagung dieser dornigen Fragen als möglich, die in einem Proto-

koll präzisiert wurde: «Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der ersten 

Erweiterung der Union an gehört der Kommission [...] ein Staatsan-

gehöriger je Mitgliedstaat an, sofern zu diesem Zeitpunkt die Stim-

menwägung im Rat – sei es durch Neuwägung oder durch Einfüh-

rung einer doppelten Mehrheit – in einer für alle Mitgliedstaaten an-

nehmbaren Weise geändert worden ist.» Damit wurde nicht die Er-

weiterung von vorheriger Institutionenreform, sondern umgekehrt 

diese von jener abhängig gemacht. Die Regierungen Belgiens, 

Frankreichs und Italiens sahen sich daher zu der Klarstellung veran-

lasst, dass die «Stärkung der Organe [...] eine unerlässliche Voraus-

setzung für den Abschluss der ersten Beitrittsverhandlungen» sei.8 

Die zweite Enttäuschung betraf die sogenannte «Avantgarde»: Im 

Vertrag wurde zwar vorgesehen, dass eine Mehrheit der Mitglied-

staaten untereinander eine «verstärkte Zusammenarbeit» begründen 

und dadurch zur Vorhut der Integration werden konnte (wie z.B. bei 

Schengen und Währungsunion); vor allem wegen britischer Beden-

ken wurde aber diese Möglichkeit auf Angelegenheiten der ersten 

und dritten Säule beschränkt, galt also nicht für die GASP; sie wurde 

zudem von derart strengen Voraussetzungen abhängig gemacht, dass 

sie allenfalls in besonderen Ausnahmefällen zu realisieren war; und 

sie unterlag dem Veto jedes einzelnen Mitgliedstaates. Immerhin öff-

nete die Aufnahme von Bestimmungen über die «verstärkte Zusam-

menarbeit» in den Vertrag der Integration eine zusätzliche Entwick-

lungsperspektive. 9 
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Der Vertrag von Nizza, die dritte grosse Etappe der Verfassungs-

entwicklung der Union seit Maastricht, sollte vor allem die drei 

«leftovers» des Amsterdamer Vertrags im Hinblick auf die Oster-

weiterung regeln: Grösse und Zusammensetzung der Kommission 

und Stimmenwägung sowie Ausweitung der Mehrheitsentscheidun-

gen im Ministerrat. Nach dem Inkrafttreten des Amsterdamer Ver-

trags am 1. Mai 1999 beschloss der Europäische Rat in Köln am 3. 

und 4. Juni, für Anfang 2000 eine Regierungskonferenz zur Behand-

lung dieser Fragen einzuberufen und die Ergebnisse möglichst bis 

Ende 2000 zu verabschieden, damit ab Ende 2002 neue Mitglieder 

aufgenommen werden könnten. Die am 14. Februar 2000 unter por-

tugiesischem Vorsitz eröffnete Regierungskonferenz erhielt vom Eu-

ropäischen Rat in Feira (19./20. Juni 2000) als vierte Aufgabe noch 

die Überprüfung der Amsterdamer Bestimmungen über die «ver-

stärkte Zusammenarbeit» zugewiesen. Nach 30 Sitzungen der Kon-

ferenz und einem Sondergipfel in Biarritz am 13. und 14. Oktober 

2000 zeichnete sich ab, dass es schwerer als erwartet wurde, in den 

wesentlichen Punkten zu einvernehmlichen Regelungen zu kommen, 

und dass die Staats- und Regierungschefs diese höchstpersönlich fin-

den mussten.10 

Denn die Neuausrichtung der europäischen Institutionen auf eine 

stark vergrösserte Mitgliederzahl warf für jeden der 15 Unionsstaa-

ten Macht-, Geld- und Statusfragen auf, die für seine künftige Stel-

lung von höchster Relevanz waren. Auf der bisher längsten Tagung 

des Europäischen Rats in Nizza vom 7. bis 11. Dezember 2000 prall-

ten dann auch nationale Interessen heftigst aufeinander, wobei die 

vom französischen Vorsitz (Präsident Jacques Chirac) durchgesetzte 

Gleichheit der Stimmengewichte der grossen Vier im Ministerrat 

entgegen nachdrücklichen Ansprüchen auf eine Höhergewichtung 

des deutschen Anteils besonders hohe Wellen schlug. Am Ende er-

schöpfender und teils chaotischer Tag- und Nachtsitzungen standen 

Kompromisse und Kompensationen, die nicht unbedingt logisch 

oder rechtlich nachvollziehbar waren und deren genauer Inhalt in 

manchen Fällen erst noch im Nachhinein rekonstruiert werden 

musste, ehe am 26. Februar 2001 der Vertrag von Nizza offiziell von 

den Aussenministern unterzeichnet werden konnte. Die danach ins- 
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gesamt unproblematische Ratifizierung wurde nur durch ein negativ 

verlaufenes Referendum in Irland vom 7. Juni 2001 kompliziert, 

doch konnte der Vertrag nach einem zweiten irischen Referendum 

am 19. Oktober 2002 (62,9 Prozent Zustimmung bei 48,9 Prozent 

Wahlbeteiligung) schliesslich zum 1. Februar 2003 in Kraft treten.11 

Es handelte sich um einen weiteren Mantelvertrag, der die Struk-

tur der Verträge von Maastricht und Amsterdam fortführte, EUV und 

EG-Vertrag in einer Reihe von Punkten änderte und mit vier Proto-

kollen und 27 neuen Erklärungen die Transparenz der Rechtsgrund-

lagen der Union nicht unbedingt verbesserte. Aber immerhin wurde 

institutionell ihre Fähigkeit zur Aufnahme von bis zu zwölf neuen 

Mitgliedern hergestellt.12 Die entsprechenden Regelungen bildeten 

den gemeinsamen Standpunkt der 15 Unionsmitglieder in den Ver-

handlungen mit den – vorher konsultierten – Bewerbern. Danach 

wird von der 2004 beginnenden Wahlperiode an eine neue Sitzver-

teilung im Europäischen Parlament vorgenommen; die Höchstzahl 

der Abgeordneten für 27 Mitgliedstaaten wird auf 732 angehoben. 

Ab dem 1. Januar 2005 erfolgt eine veränderte Stimmengewichtung 

der Mitgliedstaaten im Rat, wobei der Stimmenanteil der vier grossen 

Staaten Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Italien, beson-

ders aber der Spaniens, im Verhältnis zu dem der mittleren und klei-

neren Staaten angehoben wird (S. 326); zugleich wird als qualifi-

zierte Mehrheit eine dreifache Mehrheit eingeführt; diese umfasst (1) 

je nach Stand der Beitritte 71,3 bis 73,4 Prozent der gewichteten 

Stimmen, (2) die Mehrheit der Mitgliedstaaten und (3) die Vertretung 

von mindestens 62 Prozent der Gesamtbevölkerung der Union (letz-

teres vor allem auf deutschen Wunsch). Ebenfalls ab dem 1. Januar 

2005, nach Ablauf der Amtszeit der Kommission unter Romano 

Prodi, ändert sich die Zusammensetzung der Kommission: Alle Mit-

gliedstaaten benennen von da an nur noch einen Kommissar, doch 

soll ab dem 27. Mitgliedstaat die Zahl der Kommissare unter der Zahl 

der Mitgliedstaaten liegen; die Kommissionsmitglieder werden dann 

«auf der Grundlage einer gleichberechtigten Rotation» ausgewählt, 

die der Rat zuvor noch einstimmig festlegen muss. Der Vertrag 

stärkte im Übrigen die Stellung des Kommissionspräsidenten weiter:  

277 



Er konnte fortan einzelne Kommissare zum Rücktritt zwingen sowie 

Vizepräsidenten ernennen und ihnen bestimmte Leitungs- und Ko-

ordinierungsaufgaben übertragen. Neu festgelegt wurden auch die 

Zusammensetzung und Stimmengewichtung im Wirtschafts- und 

Sozialausschuss und im Ausschuss der Regionen. Nicht zuletzt wur-

den auch die beiden Gerichte der EU – EuGH und Gericht erster In-

stanz – durch neue Satzungen instandgesetzt, auf den mit der Oster-

weiterung absehbar anwachsenden Entscheidungsbedarf angemes-

sen reagieren zu können. 

Weitere Regelungen des Vertrages betrafen die Ausdehnung von 

Mehrheitsbeschlüssen im Rat um gut zwei Dutzend neue Sachge-

biete, dazu gehören ab dem 1. Januar 2004 die Einwanderungspolitik 

und ab dem 1. Januar 2007 (d.h. nach der Verabschiedung der Finan-

ziellen Vorausschau für 2007 bis 2013) Entscheidungen zu den 

Strukturfonds der EU. Eine Ausdehnung des Mitentscheidungsver-

fahrens erfolgte nur in Ansätzen. Auch unter dem Vertrag von Nizza 

blieben noch 72 Politikbereiche und Einzelbestimmungen dem Ein-

stimmigkeitszwang unterworfen, neben der GASP insbesondere auf 

den Feldern Justiz und Inneres, Steuern und Soziales, Gemeinsame 

Handelspolitik und Kultur.13 Die Möglichkeit der «verstärkten Zu-

sammenarbeit» einer Gruppe von Mitgliedstaaten wurde gegenüber 

dem Vertrag von Amsterdam erleichtert: Sie wurde in begrenztem 

Masse auf die GASP ausgeweitet; einzelne Staaten können kein Veto 

mehr einlegen, das Quorum für die «Avantgarde» beträgt ungeachtet 

der Gesamtzahl der Mitgliedstaaten acht Teilnehmer. 14 Die Mög-

lichkeit einer Sanktionierung der Nichtachtung von Menschenrech-

ten und Grundfreiheiten durch einzelne Mitgliedstaaten wurde auf-

grund von Sorgen über die Bildung der ÖVP/FPÖ-Koalition in 

Österreich im Februar 2000 fortentwickelt: Fortan sollte nicht mehr 

«eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung» der Wertegrund-

lagen der EU, sondern schon «die eindeutige Gefahr einer schwer-

wiegenden Verletzung» der Feststellung durch den Europäischen 

Rat unterliegen und vom Rat durch Mehrheitsbeschluss geahndet 

werden können. 15 In einem besonderen Protokoll wurde im Hinblick 

auf das Auslaufen des EGKS-Vertrages nach 50 Jahren (am 23. Juli 

2002) geregelt, dass das zu diesem Zeitpunkt verbleibende Vermö- 
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gen der Montanunion zur Errichtung eines «Forschungsfonds für 

Kohle und Stahl» verwendet werden sollte, aus dem auf Antrag For-

schungsprogramme der Kohle- und Stahlindustrie der EU gefördert 

werden könnten.16 

Einigen Glanz erhielt der Europäische Rat in Nizza durch die öf-

fentliche Unterzeichnung und feierliche Erklärung der «Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union». Unter der Zielsetzung, die 

auf der Ebene der Union geltenden Grundrechte zusammenzufassen 

und dadurch sichtbarer zu machen, hatte der Europäische Rat in Köln 

am 3. und 4. Juni 1999 die Einberufung eines «Konvents» initiiert, 

der sich, unter der Leitung des ehemaligen Bundespräsidenten Ro-

man Herzog, aus insgesamt 53 Vertretern der Mitgliedsregierungen, 

der Kommission, des Europäischen Parlaments und der nationalen 

Parlamente zusammensetzte. Der Konvent sichtete zwischen Dezem-

ber 1999 und September 2000 die europäischen Grundrechtsquellen 

und legte am 2. Oktober 2000 den Entwurf der Charta vor, einen 54 

Artikel umfassenden Katalog von der Würde des Menschen über die 

Grundfreiheiten und sozialen Grundrechte bis zu den bürgerlichen 

Freiheiten. Die Beschreibung der Wertegemeinschaft der EU wurde 

in Nizza von den Staats- und Regierungschefs allerdings nur prokla-

miert, noch nicht als Element einer europäischen Verfassung in den 

Vertrag integriert, und erhielt daher vorerst nicht den Status von Ge-

meinschaftsrecht. Sie wirkte aber durchaus sogleich als Selbstbin-

dung der EU-Organe.17 

Das Hauptergebnis der Konferenz von Nizza war, dass sie, unge-

achtet der schwierigen Begleitumstände, die formalen Voraussetzun-

gen für die Aufnahme einer grösseren Zahl neuer Mitglieder schuf. 

Sie öffnete aber darüber hinaus auch einen Weg in die Zukunft. In 

einer «Erklärung zur Zukunft der Union», die auf eine deutsch-italie-

nische Initiative zurückging, wurden die Etappen für einen «Post-

Nizza-Prozess» skizziert. Danach galt das Jahr 2001 der Einleitung 

einer «eingehenderen und breiter angelegten» Verfassungsdebatte 

mit dem Ziel, die Union den Bürgern näherzubringen; daran sollten 

alle gesellschaftlichen und politischen Gruppen in den Mitgliedstaa-

ten sowie die Kommission und das Europäische Parlament beteiligt 

werden. Unter anderem sollten die folgenden vier Fragen behandelt  
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werden: genauere Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Union 

und Mitgliedstaaten nach dem Subsidiaritätsprinzip, Status der 

Grundrechtecharta, mehr Transparenz und Verständlichkeit der Ver-

träge, Rolle der nationalen Parlamente in der Architektur Europas. 

Der Europäische Rat in Laeken am 14. und 15. Dezember 2001 zog 

eine Zwischenbilanz und beschloss, erneut einen «Konvent» einzu-

setzen «zur Prüfung der wesentlichen Fragen, welche die künftige 

Entwicklung der Union aufwirft». Der Konvent trat unter der Leitung 

des ehemaligen französischen Staatspräsidenten Giscard d’Estaing 

und seiner beiden Vizepräsidenten, dem früheren italienischen Aus-

senminister Giuliano Amato und dem ehemaligen belgischen Mini-

sterpräsidenten Jean-Luc Dehaene, am 28. Februar 2002 in Brüssel 

zusammen. Er bestand, ähnlich dem erfolgreichen Vorbild des 

Grundrechtekonvents, aus 15 Regierungsvertretern (darunter in einer 

zweiten Phase mehrere Aussenminister), 30 Vertretern der nationa-

len Parlamente (zwei je Mitgliedstaat), 16 Mitgliedern des Europäi-

schen Parlaments und zwei Vertretern der Kommission; die Bewer-

berländer sowie Beobachter aus anderen europäischen Institutionen 

wurden an den Beratungen beteiligt. Die Arbeiten des Konvents wur-

den im Frühsommer 2003 mit dem Entwurf eines Vertrages über eine 

europäische Verfassung abgeschlossen, in dem die über ein halbes 

Jahrhundert vielgestaltig gewachsenen Strukturen des europäischen 

Projekts erheblich vereinfacht und fortentwickelt und in eine Ord-

nung «aus einem Guss» verschmolzen wurden. Der Entwurf wurde 

am 20. Juni 2003 dem Europäischen Rat in Thessaloniki überreicht 

und bildete den Ausgangspunkt für eine Regierungskonferenz, die 

Mitte Oktober 2003 zusammentrat und die endgültigen Beschlüsse 

fassen sollte.18 

Parallel zur Arbeit des Konvents beschloss der Europäische Rat 

sukzessive eine Reihe von Massnahmen, um die Effizienz und Trans-

parenz der Arbeit des Europäischen Rats, des Rats «Allgemeine An-

gelegenheiten» und der übrigen Ratsformationen sowie des Vorsit-

zes im Rat vor der Osterweiterung zu stärken. Bereits der Europäi-

sche Rat in Köln im Juni 1999 hatte zu entsprechenden Vorschlägen 

aufgefordert, die auf den Gipfeltreffen in Helsinki (Dezember 1999), 

Göteborg (Juni 2001) und Laeken (Dezember 2001) beraten und vom 

Europäischen Rat in Sevilla am 21. und 22.Juni 2002 verabschiedet 
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wurden. Danach sollte sich der Europäische Rat fortan grundsätzlich 

viermal pro Jahr treffen, zweimal pro Halbjahr, und unter ausserge-

wöhnlichen Umständen zusätzlich zu einer ausserordentlichen Ta-

gung. Der «Rat Allgemeine Angelegenheiten» hiess fortan «Rat All-

gemeine Angelegenheiten und Aussenbeziehungen». Der Europäi-

sche Rat würde alljährlich ein Strategieprogramm für die jeweils fol-

genden drei Jahre erlassen, der Allgemeine Rat auf dessen Grundlage 

im Dezember jeden Jahres ein operatives Programm erarbeiten. Wei-

tere Massnahmen, die in Aktionspläne einmünden sollten, betrafen 

die Verwaltungsvereinfachung und die Verbesserung des Regelungs-

umfeldes und der Qualität der Rechtsvorschriften. 19 

Die Integration der Wirtschaft 

Das Zusammenwachsen der EU zu einem einheitlichen Wirtschafts-

raum kam im Jahrzehnt nach Maastricht erheblich voran, erwies sich 

aber als ein zäher Prozess, der wegen divergierender Interessen und 

Politiken der Mitgliedstaaten auf Hindernisse und Grenzen stiess und 

dessen Vollendung nicht absehbar war. 

Die Binnenmarkt-Richtlinien waren zwar bereits 1993 zu erheb-

lichen Teilen von den Mitgliedstaaten umgesetzt worden, doch gab 

es manche Rückstände, die seit 1997 von der Kommission in einem 

zweimal jährlich erscheinenden «Binnenmarktanzeiger» dokumen-

tiert wurden. Der Europäische Rat in Barcelona im März 2002 stellte 

fest, dass das zu diesem Zeitpunkt erwartete Umsetzungsziel von 

98,5 Prozent lediglich von sieben Staaten erreicht worden war. Als 

neues Umsetzungsziel wurden 100 Prozent bis Juli 2003 angestrebt. 

Es zeigte sich auch, dass die Umsetzung der Richtlinien häufig Inter-

pretationsspielräume eröffnete, die neue Unterschiede zwischen den 

Mitgliedstaaten begründen konnten. Auch stiess etwa das Prinzip der 

wechselseitigen Anerkennung der nationalen Warenproduktion auf 

lokale oder regionale Sonderinteressen, die den Wettbewerb verzerr-

ten. Die Kommission blieb gefordert, neben der Überwachung der 

Umsetzung der Binnenmarkt-Richtlinien darüber hinaus noch beste-

hende materielle, fiskalische und technische Schranken des freien 

281 



Personen-, Güter-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs zu identifi-

zieren und ihre Beseitigung vorzuschlagen, nicht zuletzt das Wettbe-

werbsrecht anzuwenden.20 

Die Wirkung des Binnenmarkts im ersten Jahrzehnt nach 1992 

liess sich gewiss ablesen an der stärkeren Entwicklung des Binnen- 

und Aussenhandels der EU, der Verstärkung auswärtiger Investiti-

onstätigkeiten und der generellen Stabilisierung der Preise und Stei-

gerung der Löhne im Gemeinschaftsraum. Nach Berechnungen der 

Kommission entstanden in diesem Zeitraum aufgrund des Binnen-

markts 2,5 Millionen zusätzliche Arbeitsplätze.21 Wichtige Impulse 

erhielt der Verkehrsbereich. Die gemeinsame Verkehrspolitik, die 

nach dem EWG-Vertrag schon 1970 hätte verwirklicht sein sollen, 

aber bis weit in die 80er Jahre hinein wegen divergierender nationa-

ler Ordnungspolitiken nicht recht vom Fleck kam (S. 180), wurde in 

den 90er Jahren von der Notwendigkeit, im Raum ohne Binnengren-

zen Personen und Güter reibungslos zu befördern, quasi erzwungen. 

73 Binnenmarkt-Richtlinien galten der Herstellung des «gemeinsa-

men Verkehrsmarkts», der Liberalisierung und Harmonisierung des 

Verkehrs zu Lande (Strasse, Schiene, Binnenwasserstrassen), zur 

See und in der Luft. Der Schaffung des europäischen Verkehrsraums 

mit «auf Dauer tragbarer Mobilität» bei niedrigen Kosten und Um-

weltverträglichkeit dienten die Herstellung der Dienstleistungsfrei-

heit für Strassenverkehrsunternehmer, Binnenschiffer, Fluggesell-

schaften und Seereeder, die Harmonisierung der nationalen Vor-

schriften im EU-Gebiet und die Orientierung an privatwirtschaftli-

cher und dem Wettbewerb verpflichteter Unternehmenstätigkeit. Als 

schwierig erwies sich freilich die Herstellung der Dienstleistungs-

freiheit für die Beförderungsleistungen der Eisenbahnen, da der an-

gestrebte diskriminierungsfreie Zugang zur Eisenbahninfrastruktur 

(durch Trennung von Schiene und Bahnbetrieb) fest verankerte na-

tionale Eisenbahntraditionen in Frage stellte. Im Rahmen des Auf- 

und Ausbaus «transeuropäischer Netze» förderte die Gemeinschaft, 

in Erwartung eines bis 2006 sich stark ausweitenden Personen- und 

Güterverkehrs, insbesondere den grenzüberschreitenden Verbund 

nationaler Verkehrsnetze, den Ausbau der Schienenwege vor allem 

für den Hochgeschwindigkeitsverkehr und für Alpentunnel, nicht zu- 
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letzt die Entwicklung von Telematiksystemen und Satellitennaviga-

tion (Start des «Galileo»-Projekts, in Konkurrenz zum amerikani-

schen GPS, im Mai 2003) auch zur Vermeidung von Staus auf den 

Strassen und besserer Planung von Reisen und Güterversand. Als 

verkehrspolitische Richtschnur dient ein Weissbuch der Kommis-

sion mit Projektionen für die Jahre 2001 bis 2010.22 

Bewegung brachte der Binnenmarkt auch in die bis dahin im je-

weils nationalen Rahmen definierte Energiepolitik, indem er die 

Rahmenbedingungen für eine Liberalisierung und Harmonisierung 

der Energiewirtschaften der Mitgliedstaaten schuf. Für eine EU-

weite Koordinierung, für die der Amsterdamer Vertrag rechtliche 

Grundlagen legte, wurden zunächst im Bereich der leitungsabhängi-

gen Energien Strom und Gas zwischen zentralistisch (z.B. Frank-

reich) und dezentral (z.B. Deutschland) organisierten Energiewirt-

schaften erste Vereinbarungen geschlossen, die zugelassenen Kun-

den und Anbietern europaweiten Markt-(Netz-)Zugang ermöglich-

ten. In der Folge entschloss sich die Mehrheit der Mitgliedstaaten zur 

völligen (Deutschland, Grossbritannien) oder zumindestens über das 

von der EG geforderte Mass hinausgehenden (Italien, Schweden, 

Dänemark, Spanien, Österreich) Liberalisierung ihrer nationalen 

Strom- und Gasmärkte, was ebenso wie die internationale Wettbe-

werbsentwicklung die Kommission veranlasste, eine völlige Libera-

lisierung bis 2005 vorzuschlagen (Ratsbeschluss vom Juni 2003, der 

die freie Wahl der Strom- und Gaslieferanten für Unternehmen zum 

l.Juli 2004, für Private zum l.Juli 2007 vorsieht).23 Liberalisierende, 

harmonisierende und stimulierende Wirkungen entfaltete der Bin-

nenmarkt auch für die Industriepolitik, die Forschungsund Techno-

logiepolitik (Forschungsrahmenprogramme, Initiative «Europäi-

scher Forschungsraum»), die Telekommunikation, die Bildungspoli-

tik und weitere wirtschaftsrelevante Bereiche. Dagegen blieben die 

Defizite bei der Umsetzung und Anwendung der Binnenmarkt-

Richtlinien im öffentlichen Auftragswesen gross, hier bemühte sich 

die Kommission, durch zusätzliche Vorschläge wenigstens eine be-

grenzte Öffnung zu erreichen.24 

Nicht wesentlich voran kam die Harmonisierung der Steuern, die, 

als grundlegend für nationale Haushalte und Wirtschaftsstrukturen, 

einstimmige Ratsbeschlüsse voraussetzt. Die Mehrwertsteuersätze 
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der Mitgliedstaaten lagen, ungeachtet der Absichtserklärung von 

1992 (S. 235), im Jahre 2002 weiter in einer Spannbreite von 15 Pro-

zent (Luxemburg) bis 25 Prozent (Dänemark, Schweden). Bemü-

hungen um eine Annäherung der Verbrauchssteuern für Alkohol, 

Tabak und besonders Mineralöl hatten kaum Erfolg. Im Bereich der 

Unternehmensbesteuerung sollte ein am 1. Januar 1998 für zunächst 

fünf Jahre eingeführter freiwilliger Verhaltenskodex die Begünsti-

gung von Gebietsfremden unterbinden. Eine vom Europäischen Rat 

in Helsinki im Dezember 1999 eingesetzte «Hochrangige Gruppe» 

erarbeitete Vorschläge zur einheitlichen Besteuerung von Kapitaler-

trägen, die allerdings u.a. vom «Steuerparadies» Luxemburg abge-

lehnt wurden, weil Drittstaaten wie die Schweiz und die USA nicht 

in die Regelung einbezogen werden konnten. Der Rat wollte zu-

nächst bis Ende 2002 eine Richtlinie über die einheitliche Zinsbe-

steuerung verabschieden, erreicht werden konnte aber lediglich der 

Kompromiss, dass zwölf EU-Staaten, darunter Deutschland, vom 1. 

Januar 2005 an ein automatisches Informationssystem über alle 

Zinseinkünfte der Gebietsfremden einführen würden; nur Belgien, 

Luxemburg und Österreich dürften dann vorerst an ihrem Bankge-

heimnis festhalten, sofern sie dafür eine Quellensteuer erheben, die 

von 2005 an zunächst 15 Prozent, von 2008 an 20 Prozent und von 

2011 an 35 Prozent betragen soll. Im Übrigen ist der Sinn weiterge-

hender Annäherungen der nationalen Steuersysteme, vor allem im 

Bereich der direkten Steuern (für die eine EU-Kompetenz nicht be-

steht), umstritten, da der Steuerwettbewerb zwischen den Mitglied-

staaten auch als effizienzsteigernd gilt.25 

Der einheitliche Agrarraum und die Fortführung der GAP wurden 

durch eine grundlegende Reform von 1992 und eine weitere von 

1999 vorerst gesichert. Ständig wachsende Überschussproduktion 

und steigende Marktordnungskosten als Ergebnis eines Systems, das 

hohe Garantiepreise für unbegrenzte Produktionsmengen bei zudem 

grossen technischen Fortschritten vorsah, machten eine grundsätzli-

che Wende der Agrarpolitik, wie sie bereits seit 1988 eingeleitet 

wurde (S. 238), unausweichlich. Den Kern der vom Rat im Mai 1992 

beschlossenen Kursänderung bildeten die schrittweise Senkung aller  
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Interventionspreise und die gleichzeitige Begrenzung der Produktion 

durch Erzeugungsquoten und Flächenstillegungen; zum Ausgleich 

wurden den betroffenen Landwirten direkte Einkommensbeihilfen 

gezahlt, die aus Brüsseler Sicht billiger kamen und effizienter wirk-

ten als Preisstützung und Lagerhaltung, die aber auch mit zusätzlich 

flankierenden Massnahmen Einkommenseinbussen der Bauern nicht 

verhinderten und zudem, indem diese sich als Empfänger öffentli-

cher Leistungen abgewertet fühlten, deren berufliches Selbstver-

ständnis in Frage stellten. Im Zusammenhang mit der «Agenda 

2000» wurde die Reform der GAP 1999 für den Zeitraum 2000 bis 

2006 weitergeführt: Für Getreide etwa wurde eine schrittweise Sen-

kung des Interventionspreises um weitere 15 Prozent beschlossen 

(nachdem im Zeitraum 1993 bis 1999 bereits eine Senkung von 33 

Prozent erfolgt war), ebenso eine Stillegung von weiteren 10 Prozent 

der Anbaufläche (nach 15 Prozent in den vorangegangenen sieben 

Jahren); gleichzeitig wurden die Ausgleichszahlungen an die Bauern 

von 54 Euro pro Tonne auf 63 Euro angehoben. Für Milch, Rind-

fleisch und andere Produkte wurden analoge Regelungen getroffen. 

Die Ausgleichszahlungen sorgten freilich dafür, dass die Agraraus-

gaben der EU sich nicht verminderten, sondern fast unverändert mit 

rund 50 Prozent des Haushalts zu Buche schlugen (für den Zeitraum 

2000 bis 2006 wurden 307 Milliarden Euro in den Etat eingestellt). 

Der deutsche Vorschlag von 1998, für die Direktzahlungen eine Ko-

Finanzierung aus den nationalen Haushalten einzuführen, wurde von 

den Nettoempfängerländern, insbesondere Frankreich, kompromiss-

los zurückgewiesen. Erreicht wurde lediglich, dass ein Teil (bis 20 

Prozent) der Brüsseler Ausgleichszahlungen nach freiem Ermessen 

der Mitgliedstaaten zur Förderung des ländlichen Raumes ein-

schliesslich ökologischer Massnahmen umfunktioniert werden 

konnte, sofern eine Ko-Finanzierung der Mitgliedstaaten in gleicher 

Höhe erfolgte; der Umfang solcher Umschichtungen wurde danach 

weiter diskutiert. Im Übrigen profitierte die landwirtschaftliche 

Strukturförderung zugunsten entwicklungsfähiger Betriebe und um-

weltgerechter Wirtschaftsweise, die seit 1972 aus der Abteilung 

«Ausrichtung» des EAGFL finanziert wurde, von der 1988 vorge-

nommenen Reform der Strukturfonds (S. 238).26 
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Die Gemeinschaft hatte zudem in ihrer Agrarpolitik auch auf in-

ternationale Rahmenbedingungen Rücksicht zu nehmen. Die Bemü-

hungen um eine Liberalisierung des Weltagrarhandels im Rahmen 

der Uruguay-Runde des GATT (1986-1994) und der Verhandlungen 

im Rahmen der WTO (seit 1999) zwangen die EU zu einigen Zuge-

ständnissen an die Agrarexport-Interessen der USA, die zwischen 

den Mitgliedstaaten umstritten waren: Verminderung der Marktstüt-

zung (ausser Direktzahlungen an Landwirte in Verbindung mit men-

genbegrenzenden Massnahmen), der Exporterstattungen und der An-

baufläche für Ölsaaten sowie partielle Öffnung des Markts für Er-

zeuger aus Drittländern. Im Gegenzug konnte die EU das Modell der 

«multifunktionalen Landwirtschaft» auf die internationale Agenda 

setzen: Nicht nur die Nahrungsmittelproduktion, sondern auch wei-

tere ökologische und soziale Leistungen für den ländlichen Raum 

sollten beachtenswert und schutzbedürftig sein.27 

Hinsichtlich der gemeinsamen Fischereipolitik wurden im De-

zember 2002, gegen die Stimmen Deutschlands und Schwedens, eine 

Reihe von Massnahmen beschlossen: Modifizierung der Fangquo-

ten, Ausgleichszahlungen an das Fischereigewerbe und Streichung 

von Beihilfen für die Fischereiflotten zur Anpassung an die zurück-

gehende Ergiebigkeit der Meereswirtschaft.28 

Dem wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der Union 

sollte die Fortentwicklung der Regional- und Strukturpolitik mit dem 

Ziel einer Angleichung der unterschiedlichen Wirtschafts- und Le-

bensverhältnisse dienen. Mit dem «Delors Il-Paket» vom Februar 

1992 wurden die Fördermittel für die bestehenden Strukturfonds 

EFRE, ESF und EAGFL nochmals erheblich ausgeweitet und um 

den neu errichteten Kohäsionsfonds ergänzt: Betrugen die Mittel für 

den 5-Jahres-Zeitraum 1988 bis 1992, progressiv gestaffelt, insge-

samt knapp 57 Milliarden ECU, so wurden für den folgenden 7-Jah-

res-Zeitraum 1993 bis 1999 rund 152 Milliarden ECU vorgesehen. 

Der Auftrieb für die Entwicklung der Wirtschaft der hauptbegünstig-

ten Mittelmeerländer, Irlands und Ostdeutschlands, der von den Zu-

wendungen ausging, war so klar erkennbar, dass Mitte 1999 – im 

Zusammenhang mit der Verabschiedung der «Agenda 2000» (S. 

288) – für den 7-Jahres-Zeitraum 2000 bis 2006 ein drittes Förder- 

286 



paket mit einem Gesamtvolumen von nunmehr 195 Milliarden Euro 

verabschiedet wurde. Die Strukturpolitik wurde dabei nur noch an 

drei Zielsetzungen orientiert: Ziel 1 «Förderung von Regionen mit 

Entwicklungsrückstand» (Regionen mit weniger als 75 Prozent des 

Unions-Durchschnitts oder mit dünner Besiedlung), das rund 70 Pro-

zent der Mittel band; Ziel 2 «Unterstützung der Umstellung von Ge-

bieten mit besonderen Strukturproblemen» (11,5 Prozent); Ziel 3 

«Förderung der Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspolitik» 

(12,3 Prozent). Die – subsidiär gewährten – Aufwendungen für die 

regionale Strukturentwicklung machten damit rund 35 Prozent des 

EU-Haushalts aus, doch ging die degressive Staffelung der Förder-

mittel ab 2001 von einem Auslaufen dieser Form der Unterstützung 

nach Erreichen des Ziels einer hinreichenden Annäherung der Le-

bensverhältnisse in den Mitgliedstaaten aus. Dies dürfte allerdings 

für den folgenden Zeitraum ab 2007 nach Auffassung der Emp-

fängerländer noch nicht der Fall sein. Die Frage stellt sich ganz neu 

und verstärkt mit dem Beitritt einer Reihe von mittel- und osteuro-

päischen Staaten, durch den sich das durchschnittliche BIP pro Kopf 

im Gemeinschaftsraum erheblich vermindert, so dass eine Reihe der 

bisherigen Ziel-1-Regionen aus dieser Kategorie herausfallen, z.B. 

auch die neuen Bundesländer. Für Anpassungsmassnahmen in den 

osteuropäischen Beitrittsländern wurden für den Zeitraum 2000 bis 

2006 separat über 40 Milliarden Euro vorgesehen, zusätzlich sollten 

zwei neue Strukturfonds (ISPA, SAPARD) dort mit zusammen über 

zehn Milliarden Euro «Vorbeitrittsbeihilfen» für Umwelt-, Ver-

kehrsinfrastruktur- und Agrarprojekte finanzieren.29 

Wesentliche Grundbedingung für die Fortführung und Vertiefung 

der wirtschaftlichen Integration war die Verstetigung des Finanzrah-

mens der Union. Nach der mit dem Delors I-Paket von 1988 einge-

leiteten mehrjährigen Budgetplanung beschloss der Europäische Rat 

in Edinburgh im Dezember 1992 eine zweite, nunmehr sieben Jahre 

umfassende Finanzielle Vorausschau für die Jahre 1993 bis 1999 

(Delors-II-Paket). Danach stieg die Einnahmen-Obergrenze der Ge-

meinschaft von 1,2 Prozent des Bruttosozialprodukts der Mitglied-

staaten schrittweise auf 1,27 Prozent an, was das jährliche Budget- 
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volumen zwischen1993 und 1999 von 69 auf 84 Milliarden ECU an-

wachsen liess. Ab 1994 sollte der Mehrwertsteuer-Anteil an der Auf-

bringung von 1,4 auf 1 Prozentpunkt herabgesetzt, dafür der am 

Bruttosozialprodukt ausgerichtete Finanzbeitrag der Mitgliedstaaten 

entsprechend angehoben werden. Mit der «Agenda 2000» wurde seit 

1997, mit Blick auf die bevorstehende Osterweiterung, eine dritte Fi-

nanzielle Vorausschau für die Jahre 2000 bis 2006 vorbereitet; auf 

einem Sondergipfel in Berlin im März 1999 wurde sie verabschiedet. 

Darin wurde die Einnahmen-Obergrenze bei 1,27 Prozent des kumu-

lierten Bruttosozialprodukts verstetigt, das Haushaltsvolumen wurde 

von 92 Milliarden Euro in 2000 auf 107 Milliarden Euro in 2006 ver-

anschlagt. Durch leichte Verschiebungen zwischen den Ausgaben-

blöcken ergaben sich einige – wenn auch möglicherweise nicht aus-

reichende – Spielräume zur Finanzierung der Osterweiterung. Ab 

2002 änderte sich erneut die Zusammensetzung der Eigenmittelquel-

len, der Anteil der Mehrwertsteuer wurde für die Jahre 2002 und 

2003 auf 0,75 Prozentpunkte verringert, ab 2004 auf 0,5; der Aus-

gleich erfolgte durch die Erhöhung der BSP-Eigenmittel, die dadurch 

zur dominierenden Einnahmenquelle wurden. Mit dieser Änderung 

wurde eine gewisse Entlastung der Nettozahler Deutschland, Nieder-

lande, Österreich und Schweden erreicht, die aber von diesen keines-

wegs als ausreichend empfunden wurde. Grossbritannien behielt sei-

nen 1984 erreichten Beitragsrabatt von zwei Dritteln seiner Netto-

zahlungen (ca. 3 bis 4 Milliarden Euro, S. 222) und wurde dadurch 

schon 2002 zum Nettoempfänger. Insgesamt blieb, was man bedau-

ern mag, der EU-Haushalt wesentlich ein Subventionshaushalt: Mehr 

als 45 Prozent sind für Agrarsubventionen, mehr als 35 Prozent für 

Strukturbeihilfen festgeschrieben, erstere bis wenigstens 2006, letz-

tere bis mindestens 2013! Durch diese Ausgabenstruktur wird die 

Möglichkeit behindert, europäische Politikfelder aktiver zu entwi-

ckeln. Verschiedentlich wird in diesem Zusammenhang auf den re-

lativ bescheidenen – und vielleicht in der Tat viel zu geringen – Um-

fang des EU-Haushalts insgesamt hingewiesen: die jährlichen Aus-

gaben der Gemeinschaft betragen lediglich 2,4 Prozent der kumulier-

ten Ausgaben der Mitgliedstaaten.30 
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Eine gemeinsame Währung 

Nach dem Inkrafttreten des Maastricht-Vertrages am 1. November 

1993 wurde die Wirtschafts- und Währungsunion planmässig reali-

siert. Dies geschah vor dem Hintergrund erheblicher Spannungen im 

internationalen Wirtschafts- und Währungsgefüge, aber in einem ins-

gesamt durchaus nicht ungünstigen konjunkturellen Umfeld. Die 

Einführung des Euro Anfang 1999 als virtuelle Währung, seit 1. Ja-

nuar 2002 als alleiniges Zahlungsmittel in zwölf Mitgliedstaaten 

markierte fürs erste den Höhepunkt der europäischen Integrationsge-

schichte. 

Die zweite Stufe der WWU begann wie vorgesehen am 1. Januar 

1994. Sie sollte die Voraussetzungen für die dritte Stufe, die der ge-

meinsamen Währung schaffen, mit Hilfe des neu errichteten EWI 

und durch die Ingangsetzung von Koordinierungs- und Überwa-

chungsverfahren, die die Konvergenz der Wirtschaftspolitiken der 

Mitgliedstaaten befördern sollten. Das EWI wurde, als Tribut an die 

deutsche Bereitschaft zur Preisgabe der D-Mark, in Frankfurt am 

Main errichtet, auch wurde Frankfurt zum Sitzort für die künftige 

EZB bestimmt (Oktober 1993). Das EWI wurde zunächst geleitet von 

dem belgischen Baron Alexandre Lamfalussy, dem ehemaligen Prä-

sidenten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) in 

Basel und Mitglied des Delors-Ausschusses; am 1. Juli 1997 wurde 

er von dem vormaligen holländischen Zentralbankchef Wim Duisen-

berg abgelöst. Aufgabe des EWI war die Koordinierung der – vorerst 

noch unabhängigen – Geldpolitiken der Mitgliedstaaten sowie die 

Vorbereitung der Errichtung des ESZB und der Einführung einer ge-

meinsamen Währung. Eine für diese hinreichende Konvergenz der 

nationalen Wirtschaftspolitiken setzte in den teilnehmenden Staaten 

ökonomische Mindeststandards voraus, die nach dem Maastricht-

Vertrag mit fünf Kriterien zu messen waren: (1) Preisstabilität, belegt 

durch eine niedrige Inflationsrate, die höchstens um 1,5 Prozent-

punkte über der Inflationsrate der drei preisstabilsten Mitgliedstaaten 

liegen durfte; (2) ein jährliches Haushaltsdefizit unter 3 Prozent des 

Bruttoinlandsprodukts (BIP); (3) ein öffentlicher Gesamtschulden-

stand von unter 60 Prozent des BIP; (4) ein niedriger langfristiger  
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Nominalzins, der höchstens um 2 Prozentpunkte über dem Satz der 

drei preisstabilsten Mitgliedstaaten liegen durfte; (5) Einhaltung der 

Bandbreiten des Wechselkursmechanismus des EWS ohne starke 

Spannungen seit mindestens zwei Jahren. Nur die Mitgliedstaaten, 

die diese Kriterien erfüllten, sollten an der Einführung der gemein-

samen Währung teilnehmen können.31 

Die Ausgangslage war 1994 keineswegs überzeugend. Die Haus-

haltsdefizite der Mitgliedstaaten pendelten im Durchschnitt um 6 

Prozent, der öffentliche Schuldenstand über 70 Prozent des BIP. Nur 

in Irland und Luxemburg wurde kein übermässiges öffentliches De-

fizit festgestellt. Auch waren 1995, nachdem schon 1993 Währungs-

turbulenzen die Ausweitung der Schwankungsbreite im EWS-Wech-

selkursmechanismus von +/- 2,25 Prozent auf +/- 15 Prozent erzwun-

gen hatten, neuerliche Abwertungen von Peseta und Escudo und ein 

Schwächeanfall des französischen Franc gegenüber der D-Mark zu 

verzeichnen. Zur Erfüllung der Maastricht-Kriterien gab es für die 

meisten Mitgliedstaaten viel zu tun. Im Verlaufe des Jahres 1995 

wurde klar, dass die dritte Stufe keinesfalls vor dem 1. Januar 1999, 

dem vertraglich letztmöglichen Datum erreicht werden konnte. Alle 

Mitgliedsregierungen begannen, sich an diesem Datum zu orientie-

ren, leiteten – mit unterschiedlich erforderlichem Aufwand – Auste-

ritätsmassnahmen ein, durch die öffentliche Defizite, Inflationsraten 

und Zinssätze in die Nähe der Konvergenzkriterien gebracht werden 

sollten. Im Vorfeld der gemeinsamen Währung wurde so ein heilsa-

mer mehrjähriger Stabilisierungsdruck auf die nationalen Wirt-

schaftspolitiken ausgelöst, der Opfer verlangte und auch Wider-

spruch auslöste. Per saldo hat die Vorbereitung auf die gemeinsame 

Währung, wenn auch zum Teil durch statistische Kunstgriffe, eine 

beachtliche Stabilitätskultur in den EU-Staaten befördert.32 

Die erforderlichen Entscheidungen über Art und Verfahren des 

Übergangs zur einheitlichen Währung wurden mit Unterstützung der 

Kommission von den Staats- und Regierungschefs persönlich getrof-

fen. Der Europäische Rat in Madrid am 15. und 16. Dezember 1995 

verabschiedete den Zeitplan: Anfang 1998 Feststellung der Teilneh-

merstaaten auf der Grundlage der konsolidierten Wirtschaftsdaten 

des Jahres 1997, danach unwiderrufliche Festlegung der Wechsel- 
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kurse zwischen den nationalen Währungen und Errichtung der EZB; 

am 1. Januar 1999 Start der gemeinsamen Währung im Rechnungs-

wesen und im Zahlungsverkehr, spätestens ab 1. Januar 2002 Ver-

wendung der neuen Banknoten und Münzen zunächst parallel mit 

den nationalen Währungen. Die Staats- und Regierungschefs stimm-

ten in Madrid auch grundsätzlich dem von Finanzminister Waigel 

nachdrücklich vertretenen deutschen Anliegen zu, dass öffentliche 

Defizite nicht nur vor, sondern auch nach der Einführung der einheit-

lichen Währung vermieden werden müssten und dauerhafte Haus-

haltsdisziplin der Teilnehmerregierungen dementsprechend durch ei-

nen zusätzlichen «Stabilitätspakt» sicherzustellen sei. Schliesslich 

erhielt die künftige Einheitswährung in Madrid ihre Taufe: Nicht 

Ecu, Florin oder Franken/Franc, sondern – nach lebhaften Diskussio-

nen, auf Vorschlag des spanischen Ministerpräsidenten Felipe Gon-

zalez – «Euro» sollte sie heissen, unterteilt in «Cents», was in allen 

Sprachen der Union verstanden wird.33 

Weitere Beschlüsse fasste ein Jahr später der Europäische Rat in 

Dublin (13./14. Dezember 1996). Die Entwürfe für die künftigen 

Euro-Banknoten und Münzen, die der EWI-Rat auf der Basis eines 

offenen Gestaltungswettbewerbs ausgewählt hatte, nahmen die 

Staats- und Regierungschefs in Dublin freilich nur zur Kenntnis, um 

sie im Juni 1997 in Amsterdam zu verabschieden. Das von der Kom-

mission vorgeschlagene Logo – ein halbrundes E mit zwei Querstri-

chen: € – wurde dagegen von Politik und Wirtschaft unverzüglich 

übernommen. Wichtig war die Klärung des Verhältnisses zwischen 

den Staaten, die 1999 als erste den Euro einführen (den «ins»), und 

denen, die nicht oder erst später teilnehmen würden (den «pre-ins» 

bzw. «outs», zu denen seit Maastricht Grossbritannien und Däne-

mark gehörten). Im Interesse stabiler Währungsrelationen zwischen 

beiden Gruppen sollte mit Beginn der dritten Stufe das EWS durch 

ein «EWS II» ersetzt werden, d. h. einen Mechanismus, der die nicht-

teilnehmenden EU-Währungen in einer Schwankungsbreite von +/- 

15 Prozent an den Euro anknüpfte. Dänemark stimmte dieser im Juni 

1997 in Amsterdam präzisierten Regelung zu (sogar zu einer redu-

zierten Schwankungsbreite von +/- 2,25 Prozent), nicht aber Gross- 
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britannien und das ebenfalls auf Distanz gehende Schweden. Des 

Weiteren wurde in Dublin der «Stabilitäts- und Wachstumspakt» 

(das Wort «Wachstum» wurde auf Forderung Chiracs ergänzt) 

grundsätzlich beschlossen und in zwei Verordnungen und einer 

Ratsentschliessung im Sommer 1997 präzisiert: «Ins» wie «pre-ins» 

wurden verpflichtet, auch nach Einführung der gemeinsamen Wäh-

rung das jährliche Haushaltsdefizit dauerhaft unter 3 Prozent zu hal-

ten und darüber hinaus mittelfristig «einen nahezu ausgeglichenen 

oder einen Überschuss ausweisenden Haushalt» zu erreichen; bei 

Überschreiten der 3 Prozent-Grenze wurden finanzielle Sanktionen 

vorgesehen, die allerdings nicht – wie von Deutschland gewünscht 

– automatisch eintreten, sondern (wie von Frankreich und seinen me-

diterranen Nachbarn verlangt) aufgrund einer politischen Bewertung 

im Ministerrat beschlossen werden sollten. Strafausschliessende 

«aussergewöhnliche Ereignisse» für ein übermässiges Defizit wur-

den nur bei einer Rezession von mehr als 2 Prozent des BIP ohne 

Weiteres anerkannt, bei einem Rückgang der Wirtschaftsleistung 

zwischen 0,75 Prozent und 2 Prozent konnten besondere Gründe im 

Einzelfall akzeptiert werden, bei weniger als 0,75 Prozent Rezession 

gab es keine mildernden Umstände. Vor der Verhängung von Sank-

tionen würde der Rat den betreffenden Staaten Empfehlungen zur 

Abhilfe zuleiten. Als Sanktion wurde eine unverzinsliche Einlage 

des betreffenden Mitgliedstaates bei der Kommission vorgesehen, 

deren Höhe von dem Ausmass des Überschreitens der Defizitgrenze 

abhängig war und ein Maximum von 0,5 Prozent des BIP nicht über-

schreiten sollte. War das übermässige Defizit nicht binnen zwei Jah-

ren korrigiert, würde die Einlage in eine Geldbusse umgewandelt.34 

Schon 1996 begann sich Widerspruch gegen die zum Teil rigoro-

sen Stabilisierungsmassnahmen zur rechtzeitigen Erfüllung der 

Konvergenzkriterien zu formieren. Namentlich die neue sozialisti-

sche Regierung Frankreichs (seit Juni 1997) forderte, dass im Vor-

dergrund der europäischen Bemühungen vor allem Verbesserungen 

der sozialen Verhältnisse der Arbeitnehmer und die Verringerung 

der Arbeitslosigkeit stehen müssten, auch sei die Beteiligung der eu-

ropäischen Südländer von Anfang an sicherzustellen. Die besonders 

von der Regierung Kohl ausgehende Ablehnung einer Aufweichung 
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der Stabilitätskriterien führte auf dem Europäischen Rat in Amster-

dam im Juni 1997 zu einem Kompromiss: Der verbindliche «Stabili-

täts- und Wachstumspakt» wurde ohne Änderungen verabschiedet, 

gleichzeitig wurde eine zu nichts verpflichtende Resolution über 

Wachstum und Beschäftigung angenommen. Auf einem «Beschäfti-

gungsgipfel» in Luxemburg am 21. und 22. November 1997 wurde 

jedoch zusätzlich ein «koordiniertes Beschäftigungsprogramm» be-

schlossen, welches vorsah, dass der Rat alljährlich gemeinsame Leit-

linien für die nationalen Beschäftigungspolitiken und konkrete Ziele 

festlegte und die EIB sich der Förderung der Beschäftigung in klei-

nen und mittleren Unternehmen annahm. Auf den Gipfeln von Car-

diff (Juni 1998) und Wien (Dezember 1998) wurde über die Umset-

zung dieser Leitlinien in nationale Aktionsprogramme beraten, auf 

dem Kölner Gipfel am 2. und 4. Juni 1999 ein Beschäftigungspakt 

beschlossen, in dem alle beschäftigungspolitischen Massnahmen der 

Union zu einem umfassenden Konzept zusammengeführt wurden. 

Die von Anfang an weiterhin geäusserte Skepsis hinsichtlich der 

Wirksamkeit europäischer Programme für den Abbau der Arbeitslo-

sigkeit wich deshalb aber keineswegs.35 

Die Regierung Jospin brachte auch das Thema einer «europäi-

schen Wirtschaftsregierung» als eines politischen Korrektivs zur 

EZB wieder auf die Tagesordnung. Auch hier kam es wegen der vor 

allem von Bonn geäusserten Sorge über die Stabilität der gemeinsa-

men Währung auf dem Europäischen Rat in Luxemburg im Dezem-

ber 1997 zu einem Kompromiss: Die sogenannte «Euro-11-Gruppe» 

(entsprechend den vorläufigen 11 Euro-Ländern) wurde eingerichtet, 

in der die Wirtschafts- bzw. Finanzminister der prospektiven WWU-

Teilnehmerländer informell über Fragen beraten konnten, «die im 

Zusammenhang mit ihrer gemeinsam getragenen Verantwortung für 

die gemeinsame Währung stehen». Es war kein entscheidungsbefug-

tes Gremium, zu seinen Sitzungen konnten auch Vertreter der Kom-

mission und der EZB geladen werden. Es sollte im Prinzip weder die 

Unabhängigkeit der EZB noch das alleinige Recht des Ecofin-Rats 

zur Formulierung und Verabschiedung der Grundzüge der Wirt-

schaftspolitik antasten. Frankreich bemühte sich jedoch, die Rolle  
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der «Euro-X-Gruppe» im politischen Prozess aufzuwerten.36 

Am 14. Oktober 1997 hatte die Kommission eine Bestandsauf-

nahme veröffentlicht, die auch Sachkenner überraschte: Von den 

zwölf Staaten, die von Anfang an der Euro-Zone anzugehören 

wünschten, wurden elf als ausreichend vorbereitet angesehen! Dieses 

Ergebnis verhinderte gewiss eine Nord-Süd-Spaltung der EU. Es 

wurde am 25. März 1998 vom EWI bestätigt und von einem Sonder-

gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel vom 1. bis 3. Mai 

verabschiedet: Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, 

Irland, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Portugal und Spa-

nien erfüllten die Bedingungen, um ab 1. Januar 1999 gemeinsam die 

neue Währung einzuführen. In allen elf Ländern begann sich die 

Stimmung nach dieser Entscheidung zugunsten des Euro zu drehen, 

auch in der besonders skeptischen deutschen Bevölkerung, und die 

Parlamente stimmten dem Beitritt zur Währungsunion mit durchweg 

grossen Mehrheiten zu (der Bundestag am 23. April mit 575 Stim-

men gegen 35 der PDS bei 5 Enthaltungen). «Euroland» kündigte 

sich damit als ein imposanter Währungsraum an, dem zunächst 291 

der 374 Millionen Einwohnern der EU angehörten, die fast 20 Pro-

zent des globalen BIP und Handels repräsentierten. Griechenland er-

füllte noch nicht die Kriterien, wünschte aber ab 2001 beizutreten. 

Schweden erfüllte nicht das Wechselkurskriterium, wünschte aber 

auch selbst vorerst abzuwarten. Grossbritannien und Dänemark kün-

digten für einen späteren Zeitpunkt Volksabstimmungen an, der bri-

tische Premierminister Blair nannte das Jahr 2002, später einen Zeit-

punkt nach Juni 2003; am 9. Juni 2003 lehnte die Londoner Regie-

rung die Teilnahme mit volkswirtschaftlicher Begründung vorerst 

ab.37 

Der Europäische Rat in Brüssel vom 1. bis 3. Mai 1998 stellte, im 

Zusammenwirken mit dem Ecofin-Rat, auch die übrigen Weichen. 

Er bestätigte auf deutschen Wunsch nochmals, dass nach dem Über-

gang zum Euro in den Teilnehmerstaaten die Haushaltskonsolidie-

rung fortgesetzt werden solle. Er legte auch unwiderruflich feste 

Wechselkurse der elf Währungen untereinander fest, um bis zum 1. 

Januar 1999 der Währungsspekulation keine Chance mehr zu lassen.  
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Überschattet wurde der Gipfel freilich von einem unwürdigen Ge-

rangel um die Besetzung der ersten Präsidentschaft der EZB. Wäh-

rend 14 Regierungen den seit Juli 1997 amtierenden EWI-Präsiden-

ten Duisenberg, der als Garant für die Stabilität der neuen Währung 

galt, als ersten EZB-Präsidenten favorisierten, bestand der französi-

sche Staatschef Chirac auf der Ernennung des Gouverneurs der 

Banque de France, Jean-Claude Trichet, die er als Gegenforderung 

für die französische Zustimmung zum Sitzort der EZB in Deutsch-

land geltend machte – 1993 war diese Zustimmung für Präsident 

Mitterrand allerdings ein Tribut an die deutsche Preisgabe der D-

Mark gewesen. Der viel kritisierte, auch dementierte Kompromiss, 

der nur um den Preis einer Verschiebung der Euro-Einführung zum 

1. Januar 1999 hätte ausgeschlagen werden können, bestand in der 

informellen Vereinbarung, dass Duisenberg zwar zum ersten Präsi-

denten der EZB ernannt wurde, sich aber innerhalb seiner achtjähri-

gen Amtsperiode unter Berufung auf sein Alter zugunsten Trichets 

zurückziehen würde (dies erfolgte Anfang November 2003). Auch 

die Benennung der übrigen Mitglieder des EZB-Direktoriums ent-

wickelte sich zum Gegenstand heftigsten Tauziehens. Immerhin 

konnte die EZB am l.Juni 1998 ihre Arbeit in Frankfurt aufnehmen, 

unter Inkorporierung des EWI, und am 30.Juni konstituierte sich das 

ESZB. Schon am 4. Juni begann die «Euro-11-Gruppe» über vertret-

bare und unvertretbare Defizitgrenzen zu beraten und zu streiten.38 

Am 31. Dezember 1998 wurden die Wechselkurse gegenüber 

dem Euro festgelegt (1 € = 1,95583 DM), so dass wie vorgesehen am 

1. Januar 1999 mit der Einführung der gemeinsamen Währung, 

vorerst als Verrechnungs- und Buchgeld auf den Wertpapiermärkten 

und im Zahlungsverkehr, die dritte Stufe der WWU beginnen konnte. 

Elf europäische Regierungen traten, unter allmählich vernehmliche-

rem Beifall einer Mehrheit der Bürger, ihre Souveränität in der Geld- 

und Währungspolitik an die unabhängige EZB ab. Das fast 20 Jahre 

alte EWS wurde ipso facto aufgelöst bzw. in das EWS II übergeleitet. 

Bis zur Bargeldeinführung blieb eine dreijährige Probezeit, in der 

insgesamt ein günstiges konjunkturelles Umfeld herrschte, ohne dass 

dies freilich vorsorglich, für den Fall eines Konjunktureinbruchs, zu 

merklichem Abbau der Haushaltsdefizite genutzt wurde. Die EZB  
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schlug einen Stabilitätskurs ein, der sich am Leitbild der deutschen 

Bundesbank orientierte; im Oktober 1998 definierte sie die Preissta-

bilität als eine unter zwei Prozent bleibende jährliche Inflationsrate; 

die Leitzinsen veränderte sie nur sehr zurückhaltend und stabilitäts-

orientiert. Die EZB musste sich bald jedoch auch gegen Versuche der 

politischen Beeinflussung zur Wehr setzen, die vornehmlich von 

Frankreich ausgingen und unter anderem über die Euro-X-Gruppe 

vorgetragen wurden. Beunruhigend verlief zunächst die Entwicklung 

des Aussenwertes des Euro, vermutlich verursacht durch die unter-

schiedliche Wirtschaftsdynamik in den USA und Europa, sowie das 

vorläufige Fehlen einer europäischen Verfassung: In der Spitze ver-

lor der Euro gegenüber dem Dollar zeitweise bis zu 30 Prozent seines 

Wertes (von 1,18 bis auf 0,8252 Dollar), dadurch vorübergehend 

auch an «Image» in der europäischen und internationalen Öffentlich-

keit, wenngleich die ökonomischen Auswirkungen von Paritätsände-

rungen als gering galten. Die dänischen Bürger lehnten in einem Re-

ferendum im September 2000 den Beitritt zur Eurozone ab, indessen 

wurde am 1. Januar 2001 in Griechenland die gemeinsame Währung 

eingeführt. Zwölf Regierungen und die EZB bereiteten sich 2001 in-

tensiv auf den zum 1. Januar 2002 bevorstehenden Bargeldumtausch 

vor: in Deutschland «Starter-Paket» für die Bürger ab 17. Dezember 

2001 und Umtauschphase für die D-Mark bis Ende Februar 2002, 

danach zeitlich unbegrenzte Einlösung bei den nationalen Zentral-

banken.39 

2002 war das historische erste Jahr des Euro als Zahlungsmittel in 

den Händen der Bürger. Die Reibungslosigkeit, mit der die gemein-

same Währung eingeführt wurde und in Umlauf kam, kann gewiss 

als grosser Erfolg verbucht werden. Der Euro-Raum erwies sich auch 

vorerst, ungeachtet einer zunächst «gefühlten» Teuerung bei Gütern 

des täglichen Verbrauchs («Teuro»), als eine Zone der Preisstabilität, 

in der nun ein integrierter und höchst effizienter Kapitalmarkt exi-

stierte. Auch international holte der Euro allmählich gegenüber dem 

Dollar wieder auf. Sorgenvoll musste allerdings stimmen, dass in ei-

ner schwächer werdenden Konjunkturentwicklung der Stabilitäts-

pakt aufgrund der Haushaltsdefizite der grossen Länder Deutschland, 

Frankreich und Italien sowie Portugals zunehmend in Gefahr geriet;  
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die «automatischen Stabilisatoren» eines «atmenden Haushalts» 

wurden zunehmend einer – auch von Kommissionspräsident Roma-

no Prodi (im Amt seit Mitte 1999) leichtfertig gespeisten – Diskus-

sion über mögliche Flexibilität des Drei-Prozent-Kriteriums ausge-

setzt. Das mittelfristig gesetzte Ziel eines nahezu ausgeglichenen 

oder einen Überschuss ausweisenden Haushalts bis spätestens 2004 

dehnte sich unter diesen Umständen zunächst bis 2006 mit der Ten-

denz, sich schliesslich ganz zu verflüchtigen. Dies waren, nicht zu-

letzt angesichts der – wegen der alternden Bevölkerung – zunehmen-

den Unbezahlbarkeit der Sozialsysteme Alarmzeichen erster Ord-

nung. Auch Neigungen zur politischen Einflussnahme auf die Tätig-

keit der EZB nahmen zu. Die mögliche Rolle eines französischen 

EZB-Präsidenten muss unter diesen Vorzeichen nachdenklich stim-

men.40 

Das Europa der Bürger 

Mit dem Maastricht-Vertrag wurde auch das Bewusstsein dafür ge-

schärft, dass die europäische Einigung sich nicht auf die Wirtschaft 

reduziert, sondern letztlich, im Sinne des Artikels 2 des EG-Vertrags, 

dem Wohlergehen der Menschen dienen soll. Mit der Entstehung des 

wirtschaftlichen Grossraums zeichnete sich zugleich ein neu dimen-

sionierter politischer Raum ab, in dem auch gesellschaftliche Ent-

wicklungen zunehmend übernationalen Gegebenheiten folgten. In 

der seit 1995 rund 374 Millionen Einwohner umfassenden Gemein-

schaft musste den Menschen ermöglicht werden, sich europäisch zu 

orientieren, zu identifizieren, zu entfalten und frei und sicher zu le-

ben. Die europäischen Organe und die Regierungen der Mitgliedstaa-

ten waren gemeinsam dafür verantwortlich, dass die erforderlichen 

Massnahmen auf den Weg gebracht wurden, um mit der Auflösung 

der Binnengrenzen schrittweise auch das Europa der Bürger zu ver-

wirklichen. 

Das grundsätzliche Bewusstsein für diesen Sachverhalt gab es na-

türlich auch schon früher. Seit den Anfängen der Gemeinschaft und 

verstärkt seit 1974 waren europäische Bürgerrechte entwickelt wor-

den. Ein Meilenstein war die Einführung der Direktwahl der Europa-

Abgeordneten in den späten 70er Jahren gewesen, mit der eine direk- 

297 



te Repräsentierung der Bürger auf europäischer Ebene und damit ein 

schrittweiser Abbau des demokratischen Defizits in der EG eingelei-

tet wurde (S. 211). Die mit dem Maastricht-Vertrag 1993 geschaf-

fene Unionsbürgerschaft (S. 259) für alle Staatsangehörigen der Mit-

gliedstaaten eröffnete mit den an sie geknüpften Rechten Vorausset-

zungen für eine bessere Einbeziehung der Bürger in den Prozess der 

Europäischen Integration und für ihre verstärkte Identifizierung mit 

ihm. Die Grundrechtecharta von 2000 (S. 279) umriss einen umfas-

senden Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten im EU-

Raum, zu denen auch soziale Rechte gehörten. 

Nach Maastricht wurden in verschiedenen Politikfeldern verstärkt 

Regelungen mit grenzüberschreitender Wirkung getroffen, die dar-

auf abzielten, allen Bürgern der Union vergleichbare Lebensqualität 

und soziale Sicherheit zu gewährleisten. Dabei wurde durchweg das 

Subsidiaritätsprinzip angewendet, nach dem die Union nur ergän-

zend zur Politik der Mitgliedstaaten tätig wird. Ungeachtet unter-

schiedlicher Produktionsstrukturen und Konsumgewohnheiten in 

den Mitgliedstaaten soll etwa ein gleichmässig hohes Niveau des Ge-

sundheits-, Verbraucher- und Umweltschutzes hergestellt werden – 

alle Gemeinschaftspolitiken sind diesem Ziel verpflichtet (Artikel 

152, 153, 174 des EG-Vertrags). Eine «Gesundheitspolitische Stra-

tegie 2001-2006» der Kommission sieht unter anderem europäische 

Programme zur Prävention und Bekämpfung von Aids, Krebs, Dro-

gen, Rauchen und Antibiotika-Resistenz sowie gemeinsame Ursa-

chenforschung über weitverbreitete schwere Krankheiten und nicht 

zuletzt europaweite Informationskampagnen vor.41 Eine europäische 

Verbraucherschutzpolitik will mittels einheitlicher Handelsvor-

schriften und Produkt- und Lebensmittelanforderungen Gesundheit 

und Sicherheit der Konsumenten in allen Teilen der EU schützen; 

vor dem Hintergrund des BSE-Skandals wurde 2001, auf der Grund-

lage eines Weissbuches der Kommission, eine «Europäische Be-

hörde für Lebensmittelsicherheit» eingerichtet.42 In der Umweltpoli-

tik wurde die weitere Verbesserung der Luft-, Wasser- und Boden-

qualität, des Ressourcenverbrauchs, des Artenschutzes und der Ab-

fallbeseitigung im gesamten EU-Raum angestrebt. Die Errichtung  

298 



einer «Europäischen Umweltagentur» in Kopenhagen 1993 hat aller-

dings an der unterschiedlichen Ausprägung der Vollzugsbereitschaft 

in den Mitgliedstaaten wenig ändern können. Das «Sechste umwelt-

politische Aktionsprogramm (2001-2010)» legt den Akzent unter an-

derem auf die Verbesserung der Umweltstandards in den osteuropäi-

schen Beitrittsländern, die Bekämpfung des Klimawandels (Kyoto-

Protokoll, Emissions-Handel) und die Umweltgefährdungen für die 

menschliche Gesundheit.43 Vermehrte sozialpolitische Koordination 

auf europäischer Ebene soll dem Wohlergehen der Bürger als Arbeit-

nehmer dienen: Seit den späten 80er Jahren hat, in Ergänzung natio-

naler Sozialpolitiken, die Förderung der Beschäftigung, der Arbeits-

bedingungen, des Sozialschutzes, der Aus- und Fortbildung, der Be-

kämpfung von Ausgrenzungen mittels europäischer Programme zu-

nehmende Dynamik entwickelt. Der Europäische Rat in Lissabon 

(23./24.März 2000) proklamierte als «neues strategisches Ziel für das 

kommende Jahrzehnt [...], die Union zum wettbewerbsfähigsten und 

dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu ma-

chen – einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirt-

schaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem 

grösseren sozialen Zusammenhalt zu erzielen». Die daraufhin von 

Kommission und Parlament erarbeitete und im Dezember 2000 vom 

Europäischen Rat in Nizza verabschiedete «Europäische Sozi-

alagenda» für die Jahre 2000 bis 2005 fasste die sozialpolitischen 

Aktivitäten und Perspektiven der Gemeinschaft programmatisch zu-

sammen und richtete sie nicht mehr nur an der Arbeitswelt, sondern 

an den Lebensbedingungen der Bürger insgesamt aus.44 

Der Verbesserung von Chancen zur persönlichen Entfaltung der 

Bürger unter europäischen Vorzeichen dienen bildungs- und kultur-

politische Aktivitäten der EG. Die Förderung der allgemeinen und 

beruflichen Bildung, schon seit den 60er Jahren schrittweise entwik-

kelt, soll einen «europäischen Mehrwert» zu den Politiken der Mit-

gliedstaaten bereitstellen, die aber für die Lehrinhalte und die Gestal-

tung der Bildungssysteme weiterhin verantwortlich bleiben. Mit der 

«Lissabonner Strategie» hat die europäische Bildungspolitik neue 

Impulse und eine Aufwertung als Teil der «europäischen Beschäfti-

gungsstrategie» erfahren. Gefördert wird auch die Anerkennung von  
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Berufs- und Hochschulabschlüssen in einem «Europäischen Bil-

dungsraum» («Bologna- Prozess» seit 1999), ein wichtiges Instru-

ment sind distributive Aktionsprogramme, deren erstes das seit 1987 

angelaufene Erasmus-Programm zur Förderung der Mobilität von 

Studenten und Dozenten und zur Zusammenarbeit europäischer 

Hochschulen war (bis 2002 nahmen über eine Million Personen 

daran teil). Das 1994/95 aufgelegte Nachfolgeprogramm «Sokrates» 

ist für seine zweite Phase (2000-2006) mit einem Budget von 1,85 

Milliarden Euro ausgestattet. Die berufliche Bildung wird mit dem 

Programm «Leonardo da Vinci» gefördert, hinzu kommen weitere 

Programme (z.B. «Tempus») sowie Aktionsprogramme zur Förde-

rung der Jugendarbeit und des Jugendaustausches sowie des elektro-

nischen Lernens («e-learning»).45 Im Bereich der Kultur ergänzte die 

Tätigkeit der EU die der Mitgliedstaaten, des Europarats und zahl-

reicher europäischer Netzwerke und privater Verbände; sie fördert 

mit Initiativen und Pilotprogrammen («Kulturhauptstadt Europas», 

Rahmenprogramm «Kultur 2000») Projekte mit speziell europäi-

scher Dimension. Im Vordergrund stehen die Verbesserung des Wis-

sens um die Kultur und Geschichte der Völker Europas, die Unter-

stützung des künstlerischen Schaffens und des Kulturaustausches, 

die Erhaltung des gemeinsamen Erbes und die Förderung des kultu-

rellen Dialogs sowie der Zusammenarbeit mit Drittländern. Der bür-

gernahe und grenzüberschreitende Charakter der Kultur soll in be-

sonderer Weise dazu beitragen, rational wie emotional die europäi-

sche Identität der Bürger zu begründen.46 

Die systematischere Entwicklung einer europäischen Innenpoli-

tik, die insbesondere wegen der Notwendigkeit einer Absicherung 

des freien Personenverkehrs im Schengen-Raum nach innen und 

aussen geboten war, wurde vom Amsterdamer Vertrag eingeleitet. 

Der dort in Zusammenfassung neuer vertraglich fixierter Tätigkeits-

bereiche angekündigte «schrittweise Aufbau eines Raums der Frei-

heit, der Sicherheit und des Rechts» sollte binnen fünf Jahren ab In-

krafttreten des Vertrags (d.h. bis zum 1. Mai 2004) durch konkrete 

Regelungen realisiert werden. Konzeptionelle Eckpunkte hierfür 

wurden in einem von Kommission und Rat erarbeiteten Wiener Ak-

tionsplan vom Dezember 1998 entwickelt. Auf einer Sondertagung  
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des Europäischen Rats in Tampere (Finnland) am 15. und 16. Okto-

ber 1999 wurde dann ein grundlegendes Aktionsprogramm beschlos-

sen.47 

Darin setzten die Staats- und Regierungschefs «als absolut priori-

tären Punkt der politischen Agenda» das Ziel, nach Binnenmarkt, 

Wirtschafts-, Währungs-, und Aussenpolitik nunmehr auch die in-

nere Politik zu ordnen und im Interesse der europäischen Bürger dar-

auf hinzuarbeiten, «dass Freiheit, die das Recht auf Freizügigkeit in 

der gesamten Union beinhaltet, in einem Rahmen der Sicherheit und 

des Rechts in Anspruch genommen werden kann, der für alle zugäng-

lich ist». Die EU solle ein offener, sicherer und solidarischer politi-

scher Raum sein. Hierzu gehöre die Schaffung eines «echten euro-

päischen Rechtsraums»: Der durch komplexe und zum Teil unver-

einbare Rechtsordnungen und Verwaltungssysteme der Mitgliedstaa-

ten behinderte unionsweite Zugang zum Recht sollte durch bessere 

Information, vereinheitlichte Formulare und konkrete Hilfe bei 

grenzüberschreitenden Rechtssachen erleichtert werden; die ju-

stizielle Zusammenarbeit sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen 

sollte dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gerichtlicher 

Entscheidungen folgen; die zivilrechtlichen Vorschriften der Mit-

gliedstaaten sollten schrittweise angeglichen werden. Flankiert wer-

den müsse der freie Personenverkehr durch geeignete «Zugangspoli-

tiken», d. h. eine aktive Asyl- und Migrationspolitik, die folgende 

Elemente enthalten sollte: partnerschaftliches Verhältnis der Union 

zu den Herkunftsländern, um durch eine Verbesserung der dortigen 

Lebensverhältnisse die Hauptursachen für Migration abbauen zu hel-

fen; einheitliches europäisches Asylsystem, das, gestützt auf die 

Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, sicherstelle dass verfolgte 

Personen auf genommen und geschützt würden; gerechte Behand-

lung von Drittstaatsangehörigen, die sich mehr als drei Monate recht-

mässig im EU-Gebiet aufhalten – ihnen sollten ohne jede Diskrimi-

nierung vergleichbare Rechte und Pflichten wie EU-Bürgern zuer-

kannt werden, nach längerem Aufenthalt gegebenenfalls auch die 

Staatsangehörigkeit des betreffenden Mitgliedstaates; möglichst ef-

fiziente Überwachung und Steuerung der Migrationsströme zur Ab-

sicherung der legalen und Unterbindung der illegalen Einwanderung, 

einschliesslich der Schleuserkriminalität, mittels aktiver Visapolitik, 
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technischer Unterstützung der Kontrollbehörden an den EU-Aussen-

grenzen und besserer Abstimmung mit den Herkunftsländern zur 

«Rückübernahme». Schliesslich entwarfen die Staats- und Regie-

rungschefs in Tampere Strategien zur Prävention und Bekämpfung 

aller Erscheinungsformen der Kriminalität, unionsweit und grenz-

überschreitend. Hierzu sollten die Behörden der Mitgliedstaaten in-

tensiver Zusammenarbeiten, etwa durch die Einrichtung gemeinsa-

mer Ermittlungsteams zur Bekämpfung des Drogen- und Menschen-

handels und des Terrorismus, durch die Schaffung einer operativen 

Task-Force der europäischen Polizeichefs sowie einer europäischen 

Polizeiakademie zur Schulung hochrangiger Polizeibeamter, durch 

den Ausbau von Europol, die Einrichtung einer neuen Stelle «Eu-

rojust» zur unionsweiten Koordinierung der Arbeit von Staatsanwäl-

ten, Richtern und Polizeibeamten, durch Vereinbarungen über 

Rechtshilfe und Normen, nicht zuletzt durch besondere Massnahmen 

zur Bekämpfung der Geldwäsche.48 

Im März 2000 veröffentlichte die Kommission erstmals einen 

«Fortschrittsanzeiger», der seitdem halbjährlich den Stand der Um-

setzung der verschiedenen Teile des Programms von Tampere angibt 

und helfen sollte, den engen Amsterdamer Zeitplan bis Mai 2004 

einzuhalten. Auf dem Gipfel von Laeken im Dezember 2001 wurde 

der Stand der Umsetzung erstmals evaluiert. Die Ergebnisse waren 

nicht überwältigend, auch Mitte 2003 noch nicht. Zur Asyl-, Visa- 

und Einwanderungspolitik waren Massnahmen erst ansatzweise auf 

den Weg gebracht. Ein im September 2000 errichteter, bis 2004 auf-

zufüllender europäischer Flüchtlingsfonds sollte die Integration von 

Flüchtlingen im Gastland und gegebenenfalls die Rückkehr in ihre 

Heimat unterstützen. Im Dezember 2000 trat eine «Eurodac»-Ver-

ordnung in Kraft, auf deren Grundlage seit Januar 2003 Fingerab-

drücke von Asylbewerbern und illegalen Einwanderern digital er-

fasst und zur Abgleichung zentral gespeichert werden. Verschiedene 

Massnahmen, deren Ergänzung und beschleunigte Realisierung vom 

Europäischen Rat in Sevilla im Juni 2002 angemahnt wurden, betra-

fen gemeinsame Standards für die Anerkennung und Aufnahme von 

Asylbewerbern, die Verbesserung der Kontrollen an den Aussen-

grenzen, auch den Seegrenzen und insbesondere der «Mittelmeer- 
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grenze» sowie Rückübernahmeabkommen mit den Herkunftslän-

dern. Ein umfassendes europäisches Asyl- und Flüchtlingsrecht 

sollte bis 2004 entwickelt werden. Für kurzzeitig legal Einreisende 

wurde durch eine Verordnung vom März 2001 die Visumspflichtig-

keit geregelt; die Vereinheitlichung und Fälschungssicherheit der 

Visa, bereits zwischen den Schengen-Staaten grundsätzlich verein-

bart, wurde mit Wirkung vom Januar 2003 umgesetzt. Recht begrenzt 

blieben, trotz mancher Richtlinien-Entwürfe der Kommission, die 

Fortschritte bei der Vereinheitlichung des den legalen Lang-

zeitaufenthalt (mehr als drei Monate) von Drittstaatsangehörigen re-

gelnden Einwanderungsrechts, da hier die Mitgliedstaaten gemäss 

Artikel 63 Abs. 4 (neu) des EG-Vertrags grundsätzlich das Recht auf 

eigene nationale Regelungen behalten, soweit diese mit dem europäi-

schen und internationalen Recht vereinbar sind.49 

Auch die justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit im Europa 

der Bürger kam nur zögerlich voran. In den Bereichen des Zivil-, 

Handels- und Familienrechts wurden Massnahmen zur Harmonisie-

rung der gegenseitigen Anerkennung von Rechtsverhältnissen und 

Verfahren eingeleitet. Im strafrechtlichen Bereich wurden einheitli-

che Definitionen, die Errichtung eines europäischen Netzes für Kri-

minalprävention (Mai 2001), der die «beschleunigte Auslieferung» 

fortentwickelnde «Europäische Haftbefehl» (beschlossen im Juni 

2002, in Kraft ab Januar 2004) und Mindeststandards beim Opfer-

schutz (März 2001) vereinbart. Einigen Schwung erhielten Krimina-

litätsbekämpfung, Strafverfolgung, Zusammenarbeit bei Polizei und 

Zoll durch die Errichtung einer neuen Generaldirektion «Justiz und 

Inneres» unter dem portugiesischen Kommissar Antonio Vitorino im 

September 1999. Die Prävention und Bekämpfung der organisierten 

Kriminalität, der Schutz gegen Geldfälschung, Geldwäsche und Kre-

ditkartenbetrug wurden verstärkt, eine europäische Strategie zur Dro-

genbekämpfung 2000 bis 2004 wurde auf den Weg gebracht. Nach 

dem 11. September 2001 wurden in einem Aktionsplan vom 21. Sep-

tember von den Organen der EU mehr als 80 Einzelmassnahmen zur 

Bekämpfung des internationalen Terrorismus beschlossen. Das Eu-

ropäische Polizeiamt (Europol) nahm am 1. Juli 1999 in vollem Um-

fang seine Tätigkeit in Den Haag auf; gestützt auf eine europäische 
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Datenbank und in Zusammenarbeit mit den Kriminalämtern der Mit-

gliedstaaten sowie Drittländern erfuhr es in der Folgezeit eine stetige 

Ausweitung seiner Befugnisse. Die operative Task-Force der euro-

päischen Polizeichefs trat seit April 2000 in halbjährigem Turnus zu-

sammen, 2001 wurde die Europäische Polizeiakademie (EPA) er-

richtet. «Eurojust» wurde am 6. Dezember 2001 eingerichtet und 

nahm am 29. April 2003 die Arbeit auf, in Verbindung mit der Schaf-

fung eines europäischen justiziellen Netzes. Zusätzlich wurde die 

Diskussion über die Einrichtung einer europäischen Staatsanwalt-

schaft aufgenommen.50 

Die aussenpolitische Dimension 

Die Union konnte im Jahrzehnt nach Maastricht auch ihre internatio-

nale Position festigen. Die traditionellen Bereiche gemeinschaftli-

cher Aussenwirtschafts-, Assoziierungs- und Entwicklungspolitik 

wurden fortentwickelt. Komplexer gestaltete sich die Suche der EU 

nach ihrer Rolle als politischer Akteur auf der internationalen Bühne: 

Der Aufbau der «Gemeinsamen Aussen- und Sicherheitspolitik» 

(GASP) seit 1993, einer « Europäischen Sicherheits- und Verteidi-

gungspolitik» (ESVP) seit 1998 kam ein gutes Stück voran, war aber 

2003 noch längst nicht abgeschlossen. 

In der Aussenwirtschaftspolitik baute die Gemeinschaft ihren 

Rang als eine der führenden Handelsmächte der Welt aus. Mit Hilfe 

des umfangreichen Instrumentariums, das die Kommission im Zu-

sammenwirken mit dem Rat orchestriert, wurde das dichte Netzwerk 

internationaler Wirtschaftsbeziehungen fortgesponnen, in dem sechs 

Prozent der Weltbevölkerung 20 Prozent des Welthandels bestreiten. 

Zur Absicherung des Binnenmarkts nach aussen wurden neue Aus- 

und Einfuhrregelungen getroffen, Schutzmassnahmen ergriffen und 

Handelssanktionen beschlossen, wobei internationale Spannungen 

nicht ausblieben, etwa über die EG-Bananenmarkt-Ordnung und den 

Handel mit hormonbehandeltem Rindfleisch aus den USA. Bei der 

Aushandlung neuer Verträge mit Drittstaaten und internationalen 

Organisationen sowie im Rahmen der Welthandelsorganisation  

304 



GATT konnte die EG ihr Gewicht vorteilhaft einbringen, namentlich 

gegenüber den USA. Nach dem Abschluss der sog. «Uruguay-

Runde» (1986-1994), in der die Gemeinschaft gegen Konzessionen 

in der Agrarpolitik erwünschte Handelsliberalisierungen sowie erste 

Vereinbarungen zum Schutz des geistigen Eigentums erreichen 

konnte, wurde seit 1999 im Rahmen der GATT-Nachfolgeorganisa-

tion WTO eine «Milleniums-Runde» vorbereitet. Auf der Tagesord-

nung für diese neue Welthandelskonferenz, die die EU bereits mit 

ihren Beitrittskandidaten abstimmte, standen unter anderem der ver-

billigte Zugang von Entwicklungsländern zu Medikamenten, die Eli-

minierung aller Exportsubventionen im Agrarbereich und die stär-

kere Berücksichtigung von Wettbewerb, Investitionen, Umweltre-

geln und sozialen Standards.51 

Die Assoziierungspolitik, die der Vorbereitung auf eine EU-Mit-

gliedschaft dient oder eine Kompensation für die Nichtmitgliedschaft 

bildet, sowie die Kooperations- und Entwicklungspolitik erfuhren er-

weiterte Ausrichtungen. Eine neue Form der Assoziierung führte der 

EWR-Vertrag von 1992 ein, mit dem die beteiligten EFTA-Staaten 

weitgehend die binnenmarktrechtlichen Regelungen der EG übernah-

men (S. 269). Die «Europa-Abkommen» mit zehn mittel- und osteu-

ropäischen Staaten (geschlossen 1991-96) sollten die in diesen ablau-

fenden Transformationsprozesse im Sinne einer «Heranführungsstra-

tegie» an die EU unterstützen (S. 315); ähnliches galt für Stabilisie-

rungs- und Assoziierungsabkommen mit Mazedonien und Kroatien 

(2001). Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Russland 

(1997), der Ukraine (1998) und anderen GUS-Staaten eröffneten da-

gegen ebensowenig Beitrittsperspektiven wie neue Assoziierungsab-

kommen im Rahmen der euro-mediterranen Partnerschaft: mit Jorda-

nien 1997, der PLO (für die palästinensische Autonomiebehörde) 

1997, Tunesien 1998, Marokko 2000, Israel 2000, Ägypten 2001; 

gleiches galt für Verhandlungen mit Algerien, Libanon und Syrien. 

Mit der seit 1963 assoziierten Türkei wurde 1996 eine Zollunion ver-

einbart.52 Darüber hinaus entwickelte sich eine spezielle Abkom-

menspolitik der EG gegenüber ost- und südostasiatischen sowie la-

teinamerikanischen Ländern, die erhebliche Entwicklungshilfe- 
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Komponenten enthält. Die Partnerschaft mit den AKP-Staaten, wie 

sie in den neunziger Jahren im Zeichen des Lome-IV-Abkommens 

(1990-2000) voranschritt, wurde durch ein am 13. Juni 2000 in 

Cotonou (Benin) mit 77 Staaten Afrikas, der Karibik und des Pazifik 

für 20 Jahre geschlossenes Abkommen neu ausgerichtet, in dessen 

Rahmen die Bildung von regionalen Entwicklungspartnerschaften 

besonders gefördert wird (in Kraft seit 1. April 2003). Die internatio-

nalen Abkommen der 90er Jahre enthielten im Übrigen zunehmend 

eine «Konditionalitätsklausel», die die Vertragserfüllung der EU von 

der Einhaltung demokratischer Grundsätze und der Menschenrechte 

seitens der Partner abhängig machte: Die EU verstand sich nicht 

mehr nur als Wirtschaftspartner der Welt, sondern auch als global 

agierende Wertegemeinschaft.53 

Die im Maastricht-Vertrag projektierte GASP war dagegen in we-

sentlichen Teilen erst noch zu entwickeln, wobei sich, nachdem der 

Kalte Krieg nun vorüber war, zähe nationale Beharrungstendenzen 

zeigten. In der Organstruktur war die GASP die Domäne des Rats 

und namentlich seines Generalsekretariats, dem neben dem Politi-

schen Komitee und dem AStV auch das EPZ-Sekretariat schrittweise 

eingegliedert wurde. Manche Gegebenheit begrenzte die Effizienz: 

unkoordinierte Beratungs-Zuordnungen, eine Konkurrenzhaltung 

der Kommission, eine Scheu des Rats vor möglichen Mehrheits-Ab-

stimmungen, die tendenzielle Überlastung des Ratsvorsitzes sowie 

das Fehlen eines angemessenen diplomatischen Instrumentariums.54 

Die Entwicklung einer gemeinsamen Sicherheitspolitik wurde bis 

1998 durch das ungeklärte Verhältnis von EU und WEU gehemmt: 

Während Deutschland, Frankreich und Italien die volle Integration 

der WEU in die EU befürworteten, plädierten Grossbritannien (aus 

Sorge vor einer Schwächung der NATO) und ebenso die neutralen 

Mitglieder dafür, die «verteidigungspolitische Komponente» der EU 

durch einfache Zusammenarbeit mit einer autonomen WEU herzu-

stellen. Der Kompromiss bestand in organisatorischen Annäherun-

gen und vermehrter Zusammenarbeit: Zum einen wurden der WEU-

Hauptsitz von London nach Brüssel verlegt, die Rotation der Präsi-

dentschaften synchronisiert, die WEU ausgebaut und die Arbeitsbe-

ziehungen auf allen Ebenen vermehrt; zum anderen wurde der WEU  
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im Krisenfall die operative Führung von Streitkräften der EU-Mit-

gliedstaaten im Rahmen der sog. «Petersberg-Auf gaben» (19. Juni 

1992) anvertraut: «Humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze, frie-

denserhaltende Massnahmen, Kampfeinsätze bei der Krisenbewälti-

gung einschliesslich Massnahmen zur Herbeiführung des Friedens.» 

Auch wurde die Deckungsgleichheit der Mitgliedschaften herge-

stellt: Griechenland trat der WEU 1995 als zehntes Vollmitglied bei, 

die Neutralen Irland, Österreich, Finnland und Schweden sowie das 

NATO-Mitglied Dänemark wurden «Beobachter». NATO und USA 

verfolgten die Bemühungen um eine «Europäische Sicherheits- und 

Verteidigungsidentität» (ESVI) mit Argwohn, erkannten sie aber seit 

1994 prinzipiell als durchaus hilfreich an.55 

Die aussenpolitische Aktivität der EU blieb in den Jahren 1993 

bis 1998 hinter dem mit der GASP verknüpften internationalen Ge-

staltungsanspruch weit zurück. Mit einer zunehmenden Zahl gemein-

samer Standpunkte, Erklärungen und Demarchen, mit denen interna-

tionale Fragen auch ausserhalb Europas aufgegriffen wurden (z.B. 

Naher und Mittlerer Osten, Südafrika, Russland, China, Korea, Ost-

afrika) sowie durch Besuchsdiplomatie wurde zwar eine beachtliche 

Allgegenwart der europäischen Stimme konstituiert, aber die «De-

klarationspolitik» wurde kaum von «gemeinsamen Aktionen» unter-

mauert; es gab lediglich Gesten wie Wahlbeobachtung und techni-

sche Hilfsmassnahmen. Leistungen wurden auch hier zunehmend an 

die Bedingungen der Einhaltung demokratischer Standards, der Ach-

tung der Menschenrechte, regionaler Kooperation und der Erfüllung 

internationaler Verpflichtungen geknüpft. Die internationale Schwä-

che der EU wurde unübersehbar anlässlich der «vor der Haustür» ab-

laufenden Tragödie des zerfallenden Jugoslawien; UNO, OSZE, 

NATO, USA, Frankreich und Grossbritannien hiessen die Akteure, 

nicht aber EU. Militärmittel der WEU wurden von ihr kaum in An-

spruch genommen, auch sah sich die WEU bei ihren Operationen nur 

begrenzt handlungsfähig, solange sie nicht auf Mittel der NATO zu-

rückgreifen konnte.56 

Der Amsterdamer Vertrag bemühte sich um Heilung der Mängel. 

Der Europäische Rat erhielt, in Fortschreibung seiner Leitlinienkom-

petenz, die ausdrückliche Befugnis zur Festlegung gemeinsamer aus- 
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sen- und sicherheitspolitischer Strategien. Im Rat wurden für die 

GASP zwei neue Abstimmungsmodi vorgesehen: die Möglichkeit 

der «konstruktiven Enthaltung», nach der einzelne Mitgliedstaaten 

(maximal ein Drittel der gewogenen Stimmen) sich enthalten konn-

ten, ohne dadurch das Zustandekommen eines Beschlusses zu ver-

hindern und an ihn gebunden zu sein; und das generelle Mehrheits-

votum für Durchführungsbeschlüsse, jedoch ergänzt durch das Veto-

recht «aus wichtigen Gründen der nationalen Politik» – der ausser-

vertragliche Luxemburger Kompromiss von 1966 liess grüssen! Der 

Rat erhielt eine neuartige Kompetenz zum Abschluss internationaler 

Verträge (Artikel 24 des EU-Vertrags). Sein Generalsekretariat be-

kam einen konzeptionellen Unterbau in Gestalt einer «Strategiepla-

nungs- und Frühwarneinheit», die kontinuierlich internationale Vor-

gänge und Entwicklungen überwachen und analysieren, die aussen- 

und sicherheitspolitischen Interessen der EU evaluieren und politi-

sche Optionen für den Rat vorbereiten sollte; dabei sollte sie «ange-

messen» mit der Kommission Zusammenarbeiten, «damit die voll-

ständige Kohärenz mit der Aussenwirtschafts- und Entwicklungspo-

litik der Union gewährleistet ist». Des Weiteren wurde die Stelle ei-

nes «Hohen Vertreters für die GASP» geschaffen, um – wie vor al-

lem von Frankreich gewünscht – der europäischen Aussenpolitik ein 

«Gesicht» zu geben. Das neue Amt wurde allerdings nicht an der 

Spitze der EU etabliert, sondern mit der nachgeordneten Position des 

Generalsekretärs des Rats zusammengelegt; damit waren Rivalitäten 

mit dem Ratspräsidenten und dem mit auswärtigen Angelegenheiten 

betrauten Kommissionsmitglied nicht auszuschliessen, und nach 

aussen hin konnte der diffuse Eindruck einer «neuen Troika» entste-

hen. Die Finanzierung der GASP wurde durch die Einrichtung eines 

gesonderten Budgets vereinfacht. Für eine gemeinsame Sicherheits-

politik bot der Amsterdamer Vertrag allerdings wenig Neues: die 

«Möglichkeit einer Integration der WEU in die Union» wurde dem 

Europäischen Rat anheimgestellt; die EU «ersuchte» fortan nicht 

mehr um operative Unterstützung der WEU, sondern nahm sie zur 

Durchführung der – nun vertragsmässig verankerten – Petersberg-

Auf gaben «in Anspruch».57 

Plötzlich wurde im Herbst 1998, in der Zeit zwischen Unterzeich- 
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nung und Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages, die GASP von 

einer überraschenden Dynamik erfasst: Mit für den europäischen Ei-

nigungsprozess ganz untypischer «Lichtgeschwindigkeit» (Solana) 

kam eine gemeinsame «Europäische Sicherheits- und Verteidigungs-

politik» (ESVP) in Fahrt. Ursachen für den entschlossenen Aufbruch 

zur sicherheitspolitischen Integration waren die demütigende Erfah-

rung des Versagens der EU gegenüber den Vorgängen in Jugosla-

wien und das Heraufziehen des Kosovo-Konflikts, aber ebenso eine 

Kehrtwende der britischen Politik im Vorfeld der Einführung des 

Euro. Premierminister Blair sprach sich auf einem informellen EU-

Gipfel im österreichischen Pörtschach im Oktober 1998 für den Auf-

bau glaubwürdiger und einsatzfähiger europäischer Krisenreaktions-

kräfte aus, um die EU für den Fall zu wappnen, dass die USA einmal 

zum Entsatz nicht mehr bereit sein würden; dabei schloss er die volle 

Eingliederung der WEU in die EU nicht länger aus. Am 4. Dezember 

1998 bekräftigten Blair und der französische Staatspräsident Chirac 

in Saint-Malo gemeinsam die Entschlossenheit, der EU international 

eine autonome militärische Handlungsfähigkeit zu verschaffen. We-

nige Tage später reagierte die amerikanische Regierung auf die An-

kündigung einer europäischen Verteidigungskapazität grundsätzlich 

positiv, freilich unter der dreifachen Bedingung, dass es keine Ab-

koppelung von der NATO, keine Duplizierung der NATO-Struktu-

ren und keine Diskriminierung von NATO-Mitgliedern, die nicht der 

EU angehörten, geben dürfe («no decoupling, no duplication, no dis-

crimination»).58 

In zahlreichen Beratungen auf europäischer Ebene, zwischen ein-

zelnen EU-Staaten und mit Drittstaaten, vor allem aber auf den Ta-

gungen des Europäischen Rats in Köln (3./4. Juni 1999), Helsinki 

(10./11. Dezember 1999) und Feira (18.-20. Juni 2000) und schliess-

lich in Nizza (7.-11. Dezember 2000) wurde das letzte grosse Inte-

grationsprojekt vorangebracht: die gemeinsame Verteidigungspoli-

tik. Die Grundlage bildete die nach dem britischen Beidrehen nun 

mögliche Verschmelzung der WEU mit der EU, die freilich nicht mit 

der Auflösung der WEU einherging, sondern mit ihrer Entkernung: 

Die EU inkorporierte sich die operative Krisenbewältigungsfunktion  
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der WEU und damit die Verfügungsgewalt über die ganze Palette 

militärischer Mittel und Instrumente; sie erhielt so die Fähigkeit, in 

Reaktion auf internationale Krisen eigenständig militärische und 

nicht-militärische Operationen einzuleiten und durchzuführen und 

«das gesamte Spektrum der Petersberg-Aufgaben» zu bewältigen. 

Das Institut für Sicherheitsstudien und das Satellitenzentrum der 

WEU wurden zu Agenturen der EU, WEU-Missionen, z.B. ein mul-

tilateraler Polizeiberaterstab in Albanien, von der EU übernommen. 

Insoweit hatte die WEU mit dem ersten Halbjahr 2001 «ihren Zweck 

erfüllt», sie blieb aber formal, und personell drastisch reduziert, als 

Restorganisation erhalten, die sich nur noch Fragen des Artikels V 

des WEU-Vertrages (kollektive Sicherheit) widmet und gemäss Ar-

tikel IX die sicherheitspolitische Diskussion mit ihrer Parlamentari-

schen Versammlung pflegt, welche weiterhin zweimal jährlich in Pa-

ris Zusammentritt.59 

Um ihre Fähigkeit zur militärischen Krisenbewältigung konkret 

herzustellen, ging die EU daran, eine eigene Streitmacht zu konzi-

pieren. Das im Dezember 1999 in Helsinki beschlossene und danach 

regelmässig bestätigte Planziel lautete, bis zum Jahre 2003 eine Ein-

greiftruppe von bis zu 60‘000 Mann Bodentruppen zuzüglich 30‘000 

Marine- und Luftwaffensoldaten (mit 100 Schiffen und 450 Kampf-

flugzeugen) aufzubieten, die binnen 60 Tagen verlegbar sein sollten 

– auch auf grosse Entfernungen – und in der Lage wären, für minde-

stens ein Jahr die Petersberg-Aufgaben in ihrer ganzen Bandbreite 

wahrzunehmen. Mit den erforderlichen Reserven bedeutete dies die 

virtuelle Verfügung der EU über eine Armee von 150‘000 Soldaten 

nebst technischer und logistischer Ausrüstung. Sie sollte sich «im 

Rahmen der freiwilligen Zusammenarbeit» aus Abstellungen der 

Mitgliedstaaten «auf der Grundlage souveräner Beschlüsse» rekru-

tieren: Es handelte sich also um eine Ad-hoc-Koalitionsstreitmacht, 

nicht um eine integrierte und ständige Armee nach dem Muster des 

früheren EVG-Projekts. Deutschland stellte im November 2000 in 

Aussicht, 20 Prozent der Streitkräfte (18‘000 Aktive und 12‘000 Re-

serven) beizutragen. Alle Mitgliedstaaten übernahmen die Verpflich-

tung, ihre nationalen Streitkräfte und Hauptquartiere so zu entwik-

keln, dass sie bei Bedarf für militärische Interventionen der EU ge-

eignet und verfügbar sein würden. Daneben wurde auch die Fähig- 
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keit zum nicht-militärischen Krisenmanagement entwickelt. Auf 

dem Gipfel in Feira im Juni 2000 verpflichteten sich die Mitglied-

staaten, bis 2003 im Rahmen einer freiwilligen Zusammenarbeit bis 

zu 5’000 Polizeibeamte für zivile Einsätze in Krisengebieten bereit-

zustellen; davon sollen 1’000 Beamte binnen 30 Tagen verlegbar 

sein. Im Mai 2002 wurde zudem die Bereitstellung von über 280 

Richtern und Staatsanwälten beschlossen. Ziele sollten die Stärkung 

und Substitution lokaler Polizeikräfte, die Stärkung bzw. Wiederher-

stellung des Gerichts- und Strafvollzugswesens sowie der Zivilver-

waltung und des Zivilschutzes in den betreffenden Krisengebieten 

sein, auch in synergetischer Ergänzung einer militärischen Interven-

tion. Alle Massnahmen sollten grundsätzlich mit entsprechenden Ak-

tionen der UN, der OSZE, des Europarats und gegebenenfalls weite-

rer Organisationen und dritter Staaten koordiniert werden.60 

Die Beschlussfassung über ESVP-Massnahmen erfolgt im Rat 

«Allgemeine Angelegenheiten» – der bei Bedarf die nationalen Ver-

teidigungsminister hinzuziehen kann – nach den im Amsterdamer 

Vertrag für die GASP festgelegten Verfahren (Artikel 23 des EU-

Vertrags). Für die ESVP wurden die GASP-Strukturen im Rat aus-

gebaut. Als Exekutivzentrum wurde das Politische Komitee zum 

«Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee» (PSK) erweitert, 

bestehend aus hohen Beamten oder Botschaftern der Mitgliedstaaten. 

Das PSK wurde, unter Beteiligung der Kommission und des AStV, 

für die kontinuierliche Bearbeitung aller GASP- und ESVP-Angele-

genheiten federführend, bei einer militärischen Operation soll es die 

politische Kontrolle und strategische Leitung wahrnehmen. Ihm ar-

beitet ein aus den nationalen Stabschefs bestehender Militäraus-

schuss zu, der auch militärische Leitvorgaben für einen Militärstab 

festlegt; dieser stellt seinerseits militärisches Fachwissen bereit und 

befasst sich mit Lageanalysen, strategischer Planung und Identifizie-

rung der nationalen und multinationalen Streitkräfte. Auch ein «Aus-

schuss für nicht-militärische Aspekte der Krisenbewältigung», des-

sen Führung zunächst die Kommission beanspruchte, wurde im Rat 

angesiedelt.61 

Am 1. November 1999 wurde erstmals das Amt des «Generalsek-

retärs des Rates und Hohen Vertreters für die GASP» besetzt; der 
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Amtsinhaber, der Spanier Javier Solana, übernahm Ende 2000 in 

Personalunion auch das Amt des Generalsekretärs der WEU, zuvor 

war er Generalsekretär der NATO gewesen. Aufgrund des persönli-

chen Ansehens Solanas und der Leitungsfunktion über die gesamte 

GASP/ESVP-Ratsorganisation, sowie der Verantwortung für die 

Entsendung von EU-Sonderbotschaftern in Krisengebiete erfuhr das 

Amt rasch eine starke Aufwertung im EU-Institutionengefüge. Dazu 

trug ein konstruktives Arbeitsverhältnis Solanas mit dem für aussen-

politische Angelegenheiten zuständigen Mitglied der Kommission, 

Christopher Patten, nicht unerheblich bei. Gegenüber den halbjähr-

lich wechselnden Ratspräsidenten wurde der für fünf Jahre ernannte 

«Hohe Vertreter» rasch zu einem stabilisierenden Element und zur 

Identifikationsfigur der GASP.62 

Im Verhältnis zur NATO nimmt die EU für ihre Sicherheits- und 

Verteidigungspolitik eine uneingeschränkte Beschlussfassungsauto-

nomie in Anspruch, soweit nicht die Atlantische Allianz als Ganzes 

involviert ist. Von dieser Position aus strebte sie umfassende Kon-

sultationen und Zusammenarbeit mit der NATO an, in Anknüpfung 

an zahlreiche kooperative Kontakte zwischen beiden Organisatio-

nen, die sich in den vorangegangenen Jahren ungeachtet mancher 

Spannungen bereits entwickelt hatten: wechselseitige Teilnahme an 

Gremienberatungen, gemeinsame Ratstagungen, Austausch vertrau-

licher Informationen, Zugang zu Kommunikationssystemen, mit-

gliedschaftliche Vertretung bei beiden Organisationen unter «dop-

pelten Hüten», Planung gemeinsamer «Alliierter Streitkräfte» und 

Missionen. Darüber hinaus forderte die EU nach ihren im Kosovo-

Konflikt zutage getretenen Ausstattungsmängeln für operative 

Massnahmen den gesicherten Rückgriff auf die Planungskapazitäten, 

die Mittel und die Fähigkeiten der NATO, was von dieser im April 

1999 grundsätzlich zugesichert wurde. Ende Dezember 2002 kam 

hierzu eine Vereinbarung zustande, die am 14. März 2003 unter-

zeichnet wurde. Soweit sich danach die EU von Hilfsleistungen der 

NATO abhängig macht, haben die USA automatisch ein Mitsprache-

recht. Die EU gewährleistet auch den ihr noch nicht angehörenden 

europäischen NATO-Partnern (in 2003 Norwegen, Island, Türkei, 

Polen, Ungarn, Tschechische Republik) Dialog, Konsultation und 
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Kooperation in allen ESVP-Angelegenheiten sowie die Beteiligung 

an militärischen und zivilen Krisenbewältigungsmassnahmen. Auch 

die nicht der NATO angehörenden Bewerberländer für den EU-Bei-

tritt (insgesamt neun) sowie – auf einer anderen Ebene – Russland 

wurden zur Beteiligung an der ESVP eingeladen. Einen Störfaktor 

bildete die Haltung der Türkei, die als NATO-Mitglied verschiedent-

lich ihre erforderliche Zustimmung zum Zugang der EU zu Kapazi-

täten der NATO als Hebel benutzte, um ihrer angestrebten EU-Mit-

gliedschaft näherzukommen.63 

GASP und ESVP sind in voller Entwicklung. Mit einer stetig 

wachsenden Zahl gemeinsamer Standpunkte, Erklärungen, auch Ak-

tionen, ihren internationalen Demarchen und Besuchsprogrammen 

ist die EU zunehmend in allen Teilen der Welt als «kollektiver Ak-

teur» präsent, mit aktiven Strategien gegenüber dem Nahen und Mitt-

leren Osten, Asien, Afrika, dem Mittelmeerraum, Lateinamerika so-

wie Russland und den GUS-Staaten. Im transatlantischen Bereich ha-

ben sich Dialog und Kooperation nach den Terroranschlägen am 11. 

September 2001 zunächst verdichtet, ungeachtet fortbestehender 

Spannungen mit den USA in den verschiedensten Fragen (Kyoto-

Protokoll, Internationaler Strafgerichtshof, amerikanisches Raketen-

abwehrprogramm etc.). Der Europäische Rat in Laeken hat im De-

zember 2001 grundsätzlich die Einsatzbereitschaft der ESVP erklärt, 

wenn auch zunächst nur für Operationen im unteren Spektrum der 

Petersberg-Aufgaben und für Polizeiaktionen. Am l. März 2003 hat 

die EU in Ablösung einer UN-Mission in Mazedonien mit 395 Poli-

zeibeamten aus allen 15 Mitgliedstaaten ihre erste zivile Krisenbe-

wältigungsmission aufgenommen, die bis Ende 2005 terminiert 

wurde; am 31. März 2003 wurde die Friedensmission «Allied Har-

mony» der NATO durch den ersten jemals von der EU geführten Mi-

litäreinsatz «Concordia» abgelöst (mit 345 Soldaten, davon etwa 70 

aus Deutschland), als Test für die eventuelle Übernahme der bedeu-

tend grösseren internationalen Friedenstruppe in Bosnien-Herzego-

wina (Sfor) mit 12‘000 Soldaten. Dessen ungeachtet ist die EU von 

dem erklärten Ziel, auf der internationalen Bühne autonom und ein-

heitlich agieren und Krisen eigenverantwortlich entschärfen zu kön-

nen, noch um einiges entfernt. Auch der Hohe Vertreter hat die ein- 
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heitliche Aussendarstellung der GASP zunächst nicht herstellen kön-

nen. Die Möglichkeiten einer Optimierung sind zahlreich: mehr Be-

reitschaft der Mitgliedstaaten zur Preisgabe aussen- und sicherheits-

politischer Kernsouveränität, weiterer Ausbau und Effektivierung 

der GASP-Organstruktur, eine breitere europäische Legitimierung 

der GASP, die Bereitschaft der Mitgliedstaaten, angemessene natio-

nale Verteidigungshaushalte zu finanzieren, eine bessere Abstim-

mung bei Rüstung und Ausrüstung (Vorschlag einer «Europäischen 

Rüstungsagentur» und eines europäischen Rüstungsmarkts), insge-

samt Ausbau der ESVP zu einer «Europäischen Sicherheits- und Ver-

teidigungsunion» mit gemeinsamer Verteidigungspolitik. Im Verfas-

sungsentwurf des Europäischen Konvents (S. 280) wird die Errich-

tung des Amtes eines Europäischen Aussenministers vorgeschlagen, 

der vom Europäischen Rat ernannt würde und auch Mitglied der 

Kommission wäre. In der Irak-Krise des Frühjahrs 2003 zeigte sich 

freilich, dass unterschiedliche Interessen der Mitgliedstaaten der 

ESVP eine Grenze setzen können; dabei wurden die transatlantischen 

Beziehungen erheblichen Belastungen ausgesetzt.64 

Die Osterweiterung 

Zur grössten Herausforderung der EU an der Schwelle zum 21. Jahr-

hundert wurde die Aufgabe, eine grössere Zahl von mittel- und ost-

europäischen (MOE-) Ländern zu integrieren. Nach dem Zusammen-

bruch der kommunistischen Herrschaft in den Jahren 1989-1991 hat-

ten die Europäer in Ost und West ein gleiches Interesse, die mehr als 

40jährige Spaltung des Kontinents zügig zu beenden: die EU, um 

nicht die einmalige historische Gelegenheit verstreichen zu lassen, 

das ganze Europa zusammenzufügen; die Osteuropäer, um An-

schluss an das Wohlstandsniveau des Westens sowie Sicherheit zu 

finden. 

Hauptattraktionspol der MOE-Staaten war von Anfang an die EU, 

erst in zweiter Linie die Sicherheitsstruktur von NATO und KSZE. 

Schon 1988, vor dem Beginn der Umwälzungen in Mittel- und Ost-

europa, hatte die EG begonnen, auf der Grundlage eines Rahmenab- 
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kommens mit dem Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) mit 

einzelnen seiner Mitglieder Handelsverträge begrenzten Zuschnitts 

zu schliessen, so mit Ungarn, der Tschechoslowakei, Polen, der So-

wjetunion, Bulgarien, auch der DDR, die später so genannten «Ab-

kommen der ersten Generation». Seit Herbst 1989 koordinierte die 

EG namens eines Konsortiums von 24 westlichen Staaten das 

PHARE-Programm, mit dem zunächst in Polen und Ungarn, seit Mai 

1990 in allen MOE-Ländern der politische und wirtschaftliche Re-

formprozess unterstützt werden sollte. Die EIB und die im April 

1991 gegründete Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwick-

lung (Osteuropabank) in London stellten zusätzlich Kredite für pro-

duktive Investitionen in Osteuropa bereit. Zwischen 1991 und 1996 

schloss die EG/EU dann sukzessive mit den zehn Staaten Polen, Un-

garn, Tschechien, Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Estland, Lett-

land, Litauen und Slowenien Assoziierungsverträge ab, die «Europa-

Abkommen» oder «Abkommen der zweiten Generation»; sie sollten 

durch eine asymmetrische Liberalisierung des Handels die politische 

und wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Industriegüterproduk-

tion in den MOE-Staaten stimulieren, auch im Hinblick auf eine spä-

tere Beitrittsperspektive. Russland erhielt, quasi als Dringlichkeits-

hilfe, ein Kooperationsabkommen (ohne Beitrittsperspektive), auch 

mit den GUS-Staaten nahm die EG/EU seit 1992 sukzessive Bezie-

hungen auf.65 

Der eigentliche Startschuss zur Osterweiterung fiel bei der Zu-

sammenkunft der Staats- und Regierungschefs in Kopenhagen am 

21. und 22. Juni 1993. Der Europäische Rat beschloss, «dass die as-

soziierten mittel- und osteuropäischen Länder, die dies wünschen, 

Mitglieder der Europäischen Union werden können», sobald sie in 

der Lage seien, den aus einer Mitgliedschaft erwachsenden Ver-

pflichtungen nachzukommen; Voraussetzungen hierfür seien (1) 

eine institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und 

rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte und 

den Minderheitenschutz, (2) eine funktionsfähige Marktwirtschaft 

und die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und den Marktkräften in-

nerhalb der Union standzuhalten, und (3) die Übernahme der Ziele 

der Politischen Union und der Wirtschafts- und Währungsunion. In- 
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direkt ermuntert stellten Ungarn und Polen 1994 einen Aufnahme-

antrag, die Slowakei, die drei baltischen Staaten und Bulgarien 1995, 

Tschechien, Slowenien und Rumänien 1996. Drei andere Beitritts-

gesuche warteten in Brüssel schon seit längerer Zeit auf ihre Erledi-

gung: ein Antrag der Türkei von 1987 und Anträge Zyperns und 

Maltas von 1990. JDer Europäische Rat in Essen am 9. und 10. De-

zember 1994 beschloss eine finanziell unterfütterte «Heranführungs-

strategie», mit der den beitrittswilligen Ländern in einem «struktu-

rierten Dialog» geholfen werden sollte, sich auf die Übernahme des 

gemeinschaftlichen Besitzstandes und die Integration in den Binnen-

markt vorzubereiten. Ein Jahr später nannte der Europäische Rat in 

Madrid (15./16. Dezember 1995) indirekt erstmals einen möglichen 

Termin für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit den MOE-

Staaten: gleichzeitig mit den Verhandlungen mit Malta und Zypern, 

die sechs Monate nach dem Ende der Regierungskonferenz zur Re-

vision des Maastricht-Vertrages beginnen sollten.66 

Nach eingehender Prüfung der politischen und wirtschaftlichen 

Strukturen aller Bewerberländer kam die Kommission in ihrer 

«Agenda 2000» vom 16. Juli 1997 zu dem Schluss, dass neben Zy-

pern fünf MOE-Staaten der Erfüllung der in Kopenhagen definierten 

Beitrittskriterien hinreichend nahekamen: Ungarn, Polen, Estland, 

Tschechien und Slowenien (Malta hatte im Oktober 1996 nach ei-

nem Regierungswechsel seinen Aufnahmeantrag vorübergehend 

ausgesetzt). Der Europäische Rat in Luxemburg am 12. und 13. De-

zember 1997 beschloss daraufhin, mit diesen sechs Bewerberländern 

Beitritts Verhandlungen aufzunehmen, jedoch zugleich die übrigen 

Bewerber in einen «inklusiven» Erweiterungsprozess bereits mit ein-

zubeziehen: Als Rahmen hierfür wurde eine «Europa-Konferenz» 

eingerichtet, zu der zweimal jährlich die 15 EU-Mitgliedstaaten und 

alle Bewerber (einschliesslich der Türkei) zusammentreten sollten, 

einmal auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs und einmal 

auf der der Aussenminister. Die Europa-Konferenz als «ein der po-

litischen Konsultation dienendes multilaterales Gremium» trat erst-

mals am 12. März 1998 in London zusammen und danach regel-

mässig im Halbjahresrhythmus, wobei der Teilnehmerkreis schritt-

weise auch auf die Schweiz und die verbleibenden EFTA-Länder so- 
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wie auf die Ukraine, Moldawien, Kroatien und Mazedonien ausge-

dehnt wurde.67 

Die Beitritts Verhandlungen mit den designierten sechs Bewer-

berländern begannen am 31. März 1998 in Brüssel. Für die EU ver-

handelte wieder der Rat, die Kommission assistierte. Zunächst wurde 

mehrere Monate lang eine gemeinsame Bestandsaufnahme des volu-

minös gewordenen acquis communautaire vorgenommen; ein Ge-

birge von 20’000 Rechtsakten auf 80’000 Seiten des Amtsblattes der 

EG war zu durchleuchten. Den Bewerbern wurden die kurz- und mit-

telfristigen Massnahmen erläutert, die sie vor einem Beitritt umzu-

setzen haben würden und die in 31 Kapitel gegliedert waren – vom 

freien Warenverkehr über die Landwirtschaft, den Verkehr, die Bil-

dung und Ausbildung bis zur Finanzkontrolle und den Institutionen. 

Zur Unterstützung der Bewerber stellte die EU in «Beitrittspartner-

schaften» insgesamt 21,4 Milliarden Euro an «Vorbeitrittshilfen» be-

reit. Die eigentlichen Verhandlungen in sechs getrennten Regie-

rungskonferenzen auf Ministerebene begannen am 10. November 

1998. Parallel wurden allerdings auch bereits – seit April 1998 – mit 

den anderen Bewerbern Vorgespräche geführt: mit der Slowakei, 

Lettland, Litauen, Bulgarien, Rumänien, sowie seit Ende 1998 mit 

Malta, das sein früheres Beitrittsgesuch reaktivierte. Im November 

1998 kam die Kommission unter ihrem Präsidenten Jacques Santer 

zu dem Schluss, dass bei gleichbleibenden Fortschritten gegebenen-

falls Malta, Lettland und Litauen, vielleicht auch die Slowakei zu den 

sechs Vorreiterländern würden aufschliessen können.68 

Zusätzliche Schubkraft baute sich seit Mitte 1999 auf. Die nach 

dem Rücktritt der kompromittierten Santer-Kommission neu amtie-

rende Kommission unter Führung Prodis betrat die Bühne mit der 

volltönenden Empfehlung einer «Grosserweiterung» als der besten 

Methode, «Frieden und Sicherheit, Demokratie und Rechtsstaatlich-

keit, Wachstum und Wohlstandschancen für ganz Europa» zu errei-

chen; gleichzeitig wurden die Erweiterungs-Kompetenzen in der 

Kommission durch Schaffung einer neuen Generaldirektion und des 

Amtes eines ausschliesslich für die Beziehungen zu den 13 Kandida-

tenländern zuständigen Erweiterungs-Kommissars (Günter Verheu-

gen) zentralisiert. 
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Auf einer anderen Ebene stärkte zu dieser Zeit die uneingeschränkt 

EU- und NATO-konforme Politik Rumäniens und Bulgariens wäh-

rend der Kosovo-Krise die Bereitschaft der EU, zur Belohnung auch 

mit diesen beiden wirtschaftlich besonders rückständigen Ländern in 

Beitritts Verhandlungen einzutreten; dies war ein schwerwiegender 

Kurswechsel, mit dem der Beitrittsprozess politisiert und das wirt-

schaftliche Kopenhagener Kriterium in den Hintergrund gedrängt 

wurde. Am 13. Oktober 1999 legte die Kommission einen «Fort-

schrittsbericht» über den Stand der Vorbereitungen in den Bewerber-

ländern vor, in dem allen ausser der Türkei die Erfüllung der politi-

schen Beitrittskriterien bescheinigt wurde: Sie seien trotz punktueller 

Defizite vor allem in den Bereichen Institutionen, Verwaltung und 

Justiz sämtlich auf dem Weg zu robusten und stabilen Demokratien. 

Die wirtschaftlichen Kriterien erfüllten allerdings vorerst nur Malta 

und Zypern, bei den Bemühungen um die Umsetzung des gemein-

schaftlichen Besitzstandes gab es grosse Unterschiede. Ungeachtet 

dieses Befundes beschloss der Europäische Rat in Helsinki am 10. 

und 11. Dezember 1999, neben Malta auch Lettland, Litauen, die 

Slowakei, Rumänien und Bulgarien zu Beitrittsverhandlungen einzu-

laden. Der Kreis der Beitrittskandidaten vergrösserte sich damit 

schlagartig von sechs auf zwölf. Vereinbart wurde auch, dass der 

Beitritt Zyperns nicht von der vorherigen Wiedervereinigung der 

griechischen und türkischen Inselteile abhängig gemacht werden 

sollte. Der 13. Bewerber, die Türkei, erhielt den Status eines den üb-

rigen gleichgestellten Kandidaten, der aber wegen unzureichender 

politischer Qualifikation vorerst nicht in die Verhandlungen einbe-

zogen wurde.69 

In den Beitritts Verhandlungen mit den sechs neuen Kandidaten 

der «Helsinki-Gruppe», die am 15. Februar 2000 begannen, wurde 

sogleich zur Aufholjagd gegenüber den seit knapp zwei Jahren lau-

fenden Verhandlungen mit der «Luxemburg-Gruppe» geblasen. Der 

von der EU nun in den Vordergrund gestellte Grundsatz der «Diffe-

renzierung», der die Beitrittsreife jedes einzelnen Bewerbers von 

dessen realen Fortschritten bei der Erledigung der 31 Verhandlungs-

kapitel abhängig machte, führte tendenziell dazu, dass die Nachzüg-

ler zu den Vorreitern aufschlossen. Der Europäische Rat in Nizza im  
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Dezember 2000 ging von einem gleichzeitigen Beitritt von sechs bis 

zehn neuen Mitgliedern aus und peilte als Zieldatum das Jahr 2004 

an: Ende 2002, wenn die EU ihre Aufnahmefähigkeit hergestellt ha-

ben würde (mit der voraussichtlichen Ratifizierung des Nizza-Ver-

trages) sollten die Verhandlungen mit den beitrittsfähigen Ländern 

abgeschlossen werden, und die neuen Mitgliedstaaten sollten schon 

an den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 2004 teilneh-

men können. Der Europäische Rat in Göteborg (15./16. Juni 2001) 

präzisierte diesen Zeitplan.70 

In den folgenden Monaten kamen die Verhandlungen insgesamt 

zügig voran. Es zeigten sich allerdings deutliche Unterschiede in der 

wirtschaftlichen Beitrittsreife der einzelnen Bewerberländer, vor al-

lem erwies sich, dass Rumänien und Bulgarien doch zu rückständig 

waren, um für eine erste Beitrittswelle in Frage zu kommen. In einem 

Fortschrittsbericht vom November 2001 bescheinigte die Kommis-

sion aber den übrigen zehn Bewerberländern, dass sie inzwischen 

funktionierende Marktwirtschaften geworden seien. Nach der peri-

odischen Würdigung der Beitrittsvorbereitungen in Laeken (Dezem-

ber 2001) und Sevilla (Juni 2002) stimmte der Europäische Rat 

schliesslich am 24. und 25. Oktober 2002 in Brüssel «den Ergebnis-

sen und Empfehlungen der Kommission zu, die besagen, dass Zy-

pern, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, 

Malta, Polen, die Slowakische Republik und Slowenien die politi-

schen Kriterien erfüllen und in der Lage sein werden, ab dem Beginn 

des Jahres 2004 die wirtschaftlichen Kriterien zu erfüllen und die mit 

der Mitgliedschaft verbundenen Pflichten wahrzunehmen».71 

Zu diesem Zeitpunkt waren in den Verhandlungen wesentliche 

Ergebnisse erzielt worden. Für die volle Übernahme des acquis com-

munautaire räumte die EU den künftigen Mitgliedstaaten zahlreiche 

Übergangsregelungen für Zeiträume zwischen drei und zwölf Jahren 

ein, so in den Bereichen Wettbewerb, Beihilfen, Steuern, Verkehr 

und Umwelt. Für den Warenverkehr, für den die Europa-Abkommen 

bereits Freihandelsregelungen realisiert hatten, waren nur noch we-

nige Übergangsregelungen erforderlich, so etwa für Arzneimittel. Im 

Dienstleistungsverkehr sollten Übergangsfristen bis 2007 auf Garan-

tien für Bankeinlagen und Investorenschutz gelten. Vom freien Ka- 
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pitalverkehr wurde in denmeisten Beitrittsländern (nicht freilich in 

den Baltischen Staaten und in Slowenien) der Erwerb von Agrar- und 

Forstland für gewerbliche und private Zwecke durch EU-Ausländer 

für sieben Jahre ausgenommen, in Polen für zwölf Jahre; für den Er-

werb von Zweitwohnsitzen gilt überwiegend eine Übergangsfrist 

von fünf Jahren. Einige «alte Mitgliedstaaten», insbesondere 

Deutschland und Österreich, beharrten zum Schutz ihrer Arbeits-

märkte namentlich in Grenzregionen auf einer Übergangsfrist von 

bis zu sieben Jahren bis zur Herstellung der vollen Freizügigkeit der 

Arbeitnehmer aus den neuen Mitgliedstaaten. Daraufhin vereinbar-

ten einige der MOE-Staaten auch untereinander solche Einschrän-

kungen. Nach der Übergangsfrist wird der Grundsatz der Gemein-

schaftspräferenz gelten, nach dem MOE-Arbeitnehmer gegenüber 

Arbeitskräften aus Drittländern bevorzugt beschäftigt werden. Den 

Schengen-Besitzstand werden die neuen Mitgliedstaaten erst zu ei-

nem späteren Zeitpunkt übernehmen (aufgrund eines einstimmigen 

Ratsbeschlusses), bis dahin bleiben Kontrollen an den künftigen 

neuen Binnengrenzen bestehen. Für die erforderliche verstärkte Si-

cherung der neuen gemeinsamen Aussengrenzen gewährt die EU an-

gemessene Unterstützung. Die Umsetzung aller Vereinbarungen 

sollte sechs Monate vor dem Beitrittstermin aufgrund eines Berichts 

der Kommission vom Rat und vom Europäischen Parlament über-

prüft werden, auch nach dem Beitritt wird die Einhaltung der ver-

traglichen Verpflichtungen weiter überwacht.72 

Die dornigsten Verhandlungskapitel wurden erst vom Europäi-

schen Rat in Kopenhagen am 12. und 13. Dezember 2002 geschlos-

sen: die von den neuen Mitgliedern erwarteten Finanztransfers im 

Zeitraum 2004 bis 2006, für die die EU schliesslich bis zu 40,744 

Milliarden Euro zusagte. Für die Landwirtschaft suchten die MOE-

Regierungen Mittel, die für die ländliche Strukturentwicklung vor-

gesehen waren, möglichst weit zu Direktbeihilfen für die Landwirte 

umzuschichten, obwohl diese Beihilfen, die als Kompensation für 

Preiseinbussen gezahlt werden, ihnen aufgrund ihrer niedrigen Aus-

gangspreise eigentlich gar nicht zustanden; am Ende wurden für das 

Jahr 2004 anteilig 25 Prozent des Beihilfeniveaus der alten Mitglied-

staaten zugestanden, die bis 2013 schrittweise auf 100 Prozent stei-

gen sollen. 
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Die Strukturpolitik in den neuen Mitgliedsländern soll zu 33 Prozent 

aus den Kohäsionsfonds der EU finanziert werden (in den dieser Ver-

einbarung widerstrebenden vier «alten» Kohäsionsländern geschieht 

dies nur zu 15 Prozent, bei 85 Prozent Kofinanzierungsanteil). Die 

neuen Mitgliedstaaten werden von Anfang an in vollem Umfang am 

Eigenmittelsystem zur Finanzierung der Ausgaben der EU beteiligt, 

erhalten aber für 2004 bis 2006 einen Ausgleich für Nettobeitrags-

Überschüsse. Die Transferzahlungen der EU sollen insgesamt 4 Pro-

zent des Bruttosozialprodukts der neuen Mitgliedstaaten nicht über-

steigen.73 

Mit diesen letzten Regelungen wurde in Kopenhagen der histori-

sche Durchbruch der Erweiterung der EU von 15 auf 25 Mitglieder 

erreicht. Der Beitritts vertrag, schon seit März 2002 von einer Rats-

gruppe vorbereitet, wurde, nach der am 9. April 2003 erfolgten Zu-

stimmung des Europa-Parlaments, als ein einziges Gesamtdokument 

von den 15 alten und den zehn neuen Mitgliedern am 16. April 2003 

in Athen feierlich unterzeichnet. Nach einer zeitgerechten Ratifizie-

rung durch alle 25 Staaten wird der Beitritt zum 1. Mai 2004 effektiv. 

Die Kommission wird zu diesem Datum entsprechend erweitert. Die 

neuen Mitglieder nehmen an der Europawahl im Juni 2004 sowie be-

reits an der ab Oktober 2003 tagenden Regierungskonferenz teil, die 

über die Mitte 2003 vorgelegten Empfehlungen des Verfassungskon-

vents entscheidet. Sofern nicht rechtzeitig eine politische Vereini-

gung Zyperns erfolgt, wird die Anwendung des Vertrags auf den tür-

kischen Nordteil der Insel bis auf Weiteres ausgesetzt (die Vereini-

gungsbemühungen sind im März 2003 vorerst gescheitert). Die Ver-

handlungen mit Bulgarien und Rumänien werden mit dem Ziel eines 

Beitritts im Jahre 2007 fortgesetzt. Mit der Türkei sollen Beitritts 

Verhandlungen «ohne Verzug» auf genommen werden, wenn der 

Europäische Rat im Dezember 2004 «auf der Grundlage eines Be-

richts und einer Empfehlung der Kommission» entscheidet, «dass die 

Türkei die politischen Kriterien von Kopenhagen erfüllt». Bis dahin 

erhält sie erheblich erweiterte «finanzielle Heranführungshilfe». Mit 

Russland war im Übrigen vor dem Kopenhagener Gipfel bereits eine 

besondere Regelung des Transits zu seiner durch die Osterweiterung 

entstehenden Enklave Kaliningrad (Königsberg) vereinbart wor-

den.74 

321 



Mit der Osterweiterung wird aus der seit über einem halben Jahr-

hundert voranschreitenden «westeuropäischen» die volle «europäi-

sche» Einigung. Dieses welthistorische Ereignis stellt gleichwohl 

wegen des gewaltigen Wirtschafts- und Wohlstandsgefälles zwi-

schen Ost und West für die 15 alten EU-Staaten eine beispiellose 

Herausforderung dar, deren Massivität eher verdrängt wird. Hohes 

Tempo des Beitrittsprozesses und politischer Rabatt für die Kandida-

ten waren wohl unausweichlich. Bereits 2000 kam indessen eine im 

Auftrag der Kommission erstellte Studie zu dem Ergebnis, dass die 

grossen Einkommensunterschiede zwischen der alten EU und den 

MOE-Ländern über Jahrzehnte bestehenbleiben werden, auch bei 

tiefgreifenden Wirtschaftsreformen in diesen Ländern, und dass mit 

dauerhaft hohen Transferzahlungen der West- an die Osteuropäer ge-

rechnet werden muss, die deutlich über die in der Agenda 2000 be-

schlossenen Mittel hinausgehen. Der Handel mit den MOE-Staaten 

wird spürbaren Einfluss auf Löhne und Beschäftigung in den westli-

chen EU-Ländern haben, am meisten in den Grenzländern Öster-

reich, Deutschland, Griechenland, Italien und Finnland. Branchen-

spezifisch werden flächendeckende Beschäftigungseinbussen in der 

alten EU erwartet, etwa in der Textil- und Schuhindustrie und in der 

Bau wirtschaft. Nach der Herstellung voller Freizügigkeit wird mit 

einer jährlichen Zuwanderung aus den MOE-Ländern in der Grös-

senordnung von 335‘000 Personen gerechnet. Beunruhigend ist zu-

dem, dass in diesen Ländern wegen unbefriedigender Effizienz von 

Regierung und Verwaltung die Absorptionsfähigkeit für EU-Trans-

ferleistungen für lange Zeit begrenzt bleiben wird, und nicht zuletzt, 

dass die alte EU und ihre Gesellschaften für eine derartige Heraus-

forderung weder wirtschaftlich, noch politisch und institutionell, und 

auch nicht mental ausreichend vorbereitet erscheinen. Die alte EU 

hat ihre Hausaufgaben zur Aufnahme von zehn und mehr neuen Mit-

gliedern nur äusserst minimalistisch gemacht. Eine Finalitätsdebatte 

ist überfällig.75 

Auf mittlere Sicht zeichnen sich weitere Beitrittsgesuche ab, de-

ren Realisierung die Herausforderung noch vergrössern würde. Den 

Ländern des «westlichen Balkan», mit denen seit den späten 90er 

Jahren «Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen» geschlossen 
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schlossen wurden, wurde seit Dezember 2002 von höchster EU- 

Stelle ein «Recht auf Mitgliedschaft» zugesprochen: Albanien, Bos-

nien-Herzegowina, Serbien und Montenegro, Kroatien und Mazedo-

nien. Der Europäische Rat bekräftigte im Juni 2003 in Thessaloniki 

seine Entschlossenheit, die europäische Perspektive dieser Staaten zu 

unterstützen. Bereits im Februar 2003 stellte Kroatien ein Beitritts-

gesuch, und Mazedonien kündigte eines an. Hohes Beitrittsinteresse 

wird seit mehreren Jahren von Moldawien und der Ukraine bekundet, 

was indessen in der EU bisher lediglich das Bewusstsein für die Pro-

bleme der neuen direkten Nachbarschaften geschärft hat. Unproble-

matisch – politisch wie wirtschaftlich – dürfte ein Beitritt der ver-

bliebenen EFTA-Staaten Island, Norwegen und Liechtenstein wer-

den, auch der – vorerst freilich wenig wahrscheinliche – der 

Schweiz.76 

Ein Problem eigener Art bildet die Perspektive einer Mitglied-

schaft der Türkei. Die intensive und kontroverse Erörterung in allen 

EU-Ländern über ihre Zugehörigkeit zu Europa unter historischen, 

geographischen und kulturellen Gesichtspunkten zeigt an, dass 

Grundfragen der europäischen Identität berührt werden. Eine privi-

legierte Partnerschaft unterhalb der Beitrittsebene wird diskutiert. 

Unter den gegenwärtigen Bedingungen würde ein EU-Vollbeitritt 

der Türkei gewiss in vielen Hinsichten eine Verlagerung des bishe-

rigen Schwerpunkts der Europäischen Integration bedeuten.77 
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Ausblick 

Z 
eit für eine kurze Zwischenbilanz aus der Sicht des Jahres  

2003. Der Blick zurück unterstreicht die historische Bedeu- 
 

tung der Vertragsunterzeichnung in Rom am 25. März 1957. Das 

grosse europäische Einigungsprojekt kam damals endgültig auf den 

Weg. Die hochgesteckten Erwartungen der Gründungsväter wurden 

insgesamt erreicht, ja übertroffen: Es entstand ein weitgehend libe-

ralisierter ökonomischer Grossraum mit Integration der Landwirt-

schaft, tendenzieller Harmonisierung der Wirtschaftspolitiken und 

sogar einer gemeinsamen Währung. Die Entstehung eines politi-

schen Grossraums, der West- und Osteuropa erstmals zusammen-

fasst und sich über eine gemeinsame Verfassung definiert, scheint 

nahe gerückt, und damit die volle Ausbildung einer Rechts- und 

Wertegemeinschaft. Auch die Chance einer sukzessiven Annähe-

rung der Lebensverhältnisse und sozialen Bedingungen in allen Tei-

len der Europäischen Union ist offenbar gegeben, ebenso die der 

schrittweisen Angleichung weiter Teile der nationalen Innenpoliti-

ken. Die mögliche Perspektive einer gemeinsamen Aussen- und Si-

cherheitspolitik nährt die Erwartung, dass das handelspolitische 

Schwergewicht Europas zu globalem internationalem Gewicht, ver-

gleichbar dem der USA, mutieren könnte. Vor allem: Die Gewohn-

heit des institutionalisierten Zusammenarbeitens und Zusammenle-

bens hat einen Krieg zwischen EU-Staaten undenkbar werden las-

sen. Die Blickrichtung nach vorn, etwa mit dem Horizont des näch-

sten Jahrzehnts, kann ebenfalls durchaus optimistisch stimmen: 

Pflöcke wurden bereits eingeschlagen, die die Verstetigung und wei-

tere Entfaltung des europäischen Projekts zu präformieren scheinen. 

Die mobilisierende Kraft des Einigungsprojekts auch über Krisen 

und Phasen der Stagnation hinweg war und ist erstaunlich. Das Ende 

des Kalten Krieges scheint sie kaum gemindert zu haben. 
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Andererseits lauern offenkundig Probleme und Gefahren. Die 

mangelnde Klarheit über Finalität und geographische Grenzen der 

Union muss bedenklich stimmen, auch die fehlende Verständigung 

über eine endgültige politische Struktur «sui generis». Delors be-

merkte 1997, dass Mitte der 80er Jahre mit der EEA die Kommission 

ein letztes Mal die «Schlacht gegen die Säulen» gewonnen habe, sup-

ranationale gegen intergouvemementale Lösungen habe durchbrin-

gen können; danach sei das seit der Montanunion gepflegte Prinzip 

der Integration stetig zugunsten der souveränen Entscheidungsmacht 

der Regierungen zurückgedrängt worden.1 Nicht nur in den Kernbe-

reichen der inneren und äusseren Handlungsfähigkeit der Mitglied-

staaten, auch in vielen Politikfeldern kündigt sich neues Partikularin-

teresse an, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Osterweiterung; die 

Weichen scheinen, auch im Verfassungsentwurf des Konvents, eher 

auf «kooperative» als auf «föderale» Verfahren gestellt. Die Auf-

nahme eines Sezessionsrechts in den Entwurf muss betroffen ma-

chen. Auch der Streit um die Finanzen, besonders mit Blick auf er-

forderliche Neuregelungen der Agrar- und der Strukturpolitik ist vor-

programmiert. Das Auftauchen neuer nationaler Egoismen, die der 

wirtschaftlichen Stagnation zu entkommen suchen, könnte mit dem 

Stabilitätspakt selbst die grosse Errungenschaft der Wirtschafts- und 

Währungsunion wieder in Gefahr bringen. Die weitgehende Aus-

blendung der ökonomischen Belastungen, die mit der Osterweite-

rung auf die westeuropäischen Gesellschaften zukommen, muss be-

unruhigen. Gleichwohl erscheint die Gefahr eines Auseinanderbre-

chens der EU wegen der inzwischen gewachsenen Interessenver-

flechtungen unwirklich. Die über die Medien, die Bildungssysteme, 

den Tourismus sich allmählich bildende europäische Öffentlichkeit 

setzt abseits der Politik ihre eigenen demokratischen Massstäbe. Die 

Ausbildung einer europäischen Identität, die komplementär an die 

Seite der nationalen Identitäten tritt, wird freilich ihre Zeit brauchen. 

Viel wird davon abhängen, ob und in welchem Mass die Bürger und 

die politisch Verantwortlichen den Willen und das Engagement auf-

bringen, den Weg zu einem «immer engeren Zusammenschluss der 

europäischen Völker» weiterzugehen. 
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Anlage:  
Stimmengewichtungen bei Entscheidungen im Ministerrat 

1952 1957 1973 1981 1986 1995 1.5.2004 1.1.20051
 

(EGKS) (EWG, (EG-9) (EG-10) (EG-12) (EU-15) (EU-25) (EU-25, 
 Euratom)      Nizza - 
       Vertrag) 

Belgien 1 2 5 5 5 5 5 12 

Deutschland 1 4 10 10 10 10 10 29 

Frankreich 1 4 10 10 10 10 10 29 

Italien 1 4 10 10 10 10 10 29 

Luxemburg 1 1 2 2 2 2 2 4 

Niederlande 1 2 5 5 5 5 5 13 

Dänemark  3 3 3 3 3 7 

Irland  3 3 3 3 3 7 

Vereinigtes Königreich  10 10 10 10 10 29 

Griechenland   5 5 5 5 12 

Portugal    5 5 5 12 

Spanien    8 8 8 27 

Finnland     3 3 7 

Österreich 
    

4 4 10 

Schweden     4 4 10 

Estland      3 4 

Lettland      3 4 

Litauen 
  •   

3 7 

Malta      2 3 

Polen      8 27 

Tschechische Republik 
     

5 12 

Slowenien      3 4 

Slowakei      3 7 

Ungarn      5 12 

Zypern      2 4 

Gesamt- 6 17 58 63 76 87 124 321 

stimmen        

Qualifizierte 42 123 413 453 543 623 883 2323 

Mehrheit       
+ Mehrheit 

       d. Mitgl.4 

1 Im Falle des Beitritts von Rumänien und Bulgarien erhalten diese 14 resp. 10 

Stimmen (qualifizierte Mehrheit danach: 258 von 345 Stimmen). Die Stimmen 

der übrigen Mitglieder verändern sich nach diesen Beitritten nicht. 
2 Davon 1 Mitgliedstaat, der mindestens ein Sechstel des Gesamtwertes der 

Kohle- und Stahlproduktion in der Gemeinschaft umfasste. 
3 Bei Beschlüssen, die nicht auf Vorschlag der Kommission zu fassen sind, war/ 

ist zusätzlich die Zustimmung von zwei Dritteln der Mitgliedstaaten erforder-

lich. 
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Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

Europäisches System der Zentralbanken 

Europäische Union, EU-Vertrag 

Europäischer Gerichtshof 
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Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
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MLF Multilateral Nuclear Force 
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